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VORWORT.

Als ich vor fünf Jahren damit begann, die Ergebnisse

meiner statistischen Untersuchungen über das mittelalterliche

Frankfurt zu veröffentlichen , hätte ich mir nicht träumen

lassen, dass diese Arbeit, der ich seit 1877 einen Theil meiner

Mussestunden gewidmet hatte, meine ganze Zeit noch eine

Reihe von Jahren in Anspruch nehmen würde. Die Sammlung

des Materials für die Statistik der Bürgerschaft war in der

Hauptsache beendet ; dasselbe sollte mit den erforderlichen

Erläuterungen, soweit es sich in abgerundeten Aufsätzen dar-

stellen liess, nach und nach in der Tübinger Zeitschrift ans

Licht treten, dann aber, mit etlichen ergänzenden Abschnitten

zu einem Bande von massigem Umfang vereinigt, zunächst den

Mitgliedern des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde

in Frankfurt und weiterhin auch einem grösseren Leserkreise

dargeboten werden. Es war mir insbesondere ein lieber Ge-

danke, bei meinem Scheiden aus der Stadt am Maine den

dortigen Freunden ein dauerndes Zeichen meiner Anhänglich-

keit hinterlassen zu können.

Allein schon bei der Ausarbeitung der ersten Abschnitte

des speciellen Theiles gelangte ich zu der Ueberzeugung, dass

meine Arbeit nur halb gethan sein würde, wenn ich sie auf

die statistische Ausbeutung von Bürgerverzeichnissen, Bürger-

und ßedebüchern beschränkte. Zwar der grösste und wich-

tigste Theil der Bevölkerung konnte auf diesem Wege nach

Zahl und Gliederung bestimmt werden; aber es blieben doch

noch erhebliche Bestandtheile derselben unberührt, und auch

bei der Erforschung der Schichtungen und Zusammenhänge
innerhalb der Einwohnerschaft setzten die anfangs allein ins
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Auge gefassten Quellen dem Vordringen eine frühe Grenze.

Wollte ich nicht auf die Erreichung des mir vorschwebenden

Zieles, den ganzen Gliederbau jenes kleinen socialen Körpers

mit dem Secirraesser der statistischen Methode hlosszulegen,

verzichten, so galt es, vs^eitere Quellen zu erschliessen ,
das

Resiisterwerk der Verwaltung immer wieder zu durchstöbern,

ob es nicht irgendwo die Möglichkeit zur Ausfüllung geblie-

bener Lücken böte. Die entlegensten Partien des so reichen

Frankfurter Stadtarchivs wurden durchsucht, immer neues

Material wurde herangeschleppt ; immer neue Gesichtspunkte

thaten sich auf und damit auch neue Schwierigkeiten.

Sodann durften nicht bloss todte Zahlen gegeben , sie

mussten durch das erklärende Wort zum Leben erweckt wer-

den. Die unendliche Fülle von Einzelheiten, welche nament-

lich durch die Berufs- und Herkunftsstatistik zu Tage gefördert

wurde, war ohne die mühsamsten Detailforschungeu nicht

dem Verständnisse zu erschliessen. Die Litteratur versagte

hier bald die erwartete Hülfe; auch hier wieder sah ich mich

auf das Archiv zurückverwiesen , das mich zwar nur selten

im Stiche Hess, dafür aber Opfer an Zeit und Kraft in An-

spruch nahm, die ich bei meinem Beginnen nicht richtig in

Anschlag gebracht hatte.

Endlich erwiesen sich manche rein technischen Arbeiten

als über alle Schätzung zeitraubend. Immer wieder mussten

Zählblättchen ausgeschrieben
,

grosse Massen von ihnen mit

einander verglichen werden ; Tausende erforderten geduldiges

Nachsuchen in Wörterbüchern, Ortsverzeichnissen und Special-

karten. Von dem Umfanffe dieser Arbeiten mag es eine Vor-

Stellung geben, wenn ich erwähne, dass für diesen Band allein

gegen 30 000 Zählblätter uöthig waren.

Trotz aller dieser erschwerenden Umstände würde die Ver-

öffentlichung der einzelneu Abschnitte, wenn auch in lang-

samerer Folge , so doch ziemlich regelmässig fortgeschritten

sein," wenn nicht vor vier Jahren meine Berufung von München
nach Dorpat und später von dort nach Basel die Arbeit für

längere Zeit ganz still gestellt hätte.

So kam es, dass der TIT. Abschnitt des speciellen Theiles,
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soweit er zur Veröffentlichung in einer Zeitschrift geeignet

war, erst drei Jahre nach dem II. erscheinen konnte, obwohl

er in den Grundzügen zugleich mit jenem fertig gestellt wor-

den war.

Inzwischen hatten diese Studien inner- und ausserhalb

Deutsclilands eine von mir nicht vorauszusehende Nachfolge

gefunden. Von den verschiedensten Seiten wurde ähnliches

Material in ähnlicher Weise bearbeitet ans Licht gefördert,

und so erfreulich diese Arbeiten in manchor Beziehung waren,

so legten sie mir doch auch die Befürchtung nahe , dass bei

weiterer Fortsetzung meiner bruchstückweisen Veröffentlich-

ungen, wenn später das Ganze erschiene , ihm dasjenige In-

teresse fehlen könnte, das ich ihm wünschen musste.

Allerdings hatten die erwähnten Arbeiten sich fast aus-

schliesslich auf einen Punkt beschränkt, der zwar den Aus-

gangspunkt dieser Untersuchungen bildet , keineswegs aber

ihren Kern : die Ermittelung der Volkszahl mittelalterlicher

Städte. Das , was mir weit wichtiger immer erschienen ist,

die Darstellung der socialen Gliederung der Stadtbevölkerung,

war gar nicht weiter beachtet worden. Gerade auf diesem

Felde aber musste und konnte meines Erachtens die von mir

angewendete Methode den Beweis liefern, dass sie im Stande

sei, Ergebnisse von allgemeinem Werthe zu Tage zu fördern,

Ergebnisse, welche durch die seither gebräuchlichen Forschungs-

weiseu nicht zu gewinnen gewesen waren. Gerade hier er-

schien mir aber auch das Auseinanderreissen von Zusammen-

gehörigem als besonders misslich.

Diese Gründe hatten mich schon früher bewogen, wichtige

Theile der Bearbeitung der beiden Bürgerverzeichnisse zurück-

zubehalten; sie veranlassten mich im vorigen Jahre mit Zu-

stimmung des Verlegers von der Veröffentlichung weiterer

Aufsätze Li;anz Abstand zu nehmen, um erst dann wieder her-

vorzutreten , wenn ich etwas nach einigen Hauptrichtuugcm

Abgeschlossenes zu bieten vermöchte.

Da der Stoff zu sehr angewachsen war, um ihn in eine m
Bande zu vereinigen, so musste eine Theüung in zwei Bände

eintreten. Der nun vorliegende erste Band sucht die Unter-
**
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siK'liiiiiffcii Über den Stand der Bevölkerung; 7,u einem vor-

läufigen, diejenigen über ihre genossenschaftliche Organisation,

ihre Gliederung nach Beruf und Herkunft zu einem völligen

Abschluss zu bringen. Er geht insofern über das im ersten

Abschnitte des speciellen Theiles entworfene Programm etwas

hinaus, als er sich nicht auf die Ausbeutung der dort ange-

führten Ilauptquellen beschränkt, die nur die bürgerliche und

einen Theil der fluktuireuden Bevölkerung umfassen, sondern

auch die von jenen unberührt gelassenen Theile der Einwoh-

nerschaft, die Juden und dio Geistlichkeit, einer Behandlung

nach denselben Gesichtspunkten unterwirft — z. Th. auf Grund

von Quellen , die sich erst im Laufe der Arbeit erschlossen.

Endlich dehnt er im letzten Abschnitte die Darstellung auch

auf die Landbevölkerung des Frankfurter Gebietes aus. Er

kann hier keine ausgeführte Darstellung sondern bloss eine

Skizze bieten , obwohl zu keinem anderen Theile der Arbeit

ähnliche Berge von Akten haben durchgrabeu werden müssen

wie gerade für diesen. Jene Skizze aber, so unvollkommen

sie sein mag, schien uothwendig, einestheils um manche in der

Hauptdarstellung bloss angedeutete Gesichtspunkte weiter aus-

zuführen , anderntheils um die Stadtbevölkerung nicht isolirt

und von ihrem Mutterboden losgelöst erscheinen zu lassen.

Unverändert ist in diesen Band nur der allgemeine Theil

aus der Zeitschrift für die gesammte Staatswässenschaft (1881,

S. 535— 580) herübergenoramen worden. Dagegen haben die

beiden dort veröflFentlichten Abschnitte des speciellen Theiles

(1882, S. 28—117 und 1885, S. 488—579) bedeutende Zu-

sätze erhalten und sind stellenweise umgearbeitet worden.

Die fünf letzten Abschnitte werden hier zum ersten Male ver-

öffentlicht. Weit über zwei Drittel dieses Bandes werden so-

nach auch meinen engeren Fachgenossen neu sein. Ein mög-

lichst genaues Inhaltsverzeichniss sucht die Orientirung inner-

halb des massenhaften Stoffes zu erleichtern ; ein alphabetisches

Sachregister soll dem zweiten Bande beigegeben werden.

Dieser letztere wird sich auf die Bearbeitung der Bede-

bücher und des Häuserkatasters von 1438 beschränken. Seine

Grundla^p bildet die Darstellung der Bevölkeruno- nach der
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Vermögensvertheilung. Zugleich aber wird er die Möglichkeit

bieten über den Bevölkerungsstand für eine grosse Anzahl

von Jahren zuverlässige und gleichartige Daten zu gewinnen

und daraus Schlüsse zu ziehen auf den Gang der Bevölkerungs-

bewegung. Endlich wird er in Bezug auf die natürliche und

wirthschaftliche Gliederung der städtischen Gesellschaft z. Th.

Ergänzungen zum 1. Bande, z. Th. neue Thatsachen bringen.

Ich hoflfe denselben seinem Vorgänger bald folgen lassen zu

können.

Um das Schicksal einer Specialarbeit von diesem Umfange

wäre es übel bestellt, wenn sie nicht ihre Daseinsberechtigung

in sich selber trüge, lieber Ziel und Methode derselben gibt

der vorliegende Band hinreichend Aufschluss. Es darf hier

wol noch hinzugefügt werden, dass ich lediglich innerer Nöthi-

gung gefolgt bin, als ich sie unternahm, und diese ist es auch

gewesen, welche mich die vielen Schwierigkeiten ihrer Durch-

führung guten Muthes hat bestehen lassen. Mit hervorragen-

den Fachgenossen theile ich die Ueberzeugung , dass die Er-

forschung der städtischen Socialgebilde des Mittelalters und

ihrer politisch-wirthschaftlichen Organisation den Schlüssel

bieten muss zum historischen Verständniss der modernen Ge-

sellschalt. Wenn ich meinen besonderen Weg zu diesem Ziele

eingeschlagen habe, so liegt dies darin begründet , dass viele

seitherige Arbeiten auf diesem Gebiete einen bedeutenden Rück-

stand unaufgeklärter Thatsachen gelassen hatten , denen mit

der seither angewandten Methode nicht beizukommen war. Was
ich für diese Arbeit als eigenthümlich in Anspruch nehme, ist

einerseits die Beschränkung auf eine einzige Stadt in einem

streng begrenzten Zeitraum, anderseits die konsequente Anwen-

dung der statistischen Methode auf ein ganzes Gebiet , auf

dem sie bisher kaum an einzelnen Punkten ernstlich versucht

worden war.

Dass das letztere ein Wagniss war, darüber hat sich von

vornherein niemand weniger getäuscht als der Schreiber dieser

Zeilen selbst. Ob es geglückt ist, das wolle man nicht ledig-

lich nach dem nun vorliegenden Theile des Ganzen beurtheilen.

Es sind gerade die schwierigsten Untersuchungen und dieje-



nigen, welche mit dem uiizulüuglichsteu Materiale vorgenom-

men werden mussten, die hier vorliegen. Auch ist die Gestalt,

in der jetzt die Arbeit hervortreten muss , nicht diejenige,

welche ich ihr gern gegeben hätte, wenn ich nach Abschluss

des Manuscripts noch die Möglichkeit der Aeuderung in den

frühereu Theilen gehabt hätte. Die vorzunehmenden Aende-

rungen würden sich freilich mehr auf die Form als auf den

Inhalt bezogen haben. Nur in einem Punkte würde der

letztere berührt worden sein, in Bezug auf die Auffassung der

Bedeutung des mittelalterlichen Handels, wo mich eiudringen-

deres Quellenstudium von der Unrichtigkeit meiner früheren

auf Grund der wirthschaftsgeschichtlichen Litteratur gefassten

Ansicht überzeugt hat.

Einige kleine Unrichtigkeiten, die sich z. Th. durch meine

Schuld, z. Th. durch diejenige des Setzers in Ziffernangaben

der früheren Abschnitte eingeschlichen haben , bitte ich zu

entschuldigen. Sie sind am Schlüsse dieses Bandes berichtigt.

Sollte in späteren Theilen Aehnliches vorkommen, was bei den

zahlreichen Berechnungen nicht unmöglich ist, so darf ich

wenigstens sagen , dass alle Sorgfalt angewendet worden ist,

um es zu verhüten. Die Tabellen sind bei der Druck-Kor-

rektur erneut durchgerechnet und geprüft worden ; allein bei

einer so umfangreichen statistischen Arbeit, für deren tech-

nischen Theil der Verfasser lediglich auf sich selbst gestellt

ist, wird derjenige Grad von Genauigkeit, den unsere statisti-

schen Bureaux mit ihrem zahlreichen wohlgeschulten Personal

erzielen, nur schwer zu erreichen sein.

Trotz des grossen Zeitaufwandes, welchen die technische

Detailarbeit fordert und trotz der Gefahr, dass einzelne Irr-

thümer vorkommen , habe ich im Allgemeinen darauf ver-

zichten zu müssen geglaubt, Hülfskräfte dabei heranzuziehen.

Nur ein Theil der Zählblättchen für die Bearbeitung der

Bürgerbücher ist, da das Archiv unter keiner Bedingung

diese Bücher verschickt, auf meine Bitte von Herrn Dr. Fro-

n i n g , der durch seine treffliche Bearbeitung der Frankfurtei

Chroniken mit dem (iegenstande genügend vertraut war, ii

durchaus entsprechender Weise angefertigt worden. Wo mai
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sich aber einer so saclikimdigen Mitwirkung nicht erfreuen

kann , da wird man bei derartigen Aufgaben immer besser

thun, die Mühsal monatelanger vorwiegend mechanischer Arbeit

nicht zu scheuen. Denn der unerlässlichen Forderunof sta-

tistischer Korrektheit, deren Erfüllung hier an genügende

Beherschuug der Technik historischer Quellenforschung ge-

knüpft ist, kann nie durch untergeordnete Hülfskräfte entspro-

chen werden, und der Bearbeiter selbst wird niemals im Stande

sein, den stummen Zifiern , wie Rümeiin so schön sagt,

den Mund zu öfl'nen , wenn er des anregenden Umgangs mit

dem statistischen Urmaterial entbehrt hat. Dass die Aufbe-

reitung des letzteren nur auf dem Wege des bewährten Zähl-

blättchenverfahrens zuverlässige Resultate ergibt und dass selbst

die Strichelungsmethode nur in einzelneu besonders einfach

gearteten Fällen zulässig ist, brauche ich Statistikern von

Fach wohl nicht zu sagen.

Aber dieses Buch wendet sich nicht bloss an die letzteren.

Es möchte namentlich auch die deutschen Geschichtsforscher

für diese Studien gewinnen, um so mit der Zeit vielleicht eine

zweckmässigere Arbeitstheilung zwischen ihnen und den Natio-

ualökonomen herbeiführen zu helfen. Denn dass die For-

schung auf dem Gebiete der Wirthschaftsgeschichte und der

historischen Statistik fast ganz auf den Schultern der letzteren

ruht , welche in vielen Fällen das Handwerkszeug der histo-

rischen Quellenforschung nicht sofort mitbringen, scheint mir

durchaus uicht sacheutsprechend. Die Nationalökonomie hat

noch zu viel mit der Gegenwart zu thun, und der Geschichte

würde eine Vertiefung nach der augedeuteten Richtung wohl

anstehen. Wenigstens will mich manchmal bedünken, als ob

dieselbe heute mehr als je der bedenklichen Neigung folgte,

hinter dem bestimmenden Einflüsse, welchen einzelne hervor-

ragende Persönlichkeiten auf die äusseren Geschicke der Völker

üben , die gewaltigen Kräfte zurückzusetzen , welche in den

grossen Massenbewegungen der Gesellschaft still und langsam

wirken, und die schlies.slich den Entwicklungsgang der Mensch-

heit doch allein nachhaltig bestimmen.

Die rege Theiluahme, welche diese Studien gerade unter
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den Historikern gefunden haben, seitdem ich iin September

1881 zuerst vor einem grösseren Kreise von ihnen auf der

Generalversammlung des Gesammtvereins der deutschen Ge-

schichts- und A Iterthumsvereine über Methode .und Resultate

derselben vorgetragen habe, ist mir darum im höchsten Masse

erfreulich gewesen. Aber ich kann mich heute in Folge von

Erfahrungen der letzten Zeit doch der Befürchtung nicht ganz

erwehren, dass der Uebereifer für das Neue uns mit einem

werthlosen Ziffernwerk überschwemmen könnte. Wird doch

in einer vor kurzem erschienenen Schrift, in welcher der an

sich nicht üble Vorschlag gemacht ist, dass die lokalen Ge-

schichtsvereine die statistische Durchforschung der städtischen

Vergangenheit in die Hand nehmen möchten , allen Ernstes

empfohlen, die alten Kirchenbücher »auszuzählen«. In

jedem Vereine werde sich wo! ein Gymnasiallehrer finden, der

darauf rechneu könne, »dass einige seiner Schüler ihm einen

Theil der Arbeit abnehmen.« Es bedarf hoffentlich

keiner Auseinandersetzung, dass der historischen Statistik mit

Schülerarbeiten nicht gedient sein kann.

Es erübrigt mir noch die angenehme Pflicht allen denen,

welche mir bei dieser Arbeit förderlich gewesen sind, herzlich

zu danken. In erster Linie Herrn Stadtarchivar Dr. H, Gro-

tefend für die einzig dastehende Liberalität, mit weicherer

mir die Benutzung der seiner Hut anvertrauten Schätze erleich-

tert und auch sonst vielfach mit Rath und That beigestanden hat.

Ferner Herrn Dr. F r ou i n g für die bereits erwähnte Arbeit,

den Beamten der Frankfurter Stadtbibliothek Herren Dr. Eb-
r a r d , Dr. Kelchner und von Nathusius, dem letzte-

ren insbesondere dafür, dass er mir einige Stücke des v. Holz-

hausen'schen Familienarchivs zugänglich gemacht hat. Ebenso

meinem verehrten Kollegen Herrn Professor Dr. Fr. Schul in

für die freundliche Bereitwilligkeit , mit welcher er mir die

umfangreichen KoUektaneeu seines verstorbenen Vaters über

die Geschichte der Frankfurter Dorfschafteu zur Benutzung

anvertraute. Ich habe aus dieser gewissenhaften Arbeit und.

besonders aus den ihr beiliegenden Urkunden-Auszügen man-

cherlei Nutzen ziehen können , namentlich insofern sie mich
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auf mir unbekannt gebliebenes Aktenmaterial aufmerksam

machte. Wo ich direkt aus ihr geschöpft habe, ist sie in den

Anmerkungen citirt. Besonders war sie mir bei der dem IV.

Abschnitte dieses Bandes eingereihten Untersuchung ül)er die

Leibeigenschaft auf den Dörfern von grossem Werthe , und

obwohl ich dieselbe selbständig aus den Quellen gearbeitet

habe, halte ich es für meine Pflicht, hervorzuheben, dass sie

auf der Grundlage beruht, welche die Forschungen des Sena-

tors Dr. Ph. Schulin gelegt haben. Auch dem Vorstande des

Vereins für Geschichte und Alterthumskunde
in Frankfurt fühle ich mich verpflichtet dafür, dass er durch

Uebernahme einer grösseren Anzahl von Exemplaren dieses

Werkes für seine Mitglieder dessen Erscheinen im Voraus ge-

sichert hat. Zuletzt und nicht am wenigsten danke ich mei-

nem Verleger für die liebenswürdige Freundlichkeit, mit

welcher er die harten Proben bestanden hat, auf welche seine

Geduld und Langmuth vom Beginne bis zur Vollendung dieses

Bandes gestellt worden ist.

Basel, den 10. Juli 1886.

Karl Bücher.
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Die Anweiulnng der statistischen Methode auf die Erforschung

des niittelaUerlicheu Oesellschafts- und Wirthschaftslebens.

Wol jeder der jetzt so zahlreichen Forscher auf dem

Gebiete des mittelalterlichen Wirthschaitslebens ist sich schon

des empfindlichen Maugels bewusst geworden , welcher darin

besteht, dass sich die socialen und ökonomischen Erscheinun-

gen dieser Zeit der Anwendung der statistischen Methode

bis jetzt nur äusserst selten und dann auch nur in sehr un-

vollkommener Weise zugänglich gezeigt haben. Je mehr wir

uns daran gewöhnt haben , das gesammte moderne Gesell-

schafts- und Wirthschaftsleben ziffermässig zu zerlegen und

zu begreifen, um so dringender tritt uns das Bedürfniss ent-

secren, auch die mittelalterliche Gesellschaft und ihr wirth-DO '

schaftliches Thun nach den Ergebnissen quantitativer Messung

zu gruppiren und ihre inneren Beziehungen auf Grund re-

ciproker Zahlenreihen zu ermitteln. Bis jetzt kennen wir

fast nur die äusseren Formen des mittelalterlichen Wirth-

schaftslebens , und diese werden sicher für die Meisten so

lange leere Hülsen bleiben , als es jedem überlassen werden

muss, ihren thatsächlichen Inhalt auf Grund allgemeiner Ein-

drücke oder gar mittels einer mehr oder weniger lebhaften

Phantasie sich beliebig gross oder klein vorzustellen. Höch-

stens dass man an Händen wenig sicherer Anhaltspunkte und



mittels der aus der modernen Statistik gewonnenen Ver-

hältuisszalilen Schätzungen und Berechnungen vorgenommen

hat, welche für sich kaum einen höheren Werth beanspruchen

können als die wunderlichen Bevölkerungsschätzungen des

Isaac Vossius für das Alterthum. Natürlich handelte es sich

hier fast überall nur um Ermittlung einzelner statistischer

Daten ; eine planmässige Beobachtung von Massenerscheiuuu-

gen durcb einen längeren Zeitraum und für eine grössere

Anzahl von Orten, eine Gliederung und Gruppiruug der Ziffern

nach bestimmten Gesichtspunkten zum Zwecke der Aufsuchung

von Gesetzmässigkeiten im Gesellsebaftsleben hat überhaupt

noch nicht stattgefunden.

Daher kommt es denn auch , dass vielfach die Meinung

verbreitet ist, für die Wirthschaftsgeschichte des Mittelalters

lasse sich eine statistische Grundlage überhaupt nicht ge-

winnen. Freilich wer in den Quellenschriften fertige Ge-

sammtziffern als Resultate genauer Erhebungen und Zäh-

lungen sucht , der wird sich in den allermeisten Fällen ge-

täuscht finden. Was uns da geboten wird, sind runde
Zahlen, welche in neuuundueunzig von hundert Fällen eben-

falls auf Schätzungen beruhen und dann, vorausgesetzt selbst,

dass ihre Urheber die Wahrheit sagen wollten, nicht desshalb

ein viel grösseres Gewicht haben , weil sie zeitgenössische

sind. Denn es wird immer eine der auffallendsten Erscheinun-

gen der Kulturgeschichte bleiben, dass der Sinn für die quan-

titativ richtige Beurtheilung von Massenerscheinungen selbst

unter den Kulturvölkern verhältnissmässig sehr spät erwacht

ist, und dass ein Gefühl für den Werth genauer Zahlenfest-

stellungen sich bis in dieses Jahrhundert hinein nur selten

findet.

Herr Moriz Block beginnt freilich sein Handbuch der

Statistik mit dem Satze: seitdem es Staaten gebe, gebe es

eine Statistik. Der erste Verwaltungsakt der ersten geord-

neten Regierung sei eine Volkszählung, der zweite eine Ver-

mögensaufnahme gewesen. Dieser Ausspruch ist ungefähr so

wahr und so geistreich wie der andere: es gebe eine sociale

Frage, seitdem es eine Gesellschaft gebe. Die erste Aufgabe

I



des ersten Ministers sei die Aufstellung eines socialen Reform-

programnis gewesen. In der Tliat hat es leidlich geordnete

Staaten und gute Könige gegeben , deren Bevölkerung nicht

über fünf zählen konnte. Es gibt deren vielleicht noch.

Wenigstens erinnere ich mich, gelesen zu haben, dass die

Zulu, Avelche vor einigen Jahren die Engländer in Schrecken

setzten, keine Zahlbezeichnuug in ihrer Sprache haben, welche

über die Zwanzig hinausgeht. Die Völker haben sicher über-

all weit früher eine staatliche Ordnung besessen, als sie im

Stunde waren, auch nur ihre Viehheerden zu zählen ^). Noch

die Griechen des Homer zählen nach den Fingern (TiejXTra-

CsaO-ac, »fünfern« ist das bei ihm für Zählen gebräuchliche

Verbum); und wenn uns auch von Volkszählungen bei den

Aegyptern, den Israeliten, den Griechen und Römern berich-

tet wird , so ist es doch im höchsten Grade auffallend , dass

uns m. W. keine einzige genaue Bevölkerungsziffer weder

für ein ganzes Land , noch für eine einzelne Stadt aus dem

Alterthum überliefert ist. Die alttestamentarischen Volks-

zählungen haben uns (abgesehen von den Geschlechtsregistern

in den Büchern Esra und Nehemia) nur runde Zahlen hinter-

lassen , und dasselbe gilt von den überlieferten Resten des

römischen Census. Müssen wir doch selbst, um die Grösse

der Bevölkerung des alten Rom und Athen's zu ermitteln,

zu Berechnungen unsere Zuflucht nehmen , die ihrer ganzen

Natur nach ein sicheres Ergebniss nicht liefern können ^).

Die runden Zahlen , welche uns die Schriftsteller über die

Grösse einzelner Städte , die Zahl der Bürger und Beisassen,

die Stärke der Kriegsheere, die Menge der im Kampfe Ge-

fallenen oder durch Epidemien Umgekommenen darbieten, sind

1) Lubbock, Entstehung der Civilisation, S. 365 ff.

2) Fried 1 Linder in der Zeitschrift für Nationalökonomie und

Statistik , XX , 349 fi. — lieber Athen : Hermann, griech. Staats-

alterthümer, § 98, 7. Wer sich über den Zustand unserer statistischen

Erkenntniss bezüglich der Bevölkerung des alten Griechenlands ge-

nauer unterrichten will, der sei auf die zusammenfassende Abhand-
lung vou Clinton: »De Graeciae magnitudine et frequentia« in den

Fasti Hellenici ed. Krüger p. 391 ü'. verwiesen.
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durchweg mit der äussersten Vorsicht aufzunehmen. Die Er-

forschung der römischen Geschichte seit Niebuhr hat dargo-

thau, dass fast alle Zahlenangaben der älteren Zeit, mögen

sie sich immerhin als Resultate der amtlichen Statistik der

Ceosoren ausgeben, auf Erfindung beruhen '), und selbst die

Ueberlieferungen über das Alter berühmter Männer, wie sie

bei griechischen und römischen Schriftstellern sich häufig

finden , begegnen den nur zu berechtigten Zweifeln der Phi-

lologen. Diese Geringschätzung der zahlenmässigen Genauig-

keit bei Völkern , deren politische und sociale Einrichtungen

unzweifelhaft eine gewisse Ausbildung der Statistik voraus-

setzen, müsste uns im höchsten Grade Wunder nehmen, wenn

wir nicht im Allgemeinen wüssten , dass die zahlenmässige

Abstraktion eine viel zu umständliche, die Vorstellung zifi'er-

mässig definirter Quantitäten eine zu schwer fassbare ist , als

dass sie sich leicht im Gedächtniss der Menschen fortpflanzte.

Zifi'ern wollen mit dem Auge erfasst sein ; ihre unverfälschte

Erhaltung ist nur in einer Zeit möglich, wo viel geschrieben

und gedruckt wird.

Das Mittelalter entbehrt so wenig der statistischen Er-

hebungen wie das Alterthum; aber die Quellen seiner Ge-

schichte theilen mit den Schriftwerken der griechischen und

römischen Zeit die Armut an zuverlässigen Daten, Auch

hier ist es überall die runde Zahl , welche uns überliefert

wird, und diese beruht durchweg auf der Schätzung, d. h.

auf einer Ermittlungsweise, welche nirgends schlechtere Re-

sultate liefert, als wo es sich um die ziffermässige Messung

grösserer Mengen von in sich abgeschlossenen und scharf

gegen einander abgegrenzten Einheiten handelt. Bei der

Messung räumlicher Verhältnisse mag ruan dem blossen Augen-

maass immerhin eine gewisse Berechtigung gönnen ; bei der

Messung von Mengen gleichartiger neben einander bestehender

Dinge ist dasselbe der schlechteste Rathgeber , den es geben

kann. Denn im ersten Falle kommt es bloss auf die Zer-

legung eines grösseren Ganzen in eine Anzahl gleicher , in

1) Mommsen, Rom. Gesch. I, S. 428 Anm. (4. Aufl.)



unserer Vorstellung genau definirter Theile an ; im letzteren

Falle dagegen bandelt es sich um die Zusammenfassung vieler

Einheiten zu einer in unserer Vorstellung erst zu bildenden

zahlenmässigen Gesanimtheit. Jedermann weiss, wie schwer

es ist , eine in einem grossen Saale oder auf einem freien

Platze versammelte Menschenmenge auch nur annähernd rich-

tig abzuschätzen. Für die Umwandlung der räumlichen Vor-

stellung , welche wir hier allein besitzen , in eine numerische

fehlt es uns eben meist an jedem zuverlässigen Reduktions-

faktor.

Einen solchen Faktor herzustellen bildet desshalb ge-

wöhnlich die nächste Aufgabe des vorsichtig Schätzenden.

Allein von den Hürden , in welchen nach Herodot die My-
riaden des Xerxes bei Doriskos gezählt wurden, bis auf die Be-

vülkerungsschätzungen unserer zeitgenössischen Afrikareisenden

sind derartige Massstäbe immer trügerisch gewesen , und es

ist Thorheit , zu glauben , dass Mengen auf einem anderen

Wege genau gemessen werden können, als auf dem der Zäh-

lung oder der methodischen Berechnung.

Zum Belege für diese Behauptung mag hier ein Beispiel

aus ziemlich neuer Zeit angeführt werden. Im Jahre 1771

gab ein eifriger Frankfurter Arzt, Johann Adolf Behrends,
angeregt durch S ü s s m i 1 c h's Schriften , ein Buch heraus

:

»Die Einwohner in Frankfurt am Mayn auf seine Fruchtbar-

keit, Mortalität und Gesundheit geschildert«. Dieses Buch

enthält recht werthvolle Tabellen über die Zahl der Ge-

trauten , Getauften und Gestorbenen für die Zeit von 1670

bis 1769; die Bevölkerung von Frankfurt selbst aber ermit-

telt es auf eine sehr naive Art der Schätzung, und diese

liefert merkwürdiger Weise für die christlichen Bewohner ein

Ergebniss, das von der Wahrheit nicht allzu weit abweicht.

Nun sollte man denken, es müsse die Schätzung des kleineren

in sich abgeschlossenen, auch räumlich ungleich leichter über-

sehbaren Theils der Bevölkerung , der Juden , ein weit ge-

naueres Ergebniss geliefert haben. »Die Strasse«, sagt Beh-
rends wörtlich, »die diess Volk in Frankfurt innen hat,

hat überhaupt 195 hohe und tiefgehende Häuser, die unge-
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uiehi stark bewohnt siucl, so dass man i.uf jedes Haus sicher

34 Bewohner zählen und also im Ganzen 6630 rechnen kann.

Und dieses Product kömmt der Meynung des Engländers

Eduard Bronne am nächsten bey , als welcher 7000 .lüden

hier annimmt. Der Bischojff Burnet setzt zu wenig; näm-

lich 1200, und der seelige Conrector Jacob Schud zu viel,

nämlich 12,000«. Nun waren Schud und Behrends vielleicht

die beiden Frankfurter des vorigen Jahrhunderts, welche die

Bevölkerungsverhältnisse der Frankfurter Judengasse am besten

kannten. Und doch differireu die Schätzungen dieser beiden

Kenner um 5370. Was aber das Merkwürdigste ist, beide

sind auch von der Wahrheit sehr weit entfernt geblieben,

und diese letztere liegt hier nicht einmal in der üblichen

»Mitte«. Als 1817 zum ersten Male der Bestand der Juden-

schaft, die sich seit 1771 unter Dalberg's Gunst ohne

Zweifel stark vermehrt hatte, durch eine Zählung ermittelt

wurde ^), ergaben sich 4309, von denen nur 3173 dem Frank-

furter Bürgerverbande angehörten , die übrigen aber Fremde

waren. Schud hatte die Zahl um das Dreifache, Behrends

immer noch um 54 Procent zu hoch angenommen.

Wenn in einer uns verhältnissmässig ?o nahe liegenden

Zeit, in welcher der Sinn für statistische Beobachtung bereits

äusserst rege und , wie der übrige Inhalt des Behrends'schen

Buches zeigt , auch schon einigerraasseu geschärft war , der-

artige Fehlschätzungen vorkommen: wie viel mehr werden

die aus dem Mittelalter auf uns herübergekommenen Ziffern

von der Wahrheit abweichen! Wie sorgsam werden wir dar-

auf bedacht sein müssen , nur da den Boden für genügend

sicher zu halten , wo entweder eine eigentliche , aus äussern

und Innern Gründen zuverlässige Zählung vorliegt, oder wo
wir selbst diese Zählung vornehmen können.

Dass statistische Bevölkeruugsaufnahmen im Mittelalter

vereinzelt vorgekommen sind , darf nicht mehr bezw^eifelt

werden. Dieselben beschränkten sich indessen, wie es scheint,

auf die Städte, die Centralpunkte eines entwickelteren öko-

1) Vgl. Beiträge zur Statistik der freien Stadt Frankfurt I, 1, S. 4.



9

noniischen und socialen Lebens, und wurden auch hier nur

zu gewissen Verwaltungs- und Polizeizweckeu (Steuererhebung,

Kriegsdienst, Verpflegung, Ueberwachung der Gesellen etc.)

vorgenommen. So wissen wir, dass in Konstanz 1468 eine

allgemeine Abzahlung der Bürger stattfand und dass im An-

fange des 16. Jahrhunderts auf Rathsbeschluss regelmässige

Aufschreibungen der Handwerksgesellen und Kostgänger durch

die Zunftmeister angeordnet wurden ^). Indessen ist von dem

Resultate solcher Zählungen nur selten etwas Sicheres auf

uns gekommen. Wie es scheint, glaubten die städtischen

Käthe derartige Dinge der sorgfaltigsten Geheimhaltung be-

dürftig; ja die Rücksicht auf den »gemeinen Nutzen« mag

sie in vielen Fällen verleitet haben , die Volkskraft der Stadt

nach aussen hin durch Angabe übertriebener Ziffern als be-

sonders gross erscheinen zu lassen. Das hob das Ansehen

und schreckte die Feinde. Im Uebrigen bleibt zu beachten,

dass wohl das ganze Mittelalter hindurch, wie noch heute in

England, die alttestamentarische Anschauung massgebend blieb,

welche die Zählung der Bevölkerung für eine Sünde hielt.

Die einzige genaue Volkszählung aus dem späteren Mit-

telalter, welche bis jetzt bekannt geworden, ist diejenige von

Nürnberg aus der Zeit des Markgrafenkrieges. Aber gerade

diese Aufnahme, deren Zuverlässigkeit und Genauigkeit nicht

im Geringsten bezweifelt werden darf , bestätigt die Richtig-

keit des oben Gesagten. Dieselbe wurde um Weihnachten

1449 behufs Ermittlung der zur Verpflegung der Bevölkerung

im Falle einer längeren Fortdauer des Krieges vorhandenen

Vorräthe vorgenommen »in grosser heiuilichkeit und guter

ordenunge , und ist niemancz zu wissen worden denn allein

den eiteren herren des racz«. Sie ergab für Nürnberg eine

sesshafte Bevölkerung von 20,165 (nach Hegel's Rechnung

20,219 Köpfen) ^). Wer nach den sonst überlieferten Ziffern

sich eine Vorstellung von der Bevöllverungsstärke Nürnberg's

in dieser Zeit bilden wollte, würde zu weit höheren Zahlen

1) Marmor, Geschichtliche Topographie der Stadt Konstanz und

ihrer nächsten Umgebung S. 302 f.

2) Vgl. Chroniken der deutschen Städte II, S. 500 ti".
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gelangen müssen. Nach Endres Tuch er sollen bei dem

grossen Sterben i. J. 1437 zu Nürnberg 13,000 Menschen er-

legen sein; die Zahl der aus Furcht Gefloheneu soll 9000

betragen haben. Im Jahre 1388 soll das Stadtheer die Stärke

von 8000 Mann gehabt haben. Konrad Celtes, der be-

kannte Humanist, gibt um 1500 in seiner bekannten Lob-

sehrift auf Nürnberg die wafiPenfähige Bürgerschaft auf 10,000

Mann an und berechnet aus dem augeblichen Kornverbrauch

der Stadt die Zahl der Bewohner auf 52,000. Celtes liefert

unwillkürlich selbst die beste Kritik für diese Angabe (die

er übrigens erst nachträglich seiner Schrift einverleibte, nach-

dem er von dem Rath ein Honorar von 20 Goldgulden em-

pfangen hatte), indem er an anderer Stelle von 4000 jähr-

lichen Geburten spricht — eine Angabe , die selbst bei An-

nahme der ziemlich hohen Geburtenziffer von 40 auf 1000

Einwohner noch auf eine Bevölkerung von 100,000 Seelen

hindeuten würde. Wer weiss , ob nicht Celtes diese letztere

Ziffer geschrieben hätte, wenn der karge Nürnberger Rath

ihn, statt mit 20, mit 40 Goldgulden honorirt hätte! Nie-

mand hätte ihm nachgezählt , und die »älteren Herren« , die

jedenfalls die wahre Zahl annähernd kannten , dürften sich

schwer gehütet haben, den Panegyriker der Stadt zu de-

mentiren.

Die Nürnberger Volkszählung von 1449, auf die weiter

hin näher eingegangen werden muss , ist für die Bevölke-

rungsstatistik der mittelalterlichen Städte von unschätzbarem

Werthe , weil sie uns lehrt , dass die geschichtliche Statistik

es aufgeben muss, auf einzelne vage Zahlenangaben der Ge-

schichtsquellen hin mit modernen Durchschnitts- und Ver-

hältnissziffern Berechnungen anzustellen. Sie hat denn auch

auf die Bearbeiter der mittelalterlichen Wirthschaftsgeschichte

einen so tiefen Eindruck gemacht , dass dieselben heute viel

mehr geneigt sind , die Bevölkerungsstärke mittelalterlicher

Städte zu unter- als zu überschätzen ; es wäre zu wünschen

gewesen, dass sie derartige Schätzuugsversuche nach einzelnen

überlieferten Daten oder auf Grund des von einem einzelnen

Forscher gewonnenen Gesammteiudrucks überhaupt unmöglich
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gemacht hätte. Denn wenn schon die auf Schätzung he-

ruheuden Angaben der Zeitgenossen so weit von der Wahr-

heit abweichen, so sollten sich die Nachlebenden schon durch

die einfache Erwägung von derartigen Experimenten abhalten

lassen , dass eine einzige Fehlschätzung das ganze historische

Bild verunstaltet und zu den allerverkehrtesten Schlüssen

verleiten kann. Ich betone dies um so nachdrücklicher, je

entschiedener noch neuerdings aus den Kreisen der historischen

Schule die wissenschaftliclie Berechtigung der Schätzung be-

hauptet worden ist.

Damit soll nicht gesagt sein , dass die Statistik in der

wirthschaftsgeschichtlichen Forschung nur so weit zur An-

wendung kommen dürfte , als uns zuverlässige Ziffern über-

liefert sind. Wäre dies der Fall , so würden wir überhaupt

kaum von der Anwendung der statistischen Methode auf die

wirthschaftsgeschichtliche Forschung reden dürfen ; wir würden

darauf verzichten müssen, auf Grund von Massenbeobachtuugen

die Gesetzmässigkeit im mittelalterlichen Wirthschaftslebeu

aufzusuchen , und wir könnten jene vereinzelten Daten höch-

stens als ziemlich matte Illustrationen für qualitativ leidlich

bestimmte Zustände und Ordnungen benutzen. Thatsächlich

liegt aber die Sache nicht so verzweifelt. W^ir haben ein

sehr reiches statistisches Material in unseren städtischen Ar-

chiven. Nur dass dasselbe nicht zur statistischen Bearbeitung

fertig vorliegt, sondern erst von dem Forscher in die stati-

stische Urform gebracht werden muss, in der es zur Weiter-

verarbeitung leicht ebenso gut verwendbar wird , wie es die

statistischen Erhebungen der Neuzeit sind.

Für die Volksvvirthschaftsstatistik sind bereits einzelne

Versuche gemacht worden, dieses Material zu verwerthen.

Ich erinnere . um von einiy-en älteren Arbeiten über die Sta-

tistik der Preise und des Zinsfusses al)zusehen , an die Ar-

beiten von Inania-Sternegg und Schöuberg, von

welchen insbesondere die erstere dadurch bemerkenswerth ist,

dass sie ein für die statistische Verwerthung so sprödes Ma-

terial, wie die agrargeschichtlicheu Urkunden, ziffermässig

auszubeuten sucht, während Schönberg die Basler Steuerbücher
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der Finanz-, Wohlhabenheits- und Bevölkerungsstatistik zu-

«i^leich dienstbar macht. Es steht /u lH)ffen, dass bei näherem

Zusehen eine grosse Anzahl städtischer Archivalien, welche

von den Erforschern der politischen Geschichte oft als werth-

los bei Seite gelegt werden, sich für ähnliche Zwecke brauch-

bar erweisen wird. Die Bürgerbücher , die Zunftlisten , die

Bedebücher , die städtischen Rechnungen , Vermögensverzeich-

nisse , Todtenlisten , Geburts- und Hochzeitsbücher , sowie

manche andere Urkunden gehören hierher.

Mag auch dieses Material hier und da an Vollständigkeit

manches zu wüuschen übrig lassen, mögen wir bei Benutzung

desselben einen der wichtigsten Grundsätze der modernen

Statistik, die Beobachtung aller Einzelfälle einer bestimmten

Art, nicht immer anwendbar finden: jedenfalls wird in den

meisten Fällen das Material ausreichen, um zuverlässige Ver-

hältnisszahlen und Durchschnitte zu gewinnen , auf Grund

deren wir die wenigen sicher überlieferten Zahlen zu Be-

rechnungen methodisch verwenden können. Sicher überliefert

und bestimmt (nicht »rund« oder auf vagen Andeutungen be-

ruhend) müssen aber diese Grundzahlen sein ; sonst gelaugt

man zu Ergebnissen, wie Johann Peter Süssmilch bei Be-

rechnung der Bevölkerung von Ninive zur Zeit des Propheten

Jonas ^) , die bei aller Exaktheit der Methode unrichtig aus-

fallen , weil die Grundlage ungenau ist. Das ist das erste

Erforderniss. Eiue zweite Aufgabe besteht darin , dass man

den Reduktionsfaktor aus den mittelalterlichen Bevölkerungs-

verhältnissen selbst gewinnt. So wenig es angeht, beispiels-

weise den Altersaufbau der heutigen französischen Bevölkerung

oder die durchschnittlieh in einem deutschen Staate ermittelte

Kinderzahl auf die Bevölkerung von Russland zu übertragen,

ebenso wenig kann es statthaft sein, die Durchschnittszahlen

moderner Städte auf die mittelalterlichen Gemeinwesen au-

1) Süssmilch, Göttliche Ordnung II, S. 335 f. (3. Aufl.) Für die-

jenigen, welchen das Buch nicht zur Hand ist, bemerke ich, dass S.

seine Berechnung auf die Stelle Jonas 4, 11 stützt: »Mich sollte nicht

jammern Ninive, solcher grossen Stadt, in welcher sind mehr denn

120,000 Menschen, die nicht wissen Unterschied, was recht oder link ist«.
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zuwendeu. Ein Hauptfehler der meisten seither auf diesem Ge-

l)iete angestellten Berechnungen seheint mir darin zu liegen,

(lass man einzelne massgebende Faktoren derselben den Er-

gebnissen der moderneu Bevölkerungsstatistik entnommen hat,

ohne zu bedenken , dass schon eine kleine Abweichung jener

l'^iktoren von der historischen Wahrheit das Endergebniss um
ein Bedeuteudes nach oben oder unten verschieben muss.

Eiue dritte wichtige Regel ist die , das mittelalterliche Ma-

terial nur nach den in ihm selbst liegenden Gesichtspunkten

zu gruppiren und aufzubereiten. Diese Gesichtspunkte werden

nicht selten von denjenigen der modernen Statistik abweichen

;

:iber wenn ich mich nicht täusche, so dürfen wir die Hoff-

nung hegen, dass gerade durch die Uebertragung solcher hi-

storischen Gesichtspunkte auf die neuzeitliche Statistik manche

bisher unbeaclitet gebliebenen Seiten des modernen Gesell-

schaftslebens eine neue und überraschende Beleuchtung er-

fahren werden. Ich hoffe , dies weiter unten an einem be-

sonderen Falle zeigen zu können.

Hier sei nur uoch bemerkt, dass man sich die Ausbeutung

der mittelalterlichen Urkunden für statistische Zwecke zwar

als recht mühevoll , aber auch als überaus lohnend vorzu-

stellen hat. Gerade der Umstand . dass der Verarbeiter auch

das Urmaterial zu sammeln hat, ist für die Forschung be-

sonders werthvoll. Denn während bei den modernen Er-

hebungen aus bekannten Gründen gewisse Mängel und Un-

genauigkeiten gar nicht zu vermeiden sind, während hier

nachträgliche Korrekturen nur unter mancherlei Schwierig-

keiten sich vornehmen lassen, wird das Urmaterial für die

liistorische Statistik zwar die Wissbegierde des Forschers in

wichtigen Punkten unbefriedigt lassen ; allein es gestattet da-

für eine vollständige, systematische und kritische Ausnutzung

;

es erlaubt in jedem Augenblicke das Geschäft der Nachzäh-

lung und Nachprüfung, und es leitet fast von selbst dazu

an, dem Leser neben den Ergebnissen auch die Mittel eigener

Kritik in die Hände zu liefern , was die offizielle moderne

Statistik leider nur zu oft unterlässt.
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IT.

Ueber die IJereclinuug der ßevölkerung uiittelalterliclier Städte.

Dass eine richtige Vorstellung von der Zahl der Ein-

wohner mittelalterlicher Städte die Grundbedinguner für das

Verständniss ihrer politischen und wirthschaftlichen Entwick-

lungsgeschichte bildet, bedarf wohl keines Beweises. Trotz-

dem scheint die Nothwendigkeit, über diesen Punkt Zuver-

lässiges zu ermitteln , von den Lokalhistorikern nur selten

recht begriffen zu sein, so dass wir bezüglich der Bevölke-

rungsziffer noch bei einer Reihe mittelalterlicher Orte völlig

im Dunkeln tappen , über deren Culturentwicklung , Verfas-

sungs- und Rechtsleben schätzbare Forschungen vorliegen.

Bei andern ist die Ermittlung zwar versucht worden ; aber

die Ergebnisse bieten nur selten die genügende Gewähr.

Bekannt ist der Versuch von Arnold^), die Einwoh-

nerzahlen für die deutschen Freistädte zu berechnen ; aber

ebenso notorisch ist auch, dass dieser Versuch in allen Punk-

ten missglückt ist. Arnold ging von dem richtigen Gedanken

aus, dass die Berechnung auf bekannten Zahlen basiren müsse;

allein er hat weder die statistische Zuverlässigkeit der über-

lieferten Angaben irgendwo geprüft, noch ist es ihm gelun-

gen, die Formel zu finden, nach welcher aus solchen bekann-

ten Grössen die gesuchte Unbekannte gefunden werden kann.

Am brauchbarsten , meint er , seien die Angaben über

die Zahl der waffenfähigen Mannschaft einer Stadt,

weil diese den sichersten Rückschluss auf die Bevölkerung

überhaupt gestatte. Schätze mau die waffenfähige Mannschaft

auf 10 Procent oder auf zwei Drittel aller männlichen Ein-

wohner von zwanzig bis fünfzig Jahren, so komme man für

Worms auf eine Bevölkerung von 60,000 Seelen. Dies näm-

lich so: Aus dem Jahre 1250 ist überliefert, dass die Hälfte

der Bürgerschaft — nach den Wormser Annalen 2000 Be-

waffnete und 100 Armbrustschützen — dem König Konrad

1) Verfassungsgeschichte der deutschen Freistädte, U, 142 ff.
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zu Hülfe zog. Das ergäbe für die innere Stadt, meint Arnold,

4200; für die Vorstädte, welche einen grösseren Fläehenraum

bedeckt hätten als jene, lasse sieh die Stärke der waffenfähigen

Mannschaft mindestens auf die Hälfte annehmen. Das ergäbe

über 6000 Kriegstüchtige oder eine Einwohnerzahl von über

60,000 Seelen , von der auch die Volksüberlieferung rede ^).

In dieser Rechnung ist nichts weniger als Alles Hypo-

these mit alleiniger Ausnahme der 2100 Mann aus den in-

neren Parochien St. Johannis und Magnus. Nehmen wir

aber selbst an, die Grundzahl 6000 sei richtig: wer bürgt

für die Zuverlässigkeit der Reduktionsziffer 10? wer für die

Annahme, dass zwei Drittel aller männlichen Einwohner den

Harnisch trugen? Nach Arnold müsste die ganze männliche

Bevölkerung von 20 bis 50 Jahren 9000 Köpfe stark ge-

wesen sein. Dies würde selbst bei der Annahme einer der

modernen ähnlichen Alters- und Geschlechtsgliederuug in dem

mittelalterlichen Worms auf eine weit geringere Bevölkerung

führen. Im Deutschen Reiche standen nach der Zählung vom

1. December 1875 unter 1000 Personen genau 400 im Alter

von 20 bis 50 Jahren ^). Darnach müsste \\^orms in der

Mitte des 13. Jahrhunderts eine männliche Revölkerung von

22,500 Köpfen gehabt haben. Auf 1000 mänuliche Personen

treffen im Deutschen Reiche 1037 weibliche; ermitteln wir

nach diesem Verhältniss die weibliche Bevölkerung des mittel-

alterlichen Worms, so kommen wir auf die Zahl 23,332 und

damit auf eine Gesammtbevölkerung von 45,832 Personen.

Aber die hier angenommeneu Verhältuisszahlen sind nicht

einmal mit denen des Mittelalters identisch; es ist vielmehr,

wie weiter unten gezeigt werden soll , ein durchaus anderer

Altersaufbau und eine von der modernen weit abweichende

Geschlechtsgliederung der städtischen Einwohnerschaften jener

Zeit mit grosser Wahrscheinlichkeit zu vermuthen. Dazu

kommt noch , dass Arnold die Frage ganz ausser Acht ge-

lassen hat, ob nicht ein namhafter Theil der bewaffneten

-Mannschaft als Söldner zu betrachten sei.

1) a. a. 0. S. 147 f.

2) Nach Engel, Zeitscbr. des k. preuss.statist. Bureau's 1879 S. 111.
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Ich habe dieses Beispiel etwas ausführlicher behandelt,

weil dasselbe die Arnold'sche Rechenmethode gut veranschau-

licht und mich jedenfalls der Nothwendigkcit überhebt, tie-

fer auf seine übrigen Ermittlungen einzugehen , an denen

Alles reine Willkür ist. Hatte Arnold auch richtig erkannt,

dass gewisse überlieferte Angaben uns zum Ziele führen müs-
sen, wenn wir den richtigen Schlüssel finden können, so zeigt

sich doch schon in der Art, wie er jene Angaben auswählte,

dass er ihre Natur verkannte. Neben den überlieferten Zif-

fern über die Zahl der Waffenfähigen wollte er zunächst die

Laudfriedensmatr ikeln der Bevölkerungsstatistik dienst-

bar machen. Allein selbst wenn seine Annahme zutreffend

sein sollte, dass das Kontingent jeder Stadt nach der Bevölke-

rungsziffer festgestellt worden sei, so gäben jene Matrikeln

doch bloss die verhältnissmässige Stärke der Volkskraft

in den verschiedenen betheiligten Städten au , und es müsste

erst die Einwohnerzahl mindestens einer derselben genau be-

kannt sein, wenn ein Rückschluss auf andere möglich werden

sollte. Ueberdies steht es noch dahin, ob die in den Laud-

friedensbündnissen vorkommenden Anschläge sich nach der

Grösse der Bevölkerung und nicht vielmehr nach dem In-

teresse jeder einzelnen Stadt oder nach andern Umständen

bemassen. Endlich sind die überlieferten Zahlen gewöhnlich

runde, und es fällt schon an und für sich schwer, zu glauben,

dass um 1340 , wo Mainz und Strassburg je 40 , Worms und

Speier je 20 Helme zu stellen sich verpflichten , die beiden

ersten Städte unter sich gleich stark und doppelt so stark

als die beiden letzten bevölkert gewesen seien.

Etwas besser steht es mit der Berechnung der Bevölke-

rung nach der Zahl der Häuser, vorausgesetzt, dass uns

letztere aus dem Mittelalter genau bekannt ist. Die

Zahl der in späteren Jahrhunderten innerhalb der Mauern

vorkommenden Häuser kann keinesfalls zu Berechnungen für

jene Zeit benutzt werden, da wir uns in den mittelalterlichen

Städten grosse Gärten, Höfe und Wirthschaftsgebäude zu

denken haben, au deren Stelle später Wohnhäuser traten. Aber

selbst wenn einmal die Zahl der Häuser aus dem Mittelalter



17

zuverlässig überliefert sein sollte, so fehlt jeder genauere An-

halt für (He ErmittluHL? der Durchschnittszahl der Bewohner,

welche auf jedes Haus kamen ; und wäre selbst die letztere

bekannt, so bliebe das Rechnungsergebniss immer noch ein

unsicheres , weil die Bevölkerungszitfern als überaus schwan-

kende gedacht werden müssen und zu Zeiten ein nicht un-

beträchtlicher Procenttheil der Wohnhäuser leer stand. We-
nigstens in Frankfurt können wir während des 14. , 15. und

16. Jahrhunderts diese leeren Häuser überall in den Bede-

büchern verfolgen.

Dass Angaben über die Zahl der von Seuchen und

Hun gers n o t h H i ng e raff t e n oder der im Kriege Ge-

tödteten nicht einmal für Schätzungen eine brauchbare

Grundlage abgeben, hat Arnold bereits richtig bemerkt. In

den Chroniken findet sich freilich bei solchen Meldungen der

stereotype Zusatz: die Umgekommenen hätten den dritten

oder vierten Theil der Bevölkerung gebildet ; wer indess dar-

aufhin die Bevölkerung berechnen wollte , würde zu unge-

heuerlichen Resultaten gelangen, wie dies das Beispiel Basels

zeigt, wo im Jahre 1349 nicht weniger als 14,000 Menschen,

als ein Drittel der Bevölkerung, der Pest erlegen sein sollen,

während selbst im 15. Jahrhundert die gesammte Einwohner-

schaft 10,000 Seelen schwerlich überstieg ^).

Auch Ueberlieferungen über die Zahl der in einer Stadt

vorhandenen Parochien, Stifter, Kirchen, Klöster
haben selbst für Vergleichungen nicht den statistischen Werth,

welchen ihnen Arnold beilegen möchte. Höchstens dass sie,

beim Vorhandensein anderweitiger zuverlässiger Bestimmungs-

gründe bezüglich der Einwohnermenge, für die Stärke des

kirchlichen Sinus unter der Bevölkerung und die karitativen

Zwecken dienstbar gemachte Verraögensansammlung einen

Massstab abgeben.

Brauchbarer schon sind Angaben über die Zahl der

Kirchenbesucher bezw. Com m unicanten, welche öf-

1) Vgl. Schönberg, Finauzverhältnisse der Stadt Basel im 14.

und 15. Jahrh., S. 510 tt.

Bücher, die Bovölkerung von Frankfurt a. AI. *
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ter vorkommen ') und die sich Arnold völlig hat entgehen

lassen. Ein doppelter Uebelstand ist nur insofern einer ge-

nauen Berechnung hinderlich, als die überlieferten Zahlen ge-

wöhnlich runde, also ungenaue sind , und als es an einer

zuverlässigen Reduktionsziffer fehlt. Hirsch hat für Danzig

aus der Angabe, dass »um das Jahr 1437 zum Kirchsprengel

von St. Marien, der damals die ganze Kechtsstadt mit ihren

Vorstädten umfasste, 30,000 Christen gezählt wurden, welche

alljährlich das heil. Abendmahl empfingen«, eine Bevölkerung

von 40.000 Seeleu herausgerechuet, indem er die Kinder u n-

ter fünfzehn Jahren mit einem Drittel jener Summe
einstellte. Diese Annahme würde ziemlich genau mit den

Ergebnissen der Altersermittelungeu unserer modernen Sta-

tistik übereinstimmen. Nach dieser beträgt freilich die Zahl

der Unterfünfzehnjährigen im Deutschen Reiche 34,68, in Oe-

sterreich 33,85, in Belgien 31,68, in Frankreich 27, oa Pro-

cent der Gesammtbevölkeruno;. Allein die Zusammensetzung;

der Bevölkerung nach dem Alter ist auf dem Lande bekannt-

lich eine andere als in den Städten^). Wäre daher selbst

die Verwendung moderner Verhältnisszahlen zur rechnungs-

mässigen Ermittelung der mittelalterlichen Stadtbevölkerung

statthaft, so müsste jedenfalls nicht der Proceutualantheil

der Unterfünfzehnjährigen für ein ganzes Land , sondern der

mittlere Durchschnitt derselben für die modernen Städte ein-

gestellt werden. Nun machen die fünfzehn jüngsten Alters^

Massen in Berlin bloss 27,i8, in Hamburg 28,o9 , in Frank-

furt a. M. 33,37 , in den unmittelbaren Städten Bayerns

24,86 Procent aus. Dies würde etwa 25 Procent unter Fünf-

zehnjährige ergeben, und die von Hirsch gelieferte Berech-

nung wäre richtig, vorausgesetzt, dass die mittelalterliche

Stadtbevölkerung nach Altersklassen der heutigen analog zu-

sammengesetzt war, und dass die erste Communion richtig auf

das fünfzehnte Lebensjahr gesetzt ist.

1) Vgl. für Danzig: Hirsch, Danzigs Handels- und Gewerbe-

geschichte, S. 22 f.; für Frankfurt a. M. : Würdtwein, Dioecesis Mo-

gimtina, comm. VII, p. 508 Nro. CLXVIII).

2) Vgl. May r, die Gesetzmässigkeit im Gesellschaftsleben, S. 154 ff.
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Beide Voraussetzungen erwecken indessen wenig Zutrauen.

Wir müssen vielmehr aus später zu erörternden Gründen die

Kinderzahl im Mittelalter als verhältnissmässig niedriger an-

nehmen wie in modernen Städten, und auch das Alter für die

erste Communion ist von Hirsch zu hoch angesetzt. Im
früheren Mittelalter (vom 6. bis 13, Jahrhundert) war es

Sitte, die Kinder zwischen dem siebeuten und neunten Le-

bensjahre zur Beichte und Communion zu führen. Thomas
von Aquino hat in seiner Summa Theologiae die Frage aus-

führlich erörtert, in welchem Jahre man am besten die Kin-

der zur ersten Communion bringe; und allmählich bildete

sich, wol auf seine Vorschläge hin, die Uebung , die Kinder

erst zwischen dem neunten und elften Jahre zum Tische des

Herrn gehen zu lassen, sobald sie »sufficieuter praeparati« wären,

worüber das Urtheil dem betreffenden Pfarrer zustand. Erst

im Anfange dieses Jahrhunderts fand in vielen Theilen Deutsch-

lands der Brauch Eingang, die Communion mit dem dreizehn-

ten oder vierzehnten Lebensjahre eintreten zu lassen — wahr-

scheinlich in Folge des allmählich eiugeführten Schulzwangs

und des rückwirkenden Beispiels der protestantischen Kirche

;

in den romanischen Ländern hat sich bekanntlich (wie in

Bayern) die mittelalterliche Praxis bis zur Stunde erhalten.

Demnach wäre für die Ermittlung von Danzigs Bevölkerung

im fünfzehnten Jahrhundert nur der Procentantheil der jüng-

sten zehn Jahrgänge, nach heutigen städtischen Verhältuissen

etwa 16,8% oder ein Fünftel der Uuterzehnjährigen einzu-

stellen , womit wir auf die Ziffer 36,000 kommen würden.

Immerhin kann diese Ziffer nur als ungefähre und höchst-

mögliche hingestellt werden , da die Grundzahl , der sie ent-

stammt, wol als nach oben abgerundete anzunehmen ist, und

da sich nicht erweisen lässt, dass die procentuale Vertheilung

der Altersklasseu im ^Mittelalter die angenommene gewesen ist.

Aehnlich verhält es sich mit der Benutzung von An-

gaben über die Zahl der Einwohner männlichen Ge-
schlechts, deren eine ebenfalls von Hirsch zur Ermittlung

der Danziger Bevölkerungsziffer benutzt worden ist. Denn

vorausgesetzt selbst, dass die dort augeführte runde Zahl,

2*
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20,000, von der Wirklichkeit nicht allzu weit abweicht, so

ist uns doch das Verhiiltniss der weiblichen zur männlichen

Bevölkerung für die Städte des Mittelalters nicht zuverlässig

bekannt ; aus einzelneu Anzeichen darf jedoch vermuthet wer-

den, dass der Durchschnittsüberschuss der weiblichen Bevöl-

kerung über die männliche im Mittelalter noch bedeutend

grösser war, als ihn die heutige Statistik angibt.

Ganz verwerflich ist ferner der A r n o 1 d'sche Versuch,

die Anzahl der Schöffen und Rathsglieder in ein be-

stimmtes Verhältniss zu der Bevölkerung zu setzen. Denn

diese Dinge sind durchweg als Resultat der politischen Ent-

wicklung, oft als direkter Ausdruck der ständischen Macht-

verhältnisse zu betrachten und dürfen selbst in ihrem histo-

rischeu Wechsel an demselben Orte nicht als ein Ergebniss

der Volksvermehrung oder Verminderung aufgefasst werden,

geschweige denn als Anhaltspunkt für die vergleichende Be-

völkerungsstatistik einer ganzen Reihe von Städten.

Dasselbe gilt von der Zahl der Zünfte, welche gleicher-

weise mit den politischen Verhältnissen zusammenhängt, oder

docb vorwiegend ein Ausdruck fortschreitender gewerblicher

Specialisation und Arbeitstheilung ist. Nur insofern die letz-

tere als Zeichen vorgeschrittener gewerblicher Entwicklung

angesehen werden muss und iusoferne diese wieder eine ge-

wisse Bevölkerungsdichtigkeit voraussetzt, mag die Zahl der

Zünfte unserer Gesammtvorstelluug über die Grösse einer Stadt

als Anhaltspunkt dienen. Indessen ist selbst für die Schöpfung

eines so ganz allgemeinen Urtheils die grösste Vorsicht an-

zuwenden. So finden wir beispielsweise unter den Metall-

handwerkern in Nürnberg schon 1363 die Platener, die Nad-

1er, die Blechhandschuher , die Messingschmiede nebst Gürt-

lern, Zinngiessern und Spenglern, die Flaschner, die Hauben-

schmiede, die Reuzzenschlosser , die Sporer, die Pantberaiter

;

ferner die Nagler , Knopfschmiede , Pfannenschmiede , Huf-

schmiede , Kessler , Messerer u. a. als besondere Zünfte auf-

geführt, während im ganzen fünfzehnten Jahrhundert sämmt-

liche in Frankfurt vorhandenen mit Feuer arbeitenden Hand-

werker in der einen Zunft der Schmiede vereinigt l)lieben.
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Daraus zu scbliesseu, dass die gewerbliche Entwicklung Nürn-

bergs oder gar die Volkszabl schon im 14. Jahrhundert die

entsprechenden Frankfurter Verhältnisse des 15. um so viel

überragt habe, als die Zahl der Metallarbeiterzüufte die eine

l'rankfurter Schmiedzunft, wäre voreilig. Der Schlüssel liegt

vielmehr darin . dass in Frankfurt der Rath die Vermehrung

der Zünfte aus politischen Rücksichten verbot, während das

Nürnberger Stadtregiment in richtiger Erkenutniss des Ein-

flusses der gewerblichen Specialisation auf die ökonomische

Entwicklung der Stadt wahrscheinlich dieselbe beförderte.

Thatsächlich kommen fast alle die aufgezählten Handwerks-

specialitäten Nürnbergs auch in Frankfurt vor ^) , nur dass

sie nicht in besondere Zünfte geschieden waren.

Daneben ist noch der Gedanke ausgesprochen worden, es

niöo:e die Zahl der zünftigen Meister im Ganzen oder

in einzelnen Handwerken, insbesondere den Nahrungsmittel-

txewerben, in einem festen Verhältniss zur Einwohnerzahl

>tehen. Man ging dabei von der Idee aus, dass ein gewisser

Lnifang des gewerblichen Personals einer gewissen Grösse der

Produktion entspreche und dass die letztere wieder eine be-

stimmte Höhe des Konsums und eine dem entsprechende An-

zahl von Konsumenten voraussetze. Allein man hat dabei

vergossen, dass die verschiedenen Beziehungen, welche hier in

Frage kommen , zu den am wenigsten aufgeklärten Partien

der mittelalterlichen Wirthschaftsgeschichte gehören. Ueber

die technische Entwicklung der einzelnen Gewerbe, über den

Umfanj; ihrer Produktion zu verschiedenen Zeiten, über die

Ausdehnung ihres Absatzkreises über die näheren Landorte in

entfern tere Bezirke, über die Konsumkraft der Bevölkerung

für qualificirte Produkte wissen wir nur sehr wenig. Auf

der anderen Seite sind uns über die Zahl der Gesellen und

Lehrlinge nur selten zuverlässige Angaben überliefert, und

wo wir dieselbe aus den Artikeln der Zuuftstatuten über die

1) In einem Verzeichniss der Frankfurter Bürgerschaft von 1387

habe ich nicht weniger als 22 Specialitäteu von Feuerhandwerkern

gezählt.
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Anzahl der Geselleu und Lehrknechte, welche jedem Meister

zu halten erlaubt sein solle , zu ermitteln versuchen , stossen

wir sofort aui' die grössten Schwierigkeiten. Sowohl diese

Bestimmungen als auch die Schliessung der Meisterzahl in

einzelnen Gewerben lassen vermuthen, dass zu gewissen Zeiten

gestiegenen Bedarfs einzelne Gewerbe eine grosse Gleichmäs-

sigkeit der Personengliederung aufgewiesen haben müssen,

sobald die Meisterzahl voll war und jeder Meister das erlaubte

Mass in der Haltung gewerblichen Hülfspersonals erreicht

hatte. So möchte sich für einzelne Gewerbe und für be-

stimmte Zeiträume der vollendeten Zunftentwicklung die Zahl

des gewerblich selbstthätigen und abhäijgigen Personals wohl

mit einiger Zuverlässigkeit bestimmen lassen. Allein darüber

hinaus fehlt die Brücke zur Grösse der städtischen Bevölke-

rung
, und nicht einmal bei den Nahrungsmittelgewerben

(Bäcker , Metzger) wird es möglich sein , aus der Zahl der

Meister, Gesellen und Lehrlinge einen Rückschluss auf die

Grösse der Bevölkerung zu ziehen. So können die aus einer

Reihe von Städten überlieferten Zunftmeisterverzeichnisse höch-

stens da, wo wir die Gesammtzahl der Bürger kennen, dazu

dienen, eine Vorstellung von der Höhe der gewerblichen Ent-

wicklung zu geben , ohne jedoch selbst für diese ein untrüg-

licher Massstab zu sein ^).

Alle die vorgenannten Ermittlungsarten theilen mitein-

ander die Eigenthümlichkeit, dass entweder bereits die Grund-

zahl , auf welcher die Berechnung basirt , unsicher ist , oder

dass doch ein zuverlässiger Reduktiousfaktor für die Um-
setzung derselben in die Bevölkerungsziffer nicht aufzufinden

ist. In beiden Rücksichten unterscheidet sich von ihnen vor-

theilhaft der Weg, welchen Schön berg zur Berechnung

der Basler Bevölkerung im 14. Jahrhundert eingeschlagen

hat. Als Grundzahlen waren ihm gegeben die aus den Steuer-
listen gewonnene Zahl aller Untervierzehnjährigen und die

Zahl der Haushaltungen ; die Reduktionslormel wurde darauf-

hin aus den Verhältuisszahlen der modernen Statistik eut-

1) Vgl. Hegel in den Chroniken der deutschen Städte, II, S. 506 ff.
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uommen. Freilich ist diese Uebertragung moderner Verhält-

iiisszalilen auf die Gliederung der mittelalterliehen Bevölke-

rung ein schwacher Punkt des Verfahrens, wie Schönberg

selbst gefühlt hat. Der schwankende moderne Haushaltungs-

begriff ist für das Mittelalter absolut unbrauchbar, und, wie

bereits erwähnt, haben wir uns auch die Zusammensetzung

der Bevölkerung nach dem Alter etwas anders zu denken als

sie heute ist. Trotzdem kann ich meine Bedenken gegen die

Annahme Schönberg's nicht verhehlen, dass im Mittelalter

die Zahl der Uebervierzehnjährigeu verhältnissmässig geringer

gewesen sei als heutzutage, »da die Zahl der Dienstboten und

namentlich der unselbständigen Arbeiter (Gesellen, Lehrlinge,

Lohnarbeiteriunen) wahrscheinlich verhältnissmässig geringer

war«. Es wird dabei vergessen, dass im Mittelalter der Ar-

beiter Hau.sgenosse des Meisters und in der Regel unverhei-

i-atet war , während der moderne Arbeiter frühzeitig zur Ehe

schreitet und dann zur Vermehrung der »Haushaltungen«

und der Untervierzehnjährigen beiträgt. Immerhin ist der

Schönberg'sche Versuch wegen der angewandten rationellen

Methode beachtenswerth , und es steht zu hoffen, dass bei

näherer Erforschung der mittelalterlichen Steuerverhältuisse

ilun andere auf gleich sicherer Grundlage und mit etwas zu-

verlässigeren Verhältnisszahlen folgen werden.

Einigermassen auffallend ist es, dass man noch so wenig

daran gedacht hat, die Berechnung der Bevölkerung mittel-

alterlicher Städte auf die hier und da vorkommenden Bür-

nerverzeichnisse zu basiren. Für das ganze spätere Mit-

telalter bildet das Bürgerrecht die Grundlage aller politischen

und wirthschaftlichen Berechtigung in den Städten, die Auf-

nahme in die Bürgerschaft das Zeichen der Ansässigkeit,

Erschwerende Bedingungen für dieselbe treten erst im fünf-

zehnten und sechzehnten Jahrhundert auf. Freilich wird schon

weit früher ein Eintrittsgeld von den Aufzunehmenden , oft

auch der Nachweis eines bestimmten Vermögens oder Ein-

kommens gefordert. Indessen sind diese Bedingungen nur

selten der Art, dass sie Viele vom Eintritt in den Bürgerver-

band abhalten konnten. Der Zuzug von Neubürgern ist dess-
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halb in vielen Städten nachweislich ein sehr f^rosser, untl die

Ausbildung einer zahlreichen Klasse von Nichtbürgern , wie

wir sie in späteren Jahrhunderten finden , ist schon desshalb

unwahrscheinlich , weil zur Begründung eines eigenen Nah-

runijsstandes und damit einer Familie die Aufnahme in die

Zunft gehörte und für diese letztere wieder der Besitz des

Bürgerrechtes Vorbedingung zu sein pflegte. Die vorhande-

nen Nichtbürger sind vielmehr entweder als vorübergehend

Anwesende zu denken oder gehören in die Kategorie des le-

digen gewerblichen Hülfs- und Dienstpersonals, welches letz-

tere wieder dem Familienverbande der Bürgerschaft einge-

gliedert war. Gelänge es, für die durchschnittliche Kopfzahl

einer städtischen Familie eine zuverlässige Ziffer zu ermitteln,

so müsste sich ohne Zweifel die Berechnung der gesammten

bürgerlichen Einwohnerzahl, einschliesslich des hausangehö-

rigen Dienstpersonals, in ziemlich sicherer Weise vornehmen

lassen, und diese würde von der Gesammtzahl der Einwohner

nicht sehr weit abweichen. Nur die Zahl der Nichtbürger,

der Juden und der Geistlichkeit müsste auf anderem Wege

berechnet oder nach Wahrscheinlichkeitsgründen geschätzt

werden. Indessen würden diese Bestandtheile der Bevölkerung

schwerlich irgendwo einen so hohen Procentsatz bilden , dass

ihr gänzliches Unbekanntbleiben als ein sehr grosser Mangel

angesehen werden müsste, zumal auch die meisten anderen

Berechnungsarten ein unmittelbares Vordringen bis zu diesen

allerdings für das mittelalterliche Gesellschafts- und Wirth-

schaftsleben charakteristischen und bedeutungsvollen Bevol-

kerungselementen nicht gestatten.

Diese Erwägungen führen mit Nothwendigkeit auf den

Gedanken, dass die bürgerliche Familie, als Grundlage der

politischen, socialen und wirthschaftlichen Gliederung in den

mittelalterlichen Städten , für die Bevölkerungsstatistik die

Einheit bilden muss. Wäre uns desshalb für eine grössere

Anzahl von Städten die Zahl der Bürger in einer Zeit be-

kannt, so müssten nur noch die auf einen Bürger durch-

schnittlich kommenden Verhältnisszahlen von Frauen, Kin-

dern, Handwerksgesellen und Lehrlingen, Knechten und Mägden
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ermittelt werden , um mit eiiii<^-er Zuverlässigkeit die Be-

völkerungsziffer zu finden.

Leider sind aber Bürgerverzeichnisse dieser Art ziemlich

selten; recht häufig finden sich dagegen die sogen, Bttrger-

bücher, in welche jeder neu aufgcnounnene Bürger, sowie

er vor Bürgermeister oder Rath den Bürgereid geleistet hatte,

eingetragen wurde. Diese Bürgerbücher wurden , da sie die

urkundliche (irundlage für den späteren Nachweis des Bürger-

rechts bildeten, überall sehr sorgföltig aufbewahrt, und so

kommt es denn , dass sie sich für manche Städte durch viele

Jahrhunderte hindurch in fortlaufender Reihenfolge (für Ham-
burg von 1278, für Frankfurt von 1312 ab) bis auf die

neueste Zeit erhalten haben.

Der Gedanke lag nahe , diese von vornherein unter der

Voraussetzung grüsster Zuverlässigkeit stehenden Dokumente

der Bevölkerungsstatistik dienstbar zu macheu. Gelang der

Versuch , aus ihnen die Gesammtbevölkerung mit einiger

Sicherheit zu ermitteln , so boten sie die Möglichkeit , durch

Jahrhunderte hin die Bevölkerungsbewegung einer Stadt ziffer-

mässig zu verfolgen , ihre Zunahme und Abnahme zu beob-

achten und für Blüthe und Verfall, sofern derselbe in der

Menge der Bevölkerung zum Ausdruck kommt , einen wich-

tigen Massstab zu gewinnen.

Solche Erwägungen mögen es gewesen sein, welche schon

vor vierzig Jahren einen Hamourgischen Geschichtsforscher,

J. C. M. Laurent, zu dem Versuche veranlasst haben, aus

den ])eiden ältesten Bürgerbüchern dieser Stadt die Zahl der

Einwohner zu berechuen ^). Er hat auf Grund dieser Be-

rechnungen eine Tabelle aufgestellt, welche für 285 Jahre von

1311 bis 1595 die Zahl der Bürger und der Einwohner von

Jahr zu Jahr angibt und die als frühester Versuch einer An-

wendung der statistischen Methode auf die Geschichte des

Mittelalters mehr Beachtung verdient hätte , als sie bis jetzt

gefunden hat.

1) Veröifentlicht in der Zeitschrift des Vereins für Haniburgische

Geschichte, Bd. I (1841), S. 141 ff.
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Laurent schlug folgendes Verfahren ein. Er nahm au,

tiass die neu aufgenommenen Bürger in der Regel 25 Jahre

alt waren. Individuen von diesem Alter hätten nach Süss-

milcirs Mortalitätstabelle noch eine Lebensdauer von durch-

schnittlieh 35 Jahren (genau 35,39) vor sich. Nähme man
nun die Summe der Neuaufgenommenen von 35 auf einander

folgenden Jahren, so habe man die Zahl der im letzten dieser

35 Jahre im Ganzen vorhandenen Bürger. »Es er^^eben z. B.

die Summen der von 1277 bis 1311 incl. (in Hamburg) Auf-

genommenen 1219 : so viele Bürger waren also möglicher-

weise im Jahre 1311 am Leben. Rechne ich dann weiter, so

muss ich für's Jahr 1312 die im Jahre 1277 Aufgenommenen

als ausgestorben betrachten«. War auf diese Weise die Bttr-

gerzahl für ein bestimmtes Jahr ermittelt, so berechnete Lau-

rent die Seelenzahl der Bürgerfamilien, indem er alle Bürger

als verheiratet annahm nach »dem alten Satze der Statistik:

1 Wohnuug = 4 Seelen« , den er durch die Hamburgischen

Zähluugslisten für die Jahre 1826 bis 1838 bestätigt gefunden

haben wollte, setzte endlich die Fremden, die Unverheirateten

und die für sich lebenden Nichtbürger zu den Familienvätern

in ein Verbältniss von 1 zu 2 und hatte so für sein Be-

rechnungsgeschäft die einfache Formel : man addire die Zahl

der aufgenommenen Bürger von 35 auf einander folgenden

Jahren und multiplicire die erhaltene Summe mit 6, so er-

hält man die Zahl der am Schlüsse des 35. Jahres vorhan-

denen Seeleu.

Man wird dieser Methode einen rationellen Grundgedan-

ken nicht absprechen köuuen , wenn man auch die Voraus-

setzung, von welcher Laurent ausgegangen ist, für unwahr-

scheinlich, die Verhältnisszahien, mit denen er' arbeitete, für

unrichtig oder doch ungenau halten mag. Auf keinen Fall

kann Laurent mit Gründen widerlegt werden , wie der ver-

dienstvolle Erforscher der hanseatischen Geschichte, Dr. Kopp-
mann, auf der letzten Generalversammlung der deutschen

Geschichts- und Alterthumsvereine (6. bis 8. Sept. 1880 in

Hamburg) sie vorgebracht hat. Koppmann wendet sich zu-

nächst nicht gegen die Methode, sondern gegen die Resultate,
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zu welchen Laurent gelaugt ist. Er führt gegen dieselben

zuerst die sogen. Spenden in's Feld, »Austheilungen von Geld,

von je einem Pfennig an Arme, die durch testamentarische

Bestimmung für gewisse Tage verfügt wurden«. »Im Jahre

1451 wurdeu zwei Spenden von 30 Mark angeordnet; jede

Spende betrug also 15 Mark und war auf 2880 Arme be-

rechnet; da nach Laurent 1451 die Zahl der Bürger 2958,

die Einwohnerzahl 18,000 betrug, so haben die Armen da-

mals 16 Procent der Bevölkerung ausgemacht. Im Jahre

1487 wurde eine Spende auf 17 Mark berechnet, und man

taxirte also die Armen auf 3264; nach Laurents Tabellen

hatte es damals 2704 Bürger und 16,000 Einwohner gegeben,

so dass also die Armen 20 Procent der Bevölkerung gebildet

hätten« ^). Für das Jahr 1538 weist Koppmaun nach der-

selben Methode 3360 Arme -= 24 Procent der von Laurent

herausgerechueten Bevölkerung nach und schliesst dann mit

den Sätzen: »Diese Verhältnisse sind unmöglich; so wenig

die Vergrösserung der Zahl der Armen in etwa 90 Jahren

von etwa 2900 auf 3400 zu bezweifeln steht, so unmöglich

scheinen mir die Procentsätze 16, 20 und 24«.

Das Wort »Unmöglich« sollte man in historischen Din-

gen nicht gebrauchen; trotzdem werden es vielleicht in einigen

Jahrhunderten unsere Nachkommen ebenfalls anwenden, wenn

sie die englischen Pauperlisten mit der Bevölkerungszahl der

Insel vergleichen ; vielleicht auch schon beim Anblick unserer

Gastwirthschafts- oder Verbrecherstatistik. Warum sollen jene

Armenzitfern für eine mittelalterliche Stadt von 14— 18,000

Einwohnern bei offenbar sinkenden Erwerbsverhältnissen un-

möglich sein ? Es ist nicht gesagt , dass die Spendenem-

pfänger Bettler gewesen sind , und noch viel weniger ist es

wahrscheinlich, dass es ausschliesslich städtische Arme waren.

Die Spenden wurden au bestimmten Tagen ausgetheilt , ähn-

lich wie in andern mittelalterlichen Städten bestimmte Tage

zum Bettel freigegeben waren , an welchen die arme Land-

1) Ich entnehme diese wie die ferneren Ausführungen Koppmann'a
dem (wol oöiciellen) Bericht des »Hamb. Corr.« vom 8. Sept. v. Js.
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hevölkerung zu Hunderten, ja zu Tausenden durch die Thore

strömte '). Das Betteln war im Mittelalter ein öffentlich an-

erkanntes Recht, das Almosengeben eine Pflicht; grosse Schaa-

ren von Almosenempfängern könnten darum in einer Zeit

nichts Auffallendes haben, in welcher verheerende Xothstände

so häufig waren und in welchen das Betteln mit solcher Vir-

tuosität getrieben wurde, dass es in Brüderschaften und Orden

eine Organisation fand, üeberdies waren jene Spenden gar

keine Almosen, da sie von den Empfängern eine in Kirchen-

besuch und Gebet (für das Seelenheil des Stifters) bestehende

Gegenleistung forderten und auch Kreise anzogen, welche

den karitativen Erwerb nicht nöthiw hatten.

Nicht viel besser steht es um das zweite »Unmöglich«

Koppmann's. CJeberblicken wir Laurent's Tabellen, so sehen

wir, dass nach seiner Berechnung von 1311 bis 1419 die

Einwohnerzahl Hamburgs von 7000 auf 22,000 ansteigt und

damit ihren Höhepunkt erreicht, von 1419 bis 1526 wieder

abnimmt bis 12,000 und dann von 1526 bis 1594 allmählich

wieder auf 19,000 anwächst, »Ein solches Heruntergehen

der Einwohnerzahl von 22,000 auf 12,000, al.-o auf beinahe

die Hälfte, ist nach allem, was wir über das 15. Jahrhundert

wissen, absolut unmöglich«.

Auch diese Einwendung ist unhaltbar. Die Verheerungen,

welche die häufig wiederkehrenden ansteckenden Krankheiten

unter der Bevölkerung in den mittelalterlichen Städten von

Zeit zu Zeit anrichteten, sind nach allen überlieferten Schil-

derungen entsetzliche gewesen und wir haben uns schon mit

Rücksicht auf diese eine Thatsache den Bevölkerungsstand

der mittelalterlichen Städte als einen überaus jähen Schwan-

kungen ausgesetzten zu denken^). Wo eine Sterblichkeit von

30 bis 80 Procent der Bevölkerunj? raöcflich war , kann ein

Rückgang einer städtischen Bevölkerung um 45 Procent nichts

Auffallendes haben. Jedenfalls steht durch die Bürgerbücher,

1) Vgl. Kriegk, deutsches Bürgerthum im Mittelalter I, S. 139 S.

2) Vgl. Schmoll er, Zeitschrift für die gea. Staatswiasenachaft

XXVII (1871) S. 301 ff.
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deren Vollständigkeit Koppmann nicht anzweifelt, fest, dass,

während in dem Menschenalter vor 1419 jährlich durchschnitt-

lich 106 Neubürger aufgenommen wurden, von 1420 bis 1454

nur durchschnittlich 82, von 1455 bis 1490 nur 76, von

1491 V)is 1526 nur 60 Bürger zugiengen. Diese Zahlen, welche

beglaubigt sind, verlangen doch wohl eine Erklärung, bezw.

Berücksichtigung.

Der dritte und letzte Einwand Koppmann's bezieht sich

auf das von Laurent als fest angenommene Verhältniss zwi-

schen Bürgern und Einwohnern. Hier wäre auf die Leichtig-

keit oder Schwierigkeit der Erlangung des Bürgerrechts Rück-

sicht zu nehmen gewesen ; denn mit den gesetzlichen Vor-

schriften über die Bedingungen zur Erlangung des Bürger-

rechts steigt und fällt jenes Verhältniss : wird das Bürger-

werden in einer Stadt erschwert, so nimmt selbstverständlich

die Bürgerzahl nur langsam oder gar nicht zu, die Einwohner-

zahl aber kann trotzdem steigen, weil die Zahl der Nicht-

bürger sich vermehrt. Beiläufig mag noch bemerkt sein, dass

die allgemeine Voraussetzung einer grösseren Anzahl von

Nichtbürgern in den mittelalterlichen Städten sich schwerlich

quellenmässig begründen lassen dürfte. Im Ganzen wird man

indessen diese Einwendung Koppmann's gelten lassen müssen.

Der Hauptfehler des Laurent'schen Verfahrens liegt je-

doch nicht an dieser Stelle. Vielmehr scheint mir schon die

Voraussetzung, von welcher er ausgeht, dass nämlich alle

in's Bürgerrecht Eingetretenen , auch die Bürgerssöhne , in

das Bürgerbuch eingetragen wurden , eine sehr zweifelhafte

zu sein. Auch Laurent äussert in dieser Hinsicht Bedenken,

beschwichtigt dieselben jedoch durch die Bemerkung, dass in

einer grösseren Anzahl von Fällen die Aufgenommenen aus-

drücklich als Bürgerssöhne bezeichnet werden. Es ist schade,

dass er die genaue Anzahl nicht raittheilt; denn auch sie

musste doch wohl in einem gewissen Durchschnittsverhältniss

zu der Anzahl der vorhandenen Bürger stehen, dessen Er-

mittlung für einen längeren Zeitraum ihm vielleicht einen

Prüfstein für die Wahrscheinlichkeit seiner Berechnungen ge-

boten haben würde. Der Fehler ist leider nicht wieder gut
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zu machen , da die älteren Hamburger Bürgerbncher in dem

grossen Brande von 1842 zu Grunde gegangen sind. Ziehen

wir indessen die analogen Dokumente anderer Städte zur

Vergleichung heran, so finden wir durchweg die Bürgerssöhne,

deren Berechtigung von vorn herein zweifellos war , in die

Bürgerbücher nicht eingetragen, sondern nur die Neubürger ^),

welche sich nicht auf das Recht der Gel)urt stützen konnten

und gewisse Bedingungen zu erfüllen hatten , deren Buchung

schon im Interesse der städtischen Finanzverwaltung lag.

Dadurch werden diese Bücher in anderer Hinsicht werthvoll,

insoferne sie nämlich eine zuverlässige Unterlage für die Sta-

tistik des städtischen Zuzugs bilden, wie unten näher gezeigt

werden soll ; für die Bereclinung der Bevölkerung verlieren

sie dagegen alle Bedeutung.

Wäre freilich Laureut's Annahme dennoch richtig , so

müsste weiter gegen seine Berechnung eingewendet werden,

dass , abgesehen von der verhältnissniässig geringen Zuver-

lässigkeit der Süssmilch'schen Tabellen^), die Voraussetzung

einer gleichen Sterblichkeit für die mittelalterliche wie für

die moderne Bevölkerung nach unserer sonstigen Kenntniss

von den sanitären Verhältnissen der mittelalterlichen Städte

sich schwerlich rechtfertigen lässt. Noch bedenklicher ist natür-

lich dieldentificirung der Kopfzahl einer mittelalterlichen Durch-

schnittsfamilie mit derjenigen der modernen »Haushaltung« —
wenigstens insolange, als wir nicht unbedinjjt sichere Aufschlüsse

über diese Verhältnisse im Mittelalter gewinnen können.

1) So in Nürnberg: vgl. Hegel, Chroniken der deutschen Städte,

II, S. 510 Anm. 3; in Danzig: Hirsch a. a. 0. S. 22. 69 f. Auch in

den Frankfurter Bürgerbüchern, welche nachweislich nur die Fremden

enthalten, treten hin und wieder Bürgerssöhne auf; es lässt sich je-

doch aus einzelnen Andeutungen schliessen, dass es sich hier um
Söhne von Leuten handelte , deren Berechtigung nicht mehr urkund-

lich zu erhärten war, die ohue Aufgabe des Bürgerrechts auf längere Zeit

aus der Stadt entfernt gelebt hatten, auswärts gestorben waren w dgl.

2) Nach der neuesten Mortalitätstafel für die preussische Bevöl-

kerung beträgt für fünfundzwanzigjährige männliche Personen die

durchschnittliche fernere Lebensdauer nicht 3") , sondern 34,55. Vgl.

Fircks in der Zeitsclir. d. \n: stat. Hur. 1879 S. 18.
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Vou dieser letzten Voraussetzung hängt überhaupt die

Möglichkeit jeder einigermassen exakten Methode für die Er-

mittlung der Bevölkerung mittelalterlicher Städte ab. Zum

Glück ist sie nicht unerfüllbar, wie wir alsbald sehen werden.

Wir besitzen nämlich eine Bevölkerungsaufnahme für eine

mittelalterliche Stadt, die an Zuverlässigkeit und Vollstäu-

diffkeit schwerlich hinter den neuereu Volkszählungen zurück-

bleibt. Gelingt es , aus ihr die gesuchten Verhältnisszahlen

zu ermitteln, so werden wir wenigstens mit annähernder Ge-

nauiokeit auch die Einwohnerzahlen anderer Orte bestimmen

können, sobald uns eine zuverlässige Grundzahl als Basis der

Berechnung gegeben ist.

IIT.

Die Nürnberger Bevülkeriin<];.stiiirnahnie am Ende des Jahres

1449 und ihre Bedeutung für die mittelalterliche Bevölke-

rungsstatistik.

Die oben (S. 9 f.) bereits erwähnte Aufnahme der Be-

völkerung; von Nürnberg ist nach ihrem historischen Werthe

mit Recht vou Hegel sehr hoch gestellt worden, der sie in

einer besonderen Beilage zum zweiten Bande der Städte-

chroniken behandelt hat. Sie ist merkwürdiger Weise genau

um dieselbe Zeit des Jahres vorgenommen worden, welche ge-

genwärtig in den meisten europäischen Staaten für die Volks-

zählung festgesetzt ist. Die Art und Veranlassung ihrer Vor-

nahme ist indessen eine durchaus verschiedene.

Ein verheerender Krieg mit dem Markgrafen Alb recht

von Brandenburg hatte bereits über ein halbes Jahr gedauert,

und noch war ein Eude desselben nicht abzusehen. Eine

Masse vou Landvolk hatte sich in dem Schutz der städtischen

Mauern zusammengedrängt, und so schmolz der Muudvorrath

der Bürger, für dessen Beschaffung der Rath im Anfang des

Krieges Sorge getragen hatte , zusehends zusammen. Es war

ungewiss, ob im kommenden Jahre die Felder in der 1 m-

gegend Nürnbergs bestellt und abgeerntet werden könnten.
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Diese Umstände bewogeu den Rath , um Weihnachten , d, i.

Neujahr nach dem damah'gen Jahresanfang; der Nürnberger

eine statistische Aufnahme zu veranstalten, welche eiuestheils

die gesammte ortsanwesende Bevölkerung , anderntheils die

vorhandenen Lebensmittelvorräthe umfassen sollte. Die Lei-

tung des mühevollen Geschäfts wurde dem Rathsherrn Erhart

Schürstab übertragen; nach seiner Anleitung sollten die

Viertelsmeister, deren immer zwei jedem der acht Stadtviertel

vorstanden, die Verzeichnisse auf Grund eidlicher Vernehmung

der Bürger anfertigen ^).

Eine Zusammenstellung der Verzeichnisse für alle acht

Stadtviertel wurde von dem genannten Erhart Schürstab vor-

genommen und das Gesammtergebniss nur den »Eltern Herrn«,

d. h. den eigentlich regierenden Mitgliedern des Rathes mit-

getheilt. Diese ist uns in den »Ordnungen«, welche die von

Seiten des Raths für den Krieg getroffenen Vorkehrungen an-

geben, erhalten und durch drei verschiedene Handschriften in

ihrem Text ziemlich sicher gestellt ^}. Dieselbe gibt zunächst

für jedes Viertel besonders die Seelenzahl der Bürgerfamilien,

sodann diejenige der vorübergehend anwesenden Bauern, end-

lich die Grösse des Lebensmittelvorraths nach Simmer genau

an ; hierauf folgen Zusammenfassungen der Hauptergebnisse für

alle acht Viertel, sowie nachträgliche Zift'ernangaben , welche

sich unter den Viertelsrubriken nicht hatten unterbringen

lassen. Uns interessiren hier natürlich nur die Angaben über

die Grösse der ständigen Stadtbevölkeruuo-, und wir geben

daher diese nachstehend in ihrer ursprünglichen Fassung wie-

der, um eine sichere Grundlage für die nachfolgenden Zu-

sammenstellungen und Bemerkungen zu gewinnen.

1. Perchtold Tucbers und Erhart Schürstabs ^) Viertel: Summa
der 2mrger 340, sa. der frawen 367, sa. der kini 642, sa. der Unecht und

maid 492.

2. Erhart Hallers und Paulus Guntherrn Viertel: Summa der

X) Hegel a. a. 0. S. 501.

2) Abgedruckt a. a. 0. S. 317 fl".

3) Die Namen bezeichnen die Viertelsmeister, welche die Zählung

vorgenommen haben.
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purger 337, sa. der fraioen 332, sa. der Teint 488, sa. der Jenecht 177,

sa. der maid 232.

3. Niclas Muffels imd Percbtold Pfinczings Viertel : Summa der

burger 493, sa. der frawen 602, sa der Teint 784, sa. der TcnecTit 210, sa.

der maid 267.

4. Conrat Paumgartners uud Peter Riters Viertel: Summa der

burger 749, sa. der frawen 905, sa. der Teint 1394, sa. der TcnecTit 353,

sa. der maid 487.

5. Erhart Zolners und Steffan Hallers Viertel: Summa der T)urger

469, sa. der frawen 55'J, sa. der Tcinder 801, sa. der TcnecTit 90, sa. der

maid 126.

6. Franczen Rummels uud Jörg Hallers Viertel: Summa der burger

492, sa. der fraiven 000, sa. der Tcintt 714, sa . der TcnecTit 123, sa. der

maid 192.

7. Hansen Volckamers und Michel Guntherrn Viertel : Summa
der burger 440, sa. der frawen 565, sa. der Teint 691, sa. der TcnecTit 119,

sa. der maid 124.

8. Gorgen Geuders und Lorencz Rumeis Viertel : Summa der hurger

424, sa. der frawen 453, sa. der Tcind 659, sa. der TcneeTit 147, sa. der

maid 135.

Item so sind in allen pfarrTcircTien und clostern mit samt iren die-

nern 446 person.

Item so ist Juden und Jüdin, Tcind und eTialten, die alle Juden sind,

150 person.

Item summa summarum der hurger aller in den acTit firteln 3756.

Summa summarum aller burgerin und ir tocTiter, juncTcfrawen 4565.

Su?nma summarum aller burger Tcind 6173.

Summa summarum aller purger TcnecTit 1475.

Summa summarum aller purger maid 1475.

Item V071 den, die nit purger sind und nit ausz zu Tcumen Tiaben auf

Va jar.

Item in ErTiart ScTiürstabs firtel sind 106 person, item in Tier Er-

hart IlaUers ßrtel 115 person, item in 'ks Niclasz Muffels firtel 126 per-

son, item in des Konrat Paumgartners firtel . . . ., item in Tier Eber-

hart Zolner firtel 299 person, item in des Jörg Hallers firtel 287 per-

son , item in des Michel Gruntherrn firtel 370 person , item in des Jörg

Geuders firtel 244 person.

Auf Grund dieser Angaben habe ich die nachfolgende

Tabelle I entworfen.

Bücher, Bevülkcrungaatatistik.
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Tabelle I.

Viertel
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Den grössten Uebelstaud der gesamniten Erhebung bildet

jedoch die Zusammenfassung der Knechte und Mägde im ersten

Viertel. Man könnte auf den Gedanken kommen, die gesonder-

ten Zifieru für beide Personenklassen aus den gesonderten Ge-

sammtzahlen derselben für die ganze Stadt durch Subtraktion

der Summen der Viertel II bis VIII ermitteln zu wollen. Wir
erhielten dann für das erste Viertel 356 Knechte und 292

Mägde, und es liegt nahe, wegen der Aehulichkeit der letzten

Ziffer mit der als Summe der Knechte und Mägde angeo-e-

beneu Zahl 492 einen Ausfall der Ziffer 256 für die Knechte

und eine nachträgliche Veränderung der 2 in 4 anzunehmen.

Auf diese Weise würden wir im I. Viertel insgesammt 1906

Personen erhalten; die Knechte hätten 13,4, die Mägde 15,3,

beide zusammen 28,7 Proceut ; auf einen Bürger entfielen an

Knechten 0,73, an Mägden 0,84, zusammen 1,57 Personen.

Vergleichen wir diese Ziffern mit den entsprechenden Ver-

hältnisszahleu der Tabellen II , Sp. 4 , 5 und III , Sp. 4 bis

6 , so finden wir , dass der Procentantheil der Knechte und

Mägde im I. Viertel bereits bei Annahme der überlieferten

Zahl 492 grösser ist als in allen andern Vierteln. Wir werden

uns desshalb hüten müssen , durch Interpolation der Zahlen

256 und 292 dieses Verhältniss noch mehr zu verschieben,

so sehr unsere Tabellen dadurch an Abrundung und Ueber-

sichtlichkeJt gewinnen möchten.

Bei der Angabe der Personen, >->die nit purger sinf«,

ist für das vierte Viertel die entspi-echeude Ziffer ausgefallen.

Ergäuzen wir dieselbe nach dem Verhältniss aller Nichtbürger

zur Gesammtzahl der bürgerlichen Personen in den sieben

andern Vierteln durch die Zahl 439, so erhalten wir die ge-

sammte Einwohnerzahl Nürnbergs am Ende des Jahres 1449

durch Addition folgender Posten:

1. Bürger und ihre Familienangehörigen 17,583 Seelen

2. Nichtbürger 1976 »

3. Geistliche und Dienstpersonal derselben 446 »

4. Juden 150 »

zusammen 20,155 »^).

1) Hegel rechnet 20,219, indem er für die eigentlichen Bürger-
3*
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Dieses Ergebniss ist vielfach angestaunt, mehrfach auch

angezweifelt worden. Mau hat sogar bereits aus demselben

weitgehende Schlussfolgerungen ziehen wollen und die An-

sicht ausgesprochen, dass wir daraufhin unsere hergebrachte

Vorstellung über die Grösse und Volksmenge mittelalterlicher

Städte überhaupt bedeutend würden herabstimmeu müssen ^).

So wenig man das letztere zu bestreiten geneigt sein mag,

so ist doch nicht zu vergessen , dass wir es hier mit einem

ganz vereinzelten Zählungsei'gebniss zu thun habeu , das zu-

nächst bloss für sich allein betrachtet sein will.

Die angeführten Zahlen stehen , abgesehen von den im

Einzelneu erörterten zweifelhaften Ziffern, die indessen das

Gesammtergebniss wenig alteriren können, historisch so fest,

wie mau es nur wünschen mag. Wie steht es mit der sta-

tistischen Zuverlässigkeit? Dieselbe ist m. E. ebenfalls so

gross, wie man es nur verlangen kann; ja ich glaube, dass

die Aufnahme von 1449 sich an Genauigkeit der Resultate

dreist neben die Durchschnittsresultate unserer modernen Volks-

zählungen stellen darf. Und zwar aus folgenden Gründen

:

Die Zählung wurde zu einer Zeit vorgenommen , wo

die gesammte Einwohnerschaft Nürnbergs sich innerhalb der

Mauern befand. Die Zählung wurde bewerkstelligt durch die

Viertelsmeister und Gassenhauptleute, also Lokalbeamte, deren

jeder seinen Bezirk genau kannte. Sie war eine schriftliche,

wahrscheinlich schon in der Uraufnahme ; in jedem Hause

wurden nicht bloss die Familienangehörigen gezählt, sondern

auch die Vorräthe an Korn, Hafer, Waizen, Hirse, »Küchen-

speise« aufgenommen
;
jeder Bürger nahm seine xlugaben auf

den Bürgereid. Die Schlusszahlen für jedes Viertel zeigen

durch ihre Form , dass man es nirgends mit runden Zahlen

familien mit Rücksicht auf die in dei* allgemeiuen Zvwammeuiassung

(S. 33) angegebeneu Zahlen 17,823 (richtig 17,824) Köpfe zählt und

die Zahl der Nichtbürger auf 1800 abrundet.

1) Vergl. Hegel a. a. 0. S. 503; Tb. v. Kern ebendas. S. 27;

S c h m 1 1 e r a. a. 0. S. 296 und Strassburgs Blüte und die volksw.

Revolution im XIII. Jahrh. S. 23. S c h ö n b e r g , Fiuanzverh. der

Stadt Basel S. 510.
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zu tlinn hat; bei den Angaben über die Getreidevorräthe sind

selbst die gebrochenen Ziffern sehr häufig. In der Natur

des Geschäftes lag es, dass man sich der äussersten Genauig-

keit befleissigte, und Hegel hat mit Recht hier auf die un-

umschränkte Gewalt hingewiesen , welche der Rath über Gut

und Blut der Bürger hatte und ausübte. Vergleicht mau nun

die Schlussergebnisse für die einzelnen Viertel, namentlich wie

s:ie in den Verhältniss- und Durchschnittszahlen der unten

folgenden Tabellen II und III zu Tage treten, so findet man

eine geradezu frappirende Regelmässigkeit. Die Abweichungen

von den Verhältniss- und Durchschnittszahlen für die ganze

Stadt sind verhältuissmässig so gering, dass mau es als ein

überaus günstiges Resultat betrachten wird, wenn man in den

Volkszählungsergebnissen einer modernen Stadt für dieselben

Verbältnisse in den einzelnen Stadttheilen eine ähnliche Gleicli-

mässigkeit findet. (Vgl. Tab. IV und V.) Grössere Unter-

schiede bemerken wir nur in dem Verhältniss der Knechte

und Mägde zur Gesammtbevölkeruug , bezw. zur Zahl der

Bürger. Wir müssten uns wundern , wenn solche nicht vor-

handen wären; denn jenes Verhältniss entspringt nicht durch

die Natur gegebenen Ursachen , sondern ist ein Zeichen für

die verschiedene Wohlhabenheit, theilweise auch für die Un-

terschiede in der gewerblichen Entwicklung der einzelnen

Stadttheile.

Für die allgemeine Bevölkerungsstatistik des Mittelalters

können wir demnach der Nürnberger Volkszählung von 1449

eine Anzahl überaus wichtiger Anhaltspunkte entnehmen. Frei-

lich müssen wir dabei von den Kategorien der Schemata un-

serer modernen Statistik in vielen Dingen absehen. Die Glie-

derung der Bevölkerung war, wie bereits bemerkt, in den

Städten des XV. Jahrhunderts eine andere als in denjenigen

des XIX. Die »Haushaltung«
,

jener überaus dehnbare und

schwankeude Begriff unserer Zählkarten , fällt im Mittelalter

völlig mit der Familie zusammen. Ihr gehören nur der Haus-

vater mit Weib und Kindern und ausserdem die der Fa-

milie vollständig eingegliederten Dienstboten und gewerb-

lichen Hülfsarbeiter an. Es ist darum in der Nürnberger
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Aufnahme auch nur eine Rubrik für das männliche Dienst-

persoual; Knecht ist sowohl der für die Haushaltung ange-

nommene männliche Dienstbote, als auch der Arbeiter in der

Werkstätte, sei er Geselle oder Lehrling^). Verheiratete ge-

werbliche Arbeiter gab es im Mittelalter für gewöhnlich nicht,

und jene zahlreiche Klasse von Haushaltungsangehörigen wie

Schläfer , Zimmermiether , Pensionäre , mit welchen die mo-

derne Städtestatistik zu rechnen hat, findet im Rahmen der

mittelalterlichen Bevölkerungsgliederung keinen Raum. Das

vereinfacht die statistische Arbeit ungemein und macht bei

der typischen Gleichartigkeit der mittelalterlichen Bevölkerung

die Uebertragung gewisser Verhältniss- und Durchschnitts-

ergebnisse von einer Stadt auf die andere weniger bedenklich.

Freilich muss bei der Natur des vorliegenden Materials

unsere Betrachtung auf die Ermittelung der Lao-erungsver-

hältnisse einzelner Massenerscheinungen, deren Aufklärung

ein Hauptverdienst der modernen Bevölkerungsstatistik bildet,

ganz oder theilweise verzichten. Dahin gehört zunächst das

Verhältniss der Geschlechter und der verschiedeneu

Altersklassen der Bevölkerung. Die erste Kolumne un-

serer Tabelle umfasst die Bürger, also wol alle männlichen

Personen über 25 Jahre. Dass auch Bürgerinnen (Wittweu

von Bürgern und selbständige Frauenspersonen) sich in dieser

Rubrik eingeschlossen befänden , ist nicht wahrsclieinlich
;

schon desshalb darf die Kategorie der Bürger nicht mit der-

jenigen der modernen »Haushaltungsvorstände« identificirt wer-

den. Die zweite Kolumne verzeichnet »alle purgerin und ir

tochter
, jimckfraiven«^ also sämmtliche weibliche Personen,

verheiratete und ledige, von der gleichen Altersstufe wie die

Bürger. Oder sollte sie auch jüngere Altersklassen umfassen?

Nach der Entscheidung dieser Fräste wird sich natürlich

auch die Beurtheiluug der folgenden Rubrik, derjenigen für

die Kinder, richten. Dieselbe enthält offenbar alle männlichen

Personen, welche noch nicht das für die Bürgerwerdung noth-

1) Vgl. Scbanz, zur Geschichte der deutschen Gesellenverbände

S. 3 ft.
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wendige Alter erreicht hatten ; für den weiblichen Theil die-

ser Bevülkerungsquote ist eine Altersgrenze nicht unmittel-

bar 7.U ermitteln. Dieser üebelstand erschwert ein direktes

Eindringen in diesen Theil mittelalterlicher Bevölkerungs-

statistik ungemein , und wir müssen uns dem Ziele desshalb

auf einem Umwege zu nähern suchen. Zu dem Ende berech-

nen wir auf Grund von Tabelle I die Procent- und Durch-

schnittszahlen und erhalten auf diesem Wege folgendes Bild

:
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Darnach ist in den bürgerlichen Haushaltungen der Pro-

centantheil der Bürger ein ziemlich hoher ; er beträgt durch-

schnittlich 21,4 "/o , oder auf 4,6 8 dem Bürgerverbande einge-

gliederte Personen kommt ein Bürger. Bedenkt man jedoch,

dass auch unselbständige Haussöhne sich unter der Kategorie

der Bürger gezählt finden müssen, so werden uns jene Zahlen

weniger auffallend erscheinen. Anders stellt sich die Sache

schon , wenn wir die verhältnissmässige Anzahl der Frauen

mit derjenigen der Männer vergleichen. Die ersteren bilden

24,9 % des Personalbestandes der Familien , oder auf 1000

Männer kommen 1168 Frauen. Wir wissen freilich aus den

Ergebnissen der modernen Bevölkerungsstatistik, dass der üe-

berschuss der Knabengeburten über die Mädchengeburten sich

gewöhnlich schon im ersten Lebensjahre ausgleicht und dass

bei fortschreitendem Alter sich ein stets wachsender Ueber-

schuss der Zahl der weiblichen über diejenige der männlichen

Bevölkerung herausstellt ^). Auf 1000 Personen männlichen

Geschlechts treffen solche weiblichen Geschlechts in Preussen

1029, in Bayern 1053 und in Württemberg 1076. Da es sich

jedoch hier um die höheren Altersstufen einer städtischen
Bevölkerung handelt, so sind diese Ziffern zur Vergleichung

wenig geeignet. Aber auch das Geschlechtsverhältniss der

überfünfundzwanzigjährigen Bevölkerung moderner Städte bie-

tet kein Analogon. Denn hier ist der natürliche Zustand

einerseits durch die zahlreiche flottirende weibliche Bevölke-

rung der Altersklassen vom 15. bis 25. Lebensjahre, ander-

seits durch die Menge der unselbständigen männlichen Per-

sonen über 25 Jahre so stark verschoben, dass beispielsweise

in Nürnberg ^) nach den Ergebnissen der Volkszählung von

1875 auf 1000 männliche Einwohner über 26 Jahre, 1081 in

Frankfurt a. M. nur 1031 weibliche kamen.

Man könnte somit bei Berücksichtigung dieser modernen

Ziffern leicht auf den Gedanken kommen , das bedeutende

1) Verl. Mayr, a. a. 0., S. 128 ff.

2) Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern XXXXII, S. 285 ff.,

321 ff.



41

üeberwiegen der Frauenzahl in der Nürnberger Statistik von

1449 rühre von der Festhaltung einer niedrigeren Altersgrenze

für die weibliche Bevölkerung bei der Aufnahme her. Wenn
man indessen die Geschlechtsgliederung der Bevölkerung in

den von Schönberg veröffentlichten Basler Steuerlisten, in

denen für männliche und weibliche Personen die gleiche Al-

tersgrenze festgehalten ist , zur Vergleichung heranzieht , so

wird man mit Nothweudigkeit auf die Vermuthung geführt,

dass es sich hier um eine dem Mittelalter eigenthümliche

Erscheinung handelt , welche ihre besondere Erklärung ver-

langt. Schönberg publicirt nämlich in Beilage V seines

Werkes eine Liste der Schillingsteuerpflichtigen , d. h. aller

Einwohner Basels über 14 Jahre aus dem Jahre 1454. In

einem Theile dieser Liste sind die Steuerpflichtigen summa-

risch nach Haushaltungen angeführt; in einem anderen je-

doch werden diese Personen und ihr Verhältniss zum »Haus-

haltungsvorstande« einzeln angegeben. Dieser letztere Theil

umfasst das St. Albanskirchspiel und einen Theil des St. Leon-

bardskirchspiels ^). Ich habe die betreffenden Abschnitte der

Liste für den vorliegenden Zweck ausgezählt und bin zu

folgendem Ergebniss gelangt. Es befanden sich

Männer
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die Knechte unrl Miij^do (jungfraweii) dazu , so stehen 610

männlichen 656 weibh'ciie Personen gesrenüber ; das Verhält-

niss der gesammteu männlichen Bevölkerung Basels über

14 Jahre 7X\ der gleichalterigen weiblichen wäre somit 1000:

1075, wobei zu beachten ist, dass die der Zählung unter-

worfenen Stadttheile offenbar zu den gewerl)reichsten gehören,

also ein zahlreiches männliches Arbeiterpersonal aufweisen.

Für die Nürnberger Bevölkerung von 1449 können wir eine

ähnliche Zusammenziehung vornehmen , indem wir auf der

einen Seite die Bürger und Knechte , auf der anderen die

Frauen und Mägde des IT. bis VIII. Viertels zusammen-

fassen. Dann stehen hier 4623 männliche 5579 weiblichen

Personen gegenüber, oder auf 1000 Bürger und Knechte kom-

men 1207 Frauen und Mägde. Wenn sonach auch die Mit-

berücksichtigung der dienenden Klasse das Geschlechtsverhält-

uiss in den Städten Basel und Nürnberg in entgegengesetzter

Weise verschiebt, so kann doch kaum mehr an der Thatsache

gezweifelt werden, dass wir es bei der bürgerlichen Bevölke-

rung in beiden mit einem den modernen nicht unbeträcht-

lich übersteigenden Ueberschuss der erwachsenen weiblichen

über die männliche Bevölkerung zu thun haben. Es bleibt

abzuwarten, ob weitere Untersuchungen dieser Art die für ein

beschränktes «lebiet und auf Grund eines für statistische Ge-

nauigkeit unzureichenden Beobachtungsmaterials konstatirte Er-

scheinung bestätigen. An un . für sich hat es viel Wahrschein-

lichkeit für sich, dass im Mittelalter das männliche Leben weit

grösseren und zahlreicheren Bedrohungen ausgesetzt gewesen

ist als das weibliche.

Auf einen etwas festeren Boden gelangen wir, sobald wir

die Posten der dritten Kolumne , die Anzahl der Kinder,
in die Betrachtung mit hereinziehen. Wir finden in Tab. II

die Kinder nur mit 35,i % an dem Personenbestand der bür-

gerlichen Familie betheiligt ; auf einen Bürger kommen durch-

schnittlich bloss 1,81 Kinder. Das sind erstaunlich niedrige

Ziffern ; ihr Werth sinkt jedoch durch die, wie ich zugeben muss,

immer noch nicht völlig ausser Zweifel gestellte Unsicherheit

der Altersgrenze für die weiblichen Personen in Spalte 2, und
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wir sind dessbalb genöthigt, für die Aufklärung dieses Ver-

liiiltnisses nach einem anderen Ausdruck zu suchen , welcher

jenes Moment der Unsicherheit absorbirt.

Diesen finden wir dadurch, dass wir die Zahl der Frauen

und Kinder zusammengenommen mit der Zahl der Bürger

vergleichen, also das dritte Bevölkerungselement, die Dienst-

Koten und Handwerksgehülfen , zunächst ausscheiden. Da er-

halten wir denn immer nur noch 2,8i Blutsverwandte auf je

linen Bürger — ein Verhältniss, das, selbst wenn wir die

Zahl der unverheirateten Bürgerssöhne uns als recht gross

(lenken, im höchsten Grade überraschen muss. Die Bürger

liilden 26,2, die Frauen und Kinder 73,8 Proeent des bluts-

verwandten Persouenbestands der Familien.

Um dieses Verhältniss in's rechte Licht zu setzen, wäre

s erwünscht, eine nach genau entsprechenden Rücksichten

Liearbeitete moderne Stadtstatistik zu besitzen. Zufälliger Weise

M'tzen die beiden ältesten Frankfurter Bevölkerungsaufnahmen,

diejenige von 1817 und diejenige von 1823, noch ganz die

mittelalterliche Personengliederung voraus ^). Sie unterschei-

den : 1. Bürger, 2. Beisassen, 3. Juden, 4. Fremde. Unter

'len Bürgern sind wieder besonders aufgenommen: a) Männer,

It) Söhne und c) Frauen und Töchter. Ziehen wir die Ru-
briken b und c zusammen, so erhalten wir eine der Nürnberger

ähnliche Eintheilung, und dies selbst darin, dass wir mög-
licher Weise unter den Männern, wie bei jener, auch die er-

wachsenen Bürgerssöhne, nicht bloss die verheirateten Bürger

aufgezählt finden. Die Eintheilung nach Stadtquartieren habe

ich beibehalten, um eine Vergleichung der Schwankungen in

ilen Verhältuisszahlen zwischen der Nürnberger Statistik von

1449 und der Frankfurter von 1823 zu ermöglichen. Auf

diesem Wege habe ich folgende beide Tabellen erhalten:

1) Beiträge zur Statistik der freien Stadt Frankfurt I, 1 , S. 5.

Leider fehlt es an jeglicher Erläuterung über die Art der Aufnahme,
iwie an einer genügenden Erklärimg für die den einzelnen Rubriken

i Grunde liegenden Bearriffe.
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Tabelle IV.

Frankfurt a. M. 1823.

Bürgerliche Personen
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Neben der für die Zuverlässigkeit der Nürnberger Er-

hebung gewiss werthvollen Erscheinung, dass die Schwan-

kungen der Verhältuisszahlen für die Frankfurter Quartiere

im Einzelnen etwas grösser erscheinen als diejenigen für die

Nürnberger Viertel, lehrt die Vergleichung der beiden vor-

stehenden Tabellen , dass in der That die Zahl der Frauen

und Kinder in dem mittelalterlichen Nürnberg durchschnitt-

lieh um 14,6 °/o geringer war, als in dem Frankfurt von

1823. Hier kommen auf je 1000 Männer o295 Frauen und

Kinder, dort nur 2812, also um 483 weniger. Wollte man

selbst annehmen, dass die Zahl der Frauen, für sich betrachtet,

in dem Nürnberg von 1449 nur verliältnissmässig ebenso gross

gewesen wäre wie in dem Frankfurt von 1823, so erschiene

.schon das Verhältniss der Kinder in Nürnberg als ein sehr

"ünstiffes. Denn setzen wir selbst den unwahrscheinlichen Fall,

dass je einem Bürger eine erwachsene weibliche Person ent-

spräche, so stünden einander gegenüber die Ziffern 2,29 (für

IVankfurt) und l,8i (für Nürnberg). Nach unseren früheren

Darlegungen muss aber wol in Nürnberg der Procentantheil

der Frauen als ein grösserer angenommen werden, wie ihn

dieselbe Personenkategorie in der Frankfurter Ziffer in An-

spruch nehmen darf. Die Kinderzahl ist also in Nürnberg

aller Wahrscheinlichkeit nach eine überaus geringe gewesen.

Dieses Resultat findet in der wol schon von jedem , der sich

mit der Geschichte städtischer Geschlechter beschäftigt hat,

beobachteten Thatsache eine Stütze , dass die Zahl der in

einer Ehe erzeugten Kinder im Mittelalter sehr gross ge-

wesen ist; dass aber die meisten derselben einen frühen Tod

finden, so dass oft von einem Dutzend nur Einzelne zur Mann-

barkeit gelangen ^). üeberdies ist zu beachten , dass die Ge-

1) Um ein Beispiel anzuführen, theile ich nachstehende Tabelle

mit. die ich aus den beiden von Dr. Steitz im Archiv für Frank-

furts Geschichte und Kunst, N. F. II, S. 404 ff. und III, S. 47 ff., ver-

öffentlichten Rohr bach'schen Familienchroniken ausgezogen habe.

L)ie Familie war mit Konrad Rohrbach zum Schwanen (f 1400) nach

Frankfurt gekommen ; dessen Sohn
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schicklichkeit der Aerzte und der Hebammen eine derartige

gewesen ist, dass nocli im 17. und 18. Jahrhundert nicht wenige

Kinder bei der Geburt zu Grunde gingen ; ausserdem musste

die Taufe, welche bereits im Laufe des ersten Tages nach

der Geburt in der Kirche stattfand, vielen verderblich werden ^).

Von diesen Ueber-

Kiiider starljen vor lebten

dem Vater ilin

1. Johann Robrbach (f 1428) hatte 8 5 3

2. Heinrich Rohrbach, der Alte (f 1474) G 4 2

3. Ulrich von Werstadt, des vor. Schwieger-

vater 17 13 4

4. Heinrich Eohrbach, der Junge (f 1481) 5 4 1

5. Bernhard Rohrbach, der Alte (f 1482) 9 3 6

6. Bernhard Rohrbach, der Junge (f 1515) ? ? 2

7. Martha Rohrbach, vermählt mit Karl von

Hynsberg (f 1514) 5 4 1

8. Friedrich Rohrbach (f 1553) ? ? 2

9. Heinr. Rohrbach, der letzte d. Geschlechts

(t 1570) 3 2 1_

Nr. 1—5, 7 und 9 zusammen 53 35 18

Darnach starben 7s der lebend Geborenen bereits vor den Vä-

tern; die Todtgeburteu sind gar nicht aufgezählt. Von den Ueber-

lebenden — im Ganzen 22 von c. 60 im Laufe von 175 Jahren Ge-

borenen — starben 5 unverheiratet ; 3 Söhne widmeten sich dem geist-

lichen Stande; 2 Töchter nahmen den Schleier (ein für die gesammte

Bevölkerungsbewegung des Mittelalters wohl zu beachtendes Moment)

und nur 12 gelangten zur Verheiratung (5 waren zweimal vermählt,

4 mit Verwittwetcn). Trotz sehr kinderreicher Ehen pflanzt sich die

Familie gewöhnlich nur in 1 oder 2 Gliedein fort. Dieselbe Erschei-

nung eines grossen Kinderreichthums und einer sehr spärlichen Fort-

pflanzung bemerken wir bei den meisten angesehenen Familien des

mittelalterlichen Frankfurt; wenige derselben überdauern das zweite

Jahrhundert ihres Hervortretens in der städtischen Geschichte. Wenn

wir nun bei den angeseheusten und wohlhabendsten Familien der Stadt,

welche dem Gemeinwesen seine Rathmannen , Schöffen und Bürger-

meister lieferten , ein so rasches Hinsterben beobachten , so liegt die

Vermuthung nahe, dass in den ärmeren Familien die Kindersterblich-

keit noch eine weit grössere gewesen ist.

1) Kriegk, deutsches Bürgertbum im Mittelalter. N. F. S. 189.

Stricker, Geschichte der Heilkuude und der verwandten Wissenschaf-

ten in Frankfurt a. M., S. 81.
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Mit aller Wahrscheinlichkeit darf man sonach die Zahl der

Todtgeboreneu und der in den ersten Lebensjahren Gestor-

l)eneu als überaus bedeutend annehmen. Dies würde einen

Erklärungsgrund für die Kinderarniut Nürnbergs gebeu, und

wir werden um so weniger Bedenken zu tragen brauchen, diese

Erscheinung als eine allgemeine, dem Mittelalter eigenthüm-

liche anzunehmen, als diese Annahme durch die geringe Zahl

iler Kinder in den oben erwähnten Basler Steuerlisten und

für die ländlichen Bezirke durch die statistischen Ermittlungen

von luama-Sternegg-') eine Stütze erhält.

Zum Schlüsse bleiben uns noch ein paar Worte über

das Zahlenverhältniss der Knechte und Mägde zu sagen.

Wie die Tabellen ergeben , ist der Procentsatz derselben ein

ziemlich hoher (18,ej und es genügt nicht, zur Erklärung

dieser Erscheinung den Umstand besonders zu betonen , dass

unter den Knechten die gesammte Arbeiterbevölkeruug (Ge-

sellen und Lehrlinge) einbegriifen ist. Denn die Knechte machen

verhältnissmässig den kleinsten Theil unter der dienenden Be-

völkerung aus (7,8 %) ; die Zahl der weiblichen Dienstboten

ist weit grösser (9,9 %) , und auf 100 Knechte der sieben

letzten Viertel kommen 128 Mägde, oder auf 13 Personen

ler bürgerlichen Bevölkerung kommt im grössten Theile der

Stadt 1 Knecht, dagegen schon auf lü Personen eine Magd ^).

Leider bieten die modernen statistischen Aufnahmen keine

Yergleichungszahlen ; immerhin mag es zur Beleuchtung der

geschilderten Verhältnisse beitrugen, wenn ich anführe, dass

nach der Volkszählung von 1875 die Zahl der (männlichen

und weiblichen) Dienstboten einer durchschnittlich so wohl-

habenden Stadt wie Frankfurt a. M. nur 11,37 °/o der Ge-

sammtbevölkcrung ausmachte und dass wir, auch wenn wir

die beim Brotherrn wohnenden (jewerbsixehülfen und Lehr-

1) Deutsche Wirthschaftsgeschichte bis zum Schluss der Karolinger-

periode, S. 514 f.

2) In den S. 41 näher bezeichneten Theilen von Basel scheint das

Verhältniss ein umgekehrtes gewesen zu sein; dort sind die Knechte
zahlreicher. Indessen handelt es sich dort offenbar um besonders ge-

werbthätige Stadttheile.
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linge mit 5,2 5 % der Bevölkerung hinzurechnen, in Frankfurt

immer erst auf 16,ü2 % gelangen — eine Verhäitnisszahl,

welche gegen die für das mittelalterliche Nürnberg ermittelte

noch um 2"/o zurückbleibt.

Die vorstehend augedeuteten eigeuthümlichen Abweichun-

gen der mittelalterlichen Gesellschaftsgliederung von der un-

seriecen (crrössere Zahl der erwachsenen weiblichen Bevölke-

ruug , Kinderarmut , verhältnissmässig starke Vertretung der

dienenden Klasse) , für welche in späteren Abschnitten dieser

Untersuchungen sich weitere Beweise ergeben werden, müssen

wir im Auge behalten, wenn wir es in einem demnächst folgen-

den Artikel unternehmen , auf Grund der Bürgerverzeichnisse

von 1387 und 1440 und mit Hülfe der für Nürnberg ermittel-

ten Durchschnitts- und Verhältnisszahlen die Bevölkerung von

Frankfurt a. M. zu berechnen.



SPECIELLER THEIL

Bücher , Jio Bevölkoruug vou Frankfurt a. Jt.





I.

Quellen und Gliederung des Stoffes.

Die nachfolgenden Untersuchungen haben den Zweck, die

uiittelalterliche Bevölkerung von Frankfurt a. M. nach ihrer

<u('")sse, ihrer Herkunft, ihren natürlichen Verhältnissen, ihrer

ialen und wirthschaftlichen Gliederung statistisch darzu-

llen, soweit die vorhandenen Quellen dies irgend erlauben.

1 > r lieichthum dieser Quellen ermöglicht es glücklicher Weise,

mit unserer Untersuchung da einzusetzen, wo überhaupt eine

ligermassen zusammenhängende Geschichte der Stadt beginnt,

-L dem ersten Viertel des XIV. Jahrhunderts; er würde es

\\ 1)1 gestatten , wenn Zeit und Kraft zur Verfügung stünde,

l'i-^ auf die neueste Zeit die P'orschung herabzuführen. Indessen

wäre bei der Masse des durchweg ungedruckteu und überaus

weitschichtigen Urkundenmaterials, welches herangezogen wer-

> niuss , bei der Mühseligkeit der technischen Bearbeitung

ler einzelneu Quellengattung für ein derartiges Unternehmen

mes Menschen Kraft nicht ausreichend, selbst wenn sie auf

viele Jahre hinaus diesen Dingen dienstbar zu machen wäre.

lEs soll deshalb die Wende des XVI. Jahrhunderts für diese

Darstellung im allgemeinen als Grenze festgehalten werden,

nur etwa da zu überschreiten wäre , wo spätere Quellen

inen Rückscbluss auf frühere Zustände gestatten.

Um dem Leser eine Vorstellung von der Reichhaltigkeit
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des benutzten ürkundenmaterials zu geben und um nicht bei

jeder Verweisung- zu umständlichen Erklärungen geuöthigt zu

sein, erscheint es angezeigt, unsere Avichtigsten (Quellen —
vorbehaltlich einer späteren genaueren Charakterisirung jeder

einzelnen — hier in einer kurzen Uebersicht zusammenzufassen.

Es sind folgende:

1. Die Bttrgerbücher, d. h. fortlaufend geführte Verzeich-

nisse der in jedem Jahre neu aufgenommenen Bürger, soweit

dieselben nicht Bürgerssöhne waren. Das erste derselben be-

ginnt mit dem Jahre 1311 und endet 1352 ; das zweite reicht

von 1353 bis 1410, das dritte von 1410 bis 1440, das vierte

von 1440 bis 1500. Von da gehen diese , wie beiläufig be-

merkt sein mag , immer sehr sorgfältig aufbewahrten Bücher

bis auf unsere Zeit herab in lückenloser Beihenfolge.

2. Das sogenannte Bürgerverzeichniss von 1387.

3. Ein zweites Bürgerverzeichniss von 1440 im Eingang

des vierten Bürgerbuchs.

4. Zahlreiche Zunfturkunden, insbesondere das sogenannte

Schlosserbuch , ein Mitgliederverzeichniss der Brüderschaft der

Schlosserkuechte , angefangen 1417 und fortgeführt bis 1524.

5. Die Bedebücher oder Vermögenssteuerlisten. Das erste

vollständige Exemplar derselben stammt aus dem Jahre 1354;

unvollständige Exemplare (für einzelne Stadthälften) sind be-

reits aus den Jahren 1320, 1321, 1322, 1324, 1326, 1328,

1329 und 1346 erhalten. Für den Zeitraum von 1354 bis

1510 konnten 61 vollständige Exemplare benutzt werden.

6. Ein Häuserverzeichniss, umfassend säramtliche Häuser

der Stadt mit Angabe ihrer Besitzer und Aufzählung der Zin-

sen und Gülten , mit denen sie belastet waren. Dasselbe ist

in dreifacher Ausfertigung vorhanden und nach den auf dem

Vorsatzblatt eingeschriebenen urkundlichen Notizen zwischen

1437 und 1441, nach einem archivalischen Vermerk von Kriegk

zwischen 1433 und 1438 angefertigt.

Ausserdem wurden die noch vorhandenen handschriftlichen

Sammlungen von Rathsbeschlüssen oder Gesetzbücher benutzt.

Das älteste derselben (Handschrift auf der Frankfurter Stadtbiblio-

thek) ist gedruckt bei Senckenberg, Selecta juris et historiurwn
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]., p. 1—84. Drei weitere, zeitlich daran anschliessende sind

noch ungedriiekt, Nr. 1, Ib und 2 ^) ; ebenso die Reste eines

vierten Nr. 2b (sämmtlich auf dem Stadtarchiv); doch ist

lin grosser Theil des Inhalts derselben in den Saramelband

\r. 3 übergegangen, aus dem Eoler im Archiv für Frankfurts

' -chichte und Kunst Heft VII, S. 118 flg. eine grössere Anzahl

tuten im Wortlaut, andere im Auszug niitgetheilt hat.

Es Avird aus dieser Uebersicht leicht ersichtlich sein, dass

der Werth dieser Quellen für die Bevölkerungsstatistik von

Frankfurt um Main ein sehr verschiedener ist nnd dass jede

derselben eine ihrer besonderen Natur angepasste Bearbeitung

langt. Die Bürgei'bücher zeigen uns die Bevölkerung in

er Bewegung, indem sie den Zugang an Neubürgern durch

• inen Zeitraum von 190 Jahren genau festzustellen gestatten.

her den Abgang an Bürgern , bezw. die Häufigkeit der

iifsagung der Bürgerschaft« geben sie dagegen nur unvoll-

umene Auskunft. Ebenso wenig erfahren wir von ihnen

riuas über die absolute Grösse der jedesmal vorhandenen Be-

V( dkerung. Dieser Umstand empfiehlt die Bürgerbücher wenig

;il- Ausgangspunkt unserer Untersuchungen, mindestens soweit

die eigentliche Bevölkerungsstatistik dabei in Krage kommt.

iin der statistische Werth der aus ihnen zu ermittelnden

lern über den Bevölkerungszugano- lässt sich erst dann

ri( htig beurtheileo, wenn wir über die schon vorhandene Bür-

i;vizahl im Klaren sind. Dagegen gewähren sie die Möglich-

k'it, über die Frage nach der Herkunft der Frankfurter Be-

vidkerung, die (.irö.sse der wirthschaftlichen und socialen An-
ziehungskraft der Stadt, bezw. die Ausdehnung der inneren

\\':inderungen im Mittelalter sofort zu abschliessenden Resul-

11 zu gelangen.

An Wichtigkeit für die Bevölkerungsstatistik werden die

ll'irgerbücher weit überragt von den Bedebücheru , welche

iNih der Entstehungszeit nach zunächst in Betracht kommen.
I Meselben setzen uns nämlich in den Stand, für jedes einzelne

l:ihr, für das sie vollständig vorhanden sind, die Zahl aller

1) Beschrieben von Kriegk in den Mittheilungen des Vereins für

jhichte und Alterthumskunde zu Frankfurt a. M. IL, S. 195 tf.
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Steuerpflichtigen , einerlei ob sie steuerbares Vermögen be-

sassen oder niclit, aufs genaueste festzustellen. Steuerpflichtig

aber sind alle Vermögenssubjekte — einerlei ob selbständig

und mündig, oder nicht. Die statistische Einheit der Bede-

bücher — wenn der Ausdruck erlaubt ist - erscheint somit

als eiu scharf abgegrenzter Begriff, und da derselbe sich im

Laufe des langen Zeitraums, der hier ins Auge gefasst wird,

nicht im Geringsten verändert , so geben diese Urkunden

unzweifelhaft für die Jahre, für welche sie vollständig vor-

handen sind, einen sichern Massstab für den wechselnden Stand

der Bevölkerung. Die Zahl dieser Jahre beträgt fast den

dritten Theil der 190 Jahre , auf weiche sich unsere Unter-

suchung erstreckt, d. h. wir erhalten durch statistische Aus-

beutung der Bedebücher zuverlässige Daten für eine verhält-

nissraässig grössere Anzahl von Jahren , als sie später die

Volkszählungen dieses Jahrhunderts im Vergleich zur Gesammt-

zahl seiner Jahre bieten werden. Allein jene Jahre sind über

den ganzen in Betracht kommenden Zeitraum sehr ungleich

vertheilt, und gerade für die Zeit , mit welcher die Untersu-

chung beginnt, hat uns ein ungünstiges Geschick den Besitz

eines vollständigen Exemplars versagt , sodass wir nur durch

Combination der für die verschiedenen Stadttheile aus ver-

schiedenen Jahren erhaltenen Steuerlisten dazu gelangen kön-

nen, die ungefähre Anzahl der um 1324 vorhandenen Steuer-

pflichtigen festzustellen. Erst vom Jahre 1354 ab umfassen

die meisten der erhalteneu Bedebücher die gesammte steuer-

pflichtige Stadtbevölkerung und gestatten dann, deren Stand

— abgesehen von einer grösseren Lücke zwischen den Jahren

1429 und 1462 — fast von Jahr zu Jahr festzustellen.

Trotzdem empfiehlt es sich nicht , mit der Ausbeutung

dieser Quelle zu beginnen. Denn zum Verständuiss der Bede-

bücher ist eine vorgängige Darstellung der Steuergesetzgebung

erforderlich, die erst an späterer Stelle gegeben werden kann

;

ausserdem müssen die Bedebücher ihrer ^satur nach in erster

Linie der Wohlhabenheitsstatistik , in zweiter Linie auch der

Gewerbe- und Wohnungsstatistik dienstbar gemacht werden,

und endlich müssen wir zuerst zu einer einigermassen zuver-
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lässigeu Feststellung der Einwohnerzahl zu gelangen suchen,

ehe wir daran gehen können, das Verhältniss der Steuerpflich-

tigen zur gesammteu Bevölkerung festzustellen.

Nach diesen Erwägungen ist uns durch die Natur des

Quellenmaterials der Gang unserer Untersuchung deutlich vor-

gezeichuet. Wir sind geuöthigt, dieselbe mit den beiden oben

erwähnten Bürgerverzeichnissen zu beginnen, welche mindestens

für zwei durch einen Zeitraum von 53 Jahren getrennte Jahre

die bürgerliche männliche Bevölkerung zu ermitteln gestatten

und damit eine Grundlage für die Berechnung der Einwohner-

schaft in den Jahren 1387 und 1440 bieten. Von diesen sicheren

Ausgangspunkten aus weiden wir dann zur statistischen Aus-

beutung der Bürgerbücher und des sog. Schlosserbuchs über-

gehen ; daran schliesst sich die Betrachtung der Bedebücher

und des Häuserverzeichuisses. Auf diese Weise werden wir

dazu gelangen, jede Quellengattung in ihrer Eigenart kennen

zu lernen und ihr für unseren Zweck abzugewinnen, was mög-

lich ist. Freilich wird diese Darstellungsweise auch den üebel-

stand haben, dass wir uns hin und wieder mit einer vorläu-

figen formellen Feststellung statistischer Thatsachen begnügen

müssen, welche erst durch Kombination mit aus andern Quellen

gewonnenen Ziffern in einer späteren , sachlich zusammen-

fassenden Darstellung ihre richtige Würdigung finden können.

Allein es scheint uns ein geringerer Fehler, der harmonischen

Gliederung des Stoffes ein kleines Opfer zu bringen, als dem

methodischen Gange der Untersuchung irgend Abbruch zu

thun. Gerade deshalb, weil diese ganze Arbeit fast durchweg

auf ungedrucktem Forschungsmaterial beruht, das nach seinem

grossen Umfang und nach seiner ganzen Eigenart nie Aus-

sicht hat, auch nur zu einem kleinen Theile der Oeft'entlich-

keit übergeben zu werden, erscheint es nothwendig, dem Leser

den ganzen mühevollen Weg zu zeigen, welchen der Verfasser

gegangen ist und ihm dadurch, dass er jedesmal an die Quellen

selbst geführt wird, auch die Handhaben der Kritik nicht nur

für die eingehaltene Methode, sondern auch für die gewon-

nenen Resultate zu bieten.

Dieser Gang der Darstellung schliesst nicht aus, dass wir
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bei der Betrachtung jeder einzelnen Quellengattung gewisse

sachliche Gesichtspunkte vorwiegend im Auge behalten und

für sie gleich zu abschliessenden Ergebnissen zu gelangen suchen.

So werden wir beispielsweise die Frage nach der Herkunft der

Bevölkerung von Frankfurt a. M. gleich bei der Betrachtung

der Bürgerverzeichnisse und Bürgerbücher zum Abschluss

bringen können. Für andere statistische Gesichtspunkte wer-

den wir dagegen uns mit der vorläufigen Feststellung von

Ziffern begnügen müssen, welche erst in einem späteren Theile

dieser Arbeit ihre völlige Klarleguug finden können. Es wird

sich daraus freilich der Uebelstand ergeben, dass das Material

für einzelne Fragen sich arg zerstreut und zersplittert ; es soll

indess versucht werden, durch eine übersichtliche Zusammen-

stellung der wichtigsten Ergebnisse am Schlüsse dieser Abeit

diesem Uebelstande so gut als möglich abzuhelfen.

II.

Das sogenannte Bürgerverzeichniss von 1387.

A. Der Eid im Predigerkloster. — Berechnung der Bevölkerung.

Am 18. August 1387 ordnete König Wenzel in einer wol

von dem Frankfurter Rathe erwirkten Urkunde an , dass alle

Bürger der Stadt Frankfurt , arme und reiche , Schöffen und

Rath den Eid des Gehorsams und der Treue schwören sollten.

Dieser Eid sollte so oft geleistet werden , als es dem Rathe

oder der Mehrheit seiner Glieder nothweudig dünke. Wer sich

dem widersetze oder es an dem schuldigen Gehorsam fehlen

lasse , den solle der Rath strafen dürfen an Leib und Gut.

Am 26. September desselben Jahres schwuren Schöffen und

Rath, den Inhalt der Urkunde stet und fest zu halten ; etwa

acht Tage später ^) beriefen sie die Bürgerschaft zur Eides-

leistung in das Predigerkloster. Der Akt scheint mehrere

Tage gedauert zu haben, da man jeden einzelnen Bürger den

Schwur ablegen Hess und seinen Namen dann in ein beson-

deres Buch eintrug. Bis zum 10. Oktober war indess die

Eidesleistung noch nicht beendet; an diesem Tage erliess näm-

lich der Rath eine erneute Aufforderung an alle Bürger und

1) Circa Francisei (4. Oktober).
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Einwohner in der Alten- und in der Nenenstadt, in Sachsen-

hausen, auf dem Steinwege und auf dem Fischerfelde, die noch

nicht geschworen hätten, sich am darauf folgenden Sonntage

(den 13. Oktuber) um 8 Uhr im Predigerkloster einzufinden,

sich einzuschreiben und nach Ausweisung des »Briefes« zu

schwören. Inzwischen solle keiner der Betreffenden eine Reise

unternehmen (anch hie aussehen nirgcn tvcDifJprn) . durch

die er am Erscheinen gehindert werden könnte.

Derartige Eidesleistungen sind in den mitttelalterlichen

Städten nichts Seltenes. An viehm Orten wurden sie jähr-

lich beim Amtsantritte der neugewählten Bürgermeister und

Stadträthe vorgenommen ^). Für Frankfurt a. M. findet sich

135j in dem durch den Landvogt der Wetterau , Ulrich von

Hanau, vermittelten Vertrage zwischen Rath und Bürgerschaft

die Bestimmung, dass alle grossjährigen Bürger und Einwohner,

die nicht dem Rathe angehörten ^), schwören sollten , dem

Reiche und dem Rathe gehorsam und unterthänig zu sein,

und zwar sollten sie das so oft thun, »ah des riches Lanclfof/it

und den rud zu Frankinford dunkit , das es dein riche und

dem rate iii F. not sij« ^). Eine ähnliche Bestimmung ent-

hält die Urkunde vom 4. Januar 1366, durch welche Karl IV.

eine Reihe von Aenderungen an der damaligen Stadtverfassung

vornahm *). Am 24. Januar desselben Jahres Hess in der That

der mit der Ordnung der tief zerrütteten Frankfurter Ver-

hältnisse betraute Erzbischof Gerlach von Mainz die Bewohner

Frankfurts, Bürger und Beisassen {burger und mitewoner), dem

Kaiser den Iluhiiguugseid schwören — ein Ereigniss, das sich

tief dem Gedächtuiss der Betheiligten einprägte und später

öfter erwähnt wnrd. In beiden Fällen hatte die Eidesleistung

1) Maurer. Geschichte der Städteverfassung in Deutschland 111.

S. 166 ff.

2) alle antwerg und die (jemeync und alle, die zu Frankinford iiz-

wendig dem rad sin, die zu Iren tauen mi liomen.

3) Böhmer, TJrkundenbuuh der Reichsstadt Frankfurt, S. öö9.

Kriegk, Frankfurter ßürgerzwiste und Zustände im M -A., tS. 41.

4) Böhmer a. a. 0., S. 70-2. 7U-5. Kriegk a. a. 0., S. 72 f. Vgl.

auch Römer- B üc h u er, die Entwicklung der Stadtverfassung und

die Biirgervereine der Stadt Frankfurt a. M., S. 69.

I
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eleu Zweck, aufständische Theile der Bürgerschaft, iusbesoudere

die Züufte , zum Gehorsam gegen den Rath zurückzuführen

und das Ansehen des letzteren gewisserniassen durch Herstel-

lung eines Treuverhältnisses für die Zukunft zu befestigen.

Ob der Rath indessen selbst von der ihm ertheilten Befugniss,

der Einwohnerschaft den Huldiguugseid abzunehmen , in der

nächsten Zeit Gebrauch gemacht hat, ist nicht bekannt. Eben

so wenig wissen wir, ob bei der Eidesleistung vom 24. Januar

1366 oder bei einer andern ähnlichen Gelegenheit ein nament-

liches Verzeichuiss der Schwörenden aufgenommen worden ist.

Dagegen steht der Vorgang bei der Eidesleistung im

Predigerkloster eiuestheils durch ein seit Langem bekanntes

Verzeichuiss der Schwörenden, anderntheils durch einige früher

unbeachtet gebliebene Urkunden fest, v.'elche sich in dem hand-

schriftlichen Gesetzbuche Nr. Ib Blatt III und IV und voll-

ständiger auf einem demselben beigelegten gleichzeitigen Con-

ceptblatte gefunden haben. Die beiden ersten dieser Ur-

kunden bezeugen die Eidesleistung von Schöffen und Rath

einerseits und von der Gemeinde andererseits; die dritte giebt

an, wer von dem Eide entbunden sein soll. Darauf folgt der

»Brief« des Königs Wenzel selbst und endlich der wichtige

Beschluss vom 10. Oktober, welcher uns über den Kreis von

Personen unterrichtet , die zur Eidesleistung herangezogen

wurden. (Vgl. das Urkuudenbuch.)

Darnach hatten zu schwören die Bürger und Einwohner

der ganzen Stadt nebst ihren Söhnen , die über zwölf Jahre

alt waren. Das darüber aufgenommene Verzeichuiss kann so-

mit aus einem doppelten Grunde nicht als Bürgerverzeichniss

bezeichnet werden , wie es seither geschehen ist und ebenso

wenig darf der in Rede stehende Eid als eine Wiederholung

des Bürgereids augesehen werden. Denn den letzteren schwu-

ren auch die in den Bürgerverband neu aufzunehmenden

Frauen , wie die Bürgerbücher an zahlreichen Beispielen be-

weisen. Frauen aber kommen in dem erwähnten Verzeich-

nisse gar nicht vor ; dagegen enthält es aber neben den Bür-

gern auch die Einwohner oder Beisassen nebst ihren Söhnen,

soweit sie über zwölf Jahre zählten, also die gesammte ansäs-
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sige männliche Einwohnerschaft vom dreizehnten Jahre ab, aus-

genommen allein die Geistlichkeit und die Juden ').

Dieser Umstand ist natürlich für die statistische Behand-

lung des Verzeichnisses von grösster Wichtigkeit. Dasselbe ist

enthalten in einer gut geschriebenen Papierhandschrift von

46 zu einem beträchtlichen Theile leeren Blättern in Folio

mit einem Pergamentumschlag, der die alte Aufschrift führt

:

der eid su dtn Predigern ^). Das Verzeichniss selbst beginnt

mit der Ueberschrift : Nota die gemeynde , die gesworn hait

den brieff' zun l'redigern circa Francisci anno xiijHxxxvij.

Es folgen darauf auf 21 Seiten in je zwei Reihen 1479 Namen
von Schwörenden ; sodann finden wir nach einem Zwischen-

raum von fünf leeren Seiten eine neue Ueberschrift: Nota die

licudii'crclcer , die gesivorn Jiand ; siini ersten die ivoher. Es

folgen nun die übrigen Zünfte, je mit einer neuen Seite be-

ginnend, in nachstehender Ordnung : meczeler, sniydde^ becJcer,

schmcemecher, hiirsener, loiver, fisscJier, schnider, steynmeczen^

opperlcnechte , czimmerludc, steyndecJcer , hender, lynemvoher,

sagdreger , icisgencer^ ivinscliroder, tvinhiecJde , heder — im

Ganzen 1302 Personen , sodass die Gesammtzahl der Schwö-

renden sich auf 2781 stellt. Auf einem losen Zettel, welcher

dem Buche beiliegt, finden sich diejenigen verzeichnet, die nit

gesivorn han, im Ganzen 80, nämlich 19 von der Gemeinde

und 61 von den Handwerkern , sodass öich die Gesammtzahl

der überzvrölfjährigen Bevölkerung Frankfurts, welche am 4.

Oktober 1S87 eidpflichtig war, auf 2861 stellt, 1498 von der

Gemeinde und 1363 von den Handwerkern.

Die Mitglieder des Raths sind in diesem Verzeichniss

nicht anfgefülirt, da sie, wie bereits bemerkt , acht Tage vor

den Bürgern und Einwohnern den »Brief« beschworen hatten.

Da wir indess die Zahl der Schöfieu und Rathmauuen genau

kenneu, so hindert uns nichts, dieselben in unsere Rechnung

einzubeziehen. Der Rath bestand damals aus 43 Mitg-liodevn:

1) Nach der Urkunde: burger und ynwoner zu Fr. und daz zu, Fr.

inplichiig ist und die in zu verentworten sien , mit namen viunucnnumen

und ire sone, die vber zwelff jare sin.

2, Archivbezeichnung: Uglb. (Untergewölb) B. 72.
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14 Schöffen , 14 aus den <i!escblecbtern (die ratmenner von

den juncTieru) und 15 aus den Zünften (die ratmenner vß

den liuntiverlern) ^). Wir haben somit der Gemeinde 28 und

den Handwerkern 15 Personen zuzurechnen, sodass wir für

jene auf die Ziffer 1526, für diese auf die Zahl 1378 kommen.

Die Summe der überzwölfjährigen männlichen Bevölkerung

von Frankfurt a. M. beträgt somit zu Anfang Oktober 1387

nicht mehr als 2904 Personen.

Wenn wir nun versuchen , auf Grund dieser Zahl die

Grösse der Bevölkerung von Frankfurt a. M. in dem ange-

führten Jahre zu bestimmen , so dürfen wir uns von vorn

herein nicht darüber täuschen , dass diese Bestimmung hier

nur eine approximative und vorläufige sein kann. Wie leicht

ersichtlich , muss dieselbe auf dem Wege der Rechnung er-

folgen. Nun haben wir für diese ohne Zweifel eine ganz zu-

verlässige Grundzahl. Der Rath hatte alle Vorkehrungen auf

das Sorgfältigste getroffen , welche verhindern konnten , dass

jemand bei der Eidesleistung übergangen würde, und überdies

sind diejenigen, welche auch nach der zweiten Aufforderung

am 13. Oktober nicht erschienen waren , auf dem erwähnten

losen Blatte angegeben. Was uns dagegen fehlt, sind zuver-

lässige mittelalterliche Reduktionsfaktoren, welche uns in den

Stand setzen könnten , aus der Anzahl der überzwölfjährigen

männlichen Bewohner Frankfurts zunächst die Gesammtzahi

aller männlichen Personen und sodann auch diejenige des weib-

lichen Theils der Bevölkerung zu ermitteln. Denn die Nürn-

berger Verhältniss- und Durchschnittsziffern , welche wir im

ersten Theile dieser Arbeit gefunden haben, passen nicht auf

unseren Fall, da sie eine andere Grundzahl voraussetzen. In-

des.sen kann uns doch das Ergebniss unserer Betrachtung der

Nürnberger Bevölkerungsgliederung eiuen Fingerzeig dafür

geben, nach welcher Richtung das Endergebniss von der hi-

1) Die Venmithang II o t h 'h (bei Kriegk, Biirgerzwiste S. Bö.

Anm. 2) , dass die Handwerkerbank 15 Mitglieder gezählt habe, be-

stätigt sich durch das seither merkwürdiger Weise ijauz unbeachtet

gebliebene Bürgerverzeichniss von 1410, das wir weiterhin kennen

lernen werden.
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storisclieu Wirklichkeit abweichen möchte, wenn wir hier eiu-

lual ausuahrasweise iu der Noth zu eiueni der moderneu Statistik

entnommenen Reduktionsfaktor greifen.

Die Nürnberger Volkszählung von 1449 hat uns nämlich

gelehrt, dass unter der erwachsenen Bevölkerung dieser Stadt

auf 1000 männliche Personen 1168 weibliche kamen. In Basel

fanden wir für das Jahr 1454 ein ähnliches Verhältniss , und

mancherlei Anzeichen, die wir später in ziffermässiger Fassung

kennenlernen werden, sprechen dafür, dass wir in dem mittelal-

terlichen Frankfurt ein ähnliches üeberwiegen der erwachsenen

weiblichen Bevölkerung anzunehmen haben. Dahin gehört die

verhältnissmässig grosse Zahl der in den Bürgerbüchern, Zunft-

verzeichnissen und Steuerlisten vorkommenden Frauen, die

zahlreichen Bekinenniederlassungen (Gotteshäuser) und AoImi--

Hohes. Ausserdem sind wir im Stande , für den grösseren

Theil der Stadt, die Oberstadt mit dem Fischerfeld und Sachsen-

hausen , die Anzahl der im Jahre 1385 vorhandenen Männer

und Frauen genau nachzuweisen. Das Bedebuch für die ge-

nannten Stadttheile führt nämlich in diesem Jahre nicht blos

die Familienväter und die alleinstehenden männlichen und

weiblichen Personen auf, welche der Einschätzung unterworfen

wurden, sondern auch die Familienmütter, um für den Fall,

dass dieselben persönliches Vermögen (Kleinode) besässen, das-

selbe der Steuer unterwerfen zu können. Die ganze Anlage

der Aufzeichnung spricht für grosse Genauigkeit. Freilich

könnte eine Anzahl erwachsener Personen übergangen sein,

weil sie kein abgesondertes Vermögen besässen und zu irgend

einem Familienverbande gehörten, dessen Vermögen als Ganzes

eingeschätzt wurde. Indessen liegt die Vermuthuug nahe,

dass die weiblichen Personen unter den so unerwähnt Geblie-

benen zahlreicher gewesen seien als die männlichen , da sie

iiaturgemäss schwerer zur Selbständigkeit und eigenen Wirth-

schaft gelangten als die Männer; die Verschiebung des wahren

Verhältnisses der Geschlechter, welche durch ihr Wegbleiben

etwa herbeigeführt sein könnte, würde sonach zu Ungunsten

jener auffälligen Erscheinung zu Tage treten müssen , welche

wir für Nürnberg und Basel wahrscheinlich gemacht haben.
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Nun finden wir in dem Bedebuch der Oberstadt, des Fischer-

felds und Sachseuhausens für 1385 verzeichnet je 1244 ver-

heiratete Männer und Frauen, 292 selbständig steuernde männ-

liche Personen und 445 Wittweu und ledige Frauen. Es stehen

also in der erwachsenen Bevölkerung der genannten Theile

Frankfurts einander gegenüber 1536 männliche und 1689

weibliche Personen oder auf 1000 männliche Personen entfallen

rund 1100 (genau 1099,6) weibliche. Am ungünstigsten liegt

das Verhältuiss bei den Bewohnern des Fischerfeldes, wo 100

männlichen 128 weibliche gegenüberstehen , wenig günstiger

in Sachsenhauseu mit 422 männlichen und 508 weiblichen

Personen, scheinbar am günstigsten in der Oberstadt, wo wir

1014 männliche und 1053 weibliche Personen verzeichnet

finden. Indessen ist zu beachten, dass in der zuletzt genann-

ten Ziffer die zahlreichen Bewohnerinnen der Gotteshäuser

nicht enthalten sind.

Es wird nach dem Gesagten sich kaum etwas dagegen

einwenden lassen, wenn wir die für das Geschlechtsverhältniss

der männlichen und weiblichen Steuerpflichtigen der genannten

Stadttheile im Jahre 1385 ermittelten Ziffern benutzen , um
aus der uns bekannten Zahl der 1387 vorhandenen überzwölf-

jährigen männlichen Personen die Zahl der weiblichen Per-

sonen gleicher Altersstufe zu ermitteln. Dieselbe stellt sich

nach der Formel 1000 : 1100 - 2904 : x auf 3194, so dass

die gesammte sesshafte Bevölkerung über 12 Jahre auf 6096

Personen angenommen werden könnte , 2904 männliche und

3194 weibliche.

Somit blieben uns nur noch die Altersstufen vou zwölf

Jahren voll und darunter zu berechnen. Leider entbehren

wir hier jedes einigermassen sichern Redaktiousfaktors. Denn

wenn wir auch bei der Betrachtung der Nürnberger Zählung

vou 1449 wahrscheinlich gemacht haben , dass die Zahl der

Kinder im Mittelalter verhäitnissmässig geringer gewesen sei,

als sie unsere modernen Volkszählungen uachweiseu , so ist

uns doch das Zahlenverhiiltniss der einzelnen Altersstufen

durchaus unbekannt und wir wissen nicht, welchen Prozeutan-

theil die Kinder von zwölf Jahren und darunter in den bür-
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gerliclien Familien Nürnbergs eingenommen haben. Wenn

wir daher zu einem abschliessenden Resultate gelangen wollen,

so müssen wir wol oder übel zu modernen Reduktionsziffern

greifen , vorbehaltlich einer späteren Rektifikation des Rech-

nungsergebuisses in der Richtung, in welcher jene einzustel-

lenden modernen Faktoren vermuthlich von den mittelalter-

lichen abweichen.

Nach der Zählung vom 1. December 1871 gab es in

Preusseu 12 144941 männliche Personen ; unter diesen 3 864 897

von 12 Jahren und darunter ^), 8 288 044 über 12 Jahre. Auf

1000 mänuliche Personen kommen somit 682 über 12 Jahre

und 318 von 12 Jahren und darunter. Nach diesem Ver-

hältniss würden wir für die Frankfurter Bevölkerung von

1387 bei 2904 überzwölfjährigen männlichen Personen 1354

Knaben von zwölf Jahren und weniger erhalten, so dass sich

die gesammte ansässige mänuliche Bevölkerung auf 4258 stel-

len würde. Die weibliche Bevölkerung Preusseus betrug am
1. December 1871 12 498682 Personen, von denen 3 816747

zwölf Jahre und weniger alt waren, 8 681935 dieses Alter

überschritten hatten. Das ergibt auf 1000 weibliche Personen

305 Mädchen von zwölf Jahren und weniger und 695 Perso-

nen von über zwölf Jahren. Berechnen wir nach demselben

Verhältniss die weibliche Bevölkerung von Frankfurt im Jahre

1387 , so erhalten wir bei 3194 üeberzwölfjährigen 1403

Mädchen von zwölf Jahren und weniger und insgesammt 4597

weibliche Personen. Wir hätten darnach im Ganzen eine an-

sässige Bevölkerung von 8855 Personen auznehmeu.

So ungefähr würde die Sache zu denken sein , wenn die

Lagerungsverhältnisse der Frankfurter Bevölkerung im Jahre

1387 bezüglich des Alters denen der preussischen Bevölkerung

von 1871 gleich angenommen werden. Legen wir dagegen

die Altersverhältuisse der Frankfurter Bevölkerung, sowie die-

selben bei der Volkszählung vom 1. December 1875 sich er-

1) Vgl. Zeitschrift des preuss. stat. Bureaus XV (1875) , S. 43 f.

Die Ziffer der 12 Jahre uud weniger alten Personen erscheint etwas

zu hoch, da die 13 jüngsten Altersklassen (von den 1859 Geborenen

ab) zusammengefasst werden mussten.
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^•eben habeu '), nn.serer Berechnung zu Grunde, so gelangen

wir zu einem andern Ivf.sultat. Damals wurden in Frankfurt

ermittelt

männlich weiblich

insgesammt Personen 50 873 52 263

von diesen waren über r2 Jahre alt 40 288 41494

12 Jahre und darunter 10585 10 769

Auf 1000 männliche Personen kommen 208 von 12 Jahren

und darunter, 792 von einem höhereu Alter; von den weib-

lichen fielen in die erste Kategorie von 1000 206, in die zweite

791. Berechnen wir unter Zugrundelegung dieser Verhältnisse

die jüngere Bevölkerung für 1387 , so kommen wir bei 2904

männlichen Personen über 12 Jahre auf 763 Knaben unter

diesem Alter, somit auf 3667 männliche Personen insgesammt.

Bei 3194 überzwoltjährigeu weiblichen Personen würden wir

829 Mädchen unter diesem Alter anzunehmen haben ; die Ge-

sammtzahl der weiblichen Bevölkerung beliefe sich auf 4022.

Das ergäbe im Ganzen eine ansässige Bevölkerung von 7689

Personen.

Die Rechuungsergebnisse , welche wir auf Grund der

preussischen Verhältnisszahien gewonnen haben, weichen somit

von den nach Massgabe der neueren Frankfurter Ziffern ermit^

telten bedeutend ab; nach dem früher über die geringe An-

zahl der Kinder im mittelalterlichen Nürnberg Bemerkten wird

man sich die Altersgliederung der Bevölkerung von 1387 der

moderneu Frankfurter ähnlicher denken müssen als der mo-

dernen preussischen. Vielleicht kommen wir der Wahrheit

noch etwas näher , wenn wir unserer Rechnung die Verhält-

nisse der bürgerlichen Bevölkerung von Frankfurt a. M.,

so wie sie in der Aufnahme vom 3. December 1858 ermittelt

wurden, zu Grunde legen -). Damals gab es 34791 dem Bür-

gerverbande angehörige Personen, 16646 männliche und 18 145

weibliche. Von den männlichen Personen standen 4248 im

Alter von 12 Jahren und darunter, 12 398 waren älter; unter

lÜCO gab es 745 Ueberzwölfiährige und 255 Jüngere. Von

1) Vgl. Beiträge zni- Statistik der Stadt Fraukfavt a. M. III, S. 59 f.

2) Vgl. Beiträge zur Stat. der freien Stadt Frankfurt I, 3. Tab. 18.
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den weiblichen waren 14 001 mehr als 12 J. alt, 4144 12 J.

und weniger ; unter 1000 weiblichen Personen gab es 772

Ueberzwölfjährige und 228 von 12 J. und darunter. Berechnen

wir nach diesen Vcrhältnisszahlen die Anzahl der Kinder von

12 J. und weniger für 1387, so erhalten wir auf 2904 männ-

liche Personen über 12 J. 994 von geringerem Alter oder

insgesanimt 3898 männliche Personen , auf 3194 weibliche

Personen über 12 J. 943 von geringerem Alter oder insge-

sammt 4137 weibliche Personen. Die gesammte ansässige Be-

völkerung hätte darnach 8035 Köpfe betragen.

Ein hievou wenig abweichendes Ergebniss erlangen wir

auf folgende Weise. Unser Verzeichniss weist 2904 männ-

liche Personen im Alter von mehr als 12 Jahren nach. Ver-

suchen wir aus dieser Ziffer die Anzahl der 25 und mehr Jahre

alten Männer zu ermitteln , so erhalten wir eine Kategorie

von Personen , welche dem in der Nürnberger Zählung von

1449 eine so wichtige Rolle spielenden Begriffe der Bürger

entsprechen dürfte. Aus dem Verzeichnisse selbst lässt sich

freilich diese Kategorie nicht ermitteln. Wir finden dort

zwar 369 Personen , welche durch den Zusatz »Sohn« von

diesem oder jenem als unselbständige Familienmitglieder kennt-

lich gemacht sind; 39 weitere tragen den Zusatz »der junge«

(vor oder nach dem Namen) und 16 Mal werden je zwei Per-

sonen als Brüder zusammengefasst , allein es muss angenom-

men werden, "dass ausser diesen 440 Personen sich noch eine

beträchtliche Anzahl ünterfünfundzwanzigjähriger unter an-

dern Bezeichnungen versteckt. Da sonach aus dem Verzeich-

nisse selbst die Zahl der zwischen 12 und 25 Jahren stehen-

den Personen nicht ermittelt werden kann , so müssen wir

versuchen, dieselbe auf Grund einer passend erscheinenden

modernen Verhältnisszahl zu berechnen. Nach der Zählung

vom 3. December 1858 gab es unter der bürgerlichen
Bevölkerung Frankfurts 12 398 männliche Personen , welche

iber 12 Jahre alt waren, Unter diesen standen 3495 oder

p8,2 Procent im Alter von 12 bis 25 Jahren; nach demselben

iT^erhältniss würden unter den für das Jahr 1387 gezählten

2904 überzwölfjährigen Personen 819 im Alter von 12 bis

Bücher, die BevoUteruiig vou Frankfurt a. M. 5
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25 Jahren stehen ; das ergäbe 2085 Personen im Alter von

25 Jahren und darüber.

Nehmen wir diese Ziffer als Grundzahl und beuutzen die

in Tab. III (S. 39) für die Nürnberger Bevölkerung gefunde-

nen Verhältnisszahleu zur Berechnung der übrigen Theile

der Bevölkerung, so ergeben sich auf

2085 Männer

(2085 X 1,18 =) 2459 Frauen

(2085 X 1,63 =) 3398 Kinder

insgesammt 7943 ansässige Personen,

ein Ergebuiss, v^elches gegen das oben (S. 837) auf einem ganz

andern Wege berechnete (8035 Personen) nur um 92 abweicht.

Wir dürfen somit die Zahl 8000 als den ungefähren Belauf

der gesammten ansässigen Bevölkerung von Frankfurt

a. M. im Jahre 1387 (abgesehen von den geistlichen Personen

und Juden, die erst später ermittelt werden können) betrachten.

Für die Ermittlung der fluktuirendeu Bevölkerung

freilich fehlt es uns in dem Verzeichnisse selbst au jeglichem

Anhaltspunkte. Dennoch soll sie versucht werden. Von einer

einfachen üebertragung der Nürnberger Verhältnisszahleu

könnte die Wahrnehmung abhalten, dass die Gewerbethätigkeit

dieser Stadt im späteren Mittelalter diejenige von Frankfurt

a. M. unverkennbar überragte, die Zahl der Handwerksgesellen

und Lehrlinge (Knechte) dort also verhältnissmässig grösser

zu denken wäre, als hier. Erwägt man indessen die bedeu-

tende Handelsthätigkeit Frankfurts , welche ein zahlreiches

kaufmännisches Hülfspersonal nothwendig machte, denkt man

ausserdem au den Wohlstand vieler Bewohner, welcher eine

beträchtliche Zahl weiblicher Dienstboten zn halten gestattete,

so wird man die üebertragung der für die Knechte und

Mägde in Nürnberg gefundeneu Verhältnisszahlen weniger

bedenklich finden. So erhielten wir für Frankfurt im Jahre

1387 (2085 X 0,35 =) 730 Knechte und

(2085 X 0,46 =) 959 Mägde,

womit wir auf eine fluktuireude Bevölkerung von 1689 Köpfen

liämen. Dies ergäbe eine gesammte Bevölkerung von 9632 Seelen.
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B. Gemeinde und Zünfte. — Pcrsonenbezeichnung als Mittel der

Statistik. — Die gewerbliche Gliederung der Bevölkerung.

Wie bereits erwähnt, zerfällt das Verzeichuiss vou 1387

iu zwei Tbeile, deren erster die überzwölfjährigeu mäunlicben

Augebörificeu der Gemeinde umfasst, während der zweite die

Handwerker und ihre Söhne , soweit sie den genannten zwan-

zig Zünften angehörten, aufzählt. Dass hier die Handwerker

nicht etwa als eine Unterabtheiluug der Gemeinde aufgefasst

werden dürfen ^), geht aus dem dem Verzeichnisse beiliegenden

Zettel hervor, welcher die Aufschrift trägt: nota die nit ge-

sworn hau ; p r i m o die (jemeynde. Die Angehörigen der Ge-

meinde werden somit denjenigen der Zünfte als nebengeord-

nete Bestaudtheile der Einwohnerschaft gegenübergestellt, genau

wie dies iu einem Briefe des Erzbischofs von Mainz vom 9.

Januar 1395 geschieht, der mit den Worten beginnt: »Ir die

hurger von der gemeynde und von den csimfften zu FranJcen-

furt«. ^). Wie unterscheiden sich nun diese beiden Theile der

Einwohnerschaft ?

Wir können diese Frage kurz dahin beantworten, dass die

Handwerke den in anerkannten Zünften organisirten Theil der

Gewerbetreibenden umfassteu, während zur Gemeinde alle üb-

rigen gehörten. Den social und politisch hervorragendsten

Theil der Gemeinde bildeten die früher sogenannten Bursensen,

welche umfaugreichen Grundbesitz iu der Stadt und Gemar-
kung besassen, den sie durch Hofleute und Knechte bewirth-

-chafteten, ausserdem aber sich mit dem Grosshandel beschäf-

tigten. Neben ihnen finden ^vir einerseits die zahlreichen Klein-

händler, die niederen städtischen Beamten, die Gärtner, Wein-
bauern, Taglöhner u. dgl. , andererseits alle nicht in aner-

kannten Zünften vereinigten Handwerker. Die Gemeinde war

keineswegs von den Handwerkern durch eine unübersteigliche

Schranke geschieden. Im Jahre 1355 kommt sogar der Fall

1) Wie dies Fichard, die Entstehung der Reichsstadt Frankfurt

a. M., S. 304 annimmt. Näheres bei Kriegk, Frankfurter Bürger-

zwiste und Zustände, S. 354 ff. Ganz schief Maurer, Städteverfassung

11, S. 642 f.

2) Bei Böhmer, ürkuudonbuch S. 773.

5*
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vor, dass rlio ganze Vereinigung der Gewandschneider von der

Gemeinde zu den Zünften übertritt^); der Uebergang von

den Zünften zu der Gemeinde und umgekehrt scheint wenig-

stens im XIV. Jahrhundert jedem Einzelnen freigestanden zu

haben.

Die Handwerker zerfielen in Zünfte nach den einzelnen

Gewerbszweigeu, denen sich die Mitglieder gewidmet hatten.

Damit ist jedoch nicht gesagt, dass alle Angehörigen desselben

Handwerks der betreffenden Zunft hätten angehören müssen,

ebensowenig als eine Zunft ausschliesslich aus Berufsgenossen

zu bestehen brauchte. Die 20 Zünfte unseres Verzeichnisses

sind keineswegs sämmtliche i. J. 1367 vorhandenen Zünfte,

sondern uur diejenigen unter ihnen, welche öffentlich aner-

kannte politisch-militärische Unterabtheilungen derBürgerschaft

bildeten. Den Zünften entsprechende Unterabtheilungen der Ge-

meinde waren im späteren Mittelalter die fünf Gesellschaften oder

Stuben (Limburg, Laderam, Löwensteiu, Frauenstein und die

Stube der Krämer oder Uluer). Indessen umfassten diese Stuben

keineswegs die ganze Gemeinde ; es gab vielmehr eine grosse

Anzahl von Bürgern, welche weder »Stubeugesellschaft hatten«

noch in einer der 20 anerkannten Zünfte waren.

Unser Verzeichniss kennzeichnet in seiner äusseren An-

lage deutlich den Unterschied , welcher zwischen Gemeinde

und Zünften bestand. Die Mitglieder jeder Zunft erscheinen

hier alle an derselben Stelle hinter einander verzeichnet, sei

es, dass sie zuvor auf dem Zunfthause sich versammelt hatten,

sei es, dass man alle Meister desselben Gewerbes auf eine be-

stimmte Stunde in das Predigerkloster beschieden hatte ^). Die

1) K r i e g k , Bürgerzwiste S. 35. üeber den Fall , dass Einzelne zu-

gleich Mitglieder einer Zunft und einer Stubengesellschaft waren, eben-

daselbst S. 356.

2) Auffallend ist dabei, dass von den Handwerkern 61 bei der

Eidesleistung fehlten (je 4 Wollenweber, Bäcker, Schuhmacher, Kürsch-

ner und Leinenweber
,

je 3 Fischer und Weissgerber, je 5 Schmiede

und Zimmerleute, 6 Schneider, 17 Bender u. s. w.) , während nur 19

Mitglieder der Gemeinde verzeichnet werden, die den Eid nicht ge-

leistet hatten. Dies scheint darauf hinzudeuten , dass man den Letz-



69

Angeliörigeu der Gemeinde siud ohne Unterschied des Standes

oder Vermögens niedergeschrieben, so wie ein Jeder nach sei-

nen persönlichen Verhältnissen zur Eidesleistung hatte er-

scheinen können. Nicht einmal die sonst in der städtischen

Verwaltung beliebte Eintheilung nach Strassen ist in dem

Verzeichnisse eingehalten. Der Sachsenhäuser erscheint neben

dem Niederstädter und dieser neben dem Neustädter , ohne

Wahl. Dies deutet unzweifelhaft darauf hin, dass wir uns in

der Gemeinde den nicht öffentlich organisirten Theil der Bürger-

schaft zu denken haben , während die Zünfte festgefügte Ge-

nossenschaften darstellten, die unter sich durch Gleichheit der

politischen Stellung, der socialen Verhältnisse und Lebensge-

wohnheiten zusammengehalten wurden. Da sie numerisch der

Gemeinde fast das Gleichgewicht hielten , so wäre es schwer

verständlich , wie sie in den städtischen Kämpfen des XIV.

Jahrhunderts unterliegen konnten , wenn nicht das gefestigte

Ansehen der Geschlechter und die Unterstützung , deren die-

selben sich von Seiten der Kaiser zu versichern wussten, ihnen

entgegengetreten wären.

Wenn wir uns nach diesen kurzen vorläufigen Bemer-

kungen wieder zur statistischen Ausbeutuno- des Verzeichnisses

von 1387 wenden , so müssen wir zunächst bedauern , dass

die Namens- und Geschäftsbezeichnung der einzel-

nen Personen so wenig genau ist , dass eine grosse Anzahl

sich völlig der statistischen Behandlung entzieht. Wenn wir

trotzdem aus den Personenbezeichnungen für die gewerbliche

und sociale Gliederung der Frankfurter Bevölkerung gewisse

Anhaltspunkte zu gewinnen suchen , so kann es sich nicht

darum handeln, nachzuweisen, wie viele Fälle einer be-

stimmten Art vorhanden gewesen sind , sondern nur darum,

zu erfahren, welche Arten von Fällen überhaupt vorkommen.

Immerhin wird auch die Feststellung der Anzahl der Fälle,

wie wir bald erkennen werden, ihren Nutzen haben.

Um über die Mittel, welche bei dieser Art der Forschung

in Anwendung kommen müssen, keinen Zweifel zu lassen,

teren mehrere Tage zum Erscheinen Zeit liess , während die Angehö-

rigen einer Zunft alle zu derselben Stunde schwören mussten.
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scheint es angezeigt, einige allgemeine Bemerkungen über die

Personenbezeicbnung im mittelalterlichen Prankfurt vorauszu-

schicken. Das Bestehen von Ruf- und Familiennamen (Vor-

und Zunamen) scheint uns für die Zwecke der Verwaltung

und des Privatrechts so unerlässlich , dass wir uns ohne sie

nicht einmal in der kleinsten Dorfgemeinde ein geordnetes

sociales Leben denken können. Und doch haben die mittel-

alterlichen Städte mit einer Bevölkerung von 10 bis 20000

Einwohnern Jahrhunderte lang eine sehr reiche politische,

wirthschaftliche und sociale Thätigkeit entfaltet, während sie

sich für die Personalbezeichnung mit einer äusserst geringen

Anzahl von Rufnamen behalfeu. In Frankfurt a. M. bleibt

der Taufname bis tief in das XVL Jahrhundert hinein auch

in offiziellen Aktenstücken massgebend , wie sich aus alpha-

betischen Personenverzeichnissen ergibt , welche mehrfach er-

halten sind. Dabei ist es gar nicht selten, dass zwei Brüder

denselben Rufnamen führen , und in einer grossen Anzahl von

Familien gehen sehr gewöhnliche Namen, wie Hans, Jacob,

Heinrich, immer vom Vater auf den Sohn über, oft Jahrhun-

derte hindurch ^). Doppelte Rufnamen kommen dabei höchst

selten vor; erst im XVI. Jahrhundert beginnen sie häufiger

zu werden.

Natürlich war unter diesen Umständen das Bedürfniss

vorhanden, die einzelnen Personen durch irgend einen Zusatz

zu dem Rufnamen von andern desselben Namens zu unter-

scheiden. Dass aber diese Zusätze, aus denen sich allerdings

später die Familiennamen entwickelt haben, im XIV. und im

grössten Theile des XV. Jahrhunderts noch nicht als wesent-

licher Theil der Personalbezeichnung angesehen wurden
,
geht

aus der Beifügung des Wortes »genannt« (gnanä oder dictus)

hervor, welche z. B. in den Bürgerbüchern des XIV. Jahr-

hunderts ganz gewöhnlich ist und sich selbst bei den Bürger-

meistern und sonstigen hervorragenden Persönlichkeiten aus

den Geschlechtern findet, die nebenbei oft auch IjIoss mit ihrem

Vornamen (z. her Adolf, her Sifrid) bezeichnet erscheinen.

1) Vgl. Kriegk, Deutsches Bürgerthum. N. F. S. 201 E
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Dies ist um so auffallender, da bei diesen jene Zusätze sciion

früher thatsächlich zu eigentlicheu Familienuameu geworden

waren. Bei Leuten anderer Stände wechseln dieselben dagegen

häufig, oft von Jahr zu Jahr ^) — ein Umstand, welcher der

statistischen Arbeit sehr hinderlich ist, insofern er es unmöglich

macht, die Angaben über Beruf und Heimat der in dem Ver-

zeichniss von 1387 Aufgeführten aus den gleichzeitigen Bede-

und Bürgerbtichern zu ergänzen.

Jene Zusätze werden natürlich von irgend welchen per-

sönlichen Eigenschaften oder Verhältnissen hergenommen. Im
erstereu Falle werden sie dann oft dem Rufnamen vorgesetzt

und verschmelzen nicht selten mit demselben. Beispiele sind:

der magir Feder oder magir Feder, der icise Heile oder

Heinrich der ivise, der hinJcende Gerlach, die sivenJcinde Grede,

der blinde Nichel oder Nickel der blinde, der daube Concse;

Zusammensetzungen mit dem Namen Henne (alle im Jahre 1420

vorkommend): Großhenne Cleinhenne, Magerhenne, Lange-

henne, Schelhenne, Slaffhenne, Daiibehenne, Jungehenne, Rusch-

henne, ferner Ferberhenne, Sniderhenne, Schererhenne, Welker-

henne; Keiserhenne, Mechelnhenne, Sanderhenne, Fickelnhenne,

Kunczenhenne, Mengoßhenne, 3Iencserhenne, Huserhenne, Schot-

ierhenne , und viele andere. Die Zusätze dieser Art , bezw.

diese Zusammensetzungen sind statistisch verwerthbar, soweit

1) Aus den Bedebüchern für 1388, 1389 und 1390 habe ich mir

eine Anzahl Beispiele ausgezogen, von denen ich hier einige mittheilen

will. 1388 findet sich "in der Neustadt ein Endris; derselbe heisst 1389

Endris von Budenslieim , 1390 Endris Schocze. — Ein Henne Kölner

(1388) wird 1389 als Hans Unenwdber von Köln, 1890 als Hans Kolner

bezeichnet. — Eine Frau, die 1888 als Ägnis Icemmerse erscheint, wird

1389 als Agnis Hulmich, 1390 als Agnis Eichenem aufgeführt. — Ein

Girlach Kotte (1388) wird 1389 als Girlach Drebecher bezeichnet. —
Derselbe Mann, der 1388 als Wenczel Eump angeführt wird, heisst 1389

Wenczel Weitdreger, 1390 Wenczel im Kauffhuse. — Ein Sieze Scharn-

dorf (1388) wird 1890 zu einem Fricze Hoffeman. — Elschin von Re-

delnheim (1388) heisst 1389 Else mit den kesen , 1390 Elschin kese-

mengern u. s. w. — In dem Bedebuch der Niederstadt von 1410 kom-

men gar häufig Doppelnamen vor, z. B. Henne Erlebecher oder von

Eichen; Koncze Eckenheinter oder Kode, Wigand Sonen son oder Gelen

son, Herman wingerter oder Schirmer, Else Brechtcn oder Isencloppeln.
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sie über das Gewerbe, die Herkunft oder gewisse körperliche

Gebrechen Aufschluss geben ; namentlich lässt sich durch sie

die Zahl der Blinden, Tauben, Lahmen ßam oder vff' der cro-

clicn) und Blödsinnigen (dorcn) ziemlich genau bestimmen.

In dieselbe Kategorie • gehören adverbialische Zusätze und

relative Sätze wie : Bucker uff dem tliorn ; Lenhart der am

slage Imdt (hütet); Gele die lioche uff dem kirchhofe ; Else

hy dem pule:, Allieid in dem Iceller; Else mit den kün-

den; Folcsechin mit der eynen Jiand; Heinere mit dem

humpelivagen , Ileinc&'e mit dem reyzselivagen (beide im Be-

debuch der Niederstadt von 1375); Johan mit der stein-

fure ; Henselin mit der Jmhen , das kursenerchin mit dem

crummen fuße; her Johan mit dem crummen halse; Wygel^

der die lynivad myßet; Geckir, der den harnesch fegit; Ir-

mele, dye die hiälen feyle hat; Katherine , dye das ende

hudet; Jutte vnd Gele, die die horthen machen; Hans der

cremer ^ der schosseln feil hat ; die frati, der ir dochter erslan

wart; die frauwe uff dem karren u. s, w. Es ergibt sich

von selbst, dass die Zusätze dieser Art für manche Besonder-

heiten des socialen und wirthschaftlichen Lebens , für die es

uns an sonstigen Quellen fehlt, nützliche Anhaltspunkte ge-

währen.

Ungleich wichtiger und häufiger sind freilich drei andere

Arten der Personeubezeichnung : 1. die Benennung nach der

Wohnung , 2. die Benennung nach dem Gewerbe, 3. die Be-

nennung nach dem Geburtsorte.

Die Bezeichnung nach der Wohnung erscheint bald in

der Form der Hinzufügung des Hausnamens ^) (z. B. Henne

vom Sal, Conrad sum Romer, Engil su JBrunenfels — Her-

hurd Frauenstein, Concse Ladrom, Cristan Saleck) , bald in

der Angabe der Strasse (Henne in der Sclwffirgaßen ^ Sypel

vff dem Wyher, Lencius vff dem Vemerte) oder eines sonst

bekannten Ortes (Diele hy dem hörne, Claus vor dem hylde).

Für Forschungen über die städtische Topographie und Fa-

miliengeschichte sind diese Zusätze nicht ohne Werth.

1) Ausführliches darüber bei Kriegk a. a. 0. S. 206.
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Für unsere Zwecke kommen die l^eiden anderen Formen

weit mehr in Betracht. Was die Benennung nach dem Ge-

werbe betrifft, so wird dieselbe entweder dem Rufnamen vor-

gesetzt, oder sie folgt demselben mit oder ohne Hinzufügung

des bestimmten oder unbestimmten Artikels. Beispiele aus

den Bedebüchern von 1388—1390 sind: Der steinäcclicr

Concz (1389) = Concz stehuleclccr (1390); Henne Sibode

kursener (1388) = das hirsenerchin mit dem crnmmen fuße

(1389) = Henchcn hirsencr (1390); Bnlde hirscmr (1390)

= Bidde Leitreclic^ (1389); Hartmud icinsroder (1388) =
Hartman von Dorlor (1389) = Hartmtid Horlor (1390);

Godfrid snyder (1389) = Godfrid in der snydermeistcr hus

(1390); Teder glescr (1389) = Feder zum Kavffhuse (1390);

Feder Meyenhlut snyder (1388) = Feder snyder Meyenhlid

(1389); Conczchin Gtiden man vff der 'krochen (1388) =
Gudchins man vff der crochen steindeclier (1389) = Concz-

cliin steindecTxcr vff der croclrn (1390). Wie die letzten Bei-

spiele zeigen, wechseln die Bezeichnungen oft von Jahr zu

Jahr bei derselben Person , andere Beinamen treten zu der

Handwerksbezeichnung hinzu oder nehmen in einem späteren

Jahre ganz ihre Stelle ein. Auch Umschreibungen kommen
bei selteneren Gewerben vor ; so Conczechin, der vnser fraiven

bilde Jiudct (1365), Spiß , der die iveyne verdinget (1365),

Else, die die Jcinde leret (1380), Heincze kern Johans Imecht

waz von Holczhusen (1365); ebenso Doppelgewerbe: Hans
liannengießer oder glocJcengießer, Conrad fisscher vnd molner

(beide 1365), Heinrice der schriber , der kinde leret (1420).

In dem Verzeichniss von 1387 wird am häufigsten das Ge-

werbe unmittelbar zum Vornamen gesetzt (z. B. Fiäczc bcdcr,

Concze bender) ; manchmal tritt jedoch auch noch eine an-

dere Bezeichnung dazu (so Fidczen Henne beder, Heineze

Bode gcrtener, Merckeln desclienmecher der aide, Henne bender

von Sechebach, Henne Boddcnheimer seddcler , Wernher von

Buchen schyff'hnecht) ; endlich wird auch wol ein Artikel bei-

gefügt (z. B. Heincz Mynner der beyder , Hanne von Garben

ein bedder, Dorffe Henne ein beder). In den Fällen, wo das

Gewerbe unmittelbar dem Taufnamen beigefügt wird , kann
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Zweifel entstehen, oh wir es mit einem wirklichen Gewerbe-

treibenden zu thun haben , oder ob es sich schon um einen

eigentlichen Familiennamen handelt, der dadurch entstanden

ist , dass irgend einer von den Vorfahren der betreffenden

Persönlichkeit dieses Gewerbe getrieben hat ^). Zahlreiche

Vergleichungen haben mich zu der Ueberzeugung gebracht,

dass dieser Fall in der Zeit, mit der wir uns hier beschäfti-

gen , höchst selten ist. Es wird deshalb keiner weiteren

Rechtfertigung bedürfen , wenn wir fernerhin derartige Fälle

unter besonderer Kenntlichmachung der Gemerbestatistik dienst-

bar machen.

Unzweifelhaft dagegen enthalten diejenigen Fälle, wo die

Hinzufügung eines Orts- oder Ländernamens zum Zwecke der

Personenbezeichnung erfolgt , eine Angabe der Herkunft für

den Träger des Namens oder einen seiner Vorfahren. Es ge-

schieht dies entweder durch Beisetzung des Ortsnamens mit

der Praeposition »von« (Conczchin von Bornheim, Walther von

Gynlieim) oder durch das Adjektiv des Ortsnamens ^) (Concze

Bornheimcr, Walther Gynlieimer) oder durch den einfachen

Ortsnamen (Concze Bornheim, Walther Gynheim). Diese

drei Formen werden unterschiedslos neben einander gebraucht.

Derselbe Mann , der in dem Bedebuch von 1390 Heincz von

Bucspach genannt wird , heisst 1389 an derselben Stelle

Heines Bucspach und 1388 Heines Bucshecher; Heincz von

Mamstad erscheint 1390 als Heincz Bamsteder , 1389 als

Heincz Bamsteder hecher und 1388 a\& Bamsteder derbecler;

Henne von Montehur (1388) heisst im folgenden Jahre Hen-

chen Montehiire^ ein andermal vielleicht Henne 3Iontehnrcr.

Es erscheint demnach gerechtfertigt, diese Zusätze, in welcher

Form sie immer auftreten mögen, zur Entscheidung der Frage

1) Dass derartige Handwerkernameu ohne jede äussere Veraulas-

suDg angenommen worden seien , ist mir trotz der langschweifigen

Auseinandersetzung von Fichard, Entstehung der Reichsstadt Frank-

furt, S, 119 ff. und trotz der Versicherung von Kriogk, Geschichta

von Frankfurt a. M., S. 127 nicht glaublich.

1) Hin und wieder des Ländernamens, z. B. Swai^, Beyer, Francice

Döring, Odimoelder, Fogelsherger.
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nach der Herkunft der Frankfurter Bevölkerung zu benutzen.

Es gibt natürlich noch verschiedene andere Arten der

Personenbezeichnung ; wir müssen dieselben indessen hier

übergehen, weil wir keine Abhandlung über die Bildung der

Familiennamen schreiben wollen, sondern lediglich den Leser

über die Mittel orientiren möchten , mit denen im Folgenden

gearbeitet werden muss und über die Schwierigkeiten , mit

denen statistische Arbeiten nach mittelalterlichen Quellen zu

kämpfen haben. Nur das mag noch erwähnt sein , dass die

Absieht, eine Person möglichst genau kenntlich zu machen,

oft zu den wunderlichsten Umschreibungen und Combinationeu

führt und dass sich namentlich die Bezeichnung nach der

Verwandtschaft (Sohn, Enkel, Eidam , Schwiegervater , Frau,

Nichte etc. von jemanden) mit allen andern Arten der Na-

niengebuug oft in der seltsamsten Weise verbindet ^).

Wenden wir uns nach diesen Bemerkungen über die Nameu-

gebung zur Untersuchung der Frage nach der gewerblichen
Gliederung der Frankfurter Bevölkerung von 1387 , so

liegt es nahe, diese Untersuchung mit demjenigen Theile des

Verzeichnisses zu beginnen, welcher die Handwerker enthält,

weil die in Zünften organisirten Berufsgeuossen hier in kom-

pakten Massen auftreten, während sie in der Liste der Ge-

meinde zerstreut vorkommen und erst zusammengesucht und

geordnet werden müssen. Die Zünfte, oder wie der in Frankfurt

gebräuchliche Ausdruck lautet, die Handwerke erscheinen, wie

schon erwähnt, in der Zahl von zwanzig. Die Aufzählung der-

selben erfolgt in einer bestimmten Ordnung , welche bis auf

wenige Nummern der Reihenfolge entspricht , die in der äl-

testen Kodificirung des Frankfurter Handwerksrechts, derjeni-

gen von 1355, eingehalten ist , während sie von derjenigen

1) Einige wenige Beispiele mögen noch hier stehen: Maüiis vff

den man , den man nennit Hcyle Sweynheimers son (1406) — Eihckl

Gelen müder mit dem loche (1389) — Feder Ftts swelier Astunheymcr

(1388; derselbe heisst 1389: Henne Ässinheimer zymmerman) — Henne

mutters hoffrauwe des hinkenden Girlach frau (1389) — Henne der schon

Agnis son (1388; 1389 heisst er Henne Schaff) — Concze l'esiechins

nachfare yenand Sollencrig (1389) — Wigcl der Drippeln sonfrauwe (1420).
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des Handwerkerbuclis von 1377 bedeutend abweiclit. Auch

in Tliiisiclit der Anzahl der Handwerke, welche eine öffentlich

rechtliche, vom Käthe anerkannte Stelluug hatten, weist unser

Verzeichniss crhel)liche Verschiedenheiten gef^en den Stand vou

1355 und 1377 auf.

Ehe wir auf diese Unterschiede näher eingehen , scheint

es angezeigt, ein paar allgemeine Bemerkungen vorauszu-

schicken. Vor fast zwanzig Jahren hat K r i e g k die Frank-

furter Zünfte im Mittelalter geschildert^). Der Aufsatz über

diesen Gegenstand ist zweifellos eine der besten Arbeiten

dieses fleissigen Gelehrten und wol überhaupt eine der besten

Untersuchungen, die wir über das mittelalterliche Zunftwesen

aus dieser Zeit besitzen. Aber ich glaube nicht zu viel zu

sagen , wenn ich behaupte : die Geschichte des Frankfurter

Handwerks im Mittelalter ist noch zu schreiben. Kriegk hat

nur einen verhältnissmässig kleinen Theil des Materials be-

nutzt, welches zur Zunftgeschichte Frankfurts vorhanden und

jetzt auf dem historischen Archiv dieser Stadt vereinigt ist,

nachdem es lange Zeit an getrennten Orten aufbewahrt wor-

den war. Dieses Material ist so reichhaltig, wie es wol in

keiner zweiten Stadt Deutschlands sich wieder findet. Vom

Jahre 1352 ab, aus welchem die älteste Haudwerkerordnuug,

diejenige der Schneider, stammt , bis auf das Jahr 1864 , in

welchem die Zünfte aufgehoben wurden , dürfte kaum ein

wichtiges Aktenstück verloren gegangen sein. Der bei weitem

grösste Theil dieser Urkunden harrt freilich noch der sichten-

den und ordnenden Hand; vollständig gedruckt sind nur die

ältesten Urkunden.

Unter diesen Umständen sind statistische Arbeiten über

das Frankfurter Handwerk sehr erschwert. Denn es fehlt

ihnen die Unterlage, welche in einer sorgfältigen Darlegung

der Zustände in dem Gewerbe im Allgemeinen und in jeder

Zunft besonders zu bestehen hätte. Eine derartige Arbeit

auch nur für die ältere Zeit vorzunehmen, ist dem Schreiber

dieser Zeilen nicht möglich gewesen. Dieselbe würde viele

1) In dem mehrlacli erwilbnten Buche: Frankfurter Bürgerzwiste

und Zustände im Mittelalter, S. 354 fF.
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Jahre erfordern und überdies von dem eigentlichen Gegen-

stande dieser Untersuchung zu weit abführen. Die kurzen

orientirenden Bemerkungen, welche ich hier folgen lasse, ma-

chen darum auf erschöpfende Forschung keinen Anspruch.

Bis zur Mitte des XIV. Jahrhunderts haben sich die

Frankfurter Zünfte allem Anscheine nach völlig selbständig

und ohne tiefere Eingriffe der städtischen Behörden in ihre

inneren Angelegenheiten entwickelt. Im Jahre 1354 brachten

sie die Forderung an den Ratb, derselbe möge sie >hy solichcn.

gewonhcydcn, dlse sie von aldir herhracht ketten, hanthaben.«

Sie wünschten damit ihr Gewohnheitsrecht zum Gesetz, ihre

autonome Einrichtung zur öffentlichen Institution gemacht zu

sehen. Auch erreichten sie zum grossen Theil ihren Zweck im

folgenden Jahre. Die Ordnungen derjenigen 14 Zünfte, welche

die Anerkennung des Käthes fanden, wurden in ein Buch zu-

sammengeschrieben und in einer besonderen Erklärung vom

Rathe bestätigt. Das Recht Versammlungen zu halten, ihre

Angelegenheiten selbständig zu verwalten, sich allgemein ver-

bindliche Gesetze zu geben and die Genossen danach zu rich-

ten und zu strafen, wurde ihnen gewährleistet. Diese alther-

gebrachten Ordnungen, die wol vorher uie schriftlich niederge-

legt worden waren, bilden den Inhalt des uns noch erhaltenen

ältesten Handwerkerbuchs ^).

Leider ging der Erfolg, welchen die Zünfte 1355 errungen

hatten, in Folge der Unruhen der nächsten zehn Jahre wieder

verloren. Im Jahre 1366 wurden von Reichs wegen die Siegel

der Zünfte zerschlagen und ihnen der Gebrauch eigener Sie-

gel überhaupt verboten
; ja der Rath Hess sich 1368 vom

Kaiser den Auftrag ertheilen, eine Revision der Handwerker-

Statuten vorzunehmen und den Zünften eine andere Einrichtung

zu geben -). Diese revidirten Statuten wurden erst 1377 fertig-

gestellt. Sie sind, für jedes Handwerk besonders, ebenfalls in

1) Gedruckt bei Böhmer, Urkundenbiich, S. G35 ff. Nur die Artikel

der Schneider (Böhmer S. G23) sind vollständiger schon 1352 nieder-

geschrieben. — Im Uebrigen vgl. Krieg k a. a. 0. S. 30 ff.

2) Böhmer a. a. 0., S. 722.
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ein eigenes Buch zusammengeschrieben worden , das uns er-

lialteu ist, das sog. zweite Handwerkerbuch ').

Mit den Statuten von 1377 war die selbständige Eut-

wickhins der Frankfurter Zünfte für immer gebrochen. Sie

verloren das Recht ohne obrigkeitliche Zustimmung neue Mit-

trlieder aufzunehmen und waren von da ab Organe der städ-

tischen Verwaltungsmaschine, die der Rath nach Belieben hand-

habte und reglementirte. Gesetz konnte für sie nur werden,

was ihnen der Rath •»gegonnct vnd erlcuhet« hatte ; die an eine

Zunft gerichteten Briefe durften nur von den Bürgermeistern

geöffnet werden, und wenn auch die dritte Bank im Rath nach

wie vor mit Handwerkern besetzt wurde, so spielten diese doch

immer eine sehr bescheidene , fast klägliche Rolle. Die zahl-

reichen Zunftordnungen aus dem XV. und XVI. Jahrhundert

zeigen klar diese untergeordnete Stellung der Zünfte; der Rath

griff fortwährend in die inneren Verhältnisse des Handwerks

ein und änderte nach Willkür dessen Gesetze. Diesen Zustand

zeigt die letzte grosse Sammlung von Zunftstatuten , welche

das Frankfurter Archiv bewahrt, das dritte Handwerkerbuch ^).

Es enthält die Ordnungen des XV. und XVI. Jahrhunderts so-

wie von denjenigen Zünften , welche schon früher bestanden,

eine Wiederholung der Statuten von 1377.

Einen vergeblichen Versuch , sich einen Theil der alten

Selbständigkeit zurückzuerwerben, machten die Zünfte gelegent-

lich des städtischen Aufruhrs von 1525 ^). Sie fielen bald,

einestheils in Folge ihrer eigenen Schwäche, anderntheils unter

der Nachwirkung des unglücklichen Ausgangs der Bauernauf-

stände , wieder in die alte Abhängigkeit zurück , und als sie

neunzig Jahre später in dem nach dem Pettkrämer Vincenz

Fettmilch benannten Aufstande den Versuch erneuerten , er-

1) Nur ein sehr kleiner Theil desselben (die Ordnungen der Bäcker,

Kürschner und Fischer) ist gedruckt bei Böhmer , S. 749. Uebrigens

enthält die Handschrift auch eine Reihe späterer Nachträge. Für meh-

rere Zünfte sind uns ausserdem noch Einzol-Exemplare der Statuten

von 1377 erhalten.

2) Ein ungewöhnlich starker Folioband , Pergament und Papier,

317 Blätter.

3) Kriegk, Bürgerzwiste, S. 137 tt.
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litten sie nach kurzem Siegesräusche eine Niederlage, von der

sie sich nie wieder erholten *). Das kaiserliche Kommissions-

Dekret vom 27. Febr. 1616 (das sogenannte Transfix) erklärte

die Zünfte, unbeschadet ihrer Ehre und der hergebrachten Ge-

wohnheiten der Handwerker , für aufgehoben , verbot ihnen

fernere Zusammenkünfte und befahl ihnen, alle ihre Statuten,

Protokolle, Urkunden und Briefe an die Commissäre abzuliefern.

Auch dieses Material ist uns erhalten. An Stelle der Zünfte

traten vom Rathe unbedingt abhängige gewerbliche Vereine,

au Stelle der Zunftmeister Geschworene, die vom Rath in Eides-

pflicht genommen wurden und ohne Erlaubniss desselben weder

ein Gebot abhalten noch eine Verordnung oder Strafverfügung

erlassen noch mit auswärtigen Zunftgenossen Briefe wechseln

durften ; an Stelle der alten Statuten erhielten sie eine all-

gemeine, sämmtliche Handwerker betreffende Ordnung. Ihre

Gesetze und Weisungen empfiengen sie vom Rathe, der sie

durch eigene Deputirte fortgesetzt beaufsichtigte , ihre Lehr-

linge wurden nicht mehr beim Handwerk, sondern beim Rath-

schreiber eingeschrieben und ledig gesprochen ; die besonderen

Gesetze und Artikel , welche der Rath jedem Handwerke gab,

betrafen fast nur Formalien ^).

In dieser Verfassung haben die meisten der vor dem Jahre

1616 vorhandenen Zünfte bis fast auf unsere Tage weiter be-

standen ; ihre Thätigkeit äusserte sich hauptsächlich in klein-

lichen Streitigkeiten ; die absolute Gewalt , welche der Ratli

über sie ausübte, hat sie nicht von der Verknöcherung und

Verkümmerung bewahren können , der sie anderwärts durch

eigene Schuld verfallen sind ; ihrem laugen Bestehen ist es zu

verdanken , dass Frankfurt an der neueren gewerblichen Ent-

wicklung einen so geringen Antheil genommen hat mid dass

1) Ueber den Fettmilchischen Aufstand vgl. Diarium hisioricum,

darinnen der heil. Reichs-Statt Frankfort a. M. gefährlicher aufstandt

etc. ordentlich verzeichnet ist etc. Frankf. 1617, Kriegk, Geschichte,

S. 237 ff.

2) Vgl. Kriegk a. a. 0. S. 405 f. Diarium hisioricum, S. 375 ff.

Kurz: Moritz, Versuch einer Einleitung in die Staatsverfassung der

Reichsstadt Frankfurt I, S. 223 fl". IT, S. 277 ff.
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es in dieser Hinsicht von kleinen Nachbarstädten wie Ofifeu-

bach und Hanau überflügelt wurde. Der lange Fortbestand

der wohlthätigen Kasseueinrichtungen vermag über diese That-

sache nicht hinwegzutrösten. Erst durch das Gewerbegeset/

vom 1. Mai 1864 wurden die Zünfte in Frankfurt aufgeho-

ben ; in diesem Jahre enthält das »Staatshandbuch der freien

Stadt Frankfurt« zum letzten Male das Verzeichniss ihrer Ge-

schworenen und Rathsdeputirten ; der grösste Theil ihrer

Bücher und Listen ist im Laufe der letzten siebenzehn Jahre

ebenfalls dem städtischen Archiv übergeben worden, das damit

zu der Ernte vou 1616 eine neue, immerhin werthvolle Er-

werbung hinzugefügt hat.

Um nach diesem flüchtigen Ueberblick die Frage nach

der Zahl der Frankfurter Zünfte im Mittelalter ohne Weit-

schweifigkeit erledigen zu können, habe ich die in den ver-

schiedenen Perioden ihrer Entwicklung auftretenden Zünfte

und Linungen in umstehender Uebersicht zusammengestellt.

Die Anordnung ist soweit möglich , die alphabetische , die

nicht mit der historischen identisch ist.

In der ersten Spalte finden wir die 14 Zünfte des äl-

testen Handwerkerbuchs. Aufi'ällig ist hier besonders das Fehlen

der Schmiede, unter welchem Namen man in Frankfurt immer

sämmtliche metallverarbeitenden Gewerbe zusammeufasste und

die 1355 gewiss schon in stattlicher Anzahl vorhanden waren ^).

Die zweite Spalte zeigt den Stand des Zunftwesens im

Jahre 1377. Wir finden auch in dem H. Handwerkerbuch die

Statuten von 14 Zünften ; es gab deren aber wol 15, denn es

kann kaum einem Zweifel unterliegen, dass die fehlenden Metzeier

als Zunft fortbestanden ^). Die Gewaudmacher erscheinen hier

als Wollenweber und neben ihnen die Gewaudschneider ; die

1) Dass sie um 1350 einen zunftähnlicben Verband (virbond) hatten,

scheint das Rathsstatut bei Senckenberg, Sei. jur. I, p. 14 f.

zu beweisen, wo ein Beschluss desselben wegen gleicher Arbeitspreise

aufgehoben und ihm verboten wird , in den Nilgel- und Eisenhaudel

einzugreifen. Es ist nicht klar, ob dieser Beschluss auch die Aufhebung

der Zunft verfügte.

2) Vgl. die Rathsbeschlüsse bei Senckenberg, a. a. 0., S. 57 u. G2.
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Gärtner, die Scbiffleute, die Steinmetzen, die Steindecker und

Zimmerleute dagegen sind als besondere Zünfte verschwunden.

Als neue Zünfte erscheinen dafür die Leinenweber, die Schmiede,

die Sattler, Schilder, Maler, Glaser, Kummetmacher und ver-

wandte Gewerbe , ferner die Wagner und Pflugmacher und

seit 1385 auch die Weinknechte.

Der Zunftkatalog des Verzeichnisses von 1387 weist auf-

fallender Weise einen ganz anderen Zustand auf, als wir ihn

nach dem II. Handwerkerbuch vermuthen mussten. Die Zahl

der anerkannten Zünfte hat sich dem Anscheine nach auf 20

vermehrt ; es fehlen unter ihnen jedoch die Gewandschneider,

die Sattler, Schilder und ihre Genossen, sowie die Wagner und

Pfluger. Dagegen treten erstmals auf: die Bader, Weissgerber,

Opperknechte, Sackträger, Weinschröder , während die 1377

verschwundenen Steinmetzen , Zimmerleute und Steindecker

von neuem erscheinen. Wir müssen annehmen, dass die drei

erstgenannten Zünfte auch 1387 noch bestanden ; die Misch-

zunft der Sattler, Schilder, Scherer u, s. w. beschäftigte, wie

das II. Handwerkerbuch ausweist , den Rath wiederholt bis

zum Jahre 1433 , hat demnach offenbar auch 1387 existirt.

Wie kommt es also, dass diese Zünfte nicht unter den Hand-

werkern aufgezählt werden, während andere dort erscheinen,

deren Statuten mindestens sich nicht unter den im Jahre 1377

anerkannten nachweisen lassen? Es ist doch kaum anzunehmen,

dass die letzteren sich in dem verflossenen Jahrzehnt neu ge-

bildet, dass ihre Organisationen sich dann aus der Gemeinde aus-

geschieden hätten , während die ersteren wieder zur Gemeinde

zuiückgekehrt wären. Wir müssen vielmehr vermuthen, und

werden dies weiterhin zu begründen suchen, dass unter den 20

Zünften unseres Verzeichnisses ganz anders geartete Verbände

zu denken sind als unter den Zünften, deren Statuten wir in

den Handwerkerbüchern lesen.

In der vierten Spalte konnte nicht der Zustand eines

bestimmten Jahres fixirt werden ; es sind hier vielmehr alle

Zünfte zusammengestellt, deren Statuten in dem III. Hand-

werkerbuch vorkommen, ohne Rücksicht darauf, ob dieselben

in irgend einem Jahre des XV. oder XVI. Jahrhunderts alle

B i'ichcr, die Bevölkerung von Frankfurt a. M. ß
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1355

1. beekfr.

2. hcndcr.

3. fysscher.
4. gertener.

5. gewandmechir.

6. kursener.

7. lower.

8. meczeler.

9. scMffludc.

10. snyder.

11. schuchmirtin.

12. slcindecklr.

13. steinmcczcn.

14. zimviirlude.

1377

1. becJcer.

2. lynenharUwerh.

4. smede.

.5. fischere.

C. wollinhantwcrcl:
7. gevmntsnydere.

8. kursener.

9. fc/tP!'.

('10. meczeler.)

1 i.sedäeler, sckilder,meler,
yleser, komeder, sckerer
71. die darczii gehören.

12. snydere , sydensticker

und geiuantscherer.

13. sclMcliwertcn.

14. wiiiknecJUe 1385.

15. wener vnd pliif/er.

Tabelle

Die Frankfurter Zünfte

1387 Zwischen 1400 u. 1511
1. heder.

2. hecker.

3. lynenwoher.

4. hendcr.

.5. smydde.

G. fisscher.

7. woher.

8. /i:«rsener'.

9. lavier.

10. vnsgcriver.

1 1 . opperknechle.

12. meczeler.

13. schnider.

14. scJmwemecher.

15. sagdreger.

16. «ieiwdecfer.

17. stcinmeczen.

18. v;inknechte.

19. winschroder.

20. zymmerlude.

1. bartsclierer 1463.

2. hecker.

3. barchenweher 1430.

4. lynenhantwerg 1430.

5. hender.

G. smide.

7. fischer.

8. gertener 1471.

9. wollenhantwerk.

10. goltsmidde 1511.

11. heiczeler 1493.

12. hudemecher 1451.

13. torsewer.

14. lovjer.

15. viissgerber
,
permentcr,

buteler , Jiesleler , d«-

sclienmacher 1499 1

IG. steinmeczen vnd innrer

1498.

17. meczeler.

18. seddeler vnd komeder
14G3.

19. snyder, sydensticker.

gewantscherer.
20. schryner 1474.

21. schumecher.

22. sagdreger oder motter,

1491.

23. steindecker.

24. stricher 1503.

25. vjinknechte.

26. die mit winenumbgeen
vnd auch die loinsti-

cher 1401.

27. winzep/er 1426.

28. zymmerlude.
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VI.

und Innnngen 1355—1864:.

1525 1612
1. Bader. *

1. Scherer. 'Z. Bai bier er- Zunft (Balbic-
rer und Bierbrauer a).

3. Becker.*
4. B a r c h e n w e b e r.

2. Becker.
3. Barihen-

wober.
4. Bender.

ichmidde.

6. Fischer.
7. Gerlner.
8. Wolnwcber.

Hutmachcr.
M.Kremerstubb

H. Kurßcner.
12. Loer.

13. Weitgerber,
Seckleru.ire
Mitzunftge-
nosseii,

14. Steinmetzen.

Metzler.
•Sattler.

17. Schnyder.

18. Schryner.

'" Schugma-
iher.

;". Sacktreger
(Mütter).

M.Steindecker.

fl Weinschro-
der.

i:3.Zimmerlente.

5. Bender- Handwerk.

G. B u c h t r u c k e r gesellsch.
(Bucbtrueker, Giesser,

Buchbinder a)

7. Treher*.
8. * Edelgesteinschneidor.
9. Fettkr.iiuer*.

10. Schmidt- Zunft (Schmidt
und Sclilosser a).

U. Fisch er-Zunft.
12. Alte Gärtner.
13. Wüllcnweber-Zunft*.

14. Glaser*.
i.=s. Goldschmid t-Gesellseh.
16. Würtlcr*.
17. *Heintzler-Zunft.
18. *D.Heckerauf d. Dantzblan.
19. *Hutstaffierer-Zunft.
20. Kräniergesellscliaft*.

21. K Urse hner - Zunft.
22. »Kutscher n. Stangenkneclit
23. Löh r-Zuntt.
24. W e i s .s g e r b e r , S a d 1 e r,

Seckler, Büigerm.Miter
vnd Nesteler-Gf.sell>fliaft.

2.5. * Gesellschaft d.Musikanten
26. Steinm etz en u.Mä u rer.

1786
1. Die Bad.r.
2. IJic B:irb lerer.

.1. Das Bäekcrhandwk.
4. Die Barclient- und

Leinweber.
;'>. Das Benderhandwk
6. Die Bierbrauer.
7. Die Buelibinder.
8. Die Bürst(Mibinder.
9. Die Dianiantschnei-

der u.Rubinschleifer
10. Die Dreher und

Drechsler.
U. Die Färber.
12. Das Feuerhandwerk

a) die Hufschmiede
b) die Schlosser,
c) die geschenkten

Feueihandwerke (Gürt-
ler, Messerschmiede,
Sehwertfeger, Sporer,
Stück-u.Gloekengiesser
Zeugsclimiede , Zinn-

giesser).

13 DasFischerhiindwk
14. Das Gäitnerliandw.

17.

Das Glaserhandwk
Die Guld- U.Silber
arbeiter.

Das Häfnerhandwk.

18. Die Hutmacher.

19. Die Knopfmaeher.
20. Die Kürschner.
21. Die Gerber:

a) die Loher,
b) die Weissgerber,
c) die Pergamenter

22. Die Maler.

27. Metz iger- Zunft. 24
27a. New-Metzigci-Zunft. i:>

28. Passenmen t i r er -Hand-, 26

werk. '27

29. Schneider- Zunft.

30. Schreiner- Handwerk,

Schuhmacher. j30.

* Teutsche und französische
Scl.ulhalter. Sl.

S a c k t r ä g e r (und Korn 32.

mütter a).

S e y 1 e r-, Hutmacher- nnd
Bürstenbender-Zunft.
Stein dceker- Zunft. 1 33,

Taglöhnerz- weissenAdlcr '34

Weingärtner -Zunft zu'

Sachsenhausen.
W e i n s c h r ö 1 1 c r.

Weissbender und
Tünche r.

* Zimmer- und Wagner-
Handwerk.

Die Maurer u. Stein-
metzen.

Das Metzgerhandw
Die f'cruckenmchr.
Die Posamentierer.
Die Steklcr und
Sattler.

Das Schneiderhand-
werk.

Das Schreiner- und
Sctiäftcrhandwerk.
Das Schuhmacher-
handwerk.

DasScikrhandwerk.
Die Spengler oder
Klempner.

Die Steiudecker.
Die Strumpfweber.

Die Tuchschercr.
Dielvleinuhrmacher
Die Wauner.
Die Weissbinder.
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neben einander bestanden haben. Bei den neu auftretenden ist

das Datum ihrer ältesten Statuten beigesetzt. Es sind dies

die Bartscherer, die wol die Bader aufgenommen hatten , die

Bnrchentwcber, welclie im Anfange des XV. Jahrhunderts zuerst

auftreten, dann aber bald sehr zahlreich werden und sich von

dem Leinenhandwerh trennen, die Gärtner, welche schon 1355

als Zunft bestanden hatten, 1377 und 1387 aber als solche

verschwunden waren, die Sattler und Kumraetmacher, welche

mit den Schildern , Glasmalern etc. zusammen schon 1377

eine Zunft gehabt hatten, die Goldschmiede, die Heizeier oder

Heinzeier (Fuhrleute), die Hutmacher, die Schreiner, die Strei-

cher (Tuchstreicher) ; die mit dem Weinhaudel und Wein-

schank Beschäftigten erscheinen nur unter anderen Namen,

während die Opperknechte wol in die Zunft der Steinmetzen

und Maurer übergegangen sind.

Im Gegensatze zu dieser Sammelliste bietet das Verzeich-

niss der Zünfte von 1525 wieder ein Augenblicksbild. Es ent-

hält die Zünfte, welche in einem im April des genannten

Jahres gebildeten Ausschusse vertreten waren , zu welchem

jede Zunft zwei Mitglieder zu entsenden hatte ^). Wir be-

merken, dass in dieser Liste eine Anzahl der in der vorigen

enthaltenen Namen verschwunden ist, die auch in keiner der

späteren Listen wiederkehren. Andere dagegen wie die der

Goldschmiede und Heizeier fehlen wohl nur zufällig.

In der folgenden Spalte Averden diejenigen Zünfte und

zunftähnlichen Verbände aufgeführt, welche zur Zeit des Fett-

milch'schen Aufstandes vorkommen. Das Verzeichniss ist wie

das vorige entstanden aus der Zusammenarbeitung zweier

Listen der bei gemeinsamen Schritten der Zünfte vorkommen-

den Namen. Die erste dieser Listen (a) zählt die Zünfte und

Gesellschaften auf, welche in dem im Sommer 1612 gebildeten

1) Zusammengestellt nach deu beiden Listen der Ansscliussmit-

glieder im »Aufruhrbucb«, beransg. von Steitz (Neujabrsblatt des

Vereins für Gesch. und Alterthumsk. 1875), S. 3 f. und S. 19 f. Uebcr

die Abweichungen beider Verzeichnisse vgl. Kriegk, Bürger/wiste,

S. 507 Anui. 111, der übrigens rälscblich »Müller« statt »Mütter« ge-

lesen hat.
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•»Ausschusse der Zilnfften und Jßürgerscliaft«. vertreten waren ^).

Die zweite (b) enthält die am 29. Mär/ 1614 vertretenen

Zünfte nnd Gesellschaften, als die »Zmifftmeister, Bur<j(jroffen,

vnd Gesellschaffteu der Bürgcrschafften tmff der Fassamcn-

tirerstnhen hri/sa^iinieii (jeivesen vnd ein jeder seiner Zunfft

und Gesellschaffteu stim anfiezeigf^).« Die in beiden Listen

vorkommenden Namen sind in unserem Verzeichnisse gesperrt

gedruckt, die bloss in der ersten (1619) vorkommenden sind

durch das Zeichen * nach dem Namen, die bloss im zweiten

vorkommenden durch dasselbe Zeichen vor dem Namen kennt-

lich cremacht. Im Ganzen finden wir 40 Namen von Zünften

und zunftähnlichen Gebilden, 12 mehr, als in dem III. Hand-

werkerbuch durch Statuten vertreten sind. Manche derselben

Avaren während der damaligen Unruhen neu entstanden und

fristeten nur ein kurzes Dasein.

Die beiden letzten Verzeichnisse kennzeichnen den Zu-

stand am Ende des vorigen Jahrhunderts und zur Zeit der

Aufhebung der Zünfte ^). Sie zeigen einen mannichfachen

Wechsel in den einzelnen Namen und Gewerben ; eine nähere

Erklärung würde uns jedoch hier zu weit führen , zumal der

Zustand fast in jedem Jahrzehnt sich veränderte , Avenn auch

die Zahl der Zünfte durch dritthalb Jahrhunderte nahezu die

gleiche geblieben ist. Das Auftreten einer neuen Zunft hat

in dieser Zeit nur für die Geschichte der Technik eine Be-

deutung.

Anders war es im XIV. Jahrhundert, wo der Rath ängst-

lich die Vermehrung der Zünfte überwachte und im Interesse

der herrschenden Klasse dafür Sorge tragen zu müssen glaubte,

dass die einzelnen Körperschaften nicht zu sehr an Zahl und

Einfluss erstarkten. So hatte er um 1350 die gemeinsame

1) Insirumtum notariorum, In Sachen Frankfurt contra Frankfurt

(1015), S. 4 f. Diarium histor. S. 31 f. 203 f.

2) Vergl. Diarium hist. S. 201 f.

3) Dasjenige von 1786 beruht auf der Zusammenstellung von

Moritz a. a. 0. II, S. 287 ff, und auf der Liste des Ratliskaleuders

von 1800, dasjenige von 1864 auf dem Staatshaudbuch der fr. Stadt

Frankfurt für 1864, S. 31 fif.
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Zunft, welche die Zimmerleute, Steindecker und Steinmetzen

gel)ildet hatten , aufgelöst und sie gezwungen , sieh in drei

besonderen Verhänden zusaramenzuthun ^) ; er hatte verboten,

Nichtzüuftige am Gewerbebetrieb zu hindern und den Zunft-

genossen Verpflichtungen aufzuerlegen, welche über den ge-

meinsamen Kriegs- und Gottesdienst hinausgiengen. Ja er

hatte direkt die Begründung neuer Zünfte untersagt. Allein

der Trieb zur Bildung von Genossenschaften war stärker als

alle diese Beschränkungen und Verbote, hinter welchen keine

wirksame Exekutive stand. In den ältesten Zunftkatalogeu

dürfen wir somit einen Ausdruck der socialen Machtstellung

des Handwerks erblicken, sowohl in Hinsicht der Zahl der

Zünfte als auch in Betreff ihrer Rangordnung. Das letz-

tere wenigstens in den offiziellen Verzeichnissen von 1355

und 1387 ; die Ordnung, in welcher die Statuten des Hand-

werkerbuchs von 1377 zusammengeheftet sind , scheint mehr

eine zufällige gewesen zu sein. Freilich stimmt die Reihen-

folge der Kataloge von 1355 und 1387 nicht in allen Einzel-
TD c5

heiten überein, wie Tabelle VII. zeigt ; allein die erste Hälfte

der Reihen weist doch so viele gleiche Nummern auf, dass

man mit Nothwendigkeit auf den Gedanken geführt wird,

es müsse dieser Aufeinanderfolge eine bestimmte Absicht zu

Grunde liegen. Die Fragen der Etikette haben ja in dem Kor-

porationswesen der mittelalterlichen Städte oft eine ähnliche

1) Sen cke nbe rg a. a. 0., S. 15 und 23. Dies ist jedenfalls auch

der Grund , weshalb diese Handwerke nicht unter den Zünften er-

scheinen, denen der Rath 1377 neue Statuten gegeben hatte. Noch
heute bewahrt das städtische Archiv in Frankfurt ein sehr schön ge-

schriebenes und trefflich erhaltenes Folioheft auf, welches die Auf-

schrift trägt : Biß buch hatten die czimmerludc selbs lassen machen,

aber der rad hat yn das nit wollen erleuben vnd gönnen. Die Schrift

weist dieses vor dem Gebrauch konfiscirte Buch in das Ende des XIV.

oder den Anfang des XV. Jahrhunderts. Aehnliche Versuche einer

selbständigen Ordnung ihrer Verhältnisse machten die Zimmerleute um
1420 und 1500; die damals entworfenen Statuten sind ebenfalls erhal-

ten und tragen ähnliche Vermerke. Glücklicher waren die Kistener,

deren Stututenbuch der Kath 1474 bestätigte, nachdem er sich davon

überzeugt hatte , dass die Schreinermeister nichts Staatsgefährliches

zusammengeleimt hatten.
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Rolle gespielt wie an den Fürsteuböfen des XVII. und XVIII.

Jahrhunderts. Dies erkennen wir deutlich aus einem uns er-

haltenen Verzeiebuisse der Frankfurter Stubengesellschaften

und Zünfte am Ende des XV. Jahrhunderts , in welchem die

Reihenfolge der Namen durch die Buchstaben des Alphabets

bezeichnet ist. Auch hier beschränkt sich die üebereinstim-

muug mit dem Katalog von 1387 auf die erste Hälfte der Liste.

Diese üebereiustimraung hat ihren guten Grund. Sie ent-

spricht nämlich der uralten Rangordnung, in welcher die auf

den Rath gehenden Mitglieder der Zünfte zu sitzen und zu

stimmen hatten. Der rathsfähigen Handwerke gab es 10,

welche zusammen 15 Rathmanneu stellten. Davon kamen auf

die Wolhveber, Metzger, Schmiede, Bäcker und Schuhmacher

je 2, auf die Kürsebner, Gärtner, Löher und Fischer je 1.

Wer die fünfzehnte Stimme ursprünglich geführt hat, ist zwei-

felhaft; im XV. Jahrhundert erscheint sie im Besitze der

Krämer. Möglicher Weise hat sie früber den vereinigten

Bauhandwerkern angehört , die sie vielleicht bei Auflösung

ihres Verbands um 1350 an die Krämerstube verloren, welche

in dieser Zeit zuerst als einflussreiche Körperschaft in der

städtischen Geschichte auftritt. Damit würde auch der Um-
stand stimmen, dass die Krämer auf der Handwerkerbauk im

Rathe die unterste Stelle einnahmen. Im IJebrigen ist die

Reihenfolge der zünftlerischen Ratbsglieder durch vielfache

Verzeichnisse aus dem XV. Jahrbundert bezeugt, Sie ist fol-

gende : Weber, Metzeier, Schmiede, Bäcker, Schuhmacher, Kur-

sener, Gärtner, Lober, Fischer, Krämer. Nur zwischen den

Gärtnern und Kurseneru bestand ein Streit um den Vorrang,

der 1441 zu Gunsten der letzteren entschieden wurde ^).

In der nachstehenden Zusammenstellung ist die Reihen-

folge der Zünfte in den drei erwähnten Verzeichnissen sowie

die Rangordnung der Handwerkerbank durch Nummern an-

gegeben; als Ergänzung zu der üebersicht auf S. 82 und 83

mag diese Aufstellung immerhin von einigem Nutzen sein.

1) »Der korssener sal allwege in dem rüde über dem gertener siezen

vnd sal allwege in die Tcore geai.* (Bürgermeisterbuch von 1441.)
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w(Miii iiucli liior nicht versucht werden kann, die Räthsel vai

lösen, die sie uns aufgibt.

Tabelle VII.

Reihenfolge der Zünfte
im ältesten in dem Ver- in dem Kata- '" '^^'^

Handwerker- zeichniss von logf vom Ende ^"f'^u' "^^V^^

\
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iiistse von 1387 niclit gewiiuien, weil dasselbe neben den selb-

ständigen Meistern auch die Söhne anftührt, welche über 12

Jahre alt waren, sowie hier und da selbst einen Knecht oder

Lehrknaben. Dazu kommt uocli der Umstand, dass einzelnen

Zünften auch Leute angehörten, welche das betreifende IJand-

werk nicht betrieben. Endlich finden wir hier und da Hand-

werker von zünftigen Gewerbszweigen, welche 5;ich der Zunft

ihres Faches nicht angeschlossen hatten, sondern entweder in

eine andere Zunft eingetreten oder bei der Gemeinde verblieben

waren. Alle diese Umstände erschweren die Aufstellung einer

eigentlichen Gewerbestatistik für das Jahr 1387 ungemein,

doch soll sie im Nachfolgenden versucht werden.

Wir untersuchen zu dem Ende zunächst die Mitglieder-

verzeichnissse der einzelnen Zünfte in ihrer historischen Reihcn-

i'olge, indem wir bei jedem einzelnen kurz das Beachtenswerthe

hervorheben.

1 . Die W o 1 1 e n w e b e r z u n f t (ivoher , wollinhant-

wcrl): 312 Mitglieder (zwei Rathmannen eingerechnet); da-

runter 19 als unselbständige Sohne erkennbar; ausserdem 6

mit der Bezeichnung »der junge«. Als Specialitäten des Ge-

werbes ^) finden sich in der Liste 4 Ferwer , 5 WoUensIegir

(2 Söhne), 1 Spider, 1 JJudtscherer , 1 WeRer ^ 1 Mucsen-

scJicrer , endlich ein Weberlehrling. Ausserdem trefien wir

Personen mit folgenden Gewerbenamen an : 2 Sniyd, 2 Mylhlr,

1 Critder, je 1 FisscJier, Hoffeman, Korber (Sohn), Moluer,

Schefferund Vlner. Es muss zunächst unentschieden bleiben, ob

hier Angehörige dieser Gewerbezweige sich dem Wolleuhand-

werk angeschlossen hatten , oder ob wir es bloss mit Eigen-

namen zu thun haben. — Zu dem Wolleuhandwerk scheinen auch

die v)td(rl-auffer an der ivollin gehört zu haben , die in der

Messe den Wollenhandel vermittelten. Deren gab es nach

einer Rathsverordnung von 1373 im Ganzen sieben-); vier

1) Da es hier unmöglich ist, auf die Arbeitstbeilung in deu ver-

schiedenen Geweiben näher einzugehen , so verweise ich bezüglich der

Tuchindustrie auf Schmoller, die Strassburger Tucher- u. Weber-

zunft, Kap. IV. V.

2) Nach einer gleichzeitigen Eintragung im Tagebuch des Raths
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der dort orwülinten Namen kommen auch in un.screm Ver-

zeichnisse vor. Ausser der Messe besorgten den Wollenunter-

kauf die 5 Wollenwieger, deren Namen leider nicht mitge-

theilt werden. Indessen kann es kaum einem Zweifel unter-

liegen, dass Alle, die mit dem Gewerbe irgend in Beziehung

standen , der Zunft angehörten ^). Nur so erklärt sich die

Zahl ol2, welche vielfach, wie mir scheint, zu einer Ueber-

schätzung der Frankfurter Wollenindustrie im Mittelalter Ver-

anlassung gegeben hat. Zunächst hat man zu beachten, dass

jene Ziffer auch die unsell)ständigen männlichen Familien-

glieder über 12 Jahre umfasst. Nehmen wir deren Zahl, wie

oben, auf 28,2 Procent oder 87 Personen an, so kommen wir

auf 223 Meister, eine Ziffer die immer noch sehr hoch ist

und sich mit späteren Zahlenangaben schwer vereinigen lässt.

Im Jahre 1431 oder 32 machten die Meister des Wollen-

handwerks eine Eingabe au den Rath, des Inhalts, dass sie

vmh nuczes vnd bestes willen der gemeinschaff't an dem

seihen hantwerche uherJconimen sin vnd gesacst haben, iglichcm

eine sale ducke vff igliclie messe zu m,achen. Sie reichten

zugleich eine Aufstellung ein , aus welcher ersichtlich war,

wie sich die Stückzahl der Tuche auf die einzelnen Meister

vertheilen würde. Der Rath entsprach ihrem Verlangen ^)

und setzte im April 1432 für die nächsten zwei Jahre die

Zahl der Stücke fest, welche jeder zur Messe anfertigen dürfe.

Darnach waren bereehtiut

:

Pol. 12 Nr. 55. — Bußen der Unterkaufer fallen an das Handwerk :

Ordn. der Gewandmecbir von 1355 Böhmer, Urkdb. p. 636.

1) Aufi'ilUig ist dabei, dass die Gewaudscbneider, welche 1377 noch

neue Statuten erhalten hatten, aus dem Verzeichnisse von 1387 voll-

ständig verschwunden sind. Ausser jenen Statuten habe ich über-

haupt keine Spur von ihnen in Frankfurter Zunfturkunden finden können.

Die Statuten der Wollenweber gedenken bis um 1430 (weiter habe ich

sie nicht eingesehen) nur des Verkaufs von Tuch in ganzen Stücken,

und in dem Bürgerverzeichniss von 1440 findet sich nur eine Person

als gewantsnyder bezeichnet.

2) Den Wortlaut des Beschlusses gibt ein gleichzeitiger Eintrag

im II. Handwerkerbuch Bl. 26d.
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11 Persoueu zu 36 Stücken ((htclicii)-

22
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Iiu!('s.-cii sclit'int (licse Aufzlililun^' nur die eif^entlichen

WL'hiT , nicht iuicl) die Sclilicliter , Walker, Färl>er etc. zu

um lassen. Die Zahl der Schlichter lernen wir aus einem, der

Schrift nach ebenfalls iu die Mitte des XV. Jahrhunderts zu

setzenden Zettel kennen, der 13 Namen angibt *).

Immerhin weisen diese Zahlen noch auf eine grosse Be-

deutung des Wollenhandwerks hin, die es schwerlich fünfzig

Jahre später noch gehabt hat. Als am 1. Juni 1495 die neue

Ordnung und das Handwerksbuch der Weber »im sitzenden

Rathe« verlesen wurde, hatten sich nur 33 Meister eingefun-

den, um das Gesetz zu beschwören ; 8 werden in der über

diesen Akt aufgenommenen Urkunde ^) als abwesend bezeich-

net. Eine beigefügte Notiz besagt zwar von meniyen mei-

stern sij nichts hesclirihen im hiicli ; es können dieser Feh-

lenden indessen nicht viele gewesen sein , da ja ausdrücklich

in einer Ecke der Schrift die absentes genannt werden.

Aus dem folgenden Jahrhundert besitzt das Frankfurter

Archiv ein Verzeichniss der Zünfte und Gesellschaften, Avel-

ches zu dem Zwecke angefertigt wurde, um festzustellen, was

ein jedes Mitglied dieser Körperschaften an Geld oder Fuhren

bei einem bestimmten Anlass (vermuthlich bei Befestigungs-

arbeiten) leisten wolle ^). Eine Archivnotiz setzt dieses Ver-

zeichniss in das Jahr 1530. Leider gibt dasselbe nicht bei

allen Zünften die Namen der Mitglieder an ; bei einigen fin-

den wir nur die Zahl der Meister, bei andern nur die Höhe

der Leistung eingeschrieben. Die Weber gehören glücklicher

1) Hier der Wortlaut: Dyssc hernoch geschriben mit namen synt

slichter gewest vnd harn, auch da mydde daz hannoerk gehabt: Gerhart

von Ahe , Fetter SchiiUe , Gerhart zum Bern, Fetter zum Fyngerlin,

Henne von Kelß der aide, Henne Welclcer, Fhüips Steynwonberg, Wylclcer

von Sant Druden , Heynrich von Collen , Concz Wackerwolt , Heinrich

Wackerwolt, Rudolff von Schonberg, Wygant Meyden.

2) Ein Bogen, nur auf einer Seite beschrieben, offenbar Concept.

Der Kopf lautet: Anno dm. mccc"xciitiinto vff den ersten tag jiinij ha-

ben diese nachgeschrieben ijersonen vnd meister deß toollemvober hanttvergs

uff die nuwe ordenung vnd irs hantwergs buch, daß inen der rat geben

hait, inn sitzendem rate verlesen, gelobt vnd gesioorne.

3) Uglb. C. 29 Zünfft insgesambt.
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Weise iu die erste Kategorie. Sie erscbeiueu in der Stärke

von 49 Personea, unter denen sich 2 Witwen befinden. In

der Höhe ihrer Leistungen, auf die wir zurüclvkonimen , wor-

den dieselben von manchen andern Gewerben übertroÖen. Im

Jahre 1613 endlich soll nach Kriegk ^) die Zahl der Wollen-

weber und Tuchscherermeister zusammen nur 36 betragen

haben.

2. Die M e t z g e r z u n f t (meczelcr) : 88 Mitglieder , 22

»Söhne«, 1 mit dem Zusatz »der Junge«. Gewerbliche Na-

nsen : 5 Meczeler, 3 Kruder (1 Sohn).

3. Die Schmiedezuuft (smydde — alle Feuerhaud-

werker umfassend) : 101 Mitglieder (die 99 des Verzeichnisses

und 2 Rathmaunen) , darunter 21 »Söhne«, 2 »der Junge«.

Die vorkommenden 54 Handwerkernameu bezeichnen nur

Specialitüten der Metallverarbeitung. Es sind (Söhne einge-

rechnet), .5 Smyd, 2 Hufsmyd^ 2 Nelesmpd, 1 Neller (Nadler),

2 Mcsscrsmyd, 1 Messcrbereidcr, 1 Scherensmyd, 2 Kammen-

smyd (\' erfertiger von Weberkämmen), 5 Sivertfegir, 2 Sliffer,

4 Sporer, 1 Huhensmyd (Hauben-, Helmschmied) , 2 Sariverte

(Rüstuugmacber), 1 Pletener (Plattharnischmacher) , 1 Beyn-

f/ewendcr, 1 Spengeler, 4 Kesseler, 1 Koppcrsmyd, 5 Kannen-

giesser, 1 Doppengießer, 1 GlocMngiesser (Sohn), 1 UtvirglocJcer

(Grossuhrmacher), 8 IltdtscJiuner (Holzschuhmacher), 2 Pluger

(Pflugmacher). Die Holzschuhmacber scheinen sich der Schmie-

dezunft aus demselben Grunde augeschlossen zu haben wie die

Pfluger , weil ihre Erzeugnisse stark mit Eisen beschlagen

wurden. Da Holzschuhe im Mittelalter selbst von den ver-

mögenden Ständen getragen wurden ^) , so bildeten dieselben

auf allen Messen und Märkten einen stehenden Artikel. Im

Jahre 1412 schliesseu die Holzscbuhmacher von Mainz, Frank-

furt und Bingen mit Genossen aus Worms , Alzey , Boppard,

Aschaffenburg und Seligenstadt einen uns noch erhaltenen

Verband (hruderseliafft) ^), in welchem sie über den Eisenhan-

del, den Preis der Holzschuhe, die Behandlung der Knechte

1) Gesch. von Frankf. S. 482.

2) Vgl. Kriegk, Bürgerzwiste S. 289.

3) Uglb. C. 3+ Xx.
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und Lehrlinge etc. Festsetzungen treffen; doch scheinen sie

es in Frankfurt nie zu einer eigenen Zunft gebracht zu haben.

4. Die Bäckerzunft (hecker) : 101 Mitglieder, darunter

6 »Söhne«. Handwerkernameu : S Becker, 2 Molner (einer

mit dem Artikel), 1 Leckuchcr; ausserdem je i Mulber, Kur-

sener, Scheffer, Fogeler. Die Müller hatten Zutritt zur Bäcker-

zunft ; doch scheinen sie wenig Gebrauch von der Erlaul)niss

gemacht zu haben , sich um ein Drittel des sonst üblichen

Eintrittsgeldes dem Handwerk anzuschliesseu ^) ; die Mehrzahl

derselben gehörte zur Gemeinde, in der wir auch einen wei-

teren Lebkuchenbäcker finden. Für eine Stadt von noch nicht

10000 Einwohnern erscheint die Zahl der Bäcker überaus gross

;

im Jahre 1530 beträgt sie nur 31, 1842 51, 1850 78.

5. Die Schuh macherzunft (schnvemecher , scliuch-

loerten) : 87 Mitglieder, darunter 13 »Söhne.« Handwerkernameu:

2 Sporer, 1 Smyd, 1 Scheffer, 1 Piffer. 1530 zählt die Zunft

73 Mitglieder (64 Meister und 9 Witwen), um 1610 nach

einem uns erhaltenen »Vertzaiclmiß der Zunfftgenossen des

Schumacherhandwerks« 67 (bloss Mäuner).

6. Die K ü r s c h u e r z u n f t (korsencr) : 30 Mitglieder,

4 »Söhne«. Im Jahre 1512 hat die Zunft 27, 1530 aber 34

Meister , ist sich also bis zum Anfang der Neuzeit ziemlich

gleich geblieben ; 1835 zählte sie nur noch 7 , 1846 5 Mit-

glieder.

7. Die L o h g e r b e r z u n f t
(
loivcr, loher) : 35 Mitglie-

der, 8 »Söhne«. Gewerbliche Namen: 3 Loiver, 1 Wimvirde.

Ausserdem 1 Geselle (Wenczel der loiverkncchf).

8. Die Fischerzunft (fisschcr): 90 Mitglieder, 26

»Söhne«. Gewerbliche Namen: 8 Fisscher, 1 Krehser , 1

Kttrsener, 1 Beckers son, 1 Midiers son, 1 Osknrher. Ausser-

dem ein Fischerknecht: Hynne Fenczchins knecht neben sei-

nem Meister. Das Gewerbe der Krebser war von demjenigen

1) Bäcker-Orduung von 1377: Willich molner vnder sie get, der sal

dem hantwercJce 1 'tt geben vnd ein virteil loines. II. Handwb. Bl. 62b.

— Alle beclccr, molncr vnd alle die zum hantwerclcc gehören. Ebeudas.

Bl. 65a. Ende sec. XIV.
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der Fischer getrenut und, wie später bei der Betrachtung der

Bedebücher gezeigt werden wird, keineswegs selten ^).

9. Die S c h n e i d e r z u u f t (schmüer, snijdcr) : 126 Mit-

glieder, 5 »Söhne«. Gewerbliche Namen: 5 Smjder d Dnch-

scherer^ 2 Sidennetver ; ferner 2 Loivir, 1 Waner, 1 JBeclicr

(Sohn), 1 Diener. Tuchscherer und Seidensticker (syden-

sticlcer, sydenneher, sidemwiver) bilden nach der Ordnung von

1377 mit den Schneidern eine Zunft ; doch scheinen sie nie sehr

zahlreich gewesen zu sein. Im Jahre 1530 werden unter 57 JMei-

stern und 7 Witwen 2 Seidensticker und 1 Tuchscherer genannt.

10. Die S t e i n m e t z e n z u n f t (steynmecsen) : 33 Mit-

glieder, 2 Söhne und 2 Brüder. Gewerbliche Namen: 2 Murcr,

1 ParJerer
(
Wigel d e r Parierer), 2 Gertener, je 1 Bierhru-

wer, Leuffir und OJeier. 1530 hat die Zunft 24 Meister,

11. Die Zunft der p p e r k n e c h t e: 53 Mitglieder,

10 »Söhne«. Gewerbliche Namen : je 1 Snyder, Oleyer, Ple-

tcncr (Sohn), Grehencr, Fiddeler, Holc^hamcer, Schneie. Die

Opperknechte gehören zu den Bauhandwerkern ^) und spielen

hier eine untergeordnete Rolle. Ihr Tagelohn ist der niederste,

wie sich aus einem Lohntarif ergibt , den der Frankfurter

Rath 1424 aufgestellt hatte. ^) Nach der betreffenden Urkunde

1) Vgl. Kriegk, D. Bürgerthum S. 383.

2) Das Wort kommt von operarius und entspricht etwa unserem

»Handlanger«. Kriegk erklärt es »Ackerbauer«, was offenbar falsch.

Vgl. Bürgerzwiste S. 540, wo übrigens viele unrichtige Ziffern in Be-

treff der Meisterzahl bei den Zünften.

3) Im II. Handwerkerbuch Bl. 51 ff. Für die Bemessung des Loh-

nes sind zwei Zeiten festgesetzt, die kirczte zyä von Sankt Gallen Tag

(16. Oktober) bis auf Unser Frauen Tag, den man nennt Becliben

(25. März) und die lengste zyd von U. F. T. bis St. Gallus. Der Lohn

stellte sich für diese Zeiten in den einzelnen Bauhandwerken wie folgt:

Kürzeste Zeit. Längste Zeit.

Ohne Essen. Mit Essen. Ohne Essen. Mit Essen.

1. Steindecker
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scheinen die Opperknechtc mit den Kleuberji und Schaub-

deckern /Aiweilen Arljciten gemeinsam ausgeführt zu liaben,

die hr)lior l)czalilt wurden '). In dem Bürgcrvery.eiciiniss von

1440 kommt der Name nur einmal vor; er scheint später dem

Ausdruck »Arbeiter« gewichen zu sein,

12. Die Zunft der Zi mme rl eut e ßynDiicrhule): 54

Mitglieder, 6 »Söhne«. Gewerbl. Namen: 7 Zymmerman, je

1 Spengeler, Hoffeman, Molner, Kuß^ Felchenhauivcr ^ 3 Ilirfc

(1 Sohn); endlich Girharä Kreyer, ein gertener und Ilart-

mnd von Nede winscJiroder. Die beiden letzten beti-eiben

somit offenbar ein anderes Gewerbe als das ihrer Zunftgenos-

sen. Ausserdem finden wir einen das felehauwers hnecJit.

Ob dieser das Feilenhauer gewesen oder nur diese Personen-

I)ezeichnung geführt habe, muss dahingestellt bleiben. Wie

bereits erwähnt, befanden sich die Zimmerleute nicht unter

denjenigen Zünften , welche 1377 neue Statuten erhielten

;

trotzdem treten sie hier korporativ auf, wie ihre Berufsver-

wandten, die Steinmetzen und Steindecker. Aus dem Jahre

]397 besitzen wir die Rolle einer Bruderschaft und Gesell-

schaft der Zimmerleute, offenbar eines geheimen virhoiids, wie

sie die Rathsbeschlüsse dieser Zeit so oft erwähnen. Das

Schriftstück ist unterzeichnet von 33 Meistern, von denen 14

mit Sicherheit, 2 mit einiger Wahrscheinlichkeit in dem Zunft-

verzeichniss von 1387 nachzuweisen sind. Es ist nicht uu-

möo-lich, dass die Zahl der eigentlichen Zimmerleute in dem

zuletzt genannten Jahre nicht mehr als einige dreissig betra-

o-en habe ; auf diese Ziffer kommt mau auch , wenn man die

vermuthliche Zahl unselbständiger Söhne und die Zunftgenos-

sen mit andern Gewerbenaraen an der Summe des Verzeich-

nisses abzieht.

13. Die Steind eckerzuuft (steyndecker) : 24 Mit-

Fiir die Münzreduktioii sei bemerkt, dass 1 Englisch (Engelß) = G Heller,

1 Schilling = 9 Heller zu rechnen ist.

1) Handwkb. Bl. 53b. : Die da schauhdccl:crn oder cleuhern andc-

legen, da sal »hah iglichem die hirczte zijd geben ij ß jung, vnreclitis oder

xij hell, vnd zessen ; so die lengste zyd xxij hell vnrcchiis oder ocvj hell,

vnd zessen.
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glieder, 1 Sohn. Gewerbl. Nameu : 3 SteyncJeclier, je 1 Kypcr,

Kerber und Kcssdcrs soii. Im Jahre 1530 werden nur 13

Meister der Steindeckerzunft angegeben ; möglicher Weise ist

die Liste unvollständig , 1596 finden wir in den Ausgabebü-

chern der Zunft 30 Meister verzeichnet, 1609 28, 1614 24.

14. Die Benderzunft: 63 Mitglieder, 3 »Söhne«. Ge-

werbl. Namen: 3 Bender, 2 Sniyd, je 1 Kellerliwcht, Krmler,

Wenner. Die Benderzunft scheint das ganze Mittelalter hin-

durch ihren Stand (c. 60 Meister) wenig verändert zu haben,

wie sich aus den Zunftbüchern • vom Anfang des XVI. Jahr-

hunderts ergibt, welche wir später näher kennen lernen werden,

15. Die L e i n e n w e b e r z u n f t (Jyneitivohcr) : 52 Mit-

glieder, 11 Söhne. Gewerbl. Nameu: 2 Lynenicohir, 1 HolJen-

tcohir, (hülle, liolle, der Schleier), je 1 Gertener, Dubenduscher

Quynterner. Auffallend ist, dass in der Zunft keine deckele-

clier (Decklakenmacher) erwähnt werden, während wir deren

im Verzeichuiss der Gemeinde 4 aufgezählt finden. Auch in

dem Statut von 1377 sind dieselben nicht ausdrücklich ge-

nannt, in einem Nachtrag zu demselben von 1418 ist jedoch

die Rede von den decJcelaehcH, o/s 5/e (die Leinenweber) ^/e^<';«

^u machen ^), erst in einem weiteren Nachtrag von 1421 wer-

den die lynenicober, decJielecher vnd barchcnmecher (die letz-

teren hier zum ersten Male) neben einander aufgeführt und

später wird einer Bestimmung gedacht, die in der linenwober

vnd irer gesellschaft buch stehe. Es ist dies für die Entwick-

lungsgeschichte dieser Zweige der Textilindustrie nicht ohne

Belang. Die Barchentweber erscheinen, wie sich aus der Ta-

belle S. 82 ergibt, erst seit 1430 in eigner (dann aber auch

bald ziemlich starker) Zunft").

16. Die S a c k t r ä g e r z u n f t (sagdreger) : 25 Mitglieder,

2 »Söhne«. Gewerbl. Namen: 6' Sagdreger, 1 Schocke, 1 Lcuf-

fer's so)i. Obwohl in der ältesten Verordnung über die Sack-

1) II. Hdwkb. Bl. 129a.

2) Die Barchentweberei tritt somit iu Frankfurt ungefähr zu der-

selben Zeit zuerst auf wie in Ulm und Augsburg. Vgl. Schmolle r, diu

Strassb. Tucher- und Weberzunft, S. 441.

Bücher, die Bevölkerung von Frankfurt a. M, 7
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träger ^) bereits ihrer Obliegenheiten als Fruchtmesser gedacht

ist, werden doch unter den Mitgliedern der Gemeinde (s. u.)

3 eigne Mütter (mcilder) genannt, während in dem Verzeich-

niss der Zunftgeuossen sich keine Spur derselben findet.

17. Die W e i s s g e r b e r z u n f t (wisgerwer) : 18 Mit-

glieder , 1 »Sohn«. Gewerbliche Namen: 13 Wisgenver, 1

Kemmcr.

18. Die W e i n s c h r ö d e r z u n ft (ivinschroder) : 30 Mit-

glieder, 1 »Sohn«. Gewerbliche Namen: 2 Hofeman^ je 1

Mcczcler, Becher, Cremer. Eiue Rathsverordnung aus der

Mitte des XIV. Jahrhunderts bestimmte, dass die Weinschröder

sich in zwei (Schrot-)Häuser theilen sollten , vnd sullen ein

gesondirt ding sin vnd sullen die eynen mit den andirn nicht

han £t(, tiine ^). Von dieser Sonderung bemerken wir in unse-

rem Zunftverzeichnisse nichts. Es wird sich indess weiterhin

wahrscheinlich machen lassen, dass dasselbe nur die Schröder

des einen Hauses umfasst. Im Jahre 1530 beträgt die Zahl

der Weinschröder 49, 1596 anscheinend 54, 1608 52, 1616 51^).

19. Die Zunft der Weinknechte (tvirdcnechte): 25

Mitglieder. Gewerbl. Namen : je 1 Kesseler und Oleyer. Die

Weinkuechte , welche beim Kleiuverschleiss des Weines von

den Wirthen zum Schenken und Ausrufen (seppen und sagen)

des Weines zugezogen werden mussten , waren zugleich iiu

Dienste der Stadt stehende Controlbeamteu , welche über die

Entrichtung des üngeldes zu wachen hatten *). Da jedoch in

der Messe bei dem grossen Zudraug von Gästen die Wirthe

nicht mit der festen Zahl einheimischer Knechte ausreichten,

so wurden in dieser Zeit auch Fremde zu Weinknechten an-

genommen und wie die einheimischen auf die über den Wein-

1) Aus der Zeit um 1350: Senckenberg, Sei. jur. I, p. 13.

2) Aeltestes Gesetzbuch bei Senckenberg. Sei. jur. p. 11.

3) Nach den Verzeichnissen gleichzeitiger Zunltbücher: Uglb. C.

58 D und E.

4) Ueber ihre Obliegenheiten vgl. K r i e gk , D. Bürgerthum S. 326 ff.

Die sehr zahlreichen Bestimmungen über die Weiuknechte finden sich

im IL Haudwkb. Bl. 152 11'. 148 f. und 168 ff. sowie in dem Win-

kneelubuch Uglb. B. 86. Das ganze Institut scheint im Anfang des XVI.

Jahrhunderts eingegangen zu sein.
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schank bestehenden Vorschriften vereidigt. So kommt es, dass

uns einige ältere Verzeichnisse dieser fremden Weinknechte

erhalten sind. In der Fastenmesse 1424 schworen 24, in der-

selben Messe 1427 10, 1432 22 fremde Weinknechte ^). Im
Jahre 1504 schärfte der Rath den Weinknechten die oft wie-

derholten und eben so oft in Vergessenheit gerathenen Vor-

schriften über den Weiuschank von neuem ein. Damals

schworen 15 (jedenfalls einheimische) Weinknechte und 12

»Zuknechte«. Um 1530 haben sie offenbar als Zunft nicht

mehr bestanden.

20. Die B a d e r z u n f t (hcdcr) : 29 Mitglieder, 4 »Söhne«.

Gewerbliche Namen : je 1 Beehr, Spcngeler, Krebi/Jet\ Seyler,

Schmvemecher, HolczJiaimer, 4 ScJiefer (Scheffer), darunter 1

Sohn. Heinere Schcffcr in der Slymmen gassen ist sicher

kein Bader gewesen, da es in diesem Stadttheile keine Bad-

stube gab ^) ; wol aber war diese Gegend der Neustadt die-

jenige, in welcher die Schafhöfe der grösseren Grundbesitzer

lagen. Wenn weiter ein Heincze SolcßhecJier Kleuher und ein

Sicarcze Conczel rokluschcr aufgeführt werden , so haben

wir hier wie bei den Zimmerleuten sichere Fälle, in welchen

Mitglieder der Zunft ein anderes Gewerbe trieben als die

Mehrzahl ihrer Genossen.

Aus der vorstehenden Uebersicht ergeben sich, wie bereits

augedeutet, zwei Thatsachen , die für die Charakterisirung der

Frankfurter Zünfte imMittelalter vonWichtigkeit sind : wir finden

nicht Idoss einzelne Knechte in denselben, sondern auch solche

Personen, welche einen dem H au pt gewerb e ihrer

Z u n f t g e n o s s e n f r e m d e n B e r u f haben. Die unter den

Zimmerleuten und Badern erwähnten Beispiele stellen diese letz-

tere Tliatsache ausser Zweifel. Man wird demnach gerechtfertigt

finden, dass oben alle unter den Zunftgenossen vorkommenden

Handwerkernamen aufgezählt worden sind. Mag auch ein

Theil derselben den betreffenden Personen ohne Rücksicht auf

das von ihnen betriebene Gewerbe beigelegt und demnach un-

1) II. Handwkbch., Fol. 2521).

2) Vgl. das Verzeicbuiss der Frankfurter Badstaben bei Kriegk,
das Bürgertbum N. F., S. 15 fi'.

7*
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seren F'amiHeiinamen gleicli /u achten sein, bei vielen anderen

kann es keinem Zweifel unterliegen, class sie wirklich das Ge-

werbe augeben sollen. Beispiele, wie wir sie fast l)ei allen

Züuften, am meisten bei den Weissgerbern gefunden haben,

dass die Berufsbezeichuung , auch wo gar kein Zweifel über

dieselbe bestehen kann, unmittelbar (ohne Artikel) dem Tauf-

namen beigesetzt wird, sprechen zu deutlich dafür, dass wir

immer an einen Schneider oder Maurer zu denken haben, wenn

wir einen Clas Snyder oder einen Sifrid Murer in irgend

einer Zunft finden. Ja die Gewohnheit, diese Namen als Ge-

werbebezeichuuugen zu fassen , war so ausgebildet , dass der

Schreiber unseres Verzeichnisses da, wo er unter den Fischern

einen Henne Woher und einen Herte Zymmermans son einzu-

tragen hatte, es nöthig fand, das Wort flsscher hinzuzufügen,

obwohl in der Ueberschrift bereits deutlich angegeben war,

dass diese Personen der Fischerzunft angehörten. Alle Spe-

cialitäten der Metallarbeit, die unter den Genossen der Schmie-

dezunft vertreten waren , sind in dieser Weise ausgedrückt

;

das Gleiche gilt von der Weber- und Schneiderzunft.

Was die in den Zunftlisten genannten Knechte betrifft,

so ist deren Zahl allerdings sehr gering: 3 Gesellen und 1

Lehrling. Dass sie hier in einem öffentlichen Aktenstück

unter den Zunftgenosseu auftreten, ist aber immerhin eine

auffallende Erscheinung, die wol darin ihren Grund hat, dass

es sich nicht um vorübergehend in der Stadt anwesende fremde

Gesellen, sondern um sesshafte Personen aus den Familien der

Bürger und Beisassen handelt. Wir werden später auch ein-

zelne Knechte unter den Mitgliedern der Gemeinde finden und

dies nicht bloss aus unzünftigen Gewerben, sondern auch aus

solchen, für welche eine zünftige Organisation bestand.

Unzweifelhaft spricht das Vorkommen von ausserhalb des

Gewerbes stehenden Personen und von Knechten in den Zünf-

ten für den freien Charakter, den im XIV. Jahrhundert noch

die Frankfurter Zünfte an sich trugen. Allein diese Erschei-

nung kann bei der Ungenauigkeit der mittelalterlichen Per-

soneubezeichnuug von uns nur einfach konstatirt, nicht aber

in ihrer wirklichen Ausdehnung und Bedeutung erfasst wer-
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den. Und auf der andern Seite hindert sie uns, die wahre

numerische Stärke der Zünfte als gewerblicher Organisationen

und ihre Bedeutuug für das städtische und landscliaftliche oder

nationale Wirthschaftsleben richtig zu beurtheileu. Freilich

ist sie nicht das einzige Hinderuiss , das uns hier entgegen-

tritt. Auch die Unmöglichkeit, alle jugendlichen Personen,

welche nicht weil sie das betreffende Handwerk betrieben,

sondern weil sie Söhne eines Zunftgenossen waren, in dem
Mitgliederverzeichnisse einer Zunft aufgeführt werden, von den

übrigen abzuscheiden, macht eine richtige Feststellung der Zahl

der eigentlichen Handwerksmeister zu einer unlösbaren Auf-

gabe, Man könnte nun daran denken, für diesen Theil des

Verzeichnisses eine ähnliche Berechnung anzustellen, wie wir

sie oben für die ganze Stadt vorgenommen haben, indem wir

das Zahlenverhältniss der unselbständigen Söhne zur Gesammt-
zahl der Ueberzwölfjährigen auf Grund einer neueren Statistik

= 28,2 : 100 setzten. Allein was vielleicht bei einer grös-

seren Ziffer annähernd richtig war, würde bei den kleinen

Zahlen , mit denen wir bei den einzelnen Zünften zu thun

haben, die schlimmsten Entstellungen herbeiführen.

Nur versuchsweise ist desshalb in der nachfolgenden Ta-

belle eine andere Art der Berechnung vorgenommen, die ein-

fach darin besteht, dass wir von den aus den Verzeichnissen

der Zünfte ermittelten Zahlen die dort als »Söhne« augeführ-

ten sowie alle mit gewerblichen Bezeichnungen versehenen

Personen in Abzug gebracht haben. Die Ziffern für die er-

stere Kategorie sind, wie aus unserer Aufzählung im Einzel-

nen ersichtlich, verhältnissmässig sehr klein ; trotzdem kann

ich die Vermuthung nicht unterdrücken, dass sich unter jenen

»Söhnen« manche schon zur gewerblichen Selbständigkeit ge-

langten Zunftgenossen befunden haben möchten. Auf der an-

deren Seite werden unter den auszuscheidenden Personen mit

Berufsnamen sich einzelne befinden , die wirklich das Ge-

werbe der Zunft betrieben haben. Diese Fehler werden aber

möglicher Weise durch den Umstand korapensirt, dass in den

Listen nicht alle jugendlichen Personen kenntlich gemacht

sind, dass wir vielmehr wahrscheinlich nicht wenige dersel-
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beu als eigentliche Meister in die Reclmnng einstellen. Das

Ganze ist — ich wiederhole es — nur ein rechnerischer Ver-

such, bei dem unsichere Factoren angewendet werden müssen

;

das Resultat kann und will deshalb nur eine hypothetische

Bedeutung in Anspruch nehmen.

Natürlich setzen wir den so ermittelten Ziffern (in Spalte

2 der nachfolgenden Tabelle) die Grundzahlen des Verzeich-

nisses bei. Ausserdem fügen wir ihnen zum Zwecke der Ver-

gleichung eine Anzahl späterer Ziffern an, die nur mit grosser

Mühe haben zusammengebracht werden können und trotzdem

nicht in allen Punkten als völlig zuverlässig gelten dürfen ^).

Auch sind die Zahlen der einzelnen Spalten nicht ohne wei-

teres vergleichbar. Das Verzeichniss für 1530 enthält für ein-

zelne Zünfte (Steinmetzen und Maurer, Zimmerleute, Schröder,

Steindecker und Schmiede) keine Angabe bezüglich der Wit-

wen ; ebenso fehlen dieselben bei den Schuhmachern der 4.

Spalte ; endlich ist darüber keine Gewissheit zu erlangen ge-

wesen, ob die Ziffern für 1859 bloss die arbeitenden Meister

umfassen, oder ob es, was mir wahrscheinlicher dünkt, die in

den Frankfurter Zünften dieses Jahrhunderts ziemlich zahl-

reichen »ruhenden« Zunftgeuossen mit eiuschliesst.

Diese Tabelle böte Anlass zu einer Reihe der interessan-

testen Vergleichungen, wenn wir im Stande wären , für die

verschiedenen Zeiten , für die sie den Personeubestand der

Zünfte verzeichnet , ihre nackten Zifferngerippe mit Fleisch

und Blut zu umkleiden. Gewisse Thatsachen leuchten uns

allerdings aus ihr beim ersten Blick entgegen : das rasche Ab-

nehmen der Wolleuweberei und Leinenweberei (letzteres theil-

weise verschleiert durch das Auftreten der Barchentweberei),

der Weiss- und Rothgerberei deutet auf die wichtigsten Ver-

änderuno-en im wirthschaftlichen Leben der Stadt. Das Ver-

1) Quellen für Spalte 3 : das S. 92 f. erwähnte Verzeicliniss, für den

Anfang des XVII. Jahrh. einzelne Ziint'turknndeu , für das Ende des

XVIIl. Jahrb.: Moritz, a.a.O. II, S. 287 ff., für 1842: Meidinger,
Zur Statistik Frankfurts, Fkf. 1858, S. 84 f. für 1859 : ein offizielles Ver-

zeichniss der flandwerksmeistcr unter den Zunftakten des Frankfurter

Stadtarchivs.
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Tabelle VIII.

Zahl der Meister in den Frankfurter Zünften.
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verwickelter Natur, über deren Lösung wir kaum stille Ver-

muthungen wascen kinineu. Wie kommt es, dass in der Mei-

stcrzalil der Bauliaiidwerke beinahe fünf Jahrhunderte hindurch

fast keine Verändertmg wahrzunehmen ist? Wie war es mög-

lich, dass 1842 und 1859 die Zahl der Bäckermeister geringer

sein konnte als 1387? Wie kommt es, dass 1387 113 Schnei-

der nothwendig sind , um das Kleiderbedürfniss einer Klein-

stadt von noch nicht 10000 Bewohnern zu befriedigen, während

1842 nur 220 Meister, von denen nach dem Zeugnisse der

Zeitgenossen noch viele arbeitslos waren , dem Bedarfe einer

sechsfach grösseren Einwohnerzahl dienen konnten? Mit Ge-

meinplätzen wie »Veränderung der Technik«, »grössere Arbei-

terzahl« etc. lassen sich diese Fragen nicht lösen. In der

Bäckerei z. B. , wo erst die neueste Zeit dem Grossbetrieb

und der maschinellen Technik Eingang verschafft hat , kann

mindestens noch 1842 von derartigen Veränderungen nicht

die Rede sein , und doch finden wir in dieser Zeit nur 51

Meister mit 148 Gesellen und 5 Lehrlingen. Setzen wir selbst

den ganz und gar unwahrscheinlichen Fall, die für das Jahr

1387 angenommenen 88 Meister hätten völlig ohne Hülfsper-

sonal gearbeitet, die alte Hausbäckerei wäre vollständig aus

den Frankfurter Familien verschwunden gewesen , so würden

sich die Ziffern 88 und 204 gegenüberstehen , die Zahl der

Bäcker hätte sich also noch nicht verdreifacht , während sich

die Zahl der brodessendeu Menschen fast versechsfacht hätte.

Diese Bemerkungen sollen nur andeuten , wie zahlreich

und schwierig die Fragen sind, welche die vorstehende Tabelle

anregt. Sie sollen zugleich den aufi^illig hohen Persouenbe-

stand , welchen die Zünfte des Jahres 1387 aufweisen , ins

rechte Licht setzen. Vielleicht gelingt es , bei einer späteren

Gelegenheit Einiges zur Erklärung dieser Erscheinung beizu-

bringen, die sicherlich so lange unbegreiflich bleibt , als wir

die zwanzig »Handwerke« imseres Verzeichnisses mit den

Zünften des I. und II. Handwerkerbuchs auf gleiche Linie

stellen. Im Uebrigen bleibt vorläufig die Tabelle, wie so

manches andere bei derartigen Untersuchungen , »schätzbares

Material.«
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Der Gedanke liegt freilich gar zu nahe, für die Aufhel-

lung dieser Räthsel in Ziffern die Zunftmeisterverzeichuisse

anderer mittelalterlicher Städte heranzuziehen. Es sind deren

weniger bis jetzt veröffentlicht worden , als man nach der

Wichtigkeit der Sache erwarten sollte; indess steht zu ver-

mutheu, dass sich noch an manchen Orten Material findet, aus

dem sich eine Meisterstatistik würde herstellen lassen. Völlige

Klarstellung dürfen wir freilich auch von einer Vermehrung

dieses Ziffernwerks nicht erwarten. Denn es walten von vorn

herein gegen die Vergleichung der Zahlen aus den Meister-

tafeln verschiedener Städte gewichtige Bedenken ob , welche

daraus entspringen, dass die Abgrenzung der einzelnen Ge-

werbe von Ort zu Ort verschieden war , dass wir nicht selten

melirere Handwerke in einer Stadt zu einer Zunft vereinigt

finden, die anderwärts getrennte Zünfte bildeten und dass

endlich im XIV. und XV. Jahrhundert bei einer Reihe von

Gewerben (Bäcker, Leinenweber, Schneider, Bierbrauer u. dgl.)

noch die Hausarbeit für den eigenen Bedarf, namentlich die-

jenige der Frauen , eine bald mehr , bald minder bedeutende

Rolle spielt und in entsprechendem Grade die Meisterzahl der

betreffenden Handwerke beeinflusst. Trotzdem wird es nicht

ohne Nutzen sein, wenn wir hier eine Anzahl gut beglaubigter

Zunftmeisterverzeichuisse aus deutscheu Städten folgen lassen

und für einige Hauptgewerbe eine Vergleichuug der überliefer-

ten Ziffern versuchen.

Für Nürnberg besitzen wir aus dem Jahre 1363 ein

Handwerkerverzeichniss, welches Hegel ^) veröffentlicht hat und

welches schon mit Rücksicht auf die Zahl und Specialisation

der Gewerbe hier wiederholt zu werden verdient. Es enthält

1217 Meister, die sich auf 50 Gewerbe folgeudermassen ver-

theilen

:

1. Sartorcs (Sneider)

2. Menüer

3. PZa<»i€r(Plattharaischmch.) 1

2

Zahl der
^Meister.
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Zahl der
Meister

Taschner 22

Jlantscliuer 12

Peutkr 12

Pistores, Peclcen 75

Swertfegcn 7

Kürsner 57

Glaser 11

MoZer 6

iorfcr (Wollenweber) 28

iZ^M^er 20

Tuchscherer 10

Sa«er 17

Vischer 20

Sauer 10

Lapicide (Steinmetzen) 9

Cai'pentarii (Zimmerleute) 16

Hafner 11

Spigler, Glaser in der Vor-

stadt , dabei auch Pater-

nosterer 23

Irlicr (Weissgerber) 35

Ledrer (Rothgerber) 60

Carnifices (Fleischhacker) 71

Verber 34

Diese Liste zeigt zwar eiue Entwicldung, welche der-

jenigen des Frankfurter Zunftverzeichnisses von 1387 jeden-

falls bedeutend voraus ist. Trotzdem finden wir einige Frank-

furter Specialitäten (Leinenweber , Sackträger , Weiiischröder,

Weinkuechte, Bader) nicht in derselben verzeichnet , während

andere bereits auftreten, die in Frankfurt zwar vorhanden

waren, aber erst später zur Zunftorganisation gelangten. So

die Schreiner, die Goldschmiede, die Beutler, die Taschner, die

Hutmacher, die Seiler, die Hafner, die Tuchscherer, die Fär-

ber. Andere , wie die Wagner , die Schuhflicker , die Glaser,

Maler, Sattler hatten in Frankfurt wenigstens keine Zünfte

mit öffentlich rechtlichem Charakter. Andere endlicli, wie die

Wechsler, die Handschuhmacher, die Mentler und die meisten

Specialitäten der Metallarbeit, sind in Frankfurt nie zur Bildung

eigener Zünfte gelangt. Es bleiben somit nur vergleichbar
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mit deu entsprechenden Kategorien des Frankfurter Verzeich-

nisses die Nummern 8, 22, 32, 34, 41, 43, 44, 47, 48 und

49 der Nürnberger Liste. Ausserdem Hesse sich durch Zu-

sammenziebung von Nr. 1, 2 und 39 eine Klasse von Gewerbe-

treibenden gewinnen, welche den Frankfurter Schneidern ent-

sprechen würde; dagegen empfiehlt es sich kaum, die Summen
der Nummern 37 und 50, sowie die Summe der Nummern
3-7, 11—21, 26—28 und 33 mit den Frankfurter Wollen-

webern und Schmieden in Parallele zu setzen. So erhielten

wir für
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Geistlichkeit urul Juden). Unter jenen 918 Bürgern werden

noch folgende Kategorien besonders aufgezählt:

reräouen Personen

1. Die von den Gesclilechteru 50 G. Scluilnuacher 70

2. Kofflüt und so zu in gehören 52 7. Scbnidei- 70

3. Cromer und Metzger 131 8. Schifflüt u. Scherer 71

4. Brotbecken u. Weiuschenk. 104 9. Mertzler (Kleinhändler) 53

5. Reblüt 127 10. Viacher 28

Hier sind nur die Zahlen für Schuhmacher (70) und

Schneider (76) mit den entsprechenden Frankfurter Ziffern

(69 und 113) in Vergleich zu setzen. Es wird schwerlich

jemand behaupten wollen , dass diese Zusammenstellung ge-

eignet sei, unsere Vorstellungen bezüglich der mittelalterlichen

Zunftgliederung zu klären.

Etwas besser liegt die Sache bezüglich der Stadt Basel;

deren Gesammtbevölkerung um die Mitte des XV. Jahrhunderts

derjenigen von Frankfurt i. J. 1387 etwa gleich gewesen zu

sein scheint. Die Meisterzahlen der Basler Zünfte hat Seh öu-

berg^) für das Jahr 1451 mit grosser Wahrscheinlichkeit fest-

gestellt. Wir geben dieselben in nachstehender Zusammen-

stellung, indem wir soweit möglich die entsprechenden Frank-

furter Zifiern beifügen.

„ , Frank- ^ ,
Frank-

^,\%i fürt ^a!^! f^rt
14ol

i3g7 14ol 1387

1. Koufflüte 55 — 9. Schnider, Kürsener 108 156

2. Husgcnossen 19 — 10. Gartener 132 —
3. Winlute 74 — 11. Metziger 109 88

4. Kremer 134 — 12. ZimberWe, Murcr 130 140
-)

5. Gratüclier, ReUüte 136 — 13. Sclicrer,MoIcr. Sattler 61 —
6. BrotbccJcen 55 101 14. Linweter, Weber 52 364

7. Schmiede 123 101 15. Schiffhite, Vischer 98 90^)

8. Schumacher,Gerwer 98 122

1) Basels Finanzverhältnisse etc. S. 300 Aul». Wie Schönberg
(S. 298) f. festgestellt hat, trugen die Basler Zünfte einen ähnlichen

Charakter wie die Frankfurter , insofern auch sie Nichtfachgenossen

unter ihren Mitgliedern hatten. Es sind deshalb in der zweiten Co-

lumne der im Text gegebenen Zusammenstellung die ursprünglichen

Zittern des Frankfurter Verzeichnisses zur Anwendung gekommen.

2) Steinmetzen, Opperknechte und Zimmerleute.

3) Bloss Fischer.
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So viel_ Vergleichsziifern, so viel Rätlisel

!

Ein Verzeichniss der i. J. 1376 v.u Hamburg vorhaii-

deneu Meister der Gewerbe und Zünfte^) bietet 1175 Namen,

die sich in folgender Weise vertheilen

:

1. Mcrcatorcs de Flandren 84 16. Kaymengheyter 12

2. Mcrcatorcs de Anglia 35 17. PclJifices 8

3. Panuicidac 19 18. Funifices 6

4. Braxatores de Aemestelre- 19. Haringioascher 10

dämme 126 20. Kcrtzengether 9

5. Cerdones 52 21. Institores 21

6. Carnifices 57 22. Carpentarii 30

7. Sutorcs 47 23. De Lnheckcr vaar 40

8. Sartores 28 24. Braxatores de Stauia 55

9. Fictores 9 25. In der Eodingesmarlce 40

10. Linificcs 9 20. J» nova platea pistorum 33

11. Pistores 36 27. 7h paroclüa St. Jacobi 197

12. Doliatores 104 28. Aurifahrt 9

13. Fabri 36 29. Tr?<7/f«?üeMere 6

14. Piscatorcs 31 30. Stubarii 4

15. Tornaiores 16

Stellen wir die annähernd vergleichbaren Kategorien mit

den entsprechenden Frankfurtern zusammen , so ergibt sicii

folgendes Bild

:

Harn- Frank-
burg fürt
137C 1387

7. Bender 104 56

8. Schmiede ii.Vei-wdt. 48 78

9. Fischer 31 60

10. Kürschner 8 26

11. Zimmerleute 30 38

12. Wollenweber 6 272

Für Breslau besitzen wir ein Bürgerverzeichniss ^) aus

dem Jahre 1403, welches 2510 Namen aufweist. Das ergäbe

nach Nürnberger Verhältnissen 9563 bürgerliche Personen oder
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unter Eiurechnuug des Gesindes und der Handwerksgesellen

11,746 Einwohner (ohne Fremde, Geistlichkeit und Juden).

Für dasselbe Jahr werden uns die Meisterzahlen für einige

Zünfte mitgetheilt , denen man wohl nicht allzugrosses Zu-

trauen schenken darf, die aber doch mit Beifügung der ver-

gleichbaren Frankfurter Zahlen den Schluss dieser Zusammen-

stelluncr bilden sollen.
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Hereiiispielen der Hausproduktoin , die Yergleichbarkeit der

ZiiTern beeiuträchtigeu und sich jeder Messung für uns ent-

ziehen. Dennoch ist auch diese Vergleichung in nachstehen-

der Tabelle noch versucht worden.

Tabelle IX.

Zahl der Meister in den Hauptgewerben.
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nisszahleii lür deu jeweiligen Bürgerbestand der augeführten

Städte, so kam je ein Bäcker in i'^rankfurt auf 29 (bezw. 24),

in Basel auf 45 und in Breslau auf 23 Bürger, je ein Metzger

in Frankfurt auf 33 (32) und in Basel auf 23, je ein Schuster

in Frankfurt auf 33 (30), in Konstanz auf 13 und in Breslau

auf 32, je ein Schneider in Frankfurt auf 23 (18), in Konstanz

auf 12 und in Breslau auf 60 Bürger.

Darnach weisen die Ziffern , welche das Verhältniss der

vier Hanptgewerbe zur Gesamuitzahl der Zunftgenossen be-

zeichnen , etwas geringere Schwankungen auf, als diejenigen,

welche wir bezüglich ihres Verhältnisses zur Zahl der Bürger

ermitteln konnten. Dies deutet wohl darauf hin , dass man

sich hüten muss , in der Bürgerzahl einer mittelalterlichen

Stadt allein ohne weiteres einen Massstab für die Yolkszahl

derselben zu suchen. Indessen ist zu beachten, dass bei einigen

der in Spalte 6 unserer Tabelle mitgetheilten Ziffern starke

Zweifel bezüglich der Richtigkeit obwalten.

Wenn man sonach auch mit Rücksicht auf das Ergebniss

der letzten Zusammenstellungen noch nicht alle Hoffnung auf-

zugeben braucht, die man an eine vergleichende Zunftstatistik

für die mittelalterlichen Städte — eine genügende Menge zu-

verlässiger Ziffern vorausgesetzt — knüj^fen mag, so bleibt

doch im Allgemeinen auch für die späteren Theile dieser Ar-

beit festzuhalten , dass die Verhältnisse jeder Stadt zunächst

für sich genau durchforscht und begriffen sein wollen. Es

ist darum nicht «twa Bequemlichkeit oder Nachlässigkeit des

Verfassers, wenn weiterhin nur ausnahmsweise auf die mittel-

alterlichen Zustände in anderen deutscheu Städten Rücksicht

genommen wird.

So zweifelhaft auch im Einzelnen die Vorstelluns: sein

mag, welche wir bezüglich der absoluten Grösse der Frank-

furter Zünfte als gewerblicher Genossenschaften aus dem
Verzeichnisse von 1387 gewinnen , so zuverlässig ist der Auf-

schluss, deu es bezüglich der relativen Stärke und Be-
deutung der »Handwerke« als b ü r g e r 1 i c h e r K o r-

porationeu gibt. Schon die einfachen Mitgliederziffern des
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Verzeichnisses erklären uus, wieso es gekommen ist, dass den

Wollenweberu , Metzgern , Schmieden , Biickeru , und Schuh-

machern je zwei Stimmen im Rathe zu Theil geworden sind

;

wir begreifen auch , wesshalb den Fischern , obwohl sie zur

ärmeren Volksklasse gehörten, ein Sitz auf der dritten Bank

vergönnt wurde. Schwieriger schon liegt die Frage bezüglich

der Lohgerber und Kürschner, denen wohl in älterer Zeit eine

grössere Bedeutung unter den Gewerbetreibenden beigewohnt

haben muss , als gegen das Ende des XIV. Jahrhunderts ^).

Aber wesshalb die zweitstärkste Zunft, diejenige der Schneider,

bei der Vertheilung jenes politischen Rechtes durchaus über-

gangen worden ist, bleibt uns unerfindlich, zumal sie bei bür-

gerlichen Lasten und Ehren sonst von den herrschenden Ge-

schlechtern in derjenigen Bedeutung anerkannt wurde , auf

welche ihr die Zahl der Genossen einen Anspruch gab. Weniger

auffällig ist die Sache bei den Bendern und den verschiedenen

Bauhaudwerkern, welche mindestens 1387 und später den Loh-

gerbern und Kürschnern an Zahl nicht viel überlegen sind.

Für die verhältnissmässige Stärke der Zünfte als bürger-

licher Korporationen gewinnen wir einen leichtfasslicheu Mass-

stab durch eine Anzahl Urkunden , in welchen die von den

Zünften als Gliedern der städtischen Gesellschaft zu tragenden

Lasten tarifirt sind, wie man annehmen muss, mehr mit Rück-

sicht auf den zeitigen Persouenbestand der einzelnen Zünfte als

auf die durchschnittliche Wohlhabenheit ihrer Mitglieder. Es

handelt sich hier zunächst um die Leistungen für das Feuer-

löschwesen, wie sie in der berühmten Frankfurter Feuerord-

nung von 1439 normirt sind ^) , sodann um die Stellung von

Bewaffneten für den Feld- und städtischen Wachdienst. Be-

züglich des letzteren erhalten wir nähere Kunde durch einen

1) Die Zunft der Lobgerber (societas et fratcrnilas ccräomtm) ist

diejenige unter den Frankfurter Zünften, welcbe am frühealen (1311

oder nach Kriegk, D. Bürgerth. N. F., 8.409 gar 1280) urkundlich

erwähnt wird.

1) Näheres über diesen Gegenstand bei K r i e g k , D. Bürgerthum,

S. 267 ff. Die Feuer-Ordnung steht im Gesetzbuch Nr. 3, Bl. 104.

Bücher, die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 8
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jener langen schmalen Zettel, wie sie von den Mitgliedern des

Raths bei ihren amtlichen Umgängen und von den städti-

schen Dienern bei Bestellungen mitgenommen wurden. Am
Schlüsse dieser um 1500 gemachten Aufstellung, welche für jede

Zunft die Zahl der zu schickenden Personen angibt ^), ist zu-

gleich bestimmt , an welchen Wochentagen und ob bei Tag

oder Nacht die Wache geleistet werden soll. Drei ähnliche

Zettel , welche mir zufällig in die Hände gefallen sind , be-

ziehen sich auf Schenkungen von Wein, wie sie der Rath bei

besonderen Gelegenheiten zu machen pflegte. Auch für solche

Fälle gab es einen bestimmten Tarif; je nach Würde und

Zahl der so auszuzeichnenden Personen wurde die Zahl der

»Viertel« bemessen ^). Der eine der uns erhaltenen Zettel ist

der Schrift nach um 1460 abgefasst, die beiden andern (in-

haltlich ziemlich übereinstimmenden) mögen in die 90er Jahre

des XV. Jahrhunderts zu setzen sein. Einer der letzteren ^)

enthält noch die Worte, welche bei Uebergabe des Weines ge-

sprochen wurden ^). Der ziffermässige Inhalt dieser sämmt-

lichen Tarife ist in der nachfolgenden Tabelle übersichtlich

zusammengestellt ^). Die Leistungen für das Löschwesen sind

durch die Zahl der bereit zu haltenden Feuereimer und Leitern

ausEcedrückt. Sie erstrecken sich nur auf eine bestimmte An-

zahl von Zünften ; die Leistungen der übrigen bestehen , der

Natur ihrer Gewerbe entsprechend , vorzugsweise in Hand- und

Spanndiensten. Zum Zwecke der Vergleichung ist ausserdem in

der ersten Spalte der Tabelle der Procentantheil angegeben,

1) Der Zettel ist überschrieben : Sollen schicken. Am Schlüsse sind

die einzelnen Posten addirt, als Summe wird 226 angegeben , es sind

jedoch 230. Vgl. die folgende Tabelle.

2) Vgl. K r i e g k , D. Bürgerthum, S. 334 f., der übrigens unseres

Falles nicht gedenkt.

3) Auf der Rückseite folgendermaasen bezeichnet : Zetel als des

rats frunde von stuben zu stuben vmb gangen sin.

4) Der rat scheckt uch den win, wie von alter.

5) Diese Tabelle kann auch als Ergänzung von Tabelle VI dienen,

indem sie die Zahl der Zünfte für verschiedene Zeitpunkte des XV.

Jahrhunderts genau angibt.
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Tabelle X.

T a r i f f ü r die bürgerlichen Lasten und Ehren
der Z ünfte.
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welchen im Jahre 1387 jede Zunft am Personenbestancl des

ganzen zunftraässig organisirten Theiles der Bürgerschaft

hatte.

Selbstverständlich ist diese Zusammenstellung nicht so

aufzufassen, als ob jede einzelne in derselben auftretende Zahl

nun in einem so bestimmten Verhältniss zu der Genossenzahl

der Zünfte stehe, dass sich mittels irgend einer Reduktions-

ziffer aus ihr die numerische Stärke der Zunft müsse bestim-

men lassen, Wir erhalten durch sie vielmehr nur ganz all-

gemeine Anhaltspunkte für die sociale Bedeutung der einzel-

nen »Handwerke«. Fassen wir die Tabelle in dieser Weise

auf, so gewinnen wir aus ihr leicht die Anschauung von drei

Gruppen von Zünften, die in ihrer Stärke und Bedeutung von

einander verschieden waren. Wir wollen sie als grosse, mitt-

lere und kleine Zünfte unterscheiden. Zu den erstereu gehö-

ren die Wollenweber, die Metzger, die Schmiede, die Bäcker,

die Schuhmacher und die Schneider ; zur zweiten Gruppe dürf-

ten zu rechnen sein : die Fischer, die Gärtner, die Bender, die

Leinenweber (später die Barchentweber), die Zimmerleute, die

Opperkuechte ; den kleinen Zünften würden zuzuzählen sein:

die Roth- und Weissgerber, die Kürschner , die Steinmetzen

und Maurer, die Sackträger, Weinschröder und Weinknechte,

endlich die später auftretenden Scherer, Schreiner, Hutmacher,

Sattler, Wagner. Die Heizier, Stangenknechte und Bader sind

singulare Erscheinungen, die ausser Betracht bleiben können.

Eine weiter ins Einzelne gehende Rangordnung der Zünfte

aufzustellen empfiehlt sich offenbar nicht ; wir müssen uns in

dieser Hinsicht mit der historisch überlieferten begnügen,

welche in der Reihenfolge der Zünfte auf der dritten Raths-

bank ihren prägnantesten Ausdruck gefunden hat. —

Die Zünfte haben keineswegs das ganze Gebiet des ge-

werblichen Lebens im Mittelalter umspannen können, so wenig

als sie dies später vermocht haben. Immer hat sich ein Theil

der industriellen Produktion auf dem Boden des freien Betriebs

vollzogen, so grosse Mühe sich auch in späteren Jahrhunder-

ten die städtischen Regierungen , oft auch die Betheiligten
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selbst, gegeben babeu, die anderwärts bewährte Organisation

auch auf diese Kreise der Arbeit auszudehnen. Gewöhnlich sind

es diejenigen Produceuten , für deren Erzeugnisse nie ein aus-

gedehnter Bedarf vorhanden gewesen ist; oft sind es aber auch

solche , welche später zu grosser Bedeutung gelangten und

diese noch heute behaupten (z. B. die Schreiner, Bierbrauer,

Sattler, Goldschmiede) , während andere (in Frankfurt z. B.

die Posamentirer, Kattunglätter, Barchentweber, Knopfmacher)

nach kurzer oder längerer Blüte wieder von der Bildfläche ver-

schwunden sind. Für die Zeit des XIV. Jahrhunderts, in

welcher der Rath mit der Ertheilung des Rechtes , Zünfte zu

bilden und Trinkstuben zu halten , sehr sparsam umgieng,

stand noch ein ziemlich bedeutender Theil der gewerbetrei-

benden Bevölkerung der Stadt ausserhalb der öffentlich aner-

kannten »Handwerke«, wenn auch nicht ausserhalb jeder Or-

ganisation. Diesen zu ermitteln ist unsere nächste Aufgabe.

Wir dürfen nicht hoffen, diese Aufgabe in vollständiger

und vollkommener Weise zu lösen. Denn wir haben kein

anderes Mittel, die Zahl der Gewerbetreibenden,
welche den Zünften nicht angehörten, herauszu-

finden, als die Benutzung der unter den Mitgliedern der Ge-

m ein de in unserem Verzeichnisse vorkommenden gewerblichen

Namen. Sichere Gewerbebezeichuungen (durch den Artikel

oder auf ähnliche Weise) sind aber auch dort verhältnissmäs-

sig selten; in der Mehrzahl von Fällen erscheint die Berufs-

angabe in der Form eines Familiennamens. Die Bedenken,

welche gegen Benutzung dieser Namen zu gewerbestatistischen

Zwecken sprechen, sind oben l)ei den Zünften bereits geltend

gemacht. Wir hofieu , dass diese Bedenken bei der Anwen-

dung desselben Verfahrens auf die Gemeinde sich mindern

werden ; denn wir werden sehen , dass diese Ermittlungsweise

im Ganzen gerade das Ergebniss liefert, welches Avir aus an-

dern Gründen erwarten müssen. Von vorn herein ist es

nämlich klar, dass wir in der Gemeinde die Angehörigen der-

jenigen Gewerbe finden müssen, welche wie die Wagner und

Pfluger, die Sattler, Schilder, Glaser, Maler etc. 1377 Zünfte

gebildet hatten, ausserdem aber auch diejenigen, welche wie
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die Goldschmiede, die Beutler, die Schreiner erst im folgenden

Jahrhundert zur zünftlerischeu Organisation gelangten. End-

lich werden wir in der Gemeinde diejenigen Gewerbetreibenden

zu suchen haben , welche nie zünftig gewesen sind — alles

natürlich nur in so weit, als wir sie nicht schon in den 20

Zünften unter Nichtfachgeuossen zerstreut gefunden haben.

Das Resultat unserer Ermittlungen haben wir in der

nachfolgenden Tabelle X zusammengestellt. Um über das Ver-

fahren, nach welchem diese Tabelle gearbeitet ist, keinerlei

Zweifel aufkommen zu lassen, haben wir in der zweiten Spalte

derselben genau die Zahl derjenigen Fälle angemerkt, bei wel-

chen die betreffende Person durch Hinzufügung des bestimm-

ten oder unbestimmten Artikels sicher als Austtber des be-

treffenden Gewerbes gekennzeichnet ist, während die Ziffern der

ersten Spalte nur die Häufigkeit des Vorkommens einer Be-

zeichnung überhaupt angeben. Die dritte Spalte enthält die

Zahl der Söhne von Gewerbetreibenden oder Leuten mit ge-

werblichen Namen. Diese Fälle besonders zu markiren schien

deshalb nöthig, weil sie uns zeigen, dass ein Uebergang von

Kindern zünftiger Meister zur Gemeinde nicht eben selten war.

In der letzten Spalte endlich sind die Fälle bezeichnet, in welchen

das Verzeichniss Knechte (Gesellen oder Lehrknaben) aufführt.

Tabelle XL

Gewerbetreibende in der Gemeinde.

Gewei'be-Bezeichnung.

1. Aerzte {arcz, arczt) ')

2. Apotheker (aptelär)^)

3. Bader (beder, hedder, heyäer)

4. Bäcker

5. Bartseherer ....
6. Beyngewander

7. Bender oder Küfer .

8. Besenbinder (besemer)

Selbständige

Gewerbetreibende

insge- davon

sammt. sicher.

2 1

3 —
11 6

1 —
1 —
3 —
1 —

Söhne. Knechte.

1 —

— 3

1 —

Zusammen 22

1) Vgl. Krlegk, D. Bürgerthum, S. 1 £f. 2) Kriegk a. a. O., S. 60 ff.
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Gewerbe-Bezeichnung.

Uebertrag

:

9. Beutler {budeler) ....
10. Bierbrauer bierbrmcer, bruwer) .

11. Blasbalgmacher [bloesbelgcr)

12. Decklakeumacher [decJcehcher) .

13. Drechsler (dresseler) ....
14. Eierhändler (eyermenger)

15. Fischer

16. Flösser (fleßer)

17. Flechtmecher

18. Gärtner (gertener) ....
19. Glaser (gleser)

20. Goldschmiede

21. Goldschläger

22. Gürtler (gurteler) ....
23. Grahenmechcr, Grebener{1388:grabir)

24. Greber (Graveur) ....
25. Hafner (hefener)

26. Handschuhmacher (Jiendesclmtver)

27. Heuhändler [haumenger)

28. Hirten

29. Hofleute [lioffeman) ....
30. Holzhauer

31. Holzschuhmacher (holzschuer)

82. Hünerhändler [liunermenger)

33. Haubenschmiede [Imbensmyd)

34. Kämmer (d.h. Wollkämmer,fce»!7Her)

35. Kannengiesser

36. Karrenführer ijierner)

37. Kerzenmacher {kyrczenmechcr)

38. Kessler {kesseler) ....
39. Kistener

40. Klaiber (kleuber) ....
41. Garköche (koch)

42. Kohlenmesser {kohuneßer)

43. Köhler {koler)

44. Korbmacher {korber, kerber) .

45. Krämer {cremer)

46. Krebser {krebißer) ....
47. Cruder

Zusammen

:

Selbständige

iusge- davon

sammt.

22

7

4

1

4

2

1

3

1

4

3

4

1

3

2

1

1

2

6

4

6

1

1

3

2

1

1

1

2

3

6

2

7

2

3

5

8

1

2

sicher.

7

Knechte.

4

2 — —

2 —

1 —

2 — —

2 —

1 —
1 —
1 1

1 —
3 —

133 16 17
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Gewerbe-Bezoiclinung.

Uebertrag

48. Kürschner

49. Kummetmacher (kommeder, Tcomud

mccher)

50. Lcäiifer (leuffer) ....
51. Lebkuclienbäcker (lehekucher)

52.Leisteiima,(iher{leystmach.loißmecher)

53. Maler {meler)

54. Mötter {medder, viotter) .

55. Müller {molner) .

56. Obsthändler {obßer, obeßer)

hl. Oelsclaläger {oleyer) .

58. Oj)per1cnecht ....
59. Pfannenscbmiede (pannensinyd)

60. Pfeifer (piffer)-) . .

61. Pfeilsticker {pylstyclcer)

62. Pflugmacher { pluger)

63. Pförtner {portener , auch tiff

porten — Thürmer?)

64. Plattharnischmacher {pletener

65. Procuratores ....
66. Riemenschneider

67. Rosstauscher {roßduscher)

68. Sackträger ....
69. Säger {seger)

70. Sarwerte (Rüstungmacher)

71. Sattler {sedeler, seddeler)

72. Schäfer {scheffer, schefir)^)

73. Schalenmacher {schölnmecher

74. Scherer ....
75. Schildmaler {schilder)

76. SchifFmann .

77. Schiffknecht . . .

78. Schreiber {schryber) .

79. Schröder {schroder) .

80. Schwertfeger (stvertjegir)

81. Sclmchwurie Schuhmacher

82. Schuhflicker {ruße, Altreusae)

der

Selbständige

inBge- davon

sammt. sicher.

133 16

3

2

1

2

6

3

7

5

2

1

1

7

1

2

5

2

3

1

2

10

1

4

7

1

10

1

1

3

1

1

2

12

Sohuc.

17

Zusammen : 243 39

Knechte.

5

1')

1 —

2 —
37

1) lleincze kurscncrknahe, also ein Lehrling.

2) Ueber diese und die sonst vorkommenden Musikanten vcrgl. Kriegk, D.

Bürgertlium S. 412.

3) Vgl. Kriegk, Gesch. von Fr.ankf., S. 480 f.
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Gewerbe-Bezeichnung.

Uebertrag

:

83. Schützen {schttcze, schocze) .

84. Seiler {seyler) ....
85. Selczer

86. Senfhändler {saujffmcnger) .

87. Siebmacher {sibbcr) .

88. Spengler (spengeJer) .

89. Stangenüäger (stangendreger)-)

90. Steinbrecher ....
91. Steingruber

92. Steindecker

93. Stroh- oder Schaubendecker(decÄ;cr)

94. Stiihlmacher (stulcr) .

95. Täschner [deschenmecher)

96. Taubeuhändler (dubenduscher)

97. Thormeister {dormcyster)

98. Tuchscherer

99. Trommler {drummer)

100. Vlner

101. Vogelsteller (fogeler)

102. Wagner {wcner) ....
103. Wegiiiacher {ioegemccher)

104. Walker {loelker) ....
105. Wäscher {weschir)

106. Weingärtner {wingarter)

107. Weiukuechte (tvinhiecJit)

108. Weinschröder (winschroder) .

109. Weinsticher {ivinsticher)

110. Weissgerber .

111. Wirthe {tvirt, schenke)

112. Zauwer ....
113. Ziegler {zygeler)

114. Zimraerleute .

Zusammen

Selbständige
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Ein flüclitiger Blick über diese Tabelle zeigt uns schon,

wie reich und mannichfaltig das gewerbliche Leben war, wel-

ches in der (jlenieinde ohne offiziell anerkannte Organisation

am Schlüsse des XIV. Jahrhunderts sich vorfand. Nicht we-

niger als 114 verschiedene Erwerbszweige führt uns das Ver-

zeichniss vor Augen , und wenn wir dieselben im Einzelnen

mustern, so ergibt sich bald, dass unter ihnen nicht bloss die

drei Kategorien sich herausheben, die, wie oben bemerkt, dort

gesucht werden mussten, sondern auch noch eine vierte, wel-

che wir hier kaum wiederzufinden gehofft haben. Es sind

das Vertreter solcher Gewerbe , für welche eine zünftige

Organisation bestand , die sich sonach keiner der zwanzig

öffentlich anerkannten Korporationen angeschlossen hatten. Es

wird von Nutzen sein, diesen vier Kategorien von Gewerbe-

treibenden nach Anleitung der Tabelle eine kurze Betrachtung

zu widmen.

1. Selbständige Gewerbetreibende aus zünftigen
Handwerken finden wir im Ganzen 71 in der Gemeinde,

ausserdem 7 Knechte und 11 Söhne. Mögen manche dieser

Personen in die Reihe derjenigen fallen , bei deren Bezeich-

nung man sweifeln kann, ob sie den Beruf ausdrücken soll,

oder nur zur bürgerlichen Kennzeichnung dient , in einem

guten Drittheil dieser Fälle haben wir es unzweifelhaft mit

Berufsangaben zu thun. Bei der Politik, welche der Frank-

furter Rath im XIV. Jahrhundert den Zünften gegenüber

verfolgte, dürfen wir uns über diese Erscheinung nicht wun-

dern. Die Macht jener festgeschlossenen Verbände schien den

herrschenden Geschlechtern gefährlich ; sie suchten sowohl die

Vermehrung ihrer Zahl, als auch das Erstarken der einzelnen

Genossenschaften zu verhindern. Um 1350 hatte der Rath

bei Aufhebung der Zunft der vereinigten Bauhandwerker be-

stimmt , dass sie stillen eynen yglichen liy lassin erheiden um
sein geld, he sy burger adir gast, unn enstdlen ime des nit

iverin. Auch in den vierzehn Zunftordnungen , welche 1355

die Bestätigung des Rathes erhielten, ist nirgends ausgespro-

chen, dass das Recht zum Gewerbebetrieb an die Zugehörig-

keit zur Zunft gebunden sein solle. Einige derselben setzen
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sogar fest, dass unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. wenn

jemand seinen Harnisch nicht hat) eine Ausstossung aus der

Zunft (der virlnsd die cynmuje) erfolgen könne; dass der

Ausgestossene aufhören müsse das Gewerbe zu treiben , ist

nirgends gesagt. Andere (z. B. die der Bender) suchen den

Handwerken allerdings das Recht zu wahren
,

jeden der das

Gewerbe treibt, zum Eintritt in die Zunft zu zwingen ; doch

war eine umständliche gerichtliche Procedur in solchem Falle

erforderlich ^). In den oktroyirten Zunftgesetzen von 137/

endlich fordert der Rath , dass wer das Handwerk treiben

wolle, zuvor Bürger geworden sein solle und sucht die Zünfte

zu einer Art Controlinstanz zu machen, insofern er sie ver-

bindlich macht, keinen aufzunehmen, der nicht seine Ver-

pflichtungen gegen die Rechenmeister (die städtische Finanz-

behörde) durch Zahlung des Bürgerrechtsgeldes erfüllt habe.

Es wird dann noch hinzugesetzt, der Betreffende solle alsdann

dem hontwergl-e auch sin recht gehen (d. h. das festgesetzte

Eintrittsgeld) ; allein wir werden weiterhin sehen , dass wie

dem Rathe schwerlich viel daran gelegen sein konnte, die

Nenbürger, welche ein Handwerk treiben wollten , zum Ein-

kaufen in die Zunft zu zwingen, so auch die Zünfte Mitglie-

der aufnahmen, welche nicht zuvor Bürger geworden waren.

Die unter den Aucrehörigen der Gemeinde auftretenden Hand-

werker aus zünftigen Gewerbszweigen gehören den verschie-

densten Berufsarten an. Für die meisten sind sie jedoch nur

wenig zahlreich, oder sie bilden, wie die Müller , Decklecher,

Kessler, Spengler, Pfluger, Mütter und Walker, ßpecialitäten,

deren Zugehörigkeit zu einer Zunft zweifelhaft war. In grös-

serer Anzahl finden wir sie nur bei den Gewerben der Bader,

Weiuknechte und Schröder. Was zunächst die 5 Weiuschröder

1) Vgl. die Bender-Ordnung bei Böhmer, Urkdb., S. 648 : Auch

hant unser aldern die bescheidenheit gehabit, wer hy in der stad gesezsin

ist und unser hantwerk drybet und unser zunfft nicht enhat, da gap man
uns eyncn richter, das wir sie bcquungen, das sie lyp und leyd mit uns

lydcn by der stad und wo es nod geschehe. — üeber den Zunftzwang

unter den Frankfurter Handwerkern vgl. Krieg k, Bürgerzwiste,

S. 377 fi".
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betrifft (einen sechsten ausserhalb der eigenen Zunft stehenden

fanden wir unter den Zimmerleuten), so liegt die Vermuthung

nahe, dass dieselben das zweite der oben (S. 75) genannten

beiden »Häuser« gebildet haben. Ebenso lässt sich mit

einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, dass wir in den 16

Weiuknechten der Gemeinde die sog. fremden Weinknechte zu

suchen haben , welche nur während der Messe zum Ze'ppen

und Sagen zugelassen wurden, während die ständigen Wein-

knechte in der Zunft vereinigt waren. Bezüglich der 11 Bader

liegt die Sache nicht so klar. Wir fanden die Bader bereits

in ziemlich hoher Zahl unter den Handwerkern, freilich in

einer Zunft, von deren 29 Mitgliedern 11 mit grösserer oder

geringerer Wahrscheinlichkeit andern Gewerbezweigen zuge-

rechnet werden konnten. Badestuben gab es gegen das Ende

des XIV. Jahrhunderts in Frankfurt schwerlich mehr als zehn^).

Woher kommt nun jene hohe Zahl von ungefähr 25 Badern

und 3 Badeknechten? Um über diese Frage Aufschluss zu

gewinnen , sind die Namen der Bader unseres Verzeichnisses

mit den Namen der unter den Bedepflichtigeu der Jahre 1388

bis 1390 (von 1387 gibt es ein Bedebuch nicht) vorkommen-

den Bader verglichen worden. Nur 8 von sämmtlichen Na-

men Hessen sich identificiren, 4 in der Zunft , 4 in der Ge-

meinde. Von den letzteren waren 3 Badeknechte. Dies führt

auf die Vermuthung, dass die Bader in der Gemeinde vor-

wiegend Badekuechte sein möchten, während die Bader der

Zunft vorwiegend Badstubenbesitzer sind.

2. Gewerbetreibende aus solchen Handwerken, wel-

che schon vor 1387 einmal eine Zunft gebildet
hatten, unter den Zünften des Verzeichnisses
aber nicht mehr aufgeführt werden, finden wir 44

selbständige und 11 Söhne. Am zahlreichsten sind die Wag-
ner vertreten, welche 1377 mit den Pflugern zusammen eine

Zunftordnung erhalten hatten. Einzelne Angehörige dieser

1) Vgl. das Verzeichniss bei Kriegk, D. Bürgerthum, N. F. S. 15 ff.

2) Es gab nach Ausweis der Bedebücher in jeder Badestube 2—

3

Knechte und ebeuso viel ßademägde, sodass im Badewesen insgesammt

50—60 Personen beschäftigt sein mochten.
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beiden Gewerbe treffen wir auch unter andern Zünften zer-

streut (vgl. die folgende Tabelle). In der Stärke folgen ihnen

die Sattler, Schilder , Maler, Kummeter, welche 1377 7a\ einer

Zunft vereinigt worden waren, der wir später auch die Scherer

eingefügt finden. Von den Angehörigen der Zunft sind

die Maler am zahlreichsten ; von den Schildern treffen wir nur

noch einen Meister mit zwei Söhnen. Es ist dies einiger-

massen auffallend, da schon vor 1355 die Schilder für sich

allein eine Zunft gebildet hatten, deren Statuten übrigens da-

mals die Bestätigung des Rathes nicht gefunden zu haben

scheinen, obwohl sie ihm ebenfalls eingereicht worden waren ^).

1) Diese Eingabe ist uns erhalten, nnd da sie ihrer Abfassuugszeit

nacli vor die bei Böhmer, S. 635 ff. mitgetheilten Statuten der 14

anerkannten Zünfte fällt, so ist sie neben einer andern noch zu erwäh-

nenden ähnlichen Urkunde die Zweitälteste Zunftordnung, die wir über-

haupt von Frankfurt besitzen. Es bedarf wohl keiner Rechtfertigung,

wenn wir ihr hier eine bescheidene Stelle einräumen. Sie lautet:

Wizzint, lieben frunde vnd ir sunfte , daz vnsir schilder gewonheit

stet: wer in vnsir zunft kommen sal , der sal geben dru punht hellir in

die bussen den meistern vnd fier punht wasses zu den kerczeti vnd fier

verteil wines. Wizzint auch, liebin fruni : wer kein man, der sich vnsirs

hantwerkes wolde begen , der vnvirsprochen sy , daz der in vnsir zunft

kommen sal, alse vnsir gewonheit stet , daz ir vns dar zu beholfen syt.

Wizzint auch liebin frunt vnd ir zunfte: wer in vnsir zunfte hat drizig

punde wert , der sal ein pantzer vud einen ysinhut vnd dar nach ydirman

nach silier muge, daz wir dem Byche vnd der Stat deste baz gedienen

mugen. Wer iz alir, daz sich ieman dar loider seczte vnd nit gehorsam

wolden sin vnsirn meistern, des bidin tvir vch, liebin frunt vnd ir zunfte,

daz ir vns dar zu behiilfen sin, daz wir sye cwingen, daz sye deme Eiche

vnd vnsirn frunden die baz gedienen mugen. Auch ist vnsir gewonheit:

welchir vns vbir stunde nach der Stede friheit, daz toir den mugen penden

vni einen gülden in die bussen, als dicke, als iz geschehe ie zu dem dage,

daz wir deste baz- der Stat gedienoi mugen. Auch ist vnsir getvonheit

vm die lerknehtc: wer vnsir keiner, der ein leren wolde, der kneht sal

gebin ein punth heller in die bussen vnd zwei punth wasses vnd zioeiferteil

wines. Auch ist vnsir gewonheit : wo eins meistii's so7i meislir tvolde wer-

din, der sal gebin halb als viele als ein meister. Auch ist vnsir gewon-

heit : wo ein knecht teere, der sich vnsirs hanltverkes wolde begen vnd eins

meistirs dochtir neme , der gebe auch halb also viele. Wer auch eyner,

der sich seczte vnd nit gehorsam tvolde sin vnsern meisteret, mit dem solde

wir keine gemeinschaf han zu keufene odir zu virkeufene odir mit sime



126

Im Jahre 1387 scheint das Gewerbe bereits im Rückgang be-

gritfen gewesen zu sein; im XV. Jahrhundert verschwindet

der Name vollständig. Auffallend gering ist die Zahl der

Gärtner und Schiffleute, welche doch 1355 anerkannte Zünfte

gebildet hatten und von denen später die Gärtner Jahrhun-

derte hindurch in solcher Stärke wiederkehren, dass sie eine

Doppelzunft , die Gärtner zu Frankfurt und die Gärtner zu

Sachsenhausen, bilden konnten. Ihr Gewerbe besonders zu be-

zeichnen, mochte dem Schreibe]* des Verzeichnisses von 1387

unnöthig dünken , weil dasselbe allzu gewöhnlich war und

sich überdies von der noch einen breiten Boden behauptenden

Beschäftigung mit Acker- und Weinbau nicht deutlich abhob.

Endlich haben wir noch der Weinsticher zu gedenken, welche

das Maklergeschäft bei dem im mittelalterlichen Frankfurt

sehr bedeutenden Weingrosshandel besorgten ^). Um 1360

war dieses Geschäft den Undirkoufferen zu dem ivine anver-

traut, deren au zwei Stellen des ältesten Gesetzbuches je 32

mit Namen aufgezählt werden ^). Im Jahre 1381 erliess der

Rath sehr umständliche Vorschriften über den Weinhandel

für alle, die hurger sin sii Franckenfurd vnd mit ivinen vmh

gen vnd auch die winsticher. Diese Vorschriften sind zwar

in das II. Handwerkerbuch ^) eingetragen ; aber sie sind nicht

ein eigentlicher Zunftbrief. Es wird nur in denselben be-

stimmt, dass der Weinsticher 16 sein und dass sie auf die

Vorschriften über den Weinkauf vereidigt werden sollen. Erst

1401 wird ihnen wie den übrigen Zünften die Auflage ge-

macht, dass sie ihren Harnisch haben sollen , ohne dass sie

jedoch auch da zu einer eigentlichen Zunftordnung gelangten.

gesinde. Wer iz , ob daz yman breche vndir vns , den sal man pendin

vor einen gülden also dicke, als daz geschee ; do in Iwrit keine bede für.

Auch ist vnsir gewonheit : wan man vns zu häuf gebudet by der hohisten

cynunge, welchir da nit in qveme, der virlusit fünf schill. penningc vnd

by der kleinen cymmge virluset man einen englischen, vnd der eweiir

meister eijnir zwirnit also vil.

1) Vgl. Kriegk, D. Bürgerthum S. 316 flf.

2) Senckenberg a. a. 0. I, S. 51 und 61 f.

3) BI. 120 ff. ; auch abgesondert erhalten in der Winsticher buche

mit den verschiedenen Nachträgen bis 1431.
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Sie waren noch in höherem Masse als die Weiukuechte städti-

sche Beamte, obwohl sie dem Privatverkehr zunächst dienten

;

dies ist wol der Grund ihrer eigenthümlichen Stellung. Dass

in dem Verzeichnisse von 1387 nur ein Weinsticher erwähnt

wird, hat wol darin seinen Grund , dass manche von ihnen

neben dem Weinuuterkauf noch ein anderes Geschäft betrie-

ben ; in der Liste der Unterkäufer zu dem Weine im ältesten

Gesetzbuch finden wir einen Wollenwieger und einen Wein-

k n ec h t.

Eine eigeuthümliche Zwischenstellung nehmen die Sche-

rer ein, welche, wie angenommen wird, erst 1406 mit der

Zunft der Maler, Glaser, Sattler etc. vereinigt wurden ^). Sie

hatten aber schon damals das Recht , neben ihrer gewöhnlichen

Thätigkeit als Barbiere und Wundärzte auch Glaserarbeiten

in beschränktem Umfange auszuführen , ein Umstand der da-

rauf hindeutet , dass ihre Verbindung mindestens mit den

Glasern schon eine alte war. Uebrigens hielt diese Verbin-

dung nur bis zum Jahre 1433 au. Damals baten die Ge-

nossen den Rath um Aufhebung ihrer gemeinsamen Zunft und

Erlass der mit derselben verknüpften Pflichten ^). Der Rath ent-

sprach ihrem Wunsche, nachdem er schon 1431 den Scherern

eigene Bruderschaftsstatuten verliehen hatte , die dann 1433

durch eine Reihe von Zusätzen zu einer eigentlichen Zunft-

ordnung erweitert wurden. Doch scheinen sie mit der letz-

teren nicht ganz zufrieden gewesen zu sein ; in zwei uns noch

1) In den Statuten von 1377 werden sie nicht ausdrücklich ge-

nannt; erst 1406 ist ihr Name in der Ueberschrift (II. Handwerker-

buch Bl. 93a) den übrigen zugefügt , und den Statuten ein Anhang

beigegeben worden , welcher sowohl über den Gewerbebetrieb der

Sattler, Kummeter und Maler, als auch ganz besonders über den der

Scherer eine Reihe von Specialbestimmungen enthält. — Ueber diese

merkwürdige Zunft im Allgemeinen vgl. noch Kriegk, Bürgerzwiste

S. 358. D. Bürgerthum, N. F., S. 31 ft". und Grotefend in den Mitth.

d. Vereins f. Gesch. u. Alterthumsk. zu Fr. VI, S. 108.

2) Gleichz. Eintrag im II. Hdwkb. Bl. 96a: Diß vorgeschrieben buch

von der scherer vnd der andern wegen, die iß nit hilden , han sie dem

rade bracht vnd gebeden, das widder von yn uffczunemen, das auch der

rad getan hat.
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erhalteuen Bittschriften aus der Zeit um 1450 ersuchen sie

den Rath um ihr altes Buch und um etliche andere Artikel;

in einer derselben berufen sie sich auf wiederholte Eingaben

in dieser Angelegenheit und auf einen Bescheid des Bürger-

meisters Heinrich vom Ryne '). Beide Eingaben sind unter-

schrieben, die eine von 24, die andere von 26 Scherern ; von

den Namen stimmen 20 überein. Wenn wir nun in dem

Verzeichnisse von 1387 nur 10 Scherer und einen Bartscherer

namhaft gemacht finden, so lässt sich daraus eine Vermuthung

ziehen auf das Verhältniss, in welchem die Zahl der von uns

in der Gemeinde ermittelten Gewerbetreibenden zur Gesammt-

zahl der vorhanden gewesenen stehen möchte.

8. Angehörige solcher Gewerbezweige, welche
erst später zu rZunftbildung gelangt sind, be-

gegnen uns 61 nebst 3 Söhnen und einem Knecht. Es ge-

hören hierher die Lederarbeiter (Beutler, Taschenmacher und

Gürtler), die Holzarbeiter (Drechsler und Kisteuer), die Speng-

ler, Goldschmiede, Hafner und Siebmacher, die Seiler und

Stangenträger, die Wirthe, Bierbrauer und die verschiedenen

Musikanten. Die Liste ist Aveder bezüglich der Gewerbezweige

noch bezüglich der Zahl der Vertreter jedes einzelneu vollstän-

dig , wie sich später aus den Bedebüchern wird nachweisen

lassen. Manche dieser kleinen Specialitäten haben es nie zu

einer eigenen Zunft gebracht, sondern haben wie die Täschner,

die Siebmacher etc. mit Berufsvervvandten sich zusammenthun

müssen. Andere haben ihre Zahl rasch so vermehrt, dass sie

ohne vorgängige Erlaubniss des Rathes zur Gründung einer

Zunft schreiten konnten. So thaten sich 1473 13 Meister des

Schreinerhandwerks zusammen und stellten eine Ordnung auf,

die der Rath später auch bestätigte. Der erste Zunftbrief der

Goldschmiede (1511) wurde von 12 Meistern beschworen, 7

werden in der betreffenden Urkunde als ahsentes bezeichnet,

sodass das Gewerbe damals 19 selbständige Betriebe zählte.

4. Der Rest der in der Gemeinde vorkommenden Gewerbe-

1) Das Schriftstück ist nicht datirt ; da Heinrich vom Ryne 1436

und 1452 Bürgermeister war, so könnte dasselbe auch in die Zeit um

1460 lallen.
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treibenden entfallt auf diejenigen Berufsarten, die aus

irgend welchen Gründen nie zu einer z ü n f t i g e n r-

g a n i s a t i o u gelangt sind. Es gehören hierher die immer

in wenigen Betrieben vertreten gewesenen Gewerbe der Bank-

macher, Blasbalgmacher, Goldschläger , Schalenmacher , Ker-

zenmacher , Handschuhmacher u. s. w. , ferner die kleinen

Baugewerbe (^Kleuber, Decker, Ziegler) , die landwirthschaft-

lichen Erwerbsurten der Hirten, Schäfer, Weingärtuer, Vogel-

steller, die liberalen Berufsarten der Aerzte und Procuratoren,

die niederen städtischen Beamten und die persönliche Dienste

Leistenden, wie Diener , Schützen , Thorhüter , Schreiber , die

einfachen Knechte , endlich und hauptsächlich die im Klein-

handel Thätigeu in sehr zahlreichen Specialitäteu. Unter den

letzteren überwiegt in auffallender Weise der Handel mit

laudwirthschaftlichen Produkten (Heu , Obst , Eier , Hüner,

Tauben, Pferden) ; indessen muss angenommen werden , dass

gerade in diesem Theile unser Verzeichniss sehr lückenhaft

ist. Eine Liste der Rosstauscher aus der Zeit zwischen 1361

und 1370 weist allein 23 Namen auf ^). Die zahlreiche Klasse

der Unterkäufer (in der eben angegebenen Zeit gab es allein

18 Undirloxffere undir den meczelern und 6 Hering-undir-

Jcouffere) kommt in unserem Verzeichnisse gar nicht zur Gel-

tung, und ebenso tritt der damals schon bedeutende Gross-

handel Frankfurts ganz in den Hintergrund, Die 8 Krenier,

welche aufgeführt werden, scheinen Kleinhändler gewesen zu

sein. Indessen darf man nicht vergessen , dass das Wesen

der mittelalterlichen Arbeitsorganisation hauptsächlich darauf

beruhte, das Gebiet des Handels möglichst einzuschränken und

den Producenten in unmittelbare Verbindung mit dem Kon-

sumenten zu bringen. Daher der erbitterte Kampf der Weber

und Gewandschneider in den norddeutschen Städten, daher jene

unzähligen Statuten über den Unterkauf und das städtische

Marktwesen. Trotzdem müssen wir wiederholen , dass dieser

Theil unserer Statistik (wenn der Name für eine einfache Samm-
lung von Namen und Zahlen noch erlaubt ist) wol die meisten

1) Im ältesten Gesetzbucbe bei Senckenberg a. a. 0, S. 63 f.

Bücher, die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 9



130

Lücken aufweist sowohl bezüglich der Anzahl der Erwerbs-

arten, als auch l)e/,ügli('li der Menge ihrer Vertreter. Da uns

die Bedebücher später in den Stand setzen werden, diese Lücken

eiuigermassen auszufüllen , so dürfte es angezeigt sein , ein

näheres Eingehen auf das zahlenmässige und technische Detail

bis zu der Stelle zu verschieben, wo uns die gewerbestatistische

Ausbeute der Bedebücher vorliegt.

Nur bezüglich zweier Gewerbezweige, die auch in unserem

Verzeichnisse mit einer grösseren Anzahl von Vertretern er-

scheinen, dürfte deshalb hier noch eine kurze Aufklärung am

Platze sein, weil dieselben in gewissem Sinne ebenfalls zu den

organisirten Gewerben gerechnet werden müssen. Es sind die

Schuhflicker und die Krämer.

Was die Schuhflicker betrifft, so ist der gewöhnliche

Name für sie ruße, anderwärts reuße auch wol russe oder

rucse, später altruße, Upper oder scJmlepper. Ihr häufiges

Vorkommen in den Bedebüchern beweist , dass ihr Gewerbe

nicht unbedeutend gewesen ist, trotz der verhältuissmässig

grossen Zahl der Schuhmacher, welche wir oben kennen ge-

lernt haben. Dies erklärt sich nur daraus , dass das Pro-

duktionsgebiet der letzteren im Mittelalter insofern ausge-

dehnter gewesen ist als heutzutage, als sie ausser der Fuss-

bekleidung noch andere Gegenstände aus Leder, z. B. Leder-

hosen und Eimer ^) anfertigten. Die Rußen hatten schon

vor 1355 eine Zunft gebildet, die aber bei der allgemeinen

Einreichung der Zunftstatuteu die Bestätigung des Rathes

nicht gefunden zu haben scheint. Doch ist uns ihr Gewohn-

heitsrecht noch erhalten ^) ; dasselbe steht an Ausbildung den

1) Vgl. Kriegk, D. Bürgerthum S. 272. 274,

2) Die Urkunde ist von gleichem Alter wie die S. 94 mitgetbeilte

und lautet

:

Ituzsen.

Wir die meyster die ruzsen zu FranTcinford et cet. bidden fleheliche,

das man vns an vnserm rechte lazse hhjbin , das ivir von aldir (jchabit

hau: Von (sie!) ersten wer ein her körnende man ist vnd sich hy vns wil

generin, der sal des ersten, so er an vnsir zunft Jcomet
,

gebin sehs Schil-

ling heller, dar nach vbir vyertzehen tage nun Schilling heller vnd dar-

nach alle wochin schs heller alse lange, biz daz he ane eynen Schilling
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ül)rin;eii Zuuftordiiunrjen vou 1355 nicht nach. Auch im XV.
Jahrhundert treten die Rußen dem Rathe gegenüber noch

korporativ auf in den Streitigkeiten, welche sie mit den Neu-

.«schuhmachern (nuiveschnmechcr) führten , als diese in ihr

Thätigkeitsgebiet Eingrifie gemacht hatten ^). Später ver-

schwinden sie in Frankfurt, um erst in der neuesten Zeit der

mechanischen Schuhfabrikation und der Schuhmagazine in den

sog. Schuhreparaturwerkstätten wieder aufzuerstehen.

Die Krämer, deren wir in dem Verzeichnisse der Ge-

meinde 8 finden , nehmen eine eigenthümliche Zwischeustel-

lung zwischen der zunftmässig orgauisirten Bürgerschaft und

der Gemeinde ein. Im Anfange des XV. Jahrhunderts finden

wir eine Stubengesellschaft der Krämer, Ulner oder Uler, die

schon in der Feuerordnung von 1439 neben den 4 andern

Stubeugesellschafteu (Limburg, Laderam, Frauenstein und

Löwenstein) und den Zünften bei der Vertheilung der bür-

gerlichen Lasten berücksichtiot wird. Die älteste bekannte

Ordnung-) dieser Gesellschaft datirt aus dem Jahre 1599; es

zwey pJiund hell, gegybit. Vnd sal das geld gefallin in die buzsen zu

den kyrtzen. Ouch bidden wir, wem man vns zu hauff gebudit vm vnsirs

anhvercTces nutz, wer dar nicht enJcomit , der sal zu eynungc gebin sehs

heller alse dicke, als ez not geschult ; ane zu den lychen virluset he eynen

Schilling heller zu eynunge ouch alse dicke, als ez not geschiht. Vnd loer

den andirn vndir V7is frebeliche lugesirafet, der sal eynen Schilling gebin

zu eynunge in die buzsen alse dicke, als ez not geschiht. Vnd willichir

eyner vndir vns den andirn hindirt an sime kouffe, der sal zu eynunge

geben sehs heller als dicke, als ez not geschiht vnd sal in vnsir knechi dar

für phenden ouch [als] dicke, als ez not geschiht. Vnd wer den andirn

hindirt an syme gcsinde adir an sime huse, der virhiset achzehen Kölsche

zu eynunge vnd bidden dar zu vm eynen rychter alse dicke, als ez not

geschiht. Vm virkoren eyde : wer die vndir vns dut, der virluset sehs

heller zu eynunge als dicke, als ez not geschiht. Vnd wer eynen knaben

vndir vns lerit, der knabe sal gebin eyn phund wazsis zu den kyrtzen vnd

sullen die eynunge alle gefallen in die buzsen.

1) Es ist eine diesbezügliche Eingabe an den Rath erhalten; ausser-

dem scheinen die Rußen nach einer Angabe des II. Eandwerkerbuchs

Bl. 172a um 1400 eine eigene Trinkstube gehabt zu haben.

2) Veröffentlicht bei Fichard, Frkf. Archiv II, S. 145 iV. Vgl.

Rö m e r - B ü c h n e r , Stadtverfassung, S. 18S ff.

9*
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ist jedoch aus derselben zu ersehen , dass die Krämer schon

1348 und 1400 Statuten aufgestellt hatten, welche sie 1464

erneuerten. Dass sie in unserem Verzeichnisse nicht als aner-

kanntes Glied der Bürgerschaft neben den Zünften auftreten,

spricht nicht gegen die Existenz ihrer Gesellschaft in dieser

Zeit. Auch die Gesellschaften zum Römer (Limpurg) und zum

Salzhaus (Frauenstein), welche bei einer am 7. Oktober 1400

im Weissfrauenkloster abgehaltenen Bürgerversammluug neben

den Zünften durch Deputationen vertreten sind ^), also gewiss

auch schon 1387 anerkannte Organisationen bildeten , ver-

schwinden in dem Verzeichnisse unter den Mitgliedern der

Gemeinde. Nach einer Liste aus der Zeit um 1440 ^) zählten

damals die üler 37 Mitglieder , unter denen ein Johannes

Zollner judex, ein Fetcr Gurteier, ein Henne Glochingiesser,

ein Jeclel SydensticJcer und ein Heiner Wyshecher auftreten

— ein Beweis, dass die Kräraerstube nicht ausschliesslich aus

Handeltreibenden bestand.

Es dürfte am Platze sein , hier die wenigen statistischen

Notizen, welche über die Mitgliederzahl der Stubengesell-
schaften — freilich nur aus dem XV. Jahrhundert — ge-

sammelt werden konnten , zusammenzustellen. Entsprechen

sie auch nicht dem Bestände , den diese Gesellschaften im

Jahre 1387 gehabt haben mögen, so werden sie uns doch eine

Vorstellung über die ungefähre Grösse des auf diese losere

Weise organisirteu Theiles der Gemeinde und damit auch über

die Zahl der ohne jede Organisation lebenden Bürger möglich

machen.

Die Gesellschaft Limburg zählte, nach einem Verzeich-

nisse, anscheinend aus der Mitte des XV. Jahrhunderts, 22 Mit-

glieder, nach einem andern , wol unvollständigen , von 1473

1) Vgl Böhmer, ürkdb. S. 783. Kriegk geht offeubar zu weit,

wenn er (D. Bürgerthnm S. 339) aus dieser Urkunde schliesst , dass es

1400 nur diese beiden Stubengesellschaften gegeben habe. Ueberhaupt

bedarf die ältere Geschichte dieser Gesellschaften noch genauerer Auf-

hellung. — Ueber die Gesellschaften im Allgemeinen vgl. Römer-
Büchner, StadtVerfassung, S. 201 fl.

2) Uglb. G. 25 Mm. Dort sind auch die Verzeichnisse der übrigen

Gesellschaften, die weiterhin benutzt werden, vereinigt.
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19. In einer Liste, welche zwischen die Jahre 1465 und 1476

gesetzt wird, finden wir auch die Söhne, Frauen und Töchter

der Mitglieder angegeben , im Ganzen 68 männliche und 14

weibliche Personen ; ein Verzeichniss aus der Zeit um 1500

bietet 31 Namen. Damit stimmt es, wenn wir hören , dass

1495 16 Mitglieder aus der Gesellschaft ausgetreten sind,

während eine gleichzeitige Kaufurkunde der Gesellschaft mit

15 Siegeln versehen ist ^). L a d e r a m hatte nach derselben

Urkunde, in welcher die Mitglieder der Krämerstube verzeich-

net sind , um 1440 19 Gesellen , um 1462 betrug die Zahl

nach den Faust'schen Manuscripten 23 , in einem nur wenig

jüngeren Yerzeichuiss finden wir 21 Namen. In ähnlichen

Mitgliederlisten aus dem XV. Jahrhundert tritt die Gesell-

schaft Frauen stein mit 15, Löwenstein mit 24 Ge-

sellen auf. Bei diesen Ziffern ist zu beachten , dass ange-

sehene Personen oft Mitglieder mehrerer Gesellschaften waren

und dass auch Zünftige Aufnahme finden konnten. Der reine

Bestand sämmtlicher fünf Gesellschaften an erwachsenen männ-
lichen Genossen dürfte somit im XV. Jahrhundert selten die

Zifi'er 100 überstiegen haben. Schwerlich sind sie am Ende

des XIV. Jahrhunderts zahlreicher gewesen.

Der Trieb zur Bildung von Genossenschaften ist im XIV.

und XV. Jahrhundert so stark gewesen , dass wir wol nicht

irren, wenn wir annehmen, dass ausser diesen Gesellschaften

um 1387 in der Gemeinde noch manche andere ähnliche Or-

ganisationen bestanden haben mögen, sei es in der Form von

Trinkstuben, Gesellschaften, Brüderschaften oder Zünften. Das

Genossenschaftsprincip durchdrang und beherrschte das ganze

Leben der damaligen Gesellschaft; hier unterdrückt lebte es

dort in wenig veränderter Form rasch wieder auf. Anerkannte

Abtheilungen der Bürgerschaft waren allerdings um 1387

bloss die 20 Zünfte, welche wir kennen ; damit ist aber noch

nicht gesagt, dass die Zünfte der Gärtner, der Schiffleute, der

Rußen, der Wagner und Pfluger, der Sattler, Schilder, Kum-
meter etc. nicht weiter bestanden hätten , dass die Gesell-

1) Näheies bei Rö uier- ßüc h ü e r a. a. 0., S. 224.
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Schäften der Kriimer und der f^rundbesitzenden Bürger auf-

gehört hätten zu cxistircn. Zur öffentlichen Anerkennung ge-

langten dieselben freilich immer erst dann, wenn sie anfiengen,

eine sociale Macht zu bilden, wenn sie so weit erstarkt waren,

dass sie von der regierenden Klasse nicht mehr ignorirt wer-

den konnten. Oft genug mochten sie sich zu dieser Aner-

kennung gar nicht einmal drän,(!;en, da dieselbe mit mancherlei

öffentlichen Lasten verknüpft war, welche so drückend werden

konnten, dass sie, wie die Geschichte der Gesellschaft Laderara

lehrt ^) , zur Auflösung des Verbandes führten. Von einer

anerkannten Zunftordnung der Zimmerleute, Steinmetzen und

Steindecker ist 1377 keine Rede; die Gründung einer Zim-

merer-Gesellschaft im Jahre 1397 scheint darauf hinzudeuten,

dass dieses Handwerk 10 Jahre nach Abfassung des Verzeich-

nisses von 1387 noch keine neue Zunftordnung vom Rathe

erhalten hatte; dennoch erscheinen die Angehörigen jener Bau-

gewerke in diesem Verzeichnisse als geschlossene Abtheilungen

der Bürgerschaft. Dies Alles weist darauf hin, dass wir uns

hüten müssen, uns die Gemeinde, welche in dem Verzeichnisse

als eine unterschiedslose Masse von Einzelpersonen erscheint,

als völlig jeder weiteren Organisation baar vorzustellen.

Es darf vielmehr angenommen werden , dass es auch in

der Gemeinde eine Gliederung gab , dass die Gleichheit des

Standes und der Interessen auch hier einen reichen Kranz

von Vereinigungen geschaffen hatte. Den stecen Mittelpunkt

solcher Verbände bildeten im Mittelalter die Trinkstuben.
Nun hat freilich der Rath wie er um 1350 die Vermehrung

der Zünfte zu verhindern suchte, so auch 1355 die Gründung

von Trinkstuben ohne des Rathes Wissen und Willen verboten^).

Das Verbot scheint jedoch wenig gefruchtet zu haben; denn

kurz nach 1400 wurde der Beschluss gefasst , dass nur die-

jenigen Handwerke, welche Bücher vom Rathe erhalten hätten,

eigene Häuser besässen und Stuben darauf hergebracht hätten,

diese Stuben weiter führen sollten , nämlich Weber, Metzeier,

1) Vgl. Rönier-BücliDOi- a. a. 0., S. 203.

2j S e n c k e n b e r g, Sei. jiir. I, p. 23.
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Schmiede, Bäcker, Schuhmacher, Kürschuer, Loher, Fischer,

Schneider, Bender, Kummeter und ihre Gesellen, Scherer etc.

;

aisserdem sollten auch die Stiihi'u, äaruf erher lüde drinclcen

geen , die nit JianfwercJcer noch auch nit erheidende tageloner

sin, weiter bestehen, nämlich Limpurg, Laderam, Lewinstein,

Salzhaus und Uluer, Dagegen sollten Taglöhner und Dienst-

knechte, seien es Handwerksknechte oder andere, keine Trink-

stuben haben, weil sie deren von Alters her auch nicht ge-

habt hätten. Wer ihnen trotz dieses Verbots eine Stube oder

ein Haus zur Einrichtung einer Trinkstube verleihe, solle mit

der hohen Strafe von täglich einem Gulden belegt werden.

Dieser Beschluss ist uns in zwei Exemplaren^) erhalten; in

dem einen derselben finden sich ergöt/licher Weise von spä-

terer Hand nicht nur in der Reihe der Zunftstüben die Stu-

ben der Barchentweber, Leinenweber, Zimmerleute und Gärtner

zu Sachsenhausen nachgetragen, sondern es ist auch eine Liste

von 11 »neuen Stuben« beigefügt, unter diesen die Stuben der

Rußen , der Gärtnerknechte und der Sachsenhäuser Knechte,

von denen die beiden letzten direkt gegen den Beschluss Ver-

stössen. Alle dageloner sollen Jceine haben, fügt der Schreiber

bei, und die Tagelöhner werden vermuthlich auch 1387 die

einzigen Menschen in Frankfurt gewesen sein, welche »keine

Stube hatten«.

Von der Begründung einer solchen Stube zu Errichtung

einer Zunft war dann später nur ein Schritt, und oft genug

tragen die Zunftordnungen in ihrer ganzen Anlage noch die

Spuren dieser Entstehungsweise. Es darf nicht bezweifelt

werden, dass ein grosser Theil der im XV. Jahrhundert zur

Anerkennung gelangten Zünfte (vgl das Verzeichuiss S. 82)

aus Stuben oder Gesellschaften hervorgegangen ist. Li einem

fragmentarischen Verzeichnisse, welches der Schrift nach wenig

später als 1450 abgefasst sein muss, finden sich 108 bürgere,

die nit in hanttvercken sin, namentlich aufgeführt. Von die-

sen sind 60 mit Berufsangaben versehen, und es dürfte von

Interesse sein, hier mitzutheilen, welche socialen Elemente es

1) II. Handwerkerbnch Bl. 172a und Uglb. C. 25. Mm. Nr. 17.
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waren , die schliesslich noch ausserhalb der beruflichen Or-

ganisation verblieben. Unter jenen 60 Bürgern sind 9 Hecker,

9 Taglöhuer, 5 Weinknechte, 5 einlache Knechte, 3 Arbeiter,

3 Hofleute, je 2 Wegmacher, Wagenknechte, Krämer und

Wächter und je 1 Bierbrauer , SchiJffmann , Weiugärtner,

Hüuerhändler, Bader, Baderknecht, Lepperchcrmecher, Siroh-

hecker, Goltfeger (Latrinenreiniger), Koch , Seiler , Schneider,

Kartenmacher, Maler, Kesseler, Apotheker, Blinder und Färber.

Das Verzeichniss ist schwerlich vollständig; doch beweist es

klar, um wie viel enger seit 13S7 der Kreis der nicht zünftig

organisirten Berufsavten geworden war.

Wenn wir bezüglich der fernereu Gliederung der Ge-

meinde wenig mehr als Verniuthungen aussprechen konnten,

so sind wir dagegen bezüglich eines anderen Verhältnisses in

der Lage, den zuverlässigsten Aufschluss zu gewinnen. Wir

meinen das Vorhandensein von N i c h t b ü r g o r n oder Ein-

wohnern unter den Mitgliedern der Gemeinde und der Zünfte.

Dass auch diese zur Eidesleistung aufgefordert waren , wurde

bereits im Eingange des gegenwärtigen Abschnittes bemerkt.

Es ist sonach von vornherein anzunehmen, dass eine grössere

Anzahl von Nichtbürgern sich in Frankfurt hatte ansässig

machen können, und es entsteht die Frage, in welchem Theile

des Verzeichnisses, das sich in dieser Hinsicht jeder beson-

deren Kenntlichmachung enthält, wir jene Leute zu suchen

haben.

Wer die politischen und socialen Verhältnisse der mittel-

alterlichen Städte nur nach dem oft sehr kategorischen Wort-

laute der zahlreichen Rathsbeschlüsse , Statuten und Gesetze

beurtheilt, welche uns überliefert sind , der muss sich freilich

wundern, dass zu der Eidesleistung vom 4. Oktober 1387 eine

Klasse von Menschen herangezogen sein soll, von der wir nach

Allem, was wir sonst von dieser Zeit wissen, schwer begreifen,

wie sie überhaupt iu der Stadt existireu konnte. Denn in

dem ältesten Gesetzbuche sind nicht nur zahlreiche Vorschrif-

ten enthalten, welche gewisse Theile des Handels ausschliess-

lich den Bürgern vorbehalten, sondern es ist auch den Zünften

wiederholt verboten worden, Mitglieder aufzunehmen, die nicht
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zuvor Bürger geworden seien. So geschah es schon um 1350;

im Jahre 1354 wurde allen, welche zur Zeit der letzten Kaiser-

liuldigung zehn Jahre in der Stadt ansässig gewesen waren,

das Bürgerrecht kostenfrei ertheilt ; etwa zwanzig Jahre später

wurde bestimmt , dass niemand ein Handwerk treiben diii'fe,

der es nicht bis zu der Zeit getrieben habe , da der Kaiser

(Karl IV. im Jahre 1368) alle gdohede, eyde und verhimtniß

übe tad, er sei denn zuvor Bürger geworden und habe es mit

dem Rath ausgetragen ^). Diese Bestimmung wurde in alle

Zunftordnuugen von 1377 aufgenommen und aufs Bestimmteste

untersagt. Neuanziehende in die Zunft aufzunehmen , ehe sie

Bürger geworden. Man scheint damals streng auf der Durch-

führung dieser Yorsclirift bestanden zu haben ; denn nach Aus-

weis des IL Bürgerbuchs schworen 1377 nicht weniger als

157 Personen den Bürgereid, das Fünffache des Jahresdurch-

schnitts dieser Zeit. Unter diesen waren 112 Personen aus

zünftigen Handwerken (37 Schneider , 18 Schuhmacher , 18

Bäcker, 4 Müller, 12 Weber, 12 Metallhandwerker u. s. w.).

Im folgenden Jahre wurden beim Bedeumgaug die Nichtbür-

ger notirt und ihnen die Erwerbung des Bürgerrechtes auf-

gegeben^). Im Jahre 1380 wurde bei derselben Gelegenheit

eine ähnliche Ermittlung vorgenommen , wie wir aus den

Steuerlisten dieses Jahres erkennen, in welchen alle Personen,

die nicht Bürger waren, besonders angemerkt sind. Es wa-

ren deren im Ganzen 202 unter 2546 männlichen Steuer-

pflichtigen oder 8 Proceut. Unter diesen befinden sich 96

Erwerbthätige , deren Berufsart angegeben wird , nämlich 1

Arzt, 4 Bender, 1 Brauer, 1 Deckelecher, 3 Decker, 1 Gerber,

1 Hofmann, 1 Holzschuher, 1 Kämmer, 3 Knechte, 1 Krebser,

2 Kursener, 1 Leistenmacher, 1 Leinenweber, 1 Messerschmied,

2 Metzeier, 1 Mötter, 2 Mühlenmacher, 1 Oelschläger, 1 Pfeifer,

1 Riemenschneider, 2 Rosstauscher , 3 Sackträger , 3 Sattler,

1) Senckenberg, Sei jur. I, p. 12. 52. 59.

2) II. Bürgerbuch Bl. 129: Diese yieisten obfjeschrihen achtzehn burger

hat Peter Schrihcr vi der bede von der Obimtad in dit bürgerbuch be-

schrebin gegebin.
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1 SchäftT, 7 Schneider, 2 Schreiber, 2 Schnhmaclier, 1 Seiler,

2 Selzer, 1 Senfmenger, 1 Spengeler, 4 Staiigenträger, 2 Steiu-

luetzen , 1 Uiiterkäufer , 1 Tuchscherer , 1 Todtengräber , 2

Weber, 1 Wächter, 4 Weingärtner, 3 Weinknechte, 11 Weiu-

schrödor , 1 Wollenschläger , 9 Zimmerleute.

Da uns über Ursache und Folgen dieser Enquete nichts

überliefert ist, so kam es darauf an, zu untersuchen, was bis

zum Jahre 1387 aus jenen 202 Nichtbürgern geworden war.

Zu dem Ende wurden die Namen derselben zuerst mit den

Namen der in den Bürgerbüchern von 1380—1387 einge-

trageneu Neubürger verglichen. Als sicher aufgenommen

konnten 12 konstatirt werden; bei etwa eben so vielen blieb

die Sache wegen ungenauer Namensbezeichnung unentschie-

den. Von den 12 Aufgenommenen fielen nur 4 auf das Jahr

1380, 1 auf 1381, je 2 auf 1382 und 1383 und je 1 auf die

3 folgenden Jahre. Von den sicher als nicht zu Bürgern auf-

genommen Erwiesenen wurden zunächst die Gewerbetreibenden

ausgesondert. Es ergab sich , dass unter den Zünften des

Verzeichnisses von 1387 nicht weniger als 21 von diesen Nicht-

bürgern waren, nämlich 2 Weber, 2 Metzger, 1 Kürschner,

3 Schneider, 1 Steinmetze, 3 Zimmerleute , 5 Bender und je

1 Sackträger , Weinschröder und Weinkuecht. Nichtzünftige

Gewerbetreibende fanden sich 17, nämlich je 1 Arzt, Bier-

brauer, Gerber, Holzschuhmacher, Leistenmacher, Mötter,

Pfeifer, Riemenschneider, Rosstauscher , Schäfer und Selzer

und je 2 Stangenträger und Decker, Endlich konnten noch

27 weitere Namen, bei welchen die Personenbezeichnung durch

Angabe der Herkunft ausgedrückt war, in dem Verzeichniss

der Gemeinde ermittelt werden (im Ganzen also 65). Bei

weiterer Fortsetzung der, beiläufig bemerkt recht mühevollen,

Vergleichung v/ürde vielleicht die Mehrzahl der in dem Bede-

buch von 1380 als Nichtbürger Bezeichneten in dem Verzeich-

niss von 1387 aufzufinden gewesen sein; indessen schien eine

solche unnöthig, da das vorstehend mitgetheilte Ergebniss zu

dem Zwecke des Nachweises genügt, dass bei dem Schwörakte

im Predigerkloster auch Nichtbürger betheiligt waren , dass

Nichtbürger nicht bloss dem Handel und den geringeren Ge-
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werben sich widmen konnten , sondern dass auch trotz des

Yerhotes von 1377 in den Zünften nach wie vor Nichtbürger

Aufnahme fanden. Wie gross die Gesammtzahl derselben ge-

wesen , ist auf Grund des uns zugänglichen Materials nicht

zu bestimmen.

Passen wir die Resultate unserer seitherigen Untersuchung

kurz zusammen, so haben wir zuerst zu betonen, dass die

Gliederung der Frankfurter Bevölkerung nach Beriifsständen

im Jahre 1387 keineswegs die einfachen Formen zeigt, unter

welchen wir uns die Einwohnerschaft mittelalterlicher Städte

vorzustellen pflegen — Bürger und Nichtbürger, Zünftige und

Geschlechter, bezw. Unzünftige—; wir sehen vielmehr die

maunichfachsten Verbindungen und Beziehungen einander in

buntem Wechsel umschlingen und durchkreuzen. Die Zuge-

höridceit zur Bürgerschaft ist zwar nach dem Buchstaben des

Gesetzes Bedingung zur Begründung eines eigenen Nahrungs-

standes in der Stadt; thatsächlich aber nehmen alle Ange-

sessenen am gewerblichen Leben Theil , sei es dass sie völlig

auf dem Boden des freien Betriebs sich bewegen , sei es dass

sie in der Zunft ihres eigenen oder in derjenigen eines frem-

den Handwerks Aufnahme gefunden haben. Die Theilung der

Einwohnerschaft in die zwei annähernd gleich starken Abthei-

lungen der Gemeinde und der Handwerke ist in dieser Hin-

sicht eine ganz äusserliche. Sie ist namentlich nicht gleich-

bedeutend mit einer Scheidung der Bürgerschaft in einen

zünftigen und einen unzünftigen Theil , bezw, in einen ge-

werblichen und einen nicht gewerblichen Theil. Die zwanzig

»Handwerke« des Verzeichnisses von 1387 sind vielmehr gar

keine eigentlichen Zünfte im engeren Sinn des Wortes ; fast

die Hälfte derselben (Metzeier, Steindecker Zimmerleute, Stein-

metzen, Oppeiknechte, Sackträger, Weissgerber, Weiuschröder

und Bader) konnten sich nicht einmal des Besitzes eines 1377

anerkannten Zunftbriefes rühmen; sie sind politische und

militärische Unterabtheilungen der Einwohnerschaft, welche

allerdings ihre Namen von der Beschäftigung des grössten

Theils ihrer Mitglieder ableiteten, Avelche aber unter den letz-
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teren auch solche zählten, die nicht Handwerksgenossen waren.

Die Zunftstiitutcn von 1377 enthalten neben den administra-

tiven und jiüliiischen auch zahlreiche gewerbliche Vorschriften

;

sie nehmen oflenbar die gesammte Meisterschaft der betreffen-

den Handwerke zur Voraussetzung. Kann man im Ernste

glauben , dass die Nichtfachgenossen , die Kneclite und die

Sühne, welche in den Zunftlisten unseres Verzeichnisses auf-

treten, auch jenen Vorschriften unterworfen gewesen seien?

Dies gewiss nicht. Es scheint vielmehr anzunehmen , dass

diejenigen der 20 Zünfte, welche 1377 Statuten erhalten hat-

ten, in einen engeren gewerblichen und in einen weiteren

politisch-militärischen Verband zerfielen, dass die übrigen da-

gegen keine anerkannten gewerblichen Befugnisse besassen,

während sie als organische Glieder des Gemeinwesens bei der

Vertheiluug der öffentlichen Lasten und Ehren eine Rolle

spielten. Reingewerbliche Zünfte müssen ausserdem noch

unter den Mitgliedern der Gemeinde bestanden haben , sei es

dass sie wie die Gewandschneider , die Wagner und Pfluger,

die Sattler , Schilder , Maler , Glaser, Kummeter und Scherer

1377 neue Ordnungen erhalten hatten, sei es dass ihnen Avie

den Gärtnern und Schiffleuten schon 1355 die staatliche Aner-

kennung zu Tlieil geworden war, sei es dass ihre Organisation

wie bei den Rußen nur auf dem Gewohnheitsrecht beruhte.

Karl IV. hatte zwar 1368 diese freien Verbände für aufgelöst

erklärt; allein wir finden Grund zu der Vermuthung, dass sie

trotzdem weiter bestanden, mag es auch nur in der Form von

Trinkstuben und Brüderschaften gewesen sein. Sie bildeten freie

Genossenschaften zu privaten Zwecken, sie wurden nicht in ihrer

Gesammtheit für die öff'entlichen Leistungen in Ansprach ge-

nommen, sondern , wie alle andern Verbindungen innerhalb

der Gemeinde, in ihren einzelnen Mitgliedern. Jedenfalls darf

aus dem Fehlen einer Zunft in dem II. Handwerkerbuch nicht

geschlossen werden, dass sie mit dem Jahre 1368 aufgehört

hätte zu existiren.

Der gewerbthätige Theil der Einwohnerschaft lässt sich

sonach in vier verschiedene Kategorien bringen. Es gab
c5 O O

1) solche Gewerbetreibende, welche einer der 20 politisch-
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militäriscbeu Abtheilungeu der Haiulwerlcer als Ausüber des

betreffenden Gewerbes augebörteii

;

2) solche Gewerbetreibende, welche sich in einer dieser

Abtbeilungen befanden, ohne das Gewerbe auszuüben, von dem

sie den Namen trug

;

3) Gewerbetreibende, welche schon vor 1387 eine (einerlei

ob anerkannte oder nicht anerkannte) fachliche Organisation

besessen hatten
;

4) Gewerbetreibende ausser jeder zünftigen Verbindung.

Die dritte dieser Kategorien ist offenbar die unsicherste.

Wir haben sie deshalb in der folgenden Znsammenstellung

(Tabelle XIIj, welche diese verschiedene Gliederung statistisch

veranschaulichen und das gesamnite gewerbliche Leben der

Stadt im Jahre 1387 , soweit es statistisch erfasst werden

konnte, vor Augen führen soll, nur durch das Zeichen * kennt-

lich gemacht und sie im Uebrigeu zur Gemeinde gerechnet,

in der sie das Verzeichniss aufführt, während wir die Zahl

der Angehörigeu aller übrigen Kategorien in besonderen Spal-

ten angegeben haben. Bei der Gruppirung der verschiedenen

Erwerbszweige ist die Eiutheilung der deutschen Gewerbezäh-

luug von 1875 mit einigen Modifikationen zu Grunde gelegt

worden ; indessen ist es zweckmässig erschienen , da , wo die

dauernde Zugehörigkeit einer Special ität zu einer bestimmten

Zunft koustatirt war, diese Zugehörigkeit auch in der Tabelle

festzuhalten, auch wenn die Rücksichten auf den zur Verar-

beitung gelangten Stoff oder auf die bei demselben angewen-

dete Technik die Zuweisung zu einer andern Gruppe empfahlen.

Tabelle XIL

Die gewerbliche Bevölkerunu' vor^ Frankfurt a. M. im Jahre 1387.
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So wenig diese Zusammenstellung auf das Prädikat der

Vollständigkeit Anspruch machen kann, so zeigt sie doch eine

grosse Mannichfaltigkeit von Berufsarten und eine reiche Spe-

cialisation innerhalb der einzelnen Gewerbezweige, Nicht

weniger als 148 verschiedene Erwerbsarten werden in 11 Grup-

pen aufgezählt. Eine vorgeschrittene Arbeitstheilung weisen

insbesondere die Abtheilungen der Metall- und Textilindustrie,

des Handels, der holzverarbeitenden Gewerbe und der Bauge-

werke auf. Was das Zahlenverhältniss der einzelnen Gruppen

angeht, so erscheinen unter den selbständigen Gewerbetrei-

benden in Proceuten der Gesammtzahl

1. Die Textil-Gewerbe

2. Die Gewerbe für Bekleidung und Reinigung

3. Die Nahrungs- und Genussmittelbereitung

4. Gastwirthschaft, Handel und Vei'kehr

5. Die Baugewerbe

6. Die Metallverarbeitung

7. Die Holz und Hörn verarbeitenden Gewerbe

8. Die Urproduktion

9. Die Leder-Industrie

10. Verschiedene Erwerbsarten

11. Die Heiz- und Leuchtstoff-Bereitung

Die zahlreichsten Gewerbe sind somit keineswegs die am
reichsten durch Arbeitstheilung (jogliederten. Von der Ge-

sammtzahl der selbständig Erwerbenden lebten 72 % in eig-

ner Zunft, 5 % in fremder Zunft und 22,5 % in der Ge-

meinde; von den 215 Söhnen von Gewerbetreibenden kamen

168 oder 78,i % auf die »Handwerke« , 47 oder 21,9 % auf

die Gemeinde, 8 befanden sich in einer andern Zunft als ihre

Väter. Am wenigsten vollständig ist natürlich das Verzeich-

niss der Knechte; wir finden deren bloss IG, von denen 4

auf die Zünfte, 12 auf die Gemeinde kommen.

Die gesammte berufsthätige Bevölkerung, soweit sie sich

ermitteln Hess, beträgt 1785 Personen oder 61,5 Procent

sämmtlicher männlicher Personen über 12 Jahre. Freilich

sind in dieser Zahl einige Berufsarten mitinbegriffen , welche

streng genommen nicht zu den Gewerben gerechnet werden
10*

mit
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können, indessen ist ihre Zahl so winzig, dass sie nicht be-

sonders in Anschlag gebracht zu werden braucht.

Mindestens haben wir uns daraufhin nicht für berechtigt

gehalten, unserer bescheidenen Zusammenstellung den stolzen

Namen einer Berufsstatistik beizulegen , den sie schon ihrer

UnVollständigkeit wegen nicht verdienen würde. Fassen wir

den Ausdruck Gewerbe in dem weiteren Sinne der deut-

schen Gewerbezählung von 1875, so enthält Tabelle XII nur

76 Personen, welche auszuschliessen gewesen wären.

Nehmen wir dagegen den Begriff des Gewerbes im en-

geren Sinne, in welchem er einen berufsmässig geschlossenen

Kreis von Erwerbsthätigkeiten bedeutet, deren Gegenstand die

Formveränderung von Rohstoffen ist , so müssen aus unserer

Tabelle die Gruppen I, X und XI ausscheiden. Es sind dies

zugleich diejenigen , deren Ziffern in den meisten Nummern
stark unter ihrer wahren Höhe bleiben, während bei den Grup-

pen II bis IX vermöge der Zunftlisten annähernde Vollstän-

digkeit erreicht sein dürfte. Fassen wir aus den letzteren bloss

die selbständigen Gewerbetreibenden, die männlichen »Ge-

schäftsleiter« der Gewerbsstatistik von 1875, ins Auge, so

bleiben uns als Meisterbestand des gesammten Frankfurter

Handwerks im Jahre 1387: 1246 Personen oder etwa 60 Pro-

cent der muth masslichen männlichen Bevölkerung im Alter

von über 25 Jahren (S. 66). Rechnen wir die Knechte und

Söhne dazu, so erhalten wir 1422 Personen, sodass nach-

weislich 49 Procent der 2904 überzwölfjährigen Personen,

die unser Verzeichniss aufweist, dem eigentlichen Gewerbe ge-

sichert sind. Beide Verhältnissziffern sind natürlich ungenau;

die erstere ist nach modernen Altersverhältnisseu, ohne Rück-

sicht auf die schwächere Besetzung der jüngeren Jahresklassen

im Mittelalter berechnet, also zu hoch ; die andere bleibt wegen

der nicht vollständig bekannten Zahl der Söhne (S. 65) in der

entgegengesetzten Richtung hinter der Wahrheit zurück. Die

richtige Verhältnisszahl dürfte darnach in der Mitte liegen,

und wir werden die Wahrheit ziemlich erreichen, wenn wir

sagen: der gesammte Handwerkerstand am Ende des XIV.

Jahrhunderts ist auf 50 bis 60 Prozent der Bevölkerung an-
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zunehmen. Mit Hinzurechnung der ebenfalls zünftigen Fischer

und Gärtner würde man auf 60 bis 65 Prozent kommen ^).

Man begreift sonach, wie (auch abgesehen von ihrer fest-

geschlosseneu zünftigen Organisation) bei deu bürgerlichen Ver-

fassungskämpfen überall, wo es bloss auf die Kraft der Fäuste

ankam, die Handwerker vermöge ihrer grösseren Zahl obsiegen

mussten.

Da wir für das Gewerbe im engeren Sinne die Zahl der

Geschäftsleiter ziemlich genau kennen, so liegt es nahe, wenn

auch lediglicli der Veranschaulichung halber, eine V er glei-

ch ung der Ziffern von 138 7 mit denjenigen der
Gewerbestatistik von 1875^^) zu wagen. Es muss

natürlich dabei von dem himmelweiten Unterschied zwischen

dem modernen Unternehmer und dem mittelalterlichen Hand-

werker und Störarbeiter abgesehen werden. Um die richtigen

Vergleichspunkte zu gewinnen, setzen wir 1337 und 1875 die

Zahl der männlichen Geschäftsleiter in Beziehung zu der Zahl

der männlichen Personen im Alter von über 12 Jahren. Da

wir aber für 1387 nur die Anzahl der dauernd Ansäs-
sigen dieses Alters kennen , während die Volkszählung von

1875 sich auf die ganze faktische Bevölkerung bezieht, so

müssen wir die S. 66 ermittelte ungefähre Zahl der Knechte

mit 730 Personen zu den 2904 dauernd ansässigen männlichen

Personen addiren, womit wir auf 3634 überzwölfjährige männ-

liche Personen kommen. Vorausgesetzt ist dabei, dass die

fremden Knechte alle unverheiratet waren.

1) Vorausgesetzt ist dabei, dass das Verhältniss der Knechte bei

den Handwerkern ein ähuliches war wie bei der übrigen Bevölkerung

sodass die Hinzurechnung des (uns der Zahl nach unbekannten) männ-

lichen Hülfs- und Dienstpersonals die berechneten Verhältnissziffern

nicht ändern würde. Natürlich ist diese Hypothese zu Ungunsten der

Handwerker; thatsächlich wird bei ihnen das Verhältniss der Gesellen

und Lehrlinge zu der Meisterzahl ein höheres gewesen sein als bei der

übrigen (in der Mehrzahl ärmeren) Bevölkerung das Verhältniss der

männlichen Dienstboten, Handlungsgehülfen u.dgl. zu den Dienstgebern.

2) Vrgl. Beiträge zur Stat. der Stadt Frkf. III, 3. 174 ff.
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Tabelle XIII.

Gewerbliche Unteriiehmer 1. J. 1387 und 1875.

Gewerbegruppen.
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leiter diejenige der in den einzelnen Gewerben überhaupt

beschäftigten Personen zu setzen. Für 1387 haben wir aller-

dings die betreffenden Ziffern nicht; nehmen wir indessen für

diese Zeit die Zahl der Handwerkslehrlinge und Gesellen auf

die Hälfte der Zahl der Meister an, so werden wir eher hinter

den wahren Ziffern zurückbleiben als sie überschreiten. Für

1875 sind die betr. Ziffern statistisch ermittelt. Wir können

dann folgende Tabelle (XIV) konstruiren , die indess keine

andere Bedeutung haben soll als diejenige eines Veranschau-

lichungsmittels.

Tabelle XIV.

In den Gewerben beschäftigten Personen 1387 nnd 1875.

Gewerbegruppen.
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Industrie, welche im XIV. Jahrhundert relativ mehr als 27mal

so viel Menschen beschäftigte als 1875. Sogar die absolute

Zifler ist im Mittelalter höher als in neuester Zeit ^). Und

selbst wenn wir von den für 1387 konstruirten Zahlen der

Beschäftigten absehen und die Zahl der damaligen Meister in

Vergleich setzen mit der Zahl der in den gleichen Gewerben

neuerdings Beschäftigten, so ergibt sich, dass 1875 die Textil-

industrie und die Gewerbe für Bekleidung und Reinigung ver-

hältnissmässig eine geringere Anzahl von Menschen überhaupt

beschäftigten, als 1387 Meister in diesen Gewerben vorhanden

waren. In der Lederindustrie sind die Verhältnisszahlen voll-

kommen gleich. Wenn wir nämlich von den für diese Gruppe

aus dem Jahre 1875 angegebenen Zahlen die Zahl der in der

1387 noch nicht vorhandenen Gummi- und Papierfabrikation

Beschäftigten in Abzug bringen, so haben wir für ersteres

Jahr 759 in der Lederindustrie allein Beschäftigte oder auf

1000 überzwölfjährige männliche Personen 18 gegenüber 18

Meistern im Jahre 1387. Auch in einigen anderen Gewerben

(Holz- und Schnitzstoflfe , Metall-Industrie) sind die Unter-

schiede in den Verhältnissziffern von Tab, XIII. Öp. 4 und

Tab. XIV. Sp. 5 wenigstens nicht beträchtlich.

Nun haben wir freilich bei diesen Vergleichungen unbe-

rücksichtigt gelassen, dass die moderne Entwicklung eine Reihe

von Gewerbezweigen zur Blüte gebracht hat , welche das

Mittelalter entweder nicht kannte, oder welche doch in dem
mittelalterlichen Frankfurt nicht nachzuweisen sind. Dahin

gehören die polygraphischen Gewerbe, die künstlerischen Be-

triebe für gewerbliche Zwecke, die chemische Industrie, die

Erzeugung von Maschinen, Werkzeugen und Apparaten , die

Industrie der Steine und Erden , das Bergbau-, Hütten- und

Salinenwesen (Gruppen III, IV, VI, VII, XV und XVI der

deutschen Gewerbestatistik}. Rechnen wir die 1875 für diese

1) Die gleiche Erscheinung findet sich in der Fischerei, für welche

1387 61 Meister und ein Knecht nachgewiesen sind, während die Ge-

werbestatistik von 1875 unter dieser Rubrik nur 49 Geschäftsleiter und

3 Gehülfen aufzählt.
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Industriezweige in Frankfurt ermittelten Ziffern zu den oben

angegebenen hinzu, so finden wir, dass in diesem Jahre 3634

gewerbliche Geschüftsleiter und 17840 gewerblich beschäftigte

männliche Personen überhaupt vorhanden waren. Die gewerb-

lichen Geschäflsleiter machen 9 Procent, die gewerblich beschäf-

tigten männlichen Personen überhaupt 44,2 Procent der über-

zwöltjährigen männlichen Bevölkerung von 1875 aus, gegenüber

34,3 und 51,4 Procent im Jahre 1387. Es steht somit ausser

jedem Zweifel, dass auch unter Berücksichtigung der bedeu-

tend reicheren industriellen Entwicklung der Neuzeit im mo-

dernen Frankfurt das Gewerbe in weit bescheidenerer Stel-

lung erscheint als in demjenigen vom Ende des XIY. Jahr-

hunderts.

Mit diesem nicht zu unterschätzenden Resultate müssen

wir uns für jetzt begnügen. Denn was Tabelle XII neben

den Ziffern und der Arbeitstheiluns für das eigentliche Ge-

werbe an Daten bietet, das ist mehr der Rahmen für die Sta-

tistik der Urproduktion, des Handels, Verkehrs und der übri-

gen Berufsarttn als eine solche Statistik selbst. Man ersieht aus

ihnen die Mannichfaltigkeit der Berufsgliederung, welche in

diesen Zweigen menschlicher Thätigkeit schon gegen Ende des

XIV. Jahrhunderts sich herausgebildet, nicht aber ihre Mass-

verhältnisse. Ueber die letzteren Vermuthungen auszusprechen

empfiehlt sich nicht. Die Gruppen I und X weisen aber of-

fenbar die grössten Lücken auf; dort fehlt fast die ganze ei-

gentlich ackerbauende Bevölkerung, sowie ein grosser Theil

der Gärtner, Weinbergsleute und ländlichen Taglöhner; hier

der ganze Grosshandel. Den letzteren je vollständig statistisch

zu erfassen, so dass der Procentantheil der Bevölkerung, dem

er Beschäftigung gewährte, festgestellt würde, dürfen wir schon

desshalb nicht hoffen, weil das mittelalterliche Frankfurt für

den Grosshändler keine eigene Benennung hatte ^). Was da-

gegen die Acker- Wein- und Gartenbau treibende Bevölke-

1) Vgl. G e n g 1 e r, Deutsche Stadtrechts-Alterthümer. Erlangen

1882, S. 456. Vgl. Kriegk, d. Bürgerthum II, S. 434.
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rang angeht, so werden in späteren Kapiteln andere Quellen

über ihre Stärke Aufschluss geben. Nur darauf muss hier

noch hingewiesen werden, dass, nachdem oben der Antheil des

eigentlichen Gevverbestandes an der Gesammtbevölkerung auf

50 bis 60 Procent festgestellt worden ist und nachdem aus-

serdem für die unter Gruppe I, X und XI aufgeführten Be-

rufsarten der Urproduktion, des Kleinverkehrs und der per-

sönlichen Dienstleistungen in Tabelle XII eine Personenzahl

von 12 bis 15 Procent der Bevölkerung bereits nachgewiesen

ist, — selbst diese letzteren Nachweisungen als vollständig

vorausgesetzt — für die landwirthschaftlichen Voilbetriebe und

den Grosshandel wenig mehr als ein Viertel der Bevölkerung

übrig bleibt.

C. Die Herkunft der Bevölkerung.

Es ist eine autfallende Erscheinung, dass die moderne

Statistik sich noch so überaus selten mit der Herkunft der

nichteingeborenen Bevölkerung unserer Städte beschäftigt hat.

Dass das Verhältniss der an einem Orte geborenen Personen

zur Gesammtheit der denselben bewohnenden Menschen nicht

gleichgiltig ist, hat man freilich längst erkannt. Unsere Volks-

zählungen scheiden Geburts- und Wohnbevölkerung und je

nach dem Procentantheil. welchen die erste dieser beiden Ka-

tegorien in einer städtischen Bevölkerung in Anspruch nimmt,

urtheilt man über die Raschheit oder Langsamkeit des An-

wachsens der betreffenden Stadt , über die grössere oder ge-

ringere Sesshaftigkeit der Menschen. Offenbar ist dieser Mass-

stab aber ein ziemlich unbestimmter und für feinere Unter-

suchungen über die sociale Zusammensetzung einer Stadtbe-

völkerung unzureichender. Denn Avenn man z. B. von einer

Stadt ermittelt hat, dass die Zahl ihrer nichteingeborenen

Bewohner 60 Procent der Gesammtzahl ausmache und von

einer anderen Stadt, dass sie 40 Procent Fremdbürtige hat,

so ist mit diesen Verhältnissziffern noch nicht bewiesen, dass

die Bevölkerung der ersteren Stadt nun um so viel ungleich-

artiger ist als diejenige der letzteren , und dass in ihr der

Prozess der gegenseitigen socialen Anpassung mit heftigeren
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Reibungen und Kämpfen tür den Einzelnen verbunden sein

muss. Es ist recht wohl der Fall denkbar, dass die nicht-

eingeborenen Bewohner der Stadt mit GO Procent Fremden

unter sich und mit der eingeborenen Bevölkerung eine grös-

sere Gleichartigkeit der Sitte und Mundart, der wirthschaft-

lichen Energie und socialen Gewohnheit zeigen, weil sie aus

der näheren Umgebung stammen, während in der Einwohner-

schaft der Stadt mit 40 Procent Fremden heterogene Ele-

mente aus entfernteren Gegenden sich mischen. Im ersteren

Falle wird das schliessliche Resultat der wechselseitigen An-

passung fremd- und heimbürtiger Bevölkerung ein ganz an-

deres sein als in dem letzteren : während dort Einzelne und

Gruppen von annähernd gleicher Avirthschaftlicher Ausrüstung

und ähnlichem socialem Charakter sich friedlich in die vor-

handenen Erwerbsbedingungen theilen, verdrängt hier vielleicht

der lebenskräftigere, energischere Stamm den abgelebten, schwä-

cheren aus den ererbten Sitzen ^).

Daraus ergibt sich von selbst, wie wichtig es werden

kann
,
genaueren Aufschluss über die Zusammensetzung der

nichteiiigeboreneu Bevölkerung unserer Städte zu erlangen.

Zu dem Ende haben Avir die Herkunft derselben im Ein-

zelnen zu untersuchen, also gleichsam die Gesammtheit der

Zugewanderten und in den wirthschaftlich-socialen Organismus

der Stadt Aufgenommenen nach den Geburtsorten auseinander-

zulegen. Eine derartige Zurückversetzung aller in einer Ge-

neration Eingewanderten und in einem bestimmten Momente

gleichzeitig Lebenden auf ihre Ausgangspunkte würde für die

Gegenwart gewiss von grossem Nutzen sein. Es würde an

ihr ganz allgemein ermessen werden können , wie weit sich

das Gebiet der regelmässigen inneren Wanderungen erstreckt;

wir würden aber auch bei jeder Stadt einen Massstab dafür

gewinnen, aus welchen Landestheilen sie regelmässig den Be-

1) So der Grieche den Türken durch Leihen auf Hypotheken.

Smyrna hatte um 1846 noch 80 000 türkische und nur 8000 griechische

Einwohner; 1881 war die türkische Bevölkerung auf 23 000 Köpfe herab-

gesunken, die griechische auf 76000 gestiegen. Vgl. Sohl ie mann,
Reise in der Troas im Mai 1881. Leipz. 1881. S. 29 ff.
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darf an Menschenkräften deckt, welchen ein entwickeltes Wirth-

achaftsleben mit seiner raschen Aufbrauchunj? von Menschen-

kraft mit sich bringt. Auf der anderen Seite würde sich

ei'geben, wie weit sich der Kreis ausdehnt, auf welchen die

wirthschaftlichen oder socialen Vortheile eines städtischen

Wohnsitzes Anziehungskraft ausüben , wie gross das ständige

Rekrutirungsgebiet ist , aus dem die verschiedenen Bevölke-

rungsklassen einer Stadt den durch Tod und Auswanderung

entstandenen Ausfall ersetzen. Die Gunst oder Ungunst der

Verkehrslage einer Stadt, die Blüte ihrer Gewerbe und ihres

Handels, die Anziehungskraft ihrer öffentlichen Anstalten, der

Reichthum ihrer Erwerbsgelegenheiten , die Annehmlichkeit

und Entwicklung ihres socialen Lebens — alles dies und man-

ches andere müsste in einer derartigen Statistik zum Ausdruck

kommen, zumal wenn ihre Resultate nach Alter, Geschlecht,

Confession und Berufsstand gegliedert würden. Aber sie würde

uns auch den eigenthüralichen Charakter der verschiedenen

Städte erst recht verstehen lehren, indem sie uns zeigte, durch

welche Einflüsse die Entwicklung desselben bestimmt wird.

Je nachdem die Mischung der Bevölkerung eine vielfältige ist,

je nachdem dieselbe unter gleichartigen und stammverwandten

oder unter verschiedenartigen und stammfremden Elementen

stattfindet , wird sich der sociale Charakter einer Stadtbevöl-

kerung mehr kosmopolitisch oder mehr national oder provinziell

gestalten. Die Einbürgerung fremdartiger Elemente ruft natür-

lich sociale und wirthschaftliche Reibungen hervor; die wechsel-

seitige Anpassung vollzieht sich langsam und unter mannich-

fachen Schwierigkeiten für beide Theile ; sie wirkt zersetzend

und umbildend auf Sprache und Sitte ein. Städte, welche nur

die überschüssigen Menschenkräfte einer näheren stammver-

wandten Umgebung aufsaugen, werden sich ruhiger, gleichmäs-

siger, individueller entwickeln, und es kann ihnen gelingen,

Jahrhunderte hindurch ihre historische Eigenart zu bewahren.

Aber nicht bloss die Städte selbst als social-örtliche Grup-

pirungen würden uns solche Untersuchungen besser verstehen

lehren ; sie würden uns auch dazu anleiten , den Ursachen

nachzuspüren, welche in der ursprünglichen Heimat die Men-
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sehen fort und fort zur Auswanderung drängen, und diese

Wanderungen und Umsiedelungen mit erstaunlicher Beharr-

lichkeit Menschenalter hindurch in dieselbe Richtung lenken.

Ist es doch eine der auffallendsten Erscheinungen, dass in den

Jahren 1875—1880 trotz fortwährender Verschlechterung der

städtischen Erwerbsverhältnisse das Wachsthum der Städte

im Deutschen Reiche, bezw. der Zudrang vom Lande zu den-

selben im Vergleiche mit den Jahren 1867— 1875 in der

Hälfte aller Orte von mehr als 10 000 Einwohnern nicht nur

nicht nachgelassen, sondern sich noch vergrössert hat, wäh-

rend die andere Hälfte der Städte nur eine etwas verlang-

samte Zunahme zu verzeichnen hatte, eine Abnahme aber nur

in ganz vereinzelten Fällen stattfand ^). Mit der banalen,

durch keine Thatsachen belegten oder belegbaren Auskunft

»amtlicher« Statistiker, die landwirthschaftlichen Verhältnisse

hätten sich in dieser Zeit »offenbar« noch mehr verschlechtert

als die gewerblichen und kommerziellen, ist das seltsame Phä-

nomen gewiss nicht erklärt. Erst eine Ermittlung der Her-

kunft der Gewanderten im Detail, eine statistische Zurück-

versetzung derselben auf ihre Ausgangspunkte würde darüber

belehren können, welche von den vielerlei möglichen Ursachen

in jedem einzelnen Auswanderungs-Orte oder -Gebiete, bezw.

in bestimmten Kategorien solcher Orte und Gebiete den Um-
zug bewirkt haben.

Man spricht nicht selten von dem Wandertriebe, der die

Einzelnen wie ganze Völker mit unwiderstehlicher Gewalt in

die Ferne treibe
;

ja man hat diesen Trieb bestimmten Völ-

kern in besonders hohem Grade als nationale Eigenthümlich-

keit zugesprochen. Versteht man darunter einen Drang zum

Wandern um des Wanderns willen, so mögen ihn Geschicht-

schreiber zur Bezeichnung von Erscheinungen verwenden, die

sie nicht zu erklären wissen, und Politiker mögen sich damit

die patriotischen Beklemmungen über die hohen Auswande-

rungsziffern erleichtern. Beide gehen dann ungefähr ebenso

tief wie Cicero, wenn er die Revolutionen aus dem Studium

1) Vgl. Statist. Jahrbuch für das Deutsche Reich. IV (1883), S. 6 f.
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novarum reruni erklärt. Die Gesellschaftswissenschaft weiss

mit jenem Begriffe nichts anzufangen. Für sie ist das Wan-
dern eine wirthschaftlich und social bedingte Massenerschei-

nung, deren Ursachen die Statistik aufzuhellen hat. Sie un-

terscheidet Wanderungen mit steter Ortsveränderung, solche

mit temporärer und solche mit dauernder Umsiedelung. Zur

ersten Kategorie gehört das Nomadenleben, der Betrieb von

Wauderhandel und Wandergewerben ; zur zweiten das Wan-
dern der Handwerksgesellen, der ländlichen Arbeiter, der

Dienstboten , der Gewerbetreibenden , welche die günstigste

Stelle zu temporären Unternehmungen aufsuchen; zur letzten

die Umzüge von Ort zu Ort innerhalb desselben Landes und

die eigentliche Auswanderung. Der wirthschaftliche Erfolg

aller Arten von Wanderungen ist die Herbeiführung eines

lokalen Austausches der Arbeitskräfte, die Bewirkung einer

zweckmässigen Arbeitstheilung und Arbeitsvereinigung inner-

halb des einzelneu Landes und auf der ganzen bewohnten

Erde ; ihr socialer Erfolg sind grosse Verschiebungen der Be-

völkerung , Aufhalten des Anwachsens derselben an einem,

Beschleunigung des Wachsthums an andern Punkten , Lich-

tung und Anhäufung zugleich. Ihre Hauptursache ist die

ungleiche örtliche Vertheilung der Erwerbsvortheile. Die Be-

deutung der Wanderungen in der Gegenwart und nächsten

Vergangenheit liegt vor aller Augen: als interne Wanderungen

bewirken sie das Anwachsen der Städte, verhüten sie die Ent-

stehung eines Missverhältnisses zwischen kultivirbarer Boden-

fläche und ackerbauender Bevölkerung, als externe beschleu-

nigen sie die Bevölkerung und Exploitirung menschenarmer

Kolonialländer, schaffen sie den im Mutterland Zurückgeblie-

benen Ellenbogenraum. Aber sie können auch in beiden

Fällen einen Verlust des socialen Körpers an gesundem Blut,

eine Schwächung der Produktivkraft der Heimat, eine Atro-

phie der einen, eine Hypertrophie der andern Glieder bedeuten.

In diesem Falle sind sie Krankheitserscheinungen, an welche

sich ein weitergehendes als bloss wissenschaftliches Interesse

knüpft,

Ueber die Bedeutung der Wanderungen in der Vergan-
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genheit haben wir keine klare Vorstellung melir. Angesichts

der durch die modernen Transportmittel und das freisinnige

Personenrecht dieses Jahrhunderts herbeigeführten Erleichte-

rung des Ortswechsels wird es fast paradox klingen , wenn

hier gesagt wird, dass diese Bedeutung eine weit grössere ge-

wesen sein muss als in der Gegenwart. Aber es bedarf nur

einer ziemlich einfachen Erwägung, um dies zu erkennen.

Alle höhere Kultur beginnt mit dem Wandern. Von der

occupatorischen Sammelwirthschaft leitet das Nomadenleben

über zur Produktiouswirthschaft. Der älteste Ackerbau ist

ein nomadischer mit jährlichem Wechsel des Kulturlandes.

Der älteste Handel ist Wanderhandel; die ersten Gewerbe,

welche sich als berufsmässige Thätigkeit Einzelner von der

Hauswirthschaft ablösen, werden »im Umherziehen« betrieben.

Die grossen Religionsstifter, die ältesten Dichter und Philo-

sophen sind überall grosse Wanderer. Und zieht nicht noch

heute der Erfinder , der Prediger einer neuen Lehre von Ort

zu Ort , um Anhänger und Gläubige zu suchen — trotz der

gewaltigen Entwicklung des modernen Nachrichtenverkehrs?

Aelter gewordene Kultur ist sesshaft. Der Grieche war sess-

hafter als der Phönicier, der Römer sesshafter als der Grieche,

weil Einer immer der Erbe der Kultur des Andern war. Noch

heute bemerken wir Aehnliches. Der Germane ist beweg-

licher als der Romane, der Slave beweglicher als der Ger-

mane. Der Franzose klebt an der heimatlichen Scholle , der

Russe verlässt sie leichten Gemüths , um an andern Stellen

seines weiten Vaterlandes bessere Erwerbsgelegenheiten zu

suchen. Der Grund ist ein doppelter. Mit steigender Kultur-

entwicklung wächst fürs erste der Umfang der Kapitalfixi-

rungen ; der Producent wird immobil mit seinen Produktions-

mitteln. Der russische Zimmermann wandert mit Axt und

Säge Tausende von Werst weit durch das Land , um Arbeit

zu suchen; der westeuropäische Bauunternehmer mit seinen

Maschinen , Sägewerken , Ziegeleien , Werplätzen ist an den

Ort gebunden. Und fürs zweite hat die Ausbildung der mo-

dernen Verkehrmittel den Gütertransport in weit höherem

Grade erleichtert als den Personentransport. Die örtlich ge-
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gebene Vertheilung der Arbeitskräfte erlangt dadurch höhere

Wichtigkeit als die natürliche Verbreitung der Produktions-

mittel ; die letzteren ziehen vielfach den ersteren nach , wo

früher der umgekehrte Fall stattfand.

Wie man sieht, führen diese allgemeinen Erwägungen zu

Resultaten, welche von der vulgären Annahme einer fortwäh-

rend steigenden Mobilisirung der Gesellschaft stark abweichen.

W^ie weit dieselben richtig sind, könnte nur eine vergleichende

Statistik der Wanderungen für Völker verschiedener Kultur-

stufe oder für dasselbe Volk in verschiedenen Epochen seiner

Entwicklung zeigen. Leider ist kaum ein Feld der modernen

Statistik noch so wenig angebaut und so sehr in seiner wis-

senschaftlichen Fruchtbarkeit unterschätzt als gerade dieses.

Von den meisten Ländern besitzen wir in dieser Richtung

kaum mehr als die rohen Ziffern der überseeischen Auswan-

derung. Die internen Wanderungen sind nur in ganz ver-

einzelten Fällen einmal Gegenstand der Ermittlung gewesen.

Gewiss fällt es schwer, angesichts der modernen Zugfreiheit

und Heimatgesetzgebung, der Aufhebung des Passzwangs und

ähnlicher auf die Erleichterung der Personenbewegung gerich-

teten Massregeln hier für die Statistik den richtigen Beob-

achtungspunkt zu finden ; man wird aber nicht leugnen kön-

nen, dass auch da, wo die Mittel zur Gewinnung zuverlässiger

Daten vorhanden gewesen wären, diese vielfach unbenutzt

geblieben sind.

Es gibt zwei Momente, wo die internen Wanderungen

statistisch zu fassen wären: den Moment, wo dieselben eben

ihren Endpunkt finden , also den Zeitpunkt der Neuansiede-

lung und den Moment der eingetretenen Ruhe, wo der Erfolg

aller während eines Menschenalters an einem bestimmten Orte

stattgehabten Einwanderungen vollendet vorliegt. Der letzte

Fall wird praktisch bei den moderneu Volkszählungen , bei

welchen u. A. auch nach dem Geburtsorte gefragt wird ; der

erstere Hesse sich leicht praktisch machen , wenn man das

durch den Meldezwang gewonnene Material statistisch ver-

werthen wollte. Dies ist m. W. l)is jetzt nirgends geschehen.

Dagegen werden die Gebürtigkeitsangabeu der Volkszählungen
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wohl in allen Ländern benutzt, freilich nur, um in ziemlich

vagen Kategorien zu ermitteln, wie viele der Gezählten inner-

halb oder ausserhalb ihres Wohnorts, ihrer Provinz oder des

Staates geboren sind. Feinere Untersuchungen über die Mi-

schung der Bevölkerung nach der Gebürtigkeit sind m. W.
erst einmal für ein ganzes Land angestellt worden , nämlich

für Bayern auf Grund der Volkszählungsresultate von 1871 ').

Die vortrefflich durchgeführte Arbeit Georg Mayr's hat leider

nur bei einigen kommunalstatistischen Bureaux, wie denjenigen

von Leipzig und Budapest, Nachahmung gefunden ^). Es ist

wünschenswerth, dass die Städtestatistik sich allgemeiner dieses

Gegenstandes annimmt. Denn in dem grossen Haushalt der

modernen Gesellschaft erscheinen die Städte vorwiegend als

menschenkonsumirende Bildungen , und in ihnen findet der

grösste Theil der inneren Wanderungen seinen Zusammen-

fluss und Ruhepunkt. Viel wäre schon erreicht, wenn wir

ermittelt hätten, wie in ihnen die Bevölkerung nach der Her-

kunft sich mischt.

Was die Vergangenheit betrifft, so fehlt es keineswegs

an Material , welches uns in den Stand setzt , auch auf sie

diese Untersuchungen auszudehnen. Für die mittelalterlichen

Städte liegt solches in den Bürgerbüchern vor, welche Jahr

für Jahr die in den Bürgerverband Aufgenommenen nach

Namen und meist auch nach Gewerbe und Herkunft angeben.

Auf Grund derselben hat Kohl seine Untersuchungen über

die Herkunft der Bevölkerung von Bremen ^) angestellt. We-

niger häufig sind derartige Daten für die fluktuirende Bevöl-

kerung. Immerhin besitzen wir bereits eine Arbeit von

Schanz, welche über die Herkunft der Konstanzer Handwerks-

gesellen am Schluss des XV. und im XVI. Jahrhundert auf

1) Die bayerische Bevölkerung nach der Gebürtigkeit,, bearbeitet

von Dr. Georg May r. XXXII, Heft der ßeitr. zur Statistik des Köuigr.

Bayern. München 1876.

2) Mitth. des statist. Bur. der Stadt Leipzig, Heft XL — Die

Hauptstadt Budapest i. J. 1881, Berlin 1883.

3) Zeitschrift für D. Kulturgeschichte. N, F, I, S. 37—76.

Bücher, die Bevölkeruog von Frankfurt a. M. 11
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Grund der erhaltenen Eidbücher Aufschluss gibt ^). Weiteres

Material lässt sich aus den Herkunftsangaben der Bürgerver-

zeichnisse, der Brüderschaltsbücher, Söldnerlisten etc. gewinnen.

Wenn schon in der Gegenwart die Untersuchung der

Herkunft einer Stadtbevölkerung die werthvoUsten Auf-

schlüsse verspricht, so wird dieselbe für das Mittelalter von

noch weit grösserer Wichtigkeit. Denn so bedeutend auch

der Zudrang nach den grossen Städten der Gegenwart sein

mag, so behauptet doch immer noch die eingeborene oder

doch seit langer Zeit eingewöhnte Bevölkerung ein so starkes

numerisches Gewicht, dass es ihr verhältnissmässig leicht ge-

lingt, die fremden Elemente sich anzugleichen, ihnen das ei-

gene Gepräge mehr oder weniger aufzudrücken. Die Bevöl-

kerungen von Berlin , Wien oder München haben trotz der

Einwanderung der letzten Jahrzehnte nur unerheblich an ihrer

socialen Eigenart verloren. Anders im Mittelalter , wo ver-

heerende Krankheiten, Theuerungs- und Kriegsnöthe die Be-

völkerung in kurzen Zwischenräumen heimsuchten und gleich

zu Tausenden hinrafften. In einer solchen Zeit ist der Zuzug

von aussen eine stete Nothwendigkeit , wenn das städtische

Gemeinwesen mit seinen kostspieligen Befestigungen und Ver-

theidigungseinrichtungen überhaupt weiter bestehen soll. Die

rasche Wiederholung jener Kalamitäten würde im anderen

Falle binnen wenigen Jahrzehnten die städtische Gesellschaft

zur Auflösung gebracht haben.

Diese sehr einfache Erwägung nöthigt uns, von vorn

herein in jeder mittelalterlichen Stadt einen nicht unerheb-

lichen Procentsatz von Nichteingeborenen vorauszusetzen. Ob

dieselben politisch als Bürger oder als Einwohner, bezw.

Beisassen oder in irgend einer anderen Eigenschaft der vor-

handenen Bevölkerung eingefügt wurden, ist vorläufig gleich-

giltig. Unser Verzeichniss der ansässigen Bevölkerung von

Frankfurt a. M. im Jahre 1387 zeigt denn auch fast auf den

ersten Blick in den zahlreichen Ortsnamen, weiche zur Per-

sonenbezeichnung verwendet sind, dass ein grosser Theil der

1) Jahrb. für NÖ. u. Statistik XXVIIl. (1877), S. 313 ff.
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Schwörenden vom 4. Oktober noch deutlich seines fremden

Ursprungs sich bewusst war. Zwar lässt sich nicht beweisen

und soll auch nicht einmal vermuthungsweise gesagt werden,

dass alle so bezeichneten Personen nun selbst in Frankfurt

eingewandert gewesen seien. Manche mögen die Söhne, an-

dere die Enkel solcher Eingewanderten sein. Allein für die

grosse Mehrzahl der Fälle steht es ausser Zweifel, dass wir

es mit »neuen Männern« zu thun haben. Dies gilt durchweg

für die zahlreichste Art von Fällen , in welchen der Orts-

name mit der Präposition von dem Taufnamen beigefügt wird.

Minder gewiss liegt die Sache bei denjenigen Fällen, wo der

Ortsname unmittelbar dem Vornamen nach- (vereinzelt auch

vor-) gesetzt wird und bei denjenigen , in welchen der Orts-

name adjektivisch gebraucht wird. Indessen spricht die nicht

so seltene Beobachtung , dass für die Bezeichnung einer und

derselben Person alle drei Formen gebraucht werden , und

dass die Bezeichnung durch Angabe der Herkunft mit der

Benennung nach dem Gewerbe oder Wohnhause wechselt,

doch für die Annahme , dass wir es hier nur in seltenen

Fällen mit fixirten Familiennamen zu thun haben ^).

Von den 2861 Personen , welche unser Verzeichniss ent-

hält führen etwa 1000 Namen mit Herkunftsangaben. Genau

lässt sich die Ziffer nicht bestimmen, da es hin und wieder

zweifelhaft blieb , ob eine Hez-kunftsbezeichnuug oder eine

andere Art der Namengebung vorliegt. Dies gilt namentlich

von der zweiten der oben angeführten Bezeichnungsweisen,

bei welcher der Ortsname unmittelbar dem Taufnamen bei-

gesetzt wird. Eine weitere Anzahl von Namen musste dess-

halb ausgeschieden werden, weil die betreffenden Orte, sei es

wegen frühzeitigen Verschwindens derselben , sei es wegen

undeutlicher oder ungenauer Schreibung nicht aufgefunden

werden konnten. Doch sind diese Namen in die nachfolgende

Uebersicht aufgenommen worden , welche sämmtliche in un-

1) Bei notorisch alteingebürgerten Familien , wie den Holzhauseu,

Glauburg u. A. ist von einer Aufnahme der betr. Personen in die

nachfolgende Statistik abgesehen worden.

11*
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serem Verzeichnisse vorkommenden Ortsnamen nach Kate-

gorien getrennt und alphabetisch geordnet enthält. Die Schrei-

bung ist die urkundliche; die beigefügten Ziffern geben die

Zahl der vorkommenden Fälle an.

A. Ortsnamen mit der Präposition von.

Aigeeheim.

Akarben.

Aldinstad 10.

Amelburg 2.

Aneuilre.

Arheilgea 8.

Arnstad.

Aschaffinburg 4.

Assinheym 8.

Auerbach.

Aiche, Ayche 2.

Axperg.

Babenberg.

Babeohusen.

Bebera 7.

Bechelingen.

Bergen.

Berkirsheim 3.

Bern.

Berstad 3.

Bessingen.

Bicken.

Bingen 3.

Birgel 5.

Bischoffisheym 2.

Bockinheym 10.

Bomersheym 5.

Bonimeß 2.

Bornheim 4.

Breidinbach.

von dem Bruche.

Buchen 3.

Buchis.

Budensheim 4.

Büdingen.

Buwern.

Buczbach 3.

Kaldebach 6.

Garben 10.

Caasel 2.

Eaubin.

Kelkeym.

Eesselstad.

Keuchen.

Kleberg.

Oleen.

Cloppheim 2.

Clyngenberg.

Coelne 4.

Constencze 3.

Koppern 3.

Croczenburg.

Crufftel.

Kunegistein , Kunge-

stein 7.

Kungisberg.

Diepach.

Diepurg, Dippurg 7.

Diczenbach.

Dobbeborn.

Dorfeiden 2.

Doringheim 3.

Dorley.

Dudilsheim 2.

Dungen.

Durckelwil.

Echczil 4.

Eckarczhusen.

Eckinheim.

Egersbach.

Elffelde, Eltvil 2.

Emße.

Enkeim, Ennencheyui 2.

Erbstad.

Erde.

Erfurt 2.

Erlebach, Irlebach 9.

Esschebach 9.

Escheborn 6.

Eschirsheym 5.

Eßlingen 2.

Eychen 5.

Falkenstein.

Fechinheim 5.

Flyden.

Francke.

Fredeberg 12.

Fryburg 2.

Friczlar.

Fulda 7.

Gambach.

Garbenheim.

Geilnhusen 13.

Gerau, Girawe 2.

Gießen 3.

Giuheim 5.

Gottingen.

Grießheim 2.

Gruneberg 3.

Hagenau.

Haigarten.

Hanawe 5.

Harheim 6.

Haczstein.

Hefftrich.

Helmershusen.

vom Hene 2.

Hersfelden.

I
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Hexstad 3.

Heyger 2.

Hoenberg, Hohenberg4.

Hoenrade 2.

Hoenstad 5.

Hoeste, Hoste 2.

Hohinburg, Homburg 2.

Hohungen, Houngen 4.

Huleshofen 2.

Husen.

Husenstam 2.

Husteden.

Hbenstad , Elbinstad,

Elmenstad 3.

Itstein, Edechstein 3.

Langendippach.

Lanczhude.

Laud.

Lauffdorff 2.

Lauffstad.

Lauppach 2.

Lemersbohil.

Liebe.

Lichtenstein 2.

Liederbach.

Lympurg 5.

Linden 2.

Lyndenbach.

Lintheim 3.

Lixberg.

Lorch, Loyrche 3.

Lutembach,

Marpurg 4.

Massinheym 2.

Mastrich.

Meilsheim, Meisheim 2.

Mencze 14.

Merfelt, Mersefelt 2.

Mildenberg 2.

Minczenberg 3.

Moenstad.

Montebuer 5.
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Kaldebecher 2.
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Zweifelhaft blieben folgende Ortsnamen der Kategorien

B und C: Viriveivasscr, Echtmoß, i^eZ«»^ (FellingV), lieberer,

Ueidorn, Ybech, Kludener (Kloden?), Lache (Laacb?), Lti-

purg , Mcrhoäe , 31onych (München ?) , Montschelger (Mont-

selgues in Frankreich, Dep. Ardeche?), Ntihus, Eeide^ Oissen-

stehi, Kerne (Rehme Kr. Minden ?), Rode (Roth oder das Ad-

jektiv?), Schelhorn 5, Stargrat, Starckrat 4 (Stargart?),

Stulcsenhurg, Wesemer, Wortenberg.

Zur Kategorie A gehören im Ganzen 626 Personen aus

226 Orten. Von den letzteren sind jedoch folgende 13 ihrer

Lage nach nicbt zu bestimmen gewesen, sei es dass die Schrei-

bung ungenau ist, sei es dass es mehrere Orte dieses Namens

gibt , von denen keiner in der Nähe von Frankfurt liegt

:

Äigesheim , Axperg , Bruch , Buwern (Beuern ?) , Dobbeborn,

FrancJce, Lichtenstein 2, Lyndcnbach, Lidernbach, Nure (mögl.

Weise Abkürzung für Nurenberg), Reydüshofen, Rome 2, Schon-

atve. Es verbleiben somit zur näheren Bestimmung noch 213

Orte und 611 Personen.

Zur Kategorie B gehören 141 Personen aus 91 Orten.

Von diesen entfallen aus den angeführten Gründen 14 Per-

sonen in folgenden 12 Orten: Ärthusen, Bernfeit, Blumen-

stein 3, Brunecke, Capelle, Cloppensteln, Krauenstein, Dolling,

Fischenhusen, Herezberg, Lewinstein, Sneppinstein. Es ver-

bleiben 127 Personen aus 79 Orten.

Zur Kategorie C gehören 171 Personen aus 113 Orten.

Von diesen entfallen 10 Personen aus eben so vielen Orten,

nämlich: Äldenburger, Claff'huser, Clingener, Drebecher, Brimp-

perger, Hornberger, Ossener, Riethuser, Ruclcerberger, Scho-

nawer. Es verbleiben somit 161 Personen aus 103 Orten.

Die Kategorie D umfasst 30 Personen aus 13 verschie-

denen Gegenden. Wir können darnach die Herkunft von 929

Personen, die sich auf 299 Orte und 13 Landschaften ver-

theilen mehr oder minder genau bestimmen. Freilich treffen

wir unter den so ausgesonderten Orten eine erhebliche An-

zahl solcher, welche mehrfach in Deutschland, ja in der Nähe

Frankfurts vorkommen. Da eine bestimmtere Bezeichnung

fehlt, so müssteu auch diese Orte ausser Betracht bleiben,
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wenn nicht Alles darauf hinwiese, dass wir in zweifelhaften

Fällen immer den Frankfurt zunächst gelegenen Ort als die

Heimat der betreffenden Person anzusehen haben. Wo irgend

Zweifel blieben, da sind die betreffenden Ortsnamen im Fol-

genden durch das Zeichen * kenntlich gemacht worden. Im

Uebrigen sind zum Zwecke der Klassificirung der einzelnen

Orte je nach ihrer Entfernung von Frankfurt a. M. oder ihrer

politischen Zugehörigkeit neben den neueren Ortsverzeich-

nissen (insbesondere den Orts-Lexika von Ritter und Huhn)
das historisch-geographische Wörterbuch des Mittelalters von

Hermann Oesterley, sowie die Arbeiten über wüste und

ausgegangene Orte der angrenzenden Gebiete ^) sorgfältig be-

nutzt worden. Es ist natürlich hier nicht der Ort für hi-

storisch - topographische Untersuchungen. Desshalb musste

davon abgesehen werden, überall die Bestimmungsgründe für

die Einreihung dieses oder jenes Ortes an einer gewissen

Stelle der nachfolgenden üebersichteu zu entwickeln. Unter-

gegangene Ortschaften sind durch Cursivdruck und durch

kurze Verweisungen auf die betreffende Litteratur kenntlich

gemacht worden.

Wenn wir zunächst von den landschaftlichen Bezeich-

nungen absehen, so vertheilen sich die Herkunftsorte der 899

Personen, welche überhaupt in Betracht kommen , nach den

gegenwärtigen politischen Grenzen folgendermassen. Es kom-

men auf
Personen. Procent.

Das Königreich Preussen 463 51,5

Grossherzogthum Hessen 359 39,9

1) Es sind hauptsächlich folgende: Landau, Beschreibung des

Gaues Wettereiba (L. We.). Derselbe, Beschreibung des Hessengaues

(L. H.) und Hist.-topogr. Beschreibung der wüsten Ortschaften im

Kurfürstenth. Hessen etc. (L. Wü.). — Wagner, Die Wüstungen im
Grossherzogthum Hessen. 3 Bde. (bezeichnet W. Ob.: Oberhessen,

W. St.: Starkenburg, W.Rh.: Rheinhessen). — Vogel, Beschreibung

des Herzogthums Nassau (V. N.). Ausserdem sind die Ortsverzeich-

nisse in Wencli's Hess. Landesgeschichte, sowie das Verzeichniss

der Ortschaften, w^elche Burgrecht zu Frankfurt hatten, bei Thomas,
der Oberhof zu Fr. a. M. 8. 166 ff. verglichen worden.
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Gleiberg 1

Laufdorf 2

Zusammen 20

b) Kreis Siegen.

Siegen 6

Gosenbach 2

Zusammen 8

Böckelheim (R.-B. Coblenz) 1

Kempen (R.-B. Düsseldorf) 4

Köln 7

Virneburg (R.-B. Coblenz) 1

Oppen (R.-B. Trier) 1

Syburg (R.-B. Arnsberg) 2

Trier 3

Wesel 1

Zusammen 21c) Aus den übrigen Theilen
der Rheinprovinz und West-

falens.

*Altenhoven (R.-B. Düsseldorf) 1

Rheinland und Westfalen überhaupt 49.

4. Ans den übrigen Provinzen Prenssens.

Erfurt 2 Göttingen

Zeitz 1 Lüneburg

Zusammen 6

II. Grosslierzogthum Hessen,
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Düdelsheim
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3. Bheinhessen.

Appenheim (Kr. Bingen) 1 Oppenheim 3

Bingen 3 Wachenheim (Kr. Worms) 1

Bodenheim (Kr. Oppenheim) 1

Mainz 16

Worms
Zusammen 31

a) ünterfranken.
Aachatfenburg 8

Bessingen (B.A. Karlatadt) 1

Klingenberg 1

Massenbuch (B.A. Lohr) 3

Miltenberg 2

Riedern (B.A. Miltenberg) 1

*Stockstadt (B.A. Aschaffenburg) 1

Schweinfurt 1

Würzburg 2

Zusammen 20

III. Köuigreicli Bayern.

Rockenhausen

8 Speier

Zusammen 12

c) Aus andern Regierungs-
bezirken.

b) Pfalz.

Annweiler

Kusel

Brombach

Nürnberg
* Landshut

Weiden (in Schwaben bei Zus-

marshausen)

Windsheim
* Bissingen (Bissing)

Zusammen
Königreich Bayern überhaupt 38.

IV. Die übrigen deutschen Länder.

a) Baden.
Konstanz 3

Freiburg 2

Weinheim 2

Zusammen 7

b) Württemberg.
Esslingen 2
Wimsheim 1

Zaberfeld 1

Zusammen 4

c) Sachsen und Thüringen.
Stedtfeld (S.-Weimar) 1

Arnstadt 1

Giessübel (S.-Meiningen) 1

Scharfenstein (Kgr. Sachsen) 1

Wolkenburg 1

Zusammen 5

d) E 1 8 a s s.

Hagenau

e) Lübeck
Ueberhaupt 18.

V. Allsserdeutsche Staaten.

a) Oesterreich.
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b) Schweiz. c) Niederlande.
Bern 3 Dungen (Nordbrabanl) 1

Zürich 2 Empel (Nordbrabant) 2

Zusammen ""5 Mastricht _l
Zusammen 4

Ausserdeutsche Staaten überhaupt 21.

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich klar, dass die

grosse Mehrzahl der Zugewanderten aus der näheren Um-
gegend der Stadt stammte. Die Wetterau, der Taunus, der

Vogelsberg und die Rhön sind hauptsächlich das Rekruti-

rungsgebiet der Bevölkerung. In weit geringerem Grade be-

theiligen sich die gleich nahe bei der Stadt südlich des Mains

gelegenen Gebiete. Der einzige Kreis Vilbel liefert mehr Zu-

zügler als die ganze Provinz Starkenburg. Von sämmtlichen

899 in Betracht kommenden Personen gehören 671 oder fast

75 Procent dem Gebiete der preussischen Provinz Hessen-

Nassau, der Kreise Wetzlar und Siegen und der hessischen

Provinz Oberhessen an. Der ganze entferntere Norden und

Nordosten sind dagegen etwas schwächer vertreten als die

entfernteren Theile Süddeutschlands. Auffallend zahlreich sind

die Böhmen und Mähren, zumal wenn man beachtet, dass das

näher gelegene Ober- und Mittelfranken nur mit einzelnen

Personen in der Liste erscheint.

Lassen wir jedoch noch solche Betrachtungen bei Seite,

zu denen die verhältnissmässig kleine Zahl der Fälle keine

genügend feste Unterlage bietet. Es genügt, die eine That-

sache ausser Zweifel zu stellen, dass die Bevölkerung Frank-

furts am Ende des XIV. Jahrhunderts ihr Ergänzungsgebiet

vorwiegend in den Dörfern der näheren Umgebung hatte.

Sehen wir dabei von den neueren politischen Grenzen ab und

gliedern die Personen mit Herkunftsangaben bloss nach der

Entfernung ihrer Heimat-Orte und -Länder von Frankfurt,

so finden wir (die Personen mit Landschaftsnamen einge-

rechnet), dass von sämmtlichen 929 Personen stammten

aus einer Entfernung von 2 Meilen u. weniger 308 oder 33,2 Proc.

» » » «2—10 Meilen 424 » 45,6 »

» grösserer Entfernung 197 » 21,2 ».

Die äussersten Grenzen des Einwanderuugsgebietes sind

im Norden Lübeck, im Süden Bern, im Osten Krakau, im

Westen Empel bei Herzogenbusch.



III.

Das Bürgerverzeichniss von 1440.

A. Veranlassung und Inhalt des Verzeichnisses. — Berechnung der Ein-

wohnerzahl. — Eine offizielle Angabe von 1450 Ober die Zahl der Com-

municanten und andere bevölkerungsstatistische Ueberlieferungen. — Blinde.

Wie das Einwohnerverzeichniss von 1387 so verdankt das

Bürgerverzeichniss von 1440 einer allgemeinen Eidesleistung

seine Entstehung.

Am Donnerstag nach dem Tage des Apostels Matthäus

(22. September 1440) fasste der Frankfurter Rath folgenden

Beschluss, der auf einem gleichzeitig geschriebenen Pergament-

blatt dem vierten Bürgerbuche vorgeheftet ist : Alle Bürger

und Einwohner der Stadt sollten einen (im Wortlaute beige-

fügten) Eid leisten, einerlei ob sie schon zuvor Bürger gewesen

oder Bürgersöhne oder von aussen zugewanderte Leute seien,

ob sie vorher bereits gelobt und geschworen hätten oder nicht.

Auch sollten fernerhin alle, welche zu Bürgern empfangen

würden, seien sie Einheimische oder Fremde, Bürgersöhne oder

nicht, diesen Eid leisten, ehe sie in Stubengesellschaften oder

Handwerke aufgenommen würden.

Die dem Beschlüsse folgende Eidesformel weicht in der

Buch er, die Bevölkeruug von Frankfurt a. AI. 12
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That nur' unwesentlich ab von derjenigen, welche seit 1398

bei der Bürgeraufnahme üblich war ^).

Die Bürgerschaft wurde durch eine (ebenfalls erhaltene) Be-

kanntmachung auf den feierlichen Akt vorbereitet. Zur Mo-

tivirung des Rathsbeschlusses wird hier hervorgehoben : es

hätten bisher die Bürger und Einwohner zu Frankfurt nicht

»gleichlich in einem Eide bei einander gesessen«. Der Eine

hätte anders gelobt und geschworen als der Andere; etliche

hätten auch den Bürgereid nie geleistet, woraus arge Irrungen

und Uebelstände entstanden seien. In Anbetracht dieser [Im-

stande und der wilden Zeitläufte habe der Rath verordnet,

dass alle Bürger und Einwohner zu Frankfurt gleichlich einen

gemeinen Eid thun und schwören sollten in der Weise , wie

man von Alters her die Bürger empfangen habe, auf dass Alle

desto getreulicher in Friede und Ruhe bei einander bleiben

und sitzen möchten.

Zum Verständnisse dieses Beschlusses ist zu beachten,

dass derselbe in nächstem Zusammenhange steht mit der seit-

herigen Praxis der Bürgeraufnahme. Bis zum Anfang der

zwanziger Jahre des XV. Jahrhunderts hatte man nur diejenigen

in das Bürgerbuch eingetragen , welche das Bürgerrecht ent-

weder durch Einkauf oder durch Heirat mit einer Bürgervvitwe

oder Tochter erworben hatten. Der Eintragung ging jedes-

mal die Leistung des Bürgereides unmittelbar voraus. Bürger-

söhne waren nur ausnahmsweise und auf besonderes Verlangen

eingeschrieben worden. Sie waren als »geborene Bürger« wie

von allen Zahlungen so auch von der Verpflichtung zum

Schwören des Bürgereides entbunden. Verlangten sie aber die

Eintragung in das Bürgerbuch, so zahlten sie die gewöhnliche

Schreibgebühr und leisteten den gleichen Eid wie die Fremd-

bürtigen ^).

Wie selten ein solches Verlangen ausgesprochen wurde,

1) Letztere ist mitgetheilt von E u 1 e r im Archiv für Frankfurts

Gesch. und Kunst, Yll, S. 128 f. Im Bürgermeisterbuch von 1440 fol.

37b wird denn auch schlechthin vom Bürgereid gesprochen: hiß

dornstag sal der rat gemeynlich den burgereit tun.

2) Rathsbeschluss von 1398 a. a. 0. S. 129.
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mag man daraus ersehen , dass in den 30 Jahren von 1391

bis 1420 nur 20 Bürgersöhue in das Bürgerbnch eingeschrieben

wurden. Aber auch Eingewanderte, welche die Rechte und Vor-

theile der Bürger in Anspruch nahmen , entzogen sich der

lästigen und für jeden, der nicht eine Fraukfurterin zum Weibe

hatte, kostspieligen Formalität. Und der Rath Hess die Dinge

eine Zeit lang ruhig ihre Wege gehen. Allerdings hatte er

den Handwerkern 1377 einen Artikel in ihre Ordnungen schrei-

ben lassen, nach welchem sie keinen in ihre Zunft aufnehmen

durften, der nicht zuvor Bürger geworden wäre und es mit

dem Rathe ausgetragen hätte. Die Vorschrift war damals mit

gebührender Strenge durchgeführt worden (vgl. S. 137 ff.)

;

allein sie scheint nach der allgemeinen Eidesleistung von 1387

bald wieder in Vergessenheit gerathen zu sein. Als 1398 die

Bestimmungen über die Bürgeraufnahme von neuem geregelt

wurden, sah man von dem im XIV. Jahrhundert nie streng festge-
' DO

haltenen Grundsatze, nach welchem jeder in der Stadt Ansässige

auch Bürger werden sollte, insofern ab, als man demjenigen, wel-

cher aus bestimmten C4ründeu nicht Bürger werden konnte oder

wollte , einen dem Bürgereid analogen Eid auferlegte , kraft

dessen er versprechen musste, vor dem Frankfurter Reichsge-

richte Recht zu nehmen und zu geben und von allen Gütern,

die er innerhalb oder ausserhalb der Stadt hätte oder gewänne,

zu gehen, zu dienen vncl zu tun vnd auch in allen Sachen ge-

horsam zu sin glicher tvise als ohe er hurger ivere ^). Dar-

nach muss doch fortwährend der Betrieb von Gewerben auch

für Nichtbürger möglich gewesen sein. Und dass auch weiter

Aufnahmen von Nichtbürgern in die Handwerke erfolgten,

dafür haben wir gleich eine ganze Reihe von Zeugnissen.

Unter den Einträgen des II. Bürgerbuchs finden wir im

Jahre 1408 nicht weniger als 25 Weber hintereinander auf-

geführt, denen 1409 noch 4 weitere folgen und dazu die Be-

1) Archiv VII, S. 159. Auf diesen Beisasseneid scheinen sich auch

in der erwähnten Bekanntmachung von 1440 die Worte zu beziehen:

als hiß her die bürgere vnd inwonere hie zu Fr. nit glichlich in eyme

eide by ein gesessen han, also daz einer anders globt vnd gesworn hat dan

der ander u. s. w.

12*
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merkung : Biese wohere hatten die meistere zu dem hantivercTce

gelassen und hatten nit fjloht unde yesworn, tvie ivole ir eins

deils eczwy faste jähr hie geivest ivaren^ und han nu erst

globit und gesivorn. Im Jahre 1411 scheint eine ähnliche

zwangsweise Nachholung des Bürgereides stattgefunden zu

haben: das III. Bürgerbuch weist für dieses Jahr 91 neue Ein-

träge auf — mehr als das Dreifache des seitherigen Durch-

schnitts ; unter den Eingetragenen sind 46 mit Bürgerinnen

Verheiratete und zahlreiche Gewerbetreibende aus zünftigen

Handwerken. 1415 wiederholte sich dieser Vorgang mit 60

neuen Einträgen , von denen ein Theil geborne bürgere an-

geht. Diesmal war die Schröderzunft ])esonders aufs Korn

genommen worden : 19 ihrer Mitglieder hatten sich mit den

Rechenmeistern um das Eintrittsgeld zu benehmen. Auch in

den Jahren 1421 und 1422 erreichen die Einträge das Drei-

fache des Durchschnitts der letzten 5 Jahre; zum ersten Male

erscheinen die Bürgersöhne in grösserer Anzahl (unter den

152 Einträgen beider Jahre 26mal). In den beiden folgen-

den Jahren wurde gegen die Handwerke vorgegangen, welche

den Vorschriften von 1377 zum Trotz mit der Aufnahme von

Nichtbürgern fortfuhren. In den in diesen Jahren erlassenen

Zunftstatuten wurde die betrefifende Bestimmung von neuem

eingeschärft ^). Im Jahre 1424 wurde festgesetzt, dass fremde

Steiudecker bei Reparaturen 14 Tage in der Stadt zu arbeiten

berechtigt sein sollten. Wolle Einer länger in Frankfurt ar-

beiten , so müsse er Bürger werden und dann sich in das

Handwerk aufnehmen lassen. Ebenso wurde den Zimmerleuten

verboten , Nichtbürger unter ihren Zunftgenossen zu haben.

Dieses Vorgehen hatte den Erfolg, dass nachdem schon 1424

12 Schuhmacher , alle mit bürgerlichen Frauen verheiratet,

eingeschrieben worden waren , Ende September 1425 nicht

weniger als 70 Bauhandwerker auf einmal den
.
Bürgereid

schwuren, darunter 17 Steinhauer und Maurer, 15 Steindecker

und 38 Zimmerleute. Diese Zünfte müssen sonach vorher in

1) So in der Ordnung der Ziinmerleute von 1423: II. Handwerker-

buch Bl. 44, der Steinmetzen (1424): ebendas. Bl. 56a, der Steindecker

(1424): Bl. 58.



181

ihrer Mehrheit (vgl. S. 96 f.) aus Nichtbürgern bestanden

haben.

Der Erfolg aller dieser gegen einzelne Kreise gerichteten

Massnahmen blieb indessen eiii, recht zweifelhafter ; nament-

lich treten in den folgenden Jahren die Bürgersöhne unter

den Eingeschriebenen immer spärlicher auf. Da entschloss

sich der Rath 1432 zu einem einschneidenden Vorgehen ^).

Er Hess durch zwei Richter alle ansässigen Leute und ihre

Söhne über 14 Jahre auffordern den Bürgereid zu leisten. Die

Massregel scheint sich nur auf diejenigen bezogen zu haben,

welche vorher noch nicht geschworen hatten und unter diesen

auch nur auf die Fremdbürtigen. Dennoch enthält das III.

Bürgerbuch unter dem Jahre 1432 nicht weniger als 501 neue

Einträge — mehr als das Zehnfache des seitherigen Durch-

Schnitts. Unter den Aufgenommenen zahlten 266 Eintritts-

geld, 214 waren wegen Verehelichung mit bürgerlichen Frauen,

11 als Bürgersöhne und 10 aus unbekannten Gründen von

dieser Leistung befreit. Die zünftigen Handwerker sind wieder

in der Mehrzahl ; daneben treten zahlreiche Arbeiter , Tag-

löhner, Knechte, überhaupt Leute der niedrigsten Berufsstände

auf; 8 der Eingetragenen werden ausdrücklich als arm be-

zeichnet, 4 sind blind und einer ist mit dem Zusatz blinde

et pauper eingeschrieben. Man war also so radikal als mög-

lich vorgegangen.

Die Thatsache, dass bei dieser Razzia auf Eidflüchtige

fast ein Viertel der für diese Zeit anzunehmenden Einwohner-

zahl als formell ausserhalb des bürgerlichen Verbandes stehend

erfunden wird , ist ein neuer Beweis dafür , dass das Bürger-

recht damals in Frankfurt nur eine geringe praktische Be-

deutung für den Einzelnen hatte. Zu den Steuern musste

jeder beitragen, der in der Stadt seinen dauernden Wohnsitz

l) Dasselbe ist nur bekannt durch einen Eintrag des Rechenbuchs

von 1432 (vgl. Kriegt, D. ßürgerth. im Mittelalter S. 546. Anm. 171),

welcher lautet: 5 fl han wir geben Gerlach vnd Fritag richtern, Jo-

hannes Heile vnd Friczchin schribern , als sie ezu leste allermencUch von

gesessen luden vnd iren sonen vber 14 jare alt verbodet han, den burger-

eyd czu thun.
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hatte ; zum Wach- uud Kriegsdienst wurde er herangezogen

mitsamrat dem Handwerk oder der Gesellschaft, welcher er

angehörte; er konnte sein Gewerbe, namentlich wenn dasselbe

nicht zünftig war, ungehindert betreiben. Diesem Zustande

musste der Rath um joden Preis und schon in seinem eigenen

Interesse ein Ende zu machen suchen. Wurde doch der Bür-

gereid von ihm als eine Art Huldigungs- uud Unterthanen-

eid aufgefasst. Und überdies beruhte die ganze Existenz jener

kleinen städtischen Gemeinwesen des Mittelalters bei ihrer

nach unseren Begriffen winzigen Volkszahl gerade darauf, dass

sie geschworene Einungeu , Eidgenossenschaften waren , in

denen Alle für Einen standen und Einer für Alle. War der

Zweck, den der Rath mit der zwangsweisen Heranziehung der

Niedergelassenen im J. 1432 verfolgte, für den Augenblick

erreicht, so musste er auch für die Zukunft die Wiederan-

sammlung einer zahlreichen Bevölkerung von Nichtbürgern

zu verhüten suchen.

Gleich nach Ostern des Jahres 1435 fasste er desshalb

folgenden Beschluss : Da in der Handwerker Büchern geschrie-

ben stehe , dass niemand Handwerke treiben noch in solche

aufgenommen werden solle , er habe es denn mit dem Rathe

ausgetragen, und doch etliche Handwerke nicht bloss geborene

Bürger, sondern auch Andere zugelassen hätten , so habe der

Rath verordnet, dass die Handwerker fürder niemanden auf-

nehmen sollten, er sei denn ein geborener Bürger oder habe

zuvor den Bürgereid geleistet. Wäre gegenwärtig jemand

unter ihnen, der den Eid nicht abgelegt hätte, der solle sich

unverzüglich mit dem Rathe und den Rechenmeistern (wegen

der Aufnahmegebühren) ins Vernehmen setzen und nachträg-

lich den Eid schwören, bei Strafe des Ausschlusses aus seinem

Handwerke. Dieser Beschluss wurde auch auf die Stubenge-

sellschaften ausgedehnt und den Zünften durch die Rathsherren

der Handwerkerbank, den vier Stubengesellschaften (Limburg,

Salzhaus , Löwenstein und Ulner) durch den Richter Henne

Lichtenstein mitgetheilt. Auch wurden die Bücher der Hand-

werker eingefordert , um den Beschluss in dieselben einzu-
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tragen ; doch kam nur ein Theil der Zünfte dieser Aufforde-

rung nach ').

Das Bürgerbuch weist weder unter diesem noch unter

einem der drei folgenden Jahre eine nennenswerthe Steigerung

der Einträge auf. Es kann also nur angenommen werden,

dass nach der Massregel von 1432 thatsächlich keine Nicht-

bürger mehr in den Zünften und Gesellschaften waren oder

dass auch diese Rathsverorduung , wie so viele andere , ein

todter Buchstabe blieb. Erst 1439 steigt die Zahl der Auf-

genommenen fast auf das Doppelte des Durchschnitts der letzten

fünf Jahre, und auffallender Weise besteht diesmal fast ein

Viertel derselben aus Bürgersöhnen.

Nach dieser Vorgeschichte können Zweck und Bedeutung

des Rathsbeschlusses vom 22. September 1440 nicht mehr

zweifelhaft sein. Offenbar handelte es sich um zwei Punkte:

1) Durch Heranziehung der gesammten ansässigen Bevöl-

kerung zur Eidesleistung sollten diejenigen zur Erwerbung des

Bürgerrechts gezwungen werden, welche trotz alles Vorausge-

gangeneu noch immer nicht dazu hatten gebracht werden können.

2) Es sollten Alle, mochten sie vorher Bürger oder blosse

Einwohner gewesen sein, den gleichen Eid leisten. Es

sollte künftig keine Beisassen mehr in der Stadt geben ; alle

dauernden Bewohner Frankfurts sollten, wie social und wirth-

schaftlich, so auch politisch zu einem einheitlichen Ganzen

verschmelzen.

Der Rath verfolgte , wie man sieht , mit einer seltenen

Consequenz in dieser Zeit den Grundsatz , den er noch im

Jahre 1525 dem Agitator Gerhard Westerburg gegenüber

ausgesprochen hat^): er wollte ivissentlich heynen inwoner

halten, der nit burger sij.

1) IL Handwerkerbuch Bl. 167b f.

2) Aufruhrbuch, herausg. von E. Steitz fol. 29b. — üebrigens scheint

um die gleiche Zeit der Rath auch den Handwerksgesellen einen Eid

abgenommen zu haben. Darauf deutet wenigstens ein Eintrag des

Bürgermeisterbuchs von 1440, wo es Bl. 39b unterm 29. September

heisst: Duchscherer vnd goldsmyde knechte auch tun globen vnd sweren

als ander knechte.
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Die Eidesleistung wurde, wie im Jahre 1387, von Bürger-

meistern , Schöffen und dem ganzen Rath sowie den Rath-

schreibern sofort nach gefasstem Beschlüsse, etwas später auch

von der gesaramten Bürger- und Einwohnerschaft vollzogen.

Die Namen aller Schwörenden wurden der Reihe nach in ein

Verzeiehuiss eingetragen , welches mit sämmtlichen dazu ge-

hörigen Aktenstücken ^) das IV. Bürgerbuch eröffnet. Das

Verzeichniss beginnt mit den Mitgliedern des Raths, geordnet

nach seinen drei Bestandtheilen : Schöffen , Rathmänner von

den Junkern ^) und Rathmänner aus den Handwerkern ; hier-

auf folgen die Bewohner der Altenstadt, welche den Eid ge-

leistet haben, im Ganzen 963 ; besonders angemerkt sind 362

Namen von solchen, die uhsentes waren in der Äldenstad, fer-

ner die in der Ntmenstad gesessen sin : 394 und 11 absentes,

endlich die su SassenJmsen tvonen: 333 — im Ganzen 2106,

davon , wenn wir den ganzen Rath der Altenstadt zurechnen,

1369 in der Altenstadt, 404 in der Neuenstadt und 333 in

Sachsenhausen.

Ehe wir den Versuch machen, diese Ziffern zu einer Be-

rechnung der Einwohnerzahl von Frankfurt a. M. im J. 1440

zu benutzen, müssen wir die Fragen beantworten, welche Ka-

tegorien von Bewohnern der Stadt das Verzeichniss enthält

und wie weit dasselbe für vollständig zu erachten ist.

Nach dem Beschlüsse des Rathes richtete sich das Gebot

zur Ablegung des Bürgereides an alle vnd igliche bürgere vnd

inwonere der stadt— also an die gesammte angesessene
Bevölkerung, und dem entsprechen die Ueberschriften

über den einzelnen Rubriken des Verzeichnisses (wonen, ge-

sessen sin). So weit die Schwörenden noch nicht Bürger

1) Es sind ihrer 4: 1) der Wortlaut des Beschlusses vom 22. Sept.,

2) die Eidesformel, 3) die Vorschriften über die Bedingungen der Bür-

aufnahme, 4) die Bekanntmachung des Beschlusses an die Bevölkerung
— letztere auf einem besonderen Papierblatt, die andern auf Perga-

ment. (Vgl. die Urkunden im Anhang.) Dann folgt das Verzeichniss

der Schwörenden, das somit einen integrirenden Bestandtheil des ßür-

gerbuchs bildet, aus dem fortan jeder, der die Rechte eines Bürgers

in Anspruch nahm, diesen Anspruch beweisen musste.

2) Auffallender Weise nur 12, während es eigentlich 14 sein müssten.
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waren, wurden sie es durch diesen Eid ^). Wie bei dem Akt

vom 4. Oktober 1387 schwuren nur männliche Personen.

Es wird freilich nirgends angegeben , bis zu welchem Alter

dabei herabgegangen wurde ; doch kann es kaum einem Zweifel

unterliegen , dass genau wie bei der Nachholung des Bürger-

eides i. J. 1432 und einer ähnlichen Massregel von 1447 ^)

das Gebot des Rathes sich an alle männlichen Personen über

14 Jahren richtete. Der Beginn des 15. Lebensjahres bil-

dete damals das Mündigkeitsalter in Frankfurt; mit ihm be-

gannen für jeden die bürgerlichen Pflichten und Lasten. Es

kann darum keinem Zweifel unterliegen , dass bei der allge-

meinen Eidesleistung von 1440 dieselbe Altersgrenze mass-

gebend war wie bei den partiellen von 1432 und 1448. Auch

ist aus dem Verzeichnisse selbst an vielen Stellen ersichtlich,

dass jugendliche Personen unter den Schwörenden waren.

Söhne wurden mit ihren Vätern , Neffen mit ihren Oheimen,

Lehrknaben oder junge Knechte mit ihren Meistern
,
jüngere

mit älteren Brüdern zugleich eingeschrieben. Die Söhne von

Rathsherren, deren Väter den Eid im Voraus abgelegt hatten,

wie solche, deren Väter bereits todt waren, werden natürlich

für sich allein ohne solche Begleiter aufgeführt ^).

Dass das Verzeichniss sämmtliche männliche Personen

enthält, welche 1440 in der Stadt ansässig waren (abgesehen

1) Eigentlich hätten sie dabei auch das übliche Bürgerrechtsgeld

zahlen müssen; doch wird dies nur von einem ausdrücklich angemerkt

und zwar zahlte derselbe die Einkaufsumme der minder Wohlhaben-

den (3 S" 4 ß). Bei einigen dreissig andern ist durch den Zusatz son

oder eiden eines Bürgers ihr Rechtsanspruch auf kostenfreie Aufnahme

angedeutet. Es lag in der Natur der ganzen Massregel, dass man bei

ärmeren Verpflichteten Milde walten Hess.

2) Kriegk, D. ßürgerth. S. 208. Worauf er seine Mittheilung stützt,

weiss ich nicht; ihre Richtigkeit wird indess bezeugt durch die unge-

wöhnlich grosse Zahl von 412 Einträgen im Bürgerbuch für 1448, da-

runter 225 von Bürgersöhnen. Schon 1446 scheint eine ähnliche

Massregel stattgehabt zu haben (145 neue Einträge): der Rath war

offenbar bemüht, seine Vorschriften nicht mehr in Vergessenheit ge-

rathen zu lassen.

3) So Johann Monis vnd Winrich Monis gehrudere, Brant vnd Wyker
Klöbelauch yebrudere u. A.
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von den Geistlichen und Juden, deren exceptionelle rechtliche

Stellung sie von der Theilnahme an solchen Akten der po-

litischen Gemeinde ausschloss), darauf deutet schon die lange

Liste der Abwesenden hin, die wir dem Verzeichnisse der

Altenstadt angehängt finden. Ausserdem ist sowohl der Ur-

kunde, welche den Rathsbeschluss vom 22. September enthält,

als auch der Bekanntmachung au die Bürgerschaft die Be-

merkung angefügt, die Eidesabnahme habe Tag für Tag nach

dem Tage Matthäus des Apostels stattgefunden, bis sie durch

die ganze Stadt vollzogen gewesen sei ^). Dass in der That

die Eidesleistung sich eine längere Reihe von Tagen hinge-

zogen haben muss, geht auch aus einigen Datirungen hervor,

die sich in der Liste finden. Der feierliche Schwur der Raths-

glieder wurde noch in der Sitzung, unmittelbar nach gefasstem

Beschlüsse , also am 22. September , abgelegt ; die Bewohner

der Altenstadt schwuren, jeder für sich, in den beiden folgen-

den Wochen ; gegen das Ende ihrer Liste (Bl. 18b) findet sich

ein Datum , nach welchem ein Bürgersohn am 8. Oktober

{sahhato post Francisci) den Eid ablegte. Auf ein ähnlichem

Datum stossen wir wenige Seiten weiter (Bl. 22b) unter den

als »abwesend« bezeichneten Bewohnern der Altenstadt, nach

welchem Clese Folrads son von Gynheym geschworen hat am
Samstag vor Galli, also am 15. Oktober. Rechnen wir eine

diesen Daten entsprechende Frist für die Neuestadt und Sachsen-

hausen, so gelangen wir zu dem Ergebniss dass die Eidab-

nahme etwa vier bis sechs Wochen gedauert hat und dass sie

für jeden Einzelnen besonders erfolgt ist.

Nachdem Vorstehendes längst niedergeschrieben war, konnte

noch das Bürgermeisterbuch für 1440/1, d. h. das Journal,

in welches von acht zu acht Tagen die nach den gefassten

Rathsbeschlüssen von den Bürsermeisteru zu treffenden An-

1) Actum dietim post Mathei apostoli anno xüij<^xl°
,

quousque per

totam eivitatem fuit peractum. Dass diese Worte nicht etwa eine ab-

sonderliche Art der Datirung enthalten , ergibt sich einmal daraus,

dass das Datum des Beschlusses schon im Eingang der Urkunde an-

gegeben ist , sodann aus der Beifügung quousque etc. , die wohl nicht

anders erklärt werden kann, als es im Texte geschehen ist.
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Ordnungen eingeschrieben wurden , einer genauen Durchsicht

unterworfen werden. Es fand sich dort eine Reihe von Ein-

trägen , welche das Gesagte vollauf bestätigen, zugleich aber

auch den Beweis liefern , dass die Massregel des Rathes bei

Einzelnen auf entschiedenen Widerstand stiess, der sich bei

einem derselben erst im Februar des Jahres 1441 besiegen

liess. Es sollen deshalb die betreffenden Einträge ^) zugleich

mit dem Datum der Niederschrift hier im Wortlaute folgen

:

5. Oktober 1440: Hcngen Holtzhusen (aus einer der an-

gesehensten Familien der Stadt) sol den hiirgereit tun als ein

ander ^ der hie sein tvil.

13. Oktober: Ziegenheine nmnc^meisters knecht vnd Griffen-

stein son den eit heissen tun oder in 8 tag hinweg ziehen.

Item was sich der geistlichJceit gehrucht (die Dienstboten

der Geistlichen) des eides erlassen vnd auch die diener (die

städtischen Söldner).

18. Oktober : Der dutschen herren knechte, die eigen rauch

halden vnd husframven han, den hurgereit heißen tun; doch

leiden, hiß der commethur Icompt.

22. November: In den hedebuchern suchen von der dut-

schen herren knechten ivegen vnd den herren dan antworten.

8. December: Heinrich von Uanauwe schiffman des hur-

gereits irlassen vnd doch glohen.

Item nach den schicken, die den burgereit nit getan han

und den heissen tun.

7. Januar 1441 : Grifenstein son sagen , hurger zu wer-

den oder nit hie sin,

3. Februar: Griffenstein son [sagen], den eid zu tun.

Der Streit mit den Deutschen Herren muss zu Gunsten

der Stadt geendet haben ; denn sowohl der Koch als der Bäcker

derselben finden sich in der Liste für Sachsenhausen , wo das

Deutschordenshaus lag; ebenso sind Heunchen von Holzhausen

und ein Concz von Ziegenhein eingetragen, während der mehr-

erwähnte Griffenstein Sohn sich der Eidesleistung entzogen,

d. h. die Stadt verlassen zu haben scheint.

1) Sie finden sich Bgeirbcb. Bl. 41b. 43a. 43b. 52a. 55a.
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Jedenfalls lehren jene zahlreichen Journal-Einträge, dass

man das ganze Verfahren mit aller Energie und Umsicht durch-

führte. Dies wird auch bestätigt einestheils durch Zusätze

bei einzelnen Namen, die sich nur aus persönlicher Auskunft

erklären lassen, anderntheils durch die ganze Anordnung der

Liste. Was letztere betrifft, so zeigen schon die Ueberschriften

der Hauptrubriken, dass man diesmal von der politischen Ein-

theilung der Bürgerschaft in Gemeinde und Handwerke abge-

sehen und statt ihrer die territoriale gewählt hatte in Alte-,

Neuestadt und Sachsenhausen. Ferner ergibt sich aus den in

der Liste häufig zur Bezeichnung von Personen gebrauchten

Häusernamen, dass mau in den einzelneu Stadttheilen strassen-

weise vorgieng und in jeder Strasse Haus für Haus die Be-

wohner schwören liess. Der Anfang wurde in der Altenstadt

beim Fahrthor gemacht, genau wie beim Bedeumgang, bei

dessen Besprechung auf diesen Punkt zurückzukommen sein

wird. Wenn deshalb in dem Verzeichniss nicht selten zahl-

reiche Angehörige desselben Handwerks (z. B. Metzger, Bender,

Garköche, Fischer) hintereinander aufgeführt werden, so ist

nicht an ein korporatives Auftreten der Zünfte, sondern nur

an gedrängtes Zusammenwohnen der eingeschriebenen Per-

sonen in der gleichen Strasse zu denken. Aus der nämlichen

Ursache erklärt es sich, wenn bisweilen ein Hausbesitzer mit

seinem Miether, ein Gewerbetreibender mit seinem Compagnon

oder Knecht oder Lehrknaben zusammen verzeichnet ist ').

Wesshalb die frühere Eintheilung der Bürgerschaft , wie

wir sie 1387 kennen gelernt haben, diesmal verlassen wurde,

lässt sich nur vermuthen. Die Unterscheidung in Gemeinde

und Handwerke kommt seit dem Jahre 1400 m. W. in Ur-

kunden überhaupt nicht mehr vor ^) ; vielmehr wird schon in

1) Als Beispiele solcher Einträge mögen folgende dienen : Clese von

Arheilgen weher.
\
Henne Beyer by ime. — Hans Gutgemach wißgerber.

\

Hans Orthe wißgerber by ime. — Peder Guldenlewe.
\
das Engelender

sin son.
\

Henne Glime sin knabe, eins burgers son. — Johannes Dring-

stöbe kathedralis.
\

Johannes Fabri sin eiden.
\

Johannes Kunczen sin

diener. | Mengoß sin diener.

2) Zuletzt findet sie sich in Urk. aus dem Januar u. März 1395:
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diesem Jabre unter Gemeinde die Gesammtheit aller Bürger

im Gegensatze 7.\\ Schöffen und Rath verstanden '). In diesem

Sinne erscheint das Wort auch in dem Rathsbeschluss vom

22. September 1440, dem unser Verzeichniss seine Entstehung

verdankt : die Gesammtheit der Schwörenden im Gegensatz zu

Bürgermeister, Schöffen , Rath und Rathschreiberu bildet die

Gemeinde. War schon die alte Gemeinde als die Gesammt-

heit aller nicht anerkannt zünftigen Bürger für eine mittel-

alterliche Stadtverwaltung nur schwer zu übersehen und zu

handhaben, so musste es völlig unthunlich erscheinen
,

jetzt

unter veränderten Verhältnissen , bei einem Akte , bei dem

auf die Betheiligung jedes Einzelnen der grösste Werth gelegt

wurde, die ganze Einwohnerschaft in Bausch und Bogen auf-

zubieten und sie etwa gruppenweise oder in einer grossen Ver-

sammlung den Eid schwören zu lassen. Dagegen bot der

Hausumgang, welcher nachweislich seit mehr als einem Jahr-

hundert für die Bede üblich war, den grossen Vorzug, dass

nicht leicht jemand der Eidesleistung entschlüpfen konnte,

zumal w^enn, wie bei der Bede, jeder Hausbesitzer auf seinen

Eid angeben musste, wer bei ihm wohne. Schon früher (vgl.

S. 137) hatte der Rath die Gelegenheit des Bedeumgangs wieder-

holt dazu benutzt, um jeden Steuerpflichtigen auf seinen Fas-

sionseid fragen zu lassen , ob er Bürger wäre. Dann wer nit

Böhmer, ürkdb. S. 773. Kirchner, Gesch. der Stadt Frankfurt,

I., S. 639.

1) Böhmer, Urkdb. S. 782 f. : diese hernachgeschriben sin die

von der gemeinde, die der rad . . . geheisschen hatte. Folgen die Ge-

sellschaften zum Römer, zum Ulner (früher der Gemeinde zugehörig),

ferner die Handwerke: Weber, Metzger u. s. w. Wo künftig ein Unter-

schied zwischen den verschiedenen Theilen der Bürgerschaft gemacht

wird, da werden drei Theile unterschieden: Stubengesellschaften, Zünfte

und ander gemein burger, die nit Stubengesellschaft haben noch zunftig sin.

Vgl. Rathsverordn. von 1490 im Archiv für Fr. G. u. K. "VII, S. 140.

Später werden die ausserhalb der Gesellschaften und Zünfte stehenden

Bürger für sich nicht selten als Gemeinde bezeichnet. Vrgl. Aufruhr-
buch fol. 2b, 27. 31b, 34, 35b, 47 : zunft, gesellschaften und gemaynde.

Aber zu gleicher Zeit heisst auch wieder die gesammte Bürgerschaft

gemaynde; z. B. Aufruhrbuch fol. 3b, 6b, 7b, IIb u. ö.
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hurger were, heisst es in der Bedeordnung von 1415, der sulde

den hiirgereit globen vnd sucrcn vor den hedemeistern (d. h.

der umgehenden Raths-Commission) vnd sulde dann vur die

rechenmeister kommen vnd mit yn vberJcommen vmb daz gelt,

als sich von der burgerschafft wegin geburte zu geben. Dass

man aber 1440 einen besonderen Eidumgang veranstaltete,

hat offenbar darin seinen Grund, dass seit 1429 keine Bede

mehr erhoben worden war. Wenigstens sind uns von diesem

Jahre bis zum Jahre 1462 keine Bedebücher erhalten, und in

einer Bekanntmachung von 1462, welche der Erneuerung der

Bede vorausgieng, heisst es, dass in 30 jaren vnd lenger keyne

bede zu Franckfort gehaben vnd die sache etivas veraldet vnd

vß der gewonheit komen ist. Ist aber, wie nicht mehr zu

zweifeln ist, die Eidabuahme von 1440 in der Weise des Bede-

uragangs vorgenommen worden ^), so erklärt sich mit Leichtig-

keit die lange Dauer der Sache, die grosse Zahl der Abwesen-

den (d. h. derjenigen , welche das erste Mal nicht zu Hause

angetroffen wurden) und endlich die Fassung der in dieser

Angelegenheit vom Rathe erlassenen Bekanntmachung, welche

selbst in ihrem Wortlaut lebhaft an die der Bede vorausgehen-

den, gewöhnlich schon damals öffentlich angeschlagenen und

ausserdem in Abschriften auf den Zunft- und Gesellschafts-

stuben verlesenen Ermahnungen an die Bürgerschaft erinnert.

Zugleich verstärkt die Erkeuntniss dieses Sachverhaltes unseren

Beweis für die Vollständigkeit der Liste : wir haben ohne jeden

Zweifel in den 2106 Eidgenossen sämmtliche ansässige

männliche Einwohner Frankfurts vor uns, welche

im Herbste 1440 das vierzehnte Lebensjahr zurück-

gelegt hatten.

1) Eine Bestätigung dieser Darstellung des Sachverhaltes finde ich

nachträglich im Bürgermeisterbuch , wo unterm 27. Sept. 1440 einge-

tragen ist : die frunde by die rechenmeister , den hurgereit zu nemen

Heincze Appenheimer, Heinrich Wisse, Strolnherg, Johan Hane, Collertale

vnd Hartmud Blume. Diese 6 Kathmänner (1 Schöffe, 3 »Junker«, 2
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Versuchen wir uuumehr , die uugefäbre Grösse der
bürgerlichen Bevölkerung nach dem durch unser Ver-

zeichniss für den Herbst 1440 angegebenen Stand der über-

vierzehujährigen männlichen Personen zu berechnen , so läge

es am nächsten, die in der Liste selbst kenntlich gemachten

jugendlichen und unselbständigen Leute auszuscheiden, um so

eine Kategorie von Personen zu erhalten, welche den »Bürgern»

der Nürnberger Zählung von 1449 ungefähr entspräche. Wir
würden uns dann in Ermangelung eines Besseren der dort

gegebenen Reduktionszitfern ohne Weiteres bedienen können

und so zuerst eine Berechnung der Gesammtbevölkerung durch-

aus auf mittelalterlicher Grundlage erhalten.

I. Wie bereits erwähnt, sind in unserer Liste vielfach

Personen durch den Zusatz son von N. N. oder der junge

(vor oder nach dem Namen) als in jugendlichem Alter stehend

kenntlich gemacht. Wo dieselben mit ihren Vätern oder Lehr-

meistern erscheinen, kann kein Zweifel über ihr Alter obwalten.

Im Ganzen sind diese Fälle weniger zahlreich, als man er-

warten sollte. Es finden sich eingeschrieben:

Väter mit

in der einem Sohne 2 Söhnen 3 Söhnen

Altenstadt 36 4 1

Neuenstadt 6 2 —
Sachsenhausen 8 5 —

zusammen 50 11 1

Ausserdem kommen aber noch viele andere Fälle vor, in

welchen Söhne erwähnt werden. Sind dieselben als selbstän-

dige Gewerbetreibende kenntlich gemacht, so hat mau es mit

der früher gekennzeichneten Weise der Namengebung zu thun

und die betreffenden Personen als Erwachsene anzusehen.

Solcher Fälle zählen wir in der Altenstadt 20, in der Neuen-

stadt 2, in Sachsenhausen 4. Zweifelhaft bleibt es , wie der

Zusatz eins huryers son , der im Ganzen nur fünfzehn Mal

wiederkehrt , zu verstehen ist , ob als blosse Motivirung für

Handwerker) bildeten also die Commission , welche mit den Rechen-

meistern zusammen den Eid abzunehmen hatte.
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den kostenfreien Eintritt der betreffenden Personen in das

Bürgerrecht oder als Kennzeichen jugendlichen Alters. Da
es sich hier indess um minimale Grössen handelt und da

überdies nicht wenige jugendliche Personen sich unter anderen

als den angegebenen Bezeichnungen verbergen dürften , so

werden wir keinen erheblichen Fehler begehen, wenn wir sie

mit den übrigen Kategorien von jugendlichen Personen von

der Gesammtzahl der Eingeschriebenen abziehen. Endlich sind

die Knechte und Lehrknaben , soweit sie nicht schon in den

anderen Kategorien einbegriffen sind , auszuscheiden , da ihre

Gesammtzahl später auf Grund der Nürnberger Verhältniss-

ziffern zu ermitteln ist.

Die Zahleuverhältnisse , um welche es sich bei unserer

Rechnung handelt, ergibt folgende Uebersicht:

Zahl der Darnnter als

jugendl. Per-

sonen kenntl.

gemacht:

111 29

45 6

47 5
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Dass diese Zahlen Maximaldaten sind , liegt bei der un-

vollkommenen Ausscheidung der jugendlichen männlichen Per-

sonen auf der Hand. Denn so gering wir immer die Zahl

der Kinder innerhalb einer mittelalterlichen Stadtbevölkerung

uns vorstellen mögen — ein Procentantheil von 9,6, wie ihn

unsere vorstehende Rechnung für die 11 Altersklassen von

14—25 Jahren unter der Gesammtzahl von 2106 männlichen

Personen annimmt, erscheint doch zu klein. Wahrscheinlich

hat die Zahl der selbständigen Bürger kaum 1800 betragen.

II. Nach der Volkszählung vom 1. December 1880 zählte

die preussische Monarchie 13 414 866 männliche Personen.

Unter diesen standen 2 657 323 im Alter von über 14 bis

voll 25 Jahren oder 19,8 "/o. Nach diesem Verhältniss müss-

ten wir nicht 203, sondern 416 jugendliche Personen nebst 40

Knechten von der Grundzahl 2106 in Abzug bringen und wir

erhielten , wenn wir den Rest von 1650 mit der Nürnberger

Verhältnissziffer 4,68 multiplicireu, für das Jahr 1440 eine Ge-

samnitbevölkerung von 7722 Seelen oder rund 7700, um 1000

weniger als bei dem ersten Verfahren.

III. Noch geringer stellt sich die Ziffer heraus, wenn

wir die Altersgliederung der oben (S. 64) als besonders passend

erkannten bürgerlichen Bevölkerung von Frankfurt a. M. i. J.

1858 als Massstab der Berechnung nehmen. In dieser befanden

sich unter 11 713 übervierzehujährigen männlichen Personen

2790 oder 23,8 "/o im Alter von über 14—25 Jahren. Das

ergäbe auf 2106 Uebervierzehnjährige 501 Personen zwischen

14 und 25 Jahren. Ziehen wir diese zuzüglich der 40

Knechte ab, so erhalten wir als Gesammtbevölkerung für 1440

1565 X 4,68 = 7324 oder rund 7300 Personen , d. h. 1400

weniger als nach der ersten Berechnung.

Wenden wir dagegen , um durchweg auf zuverlässigem

kalkulatorischem Boden zu bleiben , unter Verzicht auf voU-

kommenene historische Treue, diejenigen Berechnungsweiseu

an , die wir S. 62 ff. zur Ermittlung der ungefähren Bevöl-

kerung von 1387 benutzt haben , so müssen wir zunächst

das Verhältniss der männlichen zur weiblichen Bevölkerung

im Alter von über 14 Jahren feststellen. Nach dem für den

Buche r , die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 13
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grösseren Theil Frankfurts ermittelten Verhältniss der er-

wachseneu männlichen zur erwachsenen weiblichen Bevölkeruuf^

im Jahre 1385 (1000:1100) würden auf 2106 mäuuliche 2316

weibliche Personen über 14 Jahre kommen , so dass die ge-

sammte übervierzehnjährige Bevölkerung Frankfurts im Jahre

1440: 4422 Personen betragen hätte. Es blieben nun noch

die Altersklassen bis zu 14 Jahren nach modernen Verhältniss-

ziffern zu berechnen.

IV. Nehmen wir zuerst die Altersgliederung der preussi-

schen Bevölkerung und zwar wie sie sich aus der neuesten

Zählung (1. Dec. 1880) ergeben hat ^), zum Massstab, so fin-

den wir in dieser auf 1000 Personen männlichen Geschlechts

633 im Alter von über 14 Jahren und 367 von 14 Jahren

und darunter. Die entsprecheudeu Ziffern für das weibliche

Geschlecht sind 649 und 351. Nach Analogie dieser Verhält-

nisse müssten i. J. 1440 zu Frankfurt a. M. vorhanden ge-

wesen sein

:

männl. Personen weibl. Personen

über 14 Jahren 2106 2316

von 14 J. und darunter 1221 1252

Insgesammt 3327 3568

Das ergäbe eine sesshafte Bürgerbevölkerung von 6895

oder rund 6900 Personen.

V, Legen wir statt der preussischen Ziffern die Alters-

verhältnisse der Frankfurter Bevölkerunur nach der Zählungf

vom 1. December 1875 der Berechnung zu Grunde, so er-

halten wir auf 1000 männliche Personen 765 im Alter von

über 14 Jahren und 235 von 14 Jahren und weniger, auf

1000 weibliche Personen 769 bzw. 231. Dies ergäbe für 1440:

männl. Personen weibl. Personen

über 14 Jahren 2106 2316

von 14 J. und weniger 647 696

Insgesammt 2753 3012

Die bürgerliche Bevölkerung beliefe sich darnach auf nur

5765 oder rund 5800 Seelen.

1) Zeitschr. des preuas. statist. Bureaus XXII (1882), S. 179.
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VT. Endlich können wir noch den Altersaufbau der Frank-

furter Bürgerschaft, wie er sich bei der letzten Zählung dieses

Bevülkeruugstheiles des modernen Frankfurt am 3. Dec. 1858

herausgestellt hat zum Massstabe einer Berechnung machen,

bei welcher das Promille-Verhältuiss der über 14 Jabre alten

Personen zu den vierzehn- und untervierzehnjährigen beim

männlichen Geschlecht sich auf 704 : 296 , beim weiblichen

auf 734 : 266 stellen würde. Eine Berechnung nach diesen

Reduktionsziffern ergibt für 1440:

männl. Personen weibl. Personen

über 14 Jahren 2106 2316

von 14 Jahren und weniger 885 839

Zusammen 2991 3155 oder
"

6146^^^d^^!

VII. Da bei den drei letzten Berechnungsweisen moderne

und mittelalterliche Reduktionsziffern neben einander in An-

wendung gekommen sind und gegen diese Contamination Ein-

wände erhoben werden könnten, so mögen zum Schlüsse noch

zwei Berechnungen hier Platz finden , welche ganz auf der

Basis der moderneu Statistik ruhen.

Dem Frankfurter Bürgerverband geborten am 3. Dec. 1858

34 791 Personen an, unter welchen 11 713 männliche im Alter

von mehr als 14 Jahren sich befanden oder auf je 1000:337.

Nach diesem Verbältniss müsste in der Bevölkerung von 1440

2106 über 14 J. alten männlichen Personen eine bürgerliche

Gesammtbevülkerung von 6250 Seelen entsprochen haben.

VIII. In der preussischen Bevölkerung (Zählung vom 1.

Dec. 1880) finden wir unter 27 279 111 Seelen 8 493 760 männ-

liche Personen von mehr als 14 Jahren, oder auf je 1000:311

Nehmen wir ein gleiches Verbältniss für Frankfurt im Jahre 1440

an, so würde sich die damalige bürgerliche Bevölkerung (nach

der Formel 311 : 1000 - 2106 : x) auf 6770 berechnen.

So haben wir acht verschiedene Berechnungen und acht

verschiedene Resultate. Stellen wir die letzteren unter gleich-

zeitiger Ermittlung der resp. Anzahl der Knechte und Mägde,

die nach Nürnberger Verhältnissen sich auf 18,6 % der Ge-
13*
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sammtbevölkerung belaufen rnüsste , zusammen , so erhalten

wir folgende Reihe :

Berechnung

Nr.

I.
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Jahr 1387 ])erecliuete, weuu wir dem dort gewonuenen Re-

sultate (9632) die Zahl der Personen geistlichen Standes und

der Juden hinzufügen und das Ergebniss nach oben abrun-

den. Die Bevölkerung muss darnach in den 53 Jahren zwischen

1387 und 1440 erheblich (10 %) abgenommen haben — ein Er-

gebniss , das, so sehr es uns befremden mag, später bei der

statistischen Bearbeitung der Bedebücher seine Bestätigung

und auch, so weit möglich, seine Erklärung finden wird.

An dieser Stelle erübrigt nur noch eine kurze Bemerkung

über die Vertheilung der Bevölkerung auf die drei in unserem

Verzeichnisse unterschiedenen Theile der Stadt. Wie wir sahen,

enthält das Verzeichuiss für die Altestadt 1369 Namen, darunter

362 als absentes bezeichnet, für die Neuestadt 393 nebst 11

absoitcs , die in der Absenteu-Rubrik der Altenstadt mitten

in der Reihe besonders namhaft gemacht sind, im Ganzen also

404 Personen, für Sachsenhausen 333, Danach würden 65 7o

der Bevölkerung auf die Altestadt, 19,2 % auf die Neuestadt

und 15,8 7o auf Sachsenhausen entfallen. Dies stimmt zwar

nicht ganz mit dem Verhältniss der Steuerpflichtigen dieser

drei Stadttheile, sowie es sich aus den dem Jahre 1440 zu-

nächst liegenden Bedebücheru von 1428 und 1463 ergibt und

ich kann die Vermuthung nicht unterdrücken, dass bei einer

grösseren Anzahl von Namen der Absentenliste der Zusatz

wonen in der Ntmenstad ausgefallen sein möchte. Halten wir

indessen an den angegebenen Verhältuissziffern fest und be-

achten ausserdem, dass die Klöster, die Wohnungen der Geist-

lichkeit und die Judenhäuser sich fast alle in der Alteustadt

befanden, so ergäbe sich (auf Grund von Berechnung Nr. I)

etwa folgende Vertheilung der Gesammtbevölkerung

:

Altestadt 6100 Einwohner

Neuestadt 1600 »

Sachsenhauseu 1300 »

zusammen 9000 »

Sachsenhausen und die Neuestadt hielten sich somit ihrer

Bevölkerungsmenge nach in den Grenzen grösserer moderner

Bauerndörfer, und dabei glauben wir, das Mass eher zu völlig

als zu knapp genommen zu haben.
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Wie stimmen nun alle diese Berechnungen, wie stimmt

die soeben konstatirte Abnahme der Bevölkerung seit 1387

mit der gescbichtlich auf's beste beglaubigten Thatsache, dass

zwölf Jahre nach dem allgemeinen Bürgereid von 1440 , im

Jahre 1452, gerade mit Berufung auf diegrosseEinwohner-
zahl der Stadt und ihrer Vorstädte die in der Neueustadt ge-

legene St. Peterskirche und die Dreikönigskirche zu Sachsen-

hausen zu Pfarrkirchen erhoben wurden, während man sich

seither mit einer Pfarrkirche, der Bartholomäuskirche, be-

holfen hatte? In dem Schreiben, welches in dieser Sache der

Papst Nicolaus V. an den Cardinal Nicolaus erliess (richtig

zu datiren vom 23. Februar 1450), wird erwähnt, wie Bürger-

meister, Rathmaunen, Schöffen und gesammte Bürgerschaft

von Frankfurt am Main zur Begründung ihres dieserhalb aus-

gesprochenen Begehrens geltend gemacht hätten, dass ihre so

volkreiche Stadt nur eine Pfarrkirche besässe, zu welcher

mehr als 12000 Commuuicanten gehörten ^). Weiter-

hin werden Sachsenhausen und die Neuestadt als magna et

j)Oxndosa suhurhia dicto opido contigua bezeichnet.

Dieses so sicher auftretende statistische Datum dürfen wir

um so weniger iguoriren, als es das einzige ist, welches uns

aus dem Mittelalter für die Einwohnerzahl überliefert ist. So

niedrig wir auch das Alter für die erste Communion anueh-

meu mögen, für das XV. Jahrhundert können wir damit wohl

kaum über das zehnte Lebensjahr zurückgehen (vgl. oben

S. 19). Setzen wir nach Analogie moderner Stadtbevölkerungen

die Summe der zehn jüngsten Altersklassen gleich Vs der Ueber-

1) Würdhvein, Dioecesis Moguntina II pag. 508. Die hier in Be-

tracht kommende Stelle lautet: . . . sicut pro parte dilectorum filiorwn,

magistrorum civium, consulum, scdbinorum et universitatis ''pidi Franck-

furdenais Magunt. dioc. nobis nupcr exhibita peticio contintUat, prefatum

opidum multa populositate r ef er tum unicam dumtaxat parochi-

alem videlicet Sancti Bariholonici, qite etiam collegiata est, habet ecclesiam

et iUitis, sab qua iil tr a duodecim communicanciutn millia
deg un t p ar ochianor um etc.
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zehnjährigen , so kommen wir für Frankfurt im Jahre 1450

auf eine Bevölkerung von 14 400 Seelen — sonach auf eine

um 60 "/o höhere Ziffer, als wir sie oben auf Grund des Bür-

gerverzeichnisses von 1440 höchstens glaubten berechnen zu

dürfen. Wem sollen wir nunmehr Vertrauen schenken, der

durch eine päpstliche Bulle beglaubigten officiellen Angabe

von Bürgermeister und Rath, oder der nicht minder officiellen

Liste des vierten Bürgerbuchs?

Es würde wenig helfen , dieser schwierigen Frage durch

eine Berufung auf den so häufigen Wechsel der Einwohner-

ziffern ausweichen zu wollen , den wir später aus den Bede-

büchern kennen lernen werden. Allerdings sind nach Aus-

weis desselben vierten Bürgerbuchs von 1441 bis 1450 nicht

weniger als 900 männliche Personen in das Bürgerrecht neu

aufgenommen worden , darunter 600 Zugewanderte und 300

Bürgersöhue. Aber was besagen diese Ziffern gegenüber einer

Bevölkerungszunahme von 5400, wie sie nach der päpstlichen

Bulle vorausgesetzt werden müsste! Unmöglich ist es auch,

anzunehmen, dass sich in dem in Rede stehenden Jahrzehute

neben der Bürgerschaft wieder eine nichtbürgerliche Bevöl-

kerung von Tausenden von Köpfen gebildet hätte, und zwar

desshalb unmöglich, weil 1448 und, wie es scheint, auch schon

1446 der Rath alle diejenigen , welche den Bürgereid noch

nicht geleistet hatten, wieder zwangsweise zur Ableguug des-

selben heranzog. Er hielt also streng an dem Grundsatze fest,

niemanden in der Stadt zu dulden, der den Bürgereid nicht

abgelegt hätte. Der Wiederspruch der beiden Ziffern ist dar-

nach nicht wegzuerklären.

In der That: wenn im Jahre 1440 Frankfurt nur 2106

männliche Personen im Alter von über 14 Jahren zählte, so

können 1450 nicht 12 000 Personen im Alter von über 10 Jahren

vorhanden gewesen sein. Wo, wie in diesem Falle, Urkunde

gegen Urkunde steht, da lassen die strengen Regeln historischer

Methode keinen andern Ausweg, als eines von beiden Zeug-

nissen für falsch zu erklären und das bestbeglaubigte anzu-

nehmen. Die Liste der Schwörenden vom Herbste 1440 trägt

aber ihre Beglaubigung in sich
;
jede in ihr aufgezählte Person
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tritt mit vollem Namen und Stand oder Herkunft leibhaftig

vor uns. Die Aussage der Frankfurter Behörden in dem päpst-

lichen Schreiben vom Februar 1450 ist dagegen in einer Form

abgegeben, in welcher, wie der allgemeine Theil dieser Unter-

suchungen dargelegt hat, das ganze Mittelalter hindurch fast

überall wissentlich und noch öfter unwissentlich gegen die

Wahrheit gesündigt worden ist ; sie ist in einer Sache erfolgt,

in der dem Aussagenden daran liegen musste, die Zahl mög-

lichst gross erscheinen zu lassen.

Der Uebelstand, welchem durch die Errichtung der neuen

Pfarrkirchen in den Vorstädten abgeholfen werden sollte, war

zudem ein alter und hatte seineu Grund nicht sowohl in der

grossen Anzahl der Pfarrkinder der Bartholomäuskirche, als

in dem Umstände, dass die Altestadt Frankfurt gegen die

Neuestadt und Sachsenhausen durch Mauern abgeschlossen war

und dass die Thore derselben in der Nacht gesperrt gehalten

wurden ^). Schon im Jahre 1355 hatten die Gärtner in der

Neueustadt den Rath gebeten , dass er ihnen Nachts zur

Herbeibringung des Sakraments für Sterbende und zur Herbei-

rufung der Hebamme die Thore der Altenstadt öffnen lassen

möge, und ein Brief des Erzbischofs von Mainz aus dem J.

1417 begründet die Nothwendigkeit einer Kirche in der Neuen-

stadt nicht mit der Volkszahl, sondern mit der grossen Ent-

fernung dieses Stadttheils und seiner durch Arbeit in Anspruch

genommenen Bewohner von der Hauptpfarrkirche der Stadt ^).

Aber auch abgesehen davon würde eine Bevölkerung von

1600 Seelen in der Neuenstadt und 1300 in Sachsenhausen

nach mittelalterlichen BegrifiPen völlig ausreichen , die Noth-

wendigkeit eigener Pfarrkirchen in diesen Stadttheilen zu be-

gründen.

Es soll indessen auf diesen Punkt kein allzugrosses Ge-

wicht gelegt werden; wir haben einen weit besseren Beweis

für die Thatsache, dass die Stadt Frankfurt um dii^ Mitte des

1) Vgl. K r i e g k, Frankf. Bürgerzwiste und Zustände, S. 272 f. —
Auch das erwähnte Schreiben des Papstes Nicolaus gedenkt dieses Um-
standes.

2) Bat ton, Oertliche Beschreibung der St. Frkf. VI, S. 136.
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XV. Jahrhunderts nicht an allzu grosser Bevölkerung gelitten

haben kann , und zwar liefert uns diesen Beweis der Rath

selbst mittels eines Statuts vom 24. September 1439, in wel-

chem er den Verkauf ewiger Gülten verbietet ^). Dieses Ver-

bot wird begründet mit der Hinweisung darauf, dass die Imsungc

gesesse vnd erbe in der Stade FranJccnfurd gcricJde, begriffe

vnd termcng mit ewigen vnd andern Zinsen vnd gülten vaste

hesivert sin, dadurch etliche solicher husunge vnd erhe vaste

vergangen^ vil ivüster flecJcen vnd erbe ivorden sin, die unge-

hnivct blibcn vnd die lenge noch me beswert vnd vergänglich

werden mochten. Die Belastung der Häuser mit »Pfaffengülten«

hatte in Frankfurt wäe anderwärts die Folge gehabt, dass viel-

fach Häuser von ihren Erbbeständern aufgegeben wurden und

verfielen , weil niemand die Zinsen und Renten , welche auf

ihnen ruhten, tragen wollte. Bei einer starken Zunahme der

Bevölkerung , welche die Häuserpreise hätte steigen lassen

müssen, hätte das Uebel nie eine solche Höhe erreichen können,

wie sie aus den ein Jahr vor dem allgemeinen Bürgereid von

1440 ausgesprochenen Worten des Rathes hervorgeht. Und

überdies rührten die vielen wüsten Flecken an Stellen, wo früher

Häuser gestanden hatten , welche , wie sich theilweise noch

nachweisen lässt, durchaus nicht alle mit hohen Bodenziusen

belastet waren, meist davon her, dass, nachdem die Häuser

durch Brand zerstört worden waren, niemand es lohnend fand,

sie wieder aufzubauen. Dass aber der hier geschilderte Zustand

sich in den nächsten 30 Jahren nach 1440 fortwährend ver-

schlimmerte, dass somit unmöglich die Bevölkerung in dieser

Zeit erheblich gestiegen sein kann , erfahren wir aus einem

sehr strengen Erlass Kaiser Friedrichs HI. gegen die Frank-

furter Geistlichkeit vom Jahre 1470, dem sich 1477 auch Papst

Sixtus IV. anschloss ^). Zudem sind wir im Stande, das Fort-

schreiten des Uebels aus den Bedebüchern zififermässig zu

belegen.

1) Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst, VII, S. 155.

2) Vgl. Kriegk a. a. S. 106 u. Fichard bei Batton, I S. 184 ff.
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Nach letzteren gab es in Frankfurt

leere oder wüste Braudflecken und

Häuser wüste Hofstätten

im Jahre 1420 142 23 165

» » 1428 193 25 218

» » 1463 369 34 403

Die Zunahme dieser Ziffern ist gleichmässig in allen Stadt-

theilen zu beobachten ; ja sie ist in der Neuenstadt und Sachsen-

hausen noch etwas stärker als in der Altenstadt. Das reimt

sich doch recht schlecht mit der 1450 behaupteten tnulta po-

^ndositas.

Wir haben aber auch einen direkten Beweis für die Voll-

ständigkeit der Liste von 1440 und gegen die 12 000 Cora-

municanten der päpstlichen Bulle, und zwar liegt derselbe in

der Zahl der Bürgersöhne, welche von 1441 bis 1450 den

Bürgereid leisteten. Dieselbe beträgt genau 300 oder im

Jahresdurchschnitt 30. Diese Ziffer muss natürlich in einem

bestimmten Verhältuiss stehen zu der Zahl der bereits vor-

handenen Bürger. Nehmen wir nun an, dass, wie 1440, von

den Bürgersöhnen in diesem Jahrzehnt der Bürgereid immer

nach Erreichung des vierzehnten Lebensjahres geleistet worden

sei , worauf manche Anzeichen hinweisen ^)
, so raüssten auf

2106 männliche Personen über 14 Jahren , die im Anfange

des Zeitraums vorhanden waren, jährlich 30, also auf 1000 je

14,2 das 15. Lebensjahr angetreten haben. Wir machen da-

bei die Hypothese, dass die eingeborene Bevölkerung stabil

geblieben sei, was für einen so kurzen Zeitraum durchaus zu-

lässig erscheint. In Wirklichkeit hat , wie schon hier unter

Vorbehalt späteren Beweises ausgesprochen sein mag, die Be-

völkerung der mittelalterlichen Städte sich noch weit weniger

durch eigene Procreation stabil erhalten oder gar vermehren

können als diejenige der modernen.

1) Im Jahre 1448 allein schwören 9mal je 2 Brüder zugleich den

Bürgereid , was in den vorausgegangenen Jahren vielfach versäumt

worden war; ausserdem finden wir bei Bürgersöhneu uur höchst selten

die Angabe eines Gewerbes, die wohl nicht fehlen würde, wenn sie in

höherem Alter geschworen hätten.
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Vergleichen wir jenes Zahlenverhältniss mit der Alters-

gliederung der Bevölkerung des modernen Frankfurt, so Huden

wir Folgendes ^):

Von 1000 miinnl.
Männliche Personen Personen über

V..lb-»,3>,lnr,rT
DicBeiech- im Alter von im Alter von l^J- standen im

V01K8Zaniun„
„„ng: bezogen überUJ. 14-15 J. Alter von

vom auf die M— 15 J.

Herbst 1440 Bürger 2106 30 14,2

3. Dec. 1858 ^"'^nTS"'^ 11 713 361 30,8
idem Dürgei'ver-f

C band ange- 5

C hörige Bevöl- J
' lierung '

3. Dec. 1864 ) "°'lfe,u„g ( 12 953 396 30,6

3. Dec. 1867 \ i 28 739 650 22,6

1. Dec. 1871 (
sesammte \ 35 ^7 747 21,3

1. Dec. 1875 Bevölkerung )
38 907 920 23.7

1. Dec. 1880 ' '45 863 1111 24,2

Darnach ist das 15. Lebensjahr unter der übervierzehu-

jährigen Bevölkerung Frankfurts in neuerer Zeit weit stärker

vertreten als im Mittelalter. Selbst bei dem abnorm zu Gunsten

der mittleren Altersklassen (durch fremdbürtige Dienstboten,

Gewerbegehülfen, Handelspersoual) verschobenen Altersaufbau

der gesammten faktischen Bevölkerung nach den letzten Zäh-

lungen erreicht die Abweichung noch 50 Prozent und mehr,

während unter der bürgerlichen Bevölkeruno; der Jahre 1858

und 1864 die genannte Altersklasse mehr als doppelt so stark

vertreten ist, als in den Jahren 1441—1450. Nach dem Ver-

hältniss der bürgerlichen Bevölkerung- aus der letzten Zeit der

freien Stadt Frankfurt müssten 1441—1450 jährlich etwa 64,

nach dem Verhältniss der Gesammtbevölkerung , wie es sich

bei den letzten Zählungen ergeben hat, immer noch jährlich

48 (anstatt 30) männliche Personen bei 2106 Uebervierzehn-

jährigen in das 15. Lebensjahr getreten sein. Es liegt nahe,

die geringe Zahl der den Bürgereid Leistenden mit der Kinder-

armut in Beziehung zu bringen , auf welche die Nürnberger

Zählung von 1449 uns hingeführt hat.

Nun wäre es immerhin möglich, wenn auch nach der

Natur der Einträge des Bürgerbuchs nicht wahrscheinlich, dass

1) Die Zahlen sind berechnet auf Grund der Tabellen in den »Bei-

trägen zur Statistik der Stadt Frankfurt« I, 3, Tab. 18. II, 1, Tab. 22.

n, 3, S. 109. II, 5, S. 267. III, S. 59.



204

nach 1440 die Leistung des Bürgereides von den Bürgersöhuen

erst nach der Verheiratung , bzw. Selbständigmachung, also

etwa um das 25. Lebensjahr erfolgt wäre. Auch dann noch

müsste die Verhiiltnissziffer von 1000 : 14,2 mindestens nach mo-

dernen Begriffen als niedrig erscheinen. Von 1000 männlichen

Personen über 14 J. standen im 25. Lebensjahre:

1858
I

unter der bürgerlichen l 15,9

1866
i

Bevölkerung
|
16,4

1867 1 unter der gesammten i 30,6

1871 faktischen Bevöl- ! 30,3

1880
I

kerung ( 31,4

Sonach würde selbst bei Zulassung dieser sehr wenig wahr-

scheinlichen Annahme die Zahl der zwischen 1441 und 1450

in das Bürgerbuch eingetragenen Bürgersöhne auch bei einer

der modernen analogen Altersgliederung nicht den Schluss auf

eine höhere Bevölkerung zulassen, als wir sie für 1440 ge-

funden haben.

Damit fallen die 12 000 Communicanten des Jahres 1450

als eine unmögliche und darum unrichtige Zahl dahin, wobei

immerhin die Annahme nicht ausgeschlossen ist, dass Bürger-

meister und Rath ihre Angabe in guten Treuen gemacht

haben. Sie wussten eben nichts Genaueres.

Für diejenigen, welche trotz des Ergebnisses dieser kleinen

Untersuchung, die aus methodischen Gründen nicht zu um-
gehen war, sich nicht entschliessen können, die Angaben der

Frankfurter Behörden fallen zu lassen , sei hier noch ein ar-

gumentum ad hominem mitgetheilt, welches zeigen kann, wie

wenig officiellen Zahlen-Angaben aus einer Zeit zu trauen ist,

in der es keine officielle Statistik gab ^).

Im Jahre 1773 hat der Frankfurter Magistrat bei Ge-

legenheit eines Processes mit den Juden wegen der Kramläden

und Gewölbe ausserhalb der Judengasse in einer beim Reichs-

hofrath zu Wien eingereichten Exceptionsschrift angeführt,

»dass sich an die 15 000 Judenseelen in der Stadt befänden«.

1) Nach r t h 8 Zusätzen zu seinea AnmerkuageQ über die Frank -

furter Reformation, S. 39, wiedergegebeu bei Moritz, Einleitung in

die Stadtverfassung v. Frankf. I, S. 200.
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Wie nun in dem ersten Tbeile dieser Untersuchungen (S. 8)

dargelegt worden ist, betrug noch 1817 die Zahl aller in

Frankfurt vorhandenen Juden nicht mehr als 4309 ; höchst

wahrscheinlich hat sie 1773 nicht erheblich über 3000 betra-

gen. Der Frankfurter Magistrat hat somit in einer uns so

naheliegenden Zeit bezüglich eines so beschränkten , streng

abgeschlossenen Theiles der Bevölkerung die wirkliche Zahl

um das Vier- bis Fünffache überschätzt, und sein Vorgänger,

der Rath von 1440, ist in seiner Angabe über die Zahl der

Communicanten der Wahrheit um ein gut Stück näher gekommen.

Von weit geringerem Gewicht als die offizielle Angabe
über die Zahl der Communicanten ist eine Anzahl anderer
Ziffernüberlieferungen von der Art, wie sie früher

häufig zu Bevölkerungsschätzungen benutzt wurden (vgl. oben

S. 14 fi".). Es genügt dieselben hier kurz anzuführen.

Im Jahre 14Cü in den Fasten predigte zu Frankfurt

unter grossem Zulauf der Barfüsser Jacob Mene von Köln.

Wie uns Bernhard Rorbach ^), ein Zeitgenosse, berichtet,

wurde die Zahl seiner Zuhörer am Palmsonntag auf über

10000 geschätzt. Die Predigt fand im Freien, auf dem Pfarr-

kirchhofe Statt. Wer die Lokalverhältnisse kennt, muss sich

sagen, dass eine solche Menschenmenge auf jenem Raum nicht

Platz finden konnte, und wenn sie hätte Platz finden können,

wie gewaltig müsste die Stimme gewesen sein , die sie be-

herrscht hätte

!

Eine Anzahl anderer Ueberlieferungen bezieht sich auf

die Grösse des städtischen Aufgebots. Bei dem unglück-

lichen Zuge gegen Kronberg ^) i. J. 1389 betbeiligten sich nach

Aussage der Kronberger ^) 2000 Mann, nach der gut unter-

richteten Limburger Chronik *) über 1500 und nach einer

1) Liber gestorum S. 192, 7 bei Froniug, Fkf. Chroniken und
anualist. Aufzeichnungen des M.A. (Quellen zur Fkf. Geschichte herausg.

V. Dr. Grotefend, Bd. I.).

2) Ueber diesen: Kirchner, Gesch. I, S. 302 ff. — Rom er- Büch-
ner im Archiv N.F. I, S. 132 ff. Kriegk, Gesch. S. 144 tf.

3) Bei Römer-Büchner, a. a. 0. S. 143.

4) S. 103 (Vogel).
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Frankfurter Quelle des XVI. Jahrhunderts ') über 1200. Ur-

kundlich sicher steht nur die Zahl der Gefangenen, G20,

welche in einem gleichzeitigen offiziellen Verzeichniss nament-

lich aufgeführt sind. Da an dem Auszuge sich die Geschlechter

mit ihren Knechten, die Zünfte mit ihren Gesellen, die Söld-

ner und von auswärts Zugezogene betheiligten , und nach

Allem, was wir wissen, fast die gesammte waflPenfähige

Mannschaft ausgerückt war, so lässt sich selbst die höchste

jener Ziffern recht gut mit unserer Berechnung der Bevöl-

kerung von 1387 in Einklang bringen.

Ebenso haben einige ähnliche Angaben aus dem XV. Jahr-

hundert nichts Unwahrscheinliches oder Unmögliches an sich.

Nach den Aufzeichnungen des Johann Heise ^), der in der

zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts lebte, rückten 1485 auf

die erdichtete Nachricht eines Viehraubs im Sachsenhäuser

Felde 700 Mann zu Fuss und 50 zu Pferde aus. Bei einer

ähnlichen Gelegenheit im Jahre 1493 gibt er die Zahl der

Bewaffneten, welche auf den Ton der Sturmglocke zusammen-

liefen und über den Main nach dem Buchwald auszogen, auf

mehr als 1500 an ^). Bei der Art, wie solche Gewalthaufen

zusammenkamen, wird man für derartige Angaben arithme-

tische Genauigkeit nicht in Anspruch nehmen.

Annähernd ist solche dagegen vorhanden bei einer An-

gabe des Bernhard Rorbach , welche sich auf das Jahr 147G

bezieht. Am 23. und 24. Juli dieses Jahres war die ganze

Bürgerschaft, Arm und Reich, raitsammt den zu Befestigungs-

frohnden verpflichteten Dörfern aufgeboten worden, um unter

Leitung von Rathsherren die Landwehr bei Boruheira aus-

zuwerfen. Die Arbeiten fanden unter gewappneter Bedeckung

Statt , und die Zahl der Arbeitenden gibt Bernhard Rorbach

auf über 1500 an. Dies stimmt mit den Angaben des Stadt-

recheubuchs von 1477 *), nach welchen den ersten Tag 1438

Menschen mit des Raths Freunden, uff' die 60 Ffcrd, 95

1) Joh. Latomus bei Froning, Chron. S. 99, lo.

2) Bei Froning, Chron. S. 226, 8.

3) P:bendaselbst S. 236, 16.

4) Mitgetheilt bei Lersner, Fkf. Chron. III, S. 20 (rrgl. I, S. 22).
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lauffende Knecht und am zweiten Tage iiff die 1170 Mcnsclien

zu Ftiss und zu Pferd an der Arbeitsstelle auf städtische

Kosten gespeist wurden. Somit steht die Zahl an sich ausser

Zweifel, soweit nämlich die städtischen Rechenmeister sich bei

ihrem Eintrag in das Hauptbuch nicht verrechnet haben. Zu

ihrem Unglück können wir jedoch nachweisen, dass dieses der

Fall ist. Es ist uns nämlich ein besonderes specilicirtes Rechen-

buch über jene grosse öffentliche Arbeit ^) erhalten, aus wel-

cher sich ergibt, dass ausgerückt waren

am am
23. Juli 24. Juli

Mann: Mann:
Reisige zu Pferd 60 58

Fussknechte 95 147

Aus den Zünften 502 376

Sachsenhäuser 147 85

Gärtner 154 114

Hecker 147 90

Andere 20 159

Aus Frankfurt überhaupt 1125 1029

Aus den Dörfern 263 171

Zusammen 1888 1200

Dieses Beispiel kann lehren, wie vorsichtig mau grössere

uns überlieferte Ziffern selbst in offiziellen Akten aufzunehmen

hat. Nur im Detail ist Wahrheit.

In auffallendem Widerspruche mit dieser annähernd rich-

tigen steht eine dritte Ziffern-Angabe Rorbachs ^). Bei Gele-

genheit eines Scharmützels zwischen städtischen Söldnern unter

Führung des Hauptmanns Hamann Waldmann und Siegfried von

HochWeisel, welches am 24. Januar 1463 ausserhalb Sachsenhau-

sens stattfand, wurde in der Stadt die Sturmglocke gezogen. Die

ganze Bürgerschaft lief bewaffnet zusammen und schlug den

Angreifer in die Flucht. Die Zahl der städtischen Mannschaft

zu Pferd und zu Fuss wurde auf 4000 geschätzt, abgesehen

1) Register als die nuwe Bornheinier lantwer gemacht wart Mglb.

E 18 Nro. 14.

2) Bei Froning S. 185; vgl. Lersner Frkf. Chron. III, S. 384 f.



208

von denjenigen, welche zur Besetzung der Mauern und Thürme

abkommandirt waren. Sie sammelte sich auf dem Samstags-

berge vor dem Römer , wo sie Bernhard Rorbach selbst ge-

sehen haben will ').

Wie man sieht, gibt der Chronist die Zahl 4000 als

Schätzung Anderer, für die er selbst keine Garantie über-

nimmt — ähnlich wie bei den 10000 Zuhörern des Jacob

Mene. Es wird keines Beweises bedürfen , dass wir es mit

einer starken Ueberschätzung zu thun haben.

Endlich fehlen auch für Frankfurt nicht TJeberlieferungen

über die Zahl der durch Epidemien Hingerafften ; doch

halten sich dieselben im Vergleiche zu den ungeheuerlichen

Uebertreibungen der Chronisten aus anderen Städten in massi-

gen Grenzen. Dem schwarzen Tode sollen innerhalb 72 Tagen,

während deren er am ärgsten wüthete, »2000 Menschen und

mehr« erlegen sein ^). Da nach der Angabe des Berichter-

statters die Krankheit in Frankfurt über 6 Monate (vom

22. Juli 1349 — 2. Febr. 1350) währte, so müsste die Ge-

sammtzahl ihrer Opfer weit höher angeschlagen werden. Selt-

sam freilich , dass der gleiche Chronist dann aber noch als

besonders merkwürdig hervorhebt, es seien einmal an einem

Tage 35 Menschen begraben worden. Denn wenn wirklich

in 72 Tagen über 2000 gestorben sind, so mussten im täg-

lichen Durchschnitt etwa 30 Leichen beerdigt werden. —
Minder bedenklich ist die Nachricht des auch sonst in Zahlen-

angaben vorsichtigen Johann Heise über das Sterben von

1482, welches von August bis Februar währte: über 1000

Menschen wären demselben erlegen ^).

Es wird sich bei der statistischen Verarbeitung der Bede-

bücher (im II. Bande) Gelegenheit bieten, die Einwirkung

1) Estimabatur numerus totius civitatis — super hoc (?) omncs turres

locationes et muri erant disposiii — ad quatuor milia. Iios Jiomines tarn

equites quam pedestres tum armatos vidi iji monte ante pretorium.

2) Anonymus bei Froning, S. 145; vgl. Lersner IV, 37. Die

Schwierigkeiten der Stelle sind auch von dem neuesten Herausgeber

nicht völlig gehoben.

3) Bei Froning S. 226, 2 Lersner IV, 36 gibt 3000. Es scheint

mir nicht erwiesen, dass seine Mittheiluug auf .1. Heise zurückgeht.
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der mittelalterlichen Epidemien auf den Bevölkerungsstand

zu erörtern. — Zum Schlüsse mag hier noch eine statistische

Notiz Unterkunft finden , welche zwar zur Einwohnerzahl in

keiner direkten Beziehung steht, die aber jedenfalls im Zu-

sammenhange mit diesen abschliessenden Erörterungen über

die Grösse der Bevölkerung an kulturhistorischem Werthe ge-

winnt. Sie betrifft die Zahl der Schüler der drei Frank-

furter Stiftsschulen , welche an einer 1482 wegen der Pest

veranstalteten Prozession Theil nahmen. Es waren ihrer nach

der Angabe von Johann Heise ^) im Ganzen 318: 101 von

der Liebfrauenschule, 81 von der Leonhardsschule und 136

von der Pfarrschule (Schule des Bartholomäusstiftes). Soweit

wir bis jetzt die Bevölkerungsverhältnisse Frankfurts im XV.

Jahrhundert überblicken, müssen wir diese Schulfrequenz als

eine für diese Zeit sehr hohe bezeichnen.

Es würde Unrecht sein , bevor wir zur Betrachtung der

beruflichen Gliederung der Bevölkerung übergehen, hier nicht

noch kurz einer Beobachtung zu gedenken , welche für die

sociale Charakteristik der Bevölkerung nicht ohne Werth ist.

Dieselbe bezieht sich auf die Zahl der mit schweren Ge-

brechen Behafteten, welche mittels der eigenthümlichen Per-

sonenbezeichnung unseres Verzeichnisses ziemlich genau er-

mittelt werden konnten. Nicht weniger als 9 Blinde, 2 Taube

und ein Lahmer werden namhaft gemacht ^). Da über Taub-

heit und Lahmheit bei unseren Volkszählungen bekanntlich

Erhebungen nicht stattfinden , so müssen wir uns damit be-

gnügen, hervorzuheben, dass nach Allem , was wir über die

Blindenhäufigkeitiu den modernen Bevölkerungen wissen,

die Zahl von 9 Blinden auf 2106 männliche Personen über

1) Bei Froning, S. 225, 34.

2) üeber die Natur der betreffenden Einträge mögen folgende Bei-

spiele belehren: Concze Nehesch , blinde Concze. — Herman Mader eyn

blint man. — Der blinde Wernher von Nuremberg. — Ueincze Krey lu-

tensleger, von anderer Band hinzugefügt: der blinde Ueincze. Von den

Blinden entfallen 5 auf die Altestadt, 2 auf die Neuestadt und 2 auf

Sachsenhausen. — Vgl. übrigens oben S. 492. — 1387 werden unter 2904

Personen nur 2 Blinde ausdrücklich angeführt.

Buch er, die Bevölkertiug von Frankfurt a. M. 14



210

14 Jahren als überaus hoch erscheint. Nach der Zählung vom

1. Dec. 1880 kamen in ganz Preussen auf 10 000 Personen

8,1 Blinde (in Berlin 6,4, in Weslfahlen 7,1, in Hessen-Nassau

7,9 , in Rheinland 8,4 , in Westpreussen 9,1 , in Ostpreussen

das schon bei früheren Zählungen sehr hohe Ziffern ergeben

hatte, 10,2). Die meisten anderen deutschen Staaten weisen

geringere Ziffern als Preussen auf; Aveuig höher sind dieselben

in Frankreich (8,4), Oesterreich (9,1) und England (9,5); dann

folgt Italien mit 10,5, Spanien mit 11,2, Irland mit 11,7,

Ungarn mit 12, Norwegen mit 13,6 auf je 10000 Einwohner.

Die Blindenhäufigkeit des mittelalterlichen Frankfurt (42,7),

vorausgesetzt, dass die übrigen Altersklassen und das weib-

liche Geschlecht das gleiche Verhältniss geboten hätten, würde

alle diese Zahlen weit hinter sich lassen ; sie würde selbst die

Ziffer für Island (26) übertreffen und fast hiuanreichen an die

abnormen Verhältnisszahlen von Estland und Finland (45,8

bzw. 69,4). Indessen wird man sich zu hüten haben , aus

einer vereinzelten , dazu an kleinem eigenthümlich geartetem

Material gemachten Beobachtung dieser Art weitgehende Schlüsse

zu ziehen, obwohl man nicht wird leugnen können, dass die-

selbe im Zusammenhalt mit der Thatsache, dass um 1480 in

Frankfurt eine Brüderschaft der Bünden und Lahmen bestand ^),

au Gewicht gewinnt.

B. Die Bevölkerung nach dem Berufe.

Da das Bürgerverzeichniss des Jahres 1440 von der Eiu-

theiluug der Bevölkerung in Zünfte und Gesellschaften absieht,

so dürfen wir nicht erwarten , aus ihm allein eine verhält-

nissmässig so vollständige Statistik des Gewerbes im enge-
ren Sinne aufstellen zu können, wie aus dem in anderer

Weise angelegten Verzeichniss von 1387. Freilich sind wir

dadurch auch aller der schwierigen Fragen überhoben, welche

sich uns dort aus der Verschiedenheit politischer und gewerb-

licher Zünfte ergaben.

Unsere einzige Quelle für die Betheiligung der Bevölkerung

an den verschiedenen Erwerbsarten im Jahre 1440 sind die

1) Krieg k, D. Bürgerth. S. 132.
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den einzelnen Personennamen beigefügten Berufsbezeichnuugen.

Es lässt sich von vornherein erwarten, dass diese (wo es sich

nicht gerade um den eigentlichen Ackerbau, welchen man
nicht als berufsmässig geschlossenen Kreis von Erwerbsthätig-

keiteu ansah oder um den Grosshandel handelt, dem sich ge-

wöhnlich nur allgemein bekannte Persönlichkeiten hingaben,

die keiner besonderen Berufsbezeichnung bedurften) bei den

Gewerben im engern Sinne nicht häufiger wiederkehren wer-

den als bei anderen Berufsarteu. Wir müssen uns also die

Mitglieder der einzelnen Handwerke, die wir im Verzeichniss

von 1387 fast vollständig an einer Stelle beisammen fanden,

hier erst mühsam aus den Einzelaugaben unter der ganzen

Bevölkerung zusammensuchen und dürfen nicht hoffen, überall

die vollen Zahlen zu finden. Dafür werden wir aber bei anderen

Berufsarten der Urproduktion, des Handels und der persön-

lichen Dienstleistungen auf grössere Vollständigkeit rechnen

können, als sie bei dem Verzeichnisse von 1387 zu erzielen war.

Denn glücklicher Weise sind die Berufsaugaben diesmal

überaus zahlreich ; sie treten zugleich bei der genauen Per-

sonalbezeichnung, deren sich die Schreiber der Liste befleissigten,

fast überall in sicherer Form (d.h. mit Vor- und Beinamen oder

Herkunftsbezeichnung zugleich) auf. DieZahl derFälle, in welchen

Zweifel bleiben, ob man es mit einer Angabe des Berufs der be-

treffenden Person oder mit einem in der Bildung begriffenen ge-

werblichen Familiennamen zu thun habe, ist verschwindend gering.

Wenn wir somit die Berufsangaben des Verzeichnisses

von 1440 statistisch zu verwerthen suchen, so werden die Er-

gebnisse den Vorzug grösserer Zuverlässigkeit vor denjenigen

der gleichen Ermittlungen für 1387 voraus haben. Jede Per-

son, die wir einer Berufsgruppe zurechnen, hat zweifellos diesen

Beruf auch ausgeübt, nicht, wie es bei dem Verzeichnisse von

1387 wohl vorkommen konnte, bloss der politischen Zunft des

betreffenden Gewerbes angehört. Wir werden freilich bei

keinem Berufe Vollständigkeit erzielen, wie es doch für das

eigentliche Gewerbe mit Hülfe der Zunftlisteu für 1387 ge-

schehen konnte ; aber die gewonnenen Resultate werden in ihrer

Gesamratheit sich den Forderungen einer Berufs Statistik
14*
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mehr nähern , als dies bei der dieser entsprechenden Unter-

suchung des vorigen Abschnitts der Fall war.

Um über diesen Punkt klar zu sehen, muss man Folgen-

des beachten. Die Gesammtzahl der Personen, deren Berufs-

zugehörigkeit in der Liste von 1440 ausdrücklich angegeben

ist, beträgt 1308, einschliesslich der Söhne und der Knechte

aus dem Bürgerstande; ohne diese 1207 (selbständig Erwer-

bende), d. h. 62,1, bzw. 57,8 Procent aller Eingeschriebenen.

Für 1387 war allerdings eine absolut höhere Anzahl von Per-

sonen dem Berufe nach ermittelt worden : mit Söhnen und

Knechten 1785 Personen , ohne jene 1554 (selbständig Er-

werbende) ; das sind jedoch nur 61,5 bzw. 53,5 Procent der

Eingeschriebenen. Nun schwuren aber 1387 alle männlichen

Personen über 12, 1440 erst diejenigen über 14 Jahre. Natur-

gemäss muss unter den letzteren das Verhältniss der Berufs-

thätigen zur Gesammtzahl ein höheres sein als unter den

ersteren, da diese noch zwei weitere Jahresklassen von jungen

Leuten ohne Beruf umfassen. Eine aus dem Verzeichniss von

1440 allein aufzustellende Berufsstatistik würde somit trotz

der höheren Verhältnisszahl wohl grössere Lücken aufweisen

als die gleiche Aufstellung von 1387. Diese Lücken würden

besonders das eigentliche Gewerbe treffen. Lassen wir die

Söhne und Knechte bei Seite, so sind insgesammt ermittelt

aus dem Verzeichniss von

1387
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aber für letzteres Jahr die Unvollstäudietkeit der Nachweisuiio;en

in den uiclitgewerblichen Berufszweigen ausser Zweifel gestellt

ist, so brauchen wegen des veränderten Verhältnisses der ge-

werblichen zu der nichtgewerblichen Bevölkerung die Zahlen

für 1440 noch nicht unvollständig zu sein. Dass sie es doch

sind, ergibt sich erst, wenn wir die Anzahl der selbständigen

Gewerbetreibenden in beiden Jahren mit der Gesammtzahl

der bekannten Bevölkerung vergleichen. Wir finden dann,

dass für 1387 die selbständigen Meister nicht weniger als 42,9

Proceut der überzw öl fjährigen männlichen Bevölkerung aus-

machen , während die für 1440 uachgewieseueu Meister nur

37,8 Procent der damaligen über v i e r z e h n jährigen männ-

Personen betragen , obwohl wir eigentlich ein höheres Pro-

centverhältniss als 1387 erwarten mussten.

Die Berufsangaben der Liste von 1440 weisen somit beträcht-

liche Lücken auf, und da dieselben für alle Erwerbszweige ange-

nommen werden müssen, so hätte eine statistische Verarbeitung

derselben wohl einigen Werth für Frageu der Technologie

und der Arbeitstheilung , nicht aber für die Messung des so-

cialen Gliederbaus der Bevölkerung.

Es musste sich deshalb die Frage erheben, ob nicht eine

Ergänzung der vorhandenen Lücken aus anderen gleichzeitigen

Dokumenten möglich sei. Leider besitzen wir weder für 1440

noch für eines der nächst vorausgegangenen oder nachgefolgten

Jahre ein Bedebuch, das wegen der Strassen- und häuserweisen

Anordnung der Einträge die Vergleichung sehr erleichtert

und auch aus anderen Gründen reiche Ausbeute versprochen

hätte. Dagegen ist aus dem Jahre 1438, also aus der Zeit

unmittelbar vor Aufstellung unserer Liste, ein Häuserverzeich-

niss vorhanden (vgl. S. 52) , in welchem bei der grossen

Mehrzahl der Liegenschaften die Namen der Besitzer oder Ein-

wohner angegeben sind, ebenfalls sehr häufig unter Beifügung

des Berufes. Mit diesen Namen wurden die Namen unseres

Verzeichnisses sorgfältig verglichen, und es gelang in der That,

den Beruf von einigen vierzig Personen festzustellen, für welche

ein solcher in der Liste von 1440 nicht angegeben war. Bei

anderen konnten die vorhandenen Angaben wenigstens ergänzt
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oder wo Zweifel geblieben waren , diese beseitigt werden.

Eine ähnliche Vergleichung wurde mit den Einträgen des Bürger-

buchs von 1426 bis 1440 ausgeführt, bei welchen naturgemäss die

Personalangaben genauer sein mussten als bei einem Häuserver-

zeichniss. Zusammen sind in jenen 15 Jahren 971 männliche

Personen in das Bürgerrecht aufgenommen worden. In der

That lohnte sich hier die mühevolle Arbeit in überraschendem

Masse. Gegen 250 Personen , die 1440 keine Berufsaugaben

erhalten hatten, konnten den Erwerbszweigeu zugewiesen wer-

den, denen sie angehörten ; bei anderen konnten werthvoUe

Ergänzungen gewonnen werden. Endlich wurden auch die in

den gedruckten Urkunden aus dieser Zeit vorkommenden Namen
gewissenhaft durchgegangen; sie boten nur noch eine kleine

Nachlese. Für die Wollenweber konnte das früher (S. 91) er-

wähnte Verzeichuiss ihrer Zunftmeister aus der Zeit um 1450

verglichen werden ^),

Es erscheint angezeigt, zu bemerken, dass die ganze Ar-

beit mittels alphabetisch geordneter Zählkarten unter Anwen-

dung gebührender Vorsicht ausgeführt wurde. Ergänzungen

der Berufsangaben wurden nur vorgenommen, wo die verglichenen

Personenbezeichnungen mindestens in zwei Punkten (Vornamen

und Beinamen oder Vornamen und Hausnamen oder Vornamen

und Ort der Herkunft) mit einander übereinstimmten.

Auf diese Weise ist es möglich geworden, die Berufszuge-

hörigkeit von 1498 Erwerbthätigen mit 77 Söhnen und 38

Knechten, im Ganzen also von 1613 Personen oder 76,5 Procent

der übervierzehnjährigen männlichen Personen festzustellen.

Auch diese Ziffern sind nicht vollständig; noch immer bleibt fast

ein Viertel der Bevölkerung unbestimmt, und in diesem kommen
noch mehrfach Personen vor, die durch den Zusatz meister oder

durch ihre nachfolgenden Knechte als Gewerbetreibende kennt-

lich gemacht sind. Aber die Zahl der sichern Fälle ist doch

jetzt gross genug, dass sie die statistische Bearbci'iiug lohnt.

Das Resultat derselben lieirt in nachfolgender Tabelle XV vor.

1) Im Folgenden werden die benutzten Dokumente abgekürzt so

citirt: HV. = Häuserverzeicbniss; Bgb. = Bürgerbuch; WV. Weber-

verzeichniss ; BV. Bürgerverzeichnias von 1440.
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Tabelle XV.

Die Bevölkerung von Frankfurt a. M. nach dem Beruf 1. J. 1440.



216



217

Berufsarten

Selbständig Erwerbende

in der
Alten-
Stadt

in der
Neuen
Stadt

Uebertrag

3. spanseczcr V
4. wolnsleger

5. tooUenwieger

6. kevuner

7. slichter, ducJislichter ^)

8. duchbereider

9. planerer '')

10. welker

11. ferber

12. kompknechte *)

13. lineiiweber

14. deckelecher

15. barchenweber, harchen-

mecher

16. set7er

Zusammen
V. Leder-Industrie.

1. Lower

2. wißgerber

3. pergamener

4. seddeler

Zusammen

119

2

11

1

2

4

2

3

3

6

7

18

7

189

3

10

2

8

23

10

4

29

48

Sach-
sen-

bausen

10

3

13

über-
haupt

125

2

11

1

2

4

2

3

3

6

21

22

38

245 13

13

13

2
ii

36

1

14

dem Vorkommen von zauwerknechten sowie aus den Bestimmungen über

die Zauer in der Frankf. Gewandmacherordnung von 1355 (Böhmer,
ürkdb. S. 636) hervor. Dem widerspricht nicht, dass bisweilen ein und

derselbe Mann in zwei verschiedenen Urkunden zauwer und weher heisst.

Dasseelbe kommt auch bei Schlichtern, Walkern, Spansetzern, ja selbst

Färbern vor. ßemerkenswerth ist jedenfalls, dass ein Mann, der im ßV.

Culman von Sieinheim zauwer heisst, im Bgb. 1432: kompgenger ge-

nannt wird.

1) Franck Karp von Geilnhusen, im Bgb. 1432: weher.

2) Philips slichter zu Steincnwunnenherg heisst im HV. duchbereyder,

im WV. weher. So auch ein anderer im Bgb. 1432.

3) Dabei Rudolf planerer oder duchslichter ; HV. : der planerer.

4) Von den Färbekumpen (komp, kump) oder Kesseln; der Name
kompknecht oder kompgenger bezeichnet die Arbeiter, welche im ge-

meinsamen Färbehaus der Weberzunft (komphus) beschäftigt waren.
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hin möglich, dass die Verschiedenheit der Benennung auf ver-

schiedene Nuancen der Bedeutung /Airückführte. Ausdrücke,

welche in dem Bürgerverzeichniss von 1440 gar nicht vor-

kommen und aus einem der zur Ergänzung der Berufsangaben

benutzten Dokumente geschöpft sind, wurden durch das Zeichen *

kenntlich gemacht. Schwierigere Ausdrücke sind, soweit dies

nicht im vorigen Abschnitt geschehen ist, unter dem Texte kurz

erklärt worden. Leider lassen die Wörterbücher hier noch

vielfach im Stich ; nur durch die zahlreichen Vergleichungen

verschiedener Urkunden , in denen die gleichen Personen ge-

nannt werden , ist es endlich gelungen , alle vorkommenden

Specialitäteu in die entsprechenden Gruppen einzureihen. Das

Weitere muss den Technologen überlassen bleiben. Am meisten

Schwierigkeiten macht noch die Arbeitstheilung in der Woll-

weberei. Die Bezeichnungen wechseln hier vielfach in den

Urkunden und in manchen werden die gleichen Personen,

welche das Bürgerverzeichniss als Zauer, Spansetzer, Schlichter,

Tuchbereiter, Planierer aufführt, einmal sogar ein Färber, mit

dem Generalnamen weher bezeichnet. Ein ähnlicher Fall liegt

bei der Metallindustrie vor, wo im XV. Jahrhundert die Be-

zeichnung Schmied , welche für den Feuerarbeiter überhaupt

gilt , der ebenso allgemeinen des Schlossers , die 1387 noch

gar nicht vorkam , Platz macht. Unser Verzeichniss bietet

beide Ausdrücke fast gleich oft; das Häuserrerzeichniss hilft

sich mit der Zusammensetzung slossermidt^ wofür anderwärts

slosselsmidt gesagt wird. Ebenso laufen in den verschiedenen

Verzeichnissen die Benennungen Weissgerber und Pergauiener,

Sattler und Kummeter, Russe und Läpper, Scherer und Bart-

scherer, Steinhauer und Maurer, Ziegler und Ziegeidecker,

Glaser und Maler, Schröder und Weinschröder, Stuhlschreiber

und Kathedralis bunt durcheinander. Wo für dieselbe Person

verschiedene ßerufsbezeichnungen aus verschiedenen Urkunden

vorlagen, war es selbstverständlich, dass die Bezeichnung der

Bürgerliste massgebend sein musste ; wo diese den Beruf nicht

angab, wurde die speciellere und seltenere Bezeichnung bevorzugt.

Ein zweiter Zweck unserer Zusammenstellung besteht darin,

die Vertheilung der erwerbthätigeu Bevölkerung, soweit sie
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nachcrewiesen werden konnte, auf die verschiedenen Berufs-

gruppeu zu zeigen. In der Gruppenbildung wurden dieselben

Grundsätze beobachtet, wie bei der gleichen Zusammenstellung

für 1387. Wo genügendes Material vorhanden war, wurden

neue Gruppen (XI, XII, XIII) gebildet. Immerhin ist noch

eine an Specialitäten reiche Mischgruppe (XIV) übrig geblieben.

Es hätte nahe gelegen, aus derselben die niederen städtischen

Beamten als eine besondere Gruppe auszuscheiden. Allein in

diesem Falle hätten wii- noch manche andere Berufsthätige,

namentlich die beim Zwischenhandel beschäftigten Personen

(Gruppe X Nr. 12 bis 24) aus ihrem natürlichen Zusammen-

hange reissen müssen , und vollends wären wir in Verlegen-

heit gekommen, was mit dem Stadtarzt, dem Stadtbaumeister,

dem Stadtschmied, den Müllern in der städtischen Mühle, den

Viehhirten anzufangen gewesen wäre. Nach der Auffassung

des Mittelalters lässt sich private Erwerbthätigkeit und städ-

tisches Amt oft gar nicht scheiden
; ja streng genommen stehen

alle Handwerke in Amt und Pflicht der Stadt.

Endlich soll die Tabelle noch die Vertheilung der ver-

schiedenen Berufsarten über die einzelnen Stadttheile anschau-

lich macheu.

Nachdem wir gesagt haben , was die Tabelle XV soll,

sehen wir zu, was sie bietet!

Zunächst eine grosse Anzahl von Berufs arten.

Nicht weniger als 191 selbständige Zweige menschlicher Er-

werbthätigkeit sind in unsern 14 Gruppen aneinandergereiht,

43 mehr als ihrer die Tabelle für 1387 bot. Allerdings kehren

38 Berufsbezeichnungeu nicht wieder, welche in der letzteren

enthalten waren ; dafür aber werden wir durch 81 neue ent-

schädigt, so dass wir jetzt im Ganzen die Benennungen für

für 229 Berufsarten kennen gelernt haben. Mögen dabei

immerhin einige Doppelnamen auch doppelt gezählt sein : der

Reichthum der Arbeitsgliederung, der sich hier vor uns auf-

thut, übertrifft Alles , was seither aus irgend einer mittel-

alterlichen Stadt Aehnliches bekannt geworden ist. Kopp-
mann kommt in seiner sorgfältigen Zusammenstellung für

15*
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Hamburg ^) auf 94 Berufszweige aus Gewerbe und Handel

(gegenüber 170 in den entsprechenden Gruppen unserer bei-

den Verzeichnisse); dabei nimmt er das Material zu seiner

Liste aus drei Jahrhunderten, während unsere beiden Zusammen-

stellungen nur 53 Jahre auseinanderliegeu und obendrein wer-

den verschiedene Gewerbe »nach Analogie der Verhältnisse in

Lübeck als vorhanden angenommen«. Für Dauzig hat Hirsch ^)

mit Mühe eine Liste von etwa 60 Gewerben aufgestellt, und

M e 1 1 i g ^) bringt in seiner fieissigen Zusammenstellung für

Riga aus Urkunden des XHL und XIV. Jahrhunderts 75 Be-

rufsarten im weiteren Sinne des Wortes zusammen. Man darf

indessen den grösseren Reichthum Frankfurts an Berufsarten

nicht etwa als etwas dieser Stadt Eigenthümliches , ihrer be-

sonders hohen wirthschaftlichen Entwicklung Zuzuschreibendes

ansehen ; für Städte wie Nürnberg, Augsburg, Köln dürfte sich,

falls die uöthigen Urkunden erhalten sind, eine grössere Man-

uichfaltigkeit der Berufsgliederung nachweisen lassen. Hat

doch Schönberg*) in Basel bloss für das St. Leonhards-

und Feterskirchspiel eine Liste über Berufsstand und Ver-

mögen der männlichen Steuerzahler aufstellen können, welche

120 selbständige Berufsarten (abgesehen von den Knechten)

umfasst.

Die Aufstellung solcher Listen aber hat nicht , wie es

scheinen könnte, bloss philologische oder teciiuologische Be-

deutung ; sie ist auch von allergrösster Wichtigkeit für die

Socialgeschichte ; denn sie gibt uns einen Massstab für die

Entwicklung der mittelalterlichen Arbeitstheilung.

Diese mittelalterliche Arbeitstheikmo; aber ist grundver-

1) Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg 1350—1400, Einlei-

tung S. XXX ff.

2) Danzigs Handels- und Gewerbsgeschichte, S. 298 ff.

3) Zur Geschichte der Riga'schen Gewerbe im 13. und 14. Jahr-

hundert. Riga 1883, S. 92.

4) Finanzverhältnisse der St. Basel im XIV. und XV. Jahrhundert,

S. 674 ff. — Die von Paasche in dem Jahrb. f. N.Oek. u. Stat. V
N. F., S. 378 ff. nach dem Steuerregister von 1594/5 für Rostock auf-

gestellte Liste umfasst 180 verschiedene ßerufsarten, kann aber hier

nicht verglichen werden, da sie nicht mehr dem Mittelalter angehört.
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schieden von der modernen. Denn die moderne Arbeitsthei-

lung ist wesentlich Arbeitszerlegung: sie läuft in der

Regel darauf hinaus, dass die Zahl der Hände, welche an der

Fertigstellung des gleichen Produktes arbeiten, vermehrt wird.

Sie bedingt also eine zunehmende Vergrösseruug der einzelnen

Betriebe. Die mittelalterliche Arbeitstheilung dagegen ist

Specialisation oder B e r u f s t h e i 1 u n g : sie beruht darauf,

dass aus einem umfangreicheren Produktiousgebiete einzelne

Theile ausgeschieden werden, um neue Berufsarten zu bilden.

Theilen konnte sich also die Arbeit nur insofern, als die Zahl

der Produkte , die jeder anfertigte, beschränkter wurde. Die

Theile aber bildeten fortan ebensogut selbständige Erwerbs-

zweige wie ursprünglich das Ganze. So vermehrte die mittel-

alterliche Arheitstheilung fortgesetzt die Zahl der selbstän-

digen beruflichen Existenzen , während jeder Fortschritt der

modernen Arbeitszerlegung durch die damit gegebene Noth-

wendigkeit einer Concentration des Betriebs zur Aufsaugung

selbständiger Existenzen führt. Etwas der modernen Arheits-

theilung Aehnliches finden wir im Mittelalter nur bei der

Weberei ^).

Dass in der Berufstabelle für 1440 Berufsarten auftreten,

welche in derjenigen für 1387 fehlen , andere dagegen ver-

gebens gesucht werden , welche dort vorhanden waren , rührt

indess nur zum Theil davon her, dass die Berufstheilung in-

zwischen Fortschritte gemacht und neue selbständige Erwerbs-

zweige geschaffen hatte. Die meisten in Tabelle XV uns zum

ersten Male vor Augen tretenden Berufsarten sind auch schon

im XTV. Jahrhundert vorhanden gewesen , und die für 1387

nachgewiesenen haben fast alle , wenn auch z. Th. unter an-

deren Namen, fortbestanden. Ja es hat im XIV. und XV. Jahr-

1) Das Gesagte ist natürlich in erster Linie auf die Gewerbe zu

beziehen; dass es aber auch auf die Landw irthschaft anwendbar

ist, zeigen die hecJcer. toingarter, drescher, worfler, strohecker, welche wir

alle schlechthin als ländliche Arbeiter bezeichnen würden.

Möglich auch, dass hier noch die unfreie Arbeitsgliederung nachwirkte.

Etwas Aehnliches ist heute noch auf den Gutswirthschaften und selbst

bei den häuslichen Dienstboten in Russland zu beobachten.
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hundert selbstänrlige Erwerbszweige in Frankfurt gegeben,

welche in beiden Zusammenstellungen fehlen , und wenn wir

das Bürgerverzeichniss von 1440 aufmorksam durchprüfen, so

treten uns sogar einige derselben in den Weg.

Im Mittelalter gab es so gut wie heute in den unteren

Regionen des wirthschaftlichen Lebens beruflich geschlossene

und demgemäss unter eigenem Namen gehende Thätigkeits-

kreise, welche ihren Mann nicht voll ernähren konnten. Hier-

her gehörten nicht bloss die sog. Saisongewerbe der Zimmer-

leute, Maurer, Steindecker, Gärtner u. A. , sondern auch die

berufsmässigen Arbeiten auf der Stör (d. h. im Hause des

Bestellers mit dem von diesem gelieferten Rohstoff) , wie sie

damals noch durchweg bei Schneidern , Tuchscherern, Schuh-

machern üblich waren , ferner Kleinhandel und Hockenwerk,

endlich ein grosser Theil der niederen städtischen Amtsstellen,

(Pförtner, Boten, Thurmwächter u. dgl. sowie der Handelsvermitt-

lung (Schröder, Salz- und Kohlenmesser, Weinknechte und Wein-

sticher , ünterkäufer). Die Stadt Frankfurt namentlich ge-

brauchte bei dem grossen Umfang ihrer Befestigungen um Alte-

stadt, Neuestadt und Sachsenhausen zur Versehung des stehenden

Ordnungs- und Sicherheitsdienstes au den Pforten und Schlägen,

auf den Wach- , Thor- und Mauerthürmen ein grosses Per-

sonal, das nicht voll beschäftigt zu werden brauchte und darum

ausser der Dienstwohnung nur geringe Besoldung empfieng.

Diese Umstände machen es erklärlich, dass zahlreiche Per-

sonen neben ihrem Hauptgewerbe noch einen Nebenberuf
ergriffen und ausübten ^ ).

1) Schon im Verzeichnies von 1387 waren mh- solche Fälle aufge-

fallen, die sich besonders deutlich aus der Vergleichung der dortigen

Namen mit den Steuerpflichtigen der Bedebücher aus den benachbarten

Jahren ergaben. So finden wir 2 Schuhmacher, 1 Schneider und 1

Weinknecht als Pförtner, 1 Schuhflicker, der zugleich Fuhrmann ist,

1 Leinenweber , der auch mit Tauben handelt , 1 Säger und Zimmer-

mann, 1 Schreiber und Maler, 1 Leinenweber und Läufer, 1 Sattler,

der dem rade dienet, 1 Maler und Weinknecht, 1 cruder, der auch Wein-

schröder ist U. 8. w.
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Einen nicht unbedeutenden Theil dieser Nebenberufe ver-

mögen wir noch nachzuweisen. Allerdings findet sich im

Bürgerverzeichniss selbst nur e i n solcher Fall ausdrücklich

angegeben, wo ein aus Schlesien eingewanderter Beutler neben

seiner Werkstätte auch einen Kramladen hält (Joat hiiteler uß

der Slesie oder l^remer). Andere ebenso zweifellose hat die

Vergleichung der Personenbezeichnungen des Verzeichnisses

mit denen des Bürgerbuchs und des Häuserkatasters ergeben.

Es wird kaum jemanden in Verwunderung setzen, weuu ein

Henne von Werheini, der im BV, als berufslos erscheint, im

Bgb, 1430 als Fuhrunternehmer und Inhaber einer Wein-

wirthschaft (Jccrcher vnd ivinschenJce) aufgeführt wird. Fremd-

artiger muthen uns folgende Fälle an: Ein Henne von Orten-

berg bierhruwer des BV. heisst in Bgb. von 1436 ein weber,

der auch biere machen, kan, ein anderer Adam von Schierstein

bierbruwer zum Amelunge ist ebendaselbst 1431 als seiffe-

mecher eingetragen , während Hans Bergman Jcurssener von

Pressla 1438 als schirmer (Fechtmeister) den Bürgereid leistet.

Allerdings könnte man in den zuletzt genannten Fällen daran

denken, dass die betreffenden Personen zu verschiedenen Zeiten

verschiedene Gewerbe betrieben, also umgesattelt hätten, wenn

nicht gerade hier die innere Wahrscheinlichkeit dafür spräche,

dass wir es mit Nebengewerben zu thun hätten. Die Bier-

brauerei wie die Seifensiederei und Kerzengiesserei rangen sich

eben damals aus dem Schoosse der alten geschlosseneu Haus-

wirthschaft los und strebten zu selbständigen Berufsarten em-

por, und es liegt auf der Hand, dass dieser Prozess sich zuerst

bei solchen Personen vollzog, die es in jenen hauswirthschaft-

lichen Thätigkeiteu zur Virtuosität gebracht hatten. Wir be-

greifen es darum , wenn ein gewisser Henne von Bebra , der

um 1450 sich unter den Webern die Zahl der Tuche , die

er machen darf, einschreiben lässt, von den Schreibern des

HV. ein Jcerczenmacher genannt wird ; was Avir aber mit einem

Henne herczcmnacher slosser anzufangen haben , ist nicht so

klar. Stellen wir daneben nun Fälle wie

Heiderich schencJce beclier,

Erwin riemensnyder Jcremer,
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Gerlach schirmer procurator,

Lorencze Idstener der portener,

Concae linemvober der portener,

Herte von Lintheim parchemvoher portener,

Portener Henne todengreher,

Henne ruß piffer,

so wird es uns nicht mehr zweifelhaft sein , dass wir es mit

einem Schlosser zu thun haben , der auch Kerzen verfertigt,

ähnlich wie in den folgenden Fällen mit einem Bäcker, der

eine Schenke hält , einem Riemer , der einen Kleinkram hat,

einem Fürsprechen , der Fechtstuuden gibt. Dass Schreiner,

Leinenweber und Barchenweber Pförtnerdienste thun , hat

ebenfalls nichts Auffallendes, auch einen Pförtner, der einige

Tagesstunden als Todtengräber thätig ist, während sein Weib

das Thor hüten mag ^), lassen wir uns gefallen, und ein Schuh-

flicker, der in einer Musikantenbande die Pfeife bläst, ist etwas

ganz Selbstverständliches.

Einmal soweit werden wir es nicht mehr für unnütz

halten, alle Fälle, in welchen nach den vorstehenden Beispielen

zwei Berufsnamen (mit oder ohne und, bzw. oder) dem Vor-

namen beigefügt sind, durchzumustern und sie in einer Ueber-

sicht zusammenzustellen. Mag sein , dass die erste Berufsbe-

zeichnung bisweilen das frü h er betriebene Gewerbe des Betref-

fenden ^) oder dasjenige seines Vaters angibt — auch in diesem

Falle wird die folgende Zusammenstellung für die Thatsache

des Berufswechsels im Mittelalter nicht ganz ohne Werth sein.

1) Finden wir doch Frauen auf Wartthürmen als Wächterinnen
— eine Thatsache , die an die heutige Verwendung von Frauen im

Bahnwärterdienst erinnert. Vgl. Gen gier, D. Stadtrechtsalterth., S. 3G.

Eine Frau als Aufseherin bei der Stadtwage in Frankf. : Kriegk,
Frankf. Bürgerzwiste und Zust., S. 335.

2) Es sieht in der That doch fast wie ein Stück aus der städtischen

Avancementsliste aus, wenn wir folgende Einträge des BV. neben ein-

ander lesen : Hans schucze winsticher — Henne stocker zoller — Johann

zollner richter. Oder liegt eine Aemtercumulation vor ?
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Zusammenstellung der unter der erwerbthätigen Bevölkerung

Frankfurts i. J. 1440 vorkommenden Fälle von Doppelberufen.

Nebenberuf
bzw. früherer

Beruf.

Gruppe I.

Wingarter

hoffeman

scheffer

fischer

Steinbrecher

III.

Kerczenmecher

seiffemecher

IV.

Weber

wollensleger

linenweber

barchenweber

Seiler

Pluger

kistener

korber

besemer

Becker

VI.

VII.

Zahl

der Hauptberuf, bzw. späterer Beruf.

Fälle.

1 bedcr.

6 4 hecker, 1 barchenweber, 1 kommeder.

5 1 gertetier , 1 fischer, 1 weber, 1 barchen-

weber, 1 Schröder.

2 1 seddeler, 1 arbeider.

1 hecker.

2 1 slosser, 1 weber.

1 bierbruioer.

2 1 duchscherer, 1 bierbruwer.

1 murer.

2 1 portener, 1 am sZagrc.

1 portener.

2 1 fcedcr, 1 kuwehirte.

1 wagener.

1 portener.

3 1 reiczler, 1 weber, 1 &oJe.

2 2 fischer.

4 1 fischer, 1 barchenweber, 1 be^ider, 1 wn-

ZöcÄMCÄer
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Nebenberuf, bzw.

früherer Beruf.
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Zahl
Nebenberuf, bzw.

^^^ Hauptberuf, bzw. späterer Beruf,
fiiherer Beruf. p-iip

Uebertrag 92

reidemeister 1 gertener.

im Linwathuse M 1 snyder.

schirmer ) 2 1 kurssener, 1 proeurator.

Zasammen 96

Wer diese Liste durchmustert, wird sich leicht überzeugen,

dass die hier auftretenden Verbindungen zweier Berufsarten

in den meisten Fällen durch die Natur der betreffenden Er-

werbszweige motivirt erscheinen. Am häufigsten scheinen

Nebenerwerb gesucht und gefunden zu haben die Fischer,

Hecker und Gärtner, Wollen-, Leinen- und Barchentweber,

die Lederarbeiter (Sattler, Kummeter, Riemer, Beutler), Schnei-

der, Weinknechte und Weinsticher. Im Ganzen lernen wir

11 Berufsarten kennen, welche in der Haupttabelle nicht vor-

kommen , von denen indess 5 bereits durch das Verzeichniss

von 1387 bekannt waren, so dass die Gesammtzahl der unter

besonderen Namen gehenden Erwerbsarten nunmehr auf 235

gestiegen ist. Es ist dabei zu beachten, dass nicht bloss freie

Berufsarten sondern auch zünftige Gewerbe mit Nebenberufen

verbunden waren und als solche ausgeübt wurden. Natürlich

wird man bei der Würdigung: der für die einzelnen Berufs-

arten in der Haupttabelle XV angegebenen Ziffern die Be-

theiligung ihrer Angehörigen an Nebenerwerbsarten mit in

Anschlag bringen müssen.

0., S. 105. Dienstanweisung und Eid derer an den siegen, vff den snecTcen,

vor den porten (der Scblagwärter) im Eidbuch Bl. 37 Nr. 20.

1) Auch das Eidbuch (sec. XV) kennt für diesen städtischen Be-

amten keiuen andern Namen als der in dem lAmoatMise. Man könnte

ihn als Hausmeister oder Verwalter bezeichnen. Daneben gab es noch

mehrere Leinwandmesser, die wohl bloss in der Messe thätig waren.

Dienstanweisungen: Eidbuch Bl. 21b f. Nr. 9a und 9b.

2) Schirm, scherm =z Schild, Schutzdach; schirmaere, schirmer =
Fechter, Fechtmeister. Weigand, D. Wtb. s. v. Vi 1 mar, 0. Namen-
büchlein, S. 19. — Irrthümlich erklärt Kriegk, D. Bürgerth. S. 545

schirmer für gleichbedeutend mit witigarter. 1455 wurde in Fr. eine

Brüderschaft der Schirmer gegründet.
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Wir wenden uns zur Zahl der Berufsthätigen.

Dieselben zerfallen nach unserer Tabelle in Selbstäudig-Er-

werbende und Knechte. Die Zabl der Gesellen und Lehr-

linge aus der ansässigen Bürgerbevölkerung ist

noch immer keine grosse, obwohl fast doppelt so gross als

1387. Mögen immerhin manche Handwerksgesellen aus dem

ßürgerstandeauf Wanderschaft abwesend gewesen sein und darum

nicht mitgeschworen haben, mag anderseits die grössere Leichtig-

keit des Selbständigwerdens für den Bürgersohn die Zahl niedrig

gehalten haben, so darf doch auch hier wieder an die Spär-

lichkeit des städtischen Nachwuchses erinnert werden. Und

lehrten es nicht diese Ziffern , die Häufigkeit der Aufnahme

von fremden Handwerkern in das Bürgerrecht , wie sie aus

den Bürgerbüchern hervorgeht, würde keinen Zweifel darüber

lassen, dass das städtische Handwerk nur durch massenhafte

Einwanderung sich auf dem nöthigen Bestand halten konnte.

Eine etwas grössere Zahl von bürgerlichen Knechten treffen

wir nur bei den Färbern, in der Weberei und bei den Schiff-

leuten — Berufsarten, in welchen die Höhe des erforderlichen

Anlagekapitals das Selbständigwerden erschweren musste.

Im Uebriffen finden wir nicht, dass etwa eine oder die

andere Erwerbsart bei der Berufswahl bevorzugt worden wäre.

Um darüber ins Klare zu kommen, braucht man nur aus den

selbständig Erwerbenden diejenigen auszusuchen, bei welchen

der Beruf ihres Vaters angegeben ist. Es sind leider nur

gegen 20 Fälle; aber das lehren sie doch, dass dem Frank-

furter Gewerbe nichts weniger als kasteumässige Abschliessung

und Vererbung des gleichen Berufs vom Vater auf den Sohn

eigen war. Der Sohn des Bäckers wird Zimmermann , der

Sohn des Schmieds Ziegeidecker, der Sohn des Hocke ein Har-

nischmacher, und ebenso leicht war der Uebergaug vom Sack-

träger und Weiuschröder zum Stuhlschreiber, vom Biichschreiber

zum Bartscherer und vom Maurer zum Goldschmied. Es sind

das wenige aber bezeichnende Beispiele. Bloss bei den Metz-

gern, Bäckern, Wollenwebern und Fischern finden wir in den
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aus verschiedenen Zeiten vorliegenden Verzeichnissen die crlei-

cheu Familiennamen häufiger wiederkehren.

Was die Zahl der selbständig Erwerbenden be-

trifft, so wäre es wichtig zu wissen, wie weit wir mit unseren

Ermittelungen Vollständigkeit erzielt haben. Bei der ab-

weichenden Anlage der Verzeichnisse von 1387 und 1440 und

der Verschiedenheit der Altersgrenze in beiden gibt weder das

Verhältniss der Gesammtsummen der Berufsthätigen zu den

Ziffern der Schwörenden überhaupt noch das einzelner Gruppen

einen brauchbaren Massstab. Wohl aber können ihn die

Zahlen für diejenigen Handwerke bieten, für welche aus dem
Jahre 1387 die Meisterzahl durch Zunftlisten ziemlich ge-

sichert ist. Allerdings werden für 1440 bei gesunkener Be-

völkerung die Zahlen durchweg etwas niedriger ausfallen müssen
;

grössere Abweichungen aber werden nur vorkommen dürfen,

wo Aenderungeu des Bedürfnisses, der Mode oder der Technik

eingetreten sind.
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handen sind, dass sie sich nicht c^enügend aus dem Rückgang

der Bevölkerung erklären Hessen. IJni dies zu zeigen, lassen

wir die ganzen Berufsgruppen , denen die Angehörigen der

Zünfte in unseren Tabellen eingereiht sind, kurz Revue pas-

siren. Schon eine einfache Zusammenstellung der Endsuramen

für die dem eigentlichen Gewerbe angehörenden Gruppen

gibt ein ganz anderes Bild. Es waren vorhanden

Selbständig

Erwerbende auf je 100

:

überhaupt

in den Gruppen: 1387 1440 1387 1440

II. Metallverarbeitung 123 119 9,8 12,0

III. Heiz- u. Leuchtstoff-Bereitung 13 10 1,0 1,0

IV. Textil-Gewerbe 384 245 26,8 24,7

V. Leder-Industrie 66 66 5,3 6,7

VI. Holz u. Hörn verarb. Gewerbe 118 86 9,5 8,7

VIL Nahrungs-u. Genussmittel-Bereit. 179 142 14,4 14,3

Vm. Gew. f. Bekleidung u. Reinigung 272 205 21,8 20,7

IX. Baugewerbe 141 118 11,3 11,9

Zusammen 1246 991 100 100

Die Abweichungen sind schon hier auf ein Geringes zu-

sammengeschrumpft. Sehen wir zu, worauf sie im Einzelnen

beruhen.

Die Gruppe der Metallarbeiter hat ihren Bestand

seit 1387 nahezu auf gleicher absoluter Höhe erhalten und

relativ an Bedeutung gewonnen. In der arbeitstheiligen Zu-

sammensetzung der Gruppe haben sich ersichtliche Wandlungen

vollzogen und zwar auf Kosten der universellen Feuerarbeiter

und zu Gunsten der Specialisteu. Für die ersteren tritt neben

dem allgemeinen Namen des Schmiedes, der bei allen Nationen

an der Wiege des Gewerbes steht ^), der schon seit dem Ende

des XIV. Jahrh. vorkommende des Schlossers oder Schlüssel-

schmiedes entschiedener hervor, der zwar anfangs eine ebenso

universelle Bedeutung hat, doch aber an sich schon das äussere

Kennzeichen einer im Schosse des Gewerbes sich vollziehen-

1) Vgl. Röscher, N.Oe. des Handels- und Gewerbefl. § 102 Anm. 2.
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den weiteren Berufstheilung' ist. Etwas Aehnliches scheint

der Wechsel der Namen in der Schutzwaft'enverfertigung an-

zudeuten : Der universelle Sarwerte oder Rüstungmacher des

Verzeichnisses von 1387 ist verschwunden ; ebenso aber auch

der Specialist der Plattharuischmacher. An seiner Stelle sehen

wir den Haruischer, sowie die gesonderten Verfertiger der

leichteren Ring- und Blocliharnische , während Sturmhaube

und Beiugewand, wie 1387 in eignen Erzeugern vertreten sind.

Die Rüstung war eben auch wie die Kleidung der jäh wech-

selnden Mode unterworfen *), und die Platte scheint 1440 über

die Schuppe noch nicht so entschieden den Sieg erlaugt zu

haben, wie später : wer also vom Harnischmachen sein regel-

mässig Brot haben wollte, musste mehr sein als blosser Ple-

tener. Bei den übrigen Specialisten der Metallarbeit ist gegen

1387 kaum eine Wandelung eingetreten; nur die Goldschmiede ^)

und Gürtler haben etwas zugenommen ; ein Orgelbauer er-

scheint zum ersten Male.

Die kleine Gruppe der für Heiz- und Leuchtstoff
Sorgenden ist gegen 1387 kaum verändert. Es liegt in der

Natur der Dinge, dass nicht bloss die Anfertigung von Kerzen

sondern auch das Holzhauen und die Oelmüllerei vielfach Neben-

erwerbszweige bildeten. In den Bedebücheru finden wir Maurer,

Ziramerleute , Schuhmacher und andere Gewerbetreibeude im

Besitze von Oelmühlen. Der Sinn der gegebenen Ziffern ist

also nicht der , dass die Berufsarbeit jener 10 Personen aus-

gereicht hätte, um die betreffenden Bedürfnisse zu befriedigen.

Auffallende Veränderungen haben sich dagegen im Be-

reiche der Textil-Indust rie seit 1387 vollzogen. Das

Wollenhandwerk ist in raschem Niedergang begriffen ; was es an

Terrain einbüsst, gewinnt z. Th. die Barchentweberei. Ebenso

nehmen die Leinenweber mit umfassendem Betrieb an Zahl

ab , und an ihre Stelle kommt die specialisirte Decklaken-

1) Vgl. Limburger Chronik (Ausg. v. Rössel), S. 21. 2b.

2) Woher Kirchner, Gesch. d. St. Frkf. I, S. 559 die Nachricht

hat, 1404 seien 6 Goldschmiedmeister in F. gewesen, ist mir unbekannt
j

die Zahl würde mit derjenigen unserer Tabelle übereinstimmen.
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Ausnahme der Tascheumacher sich stark vermehrt. Kein

Wunder , dass gerade unter ihren Angehörigen so viele auf

Nebenerwerb ausgehen. Besonders die Beutler , deren von

1401— 1440 nicht weniger als 17 in das Bürgerrecht aufge-

nommen wurden , scheinen vielfach einen Kramladen oder

llausirhandel neben ihrem Gewerbe betrieben zu haben.

Erheblich verminderte Zahlen weisen dagegen die meisten

Holz und Horu verarbeitenden Gewerbe auf, und

ebenso fehlen einige Specialitäten, die 1387 vorhanden waren.

Indessen handelt es sich meist um Handfertigkeiten , welche

ontweder wie diejenige der Säger im Tagelohn oder wie die-

jenigen der Korbmacher, Flechter, Besenbinder vielfach im

Nebengewerbe ausgeübt und wohl deshalb bei den betreffen-

den Namen nicht angemerkt wurden. Die Ziffern für Bender

und Wagner sind wohl unvollständig. Das Kistener- und Stuhl-

macherhaudwerk schreitet langsam voran ; sein erster Zunft-

brief datirt erst von 1 174. Neu treten die Schiffmacher,

Schnitzer, Paternosterer und Gestellmacher (asenmecher) auf.

Die Nahrangsmittel-Gewerbe hängen so eng mit

dem Stande der Bevölkerung zusammen , dass sich ihr theil-

weiser Rückgang genügend aus der Abnahme der letzteren

seit 1387 erklärt ^), Indessen ist es gerade bei Bäckern und

Metzgern als in einer kleinen Stadt notorischen Persönlich-

keiten am ehesten zu glauben , dass die Schreiber manchmal

Berufsangaben für unnöthig gehalten haben und dass somit

die Zahlen der Tabelle zu niedrig sind. Auch mit drei Bier-

brauern , von denen zwei dazu noch Nebengewerbe treiben,

ist kein Massstab für den Umfang der damaligen Frankfurter

Biererzeugung gegeben. Nach K r i e g k ^) wären schon 1435

1) Dass die Zahl der Bäcker abgenommen haben muss, geht aus

dem HV. hervor, wo I, Bl. 16b ff", von den vorhandenen Brottischen

der Brothalle nur 29 besetzt erscheinen, während 2 andere in Fleisch-

bänke verwandelt sind und eine grössere Anzahl (mindestens 7) gänz-

lich unbenutzt (wüst) steht.

2) Deutsches Bürgerth. im MA. S. 300 ff. Eine genaue Prüfung

des von K. beigebrachten Urkundenmaterials wird meine Auffassung

bestätigen müssen. Leider hat sich die Liste von 1492 auf dem Archiv

Bücher , die BeVölkerang von Frankfurt a. M. 16
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sieben Bierbrauereien in Frankfurt nachweisbar, und es wür-

den für das Jahr 1492 nicht weniger als 18 Bierbrauer, die zu-

gleich Bierwirthe waren , namentlich aufgezählt. Das kann

nichts andres heissen , als dass so viel Personen Bier zum
Verkauf gebraut haben, während noch viele andere ihren

Haustrunk ebenfalls selbst bereiteten. In der That befanden

sich unter den »Brauern« von 1492 ein Schreiner , ein Bar-

cheutweber, zwei Bender und andere Handwerker. Wäre die

Bierbrauerei schon im XV. Jahrhundert ein selbständiges (ie-

werbe mit so vielen Mitgliedern gewesen , so würde sie auch

eine Zunft gebildet haben, was nicht vor dem XVHI. Jahrh.

geschehen zu sein scheint. Auch die Lebküchnerei ^) und

das Halten von Garküchen mag nicht selten ein Nebenge-

werbe gebildet haben. Was endlich die Müller betrifft, so

stimmt ihre Zahl gut mit der von Lersner gemachten An-

gabe übereiu , dass im Jahre 1430 zehn Schiffsmühleu vor-

handen gewesen seien. Zwei der in die Tabelle Eingestellten

waren übrigens moller in der stcde iuolen , d. h. in der von

der Stadt in eigner Regie betriebenen Brückenmühle ^).

Die Bekleidungsgewerbe haben sich um zwei Spe-

cialitäten vermehrt, den Flickschneider {plcclcr, altplecker) und

die gleich in ansehnlicher Zahl auftretenden Hutmacher. Die

letzteren erscheinen im Bürgerbuch zuerst um 1430, ihr erster

Zunftbrief datirt von 1451. Vielleicht, dass früher die Schnei-

der auch für die Kopfbedeckung sorgten ; die Abnahme der

Zahl der letzteren wäre damit theilweise erklärt. Auch auf

dem Gebiete der Schuhmacherei und Schuhflickerei haben sich

Veränderungen vollzogen. Die Bezeichnung linße ist im ei-

gentlichen Frankfurt verschwunden und erhält sich nur noch

bei den Sachsenhäusern ; an ihrer Stelle treten die Lepper auf,

die aber nicht mehr scharf von den Neuschuhmacheru unter-

nicht auffinden lassen; in derjenigen von 1435 ist auch ein Barcheut-

weber und 2 Hiitmacher aufgeführt.

1) üeber diese und die Fladenbäckerei: Kriegk a, a. 0. S. 390, der

auch anführt, dass es im XV. Jahrh. nur 2 Fladeubäcker in Fr. gab.

2) üeber das Mühlen wesen vgl. Kriegk, Bürgerzw. S. 246 f.

Batton, Oertl. ßeschr., I. Ö. 217 tt.
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schieden werden. Wenigstens findet sich für die gleichen

Personen in verschiedenen Urkunden der Name lepper und

schnmecher oder schuchuirt gebraucht. Doch ist es uns schwer-

lich gelungen, die ganze Zahl der Schuhmacher zu ermitteln.

Die 11 Bader der Tabelle sind wohl Badstubeubesitzer , auch

sie hatten nicht selten Nebengewerbe , ebenso wie die grosse

Zahl der Scherer und Bartscherer, zwischen welchen beiden Be-

nennungen übrigens kein deutlicher Unterschied erkennbar ist.

Wohl in keiner Gruppe haben sich seit 1387 so grosse

Umwälzungen vollzogen wie in derjenigen der Bauhand-
werker. Zwar die Zimnierlente behaupten sich auf dem

frühern Bestand; aber die Schildmaler sind vollständig ver-

schwunden , die Steinmetzen , Opperknechte und Strohdecker

(decker, schatibclecl'er) haben wenig mehr als den Namen ge-

rettet. Dafür treten neu auf : die Steiuhauer , Ziegeidecker,

Ofenmacher, Brunneugräber und Kalkbreuner. An die Stelle

der Steinmetzen sind offenbar die Steinhauer und Maurer

getreten, zwei Benennungen, zwischen welchen die Urkunden

keinen Unterschied macheu ^j und von denen die letztere dem

in Frankfurt vorherrschenden Holz- und Fachbau besser ent-

sprach. Was aus den Opperknechteu geworden , ist nicht

recht klar ; das Verzeichniss selbst bietet den Namen nur

einmal. Dagegen ist die Veränderung unter den mit der Be-

dachung beschäftigten Gewerben sicher auf ein Eingreifen der

Gesetzgebung zurückzuführen, welche seit 1386 den Stroh- und

Schindeldächern im Stadtbereiche den Krieg erklärt hatte.

Anfangs hatte man es mit Beihülfen versucht, welche ärmeren

Leuten , die ihre Häuser mit Ziegeln oder Schiefer decken

Hessen , in der Höhe von einem Drittel der Kosten gewährt

wurden ^). Wenige Jahre nachher ^) ergieng das Gebot, dass

alle Schauben- und Schindeldächer in der Äldenstad , in der

1) Die 1425 in das Bürgerbuch eingetragenen 17 ^leister werden

z. B. alle als steinhaiiwer vnd murer bezeichnet.

2) Kriegk. Frkf. Bürgerzw. u. Zust., S. 280.

3) Dass die betr. Rathsverordnung (Archiv VII, S. 147) vor 1397

erlassen sein muss , beweist die Erwähnung des Fiacherfeldes. lieber

dieses : B a 1 1 o n , Oertl. Beschr I, S. 188 f. K r i e g k , a. a. 0. S. 256.

16*
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Nmvenstad, zu Sassenhusen, uff dem Steinwege vnd uff dem

Fischerfelde alsbald abgethan werden sollten. Musste auch

dieses Gebot später noch oft (z. B. 1439, 1466, 1485) erneuert

werden , so war durch dasselbe doch die Schaubdeckerei als

Beruf auf den Aussterbe-Etat gesetzt. Allmählich sehen wir

denn auch die Ziegeidecker emporkommen, die in unserer Ta-

belle bereits 4 oder 5 Vertreter zählen, während die Zahl der

Schieferdecker verhältnissmässig gewachsen ist. Die Schilder

scheinen in den Malern aufgegangen zu sein ^), die so ihre Kunst-

übung universeller gestalten , indem sie zugleich auch ent-

schiedener die alte Verbindung mit den Glasern lösen.

Sehen wir so auf dem Gebiete der gewerblichen Thätig-

keit überall Leben, Bewegung, Entwicklung und Umgestaltung,

so verdanken wir dieses Ergebniss unserer Betrachtung der

relativen Vollständigkeit der ziffermässigen Nachweisungen.

Auch aus den übrigen Gruppen der Tabelle gewinnen wir

werthvolle Aufschlüsse ; indessen sind hier doch grössere Lücken

geblieben , die wir aus anderen Quellen auszufüllen suchen

müssen.

Was zuerst den Handel betrifft, so fehlt ein wichtiger

Theil desselben ganz, der G r o s s h a n d e 1. Es ist eine schon

ziemlich alte Fabel , welche die Hauptbedeutung des mittel-

alterlichen Frankfurt in den grossen Handelsunternehmungen

seiner reichen Bürger sucht, eine Fabel, die durch ihr Alter nicht

ehrwürdig geworden ist. Der eigne Waarenhandel der Frank-

furter war bis tief in das XVI. Jahrhundert hinein im Ver-

gleich zu Städten wie Augsburg , Ulm , Nürnberg nur unbe-

deutend ^) ; was der Stadt hauptsächlich ihre kommerzielle

Wichtigkeit verlieh, war ihre Stellung als Mess- und Wechsel-

platz. Der Geldhandel und das Bankgeschäft waren desshalb

1) Worin früher der Unterschied zwischen Schildern und Malern

bestand, ist nicht recht klar, der nach der Urk. bei Böhmer, S. 759f.

auch die Schilder sich der höheren Kunst befleissigten.

2) Das gesteht selbst der Rath in einer offiziellen Erklärung von

1577 an den Kaiser: L e r s n e r, Chron. II, I, S. 260 f.
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schon im späteren Mittelalter , wie in der neuesten Zeit von

grösserem Belang als das Waarengeschäft. Wir haben uns

die Mühe genommen , aus allen uns erreichbaren gedruckten

Urkunden ^) die Namen derjenigen Frankfurter auszuziehen,

welche sich im XV. Jahrhundert am Waarengrosshandel be-

tbeiligten ; das nachfolgende Verzeichniss gibt in alphabeti-

scher Ordnung die vorkommenden Namen nebst den Beleg-

stellen. Um Missverständnisse zu verhüten sei bemerkt, dass

die Zahl der Namen grösser ist als diejenige der Firmen, in-

dem jeder Theilhaber einer Handelsgesellschaft besonders auf-

geführt werden musste.

1. Blume, Wolf: 1433 (Ingwer) SP., f 1443 Kr. 439. Seine

Söhne setzen das Geschäft fort als Gesellschaftsunternehmung (ßlumen-

i,'esell8chaft); von ihnen erw, Georg: 1470 SP., 1473 (Wachs) SP.,

147Ö SP.

2. Bromme, Hans: 1457 HG. mit den Brüdern Claus und Kraft

Stalburg Kr. 435, erneuert durch seine Witwe 1473 a.a.O. S. 437,

fortgesetzt von den Söhnen Daniel und Hans, aufgelöst 1497. Kr.

437. 439 (vgl. Th. 364).

3. Bromme, Hans Vater und Sohn: 1502 Kr. 446.

4. Steffan von Cronstetten: 1443 SP., vgl. Kr. 436 Anm. u.

Mitth. des Ver. f. Gesch. u. Alterthuui«k. IV, S. 125.

5. Ergers heim, Henne gen. Ubelacker: 1401 bezieht Waaren

von Lübeck Th. 318.

1) Die wichtigsten den Frkf. Handel betr. (Jrk. bei Kriegk, D.

Bürgerth. N. F. im Anhang (Kr.). Ausserdem bieten die bei Thomas
(Th.) mitgetheilten Oberhofsfälle manche Ausbeute. Endlich sind die

zeitgenössischen Aufzeichnungen in der Froning'schen Ausgabe der

Chroniken (Chron.) und die Fichard 'sehen Auszüge aus den Schöffen-

gerichtsprotokollen (SP.) in den Fichard'schen Manuscripten der Frankf.

Stadtbibliothek (Miscellanea collecta Ä) durchgegangen worden. Frei-

lich waren die letzteren mit Voi'sicht zu benutzen, da Fichard oft aus

einzelnen Andeutungen weitgehende Schlüsse zieht. So folgert er

aus der Erwähnung eines Dieners des Brant Klobelauch (1463), dass

derselbe Handel getrieben habe, und das gleiche schliesst er für die

Familie Glauburg aus dem Vorkommen von Ballen Tuch ^Fardeln)

in dem Loosbuch der Kinder Kourads von Glauburg (1482). Aber die

Fardel können auch als Pfänder in den Besitz der Glauburg gekommen
sein, und dass der Gebrauch des Ausdrucks Diener sich nicht auf das

kaufmännische Hülfspersonal beschränkt, lehren unten anzuführende

Beispiele. — HG. bedeutet oben: Handelsgesellschaften.



246

6. Ganz, Konrad: 1463 s. Rorbach.

7. Geuch, Jakob: 1454 DG. m. Heinrich Rorbach etc. s. diesen.

— vor 1457 HG. m. Konrad Nuhus Th. 350.

8. Guldenschaff, Johann: 1490 sein >Diener« zu Venedig

Chron. 234,8 (vielleicht aber auch ein Wechsler, wie sein Vorfahr Sieg-

fried 1403 Kr., Bgzw. 337).

9. Heller, Jakob: 1487 HG. mit Clas von Rückingen und Hans

Heinrich von Oppenheim Kr. 146.

10. Jäger, Nie las [ein Schneider]: 1454 s. Rorbach.

11. Königstein Jost: 1463 s. Rorbach.

12. Martorf, Ludwig (?) : 1498 zu Venedig Chron. 237,8.

13. von Melem, Johann: 1467 SP., 1473 Kr. S. 436 Anm.

14. Nuhus (Neuhaus), Konrad: sein Diener 1446 Th. 336;

vor 1457 HG. mit Jakob Geuch Th. 350.

15. — Jacob: 1495 Chron. 247,38.

16. Rorbach, Johann: 1417 (Wein) Chron. 393, 2. vgl. S. 164, 6.

17. — Johann, des vorigen Sohn: 1443 (Felle) Chron. 394,5.

1458 (Wolle), 1459 (Tuch) Chron. 396. f 1459 mit Hinterlassung eines

Lagers von 800 Kluden Wolle und etwa 30 Stück Wein Chron. 408, 3.

18. — Heinrich, Bruder des vor.: 1450 sein Diener Nikolaus

Maselhart Chron. 394,29. 1454 HG. mit Jakob Geuch , Konrad Ganz

und Niklas Jäger Chron. 173,45; an des letzteren Stelle erscheint 1463

Jost Königstein Chron. 399 f. 1473 verkauft Wein im Detail Chron.

402,9.

19. — Konrad 1493—98: lernt die Handlung zu Venedig

Chron. 237,4, 250,35. 1501 in Antwerpen Chron. 309,40. Vgl. Steitz

im Archiv N. F. III, S. 49.

20. von Rückingen, Clas, 1487 s. Heller.

21. Stalburg, Claus und Kraft Brüder: 1457 s. ßromme.

22. — Claus, des vor. Sohn, 1497 als Theilhaber der HG. mit

Bromme Kr. 437.

23. Ugelnheimer, Peter f 1489 zu Venedig Th. 367 f.

Lassen wir die zweifelhaften Fälle unberücksichtigt und

zählen die an der gleichen Unternehmung betheiligten Per-

sonen immer nur als eine Nummer , so kommen wir nicht

über ein Dutzend Firmen hinaus. Einige der aufgeführten

Namen finden sich auch in dem Bürgerverzeichuiss von 1440 ; wir

haben aber Bedenken getragen, ihre geringe Zahl (7) in dieTabelle

einzustellen, um nicht zu Missverstäudnisseu Anlass zu geben.

Handelt es sich doch in allen näher bekannten Fällen um
temporäre Unternehmungen, um Compagniege-

schäfte auf drei bis sechs Jahre, bei denen manchmal noch
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die Gesellschafter sich vorbehielten, jedesmal nach abgeschlos-

sener Messbilanz einen Theil ihres ( Jewinnes »aus dem Handel

7A\ nehmen« und denselben »in Gülten oder Erbgütern anzu-

legen« ^). Und wenn diese Compagnien auch Verbindungen

mit Venedig, Nürnberg und den NiederLmden (vgl. Kirch-

ner, Gesch. I. S. 537 Anm. i) unterhielten, so übertrugen

sie diese Geschäfte doch oft einem Procuristen (actor
,
factor,

neyocioruni gestor) gegen festen Gehalt oder Theilnahme

am Reingewinn , während sie selbst in der Vaterstadt sich

den öffentlichen Interessen und der Verwaltung ihrer lie-

genden Güter widmeten. Diese temporären Handelsunter-

nehmer als Berufskaufleute zu behandeln , würde deu that-

sächlichen Verhältnissen widersprechen. Dass aber ausserdem

ein einigermassen bedeutender stehender Grosshandel be-

standen habe, muss erst noch bewiesen werden. Wo sollte

sich derselbe denn auch befinden ? Gewiss weder in der Neuen-

stadt noch in Sachsenhausen, die beide einen ausgeprägt länd-

lichen Charakter hatten und z. B. vom Messverkehr gar nicht

berührt wurden. Also in der Alteustadt , wo die reichsten

Familien wohnten und alle wichtigeren Gewerbe vereinigt

waren. Aber von der Bevölkerung dieser City des alten Frank-

furt sind Tabelle XV (mit Knechten und Söhnen) 82 Pro-

cent ihrer Berufszugehörigkeit nach bestimmt. Es bleiben

1) Vgl. Kriegk a. a. 0. S. 435. 439. 446 f. Ueber die wirkliche

Auflösung einer solchen Handelsgesellschaft: S. 437. Die erwähnte

Khiusel findet sich S. 448 in einem Vertrag von Hans -Bromme Vater

und Sohn mit ihrem »Diener« Friedrich von Bar: Doch so wil ich Hans

Bromme der elter mir furbehalten haben die gewalt und macht, nach eyner

yeden Frankenforter messe und beschehener rechenunge nach myner ge-

legenheit cyti somme gülden inyns geivynes uß dem Handel zu nemen und

mir die furter an gultenoder erbgutern anzulegen; doch das die aclue du-

scnt gülden hauptguts inne dem gewerhe ungemyndcrt von uns ligen pliben,

sollen die gemelten funff iare lang etc. — Wie weit die Selbständigkeit

jener bevollmächtigten Handlungsdiener gieng, zeigt u. a. die Gesell-

schaft des Jakob (jeuch, Heinrich Korbach, Kourad Ganz und Jost

Königstein, von denen die drei letztgenannten 14G3 vor Gericht er-

klären, dass sie niclites hinder ine hetten in die gesellescha/t gehörende,

sunder ire aller diener, her Niclas Maselhart, hette das inne und sie nit.

Schöffengericbtsurtheil bei Froning, S. 400, 35.
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etwa Dritthalbhuiulert ül)eizwölfjälirige Personen übrig, von

denen gegen 70 ^) den damals ratli- und scholfeubaren Fami-

lien, also den später sogenannten Patriciern angehörten. Der

Hanptreichthnm der letzteren bestand in liegenden Gütern,

Renten u. dgl., und wenn wir auch von einigen derselben wie

den Bromm , Stallburg , von Rückingen , Blume , Rorbach

u. s. w. wissen , dass sie sich am Waarenhandel betheiligten,

so scheint doch für das XV. Jahrh, unrichtig zu sein, was

gewöhnlich angenommen wird , dass sie allgemein neben der

Bewirthschaftung ihrer Güter Handelsgeschäfte trieben , wo-

ffcffen sie freilich das Geld- und Wechselgeschäft in seinen

verschiedenen damaligen Formen sich zu eigen gemacht hatten ^).

Gerade die hervorragendsten und damals zahlreichsten Geschlech-

ter, die Weiss von Limburg, die Holzhauseu , die Frosch,

scheinen sich im XV. Jahrhundert weder am Waarenhandel

noch am Geldgeschäft betheiligt zu haben. Man wird sonach

gut thun, die Vorstellungen von der Handelsgrösse des mittel-

alterlichen Frankfurts etwas herabzustiramen und das Prädikat

welches ihr Franz I. von Frankreich beilegte, celeherrimum

universi pene orhis tcrrarum emporkim auf die Messe zu be-

ziehen.

Den Kleinhandel weist die Tabelle genauer nach

als diejenige für 1387. Die Zahl der Krämer, unter denen

wir einen Eisenhändler {Inxmer mit isemverg) besonders her-

vorheben , ist auffallend gross in Anbetracht der mittelalter-

lichen Arbeitsorganisation, die den Kleinhandel nur da zuliess,

wo das lokale Gewerbe versagte ^). Die 3 Geschirrhändler {ulner)

widersprechen dieser Regel nicht, da es Töpfer im mittelalter-

1) Dabei sind auch zweifelhafte Fälle mitgezählt!

2) Man vergl. daa Verzeichniss der Frankfurter Gläubiger der

Stadt Wetzlar aus dem Jahre 1382 in der Urk. bei Fichard, Frankf.

Archiv für alt. deutsche Lit. und Gesch. I, S. 184 und die Theilhaber

und Geschäftsführer der städtischen Wechaelbank von 1402/3 bei

K r i e g k, Frankf. Bürgerzw. S. 334 ff. u. Anm.

3) In dem S. 207 erwähnten Rechenbuch über die Landwehr von

147(3 kommen 32 kremer, d. h. Mitglieder der Krämerstube vor. Vgl.

auch oben S. 132.
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liehen Frankfurt nicht gegeben zu haben scheint. Auffallend

ist die geringe Zahl der Gadenleute, welche wohl mit den Ge-

wandschneidern identisch sind. Sie hatten ihren Namen von

den Gaden oder Tuchläden, welche zwischen Markt und Ben-

dergasse lagen und in zwei Gruppen, die alten und die neuen

Gaden , zertielen. Von den alten Gaden waren 1438 nach

Ausweis des HV. höchstens 13 benutzbar ; die neuen werden

als in Trümmern liegend bezeichnet (die niiioen gaden neben

Wollcenhorg die stoie alle gar wnst vnd sint surhrochen).

Unter den Inhabern der brauchbaren Gaden finden wir auch

zwei der Tuchscherer , die wegen ihrer Zugehörigkeit zur

Schneiderzuuft von uns in Gruppe VIII eingereiht wurden.

Ausserdem hat von unseren Gadenleuteu einer zwei Gaden im

Besitz. Wären die 7 uns für 1440 bekannten Tuchscherer

alle auch Tuchhändler gewesen , so hätten wir die Inhaber

aller im HV. als benutzbar angegebenen Gaden bis auf einen

nachgewiesen '). Es kann dies als eine Art Probe für die

Genauigkeit unserer Ziffern gelten.

Dem Kleinhandel in Landesprodukten, dem sog. Hocken-
werk wird unsere Tabelle nicht ganz gerecht, indem sie nach

Zusammeurechnung der verschiedenen Specialitäten nur 18

diesem Berufe angehörige Männer aufweist. Nach der um-

fänglichen Gesetzgebung über den Geschäftsbetrieb dieser Leute,

welche uns noch in den verschiedenen gedruckten und unge-

druckten Statutensammlungen vorliegt, muss die Zahl der in

ihm thätigen Personen eine grössere gewesen sein. Diese

Anschauung über die Bedeutung des Höckerhandels schliesst

indess nicht nothwendig die Annahme in sich , dass unsere

Ermittlungen hier erheblich hinter der Wirklichkeit zurück-

geblieben seien. Trügt nicht unsere Beobachtung , so wurde

das Hockenwerk in Frankfurt, abweichend von anderen mittel-

alterlichen Städten, »vorwiegend von Frauen betrieben. Nach

einem Kathsstatut uns einem der letzten Jahre des XIV. Jahr-

1) Leider gibt da« HV, nicht überall die Inhaber an. Die betr.

Angaben finden sich dort Bl. 25 ff. 41. Ueber die Gaden vgl. Batton
Oertl. Beschr. III, S. 26ti ff, u. Euler zu Baldemars von Peterweil

Beschr. der St. Frkf. S. 32 f.
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Imndprts ') war den Hocken verboten, irgendwo anders feil

v.u liaben , als »in ihren Häusern und auf ihren verzinsten

Fenstern« ; nur denjenigen welche keine Häuser besässen, sollten

auf dem Samstagsberge Stände angewiesen werden. Nun be-

sitzen wir in einem Rechenmeister-Manual aus den zwanziger

Jahren des XV. Jahrhunderts ^) für die Jahre 1424 bis 1431

acht Verzeichnisse der Hocken , welche din der Stadt gehöri-

gen Buden (Jiutten) und Bänke an der Niki askirche und uegen

den Berg hin um einen Jahrzius von 1 V2 bis 2 fl. gemiethet

hatten. Die Zahl der betheiligten Personen schwankt in den

verschiedenen Jahren zwischen 7 und 15 ; im Ganzen bethei-

ligten sich 26 verschiedene Personen , und von diesen sind

nicht weniger als 19 Frauen (meist Ehefrauen von Handwer-

kern). Nimmt man an , dass auch bei den hausbesitzenden

Hocken das gleiche Verhältuiss der Geschlechter obwaltete,

so werden die betreffenden Ziffern der Tabelle XV nichts

Auffallendes mehr haben, zumal wenn man beachtet, dass

nach mittelalterlicher Auffassung die Hocken nur ein noth-

wendiges üebel waren für die Armen, welche um den Pfennig

von Tag zu Tag kaufen mussten, was die Vermögenderen für

längere Perioden auf dem Wochenmarkt erwarben oder durch

Eigenproduktion gewannen ').

Unter den zahlreichen Halbbeamten, welchen die

Beaufsichtigung, Hülfeleistung und das Vermittlergeschäft, so-

wie das Wiegen und Messen bei den verschiedenen Arten des

Handels anvertraut war, ragen wieder die beim Weinhandel

Thätigen durch ihre Zahl wie durch die eigenthümliche Ar-

beitstheiluug hervor. Zu den Schi-klern , Weinsticheru und

Weinknechten , die wir bereits aus der Tabelle für 1387

kennen , kommen die Visierer. Dieselben waren Kontrolbe-

amte für die Entrichtung des Weinumgeldes. Sie hatten

die zum Verzapfen bestimmten Fässer Wein mit der Visier-

ruthe auszumessen und den Betrag der zu entrichtenden Ab-

1) Gesetzb. No. 1" Bl. IP und No. 2 Bl. 6\

2) Uglb. B. 73 No. 36, Bl. 7". 8. 11\

3) Vgl. Gen gl er, Stadtrechtsalterthümer S. 161.
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«Tabe zu bestimmen. Die Weinsticher dagegen waren, wie be-

reits (S. 126) erwähnt, die Makler für den Wein-Grossliandel, der

im Mittelalter einen mit Vorliebe gepflegten Geschäftszweig

bildete. Sie hatten 1381 eine Zunft gebildet, der 16 Mit-

glieder angehörten; wir konnten ihrer nur zehn nachweisen.

Die Zahl der Visierer scheint dagegen vollständig zu sein ^),

was von derjenigen der Weinschenken schwerlich behauptet

werden kann. Immerhin darf man für die Schätzung der

Zahl der letztereu den Weindurst des Mittelalters nicht zum

Massstab nehmen, da derselbe von den Einheimischen a t den

Trinkstuben und Urten der Zünfte und Gesellschaften befrie-

digt wurde.

Die Unter kauf er haben nur wenige Vertreter zu un-

serer Tabelle geliefert ; trotzdem ist es nicht unmöglich, dass

wir in den 8 Rosstauschern, dem nicht näher benannten und

dem ünterkäufer am gesalzenen Fischwerk alle Personen haben,

für welche damals in Frankfurt dar Unterkauf den Hauptberuf

bildete. Die Uuterkäuter sind bekanntlich die offiziellen Han-

delsvermittler, vornehmlich (keineswegs ausschliesslich) für den

Verkehr zwischen fremden Verkäufern und einheimischen

Käufern , mochten die letzteren Konsumenten , Gewerbetrei-

bende oder selbst Detailhändler sein. Ihre Obliegenheiten dem

Publikum gegenüber bestanden hauptsächlich darin, den Bür-

gern anzuzeigen, wann Waaren auf den Markt gebracht wor-

den waren , deren sie bedurften , beim Handel um dieselben

zu vermitteln , das Kaufmannsgut auf etwaige Fehler hin zu

prüfen, dem Käufer aus dem Vorrat des Verkäufers so viel

er erstanden hatte auszusuchen (Iciesen) und für die richtige

Lieferung zu sorgen. Dies Alles bedingte, dass sie Sachver-

ständige waren, für gewerbliche Rohstoffe und Fabrikate meist

Handwerker der betrefienden Branche. Da der Unterkäufer

nicht selbst als Käufer der betreffendon Waare auftreten durfte,

so bestimmt das älteste Gesetzbuch ^) um 1350, dass der

1) Ueber die Visierer : K r i e g k , D. Biirgerth. S. 324 f.

2) Bei Senckenberg Sei. jur. 1, S. 12.
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Unterkäufer für die Zeit seiner (meist nur ein- bis zweijährigen)

Amtsdauer den eigenen Gewerbebetrieb einzustellen habe; doch

[scheint diese Vorschrift in der Folge nicht streng gehandhabt

worden zu sein. Jedenfalls ist so viel sicher , dass der Un-

terkauf in den meisten Fällen nur eine temporäre Neben-
beschäftigung bildete. Immer aber nahm derselbe eine

verhältnissmässig grosse Zahl von Personen in Anspruch, die

sich zur Zeit der Messen noch bedeutend vermehrte. Da der

Gegenstand überhaupt noch sehr der Aufhellung bedarf, so

wird es nicht ohne Nutzen sein, wenn hier die verschiedenen

Arten von Unterkäufern, welche in Frankfurter Urkunden des

XV. Jahrhunderts vorkommen ^) , zusammengestellt werden.

Wir fügen zugleich für jede Kategorie die Zahl der Personen,

soweit sie sich ermitteln Hess und die Zeit ihres Vorkommens

sowie den ständigen Beruf der Unterkäufer bei.

1. Unterkäufer an altem Geräte (1406), später an Hausrat

und altem Geräte, um 1500 auch Kleiderhocken genannt, jedenfalls

mehrere.
2. Unterkäufer unter den Kramen (um 1400), zur Vermitt-

lung zwischen fremden Verkäufern (wol von Spezereiwaaren) und denen,

die Icauffmanschafft triben vnder den cremen zu Franckinfurd, mehrere.

3. Unterkäufer an gesalzenen Fischen (1422 und öfter):

3; im XTV. Jh. kommen allein 6 Hering-Unterkäufer vor (vgl. S. 129).

4. Unterkäufer an Hockenwerk, auch U. an Eiern, Käse etc.

genannt, für den Handel mit Eiern und Hühnern (zu Hunderten), Käse

(karrenweise), Butter, Unschlitt, Schmer, Schmalz, Pech, Oel, Honig

(in ganzen Centnern) — also nur für den Grosshandel. 1429: einer.

5. Unterkäufer an dem Viehe (Ochsen, Kühe, Schweine,

stückweise, die letzten auch zu Hunderten) 1373:9, 1424—1431: 2—

3

Personen. Wol gleichbedeutend mit den U. unter den Hetze) ern, welche

im ältesten Gesetzbuch (Senckenb. S. 62) vorkommen.

6. Unterkäufer an den Pferden, wol gleichbedeutend mit

Rosstuscher (vgl. S. 129), zwischen 1361 und 1370 : 23, Ende des XIV.

1) Als Quellen dienen uns hierbei die verschiedenen Gesetzbücher,

das Eidbuch aus dem XV. Jahrhundert sowie einige Kechenmeister-

akten, besonders Uglb. B. 73 No. 36. Ausserdem sei noch verwiesen

auf Orth, Abh. von den zwoen Reichsmessen, S. 212 ü'. und im All-

gemeinen auf La band in der Ztschr. f. D.Recht XX, S. 13 ff., Schmoller,

Strassburger Tucher- und Weberzunft, S. 429 ff. und Gen gier a.a.O.

S. 464 ff.
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Jh. 9, in der 2. Hälfte des XV. Jb. (Eidbuch Fol. 17) jedenfalls noch

eine grössere Anzahl.

7. ünterkäufer an Heu, 1422—1430: an hauwe vnd wene

(Wagen) virdingen: einer.

8. Unterkäufer an rohen Fellen (an riiwem gefelle, an

rmcer wäre), 1415: einer (Kürschner).

9. ünterkäufer an Leder, 1419—1431:2 (Schuhmacher).

10. Unterkäufer an weissem Leder, 2. Hälfte des XV. Jh.,

wie es scheint, mehrere.
11. Unterkäufer an Eisen, um 1425:2.

12. Unterkäufer an Sensen, 1425 einer (Sensenschmied).

13. Unterkäufer an Kupfer, Zinn und Blei, 1423—1427: einer
(Glockengiesser, Kannengiesser, Schalenmacher).

14. Unterkäufer an Nachen und Schiffen.

15. Unterkäufer an Eigen und Erbe.

Das sind nach massigem Anschlag gegen 40 Personen.

Rechnen wir dazu die Weinsticher , welche an Stelle der im

XIV. Jahrhundert vorkommenden ^) vndirliouffere an dem
wi/ne getreten waren, ferner die Wollenwieger, damals 4 (früher

5, vgl. S. 90) Webermeister, welche auch den Unterkaufan Wolle

besorgten, die Kohlen-, Holz-, Salz- und Leinwandmesser und

die verschiedenen anderen Wieger und Messer, welche wol

alle auch mit dem ünterkauf in den betreffenden Artikeln

entweder ausdrücklich betraut waren oder doch sich abgaben,

so haben wir ein überaus zahlreiches Personal von beeideten

Handelsverraittlern. Als Berufsstand ist dasselbe freilich sta-

tistisch nicht fassbar , weil das Amt sich nicht dauernd an

be.stimmte Personen knüpfte. So konnten die Ünterkäufer

zwar immer einen wirthschaftlich und social äusserst wichti-

gen Bestandtheil der Bevölkerung bilden, ohne doch aus der-

selben als besondere sociale Gruppe sich abzuheben. Wie sehr

dies dem oft ausgesprochenen Zwecke der ganzen Einrichtung,

dass den Armen gleich Recht geschähe wie den Reichen und

dass der Einheimische bevorzugt würde vor dem Gaste, ent-

sprechen musste, ist leicht ersichtlich.

Zur Zeit der Messen scheint im XIV. Jahrhundert der

Unterkauf frei gegeben gewesen zu sein und zahlreiche Ein-

heimische und Fremde darin ihren Erwerb gesucht zu haben.

1) Aeltestes Gesetzb. bei Senckenberg a, a. 0. S. 8. 45. 51. 61.
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Dies führte zu mancherlei Uebelständeii und auf eine Eingabe

>etlicher Kaufleute von Ulm und sonst aus Schwaben und

auch um den Bodensee« beschloss der Rath im Jahre 1406

u. A. als Vermittler für den Handel in Tüchern , Spezerei,

Wachs und ähnlichen Artikeln künftig nur geschworene Un-

terkäufer zuzulassen. In dem gleichzeitigen Aktenstück, in

welchem uns jene Eingabe und Beschlüsse erhalten sind und

das für die Geschichte des Messhaudels von höchster Wichtig-

keit ist ') , sind für eine Reihe von Messen von der Herbst-

messe von 1406 ab die Namen der Personen mitgetheilt,

welche für den Unterkauf an gewande, an spicsery , an ru-

tvem gefille und an gemeiner gewar in Eid und Pflicht ge-

nommen wurden. Als Unterkäufer an Gewand Hessen sich

1406 nicht weniger als 169 Personen eiuschwören, 74 Frank-

furter (meist Wollenweber , Tuchscherer und Schneider) und

95 Fremde. In den folgenden Messen bis zur Fastenmesse

1419 wurden weitere 140 Personen eingeschrieben : 37 Frank-

furter und 103 Fremde. Unter den Fremden sind die süd-

deutschen Städte, ferner Köln, Aachen, Mastricht, Löwen,

Mecheln und Brüssel besonders stark vertreten. Ausserdem

wurden beeidigt für den Unterkauf
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Auch die bei deu Ve r kehrst ew er b en Betheili<"-teii

sind schwerlich vollständig ermittelt. Dass unsere Tabelle

nur noch einen Läufer aufführt (1387: 3) beruht darauf, dass

um 14üÜ der Name ab- und statt seiner derjenige der Boten
aufgekommen war. Die letztern waren damals noch grössteu-

theils städtische Beamte für die Botengänge der Bürgermeister,

konnten aber auch mit Genehmigung ihrer Vorgesetzten von

den Bürgern gegen Meilengeld verschickt werden. Sie wech-

selten von Woche zu Woche im Dienste ab, hatten also viel

freie Zeit, wesshalb ihnen 1484 vom Rathe erlaubt wurde, auch

Schröderdienste zu thuu ^). Bei den Gelagen des Rathes wur-

den sie als Aufwärter verwendet, und es war ihnen in ihrer

Dienstanweisung ausdrücklich eingeschärft , aucJi des tvin-

' schenchens , so sie in der stat sin , mit ganczem flisse vnd

ernste zu warten . . . vnd auch ivydervmh der stede fleschen

vnd Jcatuien hclffen hy eyn zu tragen ^). Die geringe Zahl

der Frachtfuhrleute {Jierchcr ,
furlide , tvayenfurer) stimmt

zu dem über die massige Bedeutung des Frankfurter Gross-

handels Bemerkten ^). Das Heizlergeschäft nährte wohl da-

mals bloss in der Messe seinen Mann und mochte desshalb

vielfach als Nebenerwerb von Landwirthen betrieben werden.

Bei dem Bau der Bornheimer Landwehr i. J. 1476 betheilig-

ten sich 28 Heizier.

Eine ganz neue Erscheinung ist die folgende Gruppe, die

uns mit einem zahlreichen Schreiberpersonal bekannt

macht, das theüs im städtischen Dienste verwendet wurde,

theils als Buch- , Brief- und ürkundenschreiber sowie als

Schreiblehrer privatem Erwerbe oblag. Das Bedürfniss nach

solchen Diensten muss damals ein sehr grosses gewesen sein,

so dass also auch hierin die Buchdruckerkunst vorbereitet

1) Faulhaber, a. a. 0. S. 3.

2) Dienstanweisung der Stadtboten im Eidbncb, Bl. 41 Nr. 24.

3) Die Grosshändler hielten gewöhnlich ihre eigenen Pferde und

Fuhrwerke. Vgl. Kriegk a. a. 0. N. F. S. 450. 451. Im Gesetzb.

Nr. 1 fol. 18b Nr. 83 kommt ein Fall vor, wo einem Frankfurter Kauf-

mann bei Usingen 11 Pferde von Raubrittern ausgespannt und abge-

nommen werden.



256

erscheint, die mit einem ihrer Vorläufer sich bereits in

unserer Tabelle ankündigt. Uebrigens scheinen die Schreiber

aller Arten sich auch in Frankfurt gern als Gelehrte gerirt

zu haben, wie aus ihren grösstentheils latinisirten Vornamen

und der Uebersetzung von Stuhl- oder Kistenschreiber in

Jcathedralis hervorgeht. Das Geschäft der letzteren , das in

Urkunden vom Ende des XIV. bis zu Ende des XV. Jahr-

hunderts sehr häufig vorkommt, muss einträglich gewesen sein,

da einer derselben mit seinen zwei Dienern zusammen in die

Liste eingetragen ist. Vielleicht dass sie auch zu Frankfurt,

wie in Danzig ^) beim Abschluss von Grosshandelsgeschäften,

namentlich in der Messe mitwirkten.

Ebenso eigenthümliche Erscheinungen bietet die folgende

Gruppe. Die Spielleute sind schwerlich vollständig an-

gegeben , weder in der Zahl noch in den Specialitäten. Was
die fahrenden Leute betrifft , so mag es dahingestellt

bleiben , ob ahenturer und giler hier mit Recht eingereiht

sind. Die Abenteurer, welche seit dem Ende des XIV. Jahr-

hunderts nicht selten vorkommen, bildeten 1445 eine Brüder-

schaft , welche im Frankfurter Barfüsserkloster ihre Kapelle

und Begräbuissstätte hatte ; das würde aber nicht gegen ihre

Zugehörigkeit zu den Fahrenden sprechen ^).

In Gruppe XIII sind verschiedene Arten von Tag- und

Jahrlöhnern zusammengefasst, über deren wahren Charakter

nur zum Theil Klarheit zu gewinnen ist. Die Arbeiter oder

Arbeitenden sind ohne Zweifel Taglöhner {arheidende tage-

loner, wie es in einer Urkunde von c. 1400 heisst), die bald

beim Bauwesen, bald in der Landwirthschaft Verwendung

1) Vgl. Hirsch, Danzigs Handels- und Gewerbsgesch. S. 231 ff.

Einige Aufklärung über den Geschäftsbereich der zahlreichen Privat-

schreiber in der Stadt gibt folgender Eintrag des Bürgermeisterbuchs

von 1441, Bl. 67' : Den seliribern in der stat sagen, von der gulde wegen

kein brief darüber machen. Es handelt sich hierbei um Werschaftsur-

kunden.

2) Vgl. K r i e g k , D. Bürgerth. S. 184, wo auch mehrere Brüder-

schaften von fahrenden Leuten mit dem Sitz in Worms und Mainz er-

wähnt sind, und Bat ton, a. a. 0. IV. S. 302.
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faudeu ') uuil iii deuen wir wohl die Opperkii echte von 1387

wiederfinden. Freilich begreifen wir dabei nicht, warum es

den Arbeitern um 1400 (vgl. S. 135) verboten war, eine;

Trinkstube zu haben , während die Opperknechte 1387

sogar eine politische Zunft gebildet hatten. Möglich frei-

lich , dass bei dem oifeubar stattgehabten Rückgang der

Bauthätigkeit jene zünftigen Handlanger der Steinmetzen,

ebenso wie die letzteren zu Steinhauern und Maurern, zu all-

gemeinen Lohnarbeitern herabgesunken waren. — Der Aus-

druck Diener bezeichnet in 3 von den 4 angeführten Fällen

Schreibergehülfen, möglicherweise auch in dem vierten, wo

der Beruf des Dienstherrn nicht angegeben ist. Dass der-

selbe bloss den Kaufmannsdiener bedeute, wie Kriegk^) be-

hauptet, ist unrichtig ; vielmehr ist es ganz gewöhnlich, dass

die städtischen Söldner als Diener bezeichnet werden , und

ausserdem kommen nicht selten Diener von Privatleuten vor,

bei denen vom Handelsbetrieb keine Rede sein kann.

Die letzte Gruppe enthält vorwiegend freie Berufs-

uut ernehm er und städtische Beamte. Zu den er-

steren gehören die Aerzte, Procuratoren und Fürsprechen. Von
ihnen führen der Stadtarzt und der Stadtprocurator hinüber

zu den besoldeten städtischen Bediensteten. Was die letzteren

angeht, so ist zu beachten, dass nur die niederen Chargen in

einer Berufsstatistik Platz finden konnten, während die oberen

sämmtlich im Ehrenamt versehen wurden. Von den niederen

Beamten sind die in der Tabelle für die Richter, Zöllner,

Förster , Feldschützen gegebenen Zahlen auch sonst bezeugt

;

diejenigen für Söldner und Scharwächter bleiben stark hinter

der Wirklichkeit zurück. Erstere waren durchweg Fremde

;

1) Ein arheidender des BV. ist im Bgb. 1432 als cleuher , ein an-

derer als gertener , ein dritter &\s flesser eingetragen. Der Ausdruck

arbeidender kriecht scheint ähnlich gebildet zu sein wie opperknecht von

operarius.

2) D. Bürgerth. N. F., S. 438 nach Fichard. Wie dieser In tbum
entstehen konnte, ist unbegreiflich, da in der Urkunde, auf welche K.

sich bezieht, die Kaufmannsdiener gerade hiechte genannt werden.

Für den Kaufmannsdiener wird das Wort gebraucht in der Urk. bei

Thomas, Oberhof, S. 336.

Bücher, die Bevölkernug von Frankfurt a. M. 17
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die Obliegenheiten der Scharwäcliter (Nachtwächter) dagegen,

deren es nach Ausweis des Eidbuchs allein in der Aitenstadt

20 gab , wurden wohl nur als Nebengewerbe ausgeübt. Die

Zahl der Pförtner steigt mit den in der Uebersicht der Neben-

gewerbe angeführten auf 9, diejenige der Thurmwächter auf

6, so dass wir mit den Leuten auf den Erkern und Schnecken

sowie den Schlagwärteru 24 Personen erhalten, die den stän-

digen Dienst an den Thoren und auf den verschiedenen Thür-

meu versahen '). üebrigens sind nur Pförtner der Aussenthore

besonders namhaft gemacht. Es wird von einigem Interesse

sein, wenn wir hier noch die städtischen Bediensteten, soweit

sie nicht in Gruppe XIV enthalten sind , aus den übrigen

Gruppen zusammenstellen. Es sind folgende : der Stadtschmied,

der Stadtkoch, 2 Müller in der in eigner Regie betriebenen

städtischen Mühle, der Stadtbaumeister {der stecle wergman)

und der Stadtparlierer , 4 Stadtboten , 3 Visierer , 2 Wagen-

meister und ein Wagenkuecht, 3 Stadtschreiber, der Gericht-

schreiber , 2 Kuhhirten , ein Schweinehirte und ein Schäfer.

Dazu kommen noch die beeidigten Halbbeamten, die Frucht-,

Salz- und Kohlenmesser, die Schröder, Weinsticher und Wein-

knechte , die Sack- und Stangenträger. Wie man sieht , ein

sehr zahlreiches Beamtenpersoual , dessen genaue statistische

Feststellung indess durch die vielfach vorkommende Aemter-

häufung ^) fast unmöglich gemacht wird.

1) Dass gerade zu der Zeit, als unser Verzeichniss aufgestellt wurde,

der Sicherheitsdienst an den Thoren und auf den Thürmen sehr unge-

nügend bestellt war, lehren folgende Einträge des Biirgermeisterbuchs

von 1440: 29. Sept.: Bechenmeistern [sagen], uff alle dorchgeenden thorne

lüde czu bestellen, trifftige lüde ufflfirtel jar. — 4, October : iJie blin-

den (!) thornlmder vnd nachtwechter abestellcn vnd fertige lüde dar

machen.

2) Wie weit diese gehen konute, mag mau an dem einen Beispiel

sehen , dass im Bgb. 1404 dieselbe Person als Förster und Sackträger

zugleich bezeichnet wird , zwei Obliegenheiten , die ihrer Natur nach

einander auszuschliessen scheinen.



259

Die Gruppe der U r p r o d u c e u t e n haben wir uns ab-

sichtlich bis zuletzt aufgespart, weil in ihr sich wohl die

grössten Lücken finden. Allerdings weist die Tabelle für 1440

eine bedeutend grössere Anzahl von Personen auf, die sich

der Kultur des Bodens widmeten, als diejenige für 1387.

Allein es ist nicht die eigentliche Landwirthschaft , sondern

vorzugsweise die heute sogenannte Sp a te n kul tu r, welche

in den (Partnern, Hackern und Weingärtnern vertreten ist,

wobei wir die Gärtner als eigne kleine Unternehmer, die

Hacker und Weingärtner vorwiegend als Tagelöhner ') uns

zu denken haben. Die Zahl der Gärten in- und ausserhalb

der Mauern war eine sehr beträchtliche, wie später das Häuser-

verzeichniss ausweisen wird; ja die ganze Neuestadt hiess im

XIV. Jahrhundert su den garten und noch lange nachher

gab es daselbst eine Häckergasse und, wie es scheint, auch

eine Gärtnergasse ^). In Sachsenhausen hiess zu Anfang des

XVI. Jahrhunderts die oberhalb der Brücke gelegene Hälfte

vndern hecJcern , während die untere Hälfte vndern fiscliern

genannt wurde ^). Nach unserer Tabelle war um 1440 die

Mehrzahl der Gärtner und Hacker in der Neuenstadt ansässig.

Freilich sind die Ziffern hier wohl stark hinter der Wirklich-

keit zurückgeblieben. In der Liste derjenigen, welche 1476

den 23. und 24. Juli am Bau der Bornheiuier Landwehr ge-

arbeitet hatten (vgl. oben S. 207) werden für den ersten Tag

154 Personen aus den Gärtnern und 147 aus den Hackern

aufgeführt, für den zweiten Tag 114 Gärtner und 90 Hacker.

Da ausserdem die Sachsenhäuser noch besonders mit 147, bzw.

1) Von den Weingärt neru heisst ea in der alten Weingarten-Ord-

nung im Gesetzb. Nr. 2 fol. XLVa (Archiv VII, S. 179): Auch sal kein

wingarter me machen dan acht morgen; im Artikel vorher ist von den

Herrschaften die Rede , gleich nachher von der Höhe des Tagelohnes.

Bezüglich der Hacker lesen wir im Bürgermeisterbuch von 1441 fol.

95b: den heckern sagen, dem gesecze nachzugeen mit den tagelonen.

2) Vgl. ßatton, I, S. 135. V, S. 322. 338.

3) Gebräuchlich sind die Namen Ober- und Untcrrusser oder -reußer

-reißet. Doch heisst es iu einem Forstmeisterbuch von 1519: vndern

heckern zu Sassenhusen , daß man nennet Oberrußer. Vgl. ßatton,
Ortl. Beschr. VH, S. 25.

17*
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135 Mann in der Liste erscheinen , während die Neuestädter

nur nebenbei unter Andern erwähnt werden, so wäre es immer-

hin möglich, dass unter Hackern und Gärtnern die Bewohner

der betreffenden Strassen oder Bezirke in der Neuenstadt ver-

standen werden müssten. Ein während des Drucks mir in die

Hände gefallenes Zunftverzeichniss von 1552 enthält nur 53

Mitglieder der Gärtnerzunft. Bei diesen widersprechenden

Ziffern ist indess zu beachten, dass nach manchen Anzeichen

zu schliessen die Gärtner im XIV. und XV. Jahrhundert den

Kleinbauern sehr nahe gestanden haben und dass ihr Betrieb

ein der eigentlichen Landwirthschaft ähnlicher gewesen sein muss.

Ihre älteste Handwerksordnung ^) gleicht auffallend in den mate-

riellenBestimmuugen denDorfweisthümeru, und wir werden weiter

unten einige von ihnen als Besitzer von 2— 4 Pferden finden.

Auffallend ist , dass die W e i n g ä r t n e r in Frankfurt

nicht , wie in den süddeutschen Städten die Rebleute , zur

Zunftbildung gelangt sind. Es rührt dies wohl daher , dass

hier von den Geschlechtern und geistlichen Korporationen die

Weinberge , welche sie besassen , auch im XV. Jahrhundert

noch fortdauernd in Eigenbau gehalten wurden , während sie

anderwärts verpachtet waren. Dies musste natürlich das

Aufkommen eines Standes von kleinen selbständigen Unter-

nehmern verhindern. Ueber die grosse Ausdehnung des

Weinbaus in den mittelalterlichen Städten braucht man
kaum Worte zu verlieren. Dass derselbe zu Frankfurt im

XV. Jahrhundert fortwährend im Zunehmen begriffen war,

dafür bürgt die eine Thatsache genugsam, dass in dieser

Zeit fast der ganze Sachsenhäuser Berg , der noch bis 1389

bewaldet gewesen war, ausgerodet und mit Reben bepflanzt

wurde. Es war dies eine Fläche von 30 Hufen oder 900 Morgen,

welche früher königliches Gut gewesen, 1377 aber von Karl IV.

der Stadt geschenkt worden war. In einer Rathsordnung von

1501 wurde dann die Anlage neuer Weinberge verboten ^).

1) Böhmer, Urkdb., S. 648 f. Man vrgl. damit die Feld-Einung

im Anhang.

2) Archiv VII, S. 154. — Ueber den Weinbau Frankfurts im MA.

vgl. Kriegk, Bürgerzw. S. 241. Vgl. auch die ürk. vom 23. Febr.

1334 bei Böhmer S. 529.
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Die eigentliche Lau <.! wi r thschaft ist nur iu den we-

nigen Hofleuten. Dreschern, Worflern, Strohhäckern (Häcksel-

schneidern) repräsentirt. Diese aber geben nicht entfernt die

richtige "Vorstellung von der Rolle, welche damals noch immer

der Ackerbau in dem Leben der Bevölkerung spielte. Die

Hof leute sind die Wirthschafter auf den Gutshöfen der reichen

Frankfurter Familien, welche mit ihren Scheunen, Ställen,

Hofräumen und Gärten das weite Terrain der Neuenstadt

damals noch grösstentheils bedeckten. Nicht wenige von ihnen

lagen auch iu Sachsenhausen; andere befanden sich ausser-

halb der Ringmauer, zwischen dieser und der Landwehr. Ueber

die Zahl dieser Höfe soll im IL Bande bei der Behandlung

des Häuserverzeiclmisses Aufschluss gegeben werden , da es

ohne Eingehen ins Detail nicht geschehen kann. Hier möge

es genügen , zu erwähnen , dass sich in jenem Verzeichuiss

allein 299 Scheuneu nachweisen lassen. So wenig diese Zahl

als vollständig betrachtet werden darf, so wird sie immerhin

als Anhaltspunkt für uns ihr Gewicht geltend machen, wenn

wir uns anschicken, uns eine Vorstellung davon zu bilden, in

welchem Umfange die Landwirthschaft als Hauptbeschäftigung

in die Berufsgliederung der Bevölkerung eingriff.

Wir müssen hier, wo es sich um eine nothwendige Er-

gänzung der Berufstabelle handelt , etwas weiter ausholen.

Denn so vieles auch darauf hinweist , dass vom Betriebe der

Landwirthschaft und Viehzucht noch im XV. Jahrhundert die

Existenz eines grossen Theiles der städtischen Bevölkerung

abhieng : direkte statistische Daten von einiger Vollständigkeit

haben sich dafür trotz aller Bemühungen nicht finden lassen.

Immerhin erscheinen die Ergebnisse unserer Nachforschungen

wichtig genug, um dieselben hier mitzutheilen.

Zunächst wird Niemand, der sich mit diesen Dingen ein-

gehender lieschäftigt hat, sich des Eindruckes haben erwehren

können , dass das mittelalterliche Städteleben sich sozusagen

in einer durchaus ländlichen Atmosphäre bewegt. In den

Frankfurter Gesetzbüchern des XV. Jahrhunderts sind die

Rathsbe!=chlüsse, welche sich mit der Regelung der Landwirth-

schaft beschäftigen , fast ebenso zahlreich wie diejenigen,
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welche Gewerbe und Handel l^etreff'en , und oft ist auf der-

selben Seite, welche ein Htatut über die Uuterkäufer oder das

Hockenwerk enthält, eine Verordnung über den Schweinetrieb,

die gemeine Weide, das Halten der Farren und Eber oder ein

Verbot der Bestellung des Brachfelde?, des Grasens der Weiber

und Mägde auf den Aeckern oder endlich eine Anleitung zum

Steinsetzen und Landraessen zu lesen ^). Die drei Mitglieder

des Rathes , welche über das Feld gesetzt waren , bildeten in

dieser Zeit noch eines der am meisten beschäftigten Aemter.

Alle Sonntage sassen sie mit den Geschworenen des Feldes

und einem Schreiber zusammen , um die Anzeigen der vier

Feldschützen entgegenzunehmen und über die Frevler abzu-

urtheilen ^). Eine Ordnung von 1388 , die man heute als

Feldpolizeigesetz bezeichnen würde ^), nimmt ohne Weiteres

an , dass alle diese obrigkeitlichen Personen auch Kühe und

Schweine halten. Aber nicht sie allein ; wohl alle Rathsherren

aus den Geschlechtern hatten noch eignen Landwirthschafts-

betrieb und urtheilten in landwirthschaftlichen Fragen als

Sachverständige. Einen Garten oder ein Kappusland vor der

Stadt oder einen Weinberg besassen auch die meisten Hand-

werker und Krämer; nicht wenige von ihnen hatten selbst

eigne Wirthschaftshöfe in der Neuenstadt oder in Sachsen-

hausen. Ja in der Mitte des XIV. Jahrhunderts besass der

in die damaligen Zunftunruhen verwickelte Weber Endris

Heilegeist den acht Hüben grossen Riedhof (ausserhalb Sach-

senhausens) vom Kaiser zum Mannlehen *
. Damit stimmt

es, wenn in der offiziellen Sprache den zu Frankfurt Ansäs-

sigen die Auswärtigen als Ausmärker entgegengesetzt werden,

und Maurer hat wenigstens für das Frankfurt des XIV.

und XV. Jahrhunderts durchaus Recht, wenn er die Stadtge-

meinde als Stadt m a r k gemeinde aufgefasst wissen will.

1) Vgl. die Auszüge aus dem Gesetzbucbe Nr. 3 im Archiv für Frkf.

Gesch. u. K. VII, S. 147. 150. 152. 154. 161. 178.

2) RathsordnuDg von 1389 im Gesetzb. Nr. 2 ßl. XXXIa.

3) Vgl. den Anhang.

4) Vgl. K r i e g k , Frankf. ßürgerzwiste, S. 60. B a 1 1 o n , a. a. 0.

I, S. 239.
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Die sehr eingehenden IJedeorduungen des XV. Jahrhun-

derts , um von den früheren zu schweigen , führen als zu

besteuernde Vermögensobjekte vorwiegend landwirthschaftlichen

Besitz und Betriebsmittel sowie selbsterzeugte Verbrauchs-

vorräthe auf, während des Handelskapitals und der Kaufmanns-

waare nur flüchtig gedacht wird. Land in ganzen Hüben und

morgenweisen Parcellen , Wiesen, Weinberge, Gärten, Pferde,

Kühe, Schafe, Schweine, Bienenstöcke, Keltern und die man-

nigfachen Naturalgülten von liegenden Gründen , ferner Ge-

treidevorräthe, Heu, Stroh — das sind die wichtigsten Steuer-

objekte. Auf die Selbstbewirthschaftung ist eben so wohl

Rücksicht genommen wie auf Erb- und Zeitpacht. Steuerfrei

sind ausser Hausrat, Kleider, Schmuck für jeden Mann ein

Pferd, für jede Frau eine Kuh, ferner so viel Korn und Wein
als jemand in seinem Hause mit seinem täglichen Gesinde

verzehrt von der Zeit an , da er die Bede gibt, bis auf Mar-

tini (also bis zur nächsten Ernte) und so viel Hafer , Heu

und Stroh , als er für seine Pferde , Kühe und das übrige

Vieh, sofern er dasselbe nicht auf den Kauf hält, verbraucht.

Man kann wohl sagen, dass drei Viertel der Bestimmungen

der Bedeordnungen den eignen Landwirthschaftsbetrieb oder

doch den Besitz landwirthschaftlich genutzten Grundeigen-

thums zur Voraussetzung nehmen ^).

Dem entsprach auch die äussere Physiognomie der Stadt.

Die meisten Häuser waren mit Höfen und Wirthschaftsge-

bäuden versehen ; vielfach giengen die Viehställe nach der

Strasse. Bekannt sind die Verordnungen über das ümher-

treiben der Schweine. Ueberall lagen die Misthaufen vor den

Häusern, und die zahh'eichen Rathsbeschlüsse, welche auf Be-

seitigung dieses Uebelstandes v/enigstens in der Altenstadt

1 Die Bedeordniingen werden im IL Bande veröfl'entlicht werden.

Mit der Thatsache, dass eine Kuh zum steuerfreien Existenzminimum

gehörte , lässt sich die andere Thatsache in Zusammenhang bringen,

dass bisweilen die Stadt selbst an ärmere Leute Kühe verlieh. Tm

Rechenmeister-Manual üglb. B. 73 No. 36 Bl. 2'' u. 3" finden sich drei

solcher Fälle. Der Leihzins ist freilich ziemlich hoch (1 ff' h. bis 1 fl.

pro Stück).
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hinausliefen, konnten noch gegen Ende des XV. Jahrhunderts

nur mit gewissen Einschränkungen aufrecht erlialten werden ^).

Bedürfte es weiterer Beweise für die Thatsache, dass die

meisten Bewohner des damaligen Frankfurts landwirthschaft-

liche Arbeit verstanden und , wenn auch nur im Nebenge-

werbe, ausübten, es könnten zahlreiche Urkunden dafür bei-

gebracht werden. Oder wie wäre es anders denkbar , dass

z. B. 1430 der Rath, erschreckt durch die Hussitenzüge , ein

Gebot erlassen konnte ^) , nach welchem zur Befestigung der

Stadt allermenlich, manne und frauioen, arme vnd riche, her-

schafft, hindere, dienstjcnechte, dienstmegde, nymand ußyeschei'

den, wer viercsehen jare vnd darüber alt ist, graben sidlen,

wenn nicht auch die Mehrzahl Spaten und Hacke zu fuhren

verstanden hätte? Wenn 1409 verboten wird^), Hafer zur

Ausfuhr aus der Stadt zu verkaufen oder selbst hinauszu-

führen , ausgenommen zum Säen , so liegt darin doch wohl,

dass es in Frankfurt Landwirthe gab , welche über ihren Be-

darf Hafer bauten. Und wenn endlich die Johanniter, welche

überdies einen Hof bei Oberrad (Fieschenberg) in Selbstbe-

wirthschaftung hatten , doch 1406 bedeutet werden, dass iva^

fiches sie hie inne in der stat vff iren misten /sogen nur mit

der gemeinen Herde in den Wald gehen dürfe *) , so lässt

dies schliessen, dass kaum ein grösserer Haushalt in der Stadt

sich dem Landwirthschaftsbetrieb entziehen konnte.

Freilich scheint es , als ob die ziemlich zahlreichen Ein-

zelhöfe ausserhalb der Stadt, von denen manche ein sehr be-

trächtliches Areal umfassten ^), dem Betriebe der Landwirth-

schaft durch die Bürger enge Grenzen hätten stecken müssen.

Allerdings waren diese Höfe nach und nach, soweit sie nicht

im geistlichen Besitze standen, in die Hände von Frankfurter

1) Vgl. K r i e g k, a. a. 0. S. 290 f.

2) Gesetzbuch Nr. 2, Bl. LVb.

3) Gesetzb. Nr. Ib, Bl. XIXb.

4) Ebendaselbst, Bl. XXb.

5) Das Areal des Riedhot's umfasste nach einer üik. von 1296 acht

Hüben (Böhmer, Urkdb. S. 303), nach dem St.-Rchbch. von 1533

ungefähr 300 Morgen; der (kleine) Kettenhof wird 1390 und 1438 auf

8 Morgen angegeben (B a 1 1 o n a. a. 0., I, S. 252).
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Bürgeru übergegangen ; sie waren zum Theil befestigt , und

der Iiath hatte schon 1394 bestimmt, dass sie nicht an Fremde

veräussert werden dürften ^). Aber wenn wir das in den Grenzen

der äussersten Stadtbefestigung, der Landwehr '^j, eingeschlos-

sene Areal als die Feldmark der Stadt im engeren Sinne be-

trachten , und wenn wir bedenken , dass das unmittelbar um
die Stadt liegende Gelände in ziemlich weitem Umkreis zum

Garten- und Gemüsebau verwendet wurde ^), während der Rest

bis zur Landwehr , soweit er nicht von Weinbergen in An-

spruch genommen war , der Dreifelderwirthschaft unterlag,

so überzeugen wir uns leicht, dass doch nur ein ziemlich be-

schränkter Spielraum für eine grössere Zahl landwirthschaft-

licher Vollbetriebe verbleiben honnte. Schon früh hatte sich

desshalb, da auf der rechten Mainseite die Nachbardörfer von

allen Seiten nahe herangerückt waren , das Bedürfniss nach

Rodungen im kaiserlichen Reichsforst auf dem linken Ufer

des Flusses geltend gemacht. Nachdem anf diese Weise hier

im XIL und XIII. Jahrhundert auf Grund besonderer Ver-

leihungen verschiedene Einzelhöfe sowie die Dörfer Ober-

und Niederrad entstanden waren *), wurden, nachdem die Stadt

1372 den letzten Rest des kaiserlichen Waldbesitzes (den heu-

tigen Frankfurter Stadtwald) erworben hatte, von dieser grössere

Waldflächeu ausgestockt und das Areal an die Bürger zu

Ackerland oder Weinbergen veräussert.

Dazu bedurfte es freilich der Erlaubniss des Kaisers, da

die Erwerbung nur eine pfandweise war. Nun hatte Karl IV.

bereits am 24. Mai 1374 Bürgermeister, Schöffen, Rath und

Bürgern von Frankfurt gestattet, »in des Reiches Walde, dem

Forst oder Buchwald bei Frankfurt« an geeigneter Stelle einen

Kahlhieb von 40 Hüben (1200 Morgen) vorzunehmen und das

1) Beschluss im Archiv VIT, S. 133. — Ueber die Höfe im Allge-

meinen: Batton, a. a. 0. I. S. 228—261 u. Kriegk, Bürgerzw. S. 239.

2) Ceber diese Kriegk, Bürgerzw., S. 251.

3) Nähere Angaben darüber in der Ordnung vom Brachfelde von

1504: Archiv, VIT, S, 152 f.

4) Vgl. Batton, 0er tl. Be8chr. I, S. 228 ff.
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Holz zum Besten der Stadtkasse zu veräussern ^). Indessen

begnügte man sich damit nicht. Vielmehr wurde bereits im

Jahre 1374 damit begonnen, das Areal des sog. Buchwaldes

in Parcellen von V4 bis 1 Morgen an die Bürger zu verkaufen,

den Morgen zu 17 Gulden. Das lag freilich nicht in dem

Wortlaute des Privilegs von 1374, in welchem bloss vom Ver-

kaufe des Holzes die Rede war , und der Rath erwirkte

desshalb unterm 6. Februar 1377 eine zweite kaiserliche Ur-

kunde'^), durch welche ihm ausdrücklich gestattet wurde, dreis-

sig Hüben Waldes abzutreiben und zu verkaufen. Die Ver-

äusserung des Buchwaldes wurde nun kraft Rechtens bis zum

Jahre 1380 durch die jedesmaligen Rechenmeister des Jahres

fortgesetzt. Im Ganzen giengen von 1374 bis 1380 57678

Morgen auf diese Weise in Privathände über ^).

1) Nach dem Wortlaut der (noch ungedruckten) Urkunde erlaubte

der Kaiser Bürgermeister , Schöffen etc. von Fr. das sie sullen vnd

mögen ... m unserm und des reichs walde, dem vorst oder buchwalde hey

Frankenfurt gelegen vzmessen lazzen vierczig hübe waldes vor ye die hübe

dreissik morgen landes maze zu rechen und zu messen an solicher stat, da

die burgermeister, schepfcn und rat vorgenant dunke, das es dem buchwalde

oder dem vorste allcrmynnest schedenlichen sey, des wir in wullen gelauben

vnd ouch alles das holcz, das off denselben vierczig hüben sieet, abhawen

lazen vnd verkaufen, wein sie wullen, nach dem so sie das allerbest getun

mögen vnd das gelt, das sie dauon vff'heben vnd nemen in der stat zu

Frankenfurt schult nucze vnd notdurft keren vnd wenden nach yren trewen

on alles gcverde.

2) Bei B ö h m e r, Urkdb. S. 748. — K r i e g k , Gesch. S. 159 nimmt
an, dass diese zweite Verleihung speciell auf den sog. Sachsenhäuser

Berg gehe, während diejenige von 1374 ein anderes Waldstück betreffe.

Aus den völlig gleichen Worten, mit denen der Wald an den entschei-

denden Stellen beider Urkunden bezeichnet wird, geht indessen hervor,

dass es sich um die gleiche Sache huudelt.

3) Laut dem noch vorhandenen Namenverzeichniss der Käufer:

Urglb. B. 63 Dddd. Dasselbe beginnt mit den Worten: Nota dit ist

daz vffhebin von dem gelde alse der Buchwald virkaufft ist worden, vnde

hand daz vffgehabin Locze von Holczhusen, Heilmann zu Glauburg schef-

fin, Hertwin Wieße. Henne Klobelauch, Feder Apteker vnde Thomas von

Bebera anno dm. m"ccc''lxxquarto. Darauf folgen die Namen der

Käufer mit Angabe der Grösse der Parcellen und des gezahlten Kauf-

preises. Jedesmal beim Beginn eines neuen Jahres sind die Namen
der Rechenmeister angegeben.
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Hierauf scheint die Sache geruht zu haben bis zum Jahre

1389. Von da ab finden sich ab und zu Einnahmeposten in

den Kechenbücheru von dem herg hersijt Sassinlmsen, der zur

hrucJcen gebin ist und nun zu Wein<rärten ausgegeben werde ^).

Es handelt sich hier offenbar um den Rest jener 30 Hüben

Waldes, den steinigen Abhang unmittelbar südlich und süd-

westlich von Sachseuhausen, welcher im Anfang des XV. Jahr-

hunderts gewöhnlich als der »Neue Berg« bezeichnet wird.

Die Veräusserung erfolgte aber diesmal nicht zu Eigenthum

sondern in Eibpacht gegen ein Bestandgeld (ivinkauff) von

1 Gulden für den Morgen und einen Kanon von 4, 5, 6 oder

8 Schilling , welcher dauernd für den Unterhalt der Brücke

angewiesen wurde. Im Jahre 1389 wurden bereits 63 Morgen

von den damaligen Rechenmeistern in Erbpacht gegeben.

Später ernannte man eine Commission von drei Mitgliedern

und traf nähere Bestimmungen über die finanzielle und wirth-

schaftspolizeiliche Seite der Sache ^). Niemand sollte mehr

als für 10 fl. Wald zum Kaufe erhalten ; aber jeder sollte

auf einen Antheil im Werthe von 5 fl. Anspruch haben. Das

Holz, das von den erworbenen Stücken den Käufern zufiel,

sollte nicht aus der Stadt verkauft werden dürfen u. s. w.

üeber den Fortgang der Sache wissen wir nur noch, dass

1394 (nach den vereinnahmten Summen zu schliesseu) 62 Mor-

gen, 1403: 66, 1405: 33 und 1406: 74 Morgen den künftigen

Besitzern angewiesen wurden. Im Ganzen waren 1409 328*/4

Morgen solcher Brückenziusgüter am Neuen Berge vorhanden.

1) Vgl. Kriegk, ßürgerzw. S. 111 vi. bes. die Atim. S. 496.

2) Vgl. die betr. Urkunde im Anhange. Nach der Hand des

Schreibers, die auch sonst in offiziellen Aktenstücken vielfach vorkommt,

ist dieselbe frühestens in den ersten 90er Jahren geschrieben. Da nun

im Rechenbuch von 1394 drei Personen als Einnehmer des Bestand-

geldefl der vererbpachteten Parcellen erscheinen, während noch 1389

die 6 Rechenmeister mit diesem Geschäft betraut waren (Kriegk,

Anm. 57 und 58), so muss die Urkunde zwischen 1389 und 1393 entstan-

den sein. Dass in der Urkunde bald der Wald, bald das Holz als

Gegenstand des Kaufes bezeichnet wird, rührt ohne Zweifel daher, dass

der Boden mit seinem Bestand verkauft und den Käufern das Aus-

stocken überlassen wurde.
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Insgesammt wären darnach von 1374 bis 1409: OOÖ'/s Mor-

gen Waldes in Aecker und Weinberge verwandelt worden,

was jenen 30 Hüben ziemlich genau entsprechen würde.

Ein günstiges Geschick hat uns sowohl die Namen der

Käufer jener 57678 Morgen als auch diejenigen der 1409

vorhandenen Inhaber von Brückenzinsgütern am Neuen Berg

erhalten. Beide Listen erscheinen uns wichtig genug, um sie

im Folgenden einer statistischen Verarbeitung zu unterwerfen.

Was zunächst die Grösse der 1374—1380 verkauften
Parcellen betrifft, so werden in der Regel nur Stücke von ^a

Morgen verkauft, selten grössere und nur fünfmal kleinere.

Oft vereinigen sich zwei Personen oder eine ganze Gesell-

schaft zum Ankaufe einer Parcelle; im Jahre 1380 werden

nur Stücke von V2 Morgen, diese aber jedesmal an je 2 Per-

sonen veräussert. Das Resultat des Vertheilungsgeschäftes

gibt folgende

Tabelle XVI.

Pareellentheilung des Buchwaldes 1374—1380.

Grösse der Parcellen

1
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Als Käufer betbeiligten sich alle Stände, sogar Geistliche

und Juden. Auch Frauen waren nicht ausgeschlossen. Die

folgenden beiden Tabellen zeigen, wie nach Abschluss des Ver-

kaufsgeschäftes die auf die einzelnen Käufer entfallende Par-

cellenzahl und Flächengrösse sich gestaltete.

Tabelle XVII.

Vertheilung des Buchw^aldes nach der Anzahl der Parcellen,

wrelche jeder Käufer erwarb.

Zahl der von je
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und bei den Frauen 1,15' Ks ist bemerkeuswerth , dass die

Handwerker u. s. w. , welche doch wohl die Landwirthschaft

nur als Nebengewerbe treiben konnten, sich im Durchschnitt

nicht minder lebhaft beim Ankauf von Waldstücken bethei-

ligeu als die übrige Bevölkerung. Unter den Erwerbern von

4 Parcellen sind je ein Bäcker, Färber, Grabenmeister, Gold-

schmied, Krämer, Schiffmanu, Schmied und Schneider, unter

den Erwerbern von 5 Parcellen : 2 Bäcker und 1 Wagner
;
je

7 Stücke erwarben ein Bäcker, ein Färber, ein Weber und ein

Stubenkuecht, 23 Parcellen endlich (das Maximum) erhielt der

Förster Henne Furian.

Tabelle XVUl.

Vertheilung des Buchwaldes nach der Flächengrösse der von
den einzelnen Käufern erworbenen Parcellen.

Flächengrösse
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Die letzteren Namen deuten schon darauf hin , dass die

damalige städtische Aristokratie sich in hervorragendem Masse

bei dem Ankaufe solcher Waldparcellen betheiligte. Unter

ihren Gliedern treten namentlich auch weibliche und ofi'eubar

minderjährige Personen zahlreich auf. Aus der Familie Wisse

(Weiss von Limburg) konnten allein 13 Personen gezählt

werden (darunter 4 weibliche), welche zusammen 22 Morgen

in 48 Parcellen erwarben. Von der Familie von Holzhausen

kauften 5 Mitglieder 12V2 Morgen in 22 Parcellen, von der

Familie Klobelauch 6 Mitglieder 7V2 Morgen in 10 Parcellen,

von der Familie Frosch 4 Personen 5^4 Morgen in 13 Par-

cellen. In weit geringerem Masse betheiligten sich die Blume,

Brun zu Brunfels, Ergersheim, Drutmann, Glauburg, Nuhus,

Prusse, Stralenberg u. A. Jedenfalls liegt darin ein Beweis,

dass alle diese Familien gegen Ende des XIV. Jahrhunderts

noch eigenen Laudwirthschaftsbetrieb hatten.

Was die übrigen Betheiligten betrifft, so sind unter ihnen

die charakteristischen Namen der Sachseuhäuser und der Klein-

bauern in der Neueustadt besonders stark vertreten : die Benker,

Betzel, Dielmann, Durchdenbusch, Fuerfuuke, Happe, Krackauer,

Nenter, Rinner, Sieber u. A. Dass wir es hier mit reinen

Landwirthen zu thun haben, kann nach den Anhaltspunkten,

welche uns das Häuserverzeichniss und die Bedebücher geben,

nicht dem mindesten Zweifel unterliegen.

Unter den betheiligten Handwerkern (vgl. die Tabellen)

zählen wir 14 Bäcker, 12 Schneider, 11 Schmiede, 7 Metzger,

6 Weber, 5 Wagner und Pflugmacher, 3 Zimmerleute, je 2

Färber, Goldschmiede und Schuhmacher und vereinzelte An-

gehörige fast aller anderen Gewerbe. Ausserdem seien noch

namhaft gemacht 7 Sackträger, je 2 Motter, Krämer und Ross-

tauscher, 3 Pförtner, 3 Knechte, je ein Apotheker, Eiseumenger,

Schilder, Maler, Zöllner und selbst ein Kawerze {Imuwerzan).

Von geistlichen Korporationen traten als Käufer auf die

deutschen Herren, die Johanniter, die Antoniter, die drei vor-

handenen Mäunerklöster (Barfüsser, Prediger und Carmeliter),

die beiden Frauenklöster (Weissfrauen und St. Katharinen),

endlich die Spitäler zum heiligen Geist und zu Sachsenhauseu.
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Von geistlichen Würdenträgern sind zu nennen: der Probst

und der Dekan des Bartholomäusstiftes, der Dekan des Leon-

hardstiftes, der Säuger des Liebfrauenstiftes, der Stadtpfarrer

und 9 einzeln benannte geistliche Herreu, meist Canonici.

Am auffallendsten ist die Erwerbung von Grundbesitz durch

vier Juden ; allein sie widerspricht dem nicht, was wir sonst über

die politische und sociale Stellung derselben in dieser Zeit wissen.

Wir gehen nunmehr zu dem Verzeichniss der bis 1409

zu Erbpacht ausgegebenen Waldparcellen über. Dasselbe

findet sich in einem ßrückenzinsbuch von 1409 ^). Die Namen

der einzelnen Erbpächter sind hier unter Angabe der Grösse

und des Erbzinses ihrer Parcellen nach der Gewannlage der

letzteren geordnet. Für die kleinere Hälfte der Fläche (155 V*

Morgen) im Anfang der Liste ist die Zeit der Ausgabe der

Antheile nicht namhaft gemacht ; dann folgen die von 1404

bis 1406 ausgegebenen Stücke (173 Morgen), für jedes Jahr

unter dem Rubrum der Mitglieder der Dreierkommission, welche

im Auftrage des Rathes die Zuweisung der Parcellen an die

Erwerber besorgte. Es sind im Ganzen 3287* Morgen, wel-

che in 242 Parcellen getheilt waren , so dass auf die Par-

celle durchschnittlich 1,35 Morgen entfielen. 128 V* Morgen

waren zu je 4 /? ausgethan, 28^2 M. zu 5 /?, 63 M. zu Q ß
und 108 '/2 M, zu je 8 ß. Jene 242 Parcellen vertheilten sich

auf 147 Personen. Von diesen erhielten 2 Personen je 6 Par-

cellen, eine 5, 6 je 4, 16 je 3, 34 je 2 und 88 je eine Parcelle.

Nach dem Flächenmasse erhielten:

unter V2 Morgen 24 Personen

1 » 45 »

über
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Wie sich aus den Namen der Erbpächter ergibt, hatten

die Mitglieder der Kommission, welche den angesehensten und

reichsten Frankfurter Familien angehörten, insbesondere Johann

Erwin, Herte Goltstein und Konrad Wisse zu Löweustein sich

selbst und ihre Verwandten besonders reich mit Antheileu

bedacht. Ausserdem nahmen noch verschiedene Mitglieder der

damaligen Frankfurter Aristokratie (Brune, Drutmann, Holz-

hausen , Henne von Ockstadt u. A.) von jenem Rodlaud in

Erbpacht. Für 34 der Erbpächter ist der Beruf angegeben

;

es befinden sich darunter 4 Lohgerber, 2 Metzger, 2 Drechsler,

2 Leinenweber , 2 Müller , 1 Schneider, 1 Weber , 1 Walker

und verschiedene andere Handwerker; ferner 1 Krämer, 1 Hühner-

händler , 1 Srliweinehirte und sogar 2 Schreiber nebst einem

Priester. Auch diese Liste lehrt, wie die vorige, dass sich alle

Stände aktiv an der Landwirthschaft betheiligten.

Aus dem Jahre 1521 besitzen wir ein zweites Brücken-

zinsbuch, welches sämmtliche damals vorhandene Brückenzius-

güter enthält ^). Soweit dieselben dem Sachsenhäuser Berg

angehören, umfassen sie einen Flächenraum von 671^4 Morgen,

darunter bloss 4 Morgen Wiesen und löVa Morgen Ackerland;

alles Uebrige Weinberge. Es müssen darnach seit 1409 noch

343 weitere Morgen angerodet worden sein. Das Ganze zerfiel

in 853 Parcellen, so dass auf eine Parcelle nur 0,79 Morgen

kamen. Während also gleich nach der Ausgabe im Anfang

des XV. Jahrhunderts auf je 100 Morgen 73,7 Parcellen ent-

fielen , kam jetzt auf die gleiche Fläche nahezu die doppelte

Zahl , nämlich 127,1 Parcellen — ein Beweis, dass die Güter

Zersplitterung rasche Fortschritte gemacht hatte. Das Detail

veranschaulicht folgende Tabelle:

1) Mglb. E. lö No. 6.

Bücher, die Bevölkerung von Frankfurt a. M. Jg
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Tabelle XIX.

Vertheilung der Briickenzinsgüter am Sachsenhäuser

in den Jaliren 1409 und 1521.

Berge

Grösse der ein-
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sein : wir werden doch die Zahl der insgesamrat durch jene

Waldausstockung mit Land versorgten Familien auf 600 bis

650 annehmen können , d. h. auf V4 bis Vs aller für diese

Zeit anzunehmenden Haushaltungen.

Da indess diese bedeutende Vermehrung der Feldmark

grösstentheils nicht dem Ackerbau sondern dem Weinbau

zu Gute kam , so wäre es unerklärlich , wie im städtischen

Leben die Landwirthschaft eine so bedeutende Rolle spielen

konnte, wenn die Frankfurter Bürgerschaft nicht ausserhalb

der Stadt mark liegende Gründe und bäuerliche Anwesen

in grosser Menge besessen hätte. Die Thatsache derartigen

landwirthschaftlichen Besitzes ist von vielen mittelalterlichen

Städten bezeugt; es ist aber bis jetzt, soviel mir bekannt,

noch kaum beachtet worden , dass ein grosser Theil dieser

Güter, welche oft von sehr verschiedenem Umfange waren,

nicht in Erb- oder Zeitpacht ausgethan , sondern von den

städtischen Besitzern selbst bewirthschaftet wurde.

Man wird dies weniger auffallend finden , wenn man sich an

das im XIIL und XIV. Jahrhundert häufige Verhältniss der

Pfahlbürger erinnert, welche nur verpflichtet waren, von Mar-

tini bis Petri Stuhlfeier in der Stadt zu wohnen, während sie

in der guten Jahreszeit auf dem Lande ihre Felder bestellten ^).

Die sehr extensive Köruerwirthschaft des Mittelalters gestattete

eine solche länsere Abwesenheit des Wirthschaftsleiters und

seiner Familie.

Um die Mitte des XIV. Jahrhunderts scheint nach vielen

fruchtlosen Bemühungen ^) endlich die Abschaffung des In-

stituts der Pfahlbürger gelungen zu sein. Aber die Mehrzahl

derjenigen, welche sich nun dauernd in der Stadt niederliessen,

werden ihre Güter auf den heimatlichen Dörfern beibehalten

haben ^). Auf der andern Seite geht aus manchen Anzeichen

hervor, dass die reichen Frankfurter Geschlechter gern ihre

1) Frankf. Stadtrecht von 1297 § 20 bei Böhmer, ürkdb. S. 305.

2) Ueber diese vgl. die Urk. bei Böhmer, S. 10(3. 107. 529. 565.

572. 607 und unten im VI. Abschnitt.

3) Vgl. Arnold, Zur Gesch. des Eigenthums in d. D. Städten,

S. 31.

18*
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Kapitalien in bäuerlichen Anwesen in der Umgegend anlegten.

Wie dem auch sei, es steht ausser jedem Zweifel, dass im XIV. und

XV. Jahrhundert zahlreiche Güter und Hofraiten Frankfurter

Bürger auf allen Dörfern in der Umgegend bis tief in die

fruchtbare Wetterau hinein zerstreut lagen und dass ein be-

trächtlicher Theil derselben von den Besitzern selbst mit

Knechten und Dienstboten bewirthschaftet wurde.

Das Frankfurter Stadtarchiv besitzt eine grosse Reihe

von Folianten gesammelter Urkunden und Akten, welche sich

auf diese sog. Altbürgergüter beziehen und sich meist

um Streitigkeiten über die Besteueruug dieser Güter und den

Gerichtsstand ihrer Besitzer drehen. Gleich die ersten dieser

Urkunden ^) betreffen einen solchen Streit mit dem Dorfe

Dorfeiden (etwa 10 Kilometer von Frankfurt entfernt). In

einem Briefe von 1404 (Nr. 2) schreibt Ulrich Herr zu Hanau

an Schultheiss und Schöffeu zu Dorfeiden, dass sie den Frank-

furter Bürgern ihre Pfänder wiedergeben sollten vnd sie das

ire vngehindert vorter hiiiven vnd gebruchen lasset. In einem

Schreiben des Frankfurter Rathes an Dieselben (Nr. 3) ist die Rede

von solcher bede vnd vffsecse, als ir by ucli vff vnser burger gude

yesast hat vnd in darumb ire pherde, die ir selber geivest sin,

damide sie mit iren knecJiten vnd mit irem gelde vnd lone die

gude gebuwet han [genommen]. In Nr. 61 (von 1436) ist er-

wähnt, dass ein Frankfurter Bürger auf seinen Gütern zu

Vilbel einen Knecht habe, und ähnlicher Beispiele Hessen sich

viele auffuhren ^).

Schon 1341 hatte Kaiser Ludwig dem Rath uud den

Bürgern von Frankfurt mit Bezug auf diese auswärtigen Güter

die Gnade gethan, dass sie und alle ihre Landsiedel und auch

1) Altbürgergüter, Tom. I Actoriim : Oglb. Nr. 130.

2) Hier noch zwei Beispiele aus den Dorfschafts-Akten Mglb. E.

23 Nr. 2: Im Jahre 1435 besitzen Walther Schwarzenberg und sein

Schwager Henne Wisse 5 Hüben Landes zu Kaldenbach: vnd wan sie

sich der selbs gebruchen, so dienen oder beden sie nit; verlantsiedeln sie

die aber, so dienen vnd beden sie. — Ebenduselbst hatte Johann Rul-

mann sei. 9 Hüben, welche damals seinen drei Schwiegersöhneu, jedem

3 Hiiben , zugefallen waren. Der Umfang dieser Güter war also

recht ansehnlich.
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alle ihre Güter die sie auf dem Lande habeu , alle die Recht

und Freiung haben sollten wie diejenigen von Nüruberg ^).

Aus der oben erwähnten Urkunde über die Ausgabe der Brückeu-

ziusgüter geht ferner hervor , dass am Ende des XIV. Jahr-

hunderts die Wirthschaften Frankfurter Bürger auf den Dör-

fern nach gleichen Grundsätzen von Seiten der städtischen

Verwaltung behandelt wurden , als ob sie in der Stadtmark

lägen. Es wird dort nämlich verboten , das von den erwor-

benen Waldstücken zu lallende Holz aus der Stadt zu verkaufen,

es wäre denn, dass einer »etwa auf einem Dorfe Häuser oder

Scheuern zu machen hätte, das mochte er thuu«. Noch im

XVI. Jahrhundert bewirthschafteten Frankfurter Patricier solche

Güter auf den Dörfern mit Hülfe von Verwaltern (Hofleuten),

die sich nur einer ziemlich geringen Selbständigkeit erfreuten.

Es geht dies unzweifelhaft aus einem gegenwärtig dem von

Holzhauseu'scheu Archive zugehörigen Ausgaben- und Ein-

nahmebuch hervor, welches Johann Knoblauch über die

Bewirthschaftung seines Gutes zu Bonames von 1509 bis 1523

geführt hat. Selbst bis in unser Jahrhundert erstrecken sich

die Nachwirkungen dieser Verhältnisse. Aus einem 1831 von

der Stadtkanzlei in Druck gegebenen Aktenstücke über das

Landsteuerwesen ergibt sich, dass noch damals in den 5 Frank-

furter Landgemeinden die Ortsbürger von dem kultivirten

Land ihrer Gemarkungen nur 4841 Morgen (53 %) besassen,

während 4249 Morgen (47 %) im Besitze von Frankfurter

Bürgern, der Stadt und ihrer Stiftungen waren.

Es lässt sich begreifen , dass diese Frankfurter Wirth-

schaften auf den ofi'eneu Dörfern mit ihrem lebenden und todten

Inventar sowie mit ihren Erntevorräthen für die zahlreichen

Raubritter, welche im XIV. und XV. Jahrhundert die Gegend

unsicher machten , ein willkommenes Angriffsobjekt bildeten.

Diesem Umstände verdanken wir die Aufstellung einer Anzahl

von Schadenverzeichnissen , welche sich unter den Feinder-

klärungen des Gesetzbuchs Nr. 1 finden und mehr als alles

andere geeignet sind , den Leser in die Natur dieser Wirth-

1) Böhmer, Urkdb. S. 574 ; vgl. auch S. 575.
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Schäften einzuführen. Wir theilen desshalb die drei vollstän-

digsten dieser Verzeichnisse im Wortlaute mit ^). Alle be-

ziehen sich auf das Jahr 1373.

Die kwe die her Wa Iter v

zu SecTcehach nam:

Primo Henne Feczen 1 Tcwe,

Henne Feczen Jenecht 1 kwe,

Thomas von Bebra 3 kwe, 3 kalbin,

Dulde steyndecker 3 kwe,

dem jungen Feczen 1 kalb,

Kathrinen Stockern 1 kwe, 1 kalb,

Henne Barte 3 kice, 1 kalb,

Heinczen vonLintheym 8 kwe, 1 kalb,

Wernher von Petterwil 1 kwe,

Göbel snyder 1 kwe,

Heincze Krachbein 1 kwe, 1 kalb,

Reinhard kistener 1 kwe,

Herten von Seckebach 4 kwe,

Alheyde Byntfleisch 1 kwe,

Conrad Gloderer 2 kwe,

Elsen voti Caldebach 1 kwe,

Heincze snyder 1 kwe,

Else Hempen 1 kwe,

I.

an Cr oyienherg vnscrn hurgern

Kuse Molnbechirn 1 kwe,

Hans sidennewer 1 kwe,

Yde Heilen von Velwil dochter 1 kwe.

Heile Zan 4 kwe, 1 kalb,

Feder von Bondsheym 1 ktve, 1 kalb,

Hartmud von Caldebach 1 kwe,

Heincze winschroder 1 kwe,

Mecze in Glauburgs hoffe 1 kwe,

Cuncze Brafender 1 kwe,

Walter snyder 1 kwe,

Cunrad Lynung 2 kwe,

Clawes pluger 2 kwe,

Kuncze in der Nuwinstad 5 kwe,

Cule Hedersheymer 4 kwe, die loste er

in für 5 gülden,

Heincze Mengoz eiden 4 kwe,

Heile vnde Wicker Froisch 33 kwe.

IL

Auch hand her Ecke von Elhirhusen vnde Conrad sin

bruder vnsere burger zu Velwil gebrand vnde das ir genomen

siedder der zyt, daz sie vns virbunden tvorden nach ires brieffes

sage, vnde wy woil wir sie des irmanet han, so enhan sie yn doch

nit Tcarunge getan, vnde ist dit der schade:

Cuncze zum Gerunge 1 kwe, 7 swine , eyne schüre, 22 futer Strohes

VI2 fuder habirs vnde wicken virbrand;

Item Lysen Greiben 5 swyne

;

Item Elsen in der elenden Imß 1 kwe, 1 kalp, 2 swyne, 6 zegen;

Item Hedewig Monichen 3 kwe, 1 kalbin, 1 rog

;

3) Gesetzbuch Nr. 1 Bl. 10a Nr. 51. Bl. 16a Nr. 67. Bl. 16b Nr.

68. Aehnliches Material für die Geschichte der mittelalterlichen Land-

wirthschaft Hesse sich aus deu zu Tausenden noch vorhandenen Fehde-

urkunden gewinnen.
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Item Gißein Fysschebornes med waz 2 kwe, 3 Jcelber, 2 swyn;

Item Grede zum Wohelin 1 kwe.

Item Hans Folczen von Bergen 2 kwe;

Item Cuncse Bornflecken 7 swyne, 1 kwe, eyne schüre mit fruchte

virbrand

;

Item Claweß zur Budelkisten 8 fuder bussche virbrand;

Item hern Amelunye 1 sicarcze kwe;

Item Kathrinen Johan reydemeisters dochter 1 kwe;

Item Herrnane von Velwil eyn nuwe hus vndc schüren vnde fruchte

dynne virbrand alse gud alse hundert gülden;

Item Cuncze Ryssche eyn nuwe schüre vnde fruchte dynne virbrand

alse gud als 40 gülden

;

Item Else Stockirn dichtem by Hennen gleser ynne 2 kwe genomen,

eyn hus vnde 24 morgen hafirs virbrand, alse gud mit eynander

alse 24 gülden.

III.

Auch hand Jorge von Sulczhach vnde Jorge von
Uaczigistein in iruwen ylohet vnde zun heiigen gesworn , Wid-

der vns nil zu tiine nach irer hrieffe, die ivir von yn hau ; ie doch

hand sie vnde ire helffer sidder den schaden, der hernach geschri-

hen sted, tinsern hurgirn zu Grisheim getan, vnde wy woil tvyr

yn dar vmh geschriben han vnde sie des irmanet, so hand sie doch

vnsirn hurgirn Iceyne Irirunge getan.

Primo Wigeln Widenbuseh 1 kuwe, 49 schaffe;

Item Eule Keyser vnde Feder Gernocz son 86 hemmel vnde schaffe j

Item Claweß scheffer 3 virteil schaffe vnde 3 schaffe vnde yn selber

gefangen ;

Item Fricze Kribel 1 ossen

;

Item Greden zum Kraniche 3 kwe

;

Item Johan von Holczhuse^i 3 styre, 9 kwe;

Item Johan Hochhus kynden 47 hemel vnde schaffe:

Es wurden darnach in einem Jahre von Frankfurter

Gütern geraubt in Seckbach 97 Kühe und 9 Kälber , in Vil-

bel 15 Kühe, 4 Kälber 6 Ziegen und 23 Schweine, in Gries-

heim 13 Kühe, 2 Stiere, 1 Ochse und 260 Schafe, zusammen

141 Stück Rindvieh, 266 Schafe und Ziegen und 23 Schweine.

Bedenkt man nun, dass mindestens in einem Dutzend

anderer Dörfer die Verhältnisse ähnlich lagen wie in Seck-

bach , Vilbel und Griesheim , und dass nirgends gesagt ist,

es enthielten obige Listen den ganzen Viehstand der Frank-
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lurter Bürger in diesen Orten, so rauss man den Umfang des

eignen Wirthschaftsbetriebs der Städter auf dem Lande doch

für recht ansehnlich halten. Daneben hatten dann freilich

die reicheren Familien auch noch zahlreiche Ziiisgüter auf

den Dörfern, namentlich den entfernteren, die zu Laudsiedel-

recht oder gegen Jahrzins verliehen waren.

Um Irrthümer zu verhüten , sei besonders bemerkt, dass

die Namen der Beraubten alle auf in der Stadt ansässige Bür-

ger , nicht auf Ausbürger hindeuten , deren es freilich auch

unter den Dorfbewohnern gab. Wir finden da zuerst die wohl-

bekannten Geschlechternamen Heile und Wicker Frosch, Holz-

hausen, Hochhus u. a., die Häusernamen zum Krachbein, zum
Gerunge, zum Wobelin , zur Beutelkiste, zum Kranich, dann

aber auch eine Reihe von Handwerkernamen (in Nr. I: 3 Schnei-

der, 1 Seidensticker, 1 Kistener, 1 Pflugmacher, 1 Steindecker,

1 Weinschröder). Sogar Knechte und Mägde erscheinen unter

den Viehbesitzeru , womit es gut stimmt, dass die Bedeord-

uungen der Dienstknechte und Mägde besonders gedenken,

welche Jcorne, habern oder andere fruchte uffschuden. Die An-
gabe des lebenden Inventars sowie der verbrannten Vorräthe

und Wirthschaftsgebäude nebst dem Schätzungswerthe der-

selben in Nr, n ermöglicht uns eine ungefähre Vorstellung

von der Grösse dieser städtischen Wirthschaften auf den Dör-

fern. Dieselbe ist z. Tb. ganz ansehnlich ; eins Wirthschaft

z. B. wie die an letzter Stelle genannte mit 24 Morgen Hafer

muss nach dem Dreifeldersystem mindestens 72 Morgen oder

über zwei Hufen umfasst haben. Der beträchtliche Schafbe-

stand der Wirthschaften in Nr. HI lässt sich aufs beste mit

den Bedeordnungen des XIV. und XV. Jahrhunderts verein-

baren, in welchen die Steuer von Schafen nach je Hunderten

angesetzt ist.

Das Vieh und die Vorräte in den Dorfwirthschaften der

Frankfurter Bürger bildeten in Kriegszeiten einen Gegenstand

fortwährender Sorge für den Rath. Im Herbst 1388 liess

derselbe durch öß'entlichen Aufruf jedermann auffordern, »das

Seine , es sei Vieh oder anderes Gut , von dem Lande herein

in die Stadt zu bringen«. Trotzdem kamen noch in der zwei-
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ten Hälfte des XV. Jahrhunderts fortwährend beträchtliche

Schädigungen durch Viehraub vor. So wurden 1462 den Kloster-

jungfrauen zu St. Kathariuen bei Mörfelden 2 Pferde und zwei

Bürgern 5 Pferde weggenommen, 1463 wurde eine ganze Vieh-

herde bei Ober- oder Niederrad weggetrieben, 1495 100 Kühe

bei Niederrad sowie 500 Schafe nebst einer Anzahl Kühen,

Pferden und Schweinen in Dortelweil ^). In dieser steten Be-

drohung der Habe auf den Dorfü;ütern mag z. Th. auch die

Ursache zu suchen sein, wesshalb dieselben seit der zweiten

Hälfte des XV. Jahrhunderts immer häufiger in Pacht ge-

geben wurden. Dieselbe ist gewöhnlich Zeitpacht, am häufig-

sten unterminirte (Landsiedelrecht, eine Art tenancy at ivill),

wobei dem Eigenthümer die Möglichkeit der jederzeitigen Auf-

holung unter Wiederaufnahme der Selbstbewirthschaftung

blieb ^). Erbpacht ist verbältnissniässig selten. Nur die Wein-

berge auf deu Dörfern wurden noch länger allgemein im Ei-

genbau gehalten oder doch nur in Theilpacht ausgethan ^).

Auch in deu Landwirthschaftsbetrieben in der Stadt selbst

wurde ein ansehnlicher Viehstand gehalten. Darauf deutet

schon die Zahl der Hirten in unserer Berufstabelle. Dieselbe

stimmt im Allgemeinen übereiu mit der aus der ersten Hälfte

des XV. Jahrhunderts stammenden Fronhofsordnung, die uns

im Gesetzbuch Nr. 3 erhalten ist *). Nach dieser wurden

zwei Rindviehherden aus der Stadt ausgetrieben, eiue für die

Alte- und Neuestadt und eiue für Sachsenhausen. Für die

erstere liatte der Fronhof sieben, für die letztere einen Farren

zu halten. Vnd ist von aläer Jcommen, ivan die herte uß der

Stad vnd SasscnJrusen ußgcen, das dan ein hirte vnd hoffman

im Fronhofe in dem jar eins umb Sant Peters dag ad Jcathe-

1) Froning, Chron. S. 330,9. 331,3. 254,11. 255,24.

2) Ueber die LandHiedelleihe vgl. Niedermayer, die Deutsch-

Ordens-Coinmende Frankiiirt a. M., S. 180 fF. Die Absicht, das Gut

selbst zu bebauen gehörte unter die »guten Ursachen«, den Hofmann
abzutreiben.

3) Niedermayer a. a. 0. S. 191 ft'.

4) Abgedruckt im Archiv VII, S. 150 ff. — Vgl. ausserdem über

die Viehzucht in Frankfurt K r i e g k , Bürgerzw. 8. 242 f.
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dram in der stat mnb geen von huse zu huse vnd von

einer iglichcn halpe einen pliennig heben. Ausserdem soll der

Fronhof sieben Eber halten , die vnder die gemeyne herte in

der Stadt cn Franlienfort, so sie iißgeet^ sollen geen. Ferner

ist die Rede von Gänsen , die zu Felde giengen , sowie von

Hühnern und Enten. Auch ist von edder kein siinder scheffery

vor der stat gewest, den ein gemei/n scheffery und mag iglicher

von iglicliem morgen acTcers haJden ein schaff. Doch wollte

der Rath, heisst es in einem Nachtrag, sich bedenken, ob es

besser sei, auf jeden Morgen Landes die Haltung eines Schafes

zu gestatten oder auf je ein Pfluggewicht eine Schäferei. Den
Guten Leuten und den äusseren Höfen , die von alters her

Schäfereien gehabt, solle ihr Recht unbenommen sein. Damit

erklären sich die 5 Schäfer in der Tabelle, sowie die eben-

falls dort nachgewiesenen 2 Kuhhirten und der Schweinehirt.

Dem Gänsetreiber begegnen wir manchmal in den Bedebüchern.

Die gemeine Weide der Stadt wird häufig erwähnt ^).

Sie lag zum Theil auf der linken, zum Theil auf der rechten

Mainseite. Ausserdem wurde der Wald mit Rindvieh, Pferden

und Schafen befahren. Die Schafweide wurde gegen Ende des

XV. und im XVL Jahrhundert regelmässig von den Forst-

meistern verpachtet. Nur die Deutschen Herren hatten das

Recht des Viehtriebs im Walde. Bloss die Schafherden, welche

sie auf dem Sandhof hielten, waren so zahlreich, dass sie sich

1525 wegen des Schadens, den sie dem Walde zufügten, ver-

pflichten mussten, fortan nicht mehr als 1000 Schafe zu halten.

Schon im XV. Jahrhundert beginnen die Klagen der Vieh-

besitzer über die Beeinträchtigung der Brach- und Stoppel-

weide, denen der Rath 1504 durch schärfere Abgrenzung der

dem Flurzwang unterworfenen drei Felder abzuhelfen sucht.

Auch im Stadtbann wurden die Herden nicht selten von den

Feinden belästigt. So raubten 1377 die Falkensteiuer bei

Frankfurt nicht weniger als 177 Stück Rindvieh und ein Pferd ^).

1) Näheres bei Kriegk, Bürgerzw., S. 243 f.

2) Lersner, III, S. 329. Vgl. Froning, S. 249, 11, wo noch

aus dem Jahre 1493 vom Raub einer Schafherde berichtet wird.
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Mit Rücksicht darauf gebot der Rath ^) bei der Kriegsgefahr

im Jahre 1388, daz allirmcnlich zu Franckinfurd in der cdden

vnd in der nmven stad vnd czu Sassenhusen , die da huwe

ha7i, ire huwe wyde von eyn an die weyde sollin laßin tryhen,

also daz nit me l'uive hy ein an eyme Jiouffe gen sollin dan

10 h(we ader drunder.

Leider fehlt es an Material , um die Zahl des Nutzviehs

im Allgemeinen oder einzelner Arten genau festzustellen. Nur

für den Umfang der Schweinezucht ist es gelungen einige

statistische Daten zu gewinnen. Dieselben fanden sich in den

Rechenbüchern der Forstmeister, die in jedem Herbste die

Zahl der Schweine festzustellen halten, welche die Bürger zur

Eichelmast mit den städtischen Hirten in den Wald schicken

wollten, behufs Erhebung einer an die Stadtkasse abzuführenden

Gebühr. Natürlich richtete sich die Stärke der Herden nach

dem jedesmaligen Ausfall der Ernte an Eicheln und Buch-

eckern ; auch wurden wohl nur Mastschweine ausgetrieben.

Die folgenden Ziflfern sind desshalb als Minimaldaten aufzu-

fassen. Es gingen in die Eckern

:

im Jahre: Schweine: im Jahre: Schweine:
1481
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nit mer lyäen honnen. In der That war auch die Schweine-

herde von 1525 die stärkste, welche uns in den Rechenbüchern

der Forstmeister vorgekommen ist. Sie betrug einschliesslich

der Tbiere aus den Dörfern Ober- und Niederrad 1383 Stück,

was, wenn wir den durchschnittlichen Auftrieb dieser Dörfer

in den übrigen Jahren des XVI. Jahrhunderts abziehen , auf

11—1200 Stück Mastschweine in der Stadt führen würde.

Dass hinter einer so bedeutenden Schweinezucht ein unter der

Bürgerschaft noch ziemlich allgemeiner Landwirthschaftsbe-

trieb stehen musste, wird wohl nicht geleugnet werden können,

zumal wenn man beachtet , dass der Anbau von Kartoffeln

oder der Ankauf von Abfällen der Bierbrauerei und Brannt-

weinbrennerei, welcher heute mancher kleinstädtischen Familie

die Mästung eines Schweines ermöglichen hilft, damals hin-

wegfiel , dass somit die Schweinezucht den Bau von Getreide

oder Hülsenfrüchten voraussetzte. Diese Auffassung erhält

eine bedeutende Verstärkung dadurch, dass in einigen der er-

wähnten Forstmeisterbücher uns namentliche Listen der Per-

sonen, welche die Eckernmast benutzt hatten , nebst Angabe

der Zahl der ihnen gehörenden Schweine erhalten sind. Wie

sich darnach die Mastschweine auf die einzelnen Besitzer ver-

theilen und die Anzahl der letzteren ergibt folgende

Tabelle XX.

Anzahl der Besitzer von Mastsehweinen.

Zahl der Schweine
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Wie diese Zusammenstelluug zeigt, hatte nur ein kleiner

Theil der Besitzer (12 bis 25 %) sich mit dem Auftrieb eines

Schweines begnügt. Wenn wir deshalb den Auftrieb von zwei

und mehr Schweinen als Zeichen des Vorhandenseins eines

landwirthschaftlichen Haupt- oder Nebenbetriebs gelten lassen

wollten , so würden wir schon auf recht ansehnliche Zahlen

(1513 auf gegen 300) kommen. Indessen lässt das Schwan-

ken in diesen Ziffern (während diejenigen für die Besitzer

nur eines Schweines sich ziemlich gleich bleiben) der Ver-

muthung Raum, dass gerade die grösseren Besitzer nicht regel-

mässig die Waldmast benutzten ^). Aus dem Ansteigen der

Endziffern zwischen 1481 und 1513 wird man sich desshalb

hüten müssen, etwa den Schluss auf eine Zunahme der Schweine-

zucht in dieser Zeit zu ziehen.

Gerade im Jahre 1481, mit dem unsere Zusammenstellung

beginnt , hatte der Rath das Halten von Schweinen in der

Altenstadt ganz verboten und dasselbe bloss in Sachsenhausen

und der Neuenstadt erlaubt ^). »Angesehen und vermerkt«

heisstes in der betreffenden Verordnung, »wie die Stadt Frank-

furt sonderlich vor andern des heil. Reichs Kammer zu sein

gewürdiget und mit Messen und Märkten versehen ist, auch

desshalb unter die ehrbaren Kaufstüdte des Reiches gezählt

wird, ist auch billig , dass sie gleich anderen Städten ihren

Genossen in Ehrbarkeit und Reinlichkeit erhalten werde. Da
aber die Menge der in ihr gezogeneu Schweine sowie der

auf den Strassen liegende Mist Unreinigkeit und Übeln Ge-

ruch verursachen und zugleich die Stadt ungesund machen und

in Missachtung bringen , so gebietet der Rath« u. s. w. In

der Hauptsache scheint diese Verordnung ihren Zweck erfüllt

zu haben. Von den in unserer Tabelle aufgeführten Schweine-

besitzern kamen auf die

1) Es ergibt sich das auch daraus, dass i. J. 1525 sich die Bürger

darüber beklagen, dass »wenn einer in seinem Hause eine Sau erzogen

hätte«, er doppelt so viel zahlen müsse als für ein Schwein, das mit

der Herde ginge. Aufruhr buch, Fol. 15'', vgl. Kriegk, Bürgerzw.

S. 151 f.

2) Kriegk, Bürgerzw., S. 290 f.



286

im Jahre Altestadt Neuesta
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handelte sich aber nicht um eine allgemeine Gespannfrohnde

sondern um einen freiwilligen oder halbfreiwilligen Dienst,

den man der Stadt leistete und der den Betheiligten mit einem

alten Turnosen (2 J 2 ^) pro Pferd vergütet wurde. Dem
letzteren Umstände haben wir die Aufstellung dreier Verzeich-

nisse von Pferdebesitzern, welche sich mit ihren Pferden und

Pflügen au der Arbeit betheiligteu, zu verdanken. Diese Ver-

zeichnisse von denen das erste undatirt ist , aber sicher aus

dem Jahre 1426 stammt, während die beiden andern mit den

Jahrzahlen 1438 und 1441 bezeichnet sind, geben bei jedem

Pferdehalter die Zahl der Pferde an, für welche er die Vergütung

zu empfangen hatte. In den Verzeichnissen von 1426 und

theilweise auch dem von 1438 ist ausserdem durch Striche

augedeutet , wo Pferde verschiedener Besitzer vor denselben

Pflug zusammengespannt waren. So waren i. J. 1426 53 Pflüge

mit 182 Pferden thätig (3 mit je 2, 24 mit je 3 und 26 mit

je 4 Pferden), i. J. 1438 etwa 70 Pflüge mit 212 Pferden, i.

J. 1441 194 Pferde, Wie sich dieser Pferdebestand auf die

einzelneu betheiligten Personen und Stadttheile vertheilte, ist

aus folgender Tabelle ersichtlich.

Tabelle XXI.

Zahl der Pferdebesitzer, welche sich an den Nadelholzsaaten

im Frankfurter Stadtwald betheiligten.
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betriebe, diejenigen mit 2 bis 3 Pferden als mittlere und die-

jenigen mit 4 und mehr Pferden als Grossbetriebe an, so er-

halten wir 61 (41 o/o) kleine, 71 (48 %) mittlere und 17 (11%)
grosse landwirthschat'tliche Betriebe. Lassen wir bei dieser

Feststellung die höheren Angaben der Listen massgebend sein,

so ergeben sich 56 (38 °/o) Einspänner, 67 (45 %) Zwei- und

Dreispänner und 26 (17 "/o) Wirthschaften mit 4 bis 8 Pferden.

Unter den Besitzern sind nur die Deutschen Herren und die

Guten Leute mit je 8 Pferden vertreten. Von den Geschlechtern

erscheinen zwei Mitglieder der P\unilie Blume mit je 6, Gipel

Holzhausen mit 4 bzw. 3 , Johann und Dorothea Holzhausen

mit 3, Hennchen Holzhausen mit 2, Konrad Ulauburg, Walther

Schwarzenberg , Johannes Reifenberg, Adolf Klobelauch , die

Lumpin mit je 4, vier Mitglieder der reichen Familie Wisse, so-

wie Siegfried und Wicker Frosch aber nur mit je 2 Pferden;

ebenso Conrad Nuhus, Johann und Wigel von Ockstadt, Her-

mann Appenheimer ; andere wie Joh. Monis, Joh. Prusse und

Heinrich Appenheimer begnügen sich gar mit einem Pferde.

Von Handwerkern sind 1438/41 sicher nur 2 Färber mit je

2, der Gärtner Glockheune mit 4, sowie ein Weber, ein Schnei-

der, ein Metzger und ein Scherer mit je einem Pferde zu er-

kennen. Das Verzeichniss von 1426 enthält 3 Gärtner mit

je 2, einen mit 4 und 2 Färber mit je 4 Pferden. Schliess-

lich sei noch Meister Peter der Arzt mit 2 und der Münz-

meister mit 4 Pferden erwähnt.

Es wird dem Leser nicht entgangen sein , dass wir in

unserer seitherigen Zusammenstellung von Thatsachen über

die mittelalterliche Landwirthschaft der Frankfurter keinen

Unterschied zwischen solchen aus der zweiten Hälfte des XIV.

und aus dem XV. Jahrhundert gemacht haben. Wir dürfen

iudess nicht unerwähnt lassen , dass sich offenbar in diesem

Zeitraum eine tiefgreifende Veränderung im Betriebe der Wirth-

schaft vollzogen hat, soweit sich die Geschlechter an demsel-

ben betheiligteu. Bernhard Rorbach erzählt in der 1478

niedergeschriebenen kurzen Geschichte seines Geschlechtes ^)

1) Stirps. Rorbach bei Froning, Chron. S. 162, 22.

Bücher, die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 19
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vou seinem Urgrossvater Konrad , der im letzten Viertel des

XIV. Jahrhunderts nach Frankfurt kam und 1400 starb, Fol-

gendes :

Disser Conrat kauft daz huß zum Swanen . .
.

, daz non

ein appoteicen ist und hat dahi cckere und tvieseyi, der er

sich generet, also dozumal gewonlich ivaß.

Aus diesen Worten geht zweierlei hervor : 1) dass am
Ende des XIV. Jahrhunderts die Geschlechter, zu denen Bern-

hard schon seineu Urgrossvater zweifellos rechnet , da er ihn

ritterbürtig sein läsat , noch allgemein den Ackerbau selbst

betrieben uud 2) dass dies hundert Jahre später nicht mehr

der Fall war. Fast findet es Bernhard nothwendig, seine

Ahnen darob zu entschuldigen, dass sich von ihnen auch etlich

generet von der gotlichen erlichen narunge genant patriarcharum,

das ist deß feldes der hoffe und viezuchte ^). Schon Bern-

hards Vater Heinrich (f 1474) hatte die grossväterlichen

Güter, als sie ihm »des Namens halb« um 800 fl. zum Kaufe

angeboten worden waren , nicht wiedererwerben wollen und

zu Bernhards Zeit befand sich ein Theil derselben in den Hän-

den einer Frankfurter Gastwirthsfamilie.

Es wäre nun durchaus voreilig, daraus zu schliesseu, dass

im XV. Jahrhundert die Frankfurter Geschlechter sich voll-

ständig der Landwirthschaft abgevvaudt hätten. Allerdings

nehmen sie gegen Ende desselben im Bankettiren und Tur-

niren die vornehmen Gewohnheiten der Ritterschaft an ^)\, sie

beziehen den Haupttheil ihres Einkommens aus privaten Pacht-

zinsen und Hänserrenten , aus städtischen Wiederkaufsgülten

und Leibgedingen, hin und wieder auch aus temporären Han-

delsunternehmungen ') ; aber sie besitzen doch noch ihre Oeko-

1) A. a. 0. S. 161, 20.

2) Vgl, darüber die an kulturhistorischem Material so reichen

Ror bachsclien Familienchronikeu. Nach K riegk, D. Bürgerth. S. 445

werden die zahlreichen zu Frankfurt abgehaltenen Turnire im XIV.

und der I.Hälfte des XV. Jh. regelmässig vom Kaiser, Fürsten, Grafen

und Herren, erst in der 2. Hälfte des XV. Jh. auch von Frankfurter

Patriciern veranstaltet.

3) Vgl. die Zusammenstellungen über den Familienbesitz der Ror-

bache bei Froning, Chron. S. 392- 415.
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nomiehüfe in der Neuenstadt oder in der Gemarkung sel-

tener in einem benachbarten Dorfe , die sie freilich nicht

mehr mit eigener Hand aber doch in eigener Regie durch

Hofleute und (^berknechte bewirthschaften. Aus einem bereits

erwähnten Rechenraeistfr-Manual ^) ersehen wir, dass um 1440

die Wisse, die Appenheimer, Brune, Schwarze n-

berger — also Leute aus den angesehensten Geschlechtern

— städtisches Gelände, Wiesen, Gärten in Pacht nehmen sowie

dass sie ziemlich häufig als Steigerer des Grases in den Stadt-

gräben auftreten. Dies weist doch unverkennbar auf eigenen

Landwirthschaftsbetrieb hin , und es bedürfte kaum noch der

Klausel , die einmal bei einer solchen Grasverpachtung ge-

macht wird : vnd sal daz grasen oder meiven vnd Iceyn kuwe

daruff shu/en, um uns dess zu versichern. Dass um 1440 fast

alle Geschlechter mit Pferden und Pflügen frohndeu, wurde

oben gezeigt. Wenn freilich ganz am Ende des XV. Jahr-

hunderts die städtischen Forstmeister sich eine Entschädigung

auszahlen für das nicht mehr ausgenutzte Recht zehn Schweine

frei in die Eckern zu treiben, so beweist dies allerdings, dass

die Geschlechter am Ende des XIV. Jahrhunderts , wo die

städtische Forstverwaltung zuerst eingerichtet worden war

und wo jenes Vorrecht unzweifelhaft praktische Bedeutung für

sie gehabt hatte , die Schweinezucht in grösserem umfange

betrieben hatten, nicht aber dass sie der Landwirthschaft ganz

entsagt hatten. Noch das Tagebuch Job Rorbach's (1493

bis 1502) zeigt an vielen Stellen , dass der jugendliche Ver-

fasser selbst als Kanonikus des Bartholomäusstiftes sich den

ländlichen Interessen, innerhalb deren er lebte, nicht ganz

entziehen konnte. Gewissenhaft merkt er an, dass 1494 Korn,

Waizen und Hafer schon vor dem Monat August in die Scheuern

eingefahren wurden, und ebenso gewissenhaft erzählt er, dass

im April 1496 über 600 guter wohlgemästeter Schweine zu

Frankfurt feil gewesen seien und hat ein gutt schwin vor 1

gülden kauft, das man vor drien jaren nit woll um dri giü-

den hett konden kaufen. Eine Käferplage, das Ueberhaud-

1) üglb. ß. 73 No. 36.

19'
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nehmen der Krähen, eine Seuche unter den Hühnern findet

er ebenso sehr der Aufzeichnunj; für die Nachwelt werth, wie

die denkwürdigen Momente, wo seine Mutter die Strohdächer

binden, einen neuen Küchenherd setzen oder einen alten Stall

repariren liess ^). Job Rorbach ist selber freilich vor dem Ver-

dachte sicher, jemals mit Pflug oder Kuhstall nähere persön-

liche Bekanntschaft gemacht zu haben ; aber das Wirth-

schaftsbuch des Johann Knoblauch beweist genügend,

dass noch im Anfang des XVI. Jahrhunderts ein Frankfurter

Patricier einen Landwirthschaftsbetrieb bis ins kleinste Detail

verstehen und leiten konnte. Möglich , dass schon er eine

Ausnahme bildete unter seinen Standesgenossen, die es 1546

sehr übel vermerkten , als sie durch ein Pasquill ^) daran

erinnert wurden, dass sie vom Miste stammten und »nicht

besser seien als andere Bauern umher.«

In der grossen Masse der Bürgerschaft überdauerte das

allgemeine Interesse an der Landwirthschaft und die unmittel-

bare Beschäftigung mit derselben das Mittelalter. Die revo-

lutionäre Bewegung, welche im Jahre 1525 fast die gesammte

Bevölkerung ergriff, trägt ganz die scharfen agrarischen Cha-

rakterzüge der gleichzeitigen Bauernuuruheu in Süd- und Mittel-

deutschland. Von den 45 Artikeln , in welche die Bürger-

schaft ihre Beschwerden zusammenfasste ^), beziehen sich nicht

weniger als 14 auf Ackerbau und Viehzucht, die Nutzung von

Wald und Weide, 12 auf die Geistlichkeit und das religiöse

Leben, 11 auf die Beschwerung mit städtischen Lasten, 3 auf

Rechtspflege und Stadtregiment, 2 auf den Wucher der Juden

und bloss 3 auf das Handwerk. Es sind im Ganzen dieselben

Forderungen , wie sie in den berühmten zwölf Artikeln der

Bauern erhoben werden, nur mit dem Unterschiede , dass die

aus der Leibeigenschaft entspringenden Beschwerden unter

einer städtischen Bevölkerung hinwegfielen. Abschaffung der

Beeinträchtigungen des Genusses von Wald und Weide sowie

der Erschwerung des freien Anbaus der Aecker (speciell der

1) Vgl. die Stellen bei Kronin g, S. 239, 26. 265, 31. 275, 13 u.

17. 256, 34. 269, 19. 283, 13. 291, 7. 2) Kriegk, Gesch., S. 210 ff.

3) Aufruhrbuch, Fol. 13 ff.
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Anlage von Weinbergen) und der Viehzucht, Wiederherstellung

der Allmende, Aufhebung der Gülten und ewigen Zinsen so-

wie des kleinen Zehuten , Aufbesserung des Tagelohnes der

Feldarbeiter und Erniedrigung der an die Feldschützen zu

zahlenden Gebühren, — dies sind neben den auf die Religion

bezüglichen Punkten die wichtigsten Forderungen. Damit

stimmt es auch, dass die ganze Bewegung von der vorwiegend

ländlichen Bevölkerung der Neuenstadt und Sachsenhausens

ausgeht ; ja es gewinnt ein Zeit laug den Anschein , als ob

diese beiden Stadttheile die Stellung selbständiger ländlicher

Gemeinden erstrebten ^).

Was folgt nun aus dem Allem für die Darstellung der

Berufsgliederung innerhalb der Bevölkerung von 1440, mit

welcher wir uns in diesem Abschnitt beschäftigen?

Geben die von uns mitgetheilten Thatsachen auch kein

abgerundetes Bild von der Frankfurter Landwirthschaft im

XV. Jahrhundert, so darf doch auf Grund derselben ohne

Befürchtung gegen die Wahrheit zu Verstössen , behauptet

werden, dass der allergrösste Theil der in unserer
Berufstabelle nicht nachgewiesenen Bevölke-

rung der Landwirthschaft angehörte. In welchem

umfange dieselbe ausserdem als Nebenbetrieb in Verbindung

mit anderweitiger Berufsthätigkeit geübt wurde, vermögen wir

dagegen nicht anzugeben. Dass die Geschlechter noch all-

gemein eigne Wirthschaften unterhielten und dass selbst zün-

ftige Handwerker Güter bis zu einer Hufe Ackerland selbst

bewirthschafteten , darf jedoch nach den angeführten Beispie-

len nicht bezweifelt werden.

Nach dieser erläuternden üebersicht über die einzelnen

Gruppen unserer Tabelle , wird es klar geworden sein , dass

durch eine einfache Berufsstatistik im modernen Sinne kaum

völlige Klarheit über die verhältnissmässige Bedeutung der

einzelneu Zweige menschlicher Thätigkeit für die mittelalter-

1) Vgl. darüber Kriegk, Bürgerzw. S. 152.
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liehen Sfcadtvvirthscliaft zu gewiiiuen ist. Die überaus häufigen

Corabinatiouen der Landwirthschaft und des städtischen Dienstes

mit Gewerben oder persönlichen Dienstleistungen schaffen eine

so grosse Anzahl von Erwerbthätigen, die mit dem einen Fusse

in diesem, mit dem andern in jenem Berufsgebiete stehen, dass

es sehr schwer wird, eine scharfe Scheidung nach grossen Be-

rufskategorien eintreten zu lassen , auch wenn man für diese

bloss den Hauptberuf massgebend sein lassen wollte. So ist

es z. B. kaum möglich zu sagen , ob man die Angehörigen

der Geschlechter als Landwirthe oder als Grosshändler oder

als Rentiers behandeln soll. Landwirthschaft treiben fast alle

oder lassen sie auf ihre Rechnung treiben, Grosshandel manche,

Gülten und Erbzinsen nehmen alle ein. Trotzdem liegt ein

gewisses Bedürfniss vor, die Vertheiluug der bürgerlichen Be-

völkerung auf die Hauptberufsgruppen, sowie sie sich aus den

vorstehenden Darlegungen als wahrscheinlich ergeben hat,

in einer Ueberschau zu vereinigen und bei dieser den Haupt-
beruf für die Einreihung massgebend sein zu lassen. Wir

geben die folgende üebersicht ^) , bei welcher gehörigen Orts

die als uothwendig erkannten Korrekturen der Ziffern unserer

Tabelle XV angebracht sind, mit allem Vorbehalt.

Von den etwa 1800 selbständig Erwerbenden (vgl. oben

S. 193) entfielen auf

1. die Gewerbe i. e. S.

2. die Urproduktion

3. Handel, Verkehr und Gastwirthschaft

4. Oeffentlichen Dienst

5. Lohnarbeit unbestimmter Art

6. Liberale Berufsarten

7. Berufslose

8. Musikanten, Beckarteu

Personen



205

Soviel gegen diese Aufstellung eingewendet werden mag,

das ergibt sie jedenfalls unwiderleglich, dass die direkt pro-

duktiven Berufsarteu in der mittelalterlichen Stadtgesellschaft

alle andern gewaltig überwiegen. Ihnen gehören etwa 80 Pro-

cent der bürgerlipheu Bevölkerung im Flauptberuf (Gr. 1 , 2

und der grösste Theil von 5) und ohne Zweifel noch eine be-

trächtliche Zahl aus den übrigen Gruppen im Nebenberuf an.

Wäre uns auch die Vertheilung der fluktuirenden männlichen

Bevölkerung, der Knechte, auf die verschiedenen Berufsarten

bekannt , so würde dieser Gesichtspunkt vermuthlich noch

schärfer hervortreten.

In zweiter Linie erfordert der öffentliche Dienst bei

der Stadt und den geistlichen Körperschaften , soweit er in

letzterem Fall dem Laienelement zufiel , ein sehr bedeutendes

Personal. Ueber 3 Procent der Bürger sind niedere städtische

Beamte nach moderner AuflPassung ; rechneu wir dazu die Halb-
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bpaniten in Handel nnrl Verkehr (Or. 3), sowie rlie stäfltiscVien

Angestellten in den übrigen Gruppen (produktive und lil)erale

Berufsarten) , so kommen wir auf etwa 10 Procent der Be-

völkerung.

Dem gegenüber treten die distributiven Berufs-

arten im untern eh mu n gs weisen Betrieb, also Handel

und Gastwirthschaft, mit 5V2 Procent sehr in den Hintergrund.

Indessen ist bei ihnen ein starkes Eingreifen des weiblichen

Elements zu beobachten, das hier nicht berücksichtigt werden

konnte. Mit Hinzurechnung der städtischen Unterkäufer und

und Kontroibeamten kommen wir auf 11,1 Procent. Abge-

sonderte Verkehrsunternehmungen sind erst in sehr beschränkter

Zahl vorhanden.

Die Kategorie der liberal en Berufs arten, welche hier

sehr weit gefasst ist, tritt ganz in den Hiutergrund, ebenso die-

jenige der Beruf slosen , Rentiers u. s. w. Letztere würde

etwas zahlreicher geworden sein, wenn wir in ihr auch die Ange-

hörigen der Geschlechter, die wir grössteutheils unter den

Grosshändlern und Laudwirthen eingereiht haben, hier unter-

gebracht hätten. Unser Verfahren wird sich anfechten lassen
;

es schien indess nothwendig, um den Grosshandel, als immer-

hin nicht unwichtiges Gebiet stadtwirthschaftlicher Thätig-

keit überhaupt in unsere üebersicht zu bringen und die reine

Landwirthschaft nicht zu sehr in den Hintergrund zu drängen.

Vergleichen wir mit den ausschlaggebenden Gruppen unserer

üebersicht die betr. Ziffern der modernen Berufsstatistik ^),

so betrug nach der Berufszählung von 1882 in Frankfurt a, M.

die Gesammtzahl der innerhalb der grossen Erwerbsgruppen

lebenden Personen in

Procent der
Bevölkerung

Landwirthschaft, Weinbau, Gärtnerei,

Jagd und Fischerei 2,7

Industrie und Bauwesen 35,4

Handel und Gastwirthschaft 24,8

Verkehr 7,0

1) Beiträge zur Statistik der St. Frankf. IV., S. 165.
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Während somit innerhalb der modernen städtischen Ge-

sellschaft die direkt produktiven Berufsarteu noch nicht '/6

der Bevölkerung beschäftigen , nahmen sie im Mittelalter Vs

derselben in Anspruch ; dagegen ist der Handel (wenn wir von

denjenigen Halbbeamten absehen, welchen in der modernen Be-

rufsstatistik gewisse Kategorien der persönliche Dienste Leisten-

den entsprechen) im heutigen Frankfurt verhältnissmässig 4

bis 5 Mal stärker vertreten als im mittelalterlichen, das Ver-

kehrswesen etwa viermal so stark.

In der That das bedeutende Ueberwiegeu der

unmittelbar produktiven Berufs arten ist die wich-

tigste Eigenthttmlichkeit der mittelalterlichen Stadtbevölkerung;

in ihm lag zum guten Theil die Stärke jener kleinen Ge-

meinwesen.

Es bleiben uns noch einige Worte über die Verthei-

lung der berufsthätigen Bevölkerung auf die

d re i Stadt th e il e zu sagen. Vorher ein paar kurze Be-

merkungen über die letzteren selbst ^).

Das älteste Frankfurt lehnte sich lang und schmal an

das Nordufer des Maines an. Es reichte fast von der jetzigen

Obermainbrücke bis zur Untermainbrücke in wenigen engen

Parallelstrassen , welche nur da unterbrochen waren, wo sich

die Strassen von der Main fürt und von der alten Brücke aus

nach dem Norden zogen. Diese im Süden vom Main, auf den

drei andern Seiten von einem schmalen Arme desselben um-

flossene älteste Stadt hat im Mittelalter zweimal Theile ihrer

Feldmark sich einverleibt
;

jedesmal scheint die Erweiterung

durch den Ausbau einzelner Häuser und Höfe längs der nach

Norden führenden Strassen vorbereitet gewesen zu sein; jedes-

mal wurden grosse unbebaute Flächen von Gärten und selbst

Feldern in die neue Ringmauer mit einbezogen , sodass der

1) Vgl. ß a 1 1 n , Oertl. Beschr. I, S. 35 ff. 79 ff. S. 93 ff. und beson-

ders Fichard S. 134 f. — VII, S 5 ff. — Kriegk, Frankf. Bür-

gerzw. S. 254 ff. u. Gesch. von Frankf. S. 51 ff.
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Körper der Stadt in seine weite Rüstung erst allmählich hinein-

wachsen konnte.

Die erste Erweiterung erfolgte wahrscheinlich im XII.

Jahrhundert; sie dehnte die Stadt fast auf das Doppelte des

seitherigen Umfangs aus. Noch heute erinnern die mit dem

Namen (iraben bezeichneten Ringstrassen (Wollgraben, Bau-,

Holz- und Hirschgraben) au den Lauf der damaligen Stadt-

befestigung , und bilden zugleich die Grenzen der Altenstadt

unseres Verzeichnisses.

Die zweite Stadterweiterung beginnt wohl schon am An-

fang des XIV. Jahrhunderts. Sie schuf die neue Stadt. Die

Erlaubniss zu ihrer Befestigung, mit welcher die (ileichstelluug

derselben mit der Altenstadt verbunden war, wurde von Lud-

wig dem Bayer i. J. 1333 ertheilt. Der Bau der neuen Ring-

mauer scheint sich mehrere Jahrzehnte hingezogen zu haben.

Mit der Vollendung derselben hängt vielleicht die Einziehung

der Vorstadt Fischerfeld (um 1400) zusammen, welche sich in

einer einzigen Häuserzeile und drei Sackgassen östlich der

alten Brücke am Mainufer hinzog und den Lauf der Befesti-

gungswerke von Norden zum Maine hin in sehr gefährlicher

Weise unterbrach, indem die Befestigungsmauer in einer langen

schmalen Schlinge um sie hatte herumgeführt werden müssen M.

Trotzdem bestand die Neuestadt, die fast den doppelten Flä-

chenraum der Altenstadt hatte, bis tief in Jas XVI. Jahr-

hundert hinein nur aus wenigen Strassen, welche sich wie die

Beine einer Spinne von der die Umwallung der Altenstadt

umschliessenden nördlichen Häuserreihe der Zeil und dem Ross-

markt aus bis zur neuen Ringmauer hin ausstreckten. Diese

Strassen aber waren in der Hauptsache nichts anderes als die

alten Landwege , welche Frankfurt mit Hanau , Friedberg,

Eschersheim, Bockenheim und Höchst—Mainz verbanden und

an denen sich eine Anzahl Wirthschaftshöfe , Gartenhäuser

und isolirte Scheuneu wohl schon vor dem Bau der neuen

Stadtmauer angesiedelt hatte. Zwischen ihnen befanden sich

1) Kriegk irrt übrigens (Bürgerzw. S. 256) bezüglich der Grösse

der Vorstadt Fischerfeld; nach dem Bedebuch für lo85 wohnten 100

steuerpflichtige Männer und 128 Frauen dort.
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um 1440, und noch über ein Jahrhundert nachher, zahlreiche

Gärten, ja selbst Aecker und Weinberge; die Zahl der Ge-

bäude hatte sich bis zu dem erwähnten Jahre durch Errichtung

kleiner Miethhäuser auf dem Areal der Höfe etwas vermehrt;

aber in der Hauptsache waren es landwirthschaftliche Anwesen,

die hier lagen. In einer Rathsverorduung von 1481 wird ge-

radezu vorausgesetzt, dass , wer Vieh in der Alteustadt hielt,

auch einen Hof in der Neueustadt oder zu Sachsenhausen be-

sitze ^). Wäre nicht einerseits dieses landwirthschaftliche Be-

dürfniss , andererseits die Rücksicht auf die Hauptnährquelle

der Frankfurter, die Messe, gewesen, welche die Offenhaltung

weiter Plätze und die Bereithaltung von Räumen zu Mess-

buden und Fremdenquartieren gebot — die stehende Bevöl-

kerung Frankfurts hätte wohl noch Jahrzehnte laug hinter

den alten Mauern dies- und jenseits des Maines Platz gefuuden.

Wie sehr die zweite Stadterweiterung über das blosse Wohn-
bedürfniss hinausgieug, mag daraus ersehen werden, dass es

füufthalb Jahrhunderte (bis 1788) dauerte, bih der Raum der

Neuenstadt für den Bevölkerungszuwachs zu eng wurde.

Was vSachseuhausen betrifft, das bis um die Mitte des

XV. Jahrh. als Dorf bezeichnet zu werden pflegt, so bildete

es schon in der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts einen

integrirenden Bestandtheil des städtischen Gemeinwesens und

war wie die rechts des Mains gelegenen Stadttheile befestigt.

Sein baulicher Charakter hatte manche Aehnlichkeit mit dem-

jenigen der Neuenstadt, obwohl es weit weniger Wirthschafts-

gebäude in sich schloss. Die Häuserreihen lehnten sich, wie

dort au die Landutrassen au und schlössen zwischen sich grössere

Flächen mit Gärten und Ländereien ein.

Nach diesen Vorbemerkungen wird sich die Vertheilung

der verschiedeneu Berufsarten auf die drei Stadttheile und

das ungleiche Verhältniss der ermittelten Ziffern zur Gesammt-

bevölkeruuff unschwer erklären. Bezüglich des letzteren Punktes

1) Jeder müsse, heisst ea in der anggezogenen Verordnung, den

Mist aus seinem Hause sofort in seinen Hof zu Sachsenhausen oder in

der Neuenstadt oder , wenn er einen solchen nicht besitze , vor die

Stadt bringen lassen. K r i e g k , Bürgerzw. S. 291.

L
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sei riaran erinnert , dass von den 2106 ühervierzehnjährigen

männlichen Personen, welche 1440 in der Stadt ansässig waren,

1369 auf die Altestadt , 404 auf die Neuestadt und 333 auf

Sachsenhausen kamen. Ilirer Berufszugehörigkeit nach wurden

ermittelt (mit Söhnen und Knechten) in der Altenstadt 1129

in der Neuenstadt 276, in Sachsenhausen 208, zusammen 1613

Personen oder auf je 100: in der Altenstadt 82,5, in der

Neuenstadt 68,3, in Sachseuhausen 62,5, im Ganzen 76,6. Un-

ermittelt blieben in der Altenstadt 240, in der Neuenstadt

128, in Sachsenhausen 125, im Ganzen 496 Personen. Nach

dem, was oben über die Lücken unserer Berufsstatistik und

weiterhin über den Charakter der drei Stadttheile gesagt wurde,

erklären sich diese Unterschiede von selbst.

In der Altenstadt sitzen dicht gedrängt die am frühesten

ausgebildeten Gewerbe sowie diejenigen , welche hier ausge-

sprochene Produktious- oder Absatzvortheile finden. Ganze

Strassen hindurch erschallt fast aus jedem Hause das Dröhnen

des Benderhammers , das eintönige Schnarren des Webstuhls,

das Fauchen von den Essen der Feuerarbeiter. Dicht gereiht

stehen an altbekannter Stelle die Brottische der Bäcker , die

Fleischbänke der Metzger, die Gewaudgaden und die Fisch-

kästen. Hier liegt das Schlachthaus, das Komphaus, der alte

Ramhof, der Weber Kaufhaus, das Leinwaudhaus ; hier sind

die Trinkstuben der Zünfte und Gesellschaften. Der ganze

Grosshandel und viele Zweige des Kleinhandels, die Geld- und

Wechselgeschäfte haben hier ihre Staudlokale, hier werden

die Messen und Reichsversammlungen abgehalten. Alle älteren

Kirchen, die Stiftshäuser, die Klöster, die Höfe der Antoniter,

der Johanniter, der Arnsburger und anderer auswärtiger Or-

den, die Häuser des benachbarten Adels, vor allem die Wohn-
sitze der städtischen Geschlechter liegen in der Altenstadt.

Nur Sachsenhausen mit dem Deutschen Hause und wenigen

adlichen Höfen kann in letzterer Hinsicht mit ihr wetteifern.

So finden wir denn auch in unserer Tabelle die Feuer-

arbeiter, einschliesslich der Gürtler und (loldschmiede , das

Wollenhandwerk, die Metzger, die Kürschner, die Sattler, Beut-

ler und Riemenschneider , die Kistener und Stuhlmacher, die
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Köche uud Verfertiger feinerer Backwaaren , die Berufsbier-

brauer, die Seideusticker, Tucliscberer uud Hutmacher, die

Scherer, die Steiudecker, Glaser und Maler, die Apotheker,

Gadenleute und Gewandschneider , die mit dem Weiuschauk

Beschäftigten, die Schreiber und ihre Diener — kurz alle Pro-

duktion und Distribution für Kulturbedarf und feineren Lebens-

genuss — in der Altenstadt konzentrirt. Wo dagegen täglicher

Masseukousum oder weit verbreitetes Bedürfniss nach Dienst-

leistungen in Frage stehen, werden auch die beiden ländlichen

Stadttheile in einem dem Verhältniss ihrer Einwohner unge-

fähr entsprechenden Masse bei der Staudortswahl für den Beruf

berücksichtigt. So bei den Bäckern und den Schneidern, bei

den Krämern und Geschirrhäudlern , den Badern und Bart-

scherern. Bei den Beudern ist zu beachten , dass ihnen seit

1402 untersagt war, anderswo als in ihrer eigenen Strasse

in der Altenstadt zu wohnen , während ihnen in der Neuen-

stadt und wohl auch in Sachsenhausen die Wahl ihres Wohn-
sitzes frei stand. Auch die Bedürfnisse der Landwirthschaft

machen ihren Einfluss geltend. Dabei ist zu bemerken , wie

viel ausgeprägter der bäuerliche Charakter der Neuenstadt war
als derjenige von Sachsenhausen. Es ist nicht unwahrschein-

lich, dass die Vertheilung des Grundeigenthums, welches letz-

tere in der ursprünglich zum Reichsforst Dreieich gehörenden

Umgegend von Sachsenhausen früher meist in den Händen
einiger Ministerialenfamilien war, später sich mehr und mehr
in denjenigen des Deutschen Ordens ^) konzentrirte, dabei von

Einfluss gewesen ist. Die Zahl der Gärtner, Hacker und Wein-
gärtner ist darum in der Neuenstadt weit grösser und auch

die Hofleute und Hirten (abgesehen von den Schäfern der

Deutschen Herren und der Aussenhöfe), soweit sie die Tabelle

nachweist, haben dort ihren Sitz. Was dagegen mit dem Walde
in näherer Beziehung steht, die Förster und Vogelsteller, die

Säger, die Korbmacher und Besenbinder gehört nach Sachsen-

hausen. Dem eutsjjrecheud vertheilen sich auch die mit der

1) Nach Niedermayer a. a. 0., S. 72 f. besassen die Deutschen

Herren über 450 Morgen in der Gemarkung von Sachsenhausen, davon
den grössten Theil in eigner Bewirthschaftung.
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Landwirthschaft in näherer Beziehung stehenden Gewerbe zwar

vorzugsweise auf die beiden Vorstädte , aber doch mit sicht-

licher Bevorzugung der Neuenstadt. So die Grob- und Huf-

schmiede, die Wagner und l'flugmacher, die Oelschläger ; selbst

die Sattler und Seiler der Altenstadt wohnen in der Nähe des

zur Neustadt führenden Bockenheimer Thores.

Sind es in allen diesen Fällen hauptsächlich Absatzvor-

theile und die geschichtliche Entwicklung , welche die Wahl

des Standorts bedingen, so macheu sich doch auch Produktions-

rücksichten für oder gegen einen oder den andern Stadttheil

deutlich geltend. So vertheilen sich die Gewerbe, welche für

ihren Betrieb fliessendes Wasser bedürfen ziemlich gleichmässig

auf die Altestadt und Sachsenhausen. Die Fischer und Müller

sitzen in fast gleicher Zahl zu beiden Seiteu des Mains , die

Lohgerber bevorzugen in demselben Masse das linke wie die

Weissgerber das rechte Ufer und die sog. Andauche, die Schiff-

macher finden sich hüben wie drüben , während die Tabelle

wohl zufällig Schiffleute nur von der rechten Maiuseite aufweist.

Endlich sind auch Einflüsse mehr socialer Art und Com-

binationen verschiedener Standortsbestimmuugsgrüude bemerk-

bar. Die Aerzte und Richter, der Hauptmann und die Visierer

wohnen in der Altenstadt; hier hält auch der vornehme Pro-

curator, der seinen Vornamen latinisirt, seine Konsultationen

ab, während der bescheidenere Fürspreche auch die Vorstädte

nicht verschmäht; zwischen dem Stadtbaumeister und sei-

nem Parlierer waltet dasselbe Verhältniss ob. Selbst der

fahrende Gaukler und Tabuletkrämer wählt sein Standquar-

tier in der Altenstadt (in der Roseugasse bei den Frauenhäuseru),

während der angesessene Pfeifer, der blinde Lautenschläger

sich mit eiuem Unterkommen in den Vorstädten begnügen

muss. Der Diener ist von Natur Altestädter, der Ackerknecht

Neuestädter oder Sachsen häuser, und auch die Arbeiter bevor-

zugen ersichtlich diese Quartiere. Der gleiche Unterschied

findet zwischen den Neuschuhmachern und Schuhflickern, den

Steinmetzen, bzw. Steinhauern und den Maurern, den Schiefer-

deckern und den Ziegeideckern , den Wollwebern , Färbern,

Walkern etc., sowie den Decklechern einerseits und den Lei-
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neu- uud Burchentwebern anderseits statt. In den zuletzt an-

geführten Fällen kommt wohl die spätere Ausbilduntjj der

betreöeuden Gewerbe sowie ihre Beziehungen seis zur Laud-

wirthschaft , seis zum Handel in Betracht. Der Decklaken-

macher, welcher Handelswaare herstellt, zieht sich näher an

den Wollenweber heran ; der Leinenweber , welcher grobe

Tücher aus Bauerngarn erzeugt, wohnt unter den Bauern.

Die Barchentweber uud Ziegeidecker, deren Gew'erbe erst wenige

Jahrzehnte alt ist, haben sich da niedergelassen , wo die bil-

ligsten Wohnungen zu finden waren. Aus dem gleichen Grunde

sitzt wohl eiu grosser Theil der Zimmerleute, der Sackträger,

Stangenträger, Mötter, Schröder, Weinsticher, die Wegsetzer

und Ofeumacher in den Vorstädten. Die niederen städtischen

Beamten, namentlich die Zöllner, Pförtner, Thurmwächter,

Schützen, Glöckner sind au ihre Dienstwohnungen gebunden.

Besondere Umstände können einzelne Verschiebungen dieser

Verhältnisse hervorbringen. So bei den Nalirungsraittelge-

werben, wo der Koch und der Bäcker der Deutschen Herren

natürlich Sachsenhausen zugeschrieben werden mussten. Der

Kichter für Sachsenhausen wohnt auch in seinem Bezirk; für

die Neuestadt gab es dagegen keinen besonderen Bezirk, son-

dern die einzelnen Strassen derselben waren mit Theilen der

Altenstadt zusammengelegt *). Nicht überall lassen sich diese

Abnormitäten so noch auf ihre Ursachen zurückführen. In

der Hauptsache aber ist die territoriale Vertheilung der Be-

rufsarten auf die Altestadt und ihre Vorstädte ersichtlich eiu

Produkt ihrer Geschichte, ihrer topographischen und wirth-

schaftlichen Verhältnisse.

Die Gegensätze Arm und iieich, Alteingesessen uud Neu-

zugewandert, Gewerblich und Bäuerlich erschöpfen bei weitem

nicht den Unterschied in der socialen Physiognomie von Alt-

frankfurt und seinen Vorstädten. Sachsenhauseu ist wahr-

scheinlich ebeuso alt wie die Altestadt ; es ist trotz seiner

geringeren Volkszahl gewer breicher als die Neuestadt ^j, seine

1) Ueber die Amtsbezirke der Richter vgl. die Ordnung von 1443

im Archiv, VII, S. 147 f.

2) Von der übervierzehnjährigen männlichen Bevölkerung gehören
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Bevölkerung ist trotz der grossem Conceutrirung des Grund-

besitzes wirthschaf'tlich solider fundirt als die der letzteren.

Die Neuestadt hinwiederum ist ungeachtet ihrer zahlreichen

Geschlechterhöfe und bäuerlichen Anwesen mit ihren Hof-

leuten und Ackerknechten nicht eine Art städtischer Landge-

meinde ; in ihr finden nicht bloss die der Landwirthschaft

nahe stehenden Gewerbe, sondern auch jene Halb- und Viertels-

existenzen, jenes vom Lande einströmende Proletariat von Tag-

löhnern , Packträgern und diesen nahestehenden Berufsarten,

die vom Abhub der Altstadtwirthschaft kärglich leben, einen

Unterschlupf, von wo sie oder ihre Kinder nach längerer Ein-

bürgerung auf der socialen Stufenleiter emporklimmen mögen

zu ehrsamen Meistern in der Altenstadt oder zu einem städ-

tischen Aemtchen , bei dem auch im mittelalterlichen Frank-

furt nicht so leicht jemand verhungerte.

Dieses flüchtig umrissene Bild muss für jetzt genügen.

Die Behandlung der Bedebücher und des Häuserverzeichnissea

von 1438 im IL Bande werden Anlass bieten, dasselbe weiter

auszuführen.

C. Die Herktmft der Bevölkerung.

Die genauere Personalbezeichnung unserer Liste bringt

es mit sich, dass für 1440 die Herkunft einer relativ grösseren

Zahl von Personen bestimmt werden kann als für 1387. Wäh-

rend für das letztere Jahr nur von 34 Prozent der überzwölf-

jährigen männlichen Bevölkerung Herkunftsangaben vorhanden

waren und nur für 32,5 Procent die Herkunftsbestimmung

wirklich gelaug, sind diesmal für 42 Proceut solche Angaben

vorhanden, und für über 41 Procent kann die Bestimmung des

Ursprungs mit vollkommener Zuverlässigkeit bewerkstelligt

werden.

Von den 2106 überhaupt vorhandenen Namen sind 884

mit Herkunftsangaben versehen. Von diesen mussten 18 un-

berücksichtigt bleiben, und zwar 11 weil die betreffenden Orts-

in Sachsenhansen mit den (zünftigen) Fischern zur eigentlichen ge-

werbetreibenden Bevölkerung 41,4 , ohne diese 30 '^/o , in der Neuen-

stadt 28,4 7o.
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naraen mehrfach, aber niemals in der näheren Umgegend von

Frankfurt vorkommen *} und 7, weil Orte mit der angegebenen

Benennung nicht aufzufinden waren ^). Bezüglich der übrigen

sei noch besonders betont , dass wir in zwei Fällen , wo es

sich um seit 1387 neu eingebürgerte patricische Familien

handelte (Rorbach und von Ergersheim), auch bereits fixirte

Familiennamen nicht ausgeschlossen haben. Sonst ist bei der

Bearbeitung des Materials ganz nach den früheren Grundsätzen

verfahren worden.

Bei der Einordnung der Herkunftsorte in die gegenwär-

tige politische Eiutheiluug ergibt sich folgendes Uebersichts-

bild. Von den 846 nach ihrer Herkunft bestimmbaren Per-

sonen entfallen auf das

Königreich Preussen

Grossherzogthura Hessen

Königreich Bayern

» Württemberg

Grossherzogthum Baden

Sachsen und Thüringen

Elsass etc.

Deutsches Reich überhaupt

Oester reich
Niederlande
Schweiz

Darnach kommen noch immer über ^/g der fremdbürtio^en

Bevölkerung auf das Gebiet des heutigen Preussen und Hessen

(1387 über ^/lo): aber das Verhältniss hat sich doch erheb-

lich zu Ungunsten Preusseus und zu Gunsten der süddeutschen

Staaten verschoben. Was die ausserdeutschen Länder betrifft,

so sind, abgesehen von 3 Welschen, welche wir in der Ueber-

1) Es 8ind folgende: Aldenburg , Aldendorf, Buchheim, Eberßbach,
Fronhofen, Hirczenberg , Margfeld (Marien feld), Molhusen 2, Rosenberg,

Winlerbach.

2) Fochten, Ealmberg, Harnstein, Ueckbach, Kernstad, Sehauenburg
Schrei^berg (Schrotzberg ?).

Bücher, Die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 20

1440
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sieht uicht mitaufgenommen haben , nur Staaten vertreten,

die dem alten Deutschen Reiche angehört haben. Jene »Wäl-

scheu«, welche die gutdeutschen Namen Hans, Henne und

Herte führen, sind möglicher Weise eingeborene Frankfurter,

welche aus irgend einem Grunde diesen Beinamen erhalten

halten , wie denn auch der Sohn eines in dem Verzeichniss

vorkommenden Goldschmieds , Fetcr Guldenleive^ den Namen

CJas Engellender führt.

Ueber die topographische Vertheilung der Herkunftsorte

im Einzelneu gibt nachfolgende Uebersicht Auskunft.

I. Königreich Preussen.

1. ßegierangsbezirk Wiesbaden.

a) Kreis
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e) Aemter Usingen und
Idstein.

Usingen

*M:ombiicli

Ksch (Asche)

'Ueichenbach

*Walsdorf

(Dorf) Weil

VvViluau

Werbeim

Znsammen
_4
12

1) Aus den übrigen Aemtern
und Kreisen.

*Dernbach 3

Dillhausen 1

Eltville 1

Ettinghauseu 1

Frauenstein 1

R.-B. Wiesbaden

Ha iger

Herborn

Hochheini

*Hohenstein
*Königsberg

*Langenbach

Limburg

Meileu

Montabaur

Rüdesheim

Schierstein

Sinn

*Sonnenberg

Walluf {Waldaffe)

Weil bürg

Weilmünster

Wicker

überhaupt 17y.

2. Regiernngsbezirk Kassel.

a) Kreis Hanau.
Hanau

*Auheim

Bergen

'Bischofsheim

Bockenheim

Buchen

Wachenbuchen

Dörnigheim

Dorfeiden

Eckenheim

Eichen

Enkheim

Eachersheim

Fechenheim

Ginnheim

Hirzbach

l!<sigheim

Köbel

Bruchköbel

Marköbel

Langendiebach

1

1

2

2

1

1

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3

Zusammen 41
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Gieael (Gisela)

Haun {Hüne)

Homberg
Hünfeld

Kelse (Kelß),

Marburg

Rodenhausen

*Rotenburg

1

1

1

3
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II. Grosslierzogthiim Hessen.

1. Oberhessen ').

a) Kreis
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2.
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III. Köuigr

a) U n t e r f r a n k e n.

Aschaffeuburg 15

Brückenau 1

Framersbach (B.A. Lohr) 2

Vom Gauwe 1

Hcminelburg 1

Kitzingen 1

Kolitzheim (B.A. Volkach) 2

Lengturt 1

Miltenberg 5

'Riedern (B.A. Miltenberg) 1

*Sachsenheim (B.A. Geraünden) 1

Si'houdra (B.A. Brückenau) 1

Thüngersheim 1

Wasserlos (B.A. Alzenau) 1

*Wörth 2

Würzburg 5

Zusamraen 41

eich Bayern.

Ruppertsweiler (B.A. Pirmasens) 1

*Seebach

Speier

1

Zusamnoen 9

b) Pfalz.

Dirmstein (B.A. Frankenthal) 1

Moschel (B.A. Kirchheim-Boland) 1

Morschheim (B.A. Kirchheim-B.) 1

Odernheim (B.A. Kirchheim-B.) 1

Königreich Bay

c) Aus andern Regierungs-
bezirken.

Augsburg 1

Bamberg 1

Deggendorf 1

Füssen 1

Ergersheim (B.A, UfFenheim) 4

Kempten 1

Lohen {Loen B.A. Bcilngries) 1

Leiuburg (B A. Nürnberg) 1

Lupburg (B.A. Velburg) 1

München [Mönchen) 1

Nürnberg 3

Regensburg 2

Rotbenburg o. d. Tauber 1

Velden (B.A. Hersbruck) 2

Windsheim 1

Francke 4

Beyer 4

Zusammen 30

e r u überhaupt 80.

IV. Die übrigen
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d) S achsen iin d Thiirincfen. *Zwickau l

Kobiirg 3 Missener 1

*Kreuzburg (Kr. Eiaenach) 1
Döring 1

Stedtfeld (Kr. Eisenach) 1 Zusammen 8

U e b e r h a u p t 37.

V. Aiisserdeutsclie Staaten.

a) Oesterreich. Zürich 1

Eger 1 Zusammen 8

Kaltenberg [Kr. Gitschin) 1 ,...,, ,

,, , j , ,;\ , r, X
1 c) N 1 e d e r 1 a n d e.

Schardenberg (0. o. d. hnns) 1 '

Beheym 3 Mastrioht 1

Zusammen 6 Nimwegen {Numagen) 1

Thiel (Gelderland) 1

b) Schweiz. St. Trond {Santdruden) 2

Schafihausen 1 Flander 1

Zofingen 1 Zusammen 6

Ausserdeutsche Staaten überhaupt 15.

Aus dieser Uebersiclit ergibt sich aufs neue , dass die

Zuwanderung eine vorwiegend ländliche war und aus den

Dörfern eines nicht allzu weiten Umkreises ihre Hauptnahrung

zog. Die bedeutenden Städte in grösserer Entfernung sind

nur spärlich vertreten. Von den 90 Städten des Hansabundes

erscheint nur Köln mit 5 Einwanderern, und selbst im Süden

fehlen so hervorragende Punkte wie Worms, Basel, Passau.

Hat auch aus den in der Nähe gelegenen Städten Mainz,

Friedberg, Aschaffenburg, welche in besonders engen Bezieh-

ungen zu Frankfurt standen, sich eine grössere Zahl von Per-

sonen in der Stadt ansässig gemacht , so scheint doch unsere

Liste im Allgemeinen darauf hinzudeuten , dass der Bevölke-

rungsaustausch zwischen den bedeutenderen Städten des Deut-

schen Reiches noch im XV. Jahrhundert kein sehr lebhafter

gewesen ist.

Indem wir uns weitere Bemerkungen für das Schluss-

kapitel des nächsten Abschnitts versparen, wo uns umfassen-

deres Material vorliegen wird , erübrigt uns nur noch , die

Personen mit Herkunftsangaben nach der Entfernung ihrer

Heimatorte von Frankfurt einzutheilen. Es ergibt sich, dass
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von sämmtlichen 846 Personen ihre ursprüngliche Heimat

hatten in einer Entfernung von

1440 1387

Personen. Procent. Procent.

2 Meilen und weniger 218 25,8 33,2

über 2—10 Meilen 468 55,3 45,6

über 10 Meilen 160 18,9 21,2

Es geht aus diesen Ziffern hervor , dass das Einwande-

rungsgebiet gegenüber 1387 etwas erweitert erscheint ; die

Zuwanderung aus nächster Nähe hat relativ abgenommen —
freilich nicht zu Gunsten grösserer Entfernungen, sondern zu

Gunsten der Mittelzone , von deren äusserster Grenze immer

noch die Stadt Frankfurt bequem in zwei Tagemärschen er-

reicht werden konnte.



IV.

Die Bürgerbücher von 1311 bis 1500.

A. Entstehung derselben. — Bürgerrecht und Bürgerpflicht. — Gesichts-

punkte der statistischen Betrachtung. — Tabellen.

Jahrhunderte lang sind die Frankfurter Bürgerbücher in

einer eisernen Truhe auf dem Römer aufbewahrt worden —
ein Beweis für die grosse Wichtigkeit, welche man ihrer Er-

haltung beimass. Noch heute gehören dieselben zu den am
meisten benutzten Akten des Stadtarchivs , und in der That

ist der Reichthum der Aufschlüsse, welche sie bieten, noch

lange nicht erschöpft. Geben sie doch fast vom Beginn der

politischen Selbständigkeit der Stadt bis zu deren Untergang,

also durch mehr als sechsthalb Jahrhunderte, Kunde anfangs

bloss von der Aufnahme jedes Fremden in die Bürgerschaft,

also von einer Bewegung der Bevölkerung, auf der zum guten

Theile lange Zeit hindurch die Kraft und Frische des Innern

städtischen Lebens beruhte, später auch vom Eintritte jedes

Bürgersohnes in sein angestammtes Recht. In schier endloser

Reihe ziehen sie da an uns vorüber, Jahrhunderte hindurch, Alle,

die in der Stadt gelebt und gewirkt haben. Mann für Mann,

jeder mit Angabe seines Namens, Gewerbes, Titels, seiner

Herkunft, den Bedingungen seiner Zulassung zum Bürger-

rechte, oft auch mit Erwähnung seiner Verwandtschaft, seines

Neck- und Spottnamens, seiner Vermögensverhältnisse. Und

die Personen reihen sich zu Geschlechtern , von denen jedes

wieder ein anderes Gesicht zeigt als das vorhergehende. Die

mannigfachen Wandelungen , welche der Begriff und das
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.Recht des Bürgers in dieser langen Zeit erlitten hat , der

Wechsel der Grundsätze in Bezug auf die Behandlung des

Zuzugs von aussen , die grössere Strenge oder Milde in ihrer

Handhabung — all dies spiegelt sich in den trockenen Ein-

trägen jener Folianten wieder und damit ein gut Stück städti-

scher und allgemeiner Geschichte.

Die Gleichartigkeit der Notizen, welche die Bürgerbücher

über jede eingetragene Person darbieten, legt eine statistische

Verarbeitung nahe. Wir beschränken dieselbe, dem Plane

dieser Untersuchungen gemäss, auf die Zeit von 1311 bis 1500.

Die Periode ist immer noch lang genug, dass von vornherein

angenommen werden kann , es habe in derselben der Inhalt

der Bürgerbücher manchem Wechsel unterlegen. Die sta-

tistischen Thatsachen, welche sich aus ihnen gewinnen lassen,

werden darum nicht für den ganzen Zeitraum die gleichen

bleiben.

Die Zeit, in welcher man zuerst begonnen hat, eine offi-

zielle Listenführun«; über die Erwerbung des Bürgerrechtes zu

veranstalten , ist für die politische und wirthschaftliche Ent-

wicklung Frankfurts eine der bewegtesten. Denn in ihr vollzog

die Stadt den Uebergang von der königlichen AmtsVerwaltung

zur bürgerlichen Selbstverwaltung.

Aus einem hofrechtlichen Verband von Zins- und Dieust-

leuten war im Laufe der Zeit eine freie Gemeinde geworden,

welche die letzten Reste der Hörio-keit, Bevo<:jtuncr und Ehe-

zwang , im XIII. Jahrhundert von sich abgestreift hatte ^).

Die königlichen Ministerialen waren aus allen Zweigen der

Stadtverwaltung und zum grössten Theile auch aus der Stadt

selbst geschieden. Nur das Schultheissenamt hatte sich er-

halten , verlor aber gerade im ersten Viertel des XIV. Jahr-

hunderts seinen vielumfassenden Einfluss auf die Verwaltung,

um auf den Vorsitz im Schöffengericht beschränkt zu werden.

Was von königlichen Rechten und Besitzungen noch übrig

1) Ueber diesen Vorgang kann hier nur auf die für ihre Zeit vor-

treSliche Untersuchung von Fichard, Die Entstehung der Reichs-

stadt Frankfurt a. M., Frkf. 1819, verwiesen werden und auf Nitzscb,

Ministerialität und Bürgerthum, besonders S. 169 ff.
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war, befand sich verpfändet in den Händen der kleinen Dy-

nasten der Umgegend oder war an geistliche Körperschaften

vergabt. Allerdings musste die Ausübung jener Pfandrechte,

insbesondere soweit sie finanzieller Natur waren, durch fremde

Gewalten vielfach störend in die Entwicklung der städtischen

Selbstverwaltung eingreifen. Aber der Rath, den wir bereits

in der Mitte des XIII. Jahrhunderts völlig ausgebildet vor-

finden, war sich seiner Aufgabe, der Erwerbung der vollen

Selbständigkeit, klar bewusst, und verfolgte dieselbe das ganze

XIV. Jahrhundert hindurch mit zäher Ausdauer. Zu dem Ende

Hess er sich 1329 von Ludwig dem Bayer die Ermächtigung

ertheilen , alle veräusserten Reichsgüter und Zahlungen , als

Zölle , Wage , Juden , Ungeld , Bornheimer Gericht , Schult-

heissenamt , in und bei Frankfurt einzulösen und wiederzu-

kaufen und mit allen dazu gehörigen Nutzungen und Rechten

bis auf Wiederlösung durch das Reichsoberhaupt zu gebrauchen.

Am Ende des XIV. Jahrhunderts war das Werk gelungen

;

der Zusammenhang mit dem Reich war nicht gelöst ; aber der

Rath war Meister und die Bürgerschaft Herrin ihrer Geschicke.

Unzweifelhaft konnte sich diese politische Erstarkung nur

auf der Grundlage günstiger Bevölkerungs- und Wirthschafts-

verhältnisse vollziehen. Von ansteckenden Krankheiten hören

wir bis zum Jahre des schwarzen Todes (1349) sehr wenig;

eine bedeutende Vergrösserung der Stadt über den seitherigen

Mauerkreis war im Werden begriß'en und von der wirthschaft-

lichen Blüte geben die bei den Zunftunruhen der 50er und 60er

Jahre zu Tage getretene Macht der Handwerke sowie die be-

deutenden finanziellen Leistungen der Gemeinde in dieser Zeit

Zeugniss. Ueberall bemerkt man, wie unter diesen Umständen

die Stadtverwaltung sich vor neue und grössere Aufgaben ge-

stellt sieht. In der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts be-

ginnt sie deshalb auf verschiedenen Gebieten mit der Führung

fortlaufender Verwaltungsakten und mit der schriftlichen Fixir-

ung des Herkommens. Die erhaltenen Bürgerbücher beginnen

mit dem Jahre 1311, die Bedebücher 1320, die Rechenbücher

1348. Um 1350 wurde die erste Sammlung von Statuten und

Rathsbeschlüssen veranstaltet, zwischen 1352 und 1355 das
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hergebrachte Zunftrecht schriftlich nicLlergelegt. Auf alleu

diesen Gebieten fühlt nuiu , dass mit dem seither üblichen

mündlichen Verfahren und der blossen Tradition nicht mehr

auszukommen ist.

Es ist natürlich , dass in jenen Akten anfangs ein ge-

wisses Schwanken in Form und Inhalt der Einträge sich be-

merklich macht. Erst allmählich bilden sich mit und an der

schriltlichen Niederlegung auch feste Verwaltungsnormen aus

und später reiht sich an diese die Aufstellung eigener Ver-

waltungsstatuten an. Es ist bei diesem Schwanken begreif-

lich , dass die Ueberwindung der sachlichen Schwierigkeiten

der einzelnen Verwaltungszweige nur unvollkommen gelingt.

Diesen Gang der Entwicklung können wir besonders deut-

lich an den Bürgerbüchern verfolgen. Das erste derselben

zeigt in seiner ganzen Anlage, dass ihm schwerlich ähnliche

fortlaufende Aufzeichnungen vorausgegangen sind ^). Dasselbe

ist ohne Zweifel im Jahre 1312 begonnen worden. Nachtrag-

lieh aber wurden noch die Namen der i. J. 1311 zu Bürgern

Aufgenommenen mitten zwischen die Einträge des Jahres 1312

eingefügt^). In den folgenden Jahren bis 1316 ist für jedes

Jahr eine Anzahl Namen eingetragen ; von 1317 bis 1321

aber fehlen die Einschreibungen, ohne dass das Buch eine

Lücke zeigte. Sie wurden einfach unterlassen. Ebenso die-

jenigen des Jahres 1325. Die Buchung der Neubürger ist in

den ersten beiden Jahrzehnten eine rein listenmässige, die sich

1) Vgl. über dasselbe Kriegk in den Mitth. des Ver. für Gesch.

und Alterthumsk. in Frkf. I, S. 324.

2) Das I. Bgb. beginnt mit den Worten: Anno domini mccoxij

(der vorletzte Strich der Zahl ist von späterer Hand, offenbar fälschlich,

unterpungirt) regnante serenissitno domino domino H. Romanorum imp.

sub Heinrico de Hachinberc et Adolfo magistris civium tunc in Francouord
recepti sunt in ciues Francouardenses et in presenti libro pro ciuibus

registrati infra scripti. Nun folgen 1 1 Namen und dann heisst es : Anno
dorn. m°cccpxj'' sub eisdem magistris eiuiuin recepti sunt in ciues Fran-
couordenses ; darauf 18 Namen und dann: Anno dm. wccc'>xij: mit
nachfolgenden 24 Namen. Die Bürgermeister des Amtsjahres 1311/12

haben also die im ersten Theile ihrer Amtsdauer Aufgenommenen später

nachtragen lassen.



318

meist auf die Angabe des Namens uud der Herkunft be-

schränkt '). Später werden auch die Bedingungen, unter wel-

chen die Aufnahme jedes Einzelnen erfolgt ist, mitangegeben,

bis sich der Eintrag zu einer Art Protokoll des Aufuahme-

aktes erweitert, in welchem von Fall zu Fall mit feststehenden

Formeln über die gleichen Thatsachen Aufschluss ertheilt wird.

Das letztere namentlich im II. Bürgerbuch, seitdem durch ein

Statut von 1352 die Bedingungen der Bürgeraufnahme ge-

setzlich festgestellt worden waren. Daraus ergibt sich leicht,

dass diese Einträge erst allmählich zu statistischen Zwecken

geeignet werden , dann aber auch den Dienst , den man von

ihnen verlangt, in zuverlässiger Weise leisten.

Es scheint fast überflüssig zu fragen, welches denn eigent-

lich die Ursachen gewesen sind, die nicht in Frankfurt allein

dazu geführt haben, den Listen der neuaufgenommenen Bürger

und ihrer Evidenthaltung so grosse Wichtigkeit beizulegen.

Die Gründe, welche heute dazu veranlassen müssen , Bürger-

matrikeln zu führen, bestanden im Mittelalter zum grössten

Theil nicht: weder zu Wahl- noch zu Rekrutirungs- oder

Steuerzwecken waren dieselben erforderlich, da in diesen Dingen

der Rath sich entweder nicht an den Einzelnen , sondern an

Zünfte und Gesellschaften hielt oder häuserweise die Pflichtigen

aufsuchen liess. Schon eher hätten die finanziellen Leistungen,

welche bei der Erlangung des Bürgerrechtes gefordert wurden,

zu einer derartigen Buchführung Aulass bieten können, zumal

dieselben, wie wir sehen werden, vielfach nicht sofort erfüllt

wurden. Die Hauptursache aber war das Bedürfniss, bei In-

anspruchnahme der Stadt von Seiten oder wegen eines Bürgers

oder bei Anhaltung eines solchen zur Erfüllung der Bürger-

pflichten in jedem einzelnen Falle den Nachweis des erlangten

Bürgerrechtes liefern zu können. Erst der Eintrag in das

1) Bei der Neuheit der Sache darf man selbst in diesen Dingen

keine Genauigkeit im modernen Sinne erwarten. So wird 1328 Vnus

de Colonia, 1322 Duo de Munster Lydirbach eingetragen, und auch das

IT. Bgb. bietet ähnliche Beispiele. 1361: Vna efficichatur conciuis; non

venu ad nos; nomen ignoramus. — 1364: Johannes vir efficiebatur con-

ciuis, notncn iynoramus, ad nos non venu.
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Bürgerbuch begründete Recht und Pflicht des Bürgers; der

Eid, den er dabei leistete, war für ihn wie für die Stadt ein

überaus folgenreicher Akt. Durch ihn stellen sich die Bürger-

bücher in die Reihe der so vielfach aus dem Mittelalter er-

haltenen E i d b ü c h e r , zu denen auch die beiden Bürger-

verzeichnisse gehören , welche im II. und IIl. Abschnitte be-

handelt worden sind.

Der städtische Bürgerverband des Mittelalters war ein

persönlicher , kein territorialer Verband. Dies ergibt sich

einerseits daraus, dass auch Nichtbürger in der Stadt ange-

sessen sein konnten, anderseits daraus, dass Bürger immer oder

doch einen grossen Theil des Jahres ausserhalb der Stadt

wohnen konnten. Jene in der Stadt angesesseneu Nichtbürger

heissen in der Mitte des XIV. Jahrhunderts Einwohner (i>?-

ivoner) oder Mitwohner {niittetvoner), später Beisassen (hysesse).

Diese ausserhalb der Stadt ano-esessenen Bürger werden mit

einer allgemeinen Benennung als Ausbürger {cives extranei),

mit einer besonderen als Pfahlbürger {palhurgere) bezeichnet.

Zum Unterschiede von den letzteren heissen die dauernd in

der Stadt ansässigen Bürger wol gesessene Bürger {cives re-

sidentes). Auf alle diese Bürgerkategorien erstrecken sich die

Bürgerbücher, insbesondere das erste, welches ausserdem noch

einer den Ausbürgern verwandten Klasse von Leuten gedenkt,

der Dorfbewohner, welche in Frankfurt ßurgrecht hatten und

in Zeiten der Noth hinter den Stadtmauern Zuflucht fanden.

Sodann ist nicht zu vergessen, dass das Bürgerrecht kein

dauerndes, unverlierbares und unverjährbares Recht war. Es

erlosch, wenn jemand Jahr und Tag sich ausserhalb der Stadt

aufhielt, wenn er seine Bürgerpflichten nicht erfüllte {die

huryerschafft nicht holden, wie die Frankfurter Quellen dies

bezeichnen), ferner durch strafweise verfügte Verbannung oder

Ausweisung, endlich durch freiwillige Aufgabe {die hurger-

schafft ujfsagen, uffgehen , uffschrihen). Auch kommen Fälle

vor, wo das Bürgerrecht nur auf Zeit verliehen wird oder in

beiderseitig kündbarer Weise. Ja wir begegnen nicht selten

einer Auffassung, in welcher das ganze Verhältniss des Bürgers

zur Stadt als blosses Vertragsverhältniss erscheint und dies
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nicht nur iu den Bürgerverschreibungen mächtiger Ausbürger,

die sich niauchnial von blossen Bündnissverträgen wenig unter-

scheiden, sondern zuv^eilen auch in den gewöhnlichen Einträgen

des Bürgerbuchs.

Aus der weiten Ausdehnung, die in diesen beiden Punkten

dem Bürgerrechte gegeben ist, hat man wol geschlossen, dass

dasselbe eine blosse Schutzgenossenschaft gewesen sei und ein

näheres Verhältniss des Einzelneu zur Stadt als politischer Ge-

meinschaft nicht begründet habe. In der That ist es nicht leicht,

alle die verschiedeneu Arten von Bürgern unter dem Begriff

einer vollen Genossenschaft mit gleichem Recht und gleicher

Pflicht zusammenzufassen. Es liegt schon in der Natur der

Dinge, dass zwischen den gesesseneu Bürgern und den Aus-

uud Pfahlbürgern in dieser Hinsicht thatsächliche Unterschiede

obwalten mussten. Aber es lässt sich doch die Frage er-

heben, ob es nicht gewisse Merkmale gibt, welche allen Bürger-

kategorien gemeinsam sind und durch welche dieselben sich

gleichmässig sowohl von den Beisassen als auch den nicht-

verbürgerten Ausleuten unterschieden.

Befragen wir darüber das uns für Frankfurt erhaltene

Urkuudenmaterial , so erkennen wir sehr bald , dass die ge-

wöhnliche Annahme nicht genügt, nach welcher in der Theil-

nahme an den politischen Rechten und der- nutzbaren Ge-

nossenrechten einerseits, anderseits in der Verpflichtung mit

Person und Vermögen der Stadt zu dienen der Inhalt des

Bürgerrechtes sich erschöpft. Von jenen politischen Rechten

ist überhaupt an den entscheidenden Stellen ^) nicht die Rede,

und was diese Pflichten betrifft, so werden dieselben ausdrück-

lich als für den Bürger und Beisassen gleich bezeichnet.

Wer nach Leistung des Bürgereides das nöthige Einkommen

nicht nachweist und doch in der Stadt sitzen bleibt, heisst es

in der Bürgerrechtsordnung von 1352, der solle trotzdem zu

1) Al8 solche betrachte ich die Statuten über die Bürgeraufnahme

von 1352 (bei Senckenberg, Sei. jur. I, p. 55) und über den Bürger-

und Beisassen-Eid von 1398 (Archiv Vil , 128); mit letzterem stimmen

die dem IV. Bürgerbuch angehefteten Rathsbeschlüsse (s. Anhang) nahezu

überein.
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der Stadt Geboten sein, wie andere , die da sitzen und uiclit

Bürger sind, und das Statut von 1398 verlangt vom Beisassen

das Gelübde . . . von allen den gnden, die er inwendig oder

ujivendig der stad liette oder geivonne^ zu gehen zn dienen

vnd SU hm vnd auch in allen sacken gehorsam zu sin glich er

uise als ohe er burger icere.

Nur in zwei Punkten waltete ein Unterschied ob. Ueberall,

wo von den Rechten des Bürgers und den Rechtsfolgen nicht-

erfüllter Bürgerpflicht die Rede ist, wird dies mit den Worten

ausgedrückt, dass die Stadt den Bürger verantworte, den

Nichtbürger aber nicht. Es findet dies sowohl auf die ge-

sessenen Bürger als auch auf die Aus- und Pfahlbürger An-

wendung. So erlaubt Kaiser Ludwig unterm 17. Juli 1333

Bürgermeister , Ratli und Bürgern gemeiulich zu Frankfurt,

daz si ir hurger, die in änderet gcnmrten steten gesezzen sint,

versprechen, verantwurten, schirmen und vortegdingen mügen,

als oh si hi in ze Franchenfurt in der stat gesezzen tvern ^),

und 1349 gebietet Karl IV. den Frankfurtern mit Bezug auf

das Kapitel zu St. Peter in Mainz, tvan sie auch tmer hurger

sin als ivir vernomen han , daz ir sie getruwelichen unde

trifftlichen hescliirnien , heschuren unde verantworten wollent

unde versteen gein aUermenlichen oh yn yeman ir lip oder ir

gut ansjirechen ivolde, glicher ivijs als uivern miUeburgern ^).

Es liegt darin einerseits der Scliutz mit gewaffneter Hand

gegen gewaltsame Angriffe auf Leben und Gut des Bürgers,

anderseits die Vertretung desselben vor fremden Gerichten

und Obrigkeiten ^). In ersterer Hinsicht gieng die Stadt so

weit , dass sie jedem ihrer Bürger alles , was er auf Kriegs-

zügen verlor, ersetzte, und wenn er in Gefangenschaft gerieth,

ihn mit der Summe , welche er nach Massgabe seines Ver-

mögens zum Loskauf hätte verwenden können, auslöste *). Die

Grösse der Verpflichtungen , welche so die Stadt für ihi'e

Bürger trug , veranlasste sie bei der Aufnahme jedes Neu-

1) Böhmer, Urkb. S. 525.

2) Ebendaselbst, S. 612.

3) Vgl. Thomas, Oberhof, S. 191 f.

4) Urk. von 1268 bei B ö h m e r , S. 147.

Bücher, die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 21
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bürgers zu einer feierlichen Verwalirunf^f, in der sif alle Ver-

antwortlichkeit für Verptlichtuugen oder Vergehen aus früherer

Zeit vor Erlangung des Frankfurter Bürgerrechtes von sich

ablehnte. Ilette er auch vor ichtes gelopt oder gesivorn oder

ivere ycmants vnyerechenter amptman , der darvmh von yme
recheniinge wulde han oder Jiette yemants versast, der gelost

wolde sin, oder ivere sust ichtes schuldig , oder kette er eyn-

ichen Jcrieg oder solicher sache hißhere zu schicJien gehapt

:

darinne verantivort man ine mit dieser hurgerschafft nit. In

der That war die Bürgerpflicht, welche mit dem Bürger-

recht verbunden war, so lange das letztere dauerte, so aus-

schliesslicher Natur, dass sie keine andere Verpflichtung neben

sich duldete. Bürgerrecht und Bürgerpflicht fasst das Mittel-

alter passend in dem Worte Bürg er seh aft zusammen. Mit

der Bürgerschaft vertrug sich ebensowenig Herrendienst ^) als

die Fortdauer eines früher erworbenen Bürgerrechts in einer

anderen Stadt.

Was die Pflichten des Bürgers im Besonderen betrifi't, so

werden dieselben in den Bürgerrechtsstatuten nur ganz allge-

mein ausgedrückt. Der Bürger soll Bürgermeistern, Schöffen

und Rath Gehorsam und Beistand leisten, ihren und der Stadt

Schaden warnen , ihr Bestes werben. Aber solches geloben

auch mit ähnlichen Worten die Beisassen. Deutlicher drücken

sich die Bürgerverträge mit angesessenen Ausbürgern aus,

deren uns mehrere erhalten sind. So erklärt unterm 18. Mai

1340 Johann von Königstein, dass er sich dem Reiche ge-

nähert habe und Bürger geworden sei zu Frankfurt und han

dem riche^ dem rade und der stad zu Franhenford gehiddit,

1) Diener auswärtiger Herren, welche zu Frankfurt in das Bürger-

recht aufgenoniiuen werden wollten, mussten vorher ihr Dienstverhält-

niss lösen, Bürger fremder Städte ihre Bürgerschaft förmlich aufgeben.

Ausnahmen von der erstereii Regel kommen wol vor ; der Rath lässt

sich aber in diesem Falle geloben, dass der Betr. den Schirm, den er

von dem fremden Herrn habe, so lange er Bürger sei, nicht gegen die

Stadt oder deren Angehörige gebrauchen wolle. So 1487 bei der Auf-

nahme eines Dieners des Pfalzgrafen und 1497 gegenüber einem alten

Förster der Herrschaft zu Nassau.
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in hestendig zu syne , iren schaden zu warne, lyp und leid

mit in zxf, lidene alse ein man bi/ syme herren und mit sincn

middehurgern hilliclie tun sal. Und ivers, das yman widdir

sie widde sin und wulde nicid recht von in nemen vor irmc

Schultheis zu Franhcnford, und ivulde daruhir ir fyent sin:

uer der were, des fyent scd auch ich sin und sal im widdir-

sagen, wan ich gemanit tverden von dem rade zu F.^ glichir

tvis alse oh es mich selhir angynge ^). Klöster und andere

geistliche Körperschaften geloben beim Eintritt in das Bürger-

recht wenigstens der Stadt zu dienen und ihre Noth mit zu

tragen ^). Allein der schwerste Theil der Bürgerlasten ist in

diesen Formeln nur ungenau ausgedrückt. Er besteht darin,

dass der Bürger für Handlungen und Schulden seiner Stadt

mit seiner Person und seinem Vermögen haftete und that-

sächlich auch oft mit beidem dafür verantwortlich gemacht

wurde.

Die solidarische Verantwortlichkeit der Stadt für den

Bürger und des Bürgers für die Stadt sind Korrelate. Sie

sind der getreue Ausdruck des Grundsatzes der altdeutschen

(Genossenschaft: Alle für Einen und Einer für Alle! Darum

verträgt sich auch mit der Bürgerschaft kein anderes ge-

nossenschaftliches Band ausser ihr oder neben ihr, und der

Neubürger gelobte in dem Bürgereid : ohe er eynchen virhund

hinder ine (Bürgermeister, Schöffen und Rath) gemacht hettc,

der sohle ahe sin, vnd sohle vurter keinen virbnnd me hinder

ine machen. Darum verlor auch ein gesessener Bürger das

Bürgerrecht, wenn er Jahr und Tag ausserhalb der Stadt ge-

wesen war ^) , ein Ausbürger , wenn er bei der Stadt Noth

nicht Hülfe leistete *). Darum auf der einen Seite auch jenes

geringe Interesse der eingesessenen Leute, in das Bürgerrecht

1) Böhmer, Urkb. S. 562.

2) Böhmer, S. 488. 487.

3) Gesetzb. Nr. 3, Bl. 9 ; vgl. Archiv VII, S. 127.

4) Böhmer, Urkb. S. 567. Ebenso verliert derjenige sein Bürger-

recht, der in einen Krieg zieht , des der rat und die stat nicht zu tune

enhant und auf Ersuchen des Rathes nicht heimkehrt. Aelt. Gesetzb.

bei Senckenb. I, S. 40.

21*
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sich formell aufnehmen zu lassen, uuf der andern Seite jener

Drang der auf dem offenen Laude Wohnenden als Aus- oder

Pfahlbürger sich der Sbadt 7a\ verbinden. Die letzteren, aller

Unbill und Gefahr preisgegeben , suchten den starken Arm,

der sie schützte und ein Recht, das sie der Willkür enthob;

die ersteren scheuten die schwere Verantwortlichkeit, welche

das Bürgerrecht mit sich brachte und dies um so mehr , je

weniger leicht sie von den Erwerbsvortheilen des städtischen

Lebens ausgeschlossen werden konnten.

Es ist bereits der Massregeln gedacht worden, welche seit

der Mitte des XIV. Jahrhunderts der Ratli ergriff, um wo

möglich alle Angesessenen zur Erwerbung des Bürgerrechts

zu nöthigen (S. 136 ff.). Bei der allgemeinen Eidesleistung

von 1387 wird ein Unterschied zwischen Bürgern und Bei-

sassen überhaupt nicht anerkannt. Trotzdem glaubte mau

damals offenbar noch nicht an die Möglichkeit, das Verhält-

niss der Beisassen ganz zu beseitigen, was schon daraus her-

vorgeht, dass 1398 ein besonderer Huldigungseid für dieselben

eingeführt wurde. Dagegen suchte man durch das ganze erste

Drittel des XV. Jahrhunderts einem zu starken Anwachsen

derselben dadurch entgegenzuarbeiten, dass mau dem Grund-

sätze Geltung verschaffte, nach welchem die Aufnahme in eine

Zunft von der Aufnahme in das Bürgerrecht abhängig war

(S. 179 f.). Und erst als auf diesem Wege das angestrebte

Ziel sich nicht erreichbar zeigte , wurden von 1432 ab alle

ansässigen Leute zur Erwerbung des Bürgerrechts gezwungen.

Der Grundsatz, keinen Einwohner zu dulden, der nicht Bürger

sei, hat sich darnach erst allmählich ausgebildet und durch-

gesetzt, und wir wissen bereits, dass man seinetwillen im XV.

Jahrhundert auch strenge Massregeln nicht scheute.

In der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts , wo unsere

Bürgerbücher beginnen, finden wir ihn dagegen nirgends aus-

gesprochen. Vielmehr scheinen in dieser Zeit, wo die städtische

Selbstverwaltung sich erst ausbildete und die alte königliche

Verwaltung nur noch in schwachen Resten sich geltend machen

konnte, auch die Grundsätze des neuen öffentlichen Rechtes

ebenso wie die Bevölkerunii selbst sich im Flusse befunden
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zu haben. Nicht als ob, was wir oben als Inhalt der »Bür«^er-

schaft« angegeben haben, neues Recht gewesen wäre. Dafür

ist es zu sehr ein Ausfluss des seit Jahrhunderten in Fleisch

und Blut übergegangenen mittelalterlichen Geuossenschaftsbe-

griffes, und es lag zu sehr im Interesse der Stadt, als dass

der Rath nicht die für die Verwaltung sich daraus ergebenden

Schlüsse hätte ziehen sollen. Allein seine exekutive Gewalt

litt, solange das Schultheissenamt noch im Pfandbesitze aus-

wärtiger Dynasten war und so lange der königliche Landvogt

der Wetterau jederzeit in die inneren Verhältnisse der Stadt

eingreifen konnte, an einer gewissen Schwäche. Häufige Er-

schütterungen des Bevölkerungsstandes durch Pesten , innere

Unruhen und äussere Fehden nöthigten ausserdem zu einer

weitherzigen Behandlung des auswärtigen Zuzugs in die Stadt.

Endlich mochte man hoffen, dass die Vorrechte des Erwerbs-

lebens, welche grundsätzlich den Bürgern zustanden, ausreichen

würden, um jeden , der sich dauernd in der Stadt niederliess,

ganz von selbst zur Erwerbung des Bürgerrechtes zu veran-

lassen.

Denn es ist ein Irrthum, was neuerdings behauptet wor-

den ist , dass in der spätmittelalterlichen Stadtgemeinde die

nutzbaren Genossenrechte hinter den politischen Rechten der

Bürger ganz zurückgetreten oder gar völlig verschwunden

seien. Allerdings die Nutzung der Allmende und die übrigen

markgenossenschaftlichen Rechte mussten mit dem Anwachsen

der Bürgerzahl für den Einzelnen an Wichtigkeit abnehmen

;

aber sie blieben doch, soweit wir zu erkennen vermögen, in

Frankfurt vor der Verdinglichung bewahrt, der sie anderwärts

unterlagen , und erhielten sich als durchaus nicht gleichgil-

tiges Zubehör des persönlichen Bürgerrechts. Dazu kam aber,

dass sich auf dem Gebiete der Gewerbe und des Handels eine

ganze Reihe nutzbarer bürgerlicher Rechte neu bildete, welche

an privatwirthschaftlicher Bedeutung die alten Markgenossen-

rechte weit überragten. Ist doch die ganze städtische Wirth-

schaftsverfassung, insbesondere das Zunftwesen, nichts anderes

als eine Uebertragung der Grundgedanken der Markgenossen-

schaft vom Gebiete der Landwirthschaft auf dasjenige der
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Gewerbe und des iJandels. Schon im ältesten Frankfurter

Gesetzbuch wird die Aufnahme in ein Handwerk von dem

Erwerb des Bürgerrechtes abhäuu;ig gemacht, und ebenso sind

in Handel, Verkehr und städtischem Dienst berufsmässige

Thätigkeiten , welche einer Familie den Nahrungsstand zu

sichern vermochten, ausdrücklich den Bürgern vorbehalten,

nicht 7u gedenken der zahlreichen gesetzlichen Bevorzugungen

des Bürgers vor dem Gaste (und uaturgemäss auch vor dem

Beisassen) bei Kauf und Verkauf, Zoll und Wegegeld, Unter-

kaufs- und Wägegebühren. Und ersichtlich ist der Rath

darauf bedacht , diese privatwirthschaftlich nutzbare Seite des

Bürgerrechts fortwährend zu verstärken, sowie bei fortschrei-

tender Entwicklung eine weitere Ausbildung und Anwendung

jenes Grundgedankens der Stadtwirthschaft, dass jeder Gemeinde-

genosse »bei seines Leibes Nahrung bleiben« müsse, erforder-

lich wurde. Auf der anderen Seite suchte er durch milde

Handhabung der Bestimmungen über die finanziellen Leist-

ungen der neuaufzunehmenden Bürger den Eintritt in das

Bürgerrecht , wie wir unten sehen werden , möglichst zu er-

leichtern. Wenn trotzdem, wie wir gefunden haben, während

des XIV. und im ersten Drittel des XV. Jahrhunderts der

Beisasse neben dem Bürger den nöthigen Nahrungsspielraum,

ja sogar Aufnahme in Zünfte und städtische Aemter fand, so

kann dies nur daraus erklärt werden , dass die Nothweudig-

keit fortwährenden Bevölkerungszuschusses der strengen Durch-

führung jener Grundsätze eine Grenze setzte.

Aus dem Gesagten ergibt sich bereits, dass wir in den

Bürgerbüchern des XIV. Jahrhunderts nicht den ganzen Zu-

wachs finden , welchen die städtische Bevölkerung durch Zu-

wanderung und dauernde Ansiedelung Fremder erfuhr. Das

vermindert ihren historischen Werth allerdings in Ansehung

der städtischen Bevölkerungsstatistik. Dafür aber geben die-

selben uns in mancher anderen Hinsicht werthvoUe Auf-

schlüsse. Dies gilt insbesondere von dem ältesten Bürgerbuch,

das uns nicht bloss die Juden in gleichem Bürgerrechte mit

den Christen zeigt, sondern auch das Institut der Pfahl- und

Ausbürger, allerdings bereits in seinem Niedergange, kennen
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lehrt. Erst von der Zeit ab , wo die Rathsgewalt genügend

erstarkt und ausgebildet ist, um jedermann, der sich dauernd

in der Stadt niederliess, zur Erwerbung des Bürgerrechtes zu

zwingen , erlangen die Bürgerbücher auch für die statistische

Darstellung des äusseren Zuwachses der Bevölkerung höheren

Werth , der sich noch steigert von dem Moment ab, wo die

Bürgersöhne regelmässig neben den Fremden eingetragen

werden.

Während so im XIV. Jahrhundert die Eintragungen in

das ßürgerbuch von einem weiteren Personenkreise auf einen

engeren , die residentes cives christlichen Bekenntnisses , sich

beschränken, diese aber im XV. Jahrhundert immer vollstän-

diger herangezogen werden , vollziehen sich zugleich wichtige

Veränderungen in den Bedingungen zur Erlangung
des Bürgerrechtes. Im ersten Bürgerbuch finden wir

noch Reste des alten Grundsatzes, nach welchem jeder, der

das Bürgerrecht gewinnen wollte, Grundbesitz in der Stadt

erwerben musste. Allein diese Auffassung ist bereits fast ver-

drängt durch eine neue , welche dem Aufzunehmenden den

Nachweis eines bestimmten Einkommens auferlegte. Um das

Jahr 1373 wird diese Einrichtung plötzlich verlassen, um der

Erwerbung des Bürgerrechts durch Einkauf Platz zu machen.

Diese Veränderungen hängen unzweifelhaft mit der zunehmen-

den Geldwirthschaft und der Entwicklung der Gewerbe in der

Stadt zusammen. Die Zeit ihres Eintretens aber ist keines-

wegs durch den Erlass der Bürgerrechtsordnungen von 1352

und 1398 gegeben, die nur Kodifikationen bereits geltenden

Rechts sind, vielmehr muss dieselbe aus der Aufnahraepraxis,

wie sie die Bürgerbücher nachweisen, ermittelt werden. Diese

letzteren können uns auch allein über die sachlichen Schwie-

rigkeiten , welchen die Erfüllung der Aufnahmebedingungen

begegnete, und über die Art, wie man diesen Schwierigkeiten

gerecht zu werden suchte, Aufschluss geben.

In den nachfolgenden Tabellen XXII. bis XXIV. ist der

Versuch gemacht, die Bürgeraufnahme von 1311 bis 1500

nach den soeben kurz angedeuteten Gesichtspunkten statistisch

darzustellen. Es wird die Aufgabe der beiden nächsten Ka-
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pilül sein , die Thatsachen , welche den gegebenen Ziffern im

Einzelnen zu Grunde liegen , kurz zu erläutern.

Tabelle XXTI.

Bürger-Aufnahme von 1311—1340.
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Tabelle XXII.

Btirger-Anfnahme von 1341—1370.

(Fortsetzung.)

1

1
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Tabelle XXIII.

Bürger-Aurnahme von 1371—14:00.
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Tabelle XXIV.

Bürger-Aufnahme von 1401—1500.
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Tabelle XXIV.

(Fortsetzung.)
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Tabelle XXIV.

(Schluas.)
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Höhe wie das Eiiikaufsgeld der Züufte, das wir bereits in den

Zunftstatuteu von lo55 ziemlich allgemein vorfinden ^). Wahr-
scheinlich aber geht dieselbe in weit ältere Zeit zurück. Es

niuss dies daraus geschlossen werden , dass ein Theil jener

Summe noch bis gegen Ende des XIV. Jahrhunderts dem

Schultheissen zufiel. In dem Schultheissenbuch Sigfrieds zum

l'aradiese, das kurz nach der Erwerbung der Reichspfaudschaft

des Schultheissenamts an die Stadt fiel , heisst es nämlich

:

wer burger zu Franhf. wirt, der gebit der stadt 3 "tt heller;

davone gefellit eyme Schultheißen 8 sol. heller. Ist es abir

Sache, daz etiler eyns hiirgirs dochter nymet, der gebit eyme

schidtlieißen ein halb virtel ivyns des besten und 3 sol. hellir

der brocJcin^). Wir haben es also hier mit einer Abgabe zu

thun , die zu der Zeit entstanden ist, wo der grösste Theil

der Stadtverwaltung noch in deu Händen des genannten kij-

niglichen Beamten lag und dieser wahrscheinlich auch die

Aufnahme in das Stadtbürgerrecht in Gemeinschaft mit dem
Rathe vollzog , womit die unmittelbare Unterstellung unter

das Reich verbunden war. Nuu lehren uns bereits die frühe-

sten Einträge in das Bürgerbuch , dass schon im Anfang des

XIV. Jahrhunderts die Bürgermeister die Aufnahme der Neu-

bürger und die Abnahme des Bürgereides besorgten , und

dass der Rath selbst jenes Gefäll des Scbultheissenamtes als

eine obsolet gewordene Einrichtung betrachtete
,

geht daraus

hervor , dass er nach Einlösung dieses Amtes dasselbe sofort

aufhob, während er die geringfügige Weingebühr der Bürger-

schwiegersöhne dem Schultheissen beliess ^).

1) Vgl. die Statuten bei Böhmer, Urkdb. S. 635-650. Dass

die 3 S" schon damals eine sehr massige Summe waren, mag daraus

ersehen werden, dass von den 11 Zünften, in deren Statuten die Höhe
des Einkaufsgeldes angegeben ist , nur 4 unter 3 ff , 3 diese Summe
und 4 über 3 li erhoben, alle aber daneben noch erhebliche Quan-
titäten Wachs und Wein verlangten.

2) T h m a s , a. a. 0. , S. 292 f.

3) Dies zeigt der Dienstrevers Rudolfs von Sachsenhauseo von 1376

(Böhmer, Urkdb. S. 747). Die noch im XIV. Jh. festgehaltene -Auf-

fassung, uach der wer das Frankfurter Bürgerrecht erwirbt, burijer

ist des kutiegis und der stat (vgl. Urkdb. S. 349. 562) kennzeichnet am
besten das frühere Verhältnisa des Schultheissen zu der Sache.
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WasV die -zweite Leistung des Aufzunehmenden betrifft,

so wurde ursprünglich wol regelmässig auch in Frankfurt,

wie in anderen Städten ^), der Erwerb einer hereditas , d. li.

von Grundbesitz, eines Hauses oder Hofes in der Stadt

von demselben verlangt. Diese Praxis, welche die Entstehung

der Bürgergenieinde aus einer (immerhin in alter Zeit dienst-

nnd zinspflichtigen) Markgeraeiude bezeugt, in der dingliches

und persönliches Recht eins waren, findet sich jedoch in den

Bürgerbüchern nur noch vereinzelt. So ist i. J, 1326 ein

Hancslo ßUus Hcrmanni de Fetersheim de Groncnherg mit

dem Zusatz eingetragen : et comparabit infra S])atium anni

hereditatem in civitate Franckenvordensi per X marcas
;

Ilewcslins Trutivin fideiussit , und der gleiche Zusatz findet

sich , nur ohne Hinzufügung eines Bürgen , in demselben

Jahre noch ein zweites Mal bei der Aufnahme eines Hert-

ivicus de Waltecken. Der Aufzunehmende hatte also nur das

Versprechen abzugeben , vor Ablauf eines Jahres ein

Haus zu kaufen oder zu bauen , oder eine andere Realität zu

erwerben im Werthe von 10 Mark ; der Erwerb des Grund-

stücks musste nicht bereits erfolgt sein. Weitere Beispiele

dieser Aufnahmebedingung lassen sich nicht sicher nach-

weisen , was aber nicht besagen will , dass sie in unserem

Zeitraum nicht öfter vorgekommen sei , da von 1311 bis

1340 nur bei 3,7 % der Aufnahmen Angaben über die ver-

langten Leistungen gemacht sind. Jedenfalls bildete sie je-

doch nicht mehr die Regel.

Letztere bestand vielmehr darin, dass der Neubürger eine

imlbe Mark' jährlicher Rente (annui census , redditus) auf

irgend einem Hause oder Grundstücke erkaufte (dimidiani

marcani comparare, x)rocurare, assignare^ demonstrare, osten-

dere seu eniere, eine halbe mark geldis bewysen) oder dieselbe

zu erwerben versprach. Das letztere ist das Gewöhnliche

;

dass die halbe Mark wirklich bewiesen wurde , ist nur in 32

von 1447 überhaupt in Betracht kommenden Fällen (1311

bis 1352) bezeugt. Tn dem Bürgerrechtsstatut von 1352 ist

1) Vgl. Maurer, Städteverf. II. S. 196 f.
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denn auch nur die Forderung aufgestellt, dass die halbe Mark
binnen dem nächsten Monate »bewiesen« werde. In den Ein-

trägen des I. Bürgerbuchs werden dafür nicht seiton weit

längere Fristen gewährt, wogegen die 3 3; Bürgergeld meist

sogleich oder an einem der nächsten Tage gezahlt werden.

Manchmal müssen aber auch diese noch gestundet werden,

wobei jedoch eine kürzere Frist gesetzt zu werden pflegt als

für den Nachweis der halben Mark Rente. So wird im Jahre

1337 einmal für die 3 ^ eine achttägige , für den Erwerb

der V2 Mark eine viermonatliche Frist gewährt. Welches die

Rechtsfolgen nichterfüllter Zahlung und versäumten Nach-

weises der Rente bis 1352 gewesen seien , erfahren wir aus

den Einträgen des I. Bürgerbuches nicht, Dass man nicht

allzustrenge mit den Säumigen verfuhr, lehren zwei Fälle, in

welchen die Beschaffung der V2 Mark von einer Besserung der

Vermögensumstände der Aufgenommenen (es handelt sich beide

Male um institores, Krämer) abhängig gemacht wird. */2 mar-

cam coniparahit, quando potest^ heisst es im ersten von beiden

Fällen (1332), und im andern (1335) : sie si fortuna sihi arri-

dehit^ tunc dimii'iam marcam comjjarabit. Später scheint man
strenger auf der Erfüllung dieser Leistung bestanden zu haben.

So finden wir im Jahr 1347 einmal der Angabe des Termins

für den Nachweis der Rente die Drohung beigefügt : entede

he des nicht, so sal man in nicht verantwurtin. Das Gesetz

von 1352 verallgemeinert und verschärft diese DrohunsT mit

den Worten : Entede he des nicht, so hat he die dru phund
virlorn vnd virantivurtetin in furivert für Iceynen hurger.

In der That nehmen die Fälle wirklichen Nachweises der

Rente nach 1352 bedeutend zu. Fast überall aber, wo der-

selbe bezeugt wird, ist auch das Haus oder der Hof, auf wel-

chem die Rente liegt (dimidia marca est sita in domo, supra

domo, die halbe marc geldis hat he heivyset uff dem huse . . .)

und die Strasse, wo dasselbe sich befindet, mit Namen auge-

geben. Einmal (1333) ist dies sogar bei einer noch zu er-

werbenden Rente geschehen : comparabit V2 M. annui census

supra domo Heilmanni dicti Stocar ex opposito domus dicte

Meygenberg in der Vargassen. Während in den wenigen

Bücher, die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 22



Fällen, in denon vor 1352 die Rente nachgewiesen erscheint,

fast regelmässig städtische Häuser als Unterlage derselben an-

gegeben werden, ist es auffallend , wie oft nach diesem Jahre

ländliche Anwesen genannt werden. Von den 72 Fällen, die

aus der Zeit zwischen 1352 und 1373 gesammelt wurden, be-

treffen bloss 38 einfache Häuser, 28 Hofreiten (hus vnd ge-

sesse , hus vnd hoffe, hus hoffe vnd schiiren), 3 Häuser in

Verbindung mit Gärten, Weinbergen und Ackerland; in einem

weiteren Fall liegt die Rente auf einem Flecken (Bauplatz), in

einem andern auf einem Morgen Kappusgarten und in einem

dritten auf 9 Morgen Landes am Ginuheimer Weg.

Was bedeutet nun die Zulassung einer Rente an Stelle

des früher geforderten Besitzes eines Grundstücks und neben

demselben in rechtlicher und wirthschaftlicher Hinsicht? In

rechtlicher Hinsicht offenbar nichts anders als die Ersetzung

des Hauses, Hofes oder Gartens durch ein dingliches Recht an

demselben , wobei man ohne Zweifel der veränderten Gestal-

tung der wirthschaftlichen Verhältnisse Rechnung trug. Dass

der Ausdruck hereditas in Urkunden dieser Zeit jedes erbliche

Recht an Grund und Boden bedeutet, frei ledig Eigen sowohl

als auch Erbleihe, ist bekannt ^). In Frankfurt, wo es ur-

sprünglich echtes (grundzinsfreies) Eigen gar nicht gab ^),

mag derselbe zur Zeit, als man zum ersten Maie Bedingungen

für den Eintritt in die Bürgergemeinde festsetzte , bloss im

Sinne der Leihe verstanden worden sein. Schwerlich aber

wurde diese Auffassung zu Anfang des XIV. Jahrhunderts noch

festgehalten, wo bereits ein grosser Theil des städtischen Bo-

dens von Grundzinsen befreit gewesen sein muss und die letz-

teren die Beweglichkeit der Rente angenommen hatten ^). Die

Zeit, in der es möglich gewesen war, ein Haus iure proxtrie-

tario oder auch nur iure hereditario zum Preise von 10 Mark

zu kaufen oder ein solches auf Zinsgrund zu bauen , war je-

1) Vgl. A. r n 1 d , Zur Geschichte des Eipfenthums in den D. Städ-

ten, S. 58.

2) Arnold, S. 28 ft.

3) Ebendaselbst, S. 99.
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doch damals längst vorül)er ^) ; man konnte für diese Summe
höchstens noch einen Theil der Besserung eines solchen, eine

Äfterleihe, oder mit andern Worten: einen bis zum Werthbe-

trag von 10 M. rentefreien, immerhin aber noch mit Grund-

zins und einer Rente belasteten Besitz kaufen. Die Erwerbung

einer hereditas per X marcas konnte also kaum mehr als

das, was sie ursprünglich zweifellos war , das äussere Zeichen

für den Eintritt in den Gemeindeverband der Grundeigenthümer

angesehen werden ; sie blieb nur noch das Merkmal für das

Vorhandensein eines bestimmten Vermögensstandes. Bei einem

einigermassen starken Zuzug von Neubürgern musste es leicht

an Gelegenheit zur Erwerbung von Erbrechten gerade in dem

erforderlichen Werthbetrag fehlen ^). In den meisten Fällen

mochte dieselbe sich ohnehin schon seither in der Form

vollzogen haben, dass der Erwerber einfach die letzte auf dem

Hause lastende Rente für sich erstand, oder, wie wir uns aus-

zudrücken pflegen, sie ablöste'). Auch konnte ohne Zweifel

der bestehenden Vorschrift in der Weise genügt werden, dass

der Neubürger bloss eine Rente kaufte, wofür ihm vom Ver-

käufer das Erbrecht, welches dieser besass, aufgelassen wurde,

worauf ihn der Rentenkäufer von neuem damit belieh *j. Von

da ab war bis zum blossen Rentkauf nur noch ein kleiner

Schritt. Man brauchte nur die Forderung fallen zu lassen,

1) Kaufurkunden sind überhaupt sehr selten; vgl. jedoch eine

solche aus dem J. 1312 bei Böhmer, Urkdb. , S. 401 (Kaufpreis

40 M.). Der niederste Kaufpreis, der mir vorgekommen ist, beträgt

16 M., stammt aber schon aus dem J. 1248: Böhmer, S. 81.

2) Der einfache Verkauf des Erbrechts passte ofFenV)ar nicht mehr
in eine Zeit, wo durch den Rentenverkauf der ganze städtische Grund-

besitz beweglich geworden war : vgl. Arnold, S. 52. Dagegen kom-

men Verleihungen von Häusern gegen Rente ziemlich oft vor. Die

Jahresrente schwankt dabei zwischen 10 und 30 /J. Vgl. die Urk. bei

Böhmer, S. 213, 346, 364, 456, 460. - Es darf hier wol darauf auf-

merksam gemacht werden, dass das Mittelalter den Werth eines städ-

tischen Grundstücks nicht nach seinem Kaufpreis bemass, sondern

nach der Höhe der Renten, die es tragen konnte.

3) Vgl. Arnold, S. 111.

4) Ebendaselbst, S. 106.

22*
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dass der aufzunehmende Neubürger für die 10 Mark, die er

unter allen Umständen in städtischem Grundbesitz anlegen

sollte, das Erbrecht erwerbe, und ihm dafür die Verpflichtung

aufzuerlegen, eine Rente von einer solchen Höhe, wie man sie

für die angegebene Summe kaufen konnte, nachzuweisen, um
zugleich die Erfüllung der Aufnahmebedingung durch Besei-

tigung lästiger Formalitäten zu erleichtern und durch ver-

mehrtes Kapitalangebot den städtischen Gruudkredit, wenn

man den Ausdruck gestatten will , zu heben. Dem Gemein-

wesen bot der Kauf der Rente die gleiche Garantie wie der

Erwerb einer hereditas. Hatte man in letzterem den Nach-

weis eines bestimmten Vermögens gefordert, so bot die Rente

die Garantie eines seiner Natur nach dauernden Einkommens

annähernd von dem Nutzungswerthe jenes Vermögens.

Dass sich in der angedeuteten Weise wirklich der Vorgang

vollzogen hat, dafür lässt sich noch Folgendes anführen. Vom
Beginn des XIV. Jahrhunderts bis in die ersten 30er Jahre

desselben ist der Rentenfuss in Frankfurt fortwährend im Sin-

ken begriffen. Während er 1304 noch 6^/3 bis TV? Procent

betragen hatte, sinkt er nach und nach bis 1325 auf 5^9

Procent ; in den nächsten 30 Jahren schwankt er zwischen 5

und 6 Procent, um 1358 mit 4\'6 Procent seine tiefste Stelle

zu erreichen. Oder mit anderen Worten : wäLrend man 1304

bloss 14 bis 15 Mark hatte ausgeben müssen, um 1 Mark

Rente zu kaufen, kostete die gleiche Rente zwischen 1314 und

1318 : 16—17 Mark, 1323 bis 1327 : 18 , 1333 19 und 1358

(wol nur ausnahmsweise) 24 Mark ^). In der Zeit also, wo

nach Ausweis des Bürgerbuchs an die aufzunehmenden Neu-

bürger die Bedingung der Erwerbung einer Rente von V2 Mark

gestellt wurde, konnte man diese Rente um 8 bis QVa Mark

kaufen, also annähernd um den Werthbetrag der früher ver-

laugten hereditas. Es liegt nahe, anzunehmen, dass das Sin-

ken des Rentenfusses mit der in Rede stehenden Massregel im

Zusammenhang steht. Ohne Zweifel aber verfolgte die letz-

1) Vgl. die Urkunden bei Böhmer, S. 361, 364, 374, 403, 406,

416, 422, 431, 441, 464, 477, 504 und die Rententabelle bei N e u-

mann, Geschichte des Wuchers, S. 266.
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tere den Zweck, den Eintritt in das Bürgerrecht zu er-

leichtern.

Dass die Rente nichts weiter war als ein Ersatz der he-

rtditas, geht aus einer Reihe von Fällen hervor, wo dieselbe

auf dem eigenen Hause des Aufzunehmenden nachgewiesen

wird. So heisst es bei der Aufnahme eines Schusters Peter von

Erleubach und seiner Ehefrau Alheidis (1337): et clahunt tres

lihras in media qiiadragesima nunc Ventura et assignaverunt

dimidiam marcani annui census supra domo sua, quam in-

hahitant , sita in acie in vico Vargassen etc. In einem an-

deren Falle (1343) : die halbe marh geldis hat he hewyset uff

syme huse obendig Grebineche. Zuweilen hat es den Anschein,

als ob dieser Nachweis erst durch den Rückkauf einer Rente

im erforderlichen Betrage habe geliefert werden können, wenn

das betreffende Haus bereits bis zur Höhe seines Verkehrs-

werthes mit Renten belastet war. So wenn es 1338 von einem

Conrad de Erlenbach miles heisst : pr o cur av it Va M.

supra domo sua. Oder 1347 bei der Aufnahme des Jacob von

Burg: vnd sal man vff dem htise vztragen, ob he auch eyne

halbe marh geldis sulle Icouffen odir nicht. Offenbar liegt

hier die Sache so, dass der Betreffende, obwohl er Hausbesitzer

ist, doch in die Lage kommen kann, die Rente auf einem frem-

den Hause kaufen , oder von den Renten , welche auf seinem

eignen Besitze lasten , V2 M. ablösen zu müssen. Natürlich

war es auch nicht verwehrt , ein neues Haus zu bauen und

auf diesem die Rente nachzuweisen. So wird bei der Aufnahme

von Hertwin Rode dem Vergen von Rumpenheim (1334) be-

merkt: et posuit pro dimidia marca domum unam sitam in

Sassenhusen, was wol nichts anders heissen kann, als dass er

anstatt eine halbe Mark Renteneinkünfte nachzuweisen, ein

Haus in Sachsenhauseu erstellte.

Es ist bekannt, wie im XIV. Jahrhundert die Rente und

der Grundzins von den Objekten, auf welchen sie ruhten, sich

fast losgelöst hatten, wie fortwährend im Verkehr Rententitel

verkauft, vertauscht, von einem Grundstück auf das andere

übertragen wurden, ohne dass der Besitzer desselben irgendwie

von diesen Rechtsgeschäften berührt wurde. Damit hängt es
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einestheils zusammen , dass in manclien Fällen die Bürger-

bücher gar nicht mehr die Realität erwähnen, auf welcher

die Rente liegt, und anderseits, dass nicht selten, um den ver-

hältnissmävssig geringen Betrag von V2 Mark Rente zu beweisen,

eine Reihe kleiner Rententitel namhaft gemacht wird. So wer-

den, um ein Bürgerrecht zu begründen, 1349 einmal 11 V2 ß auf

einem Hause und 6V2 jj auf einem Garten nachgewiesen, 1358

und 1363 Reuten auf 2, 1362 sogar auf 4 Häusern, und 1368

auf Haus, Weingarten, Land und Krautgarten. Auch Natural-

gülten wurden an Stelle der auf Geld gestellten Reuten zuge-

lassen, wie das Beispiel eines Schererknechtes zeigt, der 1362

seine halbe Mark beweist vff eyme maläir Jwrngeldis gelegen

vff eyme huse.

Hatte durch die Zulassung des Rentenkaufes an Stelle der

Erwerbung einer lieredüas das Bürgerrecht sich aus seiner

engen Verbindung mit dem Grundbesitz allmählich losgelöst,

um sich an das Vorhandensein einer Rente, d. h. eines dauern-

den Einkommens aus eignem oder fremdem Grundbesitz zu

knüpfen, so mochte man, zumal in der Zeit, wo die Rente

selbst wieder auf dem Wege war, den Charakter einer Reallast

zu verlieren, um zu einer persönlichen Verpflichtung zu werden,

wol die Frage aufwerfen : warum überhaupt noch eine Häuser-

oder Gruudstückrente ? warum sollte nicht auch jedes andere

dauernde Einkommen , warum nicht auch die Leibrente oder

Wiederkaufsgülte zum Nachweis der Bürgerfähigkeit genügen ?

Und in der That wurde diese Frage gestellt und im Sinne der

Zeit beantwortet. Schon aus dem Jahre 1332 verzeichnet das

I. Bürgerbuch zwei Fälle, in welchen die Verpflichtung des

Aufzunehmenden mit den Worten ausgedrückt wird : compa-

rabit V2 marcam annui censtis infra hinc et fesimn purifica-

tionis venturi vel dabit X marcas. Es ist also hier den in

das Bürgerrecht Eintretenden die Wahl gelassen, eine Rente

von einer halben Mark zu kaufen oder die Summe von 10

Mark, welche man höchstens für eine solche Rente, bezw. den

Erwerb einer hereditas auszugeben hatte , zu zahlen. Ohne

Zweifel ist dabei eine Zahlung an die Stadtkasse gemeint.

Wir werden uns dieselbe aber nicht als die Entrichtung eines
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erhöhten Eintrittsgeldes denken dürfen, das ä fond perdu ge-

geben wurde ; denn bei dieser Voraussetzung wäre die Alter-

native : Rente oder Zahlung schlechterdings unbegreiflich, in-

dem bei letzterer der Aufzunehmende einen bedeutenden Ver-

mögensnachtheil erlitten hätte. Vielmehr ist die Sache so zu

verstehen : wenn der Aufzunehmende nicht durch Erwerb einer

Reute von Va Mark sich ein jährliches Einkommen schaflTt, so

wird er an die Stadt 10 M. zahlen , wogegen diese ihm die

Rente ausrichtet. Er wnrd also angehalten , an Stelle der

Häuserrente, die oft schwer in der verlangten Höhe und unter

genügender Sicherstellung des Renteukäufers zu erwerben sein

mochte, eine Leibrente bei der Stadt zu kaufen.

Dass dies der Sinn der Worte vel dahit X marcas ist, be-

weist das Statut von 1352 über die Bürgeraufnahme. Hier

heisst es, nachdem zuerst die gewöhnliche Rente als Aufnahme-

bedingung angeführt ist: Ist es ahir ^ daz he (der Bürger

werden will) die halbe marh geldis nicht enwil beivisen vnd

gibit für die halbe marh geldis achte marJc phennige zu den

dren phunden heller, so gibit ime vnd siner fraiven die stad

eyne halbe mark die ivyle die burger sint. Wers abir, daz sie

ire burgeschafft vff gebin, so blibet der stad die halbe marh gel-

dis; IVers abir daz sie in der burgerschafft stürben, so sulde

tnan iren erbin achte marh gebin für die halbe marh geldis vnd

sulde in furwert heinen zins me geben.

Die Stadt schuf damit eine Rentenform, welche sich zwi-

schen der Leibrente und der Wiederkaufsgülte hält, jedoch mit

entschiedener Hinneigung zur ersteren : eine Art Leibrente auf

zwei Leben mit der Bedingung , dass das Rentenkapital nach

dem Tode der Berechtigten an die Erben zurückfalle. Diese

Bestimmung war offenbar desshalb nothwendig, weil der Kauf-

preis für eine gewöhnliche Leibrente viel zu hoch (bezw. der

Rentenfuss zu niedrig) gewesen wäre ^). Wahrscheinlich hatte

man das Verhältniss 1 : 8 desshalb gewählt, weil dieses bei

der auch in dem Statut von 1352 als regelmässige Aufnahme-

bedingung angenommenen Häuserrente das gewöhnliche war.

1) Ueber den gewöhnlichen Fuss der Leibrenten vgl. Neumann,
a, a. 0. S. 259 ä.
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Ausserdem suchte sich die Stadt gegen frivole Aufgabe des

Bürgerrechtes dadurch zu sichern , dass sie an dieselbe den

Verlust der Rente und jedenfalls auch des Kapitales knüpfte.

Im IL Bürgerbuch wird diese Art der Rentenbestellung

nur in den Jahren 1353, 1356, 1357 und 1362, im Ganzen

fünfmal, ausdrücklich erwähnt. Daraus darf man indess nicht

den Schluss ziehen, dass sie nicht öfter vorgekommen sei, da

nicht selten bloss gesagt wird, der Betreffende habe die Rente

bewiesen ohne nähere Bezeichnung des Objektes, auf dem sie

lag. Ausserdem wurde demjenigen, der die halbe marh yeldis

uff der stad geJcoufft hatte, ein »Brief« ausgefertigt, der seinen

Anspruch auf das Bürgerrecht genugsam bewies und die Ein-

tragung in das Bürgerbuch überflüssig erscheinen lassen mochte.

Für den ersteren der oben erwähnten 5 Fälle (1353) ist uns

diese Urkunde noch erhalten '). Sie weicht in dem einen

Punkte von dem Gesetze und auch von den vier andern Fällen

ab, dass die Reute auch auf die Erben des Aufgenommenen

übergehen soll. Ausserdem ist eine vierwöchentliche Kündig-

ung der Stadt vorbehalten, womit die Leistung ganz den Cha-

rakter der Wiederkaufsgülte erhält. Ob im Fall? einer solchen

Ablösung der Rente das Bürgerrecht verloren gieng, ist nicht

gesagt.

Wie es scheint, hatte durch das Statut von 1352 der Rath

die Bürgerrechtsverleihung, wie früher schon dem Privatkredit

der Grundbesitzer , so jetzt dem öffentlichen Kredit der Stadt

dienstbar machen wollen. Der Versuch ist nach allem , was

wir von seinen Erfolgen sehen, gescheitert. Und wie hätte es

anders sein können ! Wer in der Stadt Bürger wurde , der

wollte in den meisten Fällen erwerben, nicht Erworbenes ver-

zehren. Ihm war schlecht damit gedient, wenn er einen Theil

seines Kapitals in einem städtischen Schuldtitel festlegen musste,

während er es im Handwerk oder Handel nothwendig brauchte.

Schon eher entschloss er sich, die Rente auf einem Hause oder

Hofe, einem Garten oder Weinberg, von denen er unmittelbar

für seine Wirthschaft Nutzen zog, nachzuweisen. Und wie

1) Abgedruckt bei S e n c k e n b e r g a. a. 0. L, S. 82 f.
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vielen niocbten auch biezu die Mittel fehlen ! Die Forderung

des Rentennachweises erhielt sich denn auch nur noch zwei

Jahrzehnte ; im Jahre 1373 verschwindet sie, um einer neuen

Ordnung Platz zu machen.

Bevor wir diese näher kennen lernen, müssen wir jedoch

noch einen Blick auf Tabelle XXII. werfen , welche in ihren

vier letzten Spalten Nachweisungen über die Bedingungen gibt,

unter denen die einzelnen Personen nach Ausweis der Bürger-

bücher in das Bürgerrecht aufgenommen worden sind. Wir
bemerken hier sofort, dass die Einträge nur bei einem Theile

der Aufgenommenen jene Leistungen erwähnen, und dass dieser

Theil in den beiden ersten Jahrzehnten verschwindend gering

ist. Da derselbe aber zwischen 1331 und 1340 auf 47 Pro-

cent, zwischen 1341 und 1350 auf 78,6 Procent steigt und in

den beiden folgenden Jahrzehnten immer noch 55 und 60 Pro-

cent aller Eingeschriebenen beträgt, so ist die Annahme von

vorn herein ausgeschlossen , dass alle diejenigen , bei denen

die 3 ii Bürgergeld und die Reute von ^/2 M. nicht erwähnt

sind, unentgeltlich in das Bürgerrecht aufgenommen worden

seien. Ebenso ist nicht ohne weiteres anzunehmen, dass den-

jenigen, bei welchen nur eine von beiden Leistungen erwähnt

ist, die andere nachgesehen worden sei. Im Ganzen ist von

1311 bis 1372 bei 1117 von 2112 Aufgenommenen (52,9%)
von Leistungen irgend welcher Art die Rede ; von diesen wird

bei 565 bloss die Rente, bei 217 bloss das Aufuahmegeld und

bei 338 Aufnahmegeld und Reute genannt. Ob diese Unter-

schiede überall einen sachlichen Grund haben oder ob sie bloss

auf der Willkür der Schreiber beruhen, vermögen wir ebenso-

wenig zu sagen , wie wir ergründen können, ob in den zahl-

reichen Fällen, wo der spätere Nachweis einer Reute verlangt

wurde, diese Verpflichtung wirklich erfüllt worden ist. Ueber

den Empfang der 3 ft Bürgergeld wird in den Jahren 1344 bis

1352 ziemlich regelmässig quittirt ^). Obwohl hierbei auch

Theilzahlungen bis z\i b ß häufig genug verzeichnet sind , so

1) Am Rande durch dedit, habet (hz.) mit dem Vornamen des Bür-

germeisters , auch wol pagavit oder pagata est peeunia.
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lassen sich doch aus den genannten 9 Jahren im Ganzen nur

153 Fälle zählen (unter 537), in denen irgend eine Zahlung

erfolgt war. Aus diesen Beobachtungen kann man nur den

Schluss ziehen, dass entweder die betreflFenden Nachweise und

Zahlungen niemals geleistet worden sind, oder dass man zu

nachlässig war, sie zu buchen. Das Eine wie das Andere

würde dafür sprechen, dass man auf jene Leistungen kein allzu

grosses Gewicht legte und dass jedenfalls der mangelnde Nach-

weis der Erfüllung keinen Grund für die Entziehung der bür-

gerlichen Rechte abgab. Allem Anscheine nach war man nur

im Priucip streng , um in der Praxis Milde walten zu lassen,

und die grosse Mehrzahl erlaugte damals das Frankfurter

Bürgerrecht auf blosse Versprechungen hin , deren Erfüllung

kaum erwartet wurde.

Für die Jahre von 1341 ab theilt unsere Tabelle auch die

Zahl derjenigen Neubürger mit, welche mit Bürgertöch-
teru oder Bürgerwitwen verheiratet waren.

Nach der früher angeführten Stelle des Schultheissenbuchs

waren dieselben von der Zahlung der 3 fi befreit und nur zu

einer kleinen Gabe in den Brückenfond und zur Entrichtung

einer Weingebühr an den Schultheissen verpflichtet , und es

erhebt sich die Frage, ob dieselben nicht auch von dem Nach-

weis der Rente entbunden waren. Leider macht das erste

Bürgerbuch diese Bürgerklasse nicht besonders kenntlich.

Doch Hessen sich mit Hülfe der Personenbezeichnungen (An-

gabe des Schwiegervaters oder der Schwiegermutter) 36 Fälle,

leider grössteutheils aus den beiden ersten Jahrzehuten, aus-

scheiden, bei denen es sich um Aufnahme von mit Bürger-

töchtern Verheirateten handelt. In 5 von diesen Fällen wird

der Nachweis der Rente gefordert ; von den 3 'S ist nirgends

die Rede, In zwei anderen Fällen ist angedeutet, dass Zweifel

bestanden, ob eine Leistung gefordert werden könnte : im er-

sten (1335) verbürgt sich der Schwiegervater, si aliquid dehet

facere; im zweiten heisst es: der hat eyne hurgersche genomen

vnd liat gehuldit vnd sal man vstragen, oh he sulle gehen odir

nicht. Wir müssen sonach die aufgeworfene F'rage für die

Rente bejahen. Nur dadurch, dass sie in dieser Hinsicht
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gleich Jillen anderu behandelt wurden , wird es erklärlich,

dass sie bis 1358 nicht besonders kenntlich gemacht sind.

Von da ab werden sie regelmässig bis zum Schluss unserer

Periode durch den Beisatz ausgezeichnet: liat eins hurgers

dochter oder ein hurgerssen und sind von allen Leistungen

ausser den angeführten kleineu Gaben und einer Schreibge-

bühr befreit.

Dass in dem Zeitraum , mit dem wir uns hier zunächst

beschäftigen , kostenfreie Aufnahmen in das Bürgerrecht vor-

kamen , lehren zwei Fälle aus dem Jahre 1350 , bei welchen

es von der Entscheidung des Rathes abhängig gemacht wird,

ob die 3 n gezahlt und die halbe Mark nachgewiesen werden

müsse. In dem einen handelt es sich um einen städtischen

Bediensteten ^). Ausserdem sind noch zwei Fälle aus den

Jahren 1353 und 1357 zu erwähnen , in welchen wenigstens

die 3 S ausdrücklich erlassen wurden ^). Wie gross jedoch die

Gesamratzahl solcher Fälle gewesen ist , lässt sich nicht ent-

scheiden.

Nicht selten werden ganze Familien, deren säramt-

liche Glieder dann mit Namen aufgeführt werden, in das Bür-

gerrecht aufgenommen. lu solchen Fällen war für jede Per-

son Va M. Rente nachzuweisen und 3 ft zu zahlen , aus-

genommen wenn die Aufgenommenen Ehegatten waren. Üb
auch für minderjMirige Kinder diese Leistungen gefordert

wurden, lässt sich aus den vorliegenden Fällen nicht ersehen.

Den Bürgereid leisteten nur die Volljährigen sofort, bei den

Minderjährigen wurde er bis zum Zeitpunkt der erreichten

Handlungsfähigkeit verschoben.

Für den Fall, dass der Neuaufzunehmende die finanziellen

Aufnahmebedingungen nicht sofort erfüllen konnte, hatte er

Bürgen zu stellen. Bis zum Jahre 1332 kommen solche

1) Der Eintrag lautet: Ebirold Ebiroldis son von Edirsheim. Auch

suUen vnser herren zu rade werden, diewile he sin brodezser ist, obe he

die dru phund icht sulle geben vnd eym V2 M. bewisen.

2) Beim ersteren heisst es : vnd ist vzgetragcn , daz he Icein geld

ensal geben ; dem andern werden bloss die 3 ^ geschenkt,, während ei'

die halbe Mark beweisen mnss.
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Bürgen nur vereinzelt vor , was nicht auffallen kann , da bis

dahin auch der Leistungen nur selten gedacht wird ; von 1332

ab erscheinen sie häufiger und seit 1340 fast regelmässig.

Die Bürgschaft selbst ist in den ersten dieser drei Perioden

gewöhnlich nicht näher präcisirt, später wird ziemlich regel-

mässig angegeben, ob sie sich auf Aufnahmegebühr und Rente

zugleich erstreckt, oder nur auf eines von beiden. Einmal

heisst es auch bloss fideiussit N. per ea, qiiae de jure facere

dehet. Die Zahl der Bürgen schwankt zwischen 1 und 3 ; zu-

weilen hat der Bürge auch noch ein Pfand zu stellen. Wie-

derholt werden Personen eingetragen mit dem Zusätze : der

sal eynen bürgen seczen in diesen neysten achte tagen. Als

Bürgen treten vielfach Leute auf, die in näherer persönlicher

Beziehung zu den Aufgenommenen standen : Väter , Mütter,

Brüder , Schwäger , Schwiegerväter und Schwiegermütter , zu-

weilen Landsleute aus dem gleichen Dorfe, besonders häufig

Dorfschultheissen. Ein angesehener eingesessener Bürger ver-

bürgt sich manchmal für eine ganze Reihe von Personen nach

einander ; hier und da sehen wir selbst den eben erst unter

fremder Bürgschaft zum Bürger Gewordenen für seinen un-

mittelbaren Nachmann die Haftung übernehmen — ein Beweis,

wie sehr die Sache als Formalität behandelt wurde,

•

Im Jahre 1373 tritt plötzlich eine Aenderung in den Be-

dingungen für die Aufnahme in das Bürgerrecht ein , ohne

dass wir auf andere Weise davon Kunde erhielten als durch

die veränderten Einträge in das Bürgerbuch. Erst ein Viertel-

jahrhundert nachher wurde die neue Ordnung der Dinge ge-

schriebenes Gesetz , allerdings mit einigen kleinen Modifika-

tionen, welche sich durch die Erfahrung als nothwendig her-

ausgestellt hatten.

Das Wesentliche der Aenderung war, dass der Nachweis

der Rente wegfiel und dafür das Bürgergeld allgemein

von drei auf zehn Pfund und vier Schillinge erhöht wurde.

Bezüglich der Ehemänner von Bürgertöchteru und Bürgerwit-

wen blieb es beim früheren Brauche.
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Die Aeiulerung war zugleich eine Erleichterung und eine

Erschwerung für die Erlangung des Bürgerrechtes : eine Er-

leichterung insofern, als das Vermögen, welches der Aufzu-

nehmende besitzen musste, um das Geforderte zu erfüllen, ge-

ringer wurde ^) , eine Erschwerung insofern , als die baare

Zahlung , welche a fond perdu an die Stadt geleistet werden

musste, sich um mehr als das Dreifache erhöhte.

Die Durchführung der neuen Einrichtung begegnete denn

auch ersichtlich gleich von Anfang an grossen Schwierigkeiten.

Das Publikum war bis dahin gewohnt gewesen, nur ein Bür-

gergeld von 3 u zu zahlen und sich um die Rente keine

grosse Sorge zu machen. Es hielt desshalb hartnäckig au der

alten Summe fest. Von 1373 bis 1380 werden zwar alle Ver-

pflichteten nominell um die volle Summe, 10 S" 4 J, aufge-

nommen ; thatsächlich aber zahlten von 122 nur 5 den ganzen

Betrag, 4 die Hälfte, 108 bloss 3 S", während ihnen der Rest

mit b ü' 2 /J bezw. 1 'tt i ß gestundet wurde. Die übrigen 5

liessen sich gar für den ganzen Betrag Frist geben. In dem
folgenden Jahrzehnt musste man sich bereits entschliessen,

über ein Viertel der Neubürger (61) um den ursprünglichen

Betrag von 3 « , vermehrt bloss um 4 /j", aufzunehmen. Von
den übrigen 174, die nominell zu 10 U 4 ß verpflichtet wur-

den, zahlten nur 44 sofort das Ganze , 31 die Hälfte und 99

3 S" 4 /?. Der Rest wurde wieder gestundet — gegen Ende

des Zeitraums freilich schon vielfach mit der nicht misszuver-

stehenden Formel: das uberige wan er vermag. Diese Formel

wird in den Jahren 1391 bis 1400 so gewöhnlich, dass bei

der Einordnung der Ziffern in die Tabelle, bei der überall nur

die Summe, auf welche die Verpflichtung lautete, be-

rücksichtigt ist , die betreffenden Personen als thatsächlich

bloss zu 3 Ti 4 ß verpflichtet angesehen werden durften.

Wirklich bezahlt haben in diesem Zeitraum von 11 zu 10 U
4 ß Verpflichteten 10 das Ganze und einer die Hälfte, von

75 zu 3 tt 4 ß Verpflichteten 71 das Ganze und 4 nichts.

1) Um die halbe Mark Rente zu erwerben, war mindestens ein

schuldenfreier Besitz von 8 Mark Frankfurter (leichter) Pfennig nöthig

gewesen = 288 Schilling Heller == 14 g' 8 ß.
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Üuter diesen Unistilndeu entsprach es nur der tliatsilfh-

lichen Uebung , wenn in dem Statut von 1898 festgesetzt

wurde, dass wer Bürger werde und der Stadt die 10 /7 4 /? h.

nicht zumal zu geben vermöge, da er nicht 100 Mark schul-

denfreies Vermögen besitze, mindestens 3 U 4b ß bezahlen, zu-

gleich aber mit dem Bürgereid geloben solle, den Rest dann

zu entrichten, wenn sein Vermögen die angegebene Höhe er-

reicht habe ^). Bezüglich der mit bürgerlichen Frauen Ver-

heirateten behielt die uns bereits bekannte Uebung Kraft.

Bürgersöhne sollten nur auf besonderes Verlangen in das Bür-

gerbuch eingetragen werden und dann das Schreibegeld wie

alle andern entrichten. Ausserdem wurden noch Bestimmungen

getroffen über das Bürgerrecht der Kinder von Ausgewander-

ten , den Beisasseueid und die Wiederaufnahme solcher , die

das Bürgerrecht aufgegeben hatten.

Tabelle XXIV. gibt im Einzelnen darüber Aufschluss, wie

sich unter diesen Bedingungen die Bürgeraufuahme im XV.

Jahrhundert gestaltet hat. Sie theilt in dieser Hinsicht, wie

schon die vorige, die Neubürger in zwei Hauptklassen : solche,

welche gegen Bürgergeld , und solche , welche unentgeltlich

das Bürgerrecht erhielten. Jede dieser Klassen zerfällt wieder

in 3 Kategorien. Die erste in solche, welchen ein Eintritts-

geld von 3 ^ 4 /> auferlegt worden war , in solche , die 10 u

4 ß zahlen konnten, und in solche, welche, wie das Bürger-

buch sich ausdrückt , mit den rechenmeistern überkommen

waren oder mit ihnen um das Eintrittsgeld yetedingt , sich

vereiniget hatten. Es heisst das nichts anders , als dass sie

mit den Rechenmeistern eine Uebereiukunft getroffen hatten

über die Höhe der Summe, die sie nach Massgabe ihres Ver-

mögens zu zahlen hatten. Es wurden in diese Rubrik so-

1) Die früheste Bezeugung dieser uebung findet sich in einer Bede-

ordnung von 1385, in welcher bereits gefordert wird, dass jeder,

dessen narunge alse gut were ubir schult ahe hundirt guldin , . . die

czchin jyJiunt vnd fyere Schillinge irfalle. Im Jahre 1378, als bei der

Bede die Säumigen zur Leistung des Bürgereides gezwungen wurden

(vgl. S. 137), hatte man die Unvermögenden bloss geloben lassen, des

erste?! daz sies virmogen die burgirschafft zu kouffcn.

i
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wohl diejenigen nutergel)racht, welche eine bestimmte Summe
unter 3 W oder zwischen 10 und 3 ff 4 y gezahlt hatten, als

auch diejenigen , bei welchen gar keine Summe, wol aber die

Thatsache ihrer Uebereiuknnft mit den Rechenmeistern ange-

merkt war. Die Klasse der ohne» Eintrittsgeld Aufgenom-

menen theilt sich wieder in die Bürgersöhne, für welche aller-

dings nicht von Anfang des Zeitraums an die Eintragung ol)-

ligatorisch war, die durch ihre Frauen Bürger (lewordenen,

und endlich solche , welche aus anderen Gründen kostenfrei

aufgenommen wurden. Unter letztem sind sowohl diejenigen,

welchen aus irgend einem Grunde das Aufuahmegeld ausdrück-

lieb erlassen worden ist, als auch diejenigen, bei welchen die

Bürgerbücher über die Bedingungen ihres Eintritts nichts an-

gemerkt haben , möglicher Weise darum auch solche , welche

gezahlt haben. Erheblich kann die Zahl der letzteren nicht

sein , da die Bürgerbücher des XV. Jahrhunderts ersichtlich

mit grosser Sorgfalt und Genauigkeit in diesen Dingen ge-

schrieben sind.

Um zunächst eine Vorstellung darüber zu gewinnen, wie

in diesem Zeitraum die Vorschriften über die Zahlung des Auf-

nahmegeldes gehandhabt worden sind, scheiden wir diejenigen

Kategorien von Aufgenommenen aus, bei welchen eine Ver-
pflichtung zur Zahlung der ganzen Summe und im Un-

vermögensfalle zur vorläufigen Entrichtung von 3 tt 4 /? ange-

nommen werden muss. Es sind dies alle diejenigen, welche

nicht als Bürgersöhne oder in Folge von Verheiratung mit

einer Bürgerlichen auf freie Aufnahme Anspruch hatten, also

die Spalten 4—6 und 10 der Tabelle XXIV. Der Vergleichung

wegen ziehen wir auch die entsprechenden Ziffern für die Zeit

von 1371—1400 aus der vorhergehenden Tabelle heran. Wir
erhalten dann insgesammt für die Zeit von 1371—1500

3496 Verpflichtete, deren Aufnahmebedingungen in nachfol-

gender Tabelle dargestellt sind.
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Tabelle XXV.

Die zur ZablaDg des BürgergeJdes verpflichteten Neabürger nach

den wirklichen Aafnahmebedingangen.
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XV. Jahrhunderts, wo namentlich die säumigen Zünftler (vgl,

oben S. 179 ff.) /Air nachträglichen Leistung des Bürgereides

herangeholt wurden , besonders hoch sind. Mau mochte sich

hier, wo man vor der vollendeten Thatsache der Aufnahme in

die Zunft stand, um so eher mit geringen Zahlungen zu-

frieden geben, als man durch Verweigerung des Bürgerrechts

und Ausweisung der Betreffenden ganze Handwerke vernichtet

und die wirthschaftlichen Interessen der Stadt aufs tiefste ge-

schädigt hätte.

Noch deutlicher tritt der Zug zu immer grösser wer-

dender Milde, welchen die Bewegung der Ziffern während des

ganzen Zeitraums offenbart, zu Tage, wenn wir dieselben nicht

nach Jahrzehnten , sondern nach grösseren Zeiträumen grup-

piren. Es wurden nämlich aufgenommen von je 100

in den Jahren

:
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wieder vor; häufiger werden sie erst seit den letzten 70er

Jahren des XV. Jahrhunderts. So entrichten 1478 und 1479

von 37 zu 3 ü 4 ß Aufgenommenen 4: 12—18 /?, 1481—1490
unter 198: 32 (16», 1491—1500 unter 191: 139 (73»,
und auch mehrere der zu 10 /t 4 /? Aufgenommenen stehen

mit so geringfügigen Beträgen verzeichnet. Nur die Schreib-

gebühr (schriberlon, schrilertornes) von einem Turnosen zahl-

ten wohl alle sofort.

Die ganze Fassung der Einträge lehrt, dass der Rath in

seinen Forderungen an die Aufzunehmenden immer weiter zu-

rückgewichen war. Bis 1398 wird jede geringere Zahlung

als 10 ii 4 ß wenigstens formell als Abschlagszahlung be-

handelt, wie sich aus Bemerkungen wie : sal vnib das uberige

einen bürgen stellen oder saczunge treffen deutlich ergibt.

Ja 1378 wird Einer mit dem Zusatz eingetragen : vncl sal

gehen suschen hie vnd sant Merlins dag neist kommet 10 Fi'

vnd 4 ß hell. ; ivo he des nit entede, so mochte man sie vff in

zun Juden vff sinen schaden nemen etc. Auch in den ersten

vier Jahrzehnten des folgenden Jahrhunderts macht sich bis-

weilen noch die Auffassung bemerklich, nach welcher mit 3 /Ä

4 ß nicht die ganze Verpflichtung erfüllt sei , indem beige-

fügt wird : vnd ivirdet er also stadehafftig, das er 150 gidden

(100 Mark) ivert über schtdt gewynnet, so sal er das nberige

erftdlen, das die 10 u 4 ß gancs gegeben iverden. Wie oft

man mit dieser Klausel Ernst gemacht habe, lässt sich freilich

nicht sagen ; nur einmal, bei einem 1436 zu 3 /T 4 /? Aufge-

nommenen , findet sich angemerkt, dass er die übrigen 7 ft

acht Jahre später, 1444, nachgezahlt hat. Aber schon in

dieser Zeit müssen Vielen die 3 «6 4 /? ganz oder theil weise

gestundet werden. Es geschieht dies oft unter Festsetzung

bestimmter Zahlungstermine (meist die zwei nächsten Messen)

;

Bürgschaft wird selten verlangt. In der zweiten Hälfte des

XV. Jh. sind volle Zahlungen in beiden Aufnahmekategorien

zur Ausnahme geworden , und die Theilzahlungen müssen oft

in vielen kleinen Terminen beigetrieben werden, wie denn z.

B. ein 1490 aufgenommener Söldner nur 6 ß sofort entrich-

ten kann und sich verpflichten muss, den Rest der 3 ü, 4 ß



355

sich iu monatlichen Raten von 6 J vom Solde abziehen zu

lassen. Und allem Anscheine nach lag dieser Fall noch sehr

günstig für die Ansprüche der Stadt ; in den meisten andern

dürfte es bei der ersten kleinen Anzahlung geblieben sein.

Nahm man doch bis 1489 Bettler ohne Beanstandung in das

Bürgerrecht auf und verpflichtete sie regelmässig zu 3 i( 4 ß.

Von 1472 bis 1489 sind nicht weniger als 10 Personen iu

das Bürgerbuch mit dem Zusatz pauper , ein arm man oder

hedeler eingetragen, und wenn man darunter Fälle liest wie

Mathis Kremer kursener uß Rußen Vilna, hlint, paiiper (1472)

oder Hetichin Hardritt von Glipurgh ein alter armer mann

(1489), so begreift man, dass damals das Eintrittsgeld keine

Schranke bildete für die Erlangung des Bürgerrechtes und

Armut nicht als Ursache für die Zurückweisung angesehen

wurde ^). Allerdings wurde am Donnerstag nach Francisci

1489 in gemeinem Rathe beschlossen: Tceynen fremden bet-

teler zu buryer uffnemen ; aber man scheint diesen Beschluss

im engsten Wortsiuue ausgelegt zu haben ; denn noch 1497

wurde ein Hans Ludiviy ^ der am Rande als hrothetteler be-

zeichnet ist, unter die Bürger aufgenommen, und zwar wie

alle andern um 3 ß' 4 /J, von denen er 22 ß nebst dem Schrei-

begeld bezahlte. Möglich, dass er bereits lauge genug seinem

Erwerbe in der Stadt nachgegangen war, um nicht mehr als

Fremder augesehen zu werden.

Besonders häufig treten diese armen Leute , wie auch

Augehörige der niedersten Berufsstände (Taglöhuer, Hecker,

Weingärtuer u. dgl.) iu solchen Jahren auf, in welchen der

Rath zwangsweise bei der Bede oder durch besonderes Aufge-

bot die ansässigen Nichtbürger zur Leistung des Bürgereides

heranholen Hess ^). Sie bitten dann wol, ihnen umh das geld

1) Dahin gehört auch die nicht seltene Aufnahme von Blinden.
Von 1432 bis 1500 haben im Ganzen 10 Blinde und 23 Arme und

Bettler das Bürgerrecht erlangt.

2) Wir haben diese Jahre, soweit sie vor 1450 liegen, bereits oben

(S. 137, 179 ff.) erwähnt. Sie sind in der Tabelle meidt schon durch

die hohen Ziffern der Aufgenommenen kenntlich. Von 1450 bis 1500

sind es folgende : 1459, 1462, 1472/8, 1476/7, 1484—88. 1495/6.

23*
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(/»cdig zii sin, uud wie oft diese Bitte erfüllt wurde, davon

gibt das Anschwellen der betreffenden Jahresziffern in Spalte

10 der Haupttabelle Kunde. Doch müssen wir uns mit der

dort zur Darstellung gebrachten Kategorie von Neubürgern,

den ohne Eintrittsgeld Aufgenommeneu, noch

etwas näher beschäftigen.

Dieselbe unifasst in der Hauptsache solche Aufgenom-

mene, denen das Geld ausdrücklich oder stillschweigend er-

lassen worden ist. Dahin gehören :

1. Städtische Bedienstete, wie der Stadtarzt,

der oberste Richter, der Rathschreiber und sein Diener,

Boten , Bürgermeisterkuechte , Büchsenschützen , Waffen-

schmiede, Pfeilsticker und selbst gewöhnliche Söldner ').

2. Solche, denen der Rath »aus Gnade«, »aus son-

derer Vergünstigung« das Bürgergeld erlassen (ge-

schanJct) hatte. Welche Rücksichten dabei massgebend waren,

lässt sich nur vermuthen. Am häufigsten wol Armut, zu-

weilen vielleicht auch der Wunsch , Gewerbetreibende von

seltener Kunstfertigkeit, die in der Stadt gar nicht oder un-

genügend vertreten war, zu gewinnen ^).

3. Alte Leute, welche seit langer Zeit in der Stadt

ansässig waren und sich im unbestrittenen Genuss der bürger-

lichen Rechte befunden hatten {hat lange hie gewonet, ist von

aldirs wegen oder von aläer ein hiirger, hat mit erber hunt-

schafft erwiset, daz he von alder hiirger ist).

1) Die Söldner wurden wol gewöhnlich dann in das Bürgerrecht

aufgenommen, wenn sie aus dem städtischen Dienste austraten, um ein

bürgerliches Gewerbe zu betreiben, wobei ihnen die Verpflichtung auf-

erlegt wurde , im Nothfalle wieder Dienst zu thun. Doch finden wir

auch einmal (1458) 10 Leute, welche den Bürgereid leisteten als die

zu fussknechten vffgcnoinmen worden : ihnen scheint das Geld nicht er-

lassen worden zu sein. Im Jahre 1389 wird einem Messerschmied Bech-

told von Gelnhausen das Bürgergeld »geschenkt« mit dem Beifügen,

dass er dafür der Stadt innerhalb ihrer Mauern mit Büchse und Arm-

brust dienen solle, wenn es Noth sei; wenn er aus der Stadt geschickt

werde, solle er bezahlt werden wie andere Schützen, auch wie diese

jedes Jahr einen neuen Rock erhalten.

2) So wird 1447 zwei Ziegelbreunern (vgl. S. 243), 14G2 einem

Maler , 1465 einem Fürsprechen das Geld erlassen.
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4. Solche , welche Forderungen au die Stadt
liatteu {von aHS])rucke wegen, die he zu der stad hatte) oder

in ihrem Dienste Verluste erlitten hatten.

5. Solche, welche ihr früheres Bürgerrecht aus

redlicher Noth oder mit Wissen des Rathes aufgegeben
oder es unverschuldeter Weise und aus Unachtsamkeit ver-

loren hatten und nun von neuem um Zulassung baten.

Der letztere Punkt bedarf einer näheren Erläuterung.

Die freiwillige oder unfreiwillige Aufgabe des Bürgerrechtes

durch Wegzug aus der Stadt kam im Mittelalter ziemlich

häufig vor und ist ein Beweis mehr für die geringe Sess-

haftigkeit der Menschen in dieser Zeit. Diejenigen, welche

durch einen förmlichen Aufsagebrief an den Rath und feier-

liches »Ausschwören« das Bürgerrecht aufgegeben hatten, wur-

den seit dem Ende des XIV. Jahrhunderts auf den Vorsatz-

blättern der Bürgerbücber , manchmal auch zwischen den

laufenden Einträgen der Bürgeraufnahme notirt ^). Doch dürften

diese Aufzeichnungen erst von 1440 ab als vollständig anzu-

sehen sein.

Es kam nun sehr häufig vor, dass solche aus dem Bürger-

verbande Ausgetretenen später zurückkehrten und um Wieder-

aufnahme in das frühere Verhältuiss baten. Im XIV. Jahr-

hundert scheint diesen der Wiedereintritt in das Bürgerrecht

entweder einfach bewilligt oder kurzerhand abgeschlagen worden

zu sein: jedenfalls wurde davon im Bürgerbuch nur selten

Vormerkung genommen ^). Im XV. Jahrhundert dagegen

wurde ein neuer Bürgereid , Eintragung in das Bürgerbuch

und je nach Lage des Falles erneute Zahlung des Bürgergeldes

für nothwendig befunden. Diesem Umstände verdanken wir

es, dass wir für diese Zeit die Zahl derjenigen, welche zum

zweiten Male Bürger wurden, anzugeben vermögen. Wir stellen

1) Der letzteren Art sind alle vor 1390 vorkommenden Fälle, im

Ganzen 5.

2) So 1387, wo 8 Personen (7 von Niederrad und 1 von Schwan-

beim) um das halbe Geld zu Bürgern empfangen werden mit der Be-

merkung : sind vor burger gewest vnd hatten dye burgerschafft yres vn-

wipins, alse sy sagen, nit gehalden.
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sie im Folgenden mit den entsprechenden Zahlen der Ver-

zichtleistungen auf das Bürgerrecht zusammen.

Zeitraum.

1390-1400
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Zur ersten gehören diejenigen , welche über Jahr
und Tag anderswo g e w o li u t und dort eignen Rauch

gehabt hatten *). Bei ihnen bildete es die Regel, dass sie

das Aufnahniegeld von neuem zahlten. Von 26 sicher hierher

zu rechnenden Personen entrichten 3 die volle Summe (10/i4yi/),

15 : 3 ^ 4 /J und eine nach üebereinkunft. Selbst Frauen

aus dem Geschlechterstande, die auswärts verheiratet gewesen

waren und Bürgersöhne, die als Handwerksgesellen in der

Fremde ein Weib genommen hatten , niussten von neuem das

Bürgerrecht kaufen. Von den 7 übrigen Fällen, in denen kein

Geld gegeben wird , betreffen 5 solche Personen , die nicht

ganz ein Jahr abwesend gewesen waren; nur in zwei Fällen

hat ein förmlicher Erlass stattgefunden.

Zur zweiten Klasse sind diejenigen zu zählen, welche

die Bürgerschaft förmlich aufgesagt hatten, lieber

sie bestimmte ein Rathsbeschluss von 1405 ^) : Welcher hurger

sin biirgerschafft uffsaget vnd dan die hurger ledet oder benutt

oder sust beswert wider gnade vnd friheid der stede, wulde

der tvider burger tverden, das er dann sin gelt für voll dar-

umb geben stdde, iz emvere dann das er das mit des rades

gunst getan kette, also das den rad beduchte, das in soliche

redeliche not darzu getrungen Jiette, das er das nit ivole vberig

mochte sin gewest. Dieser Beschluss scheint streng durchge-

führt worden zu sein. Von den 19 sicher hierher zu zählenden

Personen müssen 5 die vollen 10 fi 4 /? entrichten ^), während

auf die übrigen 14 die Klausel von der »redlichen Noth« ihre

Anwendung gefunden zu haben scheint. Bei 4 derselben ist

dies durch die Worte ausgedrückt: war von node ivegen uß

1) Ueber sie bestimmt die Bürgerrechts-Ordnung von 1398 : Obe

einer hie zu Fr. hurger wirdet vnd hynnach von hynnen ziehet vnd die

burgerschafft vcrluset , so sullen doch sine kinde , die hie zu Fr. bliben,

die nit verändert sin, ire burgerschafft vmb des vaters hinwegcziehens

toillen tiit verlorn han. Archiv VII., iS. 129.

2) A. a. 0.

3) Darunter Peter Marburg genannt Lump , der dreimal (1462,

1465 und 1471) von neuem in das Bürgerrecht aufgenommen wird, das

erste und letzte Mal »ohne Geld«. Ceber ihn vgl. Kriegk, D. Bür-

gerth. L, S. 446.
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der stad gewichen', bei andern ist angedeutet, dass sie mit

Auswärtigen in Streitigkeiten verwickelt gewesen seien, in

welche die Stadt hineingezogen zu werden fürchten musste ');

andere endlich waren in den Dienst fremder Herren getreten ^).

Die dritte Gruppe bilden diejenigen, welche Schulden
halber aus der Stadt gewichen waren. Die gewöhnlichen

P'ormelu hierfür bei der Wiederaufnahme lauten : als der von

schtdde wegen rumig worden
,
gerumet ivas

,
furfliichtig was

ivorden, auch wol einfach: von scJmlde ivegcn etliche 2yt uß-

geivest^ gewichen was. Dass hier von Geldschulden, nicht von

Verweisung in Folge Verschuldens eines Vergehens oder Ver-

brechens die Rede ist, zeigt ein Fall (1450) , in welchem er-

wähnt ist , der Betreffende sei wieder gekommen und habe

sich mit den schuldenern gesast und ein anderer (1489) , wo

ein Seifenmacher , der früher von den Bürgermeistern auf

Rathsbefehl seines Bürgereids ledig gesagt und schuldenhalh

aus Frankfurt verwiesen worden war, Wiederaufnahme findet.

Allen hierher gehörigen Personen (14) wird das erneute Bür-

gerrecht kostenfrei {ane geld) gewährt. Fast alle sind Hand-

werker.

Was die beiden Kategorien von Aufgenommenen angeht,

welche ohne Bürger geld zugelassen wurden, so konnte

es nicht fehlen , dass ihr Vorrecht zu mancherlei Streitig-

keiten Veranlassung gab. Namentlich gilt dies von denjenigen,

welche ihrer Frauen wegen auf Erlass des Geldes Anspruch

machten. Denn hier musste, namentlich so lauge die Bürger-

söhne nicht regelmässig in das Bürgerbuch eingetragen wur-

1) So 1409 Rudolf zum Humbracht von Mainz, der mit seiner Frau

von der suche wegen, die sie mit Diederich von Budenghein hatten, die

Bürgerschaft autgegeben hatte , 1466 ein Diele Kremer , der von des

abtes von Blidenstat wegen etliche zyt vßgewest vnd sich mit im verenget.

Umgekehrt liegt wol der Fall bi'i Conczchin von Büdingen, der 1413

wieder Bürger wird, als er sin burgerschafft in dem gespan, den man
(die Stadt) mit den von Sti-nspurg hatte, uff'geben hatte, das der rat auch

im besten uff'nam und verstunt.

2) So 1449 : Hans von Hoenstad zymmerman, als der sin hurger-

schafft offgesagct vnd unscrs gnedigen herren von Menz diener worden

was, ist nu umb siner bede willen ane gelt wieder zugelassen.
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den, oft Zweifel über das Recht der Frau ent'^teheu, von wel-

chem das Recht des Mannes abhieng. Umständliche Unter-

suchungen wurden manchmal uothwendig, um das erstere zu

erhärten , und oft genug musste die Sache unentschieden

bleiben und Billigkeit an Stelle des Rechtes walten. So ver-

langte 1495 Hans Byemcn son von Langendiehach als Ehe-

mann einer Bürgertochter behandelt zu werden , wozu der

Schreiber bemerkt : aber man findet nit in dem hurgerbuch^ daß

Ilen jeJin trompter deß gemelten Hansen Riemen siveher, siner

hußframcen vatter, hurger sij, als meister Peter der trompter^

ire anherre, zugegen sagete, daß HenseUn sin son burger worden

sin solle, als er Fasonten tochter zu der ee gnomen hefte.

Trutzdem wurde Hans Riemen Sohn ohne Geld aufgenommen.

In anderen Fällen heisst es kurz angebunden : hat keine bur-

gcrschen vnd sal das geld geben. Uebrigens bezog sich die

in Rede stehende Vergünstigung nicht bloss auf die Töchter

und Witwen von Bürgern, sondern auch auf Frauen, welche

selbst das Bürgerrecht vor der Ehe erworben hatten. Um-
gekehrt gieng dieselbe verloren, wenn die Frau vor der Ver-

heiratung Jahr und Tag ausserhalb der Stadt gewohnt hatte.

Wenn endlich der Witwer einer Bürgerin mit einer Nicht-

bürgerin zur zweiten Ehe schritt und dann erst das Bürger-

recht erwarb , so wirkte noch das Recht der ersten Frau zu

seinen Gunsten nach.

So sehen wir auch hier jenen Zug weitherziger Milde

walten, welche die ganze Praxis der Bürgeraufnahme in dieser

Zeit auszeichnet. Ihm widerspricht es auch nicht , wenn in

der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts die kleine Gebühr

der »Frauenbürger« auf 8 ß 2 h. erhöht wird. Möglicher

Weise beruht der grössere Betrag auch bloss auf einer Um-
rechnung der alten schweren in die neue leichte Münze, wo-

bei die Weiugebühr, welche früher der Schultheiss bezog , in

eine Geldzahlung an die Stadt verwandelt worden zu sein

scheint.

Ebenso wie das Recht der Bürgertöchter konnte auch

dasjenige der Bürgersöhne bestritten werden. Nicht

selten findet sich die Anmerkung: hat kuntlich gemacht ^ daz
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er ein geborv hurger ist. Einmal heisst es auch : stet deß

Vater vor im Imch, so sal man im daz yelt ivider gehen (1429),

und mehrmals werden Bürgersöhne angehalten , das Bürger-

geld, das ihre Väter früher schuldig geblieben waren, nach-

zubezahlen.

Wenn wir uns zum Schluss eine Vorstellung über das

wechselnde Zahlen verh ä Itn iss der verschiedenen
A ufnahmeklassen und ihrer ünterabtheilungen in den

einzelnen Jahrzehnten von 1371— 1500 bilden wollen, so

müssen wir, um vergleichbare Ziffern zu erhalten, zuvörderst

die Bürgersöhne ausscheiden. Es ist bereits oben (S. 178—185)

dargethan worden , wie selten sich diese »geborenen Bürger«

bis 1440 in das Bürgerbuch eintragen Hessen ; von da ab

scheint die Eintragung auch für sie obligatorisch geworden

zu sein , und obwohl es noch eine Reihe von Jahren dauern

mochte, bis sie regelmässig der Verpflichtung nachkamen , so

sind doch die für die ganzen Jahrzehute von 1440 bis 1500

angegebenen Ziffern als im allgemeinen richtig zu betrachten.

Die Stadt sorgte nämlich von Zeit zu Zeit dafür , dass die

säumigen Bürgersöhne zur Eidesleistung nachträglich heran-

gezogen wurden, und so kommt es, dass in den Jahren 1448,

1459, 1472/3, 1491 das Verhältniss der Bürgersöhne zur Ge-

sammtzahl der Aufgenommenen ein weit stärkeres ist, als in

den übrigen Jahren und in ganzen Jahrzehnten.

Nach Ausscheidung der Bürgersöhne bleibt der reine Zu-

wachs übrig, den die Bürgerschaft durch Einwanderung und

aus dem wenig zahlreichen Stande der Beisassen, sowie durch

Wiederansässigmachuug solcher , die früher das Bürgerrecht

aufgegeben hatten , empfieng — also die Bürger Gewor-
denen oder Neubürger im Gegensatz zu den geborenen
Bürgern oder Altbürgern. Die folgende Tabelle bringt die

Zahlenverhältnisse derselben nach den Bedingungen , unter

denen sie das Bürgerrecht erlangten, zur Anschauung.
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Tabelle XXVI.
Die Nenbürger nach den Aufnahmebedingungen 1371-

(Absolute Zahlen.)
1500.
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Wie diese Tabellen lehren , hat sich im Laufe der zur

Darstellung gebrachten Periode fortwährend die Zahl der-

jenigen, welche ohne Bürgergeld aufgenommen wurden, re-

lativ vermehrt , und zwar beruht diese Zunahme sowohl auf

der Vermehrung der Heiraten Fremder mit Frauen aus dem

Bürgerstande, als auf häufigerem Erlass des Bürgergeldes. Auf

der anderen Seite hat die Zahl der zu Bürgergeld Verpflichteten

abgenommen , und zwar trifft die Verminderung vorwiegend

die Aufnahme von vermögenderen Bürgern , welche 10 tt 4 ß
Eintrittsgeld zahlen konnten. Noch deutlicher treten diese

Thatsacheu ins Licht , wenn wir statt der Jahrzehute mit

ihren vielen Schwankungen , welche die wahre Bewegung der

Ziffern zum Theil verdunkeln, grössere Zeitabschnitte wählen,

innerhalb deren die konstant wirkenden Ursachen besser zum

Ausdruck kommen. Um annähernd vergleichbare Zeiträume

zu erhalten, gehen wir im XIV. Jahrhundert bis auf das Jahr

1358 zurück, wo zuerst die Hauptleistungeu für die Frauen-

bürger wegfallen , und setzen für die Jahre von 1358—1373

den Nachweis von Va M. Reute neben der Zahlung von 3 U

gleich der späteren vollen Bürgergeldsleistung von 10 « 4 /?,

wogegen wir den blossen Nachweis von ^/2 M. Rente oder die

Zahlung von 3 U oder nach Uebereinkunft als theilweise

Leistung rechnen.

Dann wurden von je 100 Neubürgern aufgenommen
in den Jahren

1358—1400: 1401— 1450: 1451-1500:

gegen Bürgergeld (u. Rente) 52,9

darunter gegen volle Leistung 32,5

» » theilweise Leistung 20,4

ohne Geld (Rente) 47,1

darunter wegen bürgerlicher Frauen 40,3

» aus andern Gründen 6,8

Diese Zahlen bestätigen , worauf uns schon die wieder-

holte Aenderung der Aufnahmebedingungen und die zuneh-

mende Milde in ihrer Handhabung hingewiesen hat, dass

der äussere Zuwachs zur Bürgerschaft Frankfurts in unserem

Zeitraum sich je später je mehr aus minder wohlhabenden

Klassen rekrutirte. Zum Theil mag dies damit zusammen

49,4
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hängen , flass im XIV. Jahrhundert der Grundsatz von der

Erwerbung des Bürgerrechts vor Aulnahrae in die Zunft min-

der streng durchgeführt wurde als im XV. und dass im

letzteren erst allmählich das Priucip der Heranziehung aller

Angesesseneu zur Bürgerschaft sich ausbildete und durchsetzte.

Dies schloss natürlich in sich , dass zahlreiche ärmere Haus-

stände, welche im XIV. Jh. als Beisassen geduldet worden

waren , im XV. zur Bürgerschaft gezogen wurden ^). Man

muss sich also hüten, aus der Verminderung derjenigen allein,

welche 100 Mark Werth über Schuld besassen und das volle

Bürgergeld zahlen konnten, sowie aus der Vermehrung der-

jenigen , welchen jede Leistung erlassen wurde , auf eine zu-

nehmende Verarmung der Neubürger zu schliessen. Dagegen

rechtfertigt die Zunahme derjenigen , welche durch eine Ehe

mit Bürgertöchtern und Bürgerwitwen das Bürgerrecht er-

langten , allerdings einen solchen Schluss. Bildete für den

Fremden die Aussicht, fast ohne Kosten das Bürgerrecht zu

erlangen , immer eines der Motive zu derartigen Heiraten , so

musste dasselbe um so schwächer wirken
,

je mehr die Auf-

nahmebedingungen erleichtert wurden. Bei gleichgebliebenen

Vermögensverhältnissen der Aufgenommenen hätte man so-

nach eine Abnahme der Verhältnisszahl der Frauenbürger er-

warten müssen , und dies um so mehr , als dieselben auch in

den Perioden strengerer Bedingungen keine Ursache gehabt

hatten , sich der Leistung des Bürgereides zu entziehen , sie

1) Nur in äusserst seltenen Fällen wurde von diesem Grundsatze

fibgegangen. Von 1480 bis 1485 wurden im Ganzen drei Personen

in das Bürgerbuch geschrieben , welche den Beisasseneid geleistet

hatten
;
jedesmal scheinen hier besondere Gründe obgewaltet zu haben,

weashalb die Betr. den Bürgereid nicht leisten konnten. Solche

Fälle waren auch vorher vereinzelt vorgekommen, und der Rath hatte

sie so erledigt , dass er den betr. Personen nicht den vollen Bürgereid

auferlegt hatte. So heisst es 1460 im Bgb. : Meister Johann Fastnacht

vnd siner husfrauwen ist gegonnet hie zu wofien, so lange dem rade eben

ist, vnd han gldbt vnd gesworn vnd des iren versigelten brieff geben : waz
sie mit dem rade zu schiken haben oder gewynnen , daz sie daz hie uß-

dragen sullen vnd nirgend anders. Wegen der geringeu Zahl der Fälle

haben wir sie nicht besonders ausgeschieden.



366

demnach auch im XIV. Jahrhundert ziemlich vollzählig ver-

zeichnet sein werden. Wenn ihre Zahl trotzdem sowohl re-

lativ als absolut bis zum Ende des XV. Jh. fortwährend

steigt, so ist dies ein entschiedener Beweis für die Abnahme

der durchschnittlichen Wohlhabenheit unter den Aufgenom-

menen.

In der ganzen Handhabung des Bürgeraufnahmegeschäftes

aber bestätigt sich jene singularis in recipiendis exteris benig-

nitas ac facilitas , welche der treffliche Friedrich Syl-

burg in der Vorrede zu seiner 1586 in Frankfurt erschie-

nenen Ausgabe des Dionysius von Halikarnass dem Rathe der

Stadt nachrühmt und welche so überaus vortheilhaft absticht

gej^en die engherzige Abschliessung , die später in diesen

Dingen Platz griff.

G. Die Ausbürger.

Der Werth , welchen unsere Tabellen über die Bürger-

aufnahrae Frankfurts von 1311—1500 für die mittelalterliche

Bevölkerungsstatistik haben, wird nicht unwesentlich dadurch

beeinträchtigt, dass die dort gegebenen Hauptzifferu für ein-

zelne Zeitabschnitte Elemente einschliessen , welche in den

übrigen nicht oder fast nicht enthalten sind. Dahin gehören

für die früheren Perioden die Aus- und Pfahlbürger, sowie

die Juden , für die späteren die Bürgersöhne und die zum

zweiten Male Bürger Gewordenen.

Von den beiden letzten Kategorien ist bereits in anderem

Zusammenhang die Rede gewesen und wird im nächsten Ka-

pitel weiter gehandelt werden. Auch über die Juden wird

im VI. Abschnitte der Aufschluss gegeben , den die Quellen

zu geben gestatten. Es bleibt uns hier die ebenso schwierige

als lohnende Aufgabe , zu versuchen , ob es uns gelingt , das

der modernen Welt so fremdartig erscheinende Institut der

Ausbürger und Pfahlbürger auf statistischem Wege in

seinem Wesen und seiner Bedeutung genauer zu ergründen,

als dies durch die seitherigen , auf Grund andern Quellen-

niaterials und einer andern Forschuugsmethode augestellten

Untersuchungen möglich gewesen ist.
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Allerrlings ist das uns hierbei zur Unterlage dienende

statistische Material weder so reichhaltig noch so vollständig,

als es zu wünschen wäre. Zum Theile hat es selbst erst

durch mühsame Kleinarbeit gewonnen werden müssen. Denn

in den Bürgerbüchern sind die Ausbürger von den übrigen

Eingetrageneu nicht besonders unterschieden und der Pfahl-

bürger wird kaum gedacht. Wir wüssten überhaupt nicht

dass Leute dieser Art vorhanden wären, wenn nicht zum Jahre

1335 der Schreiber bemerkt hätte: „Non scripsi illos qui

sunt concives civitatis extranei. Bei genauerem Zusehen ent-

decken wir denn auch, dass bei einer Anzahl Personen die

Bezeichnung der Herkunft nicht mit von und dem Ortsnamen,

sondern mit t'w, zu, mora^is in, gesessen zu, resi-

dcns in . . . ausgedrückt ist. Zuweilen ist auch noch die

Lage ihres Hauses oder Hofes beigefügt, z. B. Wencslo retro

ecclesiam in Wirhen (1337) , Gerlach vndcr der lynden zu

lleckestad (1345). Nur einmal (1339) ist eine Person aus-

drücklich als Ausbürger bezeichnet : Concze Jacohis sti/ffson,

yener Ärnoldi de Echinheim . . . , extraneus concivis ; aber

gerade in diesem Falle ist die Praeposition de gebraucht,

welche nicht das Verweilen au einem Orte, sondern die Her-

kunft aus demselben bezeichnet. Halten wir nun daneben

Beispiele wie lleinr. Reche v o n KaldebacJt., Conradis zu Le-

winstein lantsidel (1344), Älheidis de Lidinsheim an der

hecken (1342), Locze hy der Jcirchen von Sweinheim (1357),

so können wir uns schwer des Eindrucks erwehren , dass wir

es auch in diesen Fällen mit Ausbürgern oder mindestens

Pfahlbürgern zu thun haben. Endlich begegnen wir noch

einer nicht geringen Zahl von Namen, welche doppelte Orts-

bezeichnung haben, wie: Gernandus de Nuheim de Frideherg

(1331), Cule vif dem berge ^ Dyle Dylemans son von Lydir-

hach von Krufftcle (1345), Conradus dictus de FrancTcennord

de Frihcherg (1331). Nun könnte es sich gewiss in allen

diesen Fällen um Personen handeln , welche bei ihrer Ansie-

delung in Frankfurt zum zweiten Male den Ort wechselten

;

indessen scheint das zuletzt angeführte Beispiel mit einiger

Bestimmtheit darauf hinzuweisen , dass wir es auch hier mit
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Aus- oder Pfablbürf]jern zu tliun haben. Und wenn dies

richtig wäre, so würden sicher auch hinter den Bezeichnungen

mit de oder von und einem Ortsnamen sich noch manche

Bürger dieser Kategorien verbergen.

Auf eine vollständige Ausscheidung der letzteren aus der

Masse der Aufgenommenen werden wir sonach verzichten

müssen. Wir haben uns an die wenigen sicheren Fälle , die

unsere Tabelle verzeichnet , zu halten , und auf sie den Ver-

such zu gründen , zu dem sie einladen , tiefer in das Wesen

jener interessanten Einrichtung einzudringen.

Wir haben in unserer tabellarischen Darstellung keinen

Unterschied zwischen Ausbürgern und Pfahlbürgern gemacht,

obwohl beide Begriffe weder logisch koordinirt sind , noch

auch ganz zusammenfallen ^). Vielmehr hat der erstere den

weiteren, der letztere den engeren Sinn. Die Verwirrung,

welche noch dieses ganze Gebiet der städtischen Verfassungs-

geschichte beherrscht, lässt sich am besten dadurch besei-

tigen, dass wir drei Klassen von Ausbürgern unterscheiden:

1. Pfahlbürger, d. h. Ausbürger in ländlichen Ge-

meinden,

2. Ausbürger, die in fremden Städten ansässig

sind , und

3. Geistliche Korporationen sowie Herren
und Ritter, welche vertragsmässig in das Bürgerrecht auf-

genommen wurden und in einem bündnissähnlichen Verhält-

nisse zu der Stadt standen.

1. Die Pfahlbürger sind von allem Anfang an nichts

1) Schon Eichhorn, D. Rechtsgesch. II § 243 hat sie als gleich-

bedeutend behandelt. Vgl. auch Maurer, Städteverfassung II, S. 241.

Man hat sich überhaupt bei der Betrachtung dieses Gegenstandes vor

drei Irrthümern zu hüten: 1) die Pfahlbürger mit Rücksicht auf die

Etymologie des Wortes als Vorstadtbewohner anzusehen , 2) die An-

nahme derselben seitens der Städte mit der Aufnahme von Hörigen und

der Befreiung der letzteren in städtischer Luft zu vermischen, 3) alle

Ausbürger als Pfahlbürger anzusehen. Thomas, Oberhof S. 174 ff.,

hat sich von einem durchaus berechtigten Gefühl leiten lassen, als er

Ausbürger und Pfahlbürger unterschied , und verdient keineswegs den

Tadel, welchen Maurer a. a. 0. gegen ihn ausspricht.
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uuilers als Dorfbewohner bäuerlichen Standes, welche unter

Beibehaltung des Sitzes auf dem Laude das städtische Bür-

gerrecht erlaugt hatten. Jm Jahre 1255 beschloss der rhei-

nische Städtebund, zu dem auch Frankfurt gehörte, auf einem

Tage zu Mainz, »die Bürger, welche Pfahlbürger genannt

werden
,

gänzlich und völlig abzuschaffen , so dass künftig

keine der Städte solche haben und aufnehmen wird.« »Jene

aber«, heisst es weiter, »welche wir aufgenommen haben und

noch aufnehmen werden, sollen zugleich mit ihren

Frauen, Kindern und Dienstboten (familia) Tag für Tag das

ganze Jahr hindurch bei uns ansässig sein
,
jedoch mit der

Ausnahme, dass sie zur Zeit der Ernte mit ihren Frauen zur

Einsammlung des Getreides aufs Land gehen können am
Vorabend von St. Margareten (9. Juni) und nicht vor Lauren-

tiustag (10. August) zurückzukehren brauchen. Dies jedoch

so , dass sie in der Zwischenzeit in ihren Häusern einen an-

gemessenen Theil ihrer Hausgenossen (familiam competentem)

zurücklassen und ihre Häuser Feuer und Rauch haben und

offen sind nach der Gewohnheit der Häuser, welche bewohnt

werden. Ebenso sollen sie zur . Berbstzeit am Tage des h.

Moriz (22. Sept.) drei Wochen aufs Land gehen können, um
ihren Wein zu lesen , vorausgesetzt , dass ihre Häuser wie

vorerwähnt versorgt sind ^)«.

Wir haben es also hier mit einem Versuche zu thun,

die Pfahlbürger zu residentes cives zu machen unter Gewäh-

rung derjenigen Erleichterungen für die Bebauung ihrer Län-

dereien auf den Dörfern, welche ihnen die Beibehaltung ihrer

seitherigen Wirthschaften gestatteten. Man suchte damit den

verschiedenen vorausgegangenen Laudfriedensgeboten gerecht

zu werden, ohne die wirthschaftlichen Interessen der Bürger

zu sehr zu schädigen. Allein offenbar waren jene Bestim-

mungen (die Führung eines doppelten Haushalts während der

Ernte, ein halbuomadischer Betrieb der Landwirthschaft, be-

schränkt auf noch nicht drei Monate) für die Mehrzahl un-

erfüllbar. Das Frankfurter Stadtrecht von 1297 verlangt denn

1) ürk. bei Böhmer, S. 107.

Bücher, Die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 24
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aucli von den Pfahlbürgern" bloss, dass sie von Martini (11.

Nov.) bis Petri ^^tuhlfeier (22. Februar) in der Stadt eignen

Haushalt führen , so dass sie fast ^U Jahre ungestört auf

dem Lande wohnen und dort ihrer Wirthschaft obliegen

können ^). Es setzt also nicht einmal den Besitz eines eig-

nen Hauses in der Stadt, wie jener Tagsatzungsbeschluss, vor-

aus und verpflichtet die Pfahlbürger nur, an den hohen Fest-

tagen dem Pfarrer des Ortes, wo sie dann gerade sitzen (fa-

cinnt residenciam personalem), die herkömmlichen Oblationen

darzubringen , während es ihnen anderseits Garantie gegen

eine Steigerung der seitherigen Kriegsleistungen gewährt.

Man muss sich büten, diejenige Ordnung, welche hier

verlangt wird, als die thatsächliche zu betrachten. Vielmehr

gab es ohne Zweifel fortwährend zaiilreiche Pfahlbürger, welche

die vorgeschriebene Residenz in der Stadt nicht hielten. Im

Jahr 1289 erklärt vor den Richtern des Mainzer Stuhls Ru-

pert , der Schultheiss des Stiftes St. Peter in Bürgel , wie er

dadurch, dass er sich um das Bürgerrecht in Frankfurt be-

mühe , sich und das Seinige aus der Dienstbarkeit des ge-

dachten Maiuzischeu Stiftes, dessen Leibeigener er sei, nicht

zu entfremden beabsichtige ^). Der Wortlaut der betr. Ur-

kunde erlaubt kaum den Gedanken an eine, wenn auch nur

zeitweise Entfernung besagten Schul theissen «'on seinem seit-

herigen Wohnort. In der Erneuerung des Stadtfriedens von

1318 ^) werden verschiedene Vergehen mit zeitweiliger Ent-

fernung aus der Stadt bestraft. Und ist daz ein unser us-

hurgere, der niht öhir jar hi uns in der stad hi uns sitsit,

her si ivaz mannis her si, der dirre vorgenanten bröche

keinen tede, wanne der su gnaden und zu hezerunge kömit,

der sal sine zit, die ieme dar imnie gcbörit, in der stad zu

FranJcenfort sin
,

glichir ivis als ein ingesezzen bürgere uze

muz sin. Für den Ausbürger, der nicht das Jahr hindurch

in der Stadt sitzt, ist also schon ein einmouatlicher Aufent-

1) Böhmer, Urkdb. S. 305 f. § 20. 22. 26.

2) Böhmer a. a. 0., S. 244.

3) Ebendaselbst, S. 443.
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halt in derselben eine Strafe, ebenso wie für den dauernd An-

sässigen die Ausweisung

!

Am 23. September 1333 gebietet Kaiser Ludwig den vier

wetterauischeu Städten , keines Herren Leute als Pfahlbürger

aufzunehmen und zu sorgen, dass die bereits Aufgenommenen

innerhalb dreier Wochen (bis zum nächsten Gallustag) bei ihnen

sesshaft würden. Dieses Gebot wird am 11. Sept. 1340 mit

Einwilligung der Herreu aus der Wetterau und der genannten

Städte , aber in etwas gemilderter Form , wiederholt und am
15. Juni des folgenden Jahres auf das ganze Reich ausge-

dehnt ^). und jetzt zeigen sich auch Spuren eiuer Wandlung

im Bürgerbuche. Hatte man sich noch 1335 durch einfache

Umgehung des kaiserlichen Wortes zu helfen gesucht, indem

man die Ausbürger bloss nicht in das Bürgerbuch schrieb,

so wurden von 1339 ab zahlreiche Aufgenommene als resi-

dentes conciues (facti) eingetragen. Es sind ihrer 1839: 22,

und von 1340 bis 1344 folgen noch weitere 20 nach.

Bleibt hier noch der Vermuthung Raum , dass die nicht

mit einem solchen Vermerk versehenen Einträge sich auf

Ausbürger beziehen, so scheint diese vom Jahre 1346 ab

ausgeschlossen werden zu müssen. Denn dieses Jahr beginnt

im I. Bürgerbuch (S. 78) mit der üeberschrift : Anno dm.

mcccxlvj, postqiiam remmciati et depositi sunt dicti diephalhur-

ger, siih scripti recepti siint in residentes conciues. Die Zahl der

Einträge übersteigt denn auch in diesem und dem folgenden

Jahre bei weitem den Durchschnitt der beiden vorausgegan-

genen Jahrzehnte. Man würde sich aber sehr täuschen, wenn

man annehmen wollte , dass damit das Pfahlbürgerthum auf-

gehört hätte. Noch in dem gleichen Jahre 1346 sowie in

den folgenden Jahren werden, wie die Tabelle ausweist, solche

aufgenommen; ja selbst bei manchen als residentes conciues

bezeichneten Personen verräth irgend ein kleiner Zug in der

Namengebung, dass sie ihren eigentlichen Wohnsitz nicht in

der Stadt, sondern auf dem Lande hatten. Das deutlichste

Beispiel bietet ein Eintrag von 1342 : Hertivin de Rumpen-

heim morans in Bybera residens conciuis.

1) Böhmer, ürkdb. S. 529. 565. 572.

24*
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Wie konnte man in Bieber sich aufhalten uml doch zu

Frankfurt sesshaft sein? Ohne Zweifel nur so, dass man die

oben erwähnte Bestimmung des Stadtrechts von 1297 erfüllte

und die Winterniouate mit eigenem Rauche in der Stadt sass ^).

Die »Abschaffung« der Pfahlbürger würde demnach nichts

anderes bedeuten , als die Ausübung eines Zwanges gegen

diejenigen, welche seither die vorgeschriebene Residenz in der

Stadt nicht gehalten hatten , dies künftig zu thun. Zu dem

Ende hatten sie ein Haus in der Stadt zu erwerben , wozu

sich in der Neuenstadt Gelegenheit genug bieten musste.

Vielleicht genügte es auch , bloss ein festes Miethverhältniss

einzugehen , und es ist nicht unwahrscheinlich , dass die in

dieser Zeit vollzogene Umwandlung des früher von den Neu-

bürgern geforderten Erwerbs einer Jiereditas in den Renten-

kauf ihre Ursache in dem Bedürfnisse der Pfahlbürger hat.

Denn damit, dass der Pfahlbürger ein Haus erwarb, welches

neun Monate des Jahres leer stand, konnte weder ihm selbst

noch der Stadt gedient sein; es genügte, wenn jeder bei

seinem Rentenschulduer ein Unterkommen fand, und der letz-

tere durfte zufrieden sein , die Reute nicht in Geld sondern

in der Form des Winterquartiers geben zu können.

Diese Vermuthung findet eine Bestätigung durch die

Bedebücher von 1346 und 1354. Das Bedebuch von 1346

enthält zunächst die Steuerpflichtigen der Oberstadt , sodann

die Ortulani, d. h. die Gärtner in der Neuenstadt, und nach

diesen eine Rubrik , die sich in keinem andern der auf uns

gekommenen Bedebücher widerfiudet: Ciues extranei. Am
Schlüsse dieser letzteren Abtheilung wird die Steuersumme

der gertenern vnd der hurgere die dar in (d. h. in das Quartier

der Gärtner, die Neuestadt) gesogen sint, angegeben. Dass

unter den zuletzt angeführten Worten die Ciues extranei zu

verstehen sind, ergibt sich, wenn man die Steuerbeträge der-

1) Dass das cum •proprio igne residenciam facere, welches das StR.

§ 20 dafür gebraucht, nicht nothwendig die persönliche Anwesenheit

der Pfahlbürger einschloss, zeigt § 22, wo dieselben verpflichtet werden :

uhicunqiie faciunt residenciam per s anal ein , ibi . . . plebano . . . offere

obladones.
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selben mit denjenigen der Gärtner zusammenzählt. Daraus

ist zu schliesseu, dass die 145 Ausbürger, welche in die Steuer-

liste eingetragen sind , sich in der Neueustadt ansässig ge-

macht hatten.

Dass diese Ansässigmachung im Sinne des residenciam

facere im Stadtrecht von 1297 zu verstehen ist, dafür sprechen

verschiedene Umstände. Zunächst der, dass in dem Bedebuch

von 1354 (für die Zwischenzeit ist kein solches vorhanden)

die Rubrik der Ciues extranei weggefallen ist. Allerdings

hat inzwischen die Bevölkerung der Neuenstadt beträchtlich

zugenommen (von 292 steuerpflichtigen Personen auf 480);

allein in der Liste finden sich nur sehr wenige Namen, welche

mit solchen der ciues extranei von 1346 übereinstimmen. So-

dann der Ausdruck Ausbürger selbst, welcher als Ueberschrift

der fraglichen Rubrik vorgesetzt ist. Hatten sich die betr.

Personen für das ganze Jahr in der Stadt niedergelassen, so

konnten sie nicht mehr ciues extranei genannt werden. Ferner

deuten die Personenbezeichnuugeu der Ausbürgerliste von

1316 darauf hin, dass die Träger derselben noch immer das

Dorf als ihre eigentliche Heimat ansahen. Bei allen Namen,

bloss 6 ausgenommen , ist der Ort der Herkunft angegeben,

gewöhnlich mit vorgesetztem von. In 11 Fällen ist statt des

letzteren zu gesetzt ^) und einmal wird von einem Andern

die Steuer fur eynen pholburger entrichtet. Endlich Hessen

sich vier P'älle ausfindig machen , in welchen Söhne oder

Witwen von Ausbürgern der Steuerliste von 1346 nach diesem

Jahre in das Bürgerbuch eingetragen sind, was sicher nicht

geschehen sein würde, wenn ihre Väter, bezw. Ehemänner,

schon vorher dauernd in der Stadt niedergelassen gewesen

wären.

Das Gesagte erhält eine Bestätigung durch den Umstand,

dass das Bedebuch von 1354 eine besondere Abtheilung für

die Ausbürger nicht enthält. Im Jahre 1346 wurde nämlich

die Bede erhoben feria tercia ante Lude, also am 12. December,

1) z. B. Gerlach vnder der lynden zu Hexstad, — Luckard hy dem

hurne zu Gynheym, ~ Gernand der meczeler zu Vrsele.
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zu der Zeit, wo die Pfahlbürger in der Stadt Residenz halten

mussten ; im Jahre 1354 feria secunda post dominicam In-

vocavit, also am 3. März, zu der Zeit, wo die Pfahlbürger auf

dem Lande ihrer Wirthschat't nachgehen durften. Wenn trotz-

dem auch in dem Bedebuch von 1354 unter den OrUdani

einige Personen durch ihre Namen sich als Pfahlbürger ver-

rathen, so ist dies vielleicht daraus zu erklären, dass dieselben

sich bereits mehr dem städtischen Leben anbequemt hatten,

sodass sie auch in der guten Jahreszeit ihr Doinicil in der Stadt

nur dann verliessen, wenn die Feldarbeit es durchaus verlangte.

Um zu bestimmen , zu welcher Zeit die Ausbürger des

Bedebuchs von 1846 das Bürgerrecht erlangt hatten, sind die

Namen derselben mit den Einträgen des J. Bürgerbuchs ver-

glichen worden. Es konnten ihrer im Ganzen 99 identificirt

werden. Von diesen waren in das Bürgerbuch eingetragen

zwischen 1324 und 1330 9

» 1331 » 1340 23

» 1341 » 1345 44

im Jahre 1346 23

Von diesen 99 Personen waren im Bürgerbuch nur 10

als Ausbürger zu erkennen ; die übrigen 89 musste man nach

der Form der Einträge für gesessene Bürger halten. Wir

dürfen darnach annehmen , dass wir nur etwa für die Zeit

von 1336 bis 1345 in den Ausbürgerzifferu unserer Tabelle

annähernd vollständige Daten haben. Nehmen wir das gleiche

Verhältniss für den ganzen Zeitraum von 1311 bis 1350 an,

so würde etwa ein Fünftel der in dieser Zeit Aufgenommenen,

d. h. mindestens 275 Personen (statt 183) als Ausbürger zu

rechnen sein. Wahrscheinlich aber bleibt diese Schätzung

nicht unerheblich hinter der Wahrheit zurück.

Das Verbot einer so weit verbreiteten und tief einge-

wurzelten Einrichtung, wie es das Pfahlbürgerthum war, wurde

ohne Zweifel in der ganzen Wetterau als äusserst hart em-

pfunden , und dies um so mehr , als Herren und Städte ein-

seitig vorgiengen ^). Es kam deshalb unterm 21. December

1) Darauf deutet die Urk. bei Böhmer, S. 607 f. hin, der wir

das Folgende entnehmen.
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1346 zwischen den Herreu von Falkenstein , von Hanau , von

Eppstein und den vier wetterauischen Städten zu einer Ueber-

eiukuuft, in welcher zunächst für zwei Jahre bestimmt wurde,

dass keine Pfahlbürger aus den Leuten genannter Herreu von

den Städten aufgenommen werden sollten. Dan ivcr hy uns

den steden bli/hen uyl, und hy uns den steden hurger sin adir

werdin wyl^ der sol mit wyhe und mit Jcinden hy uns sitzen

und wonen. Den bereits vorhandenen Pfahlbürgern sollte eine

Frist von etwa sechs Wochen (bis Mariae Lichtmess) gewährt

werden : ivilliche also in den steden gesezsin hurger ivoUin

hlyhen, das sich die hyhinne in die stede sullint setzen und

hurger darinne sin. Dagegen versprechen die Herren , die-

jenigen ihrer Leute , welche auf diese Weise in die Städte

fahren und dort Bürger sein oder werden wollten , in keiner

Weise zu hindern oder sie sonst zu beschweren.

Der Wortlaut dieses Vertrags, welcher nur acht Tage nach

der Aufstellung der Steuerliste von 1346 geschlossen worden

ist, zeigt, dass die Herren mit der Auslegung, welche die

Frankfurter dem kaiserlichen Gebot gegeben hatten, nicht zu-

frieden waren. Sie verlangten, wenigstens für ihre Leute,

wenn sie dieselben dem kaiserlichen Worte gemäss als Stadt-

bürger anerkennen sollten , dass sie nicht bloss persönlich

Wiuterresidenz in der Stadt hielten , sondern dass sie mit

Frauen und Kindern dauernd daselbst wohnten. Wir vermögen

nicht zu sagen, welchen Erfolg der Vertrag hatte; soviel aber

steht ausser Zweifel, dass sich die völlige Ansässigmachung

der Pfahlbürger nur ganz allmählich vollziehen konnte. Sie

bestanden zum grossen Theile mit der Modification, welche das

Stadtrecht von 1297 vorschrieb, thatsächlich fort. Beweis da-

für ist ein Separatvertrag, den 1351 die Stadt mit einem der

in der Urkunde von 1346 genannten Herren , Philipp von

Falkenstein, Herrn zu Münzenberg in Betreff ihrer Ausbürger

abschloss^), unter denen, wie der Zusammenhang ausweist,

nichts anderes verstanden ist als eben die Pfahlbürger. Auch

1) Abgedr. bei Lersner 1, 1, S. 363 — allerdings in einer fehler-

haften Abschrift.
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hier lässt sich der genannte Herr versprechen, dass die vzhiirgere

gein uns abe suUent sin alsc verre iz uns rurct alse lange

daz verhundnize weret. Vnd welche uzhiirger die zit, die

wile daz verbundnuze weret., undir uns uff dem lande in tinser-

me gebite ivollent ivonen imd sitzen, die sidlent uns dienen

von ivasser und von weide in einer gemeinschafft alse andere

ire nachgebiir Wanne auch das verbundnize ufge-

saget uird und nzget, so sidlent sie die vzbnrgrre finden sie-

zende unbenodiget odir in heinerley iviz tmbefangen von unsir

wegen glicher wiz als hude diesis dages. Darnach konnte

also in der Herrschaft Münzeuberg der Frankfurter Aus- oder

Pfahlbürger nach wie vor unbehelligt auf dem Lande sitzen,

wenn er nur den Verpflichtungen gegen seinen Herrn gerecht

wurde.

Vereinzelte Spuren des Pfahlbürgerthums weisen die Bürger-

bücher noch im XV. Jahrhundert auf ^). Nach und nach

scheint dasselbe in Abgang gekommen und schliesslich ganz

eingestellt worden zu sein, um den ewigen Streitigkeiten mit

den Dynasten der Umgegend ein Ende zu machen. Fortge-

setzt aber wurde bis in das XVI. Jahrhundert hinein ein

grosser Theil der bäuerlichen Anwesen in einem weiten Um-
kreise von Dörfern, wie oben (S. 275 fi.) gezeigt wurde, von

der Stadt aus bewirthschaftet , und die auffallende Thatsache,

dass bei der Eidesleistung zu Ende September und zu Anfang

Oktober 1440 mehr als der sechste Theil der Bürger als ab-

wesend erfunden wurde (S. 184), erklärt sich am ungezwun-

gensten, wenn wir annehmen, dass dieselben sich zur Wein-

lese auf ihren Dorfgütern befanden.

Will man die grosse Lebenszähigkeit des Pfahlbürger-

thums verstehen , so hat man sich gegenwärtig zu halten,

dass dieselben durchweg zu dem wohlhabenderen Theile

der ländlichen Bevölkerung gehörten. Wer auf dem Lande

nichts zu verlieren hatte , begab sich auf die Dauer in die

Stadt, wo kräftige Arme immer willkommen waren. Wer da-

1) Die letzten 3 Fälle, die mir vorj^ekommen, sind folgende: Heincze

Creygir schoUheiße zu Vechhiheim 1382 ; Hcrte von Eschbach Schultheiß

daselbs 1405 ; Gerhard Flecke zu Nidirn Rode 1451.
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oresen liegend Gut auf deu Dörfern besass , der war in einer

Zeit, wo der baare Umsatz eine so geringfügige Rolle spielte,

an dieses gebunden. Heute fällt es dem süd- und mittel-

deutschen Kleinbauer , dem die Heimat zu eng ist , ziemlich

leicht, Aecker und Haus und Inventar »zu Geld zu macheu«,

das er in di r Tasche mit über den Ocean nimmt, um in der

neuen Welt es in einer Farm anzulegen. Das ist die Geld-

wirthschaft, die auch das Unbewegliche beweglich macht. Im

Mittelalter liess sich eine Liegenschaft nur äusserst selten

völlig »realisiren«. Fast der ganze städtische und ländliche

Immobiliarverkehr bewegte sich in der Form der Einräumung

eines dauernden Nutzung^;rechtes gegen Erlangung einer Renten-

forderuug, welche letztere am Immobil haften blieb und sich

noch gewöhnlich bloss auf Leistungen in Gebrauchsgütern,

nicht in Geld, bezog. Das ist die Naturalwirthschaft, welche

auch das von Natur beweglich Scheinende immobilisirt. An
eine völlige Liquidation ihres Besitzes auf den Dörfern hätten

also die Pfahlbürger nicht denken können , selbst wenn sie

den guten Willen dazu gehabt hätten. Die Bevölkerung auf

dem Laude konnte bei dem fortwährenden Abfluss von Arbeits-

kräften nach den Städten und der grossen Sterblichkeit nur

sehr langsam zunehmen. Es musste deshalb vielfach auch an

vertrauenswürdigen Pächtern und Erbbeständern fehlen. Und

wozu solchen das von den Vätern ererbte Gut überlassen, wenn

man doch auch in der Stadt immer noch bis zu gewissem

Grade Laudwirth für den eigenen Bedarf bleiben musste ?

Dass aber in der That die Pfahlbürger den wohlhabenderen

Theil der ländlichen Bevölkerung in sich begriffen, dafür gibt

das Bedebuch von 1346 einen genügenden Beweis. Allerdings

ist die Bedeordnuug für dieses Jahr nicht erhalten. Wir

kennen deshalb nicht den Steuerfuss, nach welchem die Ver-

mögenssteuer damals umgelegt wurde und sind darum nicht

im Stande, die Steuerbeträge der einzelnen Personen , welche

das Bedebuch enthält, auf die entsprechenden Vermögensstufen

zurückzuführen. Wohl aber können wir die Gliederung der

steuerpflichtigen Bevölkerung nach der Höhe ihrer Steuerbe-

träge ermitteln und die beiden Stadttheile Oberstadt und
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diesen Puukt hin untersuchen. Dieselben vertheilen sich auf

63 Dörfer, von denen 12 dem Kreise Hanau , 13 dem

Kreise Friedbert;, 11 dem Amte Höchst, 10 dem Kreise

Offenbach
,

je 4 den Aemteru Hochheim , Königstein und

dem Kreise Grossgerau , 3 dem Amte Usingen , 2 dem

Kreise Frankfurt und je 1 den Aemtern Idstein und Hom-

burg angehören. Die äussersten Punkte bilden im Norden

die Orte Walsdorf, Hasselbach und Westerfeld (alle auf der

Nordabdachung des Taunus) , im Osten Eichen und Krotzen-

burg a. Main , im Süden Mörfelden , im Westen Flörsheim,

Wicker und Igstadt. Während der Kreis, den sie umschlies-

sen , im Norden sich etwa 35 Kilometer von der Stadt ent-

fernt, beträgt seine Ausdehnung im Osten und Westen wenig

über 25 km., im Süden bloss 17 km. Von allen 63 Dörfern

liegen nur 8 südlich des Maines und von diesen bloss 2 in

einiijer Entfernung von den Ufern desselben. Der städtearme

und burgenreiche Nordwesten lieferte die grösste Zahl der

Pfahlbürger ; im Osten und Nordosten macht sich die Nähe

von Gelnhausen und Friedberg bemerklich, im Süden die

dünne Bevölkerung des Reichsforstgebietes.

Was die sociale Physiognomie der Pfahlbürger

betrifft , so genügt es, dem oben über ihren Vermögeosstand

Ermittelten einige wenige Beobachtungen beizufügen, zu wel-

chen das Material der Bürgeraufnahme-Tabelle Veranlassung

bot. Von den 165 Pfahlbürgern derselben sind 22 (13,3 *'/o)

weiblichen Geschlechts, darunter 14 Witwen. Von den letz-

teren werden 3 zugleich mit Söhnen und Schwiegersöhnen zu

Bürgern empfangen. Unter den Männern sind zu beachten

die Schultheisseu von Seckbach, Fechenheim, Kelsterbach,

Vilbel und Holzhausen , die Söhne der Schul theissen von

Schweinheim und Köbel , die Witwen der Schultheisseu von

Flörsheim , Peterweil und Krotzenburg , die Zentgrafen von

Fechenheim , Meilsheim und Nieder-Stedten , die Vögte von

Nied und Seckbach sowie des letzteren Schwestersohn , die

Pfarrer von Karben und Mörfelden nebst dem Vetter des

letzteren, 4 Hofleute auf Kloster- und Spitalgütern in Bischofs-

heim und Zeilsheira, 2 Landsiedel Frankfurter Geschlechter in
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Kall)ach, die Müller von Bieber und Läramerspiel, der Bäcker

von Werheim , der Metzler von Oberursel ') , ein Fischer zu

Nied, der Glöckner von Eckenheim, der Zöllner zu Xied und

der vSchäfer von Raunheim. Fast drei Viertel der Aufgenom-

menen erfüllen die üblichen Bedingungen (Bürgergeld und

Rente) — ein Beweis mehr dafür , dass die Pfahlbürger vor-

wiegend der wohlhabenderen Klasse der Dorfbewohner ange-

hörten.

Wir haben diese kleine Untersuchung absichtlich auf

einen geringen Kreis sicherer Fälle beschränkt, müssen aber

doch zum Schlüsse derselben noch auf zwei Beobachtungen

hinweisen, welche ähnlich wie die näheren Ortsbestimmungen

innerhalb der Dörfer (S. 367) der Vermuthung Anhalt bie-

ten , es möchte der Antheil der Pfahlbürger namentlich an

den Einträgen des ersten Bürgerbuchs ein weit grösserer

sein, als unsere Tabelle annehmen lässt, ja sie möchten viel-

leicht die Mehrzahl aller von 1311 bis gegen 1340 Aufge-

nommenen bilden. Die erste betrifft einen Eintrag des Jahres

1315, welcher lautet: Gohelo de Buchheim residens in Fran-

henuord. Die Bemerkung, dass der Aufgenommene in Frank-

furt ansässig sei, sieht ganz darnach aus, als ob sie eine Aus-

nahme von der Regel kenntlich machen sollte , zumal sie

sonst nirgends wiederkehrt und fast allen in dieser Zeit ein-

getragenen Namen der Ort der Herkunft zugefügt wird. Der

Sinn wäre dann : Gobelo ist zwar von Buchheim , aber er

wohnt in Fr., während die übrigen auch in ihrem Herkunfts-

orte wohnen. Wichtiger scheint die andere Beobachtung.

Sie betrifft die grosse Zahl von Dorfbeamten, welche sich in

dieser Zeit in das Bürgerrecht aufnehmen Hessen, Nicht

weniger als 12 Schultheissen , 26 Söhne, Töchter, Schwieger-

söhne und Frauen von Schultheissen , 5 Vögte [advocatus,

foyd , faut) nebst 2 Söhnen und 2 Töchtern von Vögten, 3

Zentgnifen (centurio , sintgreue) nebst einem Schwiegersohne,

15 Schäfer (opilio ^ scheffir) , und 2 Schäferinnen (opiliatrix

1) Unter den Ausbürgern des Bedebuchs kommen noch andere

Dorfhandwerker (Schmiede, Schuhmacher, Zimmerleute) vor.
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sclieffirv) wurden für die Jahre von 1311—1372 ermittelt.

In der späteren Zeit verschwinden die Personen dieser Gat-

tung (abgesehen von den Schäfern) fast gänzlich aus den

Bürgerbücheru. Nimmt man dazu , dass in der Zeit vor

1350, welcher über Vs der erwähnten 69 Aufnahmen auge-

hören, die Dorfschultheisseu sehr häufig als Bürgen für ihre

Ortsgenossen sich einschreiben lassen , und dass nicht wohl

auzunehmen ist, jene Dorfwürdenträger hätten bloss ihren

Lebensabend in der Stadt zubringen wollen , so wird es ein-

leuchtend , dass wir es wohl auch hier mit Pfahlbürgern zu

thun haben, zumal unter den sicher ermittelten Pfahlbürgern

Schultheissen und Vögte verhältnissmässig häufig sind ').

2. Die Ausbürger in fremden Städten scheinen

sich kaum länger erhalten zu haben als die Pfahlbürger.

Freilich hatte 1333 Kaiser Ludwig, während er aufs eifrigste

die Abschaffung der Pfahlbürger betrieb , den Frankfurtern

ausdrücklich gestattet, dass sie ihre Bürger, die in andern

gemauerten Städten gesessen seien, versprechen, verantworten,

schirmen und vertheidigeu möchten, als ob sie bei ihnen zu

Frankfurt in der Stadt gesessen wären. Dennoch Hessen sich

unter den laufenden Einträgen der Bürgerbücher nur zwei

sichere Fälle ausfindig macheu, in denen solchen Ausbür-

gern die Aufnahme gewährt wird. Der eine betrifft einen

Vogt (advocatns) in Fulda (1330) und der andere eine Frau

aus Laubach, die zu Büdingen ansässig war (1358). Dagegen

enthält das Schlussblatt des ersten Bürgerbuchs ein Verzeich-

niss von etwa 25 in Mainz ansässigen Personen , welche zu

Frankfurt Bürger waren ^). Auffallend ist es immerhin, dass

1) Nicht selten hat es den Anschein , als ob die Erwerbung des

Frankfurter Bürgerrechts bei gewissen Dorfstellen traditionell gewesen

sei. So erwerben 1347, 1359 und 1367 Vögte von Werheim das Bürger-

recht; 1344 der Vogt Heilraann von Seckbach und 1368 sein Sohn, 1323

Hdnrmis opilio de Inferiori Bomersheim und 1365 Orth scheffir von

Nidir Bomersheim, 1345 und 1361 die Schäfer von Nieder-Erlenbach,

1334 Johannes quondam scultetus domini abbatis in Selginstad und 1349

Hille vnd Pacze, Heilen Myen dochtere des faudes von SeJgenstad.

2) Vit s-int die von Mencze, die burger sint zu Frankenfurt. 8 der

Namen sind durchgestrichen. Das Verzeichniss dürfte um 1350 ge-
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diese Bürgerkategorio so wen ig Spuren iu den Bürgerbüchern

hinterlassen hat ; doch ist es nicht unwahrscheinlich , dass

sie in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts ganz abge-

kommen ist.

3. lieber die Herren und It i 1 1 e r , Stifte und
Klöster, welche das Frankfurter Ausbürgerrecht erwarben,

sind wir etwas besser unterrichtet.

Was zunächst jene geistlichen Körperschaften betrifft, so

darf man füglich in Zweifel ziehen, ob bei ihnen der Begriff

Ausbürgerrecht noch anwendbar ist. Denn wenn geistliche

Orden wie die Deutschherren, welche iu der Stadt niedergelassen

waren , dieses Recht erhalten , so vermisst man das unter-

scheidende Merkmal zwischen ihnen und den gesessenen Bür-

gern. Sonst ist nur noch für die Antoniter des Hauses zu

Rossdorf, welche wohl ähnlich wie die Deutschherren zu be-

urtheileu sind (vgl. Abschn. V.), ferner für die Klöster Arns-

burg in der Wetterau und Brumbacli im Tauberthal, für die

Stifte der Kirche St. Marien zu den Greden und zu St. Peter

in Mainz der Besitz des Frankfurter Bürgerrechts beglaubigt.

Die drei erstgenannten besassen Höfe in Frankfurt, und es

ist bezeichnend für den Charakter dieses Bürgerrechtes , dass

es die Antoniter eben iu dem Moment erhalten, wo ihnen der

Hof in der Stadt durch Schenkung zukommt ^). Von Seiten

schrieben sein. Ob die Uebersiedelung zahlreicher angesehener Mainzer

nach der Eroberung ihrer Stadt durch Adolf von Nassau 1462 (vgl.

Job. Latomus bei Froning S. 101) mit diesem Ausbürgerthum zu-

sammenhängt, ist fraglich, üebrigens kommen die Familien, welche

Kirchner, Gesch. I, S. 370 als damals von Mainz geflüchtet anführt,

fast alle schon früher in der Frankfurter Geschichte vor.

1) Urk. V. 1236 bei Böhmer S. 62 und 228. Erstere enthält auch

die Beglaubigung der Schenkung. Ebenso scheinen die Deutschen Herren

und die Arnsburger das Bürgerrecht zugleich mit dem Besitze ihrer

Güter in der Stadt erlangt zuhaben, üeber die ersteren vgl. Böhmer,
S. 261 ; die letzteren heissen bereits 1228 nostri notorii coneiues. Ueber

ihren Hof: Batton, Oertl. Beschr. II, S. 157 f., über den Brurabacher

Hof: Der 8. V, S. 131 ft'. und das Bürgerrecht des Klosters: Böhmer,
S. 487. Der Hof findet sich zuerst im XIV. Jh. im Besitz der Mönche,

1327 erwerben sie das Bürgerrecht. lieber die beiden Mainzer Stifte:

Böhmer, S. 488. 612. Thomas, Oberhof, S. 178 zählt nach
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der Stadt waltete offenbar die Absicht vor, den Besitz frem-

der geistlicher Körperschaften sich nicht der Bede- und Dienst-

pflicht entziehen zu lassen, — die Kriegsleistungen an Hel-

men und Wagen werden sogar genau festgesetzt^) — , wäh-

rend anderseits Klöstern und Stiften sowohl für ihre städtischen

Güter als auch für ihre Geschäfte ausserhalb der Stadt der

Genuss der bürgerlichen Rechte in der angesehenen Reichs-

stadt erwünscht sein rausste ^J.

In einer Urkunde vom 2. Januar 1344 bekennt Kaiser

Ludwig, dass er den Städten Frankfurt, Fried berg , Wetzlar

und Gelnhausen erlaubt und empfohlen habe, dag si sich zu

herren, rittern und knechten verbinden und vereinen mügen,

und dieselben mügen und süllen si verantwurtten , schirmen

und versiweclien als ir burger von recht ^). Damit wurde

nur eine bereits vorhandene Uebung von der Reichsgewalt an-

erkannt. Denn schon im Jahre 1340 hatten die vier wet-

B ö h m e r a. a. 0. S. 563 Anm. noch 14 andere Klöster und Abteien

auf, welche das Frankfurter Ausbürgerrecht beaessen haben sollen. Un-
wahrscheinlich ist es nicht, da die meisten als in Frankfurt begütert

bekannt sind ; aber an der von Böhmer angezogenen Stelle ist nur

von Kriegsleistungen die Rede, welche auch auf einem andern Titel als

dem Bürgerrecht beruhen konnten. Die Dörfer Sulzbach und Dortel-

weil, welche dort in einer Reihe mit den Klöstern genannt werden,

hatten sicher kein Bürgerrecht, was auch Thomas a. a. 0. , S. 176

darüber sagen mag. Der SchöfiFenspruch von 1282 (Böhmer, S. 209)

besagt nur, dass man sie t amq^u am nostros condves vertheidigen

soll. Ebensowenig Soden und Neuenhain. Aus allen genannten Dörfern

werden ausweislich des 1. Bgb. Bewohner einzeln zu Bürgern aufge-

nommen gegen Zahlung des Bürgergeldes und Nachweis der Rente, was
gewiss nicht geschehen wäre, wenn sie an sich das Bürgerrecht be-

sessen hätten.

1) Vgl. Böhmer Urkb. S. 563. 487. 488.

2) Bezeichnend dafür ist der passartige offene Brief, den 1228

Schultheiss, Schöffen und Bürger insgemein von Fr. den Mönchen von

Arnsburg ausstellten (Böhmer, S. 53): Ad universorum notitiam

cupimus pervenire litteras per presentes, quod domini et fratres de Arns-

burg nostri notorii aunl concives. Unde rogamus nostri amoris et obsequii

intuitu , ut eosdem ipso iure et eadem libertate, quibus nos gaudemus,

colletari per omnia concedatis etc.

3) Urk. bei Böhmer, S. 584.
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terauischen Städte unter sieh vereinbart : wo ein Ritter oder

Knecht, die man edel lüde- hei^sit , in einer der vier Städte

Bürger sei und im Falle der Noth die von ihm verlangte

Hülteleistung verweigere oder sich derselben durch Aufgabe

der Bürgerschaft entziehe , der solle in einer anderen der

Städte nur dann wieder zum Bürger aufgenommen werden,

wenn er zehu Mark Pfennige zahlte. Die letzteren sollten

derjenigen Stadt übergeben werden , deren Bürgerschaft er

aufgegeben oder der er die Hülfe verweigert habe ').

Dieser Beschluss deutet bereits Zweck und Wesen des

Ausbürgerthums der Edelleute genugsam an. Die Stadt rech-

nete bei Eingehung desselben auf Kriegshülfe, den Rittern

sicherte dasselbe gegen ihre Widersager den Schutz der Stadt

und eine unparteiische Rechtsprechung vor dem Frankfurter

Reichsgericht , vor welchem sie als Bürger allein Recht zu

nehmen brauchten ^). üebrigens darf man nicht meinen,

dass von Seiten der städtischen Verwaltung diese adlichen

Ausbürger anders behandelt worden seien als jeder gewöhn-

liche Bürger. Sie stehen im Bürgerbuch mitten unter den

andern, zuweilen so, dass kein Wort ihren Stand verräth ^)

;

sie haben die 3 U Bürgergeld zu bezahlen und die halbe Mark

Rente nachzuweisen. Der einzige Unterschied besteht nur

darin , dass die Stadt sich von ihnen der Sicherheit halber

eine besondere Bürgerschaftsverschreibung geben Hess, wäh-

rend sie sich bei den übrigen Bürgern mit dem mündlichen

Gelöbniss des Bürgereides begnügte.

Im Ganzen Hessen sich in den Bürgerbüclieru des XIV.

Jahrhunderts 16 solcher Ausbürger nachweisen ; darunter sind

1) Urk. ebendaselbst S. 567.

2) Vgl. die interessante Urkunde von 1303 (Böhmer, S. 349), in

welcher die Verpflichtungen der Stadt, die sich aus dem Bürgerrechte

Ulrichs von Hanau für diesen ergaben , ausführlich dargelegt werden.

Ausserdem die Bürgerschaftsverschreibungen Johanns von Königstein

bei Böhmer, S. 562 und Peters von Runipenheim bei Krieg k, D.

Bgth. II, S. 415 f.

3) So 1340 : Johann de Kunegistein. 1841 : Heinr. et Wolframus fratres

de Haczehenstein, die ich beide nur in Folge der Angaben Böhmer 's,

ürkdb. S. 562 als hierher gehörig herausgefunden habe.
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11 zwischen 1333 und 134i), 3 1341, 1 1346 uud 1 1383

aufgenommen. Andere mögen uns entgangen sein, unter

den Bekannten sind 6 Ritter (milites), 5 Edelknechte (anni-

geri) , ferner die Witwe eines Ritters und 4 nicht näher be-

zeichnete *), Ob alle den Ausbürgern zuzurechnen sind , darf

man bezweifeln , da nichts sie von den gesessenen Bürgern

unterscheidet. Es ist indessen nicht wahrscheinlich , dass in

derselben Zeit , wo sich die letzten der alten Ministerialen-

familien aus der Stadt zurückzogen , eine neue Zuwanderung

von Leuten ihres Standes stattgefunden habe ^). Dagegen

lässt sich in den Bürgerbüchern des XV. Jahrhunderts etwa

ein halbes Dutzend adelicher Personen nachweisen , welche

zweifellos als gesessene Bürger in die Gemeinde sich aufneh-

men Hessen und zum Theil sich mit Frankfurter Bürgerinnen

verheirateten ').

Schliesslich sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass

die Ausbürgerschaft der Edelleute nicht verwechselt werden

darf mit dem Verhältnisse derjenigen, die der stat virhunden

sinty d. h. mit ihr Bündnissverträge geschlossen haben, in

denen man sich gegenseitig Schutz und Hülfe zusagte und die

1) Die Namen sind: 1333: Heinr. de Lindowe miles ; 1335: Heinr.

Binthamer filius dm. Burghardi militis und Denmd relicta Wintheri de

Bedilnheim militis; 1338: Johannes de Erlebach armiger, Conczechin

von Buches armiger, Joh. de Dunczenbach armiger, Heinricus de Ost-

heim miles, Conrad de Erlebach miles, Jacobus Fleming miles; 1340:

Conrad dictus Beheim miles, Joh. de Kunegistein ; 1341: Heinr. et Wolf-

ramus fraires de Haczehensiein , Petrus de Ruinpheim armiger; 1346:

Dominus Conr. filius Conradi Lidirbechirs ; 1383: Joh. von Stogheym

edilknecht.

2) Abgesehen von denjenigen , welche als Söldnerhauptleute oder

Reisige in den Dienst der Stadt traten, worüber zahlreiche Nachweis-

ungen bei Lersner, Chron. II, 1, Kap. XXV.
3) Es sind folgende: 1. Eons Bernhard edelman 1432; 2. Herman

Bender gen. edelknecht (?) 1439 ; 3. Clese Edelman Herbords son von

Witerstad (?) 1448 ; 4. Stomppe von Waldecke edelman frauwen Hebeln

zum Engel hauswirte 1459; 5. Johann von Treyse edelman 1484 (leistet

bloss den Beisasseneid); 6. Eberhart von Husenstam etelknecht 1496

(verheiratet mit Guda im Salhof, Witwe von Wicker Frosch: Fron in g,

Chron. S. 245, 32.)

Bücher, die BeTÖlkernng von Frankfurt a. M. 25
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Ritter uoch die besondere Verpflichtung eingiengen, den Frank-

furtern uffen hus zu gewähren, d. h. ihnen ihre Burgen jeder-

zeit zu öffnen ^). Bei den Verbindungen dieser Art war der

Vortheil so sehr auf Seiten der Stadt, dass sie denselben ihren

Verbündeten zuweilen durch Zahlung von Jahrgeldern zu ver-

gelten sieh anheischig- machte, während jene Ausbürger um-

gekehrt durch Zahlung des Bürgergeldes sich in ihr Recht

einkauften.

Keine der drei Kategorien von Ausbürgern scheint das

XIV. Jahrhundert überdauert zu haben, ausgenommen viel-

leicht allein die geistlichen Korporationen. Der Hauptgrund

ihres raschen Verschwindens liegt darin, dass das Ausbürger-

recht nicht vererblich war
''^J.

Die Kinder eines Pfahlbürgers

z. B. mussten, wenn sie nach dem Tode ihres Vaters das Ver-

hältuiss zur Stadt fortsetzen wollten, von neuem das Bürger-

recht kaufen , und zwar jeder Sohn und jede Tochter beson-

ders, während die Nachkommen eines gesessenen Bürgers das

Recht des Vaters erbten und selbst dann nicht verloren, wenn

der Vater durch Auswanderung oder Ausweisung es verwirkt

hatte »).

Das Ausbürgerthum ist in der Hauptsache ein Versuch

der Städte , ihren politischen Machtbereich auf die sie um-

gebende und wirthschaftlich von ihnen abhängige Landschaft

1) Beispiele solcher Bündnissverträge bei Böhmer, Ukdb. S. 358.

577. 586 f. 588. 592. 596. 726 und bei L er s ne r a. a. 0. Böhmer
irrt, wenn er S. 562 Anm. die so verpflichteten Personen den adlichen

Ausbürgern gleichstellt. Dass sie nicht Bürger sind, liegt schon darin

ausgesprochen, dass sie nicht die Verpflichtung eingehen, vor dem

Frankfurter Gericht Recht zu geben und zu nehmen , vielmehr sich

ausdrücklich versx^rechen lassen, dass die Frankfurter »ihre Freunde

mit ihnen auf ihre Tage (Termine vor auswärtigen Gerichten) senden«.

2) Dies ist zwar nicht überliefert; aber es Hess sich durch Ver-

gleichung der Einträge des 1. Bgb. sicher nachweisen. So findet sich

1322 ein Helfericus de Enniclcheim eingetragen. 1848 ein Sohn desselben,

Wigand, und 1345 zwei weitere Söhne Wenzel und Hertwig; 1328 ein

Eberoldus de Edersheim , 1339 ein Sohn und 1345 zwei weitere Söhne

desselben. Die Kinder zahlen die 3 ^ und weisen die halbe Mark

Beute nach. Aehnliche Beispiele Hessen sich mehr anführen.

3) Bürgerrechtsordnung von 1398 : Archiv VII, S. 129.
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auszudehnen, indem sie die einzelnen Personen sich aufs eufjfste

verbanden , wo einer Unterwerfung ganzer Ortschaften unter

ihre Herrschaft sich unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen-

stellten. Es wurde nur mit Widerstreben aufgegeben und sein

Verschwinden bedeutet ohne Zweifel eine Schwächung des

städtischen Ansehens und eine Stärkung der Territorialge-

walten. Nur vereinzelt ist es den Städten gelungen , in

der Erwerbung ganzer Dorfschaften und zahlreiclier einzelner

Leibeigenen in der Landschaft später dafür einen Ersatz zu

gewinnen.

D. Die Aufgenommenen nach Alter, Geschlecht und Civilstand. — Aeusserer

und innerer Zuwachs der Bürgerschaft.

Um die Bedeutung, welche die Bürgeraufnähme für das

Wachsthum der städtischen Bevölkerung und ihre natürliche

Gliederung hatte, richtig beurtheilen zu können, ist es wich-

tig, über Alter, Geschlecht und Civilstand der Aufgenommenen

ins Klare zu kommen.

Für das Alter, mit welchem die Aufnahme in das Bür-

gerrecht erfolgte, lässt sich eine bestimmte Grenze nicht an-

geben. Doch muss mau sich vor der Annahme hüten , dass

wir es überall mit erwachsenen selbständigen Personen zu thun

hätten. Bis kurz nach der Mitte des XIV. Jahrhunderts sind

die Fälle ziemlich häufig, dass ganze Familien das Bürgerrecht

erwerben , wobei auch sämmtliche Kinder mit Namen aufge-

zählt werden ^). Manche unter den letzteren sind ersichtlich

unmündig. Nach 1360 wird die Aufnahme ganzer Hausstände

immer seltener und verschwindet schliesslich völlig. Aller-

dings wird 1398 die Vorschrift erneuert, dass diejenigen,

welche bei Erwerbung des Bürgerrechtes bereits Kinder be-

sitzen
, für letztere das Bürgerrecht nicht erlangen ^). Doch

scheint diese Bestimmung nicht streng gehandhabt worden zu

sein oder sich selten dazu Gelegenheit geboten zu haben, wie

1) In allen solchen Fällen hat unsere Tabelle sämmtliche Personen

einzeln berücksichtigt.

2) Archiv VII, S. 129.

25*
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denn überhaupt, nachdem die Pfahlbürger dauernd sesshaft

geworden waren, der Zuzug schon älterer Hausstände abnehmen

musste. Während bis dahin der Zuwachs zur Bürgerschaft

sich vorwiegend aus dem Bauernstand der näheren Umgebung
rekrutirt hatte, scheint er von da ab immer mehr aus der

bereits in der Stadt eingewöhnten fluktuirenden Bevölkerung

hervorgegangen zu sein. Es ist aber nur zu natürlich , dass

der fremde Handwerksgesell oder Bauernknecht, welcher als

Schutzgenosse unbeanstandet in der Stadt dienen konnte, sich

erst dann zum Bürgerrecht meldete, wenn er das Meisterrecht

in der Zunft erlangen wollte oder sich verheiratete. Aus-

nahmen von dieser Regel werden zuweilen besonders ange-

merkt. So wird zweimal (1456 und 1484) die Aufnahme eines

Fremden um das geringere Bürgergeld damit gerechtfertigt,

dass er noch unverheiratet sei und nicht eigen Gut habe. In

besonderen Fällen werden auch Kinder einzeln aufgenommen,

die das 15. Lebensjahr noch nicht erreicht haben ; dieselben

zahlten zwar das Bürgejgeld , den Eid aber leisteten sie erst

nach erreichter Mündigkeit ^). Ein solcher Fall lag vor, wenn

ein fremdes Kind Grundbesitz in der Stadt erbte ^), Von der-

artigen wenig zahlreichen Ausnahmen abgesehen ist anzunehmen,

dass die Fremdbartigen , welche von 1370 bis 1500 in das

Bürgerrecht aufgenommen wurden , selbständige erwachsene

Personen waren. Nur die Bürgersöhne leisteten , wie oben

(S. 185) bereits gezeigt worden ist, von der Zeit ab , wo die

Eintragung in das Bürgerbuch für sie obligatorisch war, den

Bürgereid schon nach zurückgelegtem 14. Lebensjahre.

1) So wird 1412 eingetragen, dass Johan Karls son von Äiche, der

vormals das Bürgergeld gegeben, gelobt und geschworen habe, wan er

nue zue sinen tagen kommen ist; 1422 aber musste er den Eid von neuem

leisten, weil man annahm, er kette vor nit me dan globt umb siner

jugent willen.

2) So zahlt 1425 Elsechin Nentwins, zu Eckenheim gesessen, dochter,

Hennen Ackermans unsers burgers dychtern das Bürgergeld, damit ein

Hof in der Neuenstadt, den sie geerbt, in Bürgerhänden sei: wann sie

zu ihren Jahren gekommen , wird weiter bemerkt, solle sie auch den

Bürgereid thun.
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Tabelle XXVIII.

Die Aafgenommenen nach dem Qesohlecht.

Periode
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jedermann , der in der Stadt ansässig war , das Bürgerrecht

erwerben müsse, zahlreiche Eintragungen von zwar unver-

heirateten aber selbständig erwerbenden weiblichen Personen

veranlassen. Darauf weist auch das Vorkommen von Herufs-

bezeichnuugen deutlich hin. Während sich unter den im

Laufe des XIV. Jh. aufgenommenen weiblichen Personen nur

4 mit eigenem Berufe finden (2 Schäferinnen, 1 Obsthockin

und eine Haarmacherin [liarmedern]), begegnen wir unter den

Einträgen des XV. Jh. 36 mit Berufsangaben. Es sind 1 Amme,

1 Aerztin, 2 Badeniägde, 1 Handschuhraacherin und Baderin,

1 Hocke und 10 Obsthockinnen, 1 Hudelferbcrn , 1 Schleier-

wäscherin (liuUemveschern), 1 Krämerin, 1 Kruclern, 3 Pfarr-

mägde, 1 Näherin, 2 Seidenstickerinnen, 8 Dirnen {dirne^ freu-

lin, Jioccse, liehe oder (jute dochter), 1 fahrende Frau (stacze-

nerern) und eine Frauenhauswirthiu {meisterssen im stor/huse

vgl. Kriegk, D. Bgth. 11. S. 302). Die drei letzten Berufs-

arten, deren Trägerinnen alle in der zweiten Hälfte des XV.

Jahrhunderts aufgenommen sind, zeigen wieder, dass man den

Grundsatz, alle Ansässigen zu Bürgern zu machen, damals bis

in seine letzten Konsequenzen verfolgte und selbst vor einer

Mitbürgerschaft nicht zurückschreckte, die man zu anderer

Zeit weit von sich abwies '). Beiläufig sei noch bemerkt,

dass unter den zwischen 1451 und 1500 Aufgenommenen 20

ausdrücklich als Bürgertöchter bezeichnet sind, ohne dass wir

den Grund erführen , wesshalb gerade sie den Bürgereid lei-

steten , während die übrigen Bürgertöchter dies nicht thaten.

Für die Frage nach dem Civil stände der Aufgenom-

menen bieten bereits, soweit es die fremdbürtigen männ-
lichen Personen angeht, die Haupttabelieu einige Anhalts-

punkte, indem sie die Zahl der mit bürgerlichen Frauen Ver-

1) Wenigstens berichtet Kriegk, D. Bgth. 11, S. 317, dass man

einen Frauenwirth nur unter der Bedingung zum Bürger habe auf-

nehmen wollen , dass er sein sündhaftes Gewerbe aufgebe. Wenn er

freilich hinzusetzt, niemals sei in Fr. ein Frauenwirth Bürger gewesen,

so ist dies ersichtlich falsch. Denn ausser der angeführteu Mordell-

wirthin wird noch 1459 Gerhard Elsener im frauwenhuse zum Bürger

aufgenumnien.
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heirateten angeben. Ziehen wir die dort angegebenen Ziffern

zusammen, so wurden aufgenommen

fremdbürtige darunter mit bürgerl. Frauen

in den Jahren : männliche Personen

:

verheiratet

überhaupt: von je 100:

1358—1400 1361 570 41,1

1401—1450 2554 1076 42,1

1451—1500 2603 1282 49,1

Zusammen 6518 2928 45^)

Was den Rest der fremdbürtigen Männer betrifft, so

legt bei dem überwiegenden Theil derselben die Angabe des

Gewerbes die Verniuthuug nahe , dass auch sie verheiratet

waren oder sieh eben mit der ßürgerwerdung verheirateten

(dies namentlich im XV, Jahrh.) Im üebrigen sei auf das

über das Alter der Aufgenommenen Bemerkte verwiesen.

Nach dem dort Gesagten braucht kaum noch besonders her-

vorgehoben zu werden, dass von 1432 ab die Bürgersöhne
zu der Zeit , wo sie den Bürgereid leisteten , noch unverhei-

ratet waren.

Was sodann die in das Bürgerrecht aufgenommenen

weiblichen Personen betrifft, so ist bei ihnen in den

meisten Fällen durch die Form des Namens der Civilstand

insofern angedeutet, als dieselbe erkennen lässt, ob man es

mit einer Frau oder einer Ledigen zu thun hat. Freilich ist

in Fällen der ersteren Art oft nicht zu unterscheiden, ob die

Aufgenommene eine Witwe oder eine Ehefrau war , deren

Mann noch lebte. Auffallend ist auch dabei, dass zuweilen

Frauen , deren Ehemänner selbst Bürger waren , eine beson-

dere Aufnahme in das Bürgerrecht nachsuchten. Auf keinen

Fall bedurften sie derselben; denn selbst wenn sie nicht

Töchter von Frankfurter Bürgern waren, erlangten sie durch

die Verheiratung mit solchen das Bürgerrecht. Trotzdem

finden wir sogar aus den ersten Geschlechterfamilien Frauen

und Witwen in das Bürgerbuch eingetragen. So 1487 Ka-

tharina Wissen, Dr. Johann von Glauburgs ehliche Hausfrau

und 1498 Barbara Eliseus Wissen sei. gelassen Witwe. Da-

neben treten vielfach Töchter von Bürgern oder auswar-
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tigen Personen auf, bei welcher Bezeichnung wir wol regel-

mässig an Unverheiratete zu denken haben. Die Zahl dieser

»Töchter« nimmt im XV. Jahrhundert ersichtlich zu, wäh-

rend die Zahl der Frauen und Witwen abnimmt. Von je

100 aufgenommeneu weiblichen Personen waren

in den Jahren
1311-1350: 1351-1400: 1401-1450:1451-1500:

Witwen 33,7 19,0 19,6 13,3

Ehefrauen (oderWitwen) 27,9 38,0 26,1 8,6

»Töchter« 22,1 21,0 28,3 43,8

Unbestimmt 16,3 22,0 26,0 34,3

Mag die Einreihung der einzelnen Personen in die beiden

ersten Kategorien manchmal unsicher sein
,

jedenfalls zeigt

diese Zusammenstellung in Uebereinstimmung mit dem oben

über das Geschlecht der Aufgenommenen Bemerkten, dass im

XV. Jahrhundert die Zahl der nileinstehenden Frauen, welche

um das Bürgerrecht nachsuchten, im Wachsen begriffen war.

Versuchen wir nunmehr, uns klar zu machen, welche

ziffermässige Bedeutung während des ganzen von uns in Be-

tracht gezogenen Zeitraums die jährliche Bürgeraufnahme für

die Bevölkerung Frankfurts hatte.

In den Jahren 1311— 1500 sind insgesammt 10 103 Per-

sonen in die Bürgerbücher eingetragen worden oder (unter

Berücksichtigung der fehlenden Jahre 1317—1321 und 1325)

im Jahresdurchschnitt 55. In der zuletzt genannten Ziffer

verbergen sich indessen , wie schon ein flüchtiger Blick über

die Jahresaufnahmen der Haupttabelle lehren kann , sehr

grosse Unterschiede. So weit sich dieselben in bedeutendem

Anschwellen der Ziffern für einzelne Jahre zeigen , sind sie,

wie wir bereits für den Zeitraum von 1377—1500 dargetban

haben, besonderen Verwaltungsmassregeln zu verdanken, welche

die Nachholung der Säumigen bezweckten, und müssen, wenn

ein richtiges Bild gewonnen werden soll , auf grössere Zeit-

räume vertheilt werden. Thun wir das , so finden wir , dass

die Bürgeraufnahme betrug
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in den Jahren :
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für die Jahre:
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Ziffern der Bürgeraufnahme zu rechnerischen Experimenten

im Sinne Laurents (vgl. S. 25 f.) zu benutzen.

Ganz (las Gleiche gilt zwar auch von den Zahlen der in

das Hürgerbuch eingetragenen Bürgersöhue für die Zeit von

1440 ab, wo wir den inneren Zuwachs der Bürgerschaft voll-

stiliulig überblicken. ludessen gestatten dieselben doch, wenn

wir von den Jahresschwankungen absehen , einen ungefähren

Rückschluss auf den Stand der Bevölkerung in der zweiten

Hälfte des XV. Jahrhunderts. Es wurden aufgenommen:

in den Jahren: Bürgersöhne: in den Jahren : Bürgersöhne:

1441—1450 300 1471—1480 300

1451—1460 269 1481—1490 287

1461—1470 184 1491—1500 248

Zusammen 753 Zusammen 835

Im Jahresdurchschn. 25 Im Jahresdurchschnitt 28

Da alle Bürgersöhne im gleichen Alter den Bürgereid zu

leisten hatten , so müssen diese Zahlen in einem bestimmten,

wenn auch uns unbekannten , Verhältniss zu dem jeweiligen

Staude der Bürgerschaft (bezw. Bevölkerung) stehen, das ohne

Weiteres für den ganzen Zeitraum als sich gleichbleibend

angesehen werden kann. Es lässt sich darnach mit einiger

Sicherheit annehmen, dass in den letzten dreissig Jahren des

XV. Jahrhunderts die Bevölkerung gegenüber dem vorher-

gehenden Menschenalter etwas zugenommen hatte. Jedoch

scheint sie die Zahl , welche sie 1387 , unmittelbar vor der

Cron berger Katastrophe, aufwies, bis 1500 nicht wieder er-

reicht zu haben.

E. Die Aufgenommenen nach dem Berufe.

Hat die natürliche Gliederung der Neubürger nach Alter,

Geschlecht und Civilstand lediglich statistische Bedeutung,

so führt uns die Frage nach dem Berufe derselben tiefer in

das sociale Gefüge der Stadtbevölkerung ein. Allerdings be-

lehren uns die unter den Aufgenommenen vorkommenden

Berufsarten und die verhältnissmässige Stärke ihrer Ver-

tretung zunächst nur über die Lücken der städtischen Är-

beitsgliederung , welche jeweilen durch äusseren Zuzug aus-
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gefüllt wurden. Da jedoch Alle , einmal zu Bürgern ge-

worden, sich auf die Dauer in das Ganze der Stadtgesellschaft

beruflich einreihten , und da ausserdem anzunehmen ist , dass

das beruflich qualificirte Arbeitsbedürfniss sich zu jeder Zeit

im Verhältniss zu der Stärke der in der Stadt vertretenen

Berufsarten geltend gemacht haben wird , so gestattet die

Vertheilung der zu Bürgern Aufgenommeneu auf die ver-

schiedenen Berufsarten auch Rückschlüsse auf den in den be-

treffenden Perioden thatsächlich vorhandenen Stand der Be-

rufsgliederung und der wirthschaftlichen Entwicklung.

Die betreffenden statistischen Ermittlungen haben, wie

bei dem Bürgerverzeichnisse von 1440 , die den einzelnen

Namen beigefügten Berufsbezeichnungen zur Unterlage. Es

braucht kaum bemerkt zu werden, dass sich auf diesem Wege
Vollständigkeit nicht erzielen Hess. Dazu kommt, dass aus

äusseren Gründen für die Zeit von 1451 bis 1500 die Bür-

gersöhue von der Ermittlung ausgeschlossen werden mussten.

Da dieselben grösstentheils in sehr jugendlichem Alter den

Bürgereid leisteten , so ist der durch diesen umstand herbei-

geführte Ausfall zwar nicht bedeutend ; allein die betreffenden

Ziffern der folgenden Tabelle entbehren doch der Vergleich-

barkeit mit denjenigen der vorausgehenden Periode (1401

—

1450), in der die Bürgersöhne bereits zahlreich auftreten.

Zur Erklärung der folgenden Tabelle sei noch hervorge-

hoben, dass dieselbe für die ersten Jahrzehnte auch die Juden

und die weiblichen Personen ausschliesst. Die äussere Anord-

nung ist dieselbe , wie in Tabelle XV. , nur mit dem Unter-

schiede, dass Berufsarten, die unter verschiedenen Benennungen

von gleicher Bedeutung vorkommen , nicht durch besondere

Nummern, sondern nur durch Buchstaben unter der gleichen

Nummer von einander geschieden sind. Das Nämliche ist in

den Fällen geschehen , wo in einem Gewerbe Knechte das

Bürgerrecht erlangten, hier aber nur dann, wenn die Hervor-

hebung dieser Thatsache von besonderer Wichtigkeit schien.

Wo dies nicht der Fall war, sind die Knechte in der gleichen

Zahl mit den Meistern einbegriffen.
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Tabelle XXTX.

Die Neubürger der Jahre 1311—1500 nach dem Berufe.
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Berufsbezeichnung
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Berufsbezeichnung
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Berufsbezeiohnung
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Berufsbezeichnung
Anfgenommen in den Jahren

1311—1360 1351—1400 1401—1450 1451—1500

Zi)3arumenstellunK der

Haupt-Abtheilunscen.

I. Urproduktion

II. Metallverarbeitung

III. Heiz- und Leucht-

stoffbereitung

IV. Textil-Gewerbe

V. Leder-Industrie

Vr Holz und Hörn ver-

arbeitende Gewerbe
VII. Nahrungs-u. Genuss-

mittel-Bereitung

VIII. Gewerbe für Beklei-

dung u. Reinigung

IX. Baugewerbe

X. Handel, Verkehr und
Gastwirthschaft '

XL Graphische Kunst-

übung

XII. Spielleute u. fahrende

Leute

XIII. Lohnarbeiter unbe-

stimmter Art

XIV. Verschiedene andere

Berufsarten

Zusammen

26

22

3

5

4

10

22

19

11

31

10

Ohne Berufsangabe

173

997

In Betracht kommendei
Personen überhaupt' 1170

41

75

1

50

26

44

82

181

15

50

5

7

12

589

977

1566

179

201

5

331

100

125

189

304

203

204

20

10

52

40

1963

1059

3022

112

198

5

199

99

159

182

397

154

144

23

7

79

107

1865

738

;
358

: 496

I

^^

[ 585

: 229

338

475

901

383

429

49

18

146

169

4590

3771

2603 ' 8361

So weuig wir unsere Berufsermittluugen , deren stati-

stisches Resultat die Tabelle vergegenwärtigt , für voll-

ständig halten dürfen, so lehrt doch schon ein flüchtiger

Blick über ihre Spalten, dass die Zahl der Personen mit Be-

rufsangabe von Periode zu Pi^riode zunimmt. Von je 100 in
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Betracht kommenden Personen wurden dem Berufe nach er-

mittelt :

1311-1350 14,8

1351—1400 37,6

1401—1450 65,0

1451—1500 71,6

Die nahe liegende Vermuthung, dass die rasche Zunahme

dieser Ziffern der immer grösser werdenden Sorgfalt der

Schreiher in der Beifügung von Berufsbezeichnungen zu ver-

danken sei, erweist sich bei näherer Ueberlegung als nicht

stichhaltig. Im XIV. Jahrhundert, wo Familiennamen noch

so überaus selten sind, lag es offenbar den Schreibern näher,

die einzelnen Personen durch Angabe ihres Berufes kenntlich

zu machen, als im XV., wo fast regelmässig dem Vornamen
noch ein Zuname beigefügt und der Beruf erst an dritter

Stelle genannt wird. Wenn trotzdem die Berufsangaben

immer zahlreicher werden, so kann die Ursache dafür nur

darin gesucht werden , dass die berufliche Zusammensetzung

der Neubürgerschaft in den späteren Perioden eine andere

war als in den früheren.

Erinnern wir uns dabei an das , was oben über die All-

gemeinheit des Landwirthschaftsbetriebs in der Stadt festge-

stellt worden ist , so verstehen wir unschwer , dass es den

Schreibern nicht in den Sinn kommen- konnte, die ausschliess-

liche Beschäftigung mit dem Ackerbau und der Viehzucht

als persönliches Unterscheidungsmerkmal zu erwähnen. Bei

den Pfahlbürgern werden desshalb wohl die Dorfhandwerker

und die Träger von Gemeindeämtern besonders ausgezeichnet,

für die übrigen ist es selbstverständlich, dass sie Landwirth-

schaft trieben. Das Gleiche gilt von den gesessenen Bürgern,

In Gruppe I. unserer Tabelle werden wohl die specialisirten

landwirthschaftlichen Arbeiter, nicht aber die eigentlichen

Bauern namhaft gemacht.

Wir müssen darnach uns zu der Annahme berechtigt

halten, dass, je weiter wir im XIV. Jahrhundert zurückgehen,

um so mehr der Zuwachs zur Bürgerschaft vorzugsweise aus

bäuerlichen Elementen bestand. Je mehr wir dagegen im
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XV. Jahrhundert vorrückeu , um so entschiedener überwiegt

das gewerbliche Element , um so mehr weisen Zahl und Art

der vorkommenden Berufszwei!::;e auf eine rasche Entwicklung

des wirthschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens im Sinne

fortschreitender Arbeitstheilung und Verfeinerung hin. Aus

diesem und keinem anderen Grunde steigert sich die Zahl der

dem Berufe nach ermittelten Personen von Periode zu Pe-

riode, und während sie in den Jahren 1311—1350 nur V?

betrug, erreicht sie in der Zeit von 1451—1500 die liohe

Ziffer von über ^/v aller Aufgenommenen.

Noch deutlicher tritt dies hervor, wenn wir auf Zahl und

Art der ermittelten Berufsarten einen Blick werfen.

Die Zahl derselben beträgt in den Jahren

1311—1350 63

1351—1400 91

1401—1450 216

1451—1500 196,

wobei der kleine Rückgang der Zahl in der letzten Periode

der durch die Ausschliessung der Bürgersöhne herbeigeführten

Unvollständigkeit der Ermittlungen zuzuschreiben ist.

Was die Art der vorkommenden Berufsarbeit betrifft,

so zeigen zwar die Bedebücher und Bürgerlisten, dass wir in

dieser Hinsicht nirgends Vollständigkeit der Ermittlungen er-

zielt haben ; aber das vorliegende Material reicht doch hin,

um auch hier scharfe Unterschiede aufzudecken.

In der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts sind fast

nur die mit der Landwirthschaft in Beziehung stehenden Ge-

werbe durch eine grössere Zahl von Personen vertreten: die

Grobschmiede, Bender, Wagner und Korbmacher, die Müller

und Uelschläger. Für die gewöhnlichsten häuslichen Be-

dürfnisse sorgen Metzger und Bäcker, Schneider und Schuster,

Weber und Lohgerber, Zimmerleute und Steinmetzeu, Speng-

ler und Kessler. Gewerbetreibende für feineren Lebensbedarf

wie Goldschmiede und Glaser, Färber und Täschner sind nur

iu einzelnen Vertretern vorhanden, zahlreicher dagegen die

Seherer und Barbirer. Auffallend entwickelt erscheinen schon

der Kleinhandel und die Verkehrsgewerbe, was wohl eines-
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theils mit der unvoUkonimeuen Ausbildung der Lokalgewerbe,

auderutheils mit der Messe /usammenbängt.

In der Zeit von 1351—1400 muss das Gewerbe rascb an

Bedeutung und Vielseitigkeit gewonnen haben. Die Metall-

industrie tritt bereits in einer erheblichen Zahl von Specia-

litäten auf, in der Textilindustrie dagegen haben nur die

eigentliche Woll- und Leinenweberei eine bedeutendere Zahl

von Meistern angezogen. Dagegen zeigt sich die Lederfabri-

kation bereits auf der Höhe ihrer Entwicklung. Auch die

Lederverarbeitung macht Fortschritte, während auf dem Ge-

biete der Holz- und Hornbearbeitung sowie der Nahrungs-

mittelgewerbe erst schwache Ansätze zur Weiterentwicklung

bemerklich sind und die Baugewerbe fast ganz auf dem alten

Stand verharren. Eine ganz hervorragende Stelle nehmen die

Bekleidungsgewerbe ein, welche verhältnissmässig dem grössteu

Theil der in die Bürgerschaft Aufgenommenen Unterhalt ge-

währen. Fortschritte zeigen sich auf den meisten Gebieten

und zwar ebensowohl in der grösseren Zahl der Specialitäten

als auch in der stärkeren Besetzung der einzelneu Berufs-

arten. Freilich müssen manche Thätigkeitszweige , welche

unsere Tabelle in dieser Periode zum ersten Male aufweist,

auch bereits für die vorige als vorhanden und beruflich aus-

gebildet angenommen werden.

Grosse Fortschritte in der letzteren Richtung hat dagegen

unzweifelhaft die Periode von 1401—1450 aufzuweisen. Die

Metall- und Textilindustrie zeigen sich in ihrer reichsten

Entwicklung. In der ersteren hat besonders die Waffen- und

Messerfabrikation sowie die Herstellung metallener Hausge-

räthe einen grossen Aufschwung genommen, in der letzteren

tritt die Arbeitstheilung in der Tuchfabrikation gut hervor,

und die neugegründete Barchentweberei nebst der älteren

Decklachenmacherei ziehen zahlreiche Arbeitskräfte an. Auch

die Bearbeitung von Leder, Holz und Hörn, die Bekleidungs-

und Baugewerbe haben die berufliche Arbeitstheilung weiter

gebildet und die Zahl ihrer Vertreter vermehrt. Das Gleiche

gilt von den Handels- und Verkehrsgewerlien. Die Kehrseite

dieser Entwicklung bildet das Aufkommen eines eigenen
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Lohnarbeiterstaudes und die dauernde Niederlassung von Spiel-

leuten und fahrenden Leuten. Die letzte Gruppe der Tabelle

endlich zeigt uns das zahlreiche vielgegliederte Personal, dessen

bereits die städtische Verwaltung bedurfte , und auch die

mancherlei Schreiber der IX. Gruppe weisen darauf hin, dass

das Leben sich von der alten ländlichen Einfachheit immer
mehr entfernte.

Die letzte Hälfte des XV, Jahrhunderts hat dem wenig

mehr hinzuzufügen. Zwar fehlt es nicht an neuen Berufs-

specialitäten, wie Seidenbaudweber, Nestler, Säckler, Bürsten-

binder , Hefen- und Zuckerbäcker , Brief- und Buchdrucker,

Buchbinder , Schornsteinfeger und Salpetermacher ; auch das

städtische Beamtenthum hat sich den veränderten Zeitver-

hältnissen entsprechend umgestaltet und vermehrt und die

Besitzer akademischer Grade sind nicht mehr selten unter

den Neubürgern, was auf stärkeres Hervortreten der liberalen

Berufsarten hinweist. Allein alle diese kleinen Specialitäten

zusammengenommen haben zunächst für den Nahrungsstand der

Bevölkerung gewiss nicht dieselbe Bedeutung wie allein das

Aufkommen der Barchentweberei und Hutmacherei in der

vorigen Periode, und schwerlich vermochten sie den Ausfall

zu decken, welchen durch den raschen Niedergang der Tuch-

manufaktur die städtische Wirthschaft erlitten hatte. Sehen

wir von diesem einen Punkte ab , so werden wir trotz der

ünvollständigkeit der Ziffern wohl auf Grund des uns vor-

liegenden Materials den Schluss ziehen können, dass der ge-

werblich-kommerzielle Charakter der Stadt sich immer schärfer

und vielseitiger ausbildet ; aber wir überzeugen uns auch

leicht, dass keiner der Frankfurter Gewerbezweige eine über

den städtischen Markt hinausreichende Bedeutung in Anspruch

nehmen konnte. Der grosse Fremdenverkehr , die häufigen

lleichsversammluugen , die beiden Jahresmessen und der Be-

such der Märkte in den Nachbarstädten mussten wohl immer

alle diejenigen Handwerker, welche für den Markthandel ge-

• iguete i'rodukte lieferten, auf einer etwas höheren Meister-

zahl halten , als sie in solchen mittelalterlichen Städten sein

konnte, die derartiger Absatzgelegenheiten entbehrten. Auch
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der Kleinhandel und namentlich die Verkehrsgewerhe zojien

von den Ahsatzvorzügen der vveitberühmten Mess- und Kaiser-

wahlstadt gebührenden Nutzen. Es war eine so vielseitige

Entwicklung, wie sie die autonome Stadtwirthschaft des Mittel-

alters überhaupt zuliess , und es kann darum nicht auf-

fallen , dass Arbeitskräfte aus den verschiedensten Berufs-

zweigen sich um das Recht der Niederlassung und dauernder

Eingliederung in die Bürgerschaft bewarben. Aber diese

Entwicklung entbehrt des grossartigen Zuschnitts, den die

niederländischen Mauufakturstädte, die grossen Handelsplätze

an der Ostsee und im Binnenlande Nürnberg an sich tragen

:

sie bewegte sich in einem geschlossenen Kreise ungemein

mannigfaltiger aber in harmonischer Einheit zusammengehal-

tener Berufsgestaltung,

Fassen wir die dem Berufe nach bekannten Neubürger

unserer Tabelle in grösseren Gruppen zusammen (vgl. S. 294 f.),

so vertheilen sich dieselben auf die Hauptgebiete des Erwerbs-

lebens folgendermassen. Es entfielen auf

1311-1350 1351-1400 1401—1450 1451-1500 gammen

Personen Personen
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1311—1350 1351—1400 1401 1450 1451—1500 über-

haupt

Lohnarbeit unbe-

stimmter Art 4,6 1,2 2,7 4,3 3,0

Liberale ßerufsarten 0,6 1,3 1,5 2,3 1,8

Fahrende Leute und

Verwandte 1,2 0,2 0,5 0,4 0,5

Was wir oben (S. 297) an der Bevölkeruu<^ von 1440

beobachtet haben, bemerken wir auch hier an dem Zugang

zur Bürgerschaft: das starke Ueberwiegen der unmittelbar

produktiven Berutsarten. Die einzelnen Gruppen verändern

vielfach in den verschiedenen Perioden ihr gegenseitiges Ver-

hältniss, das noch obendrein durch die Unvollständigkeit der

Ermittlung Trübungen erfahren haben dürfte; aber manche

Erscheinungen wie die im Laufe der Zeit abnehmende rela-

tive Wichtigkeit der Urproduktion und des Handels, die zu-

nehmende Bedeutung des Handwerks, des öffentlichen Dienstes

und der liberalen Beschäftigungen treten doch deutlich hervor.

Es ist bereits obeu (S. 229) darauf aufmerksam gemacht

worden, dass in der fortgesetzten Berufstheilung und der da-

durch bedingten grossen Zahl selbständiger Erwerbsarten eine

starke Seite der mittelalterlichen Stadtwirthschaftsorganisation

gesucht werden muss. Unsere Tabelle weist für nicht weniger

als 290 selbständige Berufsarten eigene Namen auf (Doppel-

namen ungerechnet) ; zählen wir dazu die in den Tabellen

XII. und XV. vorkommenden Berufsarten, welche sich in den

Bürgerbüchern nicht jfinden , so kommen wir auf die Zahl

338. Und noch ist damit der ganze Reichthum nicht er-

schöpft, wie später die Bedebücher lehren werden.

Auch an Beispielen von Neben-, bezw. Doppelbe-
rufen und Berufswechsel fehlt es in den Bürgerbüchern

nicht. Wir beschränken uns hier auf die Zusammenstellung

aller einigerraassen sicheren Fälle und beziehen uns im Ueb-

rigen auf frühere Auseinandersetzungen (vgl. S. 230—235).

Bücher, die Bevölkerung vou Frankfurt a. M. 27
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Ziisaminenstellung
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Nebenberuf,
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Nebenberuf Zahl

bzw. früherer der

Beruf Fälle

Uebertraor 89

karnknecht

schiffman
jiesser

Drucker

Piffer

xr.

XII.

Hauptberuf, bzw späterer Beruf.

steynmecze 1487.

kercher 1472.

Schröder 1415, cleuber 1432, arbeider 1432.

meler 1448.

zimmerman 1425, arbeider 1446, beder 1459,

linenwober 147G.

steindecker 1432.

weicker 1448, kurssener 1486.

snyder 1499.

vursprech 1409.

ÖMdeZer 1421.

hecker 1475, schroder 1478.

vnngarter 1486.

soldener 1483.

fteder 1448.

sackdreger 1464.

barchenwober 1446. lynwober 1489.

schroder 1415, winsticher 1432, schuwe-

mecher 1446.

bender 1432, kurssener 1482.

snyder 1439.

tagewechter vff dem Bockenheymer thom 1495.

Zusammen 120

üass auch fremde Knechte das Frankfurter Bürger-

recht erlangen konnten
,

ja dass sie sich selbst verheirateten

und eigenen Rauch führten , ist eine im höchsten Masse be-

fremdliche Erscheinung , die in die mittelalterliche Arbeits-

organisation wenig zu passen scheint. In der That wird all-

gemein angenommen , dass der Geselle als Schutzgenosse des

Handwerks, so lange er im Dienstverhältniss zu seinem Mei-

ster stand , nicht heiraten durfte und vom Bürgerrecht aus-

geschlossen war. Nur für die Heim- und Störarbeiter bei

den Tuchmachern, Zimmerleuten und Maurern werden Aus-

l) Feter driicker meler, Hofemans Hennen son.

lutensleyer

fideler
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nahmen zugestanden ^). Dass wir schon in den beiden Bür-

gerverzeichnissen von 1387 und 1440 Knechte und sogar

Lehrlinge fanden, erklärte sich einfach dadurch, dass damals

alle Bürgersöhne von einer ziemlich niedrigen Altersstufe ab

zur Eidesleistung herangezogen wurden. Nun finden wir aber

in den Bürgerbüchern nicht weniger als 54 Knechte , welche

als solche in die Bürgerschaft aufgenommen wurden. Von

diesen waren aber nur 3 Bürgersöhne , 10 hatten sich mit

Frauen aus dem Bürgerstande verheiratet und 41 zahlten das

übliche Bürgergeld (3 ii 4 J). Alle bis auf einen gehören

dem XV. Jahrhundert au. Die meisten unter ihnen finden

sich allerdings bei den Verkehrsgewerben (10 Schiffknechte

und 2 Fuhrknechte) ; aber auch die verschiedenen Handwerke

sind vertreten. Vor allem die Textilgewerbe mit 13 Knech-

ten (4 Färber-, 4 Decklecher-, je ein Zauer-, Schlichter-, Pla-

nierer- , Barchentweberknecht und ein Weberknapp) , sodann

die Gewerbe für Bekleidung und Körperpflege mit 12 (6 Ba-

der, 3 Schneider, 2 Scherer und 1 Schuhmacher), die Bauge-

werbe mit 5 (3 Zimmerknechte, 1 Wegmacher- und ein Zieg-

lerknecht), die Nahrungsmittelgewerbe mit 4 (2 Müller-, 1

Reder und 1 Bäckerknecht) , die Metallhandwerke mit 2

(1 Schmied- und 1 Goldschmiedknecht) , endlich je ein Ben-

der- , Sattler- und Fischerknecht nebst 3 Schreiberknechten,

von denen 2 als »Diener« bezeichnet werden. Wenn wir

nun auch die Weber , Schuhmacher , Schneider und Zimmer-

leute zu den Heim- oder den Störarbeitern rechneu können,

wenn wir bei den Müllern , Färbern , Badern ,
Goldschmieden

sowie bei der Schifi'ahrt und den Frachtfuhrleuten in dem

verhältnissmässig bedeutenden Kapital , welches zum Selb-

ständigwerden erforderlich war , einen Grund für die Noth-

wendigkeit , Knechte zum Bürgerrecht zuzulassen , finden

dürfen, und wenn endlich den Schreiberknechten oder ünter-

schreibern ihre Stellung als mittelbare Beamte (sie wareu im

Dienste der Stadt- und (Jerichtsch reiber) die erforderliche

Sicherheit des Nahrungsstandes zu bieten schien , so bleiben

1) Vgl. Stahl, Das deutsche Handwerk, S. 274. 277.



422

doch noch Beispiele genug von gewöhnlichen Hantlwerks-

kuechten, welche das Bürgerrecht erlangten, um zu zeigen,

dass die städtischen Behörden auch in dieser Hinsicht nichts

weniger als engherzig waren.

F. Die Herlcunft der Neubürger. — Grwppirung derselben nach den ller-

Tcunftsländern und Heimatorten. — Städtische und ländliche Zuwande-

rung. — Vertheilung der Heimatorte nach Entfermmgf^zanen. — Regel-

mässiges Einwanderungsgebiet. — Unterschied zwischen Nord und Süd
— Die Mainlinie. — Frankfurt eine norddeutsche Stadt. — Mit welchem

Hechte es eine wetterauische Stadt und eine Stadt der rheinischen Franken

heisst. — Erweiterung des Zuwanderungsgebietes im XV. Jahrhundert.

Für die Beantwortung der Frage, aus welchen Gegenden

die Stadt Frankfurt im XIV. und XV. Jahrhundert ihre Be-

völkerung zu ergänzen und zu erneuern pflegte , bieten die

Einträge der Bürgerbücher ein sehr reiches Material. Von

den 8080 fremdbürtigen Personen , welche (abzüglich der

Juden , die au anderer Stelle behandelt werden) , zwischen

1311 und 1500 in das Bürgerrecht aufgenommen wurden,

tragen 6476 oder etwa */5 deutliche Herkuuftsangaben. Von

diesen konnten 6424 mit hinreichender Sicherheit statistisch

benutzt werden ; 23 mussteu wegen mehrfachen Vorkommens

der betreffenden Orte ^) und 29, weil die Ortsangaben in den

zugänglichen Ortsverzeichnissen nicht aufzufinden waren ^),

ausgeschieden werden.

Dieses Ergebniss darf als ein verhältnissmässig sehr be-

friedigendes bezeichnet werden. Allerdings konnte auch die

Arbeit mit grösserer Sicherheit vorgehen, nachdem ihr die

analogen Ermittlungen für 1387 und 1440 die Wege ge-

1) Es sind folgende : Altdorf, Beiersdorf, Brock, Buchheim , Burg,

Cappel, Gruczberg , Falkenberg (2), Hirschberg, Kirchheim, Lautenbach,

Lichtenau, Limbach, Rott, Stein (3), Wald (2), Waidenburg, Weiler,

Westhausen.

2) Allinblumen, Arssen, Burlach (2), Dernecke, Gilnaw ander Ader,

Glytdeß , Hoburg , Hofegraben, Imal, Kenyke, von der Cläre, Glester,

Cluere , Korstat, Kollertail, Hoferingen , lAbenecke, Lubern, Narthern,

Opperfurde, liou/Jheiin, Storni , Venrode oder Vennenrode , Vcsp , Waß-
munt (2), Wydendorp, Winterdal.
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wiesen hatten. Hatten die letzteren über die gewöhnlichen

Einwauderuugsgebiete der Frankfurter Bevölkerung dieser Zeit

Aufschluss gegeben, so durften nunmehr auch in verschiedenen

deutscheu Ländern vorkommende gleiche Ortsnamen in allen

den Fällen benutzt werden, wo sie in einem der gewöhn-

lichen Einwanderungsgebiete vertreten sind. Oder hätten etwa

die 27 Personen, die dem Hanauischen Orte Buchen zuge-

wiesen wurden, desshalb unberücksichtigt bleiben sollen, weil

möglicher Weise eine von ihnen dem badischeu Städtchen

oder dem mittelt'räukischeu oder böhmischen Dorfe dieses

Namens entstammt? Wo innerhalb des gewöhnlichen Ein-

wanderuDgsgebietes der gleiche Name an verschiedenen Stelleu

vorkommt (z. B. Bischofsheim in den Kreisen Hanau und

Grossgerau , Massenheim im A. Hochheim und Kr. Fried-

berg) ist je nach den Umständen der nähere oder grössere

Ort als gemeint angenommen worden , zuweilen auch der-

jenige , welcher inmitten einer Anzahl besonders häufig ver-

tretener Orte liegt. Wo in solchen Fällen die Einträge des

Bürgerbuchs zu genauerer Bestimmung besondere Anhalts-

punkte boten (z. B. Bürgen aus benachbarten Orten , An-

gaben über den früheren Wohnort u. dgl.) , sind natürlich

diese benutzt worden, wie denn überhaupt nichts ausser Acht

gelassen worden sein dürfte, was für die Zuverlässigkeit der

Ortsbestimmung von Bedeutung schien. Zweifelhafte Fälle

sind ja wol trotzdem noch geblieben ; aber voraussichtlich

keine solche , die das Endergebniss wesentlich zu verschieben

im Stande wären. Denn für dieses ist es doch offenbar ganz

belanglos , ob z. B. der Ort Buchenau in den Kreis Bieden-

kopf oder in den Kreis Hünfeld verlegt wird, oder in welchem

der unterfränkischen Bezirksämter (Hammelburg, Königs-

hofen oder Ochsenfurt) das Dorf Fuchsstadt gesucht wird.

Um zunächst einen allgemeinen Ueberblick über die

Gliederung der Neubürger nach der Herkunft zu geben, sind

dieselben in der folgemlen Uebersichtstabelle, wie früher, zu-

nächst bloss nach den Staatsgebieten gruppirt , in welchen

jetzt ihre Herkunftsorte liegen.
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Tabelle XXX.

Grappirnng der Neubürger nach der Herkanft.

Die Herkunftsorte liegen im
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Tabelle XXXI.
Verhältnissmässig-e Vertretung der Herkanftsgfebiete unter der

fremdbürtigen Bevölkerung.

V on j e
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Die Gliederung der Fremdbürtigen in den Bürgerlisten

von 1387 und 1440 entspricht ziemlich genau der Zusammen-
setzung der Neubürger nach der Herkunft in den halben

Jahrhunderten, in welchen jene Jahre liegen. Grössere Ab-
weichungen sind nur bei den spärlicher vertretenen entfern-

teren Gebieten zu beobachten. Da gerade die richtige Er-

mittlung dieser kleinen Ziffern stark dem Zufalle ausgesetzt

ist und hier wenige einzelne Fälle hinreichen, das Resultat

zu ändern, so liegt darin nichts Auffallendes, und im Ganzen

wird man zugestehen müssen , dass unsere früheren Ermitt-

lungen die Probe, welcher wir sie hier ausgesetzt haben, gut

bestanden haben.

Dagegen weicht die Gliederung der heutigen zugewan-

derten Bevölkerung Frankfurts nach der Gebürtigkeit von

derjenigen der mittelalterlichen Neubürger nach der Herkunft

erheblich ab. Nicht nur dass bei ersterer das Gebiet des

jetzigen Grossherzogthums Hessen weit schwächer vertreten

erscheint , während die süddeutschen Staaten mit stärkereu

Einwandererkontingenten auftreten : das ganze Zuwanderungs-

gebiet hat sich beträchtlich erweitert. Die entfernteren nord-

deutschen Staatsgebiete sind erheblich stärker vertreten, ebenso

die fremdsprachigen europäischen und aussereuropäischen Län-

der, während die alten Aussengebiete de.s früheren Deutschen

Reiches , Oesterreich , die Schweiz , Luxemburg , Holland und

Belgien durch die Erweiterung des Personenverkehrs in der

Neuzeit kaum gewonnen haben. Das elsass-lothringische

Element ist sogar entschieden schwächer in der moderneu

Bevölkerung vertreten , als in der mittelalterlichen Bürger-

schaft — ein Beweis dafür, dass die Entfremdung dieses

deutschen Stammlandes auch die Bahnen der inneren Wan-
derungen seiner Bewohner in andere Richtung gelenkt hat.

Diese Erscheinung würde zweifellos auch bei Holland,

Belgien und Luxemburg hervortreten , wenn wir in den

Ziffern für das Mittelalter nicht bloss die bürgerliche , son-

dern auch die fluktuirende Bevölkerung hätten einbegreifeu

können, wie dies bei den Vergleichsziffern für 1880 der Fall
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ist '). Sie wild sich in einig»Mi Jahizehntf»n ohne Zweifel

auch an der Abnahme des gegenwärtigen Zuflusses von Be-

völkeruQgselenieuten aus den deutsch-österreichischen Kron-

ländern bewähren.

Die Inkongruenz der mittelalterlichen und der modernen

Zahlen in Bezug auf die fluktuirende Bevölkerung verbietet

eine weitere Ausdehnung dieser Vergleiche. Dagegen lohnt

es sich , die rasche Erweiterung des Zuwanderungsgebietes in

dem von uns betrachteten mittelalterlichen Zeiträume noch

etwas näher zu untersuchen. Wir thun dies zunächst in der

Weise , dass wir die grösseren Zuwanderungsgebiete in klei-

nere topographische Abschnitte zerlegen, so wie sie uns die

moderne Admiuistrativeintheilung an die Hand gibt. Wir

wählen diese Abschnitte dabei so, wie es der Zweck dieser

Untersuchung erfordert , ohne auf die üngleichartigkeit der-

selben irgend Rücksicht zu nehmen.

Tabelle XXXII.

Königreich Preossen.
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Die beiden vorstehenden Tabellen zeigen zunächst, was

schon die Herkunfts-Ermitthingeu für 1387 und 1140 ge-

lehrt haben, dass die einzelnen kleinen Gebietsabschnitte, je

näher sie der Stadt Frankfurt liegen , um so stärker mit

Einwanderern vertreten sind. Das hat freilich nichts Auf-

fallendes, da es in der Gegenwart nicht anders ist. Nur

darin liegt ein Unterschied gegenüber dem Mittelalter , dass

damals die aus der Nähe .stammenden Zuwanderer in der

Bürgerschaft verhältnissmässig stärker vertreten waren als

heute in der Bevölkerung. Es stammten nämlich von je

1000 Fremdbürtigen 1311—1500 1880

aus dem Kreise Frankfurt 19 11

» » Reg.-Bez. Wiesbaden 215 147

» » » » Kassel 187 169

Weit wichtiger ist jedoch , dass schon in dem von uns

betrachteten Zeitraum die aus der Nähe stammenden Ele-

mente in der Bürgerschaft von Periode zu Periode verhält-

nissmässig abnehmen. Es stammten

von je 1000 Neu bürgern
aus dem 1311—1350 1351—1400 1401—1450 1451—1500

Kreise Frankfurt
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Tabelle XXXIV.
Königreich Bayera.

Die Herkunftsorte liegen im
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b) Amt Höchst.
XIV. XV.

Jh. Jh.

Höchst BR. 15 17

Hofheim BB. 2 6

— Breidenloch BR. 19 2

Eschborn BR. 12 15

'Griesheim BR. 4 17

Hattersheim BR. 5 2

Heddernheim BR. 4 1

Nieder-Hofheim {Nidir-

hohen) 6 3

Uusen hinder der Sonnen

(V. N. 871) 2 —
Kriftel BR. 11 1

Liederbach BR. 14 7

Ober-Liederbach BR. — 2

Nieder-Liederbach £i?. 3 —
Mittel-Liederbach BR. 1 —
Münster 1 3

Nied BR. 21 3

Okriftel BB. — 3

Ködelheim BR. 8 25

Schwanheim BR. 35 14

Sindlingen BR. 12 1

Soden BR. 11 13

Sossenheim BjR. 9 9

Sulzbach BR. 18 26

Zeilsheim 7 1

Zusammen 220 171

c) Amt Königstein.

Königstein 12 10

Kronberg 7 20

(Ober-)Ur8el RB. 17 29

— Bommersheim BR. 7 10

Nieder-BommeraheimBJ?. 9 —
Ehlhalten — 4

Eppstein 2 17

Fischbach — 2

Gattenhofen BR. 3 —
=lJain BR. 4 34

Hornau 1 4

Kalbach BE. 27 12

Kelkheim 2 —

XIV. XV.
Jh. Jh.

Mammolshain — 2

Mittel- Ursele 3 1

Uöchstadt BR. 6 5

Nieder-Höchstadt BR. 3 —
Ober-Höchstadt JSÜ. 1 —
Neuenhain 4 9

Schlossborn (Burn,
Brunnen) 1 2

Schönberg 3 4

Schwalbach Bi2. 7 6

Stierstadt jBE. 7 5

Weisskirchen 8 12

Zusammen 134 188

d) Amt H mburg.
Homburg 11 16

— Dilliügen BB. — —
Gonzenheim 2 —
Kirdorf BR. 3 5

Köppern BR. 1 3

Seulberg BR. 2 6

Stedten 11 15

Ober-Stedten 4 —
Mittel-Steden 3 1

Nydir-Steden 4 2

Zusammen 41 48

e) Amt Hochheim.
Hochheira 3 7

— Breckenheim BB. 3 —
Delkenheim 2 2

Diedenbergen — 1

Eddersheim 10 —
Flörsheim 25 9

Igstadt 1 —
Langenhain 1 1

Lorsbach — 2

Marxheim (Marpish.) 1 1

Medenbach 3 2

Nordenstadt 4 1

Wallau 4 —
Weilbach 1 —
Obernwilbach (V. N. 550) 1 —
Wicker 2 4

Zusammen 61 30
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f) Amt Usingen.
XIV. XV.
Jh. Jh.

Usingen 4 10

— Ansbach 7 6

Arnoidahain — 1

Brombach — 1

Cleeberg 1 1

Cransberg 1 1

Cratzenbach 1 —
Hassel bach 1 1

Haezstein 4 2

Heinzenberg 1 —
Hundstadt 2 —
*Laubach 3 6

*Michelbach — 2

Obernhain 2 —
Reifenberg — 6

*Rod 2 -
Schmitten — 1

Stallenhein (V. N. 842) 3 —
Stoghäm (V. N. 832) 1 —
Wehrheim 28 8

(Dorf) Weil 1 —
Weilnau 1 4

Altenweilnau — 2

Neuweilnau — 1

Westerfeld 4 1

Winden 3 1

Zusammen 70 55

g) Amt Idstein,

Idstein 5 7

Kamberg 2 1

— Dasbach — 1

Eisenbach — 1

Ems 2 —
Ober-Ems 1 —
Engenhan — 1

*Erbach 2 2

Esch 2 1

Oassenbach 2 —
Heftrich — 1

Königshofen — 2

Niedernhausen — 1

XIV. XV.
Jh. Jh.

''Reichenbach — 1

Selters 2 -
Vockenhausen 1 —
Walrabenstein — 1

Walsdorf 1 3

Würges {Widdergys) 2 —
Zusammen 22 23

h) Aus den übrigen nassaui-

schen Aemtern.

Braubach 1 1

Caub 1 6

Dietz 4 3

Dillenburg 1 1

Driedorf 1 —
Eltville 6 3

Hadamar — 2

Haiger 6 4

Herborn — 9

Holzappel — 1

Limburg 6 6

Montabaur 3 6

(Ober-)Lahn3tein — 2

Riidesheim 1 9

Runkel — l

Weilburg 2 2

Westerburg 1 2

Wiesbaden 5 3

— Arzbach — 1

Brechen — 1

Breithard v — 1

*Bechtheim — 2

Bierstadt (Birgestad) 1 —
Bleidenstadt 1 2

Cramberg 1 —
Derenbach 1 —
Elkerhausen 1 —
Eis - 2

Ennerich — 1

Frauen stein 1 2

Geieenheim — 2

Ilfurt — 1

Katzenellenbogen — 3
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Langscheid

Löhnberg

Lorch

Merenberg

Meugerskirchen

*Michelbach

Mittelheim

Molsberg

*Mo8bach

Mühlen

Neurod

Neisen

Niederlahnstein

Obermeilingen

XIV. XV.
Jh. Jh.

— 1

— 1

4 2

2 —
1 ~
— 3

— 1

— 2

— 2

1 —
— 1

— 2

— 1

— 1

Sonnonberg

Villmar

Walluf

Weilmünster

Weyer
Winkel

von der Lone

XIV. XV.
Jh. Jh.

— 3

1 —
— 2

1 7

— 1

— 1

— 1

Obershausen (Ober-RulfJ-

husen bij Wüeburg) — 1

Oestnch 1 2

Reitzenhain — 1

Schadeck 1 1

Scheid — I

Schierstein — 2

Seibenhausen (Schelmen-

husen) —
l

Sinn — 1

B. R.-B.

a) Kreis Hanau.
Hanau 4 42

Windecken 12 29

— (Gro38-)Auheim 5 6

Bergen BR. 36 34

Berkersheim BR. 11 —
"BischoLsheim BR. 33 12

Bockenheim BR. 15 19

Buchen 6 21

Wacheubuchon 2 2

Mittelbuchen 3 6

Dörnigheim BR. 7 3

Dorfeldeu BR. 7 15

Nieder-Dorfelden BR. — —
Kckenheiui BR. 15 7

Kichen 7 11

Enkheim 17 4

Bücher, clie Bevölkern njj: von Fr;iii

Zusammen 56 121

i) Kreis Biedenkopf (früher

hessisch).

Battenberg 1 1

Biedenkopf 3 4

Hatzfeld 1 —
— Bischoffen — 1

Buchenau 1 1

Diedenshausen — 1

Eckelshauseu 1 —
*Fronhausen — 1

Gönnern 1 —
Hermannstein — 1

*Königsberg 1 4

Znsammen 9 14

R.-B. Wiesbaden über-
haupt 666 721

Kassel.
Erbstadt 2 4

Eschersheim BR 18 6

Fechenheim BR. 32 11

Ginnheim BR. 13 15

Graslag, Grasloclc (L. Wü.

377). 1 1

Gronau BR. 7 3

Hocbsta^lt BR. 12 29

Issigheim 1 4

Ober-Issigheim — 1

Kesselstadt 1 1

Kilianstädten BR. G 1

Köbel 3 19

Bruch-Köbel 1 5

Marköbel 2 8

(Gross-) Krotzenburg 5 9

Liingendiebach 1 6

kfuil ,1. M. 28
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XIV. XV.
Jh. Jh.

üstheini 9 19

Praunheim BB. 15 37

Preiingesheim BR. 16 23

Kodenbach — 2

Rossdorf — 7

Rückingen 1 12

Rüdigheim 3 4

Seckbach BB. 45 4

Selbold 2 27

Wilkmamhusen (L. Wü.

378.) BJS. 1 —
Aus der Herschaft

Hanau — 8

Zusammen 377 477

b) Kreis Gelnhausen.

Gelnhausen 22 51

Orb 1 8

Wächtersbach — 4

— Bernbach 1 —
Birstein — 2

Breitenborn — 1

Gettenbach 1 —
Gründau — 1

Hellstein — 1

Mittlau — 1

Mulenbach (L. Wü. 375) 1 —
Bodenborn (L. Wü. 376) - 1

Rothenbergen — 2

*Schlierbach — 1

Öomborn — 1

Streitberg — 2

Träges — 1

Wirtheini — 1

Zusammen 26 78

c) Kreise Schlüchtern,
Gersfeld und Fulda.

Fulda 22 15

Salmünster — 2

Schlüchtern 1 1

Steinau 1 4

— *Eber8berg 1 —

XIV.
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in. Köuii?reich Bayern.

1. Unterfranken.

a) B.-A. A Izenau
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2. Mittelfranken.
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3. J a g 8 t k r e i s.
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VI. Elsass-Lothriujrea.

1. b e r - E 1 9 a s s.
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VIII. Aus den iibriijcn deiitsclioii SlaalsKebietcii.
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Tabelle XXXV.

Städtische and ländlicho Herkunftsorte.
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ist es sehr walirscheiulich , dass unser Verzeicbniss uianclie

Orte unter die Städte einreiht, welche damals, als sie Ange-

hörige an die Stadt Frankfurt abgaben, noch nicht Stadtrecht

besassen. Die Ziffern für den städtischen Theil des Bürger-

zuwaehses sind also durchweg als etwas zu hoch anznnelinien.

Der Begriff des (Markt-)Fleckeus ist sodann ein schwanken-

der ) ; er ist namentlich nicht für Nord- und Süddeutscli-

land gleich. Jedenfalls wird man für das XIV. und XV.
Jahrhundert, wo die Stadtrechtsverleihungen schon bis zu

recht kleinen Gemeinwesen heruntergiengen , die Flecken zu

den ländlichen Gemeinwesen rechnen dürfen.

Schon ein flüchtiger Blick über die Ziffern der Tabelle

XXXV. belehrt uns, dass in den der Stadt näher gelegeneu

Gebietstheilen das ländliche Element unter den Zuwandereru

überwiegt, während bei den entfernteren die Zuwanderer aus

Städten die Mehrzahl bilden. Dieser Unterschied tritt viel-

leicht in unserer Statistik etwas schroffer auf, als er in Wirk-

lichkeit gewesen ist , einestheils weil wir bei mehrfach vor-

kommenden Orten desselben Namens regelmässig den der

Stadt Frankfurt zunächst gelegenen als gemeint angenommen

und desshalb vielleicht hie und da ein Stadtkind einem Dorfe

zugewiesen haben, anderntheils weil die meisten der als niclit

auffindbar ausgeschiedenen Ortsnamen höchst wahrscheinlich

entferntere Dörfer bezeichneten. Indessen werden diese beiden

Ungenauigkeiten der Ermittlung doch wohl nur kleine Ver-

schiebungen des wahren Sachverhaltes hervorgebracht haben.

Um den angedeuteten Unterschied deutlicher hervortreten

zu lassen, geben wir in folgender Tabelle die entsprechenden

Verhältnissziffern, Wegen der Kleinheit der absoluten Zahlen

haben hierbei mehrfach spärlich vertretene Gebietstheile zu

grösseren Gruppen zusammengefasst werden müssen.

1) Vgl. Maurer, Gesch. der Städteverf. I, 292.

29'
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Tabelle XXXVI.
Das Yerhfiltniss der städtischen zur ländlichen Zawanderang.

Jetziges Staats- (bzw. Ver-

wallungs-jöebiet

Reg.-Bez. Wiesbaden

» » Kassel

Rheinprovinz

Andere preuss. Gebietstheile

König r. Prenssen
Oberhesaen

Starkenburg

Rheinhessen

Gross h. Hessen
Bayern
Württemberg, Baden,
El sass-Lot bringen

Norddeutsche Staaten
(ausser Preussen)

Ausserde utscheStaaten

Ueberhaupt

XIV. Jahrhundert.

Von je 100 Zugewan-

derten stammten aus

XV. Jahrhundert.

Von je 100 Zugewan-

derten stammten aus

Städten Flecken Dörfern Städten Flecken! Dörfern
i

I _£ I

18,3

23,2

78,3

81,4

25,2

24,8

18,9

84,6

25,6

70,3

76,1

65,4

50,0

28,2

9,8

12,9

1,7

10,3

8,0

1,6

1,9

5,4

9,4

2,2

3,9

11,1

8,0

71,9

63,9

20,0

18,6

64,5

67,2

79,5

13,5

69,0

20,3

21,7

30,7

38,9

63,8

26,2



453

ritorialherreii hervorgfiul'eii hatte, sich mit dem Augenblicke

verlangsamte, wo die Städte ein gewisses Wachsthum erreiclit

hatten und im Begriffe waren , dabei zu erstarren. CJewiss

mussten auch die bindenden Verträge, welche sie allerwärts

wegen der Aufnahme von Hörigen in das Bürgerrecht hatten

eingehen müssen, den Zuzug vom Lande einschränken; aber

es bleibt doch auch zu beachten , dass das Städtewesen als

durchgehende Organisation der spätmittelalterlichen Wirth-

schaft eben aus ökonomischen Ursachen ein Anwachsen der

Bevölkerung über ein bestimmtes Mass nicht duldete. Als

dieses Mass erreicht war, machte die ganze Entwicklung Halt,

um fast drei Jahrhunderte auf demselben Standpunkte zu

verharren, und eben der Umstand, dass schon im XV. Jahr-

hundert über zwei Fünftheil des äussern Zuwachses zur bür-

gerlichen Bevölkerung von Frankfurt anderen Städten ent-

nommen wurde, während dies im XIV. nur bei etwa ^h der

Fall war, deutet darauf hin, dass mau sich jenem Zeitpunkte

näherte.

Im Einzelnen ist noch beachtenswerth , dass sich

vom XIV. auf das XV. Jahrhundert für die der Stadt näher

gelegenen Gebietstheile das Verhältuiss des städtischen Theils

der Zuwanderung zum ländlichen in umgekehrter Richtung

verändert wie für die entfernteren. Während das städtische

Element in der Zuwanderung aus den jetzt preussischen Keg.-

Bez. Wiesbaden und Kassel , sowie aus Oberhessen und Star-

kenburg im XV. Jh. verhältnissmässig stärker ist, als im

XIV., zeigt dasselbe schon in Rheinhessen und im preussischen

Rheinland, ferner in den entfernteren preijssischeu Provinzen

und in Bayern eine Abnahme, die sich auch bei Württemberg

und Elsass-Lothringen bemerken lässt und nur bei den nied-

rigen Zifi'ern für Baden , die kleineren norddeutschen Staaten

und die Grenzländer fehlt. Diese Erscheinung ist gewiss nicht

zufällig. Sie scheint dahin gedeutet werden zu müssen, dass,

während für den Zuzug aus der näheren Umgebung die Ab-

schaffung des Pfahlbürgerthums und der Widerstand der

Grund- und Leibherren gegen die Einwanderung ihrer Hörigen

(s. u.) den ländlichen Theil der Neubürger nicht in gleichem
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Masse hatte wachsen lassen, wie den städtischen, die Zuwan-

derung aus entfernteren Gegenden, welche sich im XIV. Jh.

fast nur auf die Städte beschränkt hatte, im XV. auch weitere

Kreise ergriff, dass dagegen in den entferntesten Theilen des

Reiches den ganzen Zeitraum hindurch die Anziehungskraft

Frankfurts sich vorzugsweise in den Städten geltend machte.

Weist uns diese Beobachtung darauf hin , dass , wie die

Stärke der Zuwanderung, so auch ihr socialer Charakter sich

mit der Entfernung der Herkunftsorte von der

Stadt veränderte, so liegt es nahe, unsere Ziffern noch nach

dem zuletzt genannten Merkmal (anstatt nach der für un-

sere Zwecke wenig fruchtbaren politischen Eiutheilung der

Gegenwart) zu gruppiren. Wir theilen das ganze Zuwaude-

rungsgebiet nach der direkten Entfernung der Herkunftsorte

in der Luftlinie in vier Zonen , von welchen die erste alle

Orte einschliesst, die nicht mehr als 2 Meilen von Frankfurt

abliegen, die zweite die nicht über 10 und nicht unter 2, die

dritte die über 10 aber nicht über 20 und die letzte alle

mehr als 20 Meilen entfernten Orte. So erhalten wir fol-

gende Zahlenverhältnisse

:

Tabelle XXXVII.

Die Herknnft der Neubürger nach Entfernungszonen.

Eingebürgert

in den

Jahren

Zahl der Zugewanderten aus

der Entfernung von

S

j
Von je 100 Neubürgern

jeder Periode stammten aus

einer Entfernung von

g
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hervor , dass die dritte Zone , die hier gegenüber den ent-

sprechenden Berechnungen für 1387 und 1440 neu einge-

schoben ist und die sozusagen als Probiermittel dient, es in

keiner Periode zu erheblichen Ziffern gebracht hat. Die aus

einer Entfernung von mehr als 10 und weniger als 20 Meilen

Herscekoramenen betrui^en in keiner Periode über den achten

Theil der Neueiugebürgerten. Dagegen nehmen die Zuge-

wanderten aus der äussersten Zone, welche freilich auch einen

grösseren Flächenraum umfasst als alle übrigen zusammen-

genommen , von Periode zu Periode zu ; trotzdem erreichen

sie auch in dem letzten halben Jahrhundert nur den siebenten

Theil der Gesammtzahl. Es handelt sich dabei in der Regel

um Handwerksgesellen, herumziehende Händler und Angehörige

der liberalen Berufsarteu , welche auf ihren VVanderzügen in

Frankfurt haften geblieben waren , und sich mit einer Bür-

ger-Tochter oder -Witwe verheiratet hatten , nicht um eine

regelmässige Zuwanderung aus Gegenden , für welche Frank-

furt den wirthschaftlichen Mittelpunkt bildete.

Dass der Personenverkehr im Mittelalter ungeahnt weite

Kreise zog, hat uns die oben gegebene Liste der Herkunfts-

orte bereits gelehrt, und wird unten die Darstellung der Ge-

sellenwanderungeu noch genauer zeigen. Frankfurt zumal als

wichtiger Knotenpunkt vielbenutzter Verkehrswege ist wie

geschaffen zu einem Beobachtungsposten, den die Augehörigen

der verschiedenen deutschen Stämme passiren mussten , wenn
sie das weite Reich durchzogen. Von hier aus liefen die

Strassenzüge nach dem Oberrhein, der Schweiz, Südfrankreich

und Italien, nach dem Niederrhein über Taunus und Wester-

wald , nach den Seestädten im Norden durch die Wetterau

über Giesseu und Kassel, nach Thüringen und den nordöst-

lichen Ländern über Gelnhausen, Fulda und Eiseuach, main-

aufwärts einerseits nach Oberfranken und Böhmen, anderseits

über Nürnberg und Regensburg nach Wien , endlich west-

wärts durch das Nahethal nach Lothringen und Luxemburg.

Der Einfluss dieser grossen Ueberlandstrassen lässt sich z. Th.

in der eigenthümlich strichweisen Vertheilung der Herkunfts-

orte in der äussersten Zone erkennen. Doch ist das Material
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7.U weitergehenden Schlussfolgernngen offenbar nichf, aiis-

reichend. Es niuss an dieser Stelle genügen , festzustellen,

dass die Fäden , welche in der Frankfurter Bürgerschaft zu-

sammentrafen, im Norden bis Rostock nnd Lübeck, im Süden

bis ßot'/en, im Westen bis Flandern und Lothringen und im

Osten bis Littauen und Siebenbürgen ausliefen.

Dagegen verlohnt es sich , das regelmässige Z u-

w a n d e r u n g s g e b i e t der Stadt, aus welchem dieselbe im

Durchschnitt vier Fünftel ihrer fremdbürtigen Bürger bezogen

hat, noch etwas genauer zu betrachten. Die Grenzen des-

selben fallen nicht ganz mit der Aussenlinie unserer zweiten

Zone, welche wir uns in zehn Meilen Entfernung von der

Stadt gezogen denken, zusammen. Diese Linie umschliesst

nämlich im Norden das Tauuus- und Westerwaldgebiet , die

Wetterau und den Vogelsberg nebst dem Kinzigthal, im Osten

das Mainviereck mit dem Spessart, im Süden den Odenwald,

die Mainebene und die Rheinebene bis in die Gegend von

Speyer, ferner einen grossen Theil der Pfalz, das untere

Nahethal und das Ostende des Hunsrücks. Aus diesem Ge-

biete stammten

von je 100 fremd- von je 100 Bürgern
in den Jahren:

^^..^.^^ Neubürgern: ^"^ ^'''^''^'-
(bezw. Ansässigen)

1311—1350 90,3

1351—1400 82,3 1387 78,8

1401—1450 77,3 1440 81,1

1451—1500 74,4

überhaupt 79,8

Natürlich lässt sich ein solches Verkehrsgebiet nicht

mit dem Zirkel auf der Karte abgrenzen. Denn bei derar-

tigen regelmässigen Wanderungen pflegt die direkte Entfer-

nung erst in zweiter Linie eine Rolle zu spielen, während die

Richtung der Gebirge und Thäler , der Lauf der gewohnten

Strassen, namentlich aber die Stammesverwandtschaft von

weit grösserem Belang sind. Bereits in der Wahl der Ver-

waltungsbezirke , nach welchen das oben mitgetheilte Orts-

verzeichniss angeordnet ist, hatten wir versucht, ungefähr das

Mass zu veranschaulichen , in welchem die verschiedenen
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Gegeudeii bei iler Eigiiiizuug tler Frankfurter Bürgerschaft

sich betheiligten. Wir haben dies dadurch zu erreichen ge-

sucht , dass wir für die am stärksten betheiligten Gebiete

kleinere Verwaltungsbezirke unserer Aufstellung zu Grunde

leiiten. Bei der ungleichen Grösse der einzelnen Bezirke und

Länder wird jedoch auf diesem Wege kein genauer Massstab

für die Stärke der Zuwanderung aus verschiedenen Gegenden

gewonnen. Einen solchen erhalten wir erst , wenn wir die

Zahl der Zugewanderten überall auf die gleiche Fläche zurück-

führen. Um nicht zu kleine Ziffern zu erhalten , legen wir

nicht die Quadratmeile sondern eine Fläche von 100 Quadrat-

Kilometer den betr. Berechnungen zu Grunde. Vertheilen

wir demgeniäss die fremdbürtigen Neubürger auf die Gegenden

ihrer Herkunft, so cnttalleu auf je 100 Quadrat-Kilometer

aus den bandestlieilen

:
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Der Massstab, den diese Vcrhältnissziffera für die Stärke

der Zuwanderung aus den einzelnen Landestheilen geben, ist

kein ganz ricbtiger , da wir die Zablen der Neubürger nur

auf die Flächengrösse ihrer Heimatgebiete, niclit auch auf

die Dichtigkeit ihrer Bewohuung beziehen konnten. Ueber

die letztere können wir nur Verrauthungen hegen , die sich

auf Zahl und Bedeutung der Städte in den einzelnen Gebieten

stützen. Das Vorhandensein bedeutender Städte deutet auf

stärkere relative Bevölkerung. Wenn desshalb Gebietstheile

wie der jetzige preussische K.-B. Köln, das bayerische Mittel-

franken , der hessische Kreis Mainz u. A. im Verhältniss zu

ihrer Flächengrösse mehr Zuschuss zur Frankfurter Bürger-

schaft liefern , als andere gleich weit entfernte Landestheile,

so muss desshalb das Verhältniss ihrer Zuwanderung zu ihrer

Einwohnerzahl kein stärkeres gewesen sein. Nur die Mangel-

haftigkeit des von uns gebrauchten Massstabes sichert ihnen

in unserer Aufstellung eine günstigere Stelle.

Wollen wir desshalb die berechneten Verbältnissziffern

zur Feststellung der Grenzen des regelmässigeu Zuwanderungs-

gebietes der Stadt benutzen, so müssen wir zu ihrer Korrektur

nebenbei auch das jedesmalige Verhältniss der aus städtischen

zu den aus ländlichen Heimatorten stammenden Personen

berücksichtigen. Und dies führt uns zugleich auf den wich-

tigen Unterschied zwischen regelmässiger und uuregelmässiger

Zuwanderung.

Die erstere reicht offenbar bloss so weit, als die städti-

schen Erwerbsverhältnisse Anziehungskraft auf die Landbe-

völkerung eines kleineren oder grösseren Umkreises ausübten,

während die letztere hauptsächlich darauf beruhte , dass fast

nur die Städte einen Markt für gewerblich qualiticirte Arbeits-

kräfte boten und eine fortgesetzte Ausgleichung der letzteren

unter den Städten des ganzen Deutschen Reiches stattfand.

Führten die Geselleuwauderuugen zu dauernder Niederlassung

Einzelner in einer fremden Stadt , so war dies eine zufällige

Folge derselben , nicht ihr bewusster Zweck. Anders die

Zuwanderung der Landbewohner , welche grösstentheils schon
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von vorn herein von der Absicht der dauernden Einbürgerung

geleitet wurden.

Wir werden also bei der Feststellung des regelmässigen

Zuwanderungsgebietes zwei Dinge zugleich berücksichtigen:

das Verhältniss der Anzahl der ZuWanderer zur Flächen-

grösse ihres Ileiniatgebietes und die Stärke des ländlichen Ele-

mentes unter denselben, Thun wir das, so ergibt sich, dass

das weitere Rekrutirungsgebiet der Frankfurter Bürgerschaft

nordwärts in den Kreisen Biedenkopf, Marburg, Kirchhain

und Siegen über die zweite der oben festgestellten Entfernungs-

zonen hinausgreift; ja mau kann zweifelhaft sein, ob man
nicht auch einen Theil des Sauerlandes und fast ganz Nieder-

hessen dazu rechnen muss. Im Nordosten gehört dagegen das

Fulda- und Werrathal, wenigstens im oberen und mittleren

Theile nebst der von diesen Flüssen umflossenen Rhön zweifel-

los zum regelmässigen Zuwanderungsgebiet der Frankfurter

Bevölkerung. Bis auf den heutigen Tag bezieht die Stadt aus

dieser Gegend einen beträchtlichen Theil der niederen Hand-

arbeiter (Fulder). Im Osten reicht die Grenzlinie unserer

zweiten Zone vielleicht schon etwas zu weit; wenigstens muss

es auffallen , dass die eigentlichen Spessartorte in der oben

niitgetheilten Ortsliste fast nicht vertreten sind. Im Südosten

dürften dafür das Tauberthal sowie die Gegend zwischen Tauber

und Neckar (der badische Kreis Mosbach), das von der Grenz-

linie nur gestreift wird, noch grösstentheils einzurechnen sein.

Sonst wäre vielleicht nnr noch im Nordwesten ein Hinüber-

greifen in die dritte Zone anzunehmen, indem hier die regel-

mässige Zuwanderung rheinabwärts bis in die Gegend von

Andernach ausgreift und auf der rechten Rheinseite den Kreis

Altenkircheu noch niitumfasst. Im Süden dagegen mag unsere

Zehnmeilenlinie schon zu weit gehen : in der Rheinebene bricht

die regelmässige Zuwanderung schon kurz hinter Darmstadt

ab, da etwa , wo im Mittelalter der Oberrheingau seine Süd-

grenze findet, und auch der südliche Theil des Odenwalds be-

theiligt sich nicht mehr an derselben. Während somit das

regelmässige Einwanderungsgebiet sich im Norden stellenweise

bis zu einer Entfernung von 20 Meilen ausdehnt, reicht das-
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selbe im Süden kaum über 6 Meilen hinaus uml findet auch

im Osten und Westen ziemlich früh seine Grenze.

Liisseu wir einen Augenblick die soeben angegebene natür-

liche Begrenzung an Stelle der auf der Karte gezogenen künst-

lichen Entfernungslinie treten, so empfieng die Stadt aus die-

sem Gebiete

in den Jahren: Personen: Procent der Fremdbürtigeu :

1311—1350 1146 95,7

1351—1400 1176 90,8

1401—1450 1565 83,9

1451—1500 1638 79,4

Zusammen 5525 86,0

Es ergibt sich daraus deutlich, wie wenig im Ganzen die

aus den entfernteren Theilen des deutschen Reiches Gekom-

menen numerisch ins Gewicht fallen und wie unbedeutend na-

mentlich die Zuwanderung aus den süddeutschen Ländern trotz

der bequemen Verbindungswege gewesen ist.

Die zuletzt erwähnte Erscheinung lässt sich sogar an den

der Stadt zunächst gelegenen Gebieten nördlich und südlich

des Mains beobachten. Denken wir uns die beiden mathema-

tisch genau in einer Entfernung von 2 und 10 Meilen von der

Stadt gezogenen Kreise durch die Linie des Mains, des Mittel-

rheins von Mainz bis Bingen und der untern Nahe halbirt,

und rechnen wir, um nicht ungleiche Theile zu erhalten, nicht

bloss das Mainviereck sondern ganz Unterfranken zur süd-

lichen Hälfte, sodass die Scheidelinie bei Krotzenburg den

Main verlässt und längs der jetzigen preussischen Grenze ver-

läuft, so stammten

in
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oder V n j e 100 Personen:
in den bis zu 2 M. von 2—10 M. bis zu 10 M.

Jahren Nordh. Südh. Nordh. Siidh. Nordh. Südh.

1311—1350 73,9 26,1 79,3 20,7 76,0 24,0

1351-^1400 81,8 18,2 77,5 22,5 79,5 20,5

1401—1450 80,1 19,9 73,4 26,6 75,4 24,6

1451—1500 76,3 23,7 70,7 29,3 72, 4 27^6_
ZusanTmen 77,7 22,3 74,0 26,0 75,5 24,5

Der nördliche Theil des eigentlichen Zuwanderuiigsgebie-

tes entsandte somit bei gleichem Flächenraume mehr als die

dreifache Anzahl Personen wie der südliche als Zuschuss zur

Frankfurter Bürgerschaft — ein deutlicher Beweis dafür, dass

die Mainlinie, die gerade an dieser Stelle durch die alte Ein-

o-liederuuiT Sachsenhausens in das städtische Gemeinwesen be-

seitigt erscheinen könnte , mehr ist als bloss ein geographi-

scher Begriif. Wie gross hier der Unterschied zwischen Nord

und Süd ist, lässt sich deutlich an dem Gegensatze zwischen

den Kreisen Hanau und Oifenbach beobachten, welche beide

ziemlich die gleiche Lage zur Stadt haben. Während der

Kreis Hanau (Flächeninhalt: 355 Gkm.) 854 Personen an die

Frankfurter Bürgerschaft abgab, brachte es der etwas grössere

Kreis Offenbach (376 D^m) nur auf 485. Allerdings betheilig-

ten sich dabei im ersteren 39, in letzterem 31 Orte, und es darf

schon hieraus geschlossen werden, dass das Hanauische im

Mittelalter stärker bevölkert gewesen ist als das Gebiet des

Reichsforstes, das der heutige Kreis Offenbach einnimmt.

Schwerlich aber war dies die alleinige Ursache ; denn im

Kreise Hanau kommen auf jeden einzelneu Ort durchschnittlich

22, im Kreise Offenbach nur 15,6 Einwanderer.

In der zweiten Zone ist die Ueberlegeuheit der Nord-

hälfte ein wenig schwächer als in der ersten und nimmt über-

dem von Periode zu Periode ab. Die Ausdehnung des Frank-

furter Verkehrsgebietes, welche nach Ausweis der Tabelle

XXXVII in der Zeit von der ersten Hälfte des XIV. bis zur

zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts zweifellos stattgefunden

hat, ist darnach dem Süden mehr zu Gute gekommen als dem

Norden. Freilich sind die Unterschiede nicht bedeutend.
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Dürfen wir sonach im weitesten Sinne Frankfurt als eine

norddeutsche Stadt bezeichnen, so ist doch der engere histo-

rische Boden, auf dem dasselbe zweifellos auch in ethnogra-

phischer Hinsicht wurzelt, der hessisch-fränkische. Fünf Gaue

der rheinischen Franken stiessen in der Nähe der Stadt zu-

sammen: Maingau und Oberrheiugau auf der linken, Wetterau,

Nied«;au und Kuuit'esundra auf der rechten Mainseite. Sie

alle gehören zum engeren Zuwanderungsgebiete, dessen End-

linie im Süden, wie bereits bemerkt, mit den alten Gaugrenzen

ziemlich genau zusammenfiel. Frankfurt selbst lag im Nied-

gau. Das ganze spätere Mittelalter aber zählte es zu den

wetterauischen Städten und pflegte es hier in einem Athem

mit Gelnhausen, Friedberg und Wetzlar zu nennen. Es rech-

nete also den ganzen Niedgau, wie auch den Theil des Nieder-

lahngaues, in welchem Wetzlar lag, noch zu der Wetterau ').

Dass diese Auffassung ihren guten Grund hatte, lehrt die so-

eben festgestellte Tliatsache, dass die Bürgerschaft aus den

nördlich von der Stadt gelegenen Gebietstheilen sich vorzugs-

weise ergänzte. Fassen wir uuter dem Namen der Wetterau ^)

im mittelalterlichen Sinue das ganze Gebiet zwischen der Ein-

zig und Fulda im Osten , dem Lorsbach und der Weil im

Westen, dem Main im Süden zusammen und rechnen im Norden

ganz Oberhessen mit Ausnahme des jetzigen Kreises Alsfeld

sowie den Kreis Wetzlar hinzu, so lag Frankfurt im äussersten

Südwestwinkel dieses Landstriches. Trotz dieser ungünstigen

Lage und trotzdem es den Ueberschuss der Bevölkerung jenes

Gebietes mit den drei zum Theil günstiger gelegenen Schwester-

städten zu theilen hatte, bezog es über die Hälfte seiner Neu-

bürger aus demselben. Es stammten nämlich aus der Wetterau

in den Jahrea Neubiirger Procent der Fremdbürtigen

1311-1350 753 62,9

1351-1400 779 60,2

1401—1450 988 52,9

1451—1500 994 48,1

Zusammen 3514 54,7

1) Vgl. auch Kriegk, Gesch. v. Frkf., S. 20.

2) Vgl. Landau, Beschreibung des Gaues Wettereiba, Einleitung.
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Frankfurt durfte also mit Fug eine w ette r a uische

Stadt heissen. Noch näher freilich kam das Mittelalter auch

in ethnographischer Beziehung dem wahren Sachverhalt, wenn

es von einer Stadt der rheinischen Franken sprach oder

wenn man bei Kaiserwahlen von der f rank ischen Erde redete.

Aus den fünf genannten rheinfriinkischen Gauen stammten

in den Jahren: Neubürger: Procent der Fremdbürtigeu :

1311—1350 1035 86,4

1351—1400 934 72,1

1401—1450 1199 64,3

1451-1500 1258 60,9

Zusammen 4426 68,9

Was wir oben als die natürlichen Grenzen des Zuwan-

derungsgebietes bezeichnet haben, umschliesst im Wesentlichen

rheinfränkisches Gebiet, und die fünf Gaue bilden nur einen

engeren Theil desselben. Stellte jenes weitere Gebiet im

Durchschnitt ^/e , so lieferte dieses engere mehr als ^/s des

auswärtigen Zuwachses zur Bürgerschaft.

Freilich haben sich diese Verhältnisse im Laufe unseres

Zeitraumes wesentlich geändert , und damit kommen wir auf

die Tabelle XXXVII zurück, welche den Einfluss der direkten

Entfernung der Herkunftsorte von der Stadt veranschaulicht.

Während 1311 bis 1350 der Schwerpunkt der Zuwanderung

auf der ersten Zone liegt, welche 54,8 Procent der Neubürger

liefert , bleibt dieselbe schon in der folgenden Periode (1351

bis 1400) hinter der zweiten Zone (42,9%) zurück, welche in

der dritten Periode (mit 54,4%) bereits alle anderen Zonen

zusammengenommen überflügelt hat und ihren Vorrang auch

in der Zeit von 1451 bis 1500 (mit 51,2%) behauptet. Das

Kontingent der ersten Zone ist in derselben Zeit von 54,8

auf 22,9 bezw. 23,2 Prozent der Gesammtzahl gesunken.

Dasselbe ist in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts so-

gar von denjenigen der beiden äussersten Zonen (zus. 25,6%)

überflügelt worden, während es in der ersten Hälfte des XIV.

fast sechsmal so stark gewesen war als diese.
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G. Versuch die Gestaltung der EerJcunftsverhältnisse zu erklären. —
Verhältniss der Stadt zur Landschaft im Mittelalter und in der Neuzeit.

— Die Stadt als Festung: Burgrechtsverband. — Frankfurt und die

BeichsgratSchaft zum Bornheimcr Berg. — Die Ertvcrbiing eines eignen

TcrrUcrriums. — Die Ausbildung der Leibesangehörigkeit in der Um-
gegend und ihr Einfluss auf die Niederlassung. — Der Frankfurter

Oberhof und sein Rechtsgebiet. — Die Stadt als wirthschaftUcher Mittel-

punki. — Wochenmarktgebiet. — Ausdehnung des regelmässigen Mess-

verkehrs. — Ergebniss.

Die eigeuthümliclie Gestaltung des stüdtischen Zuwan-

derungsgebietes und die Erweiterung des letzteren vom XIV.

auf das XV. Jahrhundert , wie wir sie im vorigen Kapitel

kennen gelernt haben, ist gewiss nichts Zufälliges. Sie hängt

aufs engste zusammen mit der militärischen, politischen, recht-

lichen und wirthschaftiichen Stellung Frankfurts im Mittel-

alter, und diese führt uns auf das Verh äl t niss der mit-
telalterlichen Städte zur umliegenden Land-
schaft überhaupt, welches von dem heutigen so weit ver-

schieden ist.

Die moderne Statistik betrachtet den Stadtbegritf nur

noch als eine historische Kategorie, mit der sie nichts an-

fangen kann. Sie unterscheidet die Wohnplätze bloss nach

der Zahl ihrer Einwohner und sucht bei 2000 Köpfen die

Grenze, bei der sich der städtische von dem ländlichen Theil

der Gesellschaft scheidet. Zahllose Orte , welche aus dem
Mittelalter Namen und Rechtsanspruch der Stadt bis auf die

Gegenwart gebracht haben , fallen unterhalb dieser Grenze,

sind also für die Statistik ländliche Wohnplätze, und vielfach

unterscheiden sich dieselben nicht einmal mehr durch die Form
ihrer Verfassung und Verwaltung von den umliegenden Laud-

orten. Aber auch diejenigen Wohnplätze, welchen der Name
der Stadt von der Statistik zuerkannt wird, sei es dass er ihnen

aus früherer Zeit geblieben ist, sei es dass sie ihn neu er-

worben haben, vermögen denselben nicht aus einer selbst-

ständigen Bedeutung und aus einer Gesammtheit von Merk-

malen zu begründen, die sie mit allen andern »Städten« theilen

und die sie von den »Flecken« und »Dörfern« scharf sondern.

Bücher, die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 30
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Sie sind einfach Niederlassungeu , die sich von andern durch

ihre Grösse abheben und die eben wejjen der (grösseren Men-

schenanhäufung gewisse eigenthümliche sociale Erscheinungen

aufweisen : im Uebrigen sind sie, wie alle anderen Wohnplätze,

nur Gliedereines grösseren Ganzen, fest eingefügt in das Nieder-

lassungs-System einer staatlich geordneten Gesellschaft ').

Dieses Niederlassungssystem, welches durch ein reich ent-

wickeltes Verkehrsnetz unterstützt wird und sich aufs engste

an die natürliche Gestaltung und Ausstattung des Bodens an-

schliesst, trägt, wie die Gesellschaft selbst, deren äusserer

Ausdruck es ist , alle Züge eines lebensvollen Organismus.

An wenige Grossstädte schliessen sich viele Mittel- und Klein-

städte und an diese wieder Flecken und Dörfer , Weiler und

Höfe in manuichfacher Abstufung vom geräuschvollen Fabrik-

dorf bis zum einsamen Bauernhof — alle in gegenseitiger Ab-

hängigkeit und Wechselwirkung, alle getragen und zusammen-

gehalten durch eine weitverzweigte Arbeits- und Funktious-

theilung. Die Grossstädte übernehmen für alle übrigen Nieder-

lassungen die anstaltsweise Pflege der Kunst, die Besorgung

der Central- und Provinzialverwaltung, die Herstellung höherer

socialer Dienstleistungen und qualificirter Produkte des Gewerb-

fleisses. Die übrigen grösseren Wohnplätze besondern sich

auf Grund gegebener historischer und natürlicher Bedingungen

in Fabrik- und Mauufakturstädte, Hafen- und Marktplätze für

Landesprodukte, Sitze von Hoch-, Mittel- und Fachschulen, von

Bezirks-, Kreis- und Amtsverwaltungen. Wenige Festungs-

städte und Garnisonen tragen die Wehr- und Schutzeinrich-

tungen des ganzen Landes. Eine geringe Zahl von Universi-

tätsstädten vereinigt in sich die Pflege der höheren Bildung

und eines guten Theils der Wissenschaft. Und dabei sind

viele dieser örtlichen Funktionen nicht nothwendig »städtischere

Natur. Ein Fabrikdorf im Gebirge versorgt eine ganze Nation

mit der Specialität von Gewerbeprodukten, in deren Erzeugung

1) Zu den folgenden Ausführungen vergleiche man die vortreffliche

Darstellung des Niederlassungswesens bei Schäffle, Bau und Leben

des 80C, Körpers III, S. 152 ff.
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seine Bewohuer es zur Virtuosität gebracht haben. Eine welt-

abgeschieden gelegene Heilanstalt pflegt die Unglücklichen

einer ganzen Provinz ; eine Fachlehranstalt an einem kleinen

Orte wirkt befruchtend auf ganze Wissens- oder Erwerbsge-

biete. Jeder Wohnplatz ist an seiner Stelle in das nationale

Wehrsystein, die vol k s wirthschaftlicho Arbeitsgliederung, die

staatliche Verwaltungsordnung eingefügt ;
jeder wirkt und

strebt zum Ganzen. Was er an wirthschaftlichen Gütern und

socialen Dienstleistungen hervorbringt, bildet einen Einschuss

in den gesammten Volkshaushalt, wird auf dem nationalen,

meist sogar auf dem Weltmarkt, gewerthet und befriedigt nicht

selten Bedürfnisse, die weit von seinem Erzeugungsorte auf-

treten. Die kleineren Wohnplätze unterhalten allerdings mit

den grösseren, um die sie sich territorial gruppiren , manche

nähere wirthschaftliche und sociale Beziehungen, die oft noch

durch staatliche und kommunale Einrichtungen unterstützt

werden. Aber das Verhältniss ist kein ausschliessliches ; es

wird vielfach durch anderweitige Verbindungen durchbrochen.

Die modernen Transport- und Kommunikations-Einrichtuugen

bringen es mit sich, dass man oft mit einer um viele Meilen

entlegenen Stadt leichter verkehrt als mit einem wenige Weg-

stunden entfernten Dorfe.

Und bereits beginnt dieser Zusammenfassung nationalen

Lebens, diesem Angewiesensein Aller auf Alle die Gruppirung

der Niederlassungen in der Landschaft zu entsprechen. Hier

Grossstädte mit Hunderttausenden von Einwohnern, um welche

sich ein Kranz bevölkerter Vor- und Aussenorte lagert, dort

ausgedehnte Fabrikdistrikte, welche über ganze Gegenden eine

Mischung von ländlichem und städtischem Wesen verbreiten

und an einer dritten Stelle des Staatsgebietes wieder ganze

Ackerbaudistrikte , in welchen der Bauer oft halbe Tage bis

zum nächsten Kreis- oder Gerichtsstädtchen zu fahren hat.

Aber nirgends schroffe Uebergänge. Um jede Stadt gruppirt

sich wieder eine Anzahl grösserer Orte mit halb städtischer

Bevölkerung , halb städtischer Berufsgliederung. Je weiter

man sich von dem Brennpunkt des städtischen Lebens ent-

fernt, um so spärlicher werden seine Ausstrahlungen ; aber

30*
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sie sind auf viele Stunden im Umkreise zu spüren sowohl an

der Dichtigkeit des Zusammeuwohnens der Menschen als auch

an ihrer socialen Gliederung und den ausgebauten städtischen

Gewerbeanlagen. Bis man rein dörfliches Auseinanderwohnen

und reines Landleben erreicht, hat man eine Reihe ähnlicher

Zonen dichtester , dichterer und weniger dichter Bevölkerung

und abnehmenden städtischen Lebens zu durchschreiten , wie

sie die Thünen'schen Intensitätskreise für den landwirth-

schaftlichen Betrieb nachgewiesen haben.

Weit verschieden davon ist das Niederlassungssystem des

späteren Mittelalters. Da erblicken wir ganze Länder in bald

grösseren, bald kleineren Abständen übersät mit Städten, von

denen jede für einen weiteren oder engereu Kreis von rein

ländlichen Ansiedelungen eine selbständige und herschende

Stellung in Anspruch nehmen darf. Städtisches Wesen und

städtische Arbeitsgliederuug ist auf den Umkreis der Ring-

mauern beschränkt
;
jenseits des Weichbildes beginnt sofort das

Land. Jede Stadt ist Schutzorgau, Verkehrscentrum, Sammel-

punkt fast aller nicht rein landwirthschaftlichen Arbeit für

die ganze Umgegend, Stadt und Landschaft bilden einen eng

verbundenen autonomen Gesellschaftskörper, innerhalb dessen

sich der ganze Kreislauf der Wirthschaft selbständig vollzieht.

Dies gibt den Städten jene Ueberlegenheit, welche in Deutsch-

land sie zur politischen Selbständigkeit und Reichsstandschaft,

in Frankreich zur Ausbildung der Commune führt. Den End-

und Höhepunkt dieser Entwicklung bilden die Stadtstaaten

Italiens , in denen sich Stadtgewalt und Territorialherrschaft

vereinigen. Wenn in Deutschland dieser Punkt fast nirgends

völlig erreiclit worden ist, so bemerken wir doch zahlreiche

Ansätze zu der gleichen Entwicklung , und es wird sich Ge-

legenheit bieten, manche derselben aufzuweisen.

Hier kommt es zunächst darauf an , zu zeigen , in wie

naher Beziehung die von uns ermittelten Herkunftsverhältnisse

der Frankfurter Bürgerschaft zur Abgrenzung des von dieser

Stadt militärisch , wirthschaftlich , rechtlich und zum Theil

auch politisch beherschten oder beeinflussten Gebietes stehen

und wie die eio-enthüiuliche Gestaltung und Veränderung des
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Rekrutiruügsgebietes der Stadtbevölkerung sich nur aus dem
richtigen Verstäuduiss der mittelalterlichen Niederlassungsord-

nung begreift.

In den frülieren Jahrhunderten des Mittelalters beruht

die vorörtUche Stellung der deutschen Städte fast ausschliess-

lich auf ihrer Befestigung. Das Rechtssprichwort, nach wel-

chem den Bürger und den Bauer nichts scheidet als die Mauer,

ist für diese Zeit buchstäblich richtig. Die Städte sind be-

festigte Dörfer, militärische Stützpunkte, Zufluchts- und Ber-

«fungsorte in einem Bauernlande.

Die vielbestrittene Stelle, an welcher Widukind von Kor-

vei von den Städtegründuugen Heinrichs I. spricht , zeichnet

einen Zustand, der zweifellos für seine Zeit und auch manches

Menschenalter nachher den Thatsachen entsprach. Mag man

darüber lächeln, dass immer der neunte Mann vom Lande in

die Stadt gezogen sein soll , um für die übrigen acht Woh-
nung zu bauen und bereit zu halten : in Wirklichkeit ver-

hielt sich die Sache ungefähr so, nicht bloss im X. sondern

sogar noch die vier folgenden Jahrhunderte. Jede Stadt stand

mit den offenen Dörfern eines bald engern bald weiteren Um-
kreises in einem Schutzverband. Die Dörfer waren verpflichtet,

die Befestigungswerke der Stadt im Stande halten zu helfen,

wogegen sie hinter den Mauern derselben in Kriegszeiten mit

Hab und Gut Zuflucht fanden und im Frieden für den Absatz

ihrer Produkte in der Stadt Befreiung von den Verkehrsab-

gaben genossen '). Es mag hier beiläufig bemerkt sein, dass

dieses Verhältniss, welches man als Burg recht bezeichnete,

eine Ausdehnung der baulichen Anlage der Städte bedingt,

welche uns abhalten muss, aus der Vergleichung der letzteren

mit der modernen Baufläche Schlüsse auf die ständige Einwohner-

zahl der Städte im Mittelalter zu ziehen. Zugleich erklärt

dasselbe, wie ohne allzugrosse Unbequemlichkeit bei der Ab-

schaffung der Pfahlbürger diese letzteren für den Winter und

später für immer in der Stadt Unterkunft finden konnten.

Nirgends lassen sich jene Schutzverbände besser beob-

1) Vgl. Maurer, Gesch. der Städteverf. I, S. 125. 491 f.
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achten , als am Mittel- und Oberrhein. Da sind Frankfurt,

Mainz, Bingen, Worms und Speyer, jedes rings umgeben von

einer grossen Anzahl von Dorfschaften , welche Burgrecht

in der Stadt genossen und dasselbe wol noch überall in

der Zeit, mit der wir uns in diesen Untersuchungen be-

schäftigen, alljährlich an einem bestimmten Tage gegen eine

kleine Rekoguitiousgebühr aufholten. Das Schutzgebiet von

Mainz z. B. erstreckte sich um 1200 über gegen 40 Ortschaf-

ten, von denen die äussersteu etwa 2^/2 Meilen von der Stadt

entfernt lagen. Es reichte rheinaufwärts bis Oppenheim und

Dienheim, rheinabwärts bis Ingelheim und Algesheim. Die

meisten dazu gehörigen Orte lagen auf der linken Flussseite

und nur 4 auf der rechten im Mainwinkel (Trebur, Rüssels-

heim, Bischofsheim und Seilfurt) '). Unmittelbar südlich schloss

sich das Wormser Schutzgebiet an das Mainzer an und kam

diesem an Ausdehnung mindestens gleich. Es erstreckte sich von

Dienheim und Uebersheim im Norden bis Ogger.sheim und

Friesenheim im Süden und umfasste im Westen fast alle

Orte im Karlbach- , Eis- und Pfrimthal bis nach Kirchheira

um Donnersberg, während im Osten der Rhein die Grenze

bildete.

Die Namen der Dörfer, welche in Frankfurt
Burgrecht hatten, sind uns in zahlreichen Yerzeichuisseu

aus dem XIV. und XV. Jahrhundert aufbewahrt. Einige dieser

Verzeichnisse enthalten für jeden Ort die Angabe des Burg-

lehens, d. h. der Gebühr, welche alljährlich am Gertrudentage

für die Aufholung des Rechtes zu zahlen war. So das früheste

derselben aus der Zeit um 1350, welches sich am Schlüsse

des I. Bürgerbuches findet und im Anhange mitgetheilt wird.

Andere sind Frohnbücher , welche die in bestimmten Jahren

von jedem Dorfe am Stadtgraben zu leistende Arbeit nach

Ruthen oder in einem Geldanschlage verzeichnen. Aus ihnen

1) Das Verzeichniss bei B d m a n n , Rheing. Alterthiimer I, 23 f.

II, 804 f.

2) Beschreibung des Schutzgebietes in den Annal. Wormat. bei

Böhmer, fontes II, p. 209.
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geht zugleich liervor , dass bereits in der ersten Hälfte des

XV. Jahrhunderts die Zumuthunor dieser Leistuno;en vielfachen

Widerständen von Seiten der Grundherren oder der Dörfer

selbst begegnete. So entschuldigte 1430, als bei der Hussiten-

gefahr die Frankfurter zur Ausbesserung ihrer Befestigungs-

werke die Burgrechtsorte aufboten, der Mainzische Amtmann
zu Seligen.stadt und Steinheim seines gnädigen Herrn arme

Leute zu Ober- und Nieder-Koden, Mühlheim und Dietesheim

damit, dass sie zu Steinheim 8—10 Tage graben müssten,

und im Jahre 1438 wurden nicht weniger als 47 Orte ihres

Burgrechtes verlustig erklärt, weil sie sich bei der Königs-

wahl Albrechts II. zu frohndeu geweigert hatten. Die letzte

Klasse der Verzeichnisse besteht aus Zollrolleu , welche zu

Händen der Pförtner und Zöllner sowohl diejenigen Dörfer

verzeichuen , welche ihr Burgrecht noch besasseu , als auch

diejenigen, welche es wegen Ungehorsams verloren hatten.

Dieselben sind alle aus der Zeit nach 1438. Dass indessen

auch damals das Burgrecht seinen Werth und seine Bedeutung

für die Landbewohner nicht ganz eingebüsst hatte
,

geht wol

daraus zur Genüge hervor, dass noch im Jahre 1510 vier

Dörfer in der Nähe von Dieburg und Darmstadt (Epperts-

hausen , Gräfenhausen , Hergershausen und Sickenhofen) neu

in dasselbe aufgenommen wurden. Erst bei der Belagerung

P^raukfurts im Jahre 1552 gieug der alte Schutzverband völlig

in Trümmer.

Dass ein solches Verhältniss, welches ganz darnach ange-

than war, sich zu einer politischen Herschaft des befestigten

Vorortes über die Landgemeinden auszuwachsen , auf die Zu-

wanderung von diesen nach der Stadt nicht ohne Einfluss

bleiben konnte, liegt auf der Hand. Um den letzteren messen

zu können, haben wir in dem oben mitgetheilten Verzeichnisse

der Herkunftsorte die Dörfer mit Burgrecht durch ein beige-

setztes Bli. kenntlich gemacht. Zur Ermittlung derselben

wurden elf offizielle Verzeichnisse des Frankfurter Stadt-

archivs benutzt, welche zwar nicht in allen einzelneu Namen
übereinstimmen , aus denen jedoch mit vollkommener Sicher-
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heit alle Orte festgestellt werden konnten, die zu irgend einer

Zeit zwischen 1350 und 1500 Burgrecht besessen haben ').

Darnach gab es in dieser Zeit im Ganzen 103 Orte mit

Burgrecht, von denen jedoch 2 nicht näher bestimmt werden

konnten ^). Von den übrigen 101 liegen 74 nördlich des

Mains und 27 südlich desselben. Die äussersteu Punkte sind

im Norden Köppern und Dillingen, im Süden Messel ur.d Ur-

berach^), im Westen Breckenheim und im Osten Kilian-

städten. Nur wenige Orte erreichen eine Entfernung von

über 2 Meilen. Das Burgrechtsgebiet fällt also mit der ersten

Zone unserer Tabelle XXXVII ziemlich genau zusammen. Im
Süden liegen 7, im Norden 6 und im Westen 3 Orte jenseits

derselben ; im Osten wird ihre Grenze nicht erreicht. Es hat

dies wol darin seinen Grund, dass hier eine Reihe kleiner

Städte sich befand, welche den umliegenden Dörfern hinter

ihren Mauern Zuflucht bieten konnten. So Windecken (Stadt-

recht seit 1288), Hanau (St.-R. 1303), Steinheim (St.-R. 1320)

und Seligenstadt. Die östlichen Theile der jetzigen Kreise

Hanau und Offenbach fallen darum ausserhalb des Frankfurter

Schutzbezirks. Ebenso macht sich im Nordosten die Nähe

von Friedberg, Assenheim, Münzen berg und Butzbach fühl-

bar, während im Nordwesten schon die Vesten Kronberg, König-

stein und Eppstein Schutz gewähren konnten, au die sich

1) Die Verzeichnisse bei r t li , Reichsmessen, S. 195 u. Thoni as,

Oberhof, S. 166 ff. bieten noch eine Reihe weiterer Ortschaften (über 40),

von denen sich iudess nur feststellen lässt, dass sie theihveise Befreiung

vom Weggeld genossen. Thomas ist denn auch nicht im Stande,

ihr Burgrecht mit Urkunden zu belegeu. Wo er dagegen dies vermag,

da stimmt seine Liste mit meinen Ermittelungen überein, mit einziger

Ausnahme seiner Nr. 5 und 32, wo er Bibera = Bieber für Bieberau

gehalten und Enkenhcim für 'Eckenheim verlesen hat. Ausserdem habe

ich noch 6 Burgrechtsorte in dem ältesten Verzeichnisse aufgefunden,

die ihm entgangen waren.

2) Burlaclien und Sneptheim (vielleicht Sneythain). Das erstere

kommt auch zweimal im I. Bgb. vor (vgl. S. 422 Anm. 2), muss also

wohl in der Nähe gelegen haben.

3) Jiodauwc , das sich nur einmal (1380) findet, ist zweifelhaft;

wahrscheinlich ist Eodahe = Roden (Ober-, Nieder-Roden) gemeint.
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weiterhin iin Westen Wiesbaden, Mainz, Oppenheim uml seit

1398 auch Grossgerau anschlössen.

Die 101 Dörfer mit Burgreeht , deren Lage wir noch '/u

bestimmen im Stande sind, stellten zur Frankfurter Bürgerschaft

in den Jahren: Personen: Procent der Freuidbürtigen

:

1311-1350 679 56,7

1351—1400 501 38,7

1401—1450 426 22,8

1451—1500 462 22,4

Zusammen 2068 Sp
Die Ziffern fallen nicht ganz mit den oben (Tabelle

XXXVII) für die erste Entfernungszone ermittelten zusammen,

Avas sich daraus erklärt, dass das Burgrechtsgebiet an einzelneu

Stellen weiter, an andern enger ist, als jene Zone. Dass aber

das Burgrechtsverhältniss für die Zuwanderung von Bedeutung

war, lässt sich leicht an einer Vergleichung der Neubürger-

kontingente aus den Orten mit ßurgrecht und derjenigen aus

Orten ohne solches in den Kreisen Hanau und Offenbach und

in den Aemtern Höchst und Königstein zeigen. Es stammten

nämlich

aus 65 Orten mit Burgrecht

»42 » ohne »

Somit i in Durchschnitt:
aus je einem Orte mit Burgrecht

» » » »ohne »

Dass die Orte ohne Burgrecht durchschnittlich etwas

weiter von Frankfurt entfernt liegen als diejenigen mit Burg-

recht, beeinträchtigt die Vergleichbarkeit der vorstehenden

Ziffern in keiner Weise; denn dieser Umstand wird reichlich

dadurch aufgewogen, dass unter den ersteren eine grössere An-

zahl bedeutender Orte (6 Städte und 3 Flecken) sich befindet.

Sehr beachtenswerth ist, dass die Burgrechtsorte nur im XIV.

Jahrhundert einen grösseren Zuschuss zur Bürgerschaft ab-

geben als die übrigen. Möglicher Weise ist dieser Vorrang

im XIII. Jh. noch stärker gewesen und der Schutzverband

Personen
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in der Ausdehnung, wie wir ihn aus Urkunden, deren früheste

kaum üher das Jahr 1350 zurückgeht, festgestellt haben, schon

erheblich durch neuaufgekonimene Stadtrechte in der Nähe

beschränkt. Früher hat derselbe vielleicht nicht bloss die

Vorberge des Taunus erreicht, sondern er hat sogar die Höhe

überschritten und eine grosse Anzahl Dörfer des Usinger und

Idsteiner Ländchens sowie diesseits den Kronberger und Epp-

steiner Grund und die Dörfer der Mainebene bis gegen Mainz

hin mitumfasst. Wenigstens scheinen in dieser Ausdehnung

die Dörfer noch später mit den Burgrechtsorten in Bezug auf

das Weggeld gleiche Befreiung genossen zu haben *). Das

Aufkommen neuer Stadtrechte wie derjenigen für Idstein,

Camberg, Heftrich, Usingen, Kronberg, Königstein und die An-

lage anderer fester Punkte wie Walrabenstein, Walsdorf, Alt-

uud Neuweilnau, Cleeberg, Reifenberg, Eppstein u. s. w. hatten

die Bewohner wol der Nothwendigkeit überhoben , Schutz

hinter den Mauern des weit entfernten Frankfurt suchen zu

müssen.

Das XV. Jahrhundert brachte weitere Einbussen in der

Nähe. Wenn für diese Zeit ein Unterschied in der Stärke der

Zuwanderung zwischen Orten mit und ohne Burgrecht nicht

mehr bemerklich ist, so scheint diese Thatsache nicht bloss

auf den Abfall zahlreicher Burgrechtsorte sondern auch noch

auf andere Einflüsse zurückgeführt werden zu müssen, welche

die Orte in der Umgegend zum Theil von der Stadt abdräng-

ten und entferntere ihr enger verbanden.

Zu den Dörfern der unmittelbaren Umgebung stand näm-

lich Frankfurt noch in einem näheren politisch-rechtlichen

Verhältniss, welches gerade im XV. Jahrhundert starken Wan-

delungen unterworfen war. Dieses Verhältniss entsprang theils

seiner Stellung als einer königlichen Stadt, in welcher es natur-

geraäss den Vorort der in der Nähe zahlreich vorhandenen

Reichsdörfer bildete, theils aus der Erwerbung königlicher

Rechte, insbesondere des Schultheissenamtes.

Unmittelbar an das Weichbild der Stadt stiess die Reichs-

grafschaft zum Born heim er Berg, welche sich aus

1) Vgl. Orth a. a. 0.
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19 Dorfschaften') zusammensetzte. Das Landgericht dieser

Dörfer, welclies aus den Centgrafen derselben, wie es scheint

unter dem Vorsitz des Obersten Richters von Frankfurt, be-

stand, richtete »über Hals und Haupt und über alles, was

klagbar ist in dem Lande«. Es bildete die Berufungsinstanz

der einzelnen Dorfgerichte und hatte selbst wieder das Frank-

furter Reichsgericht zum Oberhof. Der Frankfurter Reichs-

schultheiss batte ausserdem als Wahrer der königlichen Rechte

in der Umgegend die Obliegenheit, die Dörfer in ihren Rech-

ten aufrecht zu erhalten , Uebergriffe der Vogteigerichte ab-

zustellen und für den Vollzug der Erkenntnisse des ISorn-

heiiner- Berg-Gerichtes zu sorgen. Bei Kriegszügen vereinigte

er das Aufgebot der Dörfer unter dem Reichsbanner.

In diese Rechte war, wie es scheint, schon vor der Er-

werbung des Schultheissenamtes die Stadt eingetreten. Be-

reits in dem Landrecht der Grafschaft, welches 1303 unter

Vorsitz des Landvogtes der Wetterau und des Frankfurter

Schultheissen von dem Rathe zu Frankfurt und den Centgrafen

der Dörfer errichtet wurde ^), wird bestimmt: sivanne nit ko-

niges enist, daz die forgenante grashaß der stad von Fran-

Jcenford mit aller der mäht, die sie fermag, sal dienen, mit

solichem undirsheide, daz die forgenante stat daz lant und die

dorf linde auch die lüde sal hefreden nnde beshirmcn also

fcrre, alse si ir craft gedragen mag. Schutzrecht der Dörfer

und Schirmpflicht der Stadt werden das ganze XIV. und XV.
Jahrhundert auch vom Reichsoberbaupt anerkannt

;
ja Frank-

furt wurde aucb dann noch als Vorort der Grafschaft be-

trachtet, als dieselbe dem Reiche bereits völlig entfremdet war.

Kaiser Ludwig batte sie den Herren von Hanau verpfän-

det. Allerdings verlieh er 1336 den Frankfurtern das Recht,

sie wieder einzulösen ; allein die Stadt war in diesem Punkte

1) E8 sind folgende : Bergen , Berkersheim, Bischofsheim, Bocken-

heim, Bornheira, Eckenheim, Enkheim, Fechenheiai, Griesheim, Gronau,

Hausen, Massenheini, Nied (nicht Nidda, wie Fichard und Thomas
schreiben), Oberrad, Offenbach, Praunheim, Preungesheim , Seckbach,

Vilbel.

2) Abgedruckt bei Böhmer, ükdb. S. 355 ff.
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minder glücklicli als beim Schultlieisseuainte und Reichswalde,

und obwohl noch 1398 Köni<^ Wenzel Schultheissen und

Schöffen zu Frankfurt befohlen hatte, die Dörfer gegen Ueber-

griffe des Pfandinhabers zu schützen und auch noch 1475

Friedrich III. die Kriegsleistungen der Dörfer durch PVank-

furt eintreiben Hess, so konnte sie doch nicht hindern, dass

1434 die Bornheimer-Berg-Grafschaft an Hanau als Reichs-

ieheu übergieng und vermochte bloss in einem, nach langem

Streite 1481 mit letzterem geschlossenen Vertrage den Besitz

von drei Dörfern, Oberrad, Hausen und Bornheim, über welche

sie 1425, 1428 und 1475 die Gerichtsherschaft käuflich er-

Avorben hatte, zu behaupten ').

Der Uebergang des grössten Theiles der benachbarten

Reichsdörfer an den mächtigen Gegner der Stadt bedeutete

für diese nicht bloss eine politische Schwächung (den Verlust

ihres Territoriums, wie Thomas sich ausdrückt), sondern

auch eine Unterbindung ihrer alten socialen Beziehungen zu

einem beträchtlichen Theile des engeren Rekrutirungsgebietes

ihrer Bürgerschaft im Niedgau. Den auffallenden Rückgang,

welchen die Ziffern für die Neubürger aus Orten wie Berkers-

heim, Bischofsheim, Eckenheim, Enkheim , Fechenheim, Gro-

nau, Nied, Seckbach, Vilbel vom XIV. auf das XV. Jahrhundert

aufweisen, dieser Ursache allein zuzuschreiben, wird man frei-

lich Bedenken tragen müssen.

Hatte Frankfurt die Landgemeinden , welche im Norden

und Westen an die Stadtmark stiessen, in fremde Hände fallen

sehen müssen, so gelang es ihm doch, eine Anzahl anderer

Dorfschaften in der Nähe meist durch den Ankauf der Vogtei-

rechte in seine Hände zu bringen und grossentheils bis zum

Verluste seiner Selbständigkeit zu behaupten. So besass es

jedenfalls schon seit dem Ende des XIII. Jh. die Reichsdörfer

S u 1 z b a c h und Soden , vielleicht eine Zeit lang auch

Neuenhain^), mindestens seit 1346 DortelweiP), seit

1) Fichard, Entstehung der R.-St. Frkf. S. 339 f.

2) Vgl. Böhmer, Ukdb., S. 209. 460 f.

3) Ebendaselbst, S. 608.
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1367 Bonames^), seit 1376 N ieder-Erle nb acli^), seit

1437 (gemeinsam mit Kronberg) Nieder-UrseP). Ausser-

dem finden wir von 1435 bis 1511 Frankfurt im Pfandbesitz

von Harheim und Kalb ach*), sodass es mit den zum

ßornheimer Berg gehörenden B o r n he i m , Hausen und

Oberrad, deren Erwerb bereits erwähnt wurde, über 11

bezw. 12 Orte Territorialhoheit ausübte. Ein Theil dieses Be-

sitzes gieng später freilich wieder verloren, wogegen 1569 noch

Niederrad ^) zu drei Viertheilen durch Tausch von Sohns

erworben wurde, während ein Viertheil bis 1842 im Besitze

des deutschen Ordens blieb.

Ein Blick auf eine Specialkarte der Umgegend von Frank-

furt lehrt, dass es bei diesen Erwerbungen der Stadt haupt-

sächlich auf Sicherung der Linie längs der Nied gegen Ein-

falle von Norden ankam. Die meisten Orte waren durch Be-

sitzungen von Dynasten der Umgegend von dem Frankfurter

Stadtgebiet getrennt, und naturgemäss konnten sich die Ho-
heitsrechte der Stadt aus den verschiedenen Besitztiteln, denen

sie entstammten , erst allmählich herausbilden und mussten

sich zunächst immer in dem besonders kräftigen Schutze der

Untersassen, wie die Bewohner jener Orte bald genannt wur-

den, bethätigen. Die Niedorte wurden befestigt und je einem

im Dienste der Stadt stehenden Amtmanne aus dem Adel

unterstellt; die näher gelegenen Dörfer schützte man dadurch,

dass man in bedrohlichen Zeiten ihnen städtische Söldner

schickte oder sie mit ihrer Habe in die Stadt aufnahm *).

1) Lersuer, Chron. II, 1, S. 590 f.

2) Lersner, II, 1, S. 603.

3) Nach Schulin Collect. Vgl. auch Lersner II, 1, S. 027 ff.

4) Mglb. E 23 und E 23 Nro. 2. Lersner II, 1, 663 f.

5) Lersn er , II, 1, S. 633. Eul er im Archiv VI, S. 209 f.

6) Zahlreiche Beispiele dieser Schutzbethätigung bei Lersuer,
Chron. II, 1, 381. 382. 387. 409. 410. 419 ff. Besonders anschaulich ist

die Fürsorge des Rathes für die Dörfer an der zuletzt genannten Stelle

geschildert (aus d. J. 1504): Vier fußlinecht gen Bedelnheim schicken,

daselbst heißen zu sehen. Item zwei knecht gen Hausen .... Die von

Oberrode soll man warnen .... Des raths dörffern abermal ernstlich

warnen lassen, wo sie ihr vieh herein flehen wollen , dass sie auch fute-

rung mitbringen solche zu unterhalten etc.
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Es ist desshalb kaum zu erwarten, dass das staatliche Ver-

liiUtniss, in welches die Dörfer zu Frankfurt getreten waren,

auf die Zuwanderung aus denselben fördernd gewirkt habe,

und wenn auch z. ß. Bonanies, Bornheim, Oberrad, Sulzbach,

Soden vom XIV. auf das XV. Jahrhundert eine Steigerung

des Kontingents aufweisen , das sie zur Bürgerschaft stellten,

so ist doch bei den übrigen eher eine Abnahme zu beobachten.

Was im XIV. Jahrhundert so Viele getrieben hatte, die Zu-

flucht der städtischen Mauern zu suchen , das hatten die Be-

wohner dieser der Frankfurter Herschaft unterstellten Orte:

der Rath »verantwortete« sie wie seine Bürger.

Dagegen ist ein anderes Verhaltuiss , welches gerade in

der Zeit, mit welcher wir uns hier beschäftigen, unter der

Landbevölkerung der Umgegend allgemein wurde, nachweisbar

von entschiedenem Eiufluss auf die Aufnahme derselben in

das Frankfurter Bürgerrecht geworden. Es ist dies die Leib-
ange Hörigkeit oder Leibeigenschaft.

Zahlreiche Urkunden und Heberegister des Stadtarchivs

geben über Entstehung, Verbreitung und Bedeutung der mit

diesen Namen bezeichneten Einrichtung Auskunft , und die

Aufschlüsse, die sich aus ihnen gewinnen lassen , sind
,
ganz

abgesehen von den durch sie erklärbaren statistischen That-

sachen der Zuwanderung, von so grosser geschichtlicher Wich-

tigkeit , dass ein näheres Eingehen auf dieselben sich selbst

rechtfertigen dürfte.

Unter den Namen Angehörige, Leibesangehörige , eigene

Leute, Leibeigene, arme Leute, Gotteslehen u. a. werden im

XV. Jahrhundert die Landbewohner der Umgegend von Frank-

furt begriff'en, welche sich in den Schutz eines Herrn begeben

hatten und demselben dafür gewisse Leistungen schuldeten.

Diese Leistungen bestanden allgemein und übereinstimmend

in der jährlichen Entrichtung eines Huhnes (Leibhuhn, Fass-

nachthuhn) ') und in dem Anfall des Besthauptes au den

1) Der Ausdruck (einem Herrn) hünen ist gleichbedeutend mit

angehörig, leibeigen sein. Mau darf sich nicht etwa durch

die ebenfalls dafür gebrauchte Formel zu dienste sten zu der Annahme
verleiten lassen, dass die Angehörigen auch zu Fi-ohnden veriofliehtet
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Herrn nach dem Tode des Angehörigen. Das letztere pflegte

aber nicht mehr in natura gefordert zu werden , sondern es

gieug die allgemeine Uebung dahin , dass der Herr und die

Hiuterlassenen über eine feste Summe (bei den Frankfurter

Leibaugehörigen am häufigsten ein Gulden) sich verständigten

(vmb das hesthaupt tcdbtgen). Das Verhältniss war ein erb-

liches und zwar dergestalt, dass die Kinder in der Angehörig-

keit der Mutter folgten. Sonst ])eeinträchtigte dasselbe in

keiner Weise die persönliche Freiheit und Freizügigkeit. Ehen

zwischen Anofehöriiien verschiedener Herren oder zwischen

Leibeigenen und Freien (Ledigen) kommen überaus häufig vor

und wurden auch in der Zeit, als alle diese Verhältnisse ver-

knöcherten, nicht gehindert. Aus einem Verzeichnisse von 1574

liess sich ermitteln, dass von sämmtlicheu 250 Ehepaaren der

5 Frankfurter Dörfer ßornheim, Dortelweil, Nieder-p]rlenbach,

Oberrad und Sulzbach bei 23 (10 "/o) Mann und Frau keinen

Herrn hatten, bei 46 (20 "/o) beide einem Herrn angehörten,

während bei 74 (32 %) Mann und Frau verschiedenen Herren

dienten und bei 87 (38 °/o) der eine von beiden Theilen ledig,

der andere leibeigen war. Dass der Angehörige ziehen konnte,

wohin er wollte, ergibt sich, abgesehen von vielen in den

Urkunden enthaltenen einzelnen Beispielen, auch aus dem in

Bezug auf seine Stelluug gewöhnlich gebrauchten Ausdruck

»einen nachfolgenden Herrn haben«, womit gesagt sein

soll, dass die Ansprüche des Herrn auf Leibhuhn und Best-

haupt auch dann Geltung behielten, wenn sich der Leibeigene

an einem anderen Orte ausserhalb seines Territoriums oder

ausserhalb des seitherigen Wohnortes niederliess.

Mit der Vogtei oder irgend einer anderen der damals

sonst gebräuchlichen Formen von Territorialherschaft hat die

Leibeigenschaft keinerlei Zusammenhang. In Boruheim war

gewesen wären. Die Dienste sind eben die Abgaben : Leibhuhn und

Beathaupt. Aehnlich wird in manchen lateinischen Urkunden servitia

nicht selten für Naturalabgaben gebraucht. Frohndienste wurden in

der Umgegend von Frankfurt nur von Wasser und Weide dem Kaiser,

bezw. dem Landesherrn geleistet und ausserdem etwa noch vom Besitze

hofhörigen Landes.
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iu den 30er Jahren des XV. Jh. , also lange bevor das Dorf

durch Frankfurt erworben wurde, ein Frankfurter Angehöriger

Schultheiss ') und 1496 , als der Rath den dortigen Schult-

heissen zu ernennen hatte, bekleidete dieses Amt ein Ange-

höriger von Isenburg ^). In Dortelweil wurden um die Mitte

des XV. Jli. dem Rathe zur Ernennung als Feldgeschworene

und Gerichtschöfien ein Hanauischer, ein Kronbergischer und

ein der Angehörigkeit nach nicht bekannter Mann vorge-

schlagen ^) ; 1574 war der Schultheiss daselbst und seine Frau

Hanauisch *), obwohl das Dorf seit der ersten Hälfte des XIV.

Jh. Frankfurtisch war. Centgraf zu Eschersheim, das dem

Kloster Seligenstadt gehörte , war 1452 ein Mainzischer An-

gehöriger, und derartige Beispiele liessen sich viele anführen.

Nach dem Eidbuch von Bornheim ^) leisteten 1496 63 Fa-

milienhäupter und erwachsene Söhne dem Rathe den Huldi-

gungseid. Dieselben vertheileu sich unter acht verschiedene

Herren (Frankfurt, Hanau , Königsteiu , Krouberg , Isenburg,

Solms, Falkeustein und Rudolf von Rückingen), während die

58 vorhandenen Ehefrauen neun Herren (Frankfurt, dem

Deutschen Orden, Eppsteiu, Isenburg, Kronberg, Königstein,

Hanau, Solms, dem Landgrafen von Hessen) angehörten.

Die Pflichten des Herrn gegenüber dem Angehörigen

werden in den Ausdruck zusammengefasst, dass der Herr den

armen Mann veranüvortc, (verspreche, vcrteidinye, auch wol

schüre und schirme). Das Verhältniss wird also mit demselben

Worte bezeichnet wie dasjenige der Stadt zu ihrem Bürger,

und in der That war es der Schutz und Beistand gegen man-

cherlei Anfechtungen und Unbilden seitens der Mächtigen,

denen in einer gewaltthätigen Zeit der Schwache nur zu leicht

ausgesetzt ist, den iu erster Linie die Landbewohner von ihren

Herreu erwarteten und der noch im XV. Jh. viele Freie ver-

anlasste, freiwillig die verhältnissmässig geringen Lasten der

1) Mglb. E 12 Nro. l PBl. 16.

2) Mglb. E 'ih Nro. 9.

?,) Mglb. E 38 Tom. IV. Bl. 04 (nach Schulin Macrpt.;.

4) Hiihnerbuch von 1574—1580 (ohne Bezeichnung.)

5) Mglb. E 35 Nro. 6.
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Angehörigkeit auf sich zu nehmen (sich verherren , sich an

einen hern machen). Der Leibeigene suchte seinen nachfol-

genden Herrn selbst in solchen Angelegenheiten, wo er sich

von der eigenen Landesherschaft 7ai Unrecht beschwert glaubte,

und der Leibherr nahm für sich ein Tntercessions- und Schutz-

recht in Anspruch, dessen nachhaltige Bethätigung in überaus

zahlreichen Schreiben an den Frankfurter ßath vorliegt. Die-

selben betreffen gewöhnlich Fälle, in welchen Angehörige frem-

der Herren mit der Frankfurter Gerichts-, Polizei- und Steuer-

gewalt in Konflikt gerathen waren , zuweilen auch Fälle an-

geblicher oder wirklicher Rechtsverweigerung und Beschwerung

Frankfurter Untersassen , welche gegen ihre Obrigkeit den

Leibherrn angerufen hatten ^). Loslassung aus dem Gefäng-

1) So beschliessen,— um vou vielen Beispielen wenige anzuführen —
1498 die Bauern zu Oberrad, als ihnen wegen Ungehorsams vom Frank-

furter Rath eine schwere Geldstrafe auferlegt worden war, iylichcr

sinen lihangeliorigen lierrcn dem rat zuwidder (besonders Mentz mid

Isenburg) zu suchen. Mglb. E. 37, Tom. II, Bl. 35. — Im Jahre 1468

verwendet sich Graf Philipp zu Hanau für einen Nieder-Rrleubacher,

der sein lybseygener angehoriger manne sei, und der, nachdem ihm die

Entrichtung von Bede auf seiner Ansicht nach bedefreie Güter aufer-

legt und sonstige Bedrängniss von dem Burggrafen zu N.-E. zugefügt

worden, aus seinem Dorfe in Furcht vor unbilliger Gewalt uud Muth-

willen geflohen sei. Er bittet, denselben gewalts halbin zu troisten,

dass er zu den Seinen zurückkehren könne und einen gütlichen Tag

zur Verhandlung seiner Sache anzuberaumen, wozu der Graf auch die

Seinen schicken werde. — 1477 bittet Peter Finck , Keiner zu Rödel-

heim, für eine Frau, die seiner gnädigen Jungherren Angehörige, aber

in des Raths Schirme und Gerichte zu Soden wohnhaft sei , nachdem

sie von den Frankfurtern bei einem geistlichen Gerichte belangt worden,

dass man nicht gestatten möge, die uwern und myns gnedigen junghern

underthanen widder billiehleit umzutriben. — 1483 bittet Gottfried Herr

zu Eppstein und Münzenberg um Gnade und Barmherzigkeit für einen

Manu aus Nieder-Ursel , seinen Angehörigen, den der Rath, wie ihm

berichtet worden , im Gefängniss liegen habe, vielleicht wegen eines

Todtschlags, wobei derselbe aber nicht handtetig gewesen sein solle. —
1522 verwandte sich Philipp von Reifenberg für Matheus Ziegler, frü-

heren Feldachützen zu ^?ulzbach, den die Frankfurter wegen eines Korn-

diebstahls in sweren peinlichen hafft und gefencknis zu Franckfurt in-

hracht und gehalten hatteu , mit der Bitte, ihn der Haft zu entlassen,

Bücher, die Uevölkeiunj? von Frankfurt n. M. 31
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uisse, Gewiilirung von freiem Geleit zur Wahrnehmung von

Gerichtstagen, milde Behandlung in Strafsuchen, Scliutz gegen

Willkür von Beamten oder gegen Misshandlung und Be-

schimpfung seitens Frankfurter Uutersassen bilden am häu-

figsten den Gegenstand der ausgesprochenen Fürbitten, die in

der Feder des rauflustigen Adels der Umgegend bisweilen

den unverkennbaren Ausdruck der Drohung annehmen *).

Nicht selten führen solche Angelegenheiten zu ärgerlichen

Irrungen und langwierigen Streitigkeiten.

Obgleich die armen Leute, welche »sich an einen Herrn

gemacht« oder dieses VerhäUniss von Mutters Seite ererbt

hatten, persönlich frei und gerichtsfähig blieben, so findet man

doch in der Art und Form, wie die Herreu für sie eintreten,

mancherlei Anklänge au die alte Muntmaunschaft. Aber das

VerhäUniss hat durchaus die Gestalt und Beweglichkeit civil-

da er ein armer angehöriger gotslelien seines Mündels Philipp von

Reifenberg, Emmerichs sei. Sohnes sei. Ob von Frankfurt eine Ant-

wort auf dieses Schreiben erfolgte, ist aus den Akten nicht ersichtlich.

Erfolg hatte dasselbe nicht; vielmehr wurden dem pflichtvergessenen

Feldschützen barbarischer Weise zur Strafe die Augeu ausgestochen und

derselbe seiner Frau nach Sulzbach zurückgeschickt. Letztere , eine

Leibesangehörige von Hessen , wandte sich 1527 mit einer Vorstellung

an den hessischen Amtmann zu Eppstein und Kronberg, in der sie um
dessen Fürbitte bat, dass ihr blinder Mann, den sid neben der Für-

sorge für ihre vielen Kinder nicht zu erhalten vermöge, von Frankfurt

in Pflege übernommen werden möge. Der Amtmann übersandte die

Eingabe befürwortend an den Rath — freilich ohne Erfolg. Uglb.

B. 61. Nr. 25. 19. Dort auch die übrigen hier angeführten und noch

zahlreiche ähnliche Schreiben.

1) So klagt 1491 Jorge Brendel von Homburg, dass eine Witwe
in N.-Erlenbach , die seine Leibangehörige sei , von andern Leuten

aus Erlenbach in ihrem Hause muthwillig überlaufen und zu Pfände

genöthigt worden sei. Er ersucht um Bestrafung der Tliäter, welche

des Raths üuterthanen seien , mit dem nicht misszuverstehenden Zu-

satz : uff das mir nit noit werde, die theter wider ane zu suchen un d der

frauwen als myner angelwrige billich in dem rechten bistant zu thun. —
1484/5 ersuchte Irmgart von Reifenberg, Philipps von Hatzstein Witwe

um Entlassung eines ihr angehörigen Sulzbachers aus dem (iefängniss

mit dem Beifügen : uff das ich myn guttcn Jrunde deshalb nit her suclien

bedorffe, da ich den gancz nit geneicht zu bin.
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rechtlicher Vertragsverhältnisse. Man darf sich in dieser An-

schauung nicht durch das hart klingende Wort Leibeigenschaft

oder Leibesangehörigkeit beirren lassen. Es bedeutet dasselbe

nichts weiter , als dass die Angehörigkeit der armen Leute

und die damit verbundenen Praestationen auf ihrer Person,

nicht etwa auf Güterbesitz beruhten , von dem ja aucli viel-

fach Fassnachthühner und Besthaupt entrichtet wurden. Aller-

dings wurden unter den Herreu häufig Angehörige verkauft

und vertauscht ; aber den Gegenstand der Veräusserung bildete

hier doch immer nur das finanziell nutzbare Verhältniss,

bezw. die Gefälle aus demselben, nicht die Person der Leib-

eigenen, ähnlich wie Gerichts- und Steuergewalt zu Objekten

des Vermögensverkehrs geworden waren.

Am richtigsten werden wir vielleicht dieses in der Um-
gegend von Frankfurt so verbreitete Verhältniss als Schutz-

angehörigkeit bezeichnen. Die Urkunden des XV, Jh.

zeigen uns dasselbe in seiner vollen Kraft und lebendigen

Wirksamkeit. Da sehen wir Dorfleute, die keinen nachfol-

genden Herrn hatten , auf der Schreibstube im Römer er-

scheinen und den Bürgermeister bitten , sie als augehörige

arme Leute des Rathes aufzunehmen. Frankfurter Bürger,

die sich veranlasst finden , auf das Land hinaus zu ziehen,

suchen in der Leibesaugehörisckeit einen Ersatz für das Bür-

gerrecht, das ihnen verloren geht ^). In einer Zeit, wo kaum

jemand den Dorfetter verlassen konnte, ohne sich in Lebens-

gefahr zu begeben, wo Fehden, Braudschatzung, Viehraub und

Gewaltthat jeder Art den Bauer bedrohten, musste der An-

gehörigkeitsbrief eines mächtigen Herrn, der seine armen Leute

nicht ungestraft misshandeln liess, ihm als kostbares Schutz-

mittel erscheinen. Und jjerade darin, dass die Bewohner eines

Dorfes sehr verschiedenen Herren angehörten, lag für die ganze

Gemeinde eine Garantie, dass sie nicht mit ihrer Habe einer

1) Vgl. die Urkunden von 14.30, 1431 und 1437 im Anhang. — In

dem Heberegister Uglb. B. 61 F finden sich noch 3 arme Leute aus dem
Jahre 1446 verzeichnet, welche aus Frankfurt, bezw. Sachsenhausen

gebürtig waren und sich als arme Leute in den Schutz des Rathes

begeben hatten.

31*
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Fehde des Territorialherrn zum unschuldigen Opfer fielen.

Denn der Angreifer würde ebensosehr, wie er vielleicht den

Landesherrn schädigte, sich selbst geschädigt haben, indem

er Ahndung seitens aller nachfolgenden Herren der einzelnen

Bauern zu fürchten hatte. Freilich in unruhigen Zeiten mochte

auch das nicht genügen, und oft begab man sich gerade in

die Angehörigkeit dessen , der der gewaltthätigste im Lande

war. Als Bechtram von Vilbel die Strassen unsicher machte'),

traten Frankfurter Angehörige zu Dortelweil in seinen Schutz ^).

Ja wir finden selbst Fälle, wo Frankfurter Augehörige der

Stadt und noch einem andern Herrn zugleich Leibhühner ent-

richteten ^).

Ueberhaupt sind diese Verhältnisse sehr wandelbar , und

oft genug stiess der Hühnervogt auf Weigerung, wenn er die

jährlichen Praestandeu einforderte, weil die Pflichtigen sich in-

zwischen an einen anderen Herrn gemacht hatten. Im All-

gemeinen war für solche FälUe eine förmliche Ledigsprechuug

gebräuchlich ; doch mochte diese oft nicht abgewartet werden.

Als 1498 ein Frankfurter Angehöriger den Rath um seinen

Schutz gegen einen angeblich ungerechten Richterspruch der

Burgniannen von Friedberg ersuchte, fügte er bei, wenn der

Rath nicht gemeint sei, ihn, wie sichs gebühre, zu verthei-

digen und zu beschirmen, so möge er ihn seiner Leibpflicht

ledig geben und sagen. Aisdan weiß ich eyn gnedigen kern,

der mich oh got ivil für geivnlt beschirmen tind mich hy my-

tiem recht hanthahen mag. In der That begab er sich später

in hessische Angehörigkeit und fand bei dem Landgrafen die

kräftigste Vertretung seiner Sache *). Der Rath hatte man-

cherlei Rücksichten zu nehmen, und wenn die Stadt, wie oft

in dieser Zeit, mit dem Adel der Umgegend in Fehde lag, so

mochte ihr Schutzversprechen nicht schwer wiegen ^).

1) Vgl. Froning, Chron. S. 314 ff.

2) Uglb. B. 61 J., S. 10.

3) Uglb. B. 61 M.
4) Uglb. B. 61 Ff.

5) Um die Mitte des XV. Jh. ersuchte ein Angehöriger der Stadt

den Rath um Lediggebuug mit der Motivirung: als . . . mir gehurt
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Die Entstehung der Frankfurter Schutzaugehörigkeit geht

bis in die letzte Hälfte des XIV. Jh. zurück, und trügen nicht

alle Anzeichen , so haben wir in derselben eiueu Ersatz für

das von Reichs wegen verbotene und, wie oben gezeigt, damals

auch endgiltig beseitigte Pfahlbürgerthum zu sehen.

Als im Jahre 1372 die Stadt das Schultheissenarat ein-

löste, trat sie mit dem Erwerb desselben zugleich in ein eigeii-

thümliches Verhältniss zu einer grösseren Anzahl von Land-

bewohnern. In dem Schultheissenamtsbuch ^), das nach dem

1386 erfolgten Tode des letzten Pfandinhabers Sigfrieds zum

Paradiese in dessen Naehlass gefunden wurde, steht (Bl. 18)

unter der üeberschrift D es Rieh s hurger bemerkt: Item

wer sich an das Hiche niachin ivil ^ den sal ein sclmltheisse

entphahin vnd sal eyme schidtheissen an des Riches stad czu

dinste sten vnd sal yclich gebin eyme schidtheissen eynen

Schilling phennige vnd ein hun uff sant Martins tag. Es folgt

darauf ein Verzeichniss von 76 Personen, die sich auf 28 ver-

schiedene Orte vertheilen. Der letzte Eintrag ist aus dem

Jahre 1372, in welchem Sigfried zum Paradiese auf kaiser-

lichen Befehl das Schultheissenamt an den Rath abtrat.

In demselben Buche (Bl. 15 f.) findet sich ein Verzeich-

niss der Armen Leute, die in den Königshof zu Helhinges-

hen ^) gehörten , dessen Gefälle der Rath ebenfalls mit dem

Schultheissenamt erworben hatte. Die in den Hof gehörigen

Leute wohnten weit zerstreut in den Orten Kronberg, Neuen-

hain, Zeilsheim, Kriftel, Rossdorf vor der Höhe, Noringis

(das spätere Königstein), Uelbingeshen^ Schwalbach, Steinbach,

Melbach, Sindlingen, Hattersheim, Münster, Kelkheim, Hornau,

Stierstadt, Breidenloch. Es waren ihrer zusammen 30 ; doch

myn narunge zu suchen und uff der Strassen zu faren, also mtiß ich mich

besorgen vor feontschafft, die tiwer gnade danne hat, bitte ich uwer gnade

underteniglich mir gunst und willen zu thune , daz ich mich an ein hern

mochte machen, der nit fientschafft hette etc.

1) Uglb. A. 64 Nr. 2, zum Theil gedruckt bei Thomas, Ober-

hof S. 288 ff.

2) Helbingshain, ein ausgegangenes Dorf im Taunus: Vogel,
Beschr. d. Herz. Nassau, S. 85.3.



456

ist bei einer Frau bemerkt: hat sich vnd ire Jcinde gemacht

an den von Epphistein. Die armen Leute zahlten dem Schult-

heissen iährlich ein Fassnachthuhn und bei Todesfall das Best-

haiipt, offenbar bloss von ihrem Leibe. Die sonstigen Gefälle

des Hofes ruhten auf dem Lande und dem Wasser und wurden

wol bloss von denen entrichtet, die Land und Wasser be-

nutzten.

Bemerken wir bei den Reichsbürgern und den armen

Leuten des Hofes zu Helbingshaiu bereits die we.^entlichen

Charakterzüge der Leibesangehörigkeit des XV. Jh., so treten

diese noch deutlicher hervor aus einem in den 80er Jahren

des XIV. Jh. angelegten Buche ^), auf dessen Umschlage von

späterer Hand die Worte Eigen lüde stehen. Auf der ersten

Seite ist folgender Rathsbeschluss aus dem Jahre 1383 zu lesen

:

Nota die, die sich an das Rieh in der maße, alse hernoch

geschrehin steet, gemacht han.

Der raid ist vierkommen, wer sich an daz Biche machen wulle, daz

den der schultheiße vnd eyn burgermeister mit eynander entphahen sollen

in der maße, daz er in truwen glube vnd zun heiigen swere, des Eiclies

vnd der siede Franckenfurt vnd der iren, die wiele das Schultheißen ampt

in der stede hant sted, schaden zcu warnen, ir bestes zcu werbin vnd in

deheinewijs widder sie zu tune vnd sich nommer von dem Biche zcu ziehen

vnd dem rade die wiele daz Schultheißen ampt in siner hant sted gehor-

sam zcu sine vnd auch in der maße, obe yn keynerleye anlangete, loo yn

dann der schultheiße vnd der raid mit bescheidinheide truwen zcu virent-

wurten, das sie das tun mögen; wo sie des nit truwen zcu tune, das sie

des abesin. Hotte hee auch ymannen virsäst, den worde hee losen; were

hee auch deheynes herren vngerechend amptman , dem worde he rechte

rechnunge tun. Vnd sal dem Schultheißen ein halb vierteil wynes gebin

vnd dem burgermeister , der da bij ist, ein halb virteil wynes vnd dem

schribcr einen englischen vnd darzcu auch ierliclis dem schultlieißen sin

recht vff sant Mertins dag.

Hieran schliessen sich namentliche Verzeichnisse von im

Ganzen 510 Personen aus 87 verschiedenen Orten, von denen

80 nördlich und 7 südlich des Maines liegen. Es sind dar-

unter sowohl Dörfer, welche den verschiedenen Dynasten der

Umgegend gehörten, als auch die damals bereits von Frankfurt

1) üglb. B. Q\ E.
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erworbenen Orte ah auch Reichsdörfer — ein Beweis dafür,

(lass das Verhältuiss der Reichs-Bürger oder des Reichs armen

L' ute, wie sie im Text einmal genannt werden, ein rein per-

sönliches und von politischer Zugehörigkeit völlig unabhängig

war. Die grosse Zahl der Personen, welche nach der Erwer-

bung des Schultheissenamts durch die Stadt sich den Schutz,

den dieselbe in des Kaisers Namen leistete, ausgewirkt hatten,

kann zum Beweise dafür dienen, dass jenes Amt, weit ent-

fernt davon, durch die Verpfändung an die Stadt zu verlieren,

bei der Landbevölkerung an Ansehen bedeutend gewonnen

hatte. Möglich auch, dass die städtische Politik das über-

kommene Institut der Reichsbürgerschaft benutzt hatte, um
ihren Einfluss in der Umgegend möglichst auszudehnen und

einen Ersatz für die verlorenen Pfahlbüro;er zu gewinnen.

Freilich nicht für lange. Denn als der Adel der Umgegend

1389 die Kriegsmacht Frankfurts bei Kronberg niederge-

worfen hatte, bedurfte es der Zusammen rafFuug aller Kräfte,

um der Schuldenlast und den folgenden inneren Wirreu nicht

zu erliegen. Die Reichsbürger-Klientel scheint mehr als zwan-

zig Jahre sich selbst überlassen geblieben zu sein , und als

man 1411 daran gieng, sie wieder zu sammeln , ergab sich,

dass kaum noch 100 Personen ^) aufzutreiben waren , die als

des Ratlies arme Leute in Anspruch genommen werden konnten.

Von diesen hatten sich aber 51 in der Zwischenzeit Herren

;ius dem Adel der Umgegend gesucht^), und nur 8 derselben

Hessen sich herbei, zum Rathe zurückzukehren. Von den übrigen

wird die Mehrzahl als in die Vogtei zu Bonames gehörig be-

zeichnet, bestand also aus Leuten, welche der Rath 1367 mit

1) Die Zahl lässt sich nicht genau angeben. In dem hier benutz-

ten Verzeichniss (Uglb. B. 61 I.j , das 1411 als eine Art Enquete an-

gelegt war, sind Nachträge bis zum Jahre 1437 eingeschrieben. Manche

Personen sind als todt bezeichnet und dafür ihre Kinder eingetragen

— offenbar weil die Liste viele Jahre als Heberegister für die Leib-

hühner gedient hat. Im Ganzen sind 114 Personen eingetragen.

2) Von diesen 51 gehörten 15 den Herren von Hanau, 13 Henne

von Beldersheim, 9 Henne von Ködelheim, 7 Bechtram und Walter zu

Vilbel, 3 Frank von Kronberg, 2 den Antonitern und je 1 den Bren-

del von Homburg und den Schelmen von Bergen.
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dieser Vogtei käuflich erworben hatte; 6 andere waren der

Stadt von Henne von Ursel verpfändet, 7 gehörten in das

Schultheisseuamt, nnd nur 3 hatten sich freiwillig in die Scliutz-

angehörigkeit des Rathes begeben. Der bemerkeuswertheste

Zug in dem betreffenden Verzeichnisse liegt aber darin, dass

die Reichsbürger des Schultheissenamts mit den durch Kauf

oder Verpfändung oder freiwillige Ergebung erworbenen ar-

men Leuten und mit den Angehörigen des Adels auf gleiche

Linie gestellt werden. Man darf daraus schliessen , dass das

Verhältniss der Reichsbürger zum Schultheissen von vorn-

herein kein anderes gewesen war als eben das der Leibesan-

gehörigkeit, wie wir es oben geschildert haben.

Sobald die Stadt wieder einigermassen zu Kräften ge-

kommen war, Hess sie es sich angelegen sein, den Bestand

ihrer armen Leute auf den Dörfern wieder zu vermehren. Im

Jahre 1424 erwarb sie von Rudolf von Sachsenhausen, dem

letzten seines Geschlechtes ^), dessen arme Leute und liess sie

im Iblgenden Jahre dem Rathe den Eid leisten ^). Auch mach-

ten sich in dieser Zeit manche wieder freiwillig an den Rath.

Trotzdem weist ein Verzeichnisse) von 1437 nur 89 arme

Leute des Rathes auf: 35 von ihnen gehörten zur Bonameser

Vogtei, 6 in das Schultheisseuamt, 30 waren von Rudolf von

Sachsenhausen , 5 von Henne von Ursel erworben und 13

hatten , weil sie eines nachfolgenden Herrn entbehrten , sich

freiwillig in den Schutz des Rathes gestellt. Zu letzteren kamen

1) Vgl. Euler im Archiv VI, S. 95.

2) Dieselben sind in 3 verscbiedenen Verzeichnissen beschrieben.

Eines ist von dem Hühnervogt Rudolfs von S. 1424 aufgefstellt , das

andere ist eine Abschrift desselben , das dritte ist bei Gelegenheit der

Eidesleistung 14'25 angelegt. Zusammengebunden in Uglb. B. 61 K.

Die beiden ersten Verzeichnisse geben die Zahl der Leute auf 74 an.

Es sind aber im Ganzen nur einige zwanzig erwachsene Personen nam-

haft gemacht ; rechnet man auch die meist summarisch angegebenen

Kinder hinzu , so kommt man auf 82 Köpfe , die sich auf die Orte N.-

Erlenbach , N.-Eschbach, Bergen, Bonames, Harheim, Masseuheim, Se-

ligenstadt, Sindlingen und O.-Ursel vertheilen,

3) Uglb. B. 61 F: Das register des rats armenlude, von den man

vasnacM honere jars pliget zu nemen.
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bis 1476 noch 15 weitere hinzu '). Auch scheint die Stadt

in der /weiten Hälfte des XV. Jh. von den Schehnen von

Bereden noch einige Leibeigene käuflich erworben zu Iiaben.

Allein das einmal Verlorene war nicht wiederherzustellen.

Zwar gieng man überall aul den Dörfern den früheren An-

gehörigen, ihren Kindern und Enkeln nach; iu den Hebe-

registern werden manchmal ganze !Stamml>äunie solcher Bauern-

familien mitgetheilt ; allein nur zu häufig weigerten sich die

Pflichtigen Fassnachthühner und Besthüupter zu entrichten

und bei dem häufigen Wechsel des Wohnsitzes, den wir auf

den Dörfern beobachten können , war das Nachfolgen nicht

immer leicht, ganz abgesehen von den Streitigkeiten, welche

aus mehrfacher Verherrung der gleichen Personen entstehen

konnten.

Dennoch war nach den Heberegisteru die Zahl der Frank-

furter Leibesangehörigen am Ende des XV. Jh. wieder bis

auf 195 gestiegen, sank ul)er bis 1542 auf 110 herab und be-

trug in der zweiten Hälfte des XVI. Jh. etwa 100. Der Rath

suchte in dieser Zeit nach verschiedenen Anzeichen immer

mehr durch Umtausch von Angehörigen mit fremden Herren

und durch Aufstellung des Grundsatzes, dass Ledige, die iu

den Frankfurter Landgemeinden sich niederliessen , dadurch

der Leibesangehörigkeit der Stadt verfielen, seinen Leibeigenen-

besitz zu konsolidiren. Aber die ganze Einrichtung verlor

mehr und mehr von ihrem ursprünglichen Charakter ; nur ihre

Lasten blieben bis auf die neuere Zeit.

Die folgende Zusammenstellung soll eine Vorstellung geben

von der Zahl und Verbreitung der Frankfurter
Leibesangehörigen in den Dörfern der Umgegend und

dem Wechsel, den diese Dinge vom Ende des XIV. bis gegen

die Mitte des XVL Jahrhunderts erlitten haben.

1) Laut Nachtlägen desselben Verzeichnisses.
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Reichsbürger

1372 1383

Lei besä n gehörige

Kreis Frankfurt.
Bonames

Bornheim

Goldstein

Hausen

Nieder-Ürsel

Niederrad

Oberrad

Hohenrad

Riedern

6

3

8

9

12

1

1

1438

1

2

5

4

Ende des

XV Jh

10

1542

4

7

Zusammen 6 40 14 16 19

Amt Höchst.
Breidenloch

Eschborn

Griesheim

Heddernheim

Liederbach

Nied

Okriftel

Rödelheim

Schwanheim

Sindlingen

Sossenheim

Sulzbach

11

1

8

1

1

8

8

4

6

3

1

Zusammen 8 47

Amt Königstein.
Bommersheim

Nieder-Bommersheim

GattenTiofen

Kalbach

Ober-Ursel

Mittel- Ursel

Nieder-Höchstadt

Neuenhain

'Schwalbach

Stierstadt

Weisskirchen

Zusammen

— 1 —
1 — —
— 2 —
— 5 —-62
2 2 —
— 2 —
— 1 —

2

5

26
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Leil^esangehöricre
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Leibeaangehörige

Reichsbürger "'
" ""

Ende des

1372 1383 1438 XV. Jh. 1542

Aus andern Orten.
Hoiste obwendig Selginstad — 33

VV^asserlos — 1

Unbekannt 1 1

Zusammen 1 85

Geaammtzahl 7G 510 89 195 1 10

Welchen Zusammenhang liat nun die Verbreitung der

Leibangehörigkeit in den Landgemeinden der Umgebuug mit

der Herkunft der zu Frankfurt in das Bürgerrecht Aufge-

uommeneu? Ohne Zweifel einen zwiefachen. Zunächst nmssten

diejenigen, welche durch Eintritt in jenes Verhältuiss den

Schutz des Frankfurter Rathes erworben hatten, sich weniger

angetrieben fühlen, aus Gründen der Sicherheit ihren Wohn-
sitz auf dem Lande mit demjenigen in der Stadt zu vertau-

schen. Das Wichtigste , was sie durch das Stadtbürgerrecht

hätten erlangen können, Schutz und Schirm gegen Gewaltthat

und richterliche Willkür, gewannen sie auch so, ohne Haus

und Hof verlassen zu müssen, vermittelst einer verhältniss-

mässig bescheidenen jährlichen Abgabe. Man braucht nur die

Zahl der im XV. Jh. iu das Bürgerrecht Aufgeuommeuen

aus Orten, M'elche eine grössere Anzahl von Frankfurter An-

gehörigen aufweisen (z. B. Nied , Berkersheim , Bischofsheim,

Kilianstädten, Ober-Erlenbach, Okarben , Reudel, Vilbel), zu

vergleichen mit dem Zuwachs, welchen die gleichen Orte im

XIV. Jh. zur Bürgerschaft stellten, um sich von der Richtig-

keit dieser Auffassung zu überzeugen.

Noch entschiedener musste fremde Angehörigkeit der Ein-

bürgerung von Landbewohnern aus der Umgegend entgegen-

wirken. Denn der Besitz zahlreicher Leibangehöriger verschaffte

dem Herrn nicht bloss einen politischen Einfluss über den

Bereich seines eigentlichen Territoriums hinaus, sondern auch

eine in jener naturalwirthschaftlichen Zeit immerhin ins Ge-

wicht fallende Einnahme, welche nach allgemeiner Uebung ')

1) Maurer, Gesch. der Städteverf. I. S. 379 ff.
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verloren gienj^r, wenn rler Hörige Jahr und Tag in der Stadt

sich aufgehalten und das Bürgerrecht erlangt hatte. Schon

das Frankfurter Stadtrecht von 1297 bestimmte (Art. 27):

Nidlus nostrorum concivium tenetur dare pullos carnispriva-

les, nisi haheat huiusmodi bona, de quibus merito solvere ab

antiqiio tcncafur , liess also bloss die Fortdauer rein ding-

licher Verpflichtungen dieser Art zu.

Es konnte nicht fehlen, dass die Ausführung dieser den

Interessen der Leibherren stracks zuwiderlaufenden Bestimmuncr

zu mancherlei Streitigkeiten führte. Im Anfang des XIV. Jh.

entstanden solche mit den Mainzer Stiften St. Peter und zu

Unser Lieben Frauen ad Gradus, indem diese fortfuhren, von

ihren aus Bürgel und Griesheim in die Stadt gezogenen Leibes-

angehörigen Fassnachthuhn und Besthaupt zu fordern^). Ein

ähnlicher Zwist mit Hanau hatte schon 1266 zu einem Ver-

gleiche geführt, in welchem die Stadt 200 Mark oder 20 Mark
jährlicher Wiederkaufsgülte zu zahlen versprach und sich ver-

pflichtete, künftig für jeden Hanauischen Mann, den sie zum
Bürger aufnehmen sollte, 100 Mark zu erlegen ^). Beschwer-

den derselben Art von Seiten des Grafen Eberhart von Katzen-

ellenbogeu bewogen 1289 König Rudolf, die Aufnahme von

Leuten dieses Grafen und seiner Erben gänzlich zu verbieten ^).

Jene 20 Mark, welche die Stadt den Herren zu Hanau schul-

dete, wurden erst 1358 abgelöst. Zugleich wurden einige

Härten des früheren Uebereinkomraens beseitigt. Ulrich, der

damalige Herr von Hanau , machte nämlich der Stadt das

Zugeständniss : ob dyJieyiic dyuesthiecht odir dynestmayt, dy

in odir sine erben odir nacJikommen anehorten, durch ar-

7nudis ivülen zri dyneste eine alle argelist und geverde by uns

zu Franltinfurd qwemen und sich do virandirten und zu der

ee griffen, dg sollen ivir für unser bürgere veranüvortin alsc

andere unsere bürgere, ob sie unser burger ivorden und burgcr-

schaft halden ivolden. Sollten sie dagegen , heisst es weiter,

später aus der Stadt auf das Land ziehen , um dort wieder

1) Bodmann, Rheiug. Altertli. L S. 384 f.

2) Urk. bei Böhmer, S. 140.

3) Urk. d a 8 8 1 b 8 1, S. 246.
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dauernd zu wolineji, so solle ihre Bürgerschaft erlöschen und

das frühere Recht des Herrn von Hanau wieder in Kraft

treten. Von der letzteren Bestimmung wurden in einer neuen

Vereinbarung von 1363 diejenigen ausgenommen, welche vor

ihrer Aufnahme mit ihrem Herrn gctediiujit, d. h, sich losge-

kauft hatten ^).

Diese Verträge legten der Stadt die grösste Vorsicht auf

hei der Zulassung von Leuten in das Bürgerrecht, die aus ganz

oder theilweise Hanauisclien Orten stammten. Dieselben wur-

den eidlich befragt, ob sie denen von Hanau angehörten und

bejahenden Falles, ob sie in dienstes wyse in die Stadt ge-

kommen seien. Konnten sie das letztere nicht beweisen , so

mussten sie die schriftliche Einwilligung ihres Herrn bei-

bringen und es wurde von allen diesen Dingen im Bürgerbuch

Vormerkung genommen ^). Im Ganzen sind von 1378 bis

1488 55 Personen dieser Art im Bürgerbuch kenntlich ^e-

macht, darunter werden 10 mit besonderer Bewilligung ihres

Herrn und 45 weil sie längere Zeit in der Stadt — meist

als Handwerksknechte — gedient, zu den üblichen Beding-

ungen in das Bürgerrecht aufgenommen. Dieselben stammten

aus 27 verschiedenen Orten, von denen 17 nördlich , 10 süd-

lich des Maines liegen.

1) Urk. bei Böhmer, S. 659 ff. und S. G86. Die letztere zeigt,

dass bald nach lo58 wieder Streit ausgebrochen war wegen der vor

dieser Zeit aufgenommenen Leute : die Stadt zahlt für den Verzicht

auf dieselben 400 fl.

2) Gewöhnlich : mit loillunge des von Hanauwe ; auch per domi-

cellum Ph. de H . . . . nianuviissus est. Oder : ei- höret den von H.

nit a». Versicherungen der letzteren Art fanden nicht immer Glauben

;

man Hess indess die Betr. manchmal doch zur Leistung des Eides zu,

(einmal eines besonderen , nicht des vollen Bürgereides) mit der Be-

merkung : befonde man abir in der warheid, das er den von Uanaw an-

hörte, so were he nit burger. Später scheinen auch an die Leute der

Herren von Kronberg und Stockheim ähnliche Fragen gerichtet worden

zu sein. — Selbst auf solche, die bloss im Hanauischen längere Zeit

gewohnt hatten, wurden die Vertragsbestiranumgen ausgedehnt. So

1462 auf einen Lebkucher von Heidelberg, der 20 J. in Hanau ge-

wohnt hatte.
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Mit Leibangehörigen anderer Ileneii .scheint man es nicht

so genau genommen /u haben. Immer wieder sehen wir, das

spätere XIV. und namentlich das XV. Jahrhundert hindurch,

wie solche in das Bürgerrecht gelangten, manche sogar unter

freiwilliger Weiterentrichtung ihrer Praestanden. Entstanden

dann Streitigkeiten , so ergriff man wohl auch einmal eine

ernst aussehende allgemeine Massregel, um nachher doch die

Sache beim Alten zu lassen. Und ensal nymand in der stad

wonen, derimande virhunden sy mit faßnacnthunern ader mit

(jelde SU dinste dan dem Eiche vnd der stad. Wo daniber

imand in der stad wonete, der sidde darnach hynnen eynes

maendes frist vs der stad ziehen. So heisst es in der Bede-

ordnung von 1378, und die Bedemeister hatten den Auftrag,

bei ihren Umgängen auf die Ausführung dieser Bestimmung

zu achten. Im Jahre 1422 veranstaltete der Rath eine förm-

liche Enquete über die Angehörigkeitsverhältnisse von 41

bürgerlichen Personen, von denen man sage, dass sie sich ver-

herret haben. Das Ergebniss dieser Umfrage ist uns erhalten.

Das betr. Aktenstück ^) enthält ausser den Namen jener Per-

sonen die Antwort, welche jede auf die E'rage: obe sie auch

den herren, su den sie zufloch vnd schirm mögen han zu noden,

faßnachthuner geben odir besthheubte , gegeben hat. Nicht

weniger als 24 derselben gestehen offen ein , dass sie sich au

einen Herrn gemacht haben oder einem solchen von früher

ansehören und ihm für den Schutz Hühner oder Zwiebeln

oder Geld entrichten. Es kommen 10 verschiedene Leibherren

in der Liste vor, darunter sogar die von Katzenellenbogen.

12 Personen haben sich die Antoniter zu Schutzherren ihrer

Person und ihres Viehes gewählt ^). V^^ie es scheint, handelt

es sich hier meist um solche Bürger , welche ihre Geschäfte

häufig über Land führten oder welche auf einem Dorfe Güter-

besitz und eine Bauernwirthschaft hatten. Da zwei derselben

1) üglb. B. 61 Nr. 62.

2) Einmal wird auch ein Unterschied gemacht zwischen der Ver-

antwortung des Viehes und der Person : Herburd Bencker, dem verant-

worten die sant Anthonigs herren sin fehe vnd in nicht ; gibt in jars

Vh fl-
itnd meint, iz sy mit eiyis burgermeislers laubc gescheen.
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sich darauf berufen , tlass sie mit Einwilligung der Bürger-

meister in die Angehörigkeit getreten seien
,

gewinnt es den

Anschein, als ob selbst die Stadtbehörden sich bisweilen den

zwingenden Gründen, welche jene Leute zur Eingehung solcher

Verhältnisse trieben, nicht ganz hätten entziehen können.

Auch der Adel der Umgegend trug den Verhältnissen

Rechnung , indem er sich solchen Angehörigen gegenüber,

welche das Frankfurter Bürgerrecht erwerben wollten, zu einer

Umwandlung der jährlichen Naturalabgabe in eine kleine Geld-

rente oder in Haudelswaaren verstand. So verspricht 1427

ein Mann von Rückingen für die Erlaubniss nach Frankfurt

zu ziehen, dem Junker Johann von Rüdigheim alle Jahre in

der Fastenmesse ein Pfund Würze zu geben, halb Pfeffer und

halb Ingwer ^).

Allein solche Verhältnisse sind doch im Ganzen nicht

sehr häufig und konnten immer nur sich einnisten, wenn der

Rath ein Auge zudrückte. Dieser aber hatte alle Ursache,

strenge zu sein. Denn er musste sich immer gefasst halten,

dass ein Bürger, der einem fremden Herrn angehörig war, diesen

gegen die Stadtbehörden ausspielte '^). Im Princip hielt er des-

halb an dem Grundsatze fest, den er später — ob mit Recht

oder Unrecht, bleibe dahin gestellt — aus der goldenen Bulle

Karls IV. zu begründen pflegte , dass ein iglicher, der sich

in des heiligen Richs burgerschafft thut, aller bürden der eigen-

schafft entlediget wirdet, und Hess fortgesetzt bei der Bede

nach solchen fahnden, welche Fassnachthühuer oder Zinse von

ihrem Leibe gäben ^). Dies verhinderte freilich nicht, dass

das ganze XV. Jahrhundert hindurch zahlreiche Ansprüche

1) Uglb. B. 61 Nr. 60.

2) So schrieb um 1450 Engelnhenn steyndecker von Frankfort au

den Rath wegen einer von Jeckel Knoblauch gegen ihn verübten

Widerreclitlichkeit und bat um Genugthuung und um stetige antwort

mit dem Beifügen: geschee solichs nit, ml ich solidis undersieen zu

hrengen vor myn heubthern, des ich doch nit gern enthue. Uglb. B. 61

Nr. 47.

3) Vgl. die Bedeordnung von 1490 im Archiv VII, S. 168 f.

B ücher, die BevölkeruDg von Krankfurt a. M. 32
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von Seiten fremder Herren an Frankfurter Bürger erhoben

wurden und vom Ratlie zum Austrag gebracht werden mussten.

Es dürfte kaum weiteren Beweises benöthigen, dass unter

diesen Umständen die Zuwanderung aus der nähereu Umge-

bung der Stadt einer fortwährenden eifersüchtigen Ueberwa-

chung von Seiten der Leibherren unterlag und dass gerade

die ärmeren Angehörigen , welche nicht die Mittel zum Los-

kauf besassen , an der Niederlassung in der Stadt gehindert

wurden.

Da ist es denn von grosser Bedeutung, dass, während in

der Nähe die Stellung der Stadt durch die allmähliche Auf-

lösung des Burgrechtsverbandes im XV. Jh., durch den Ueber-

gang der Grafschaft zum Bornheimer Berg an Hanau und

durch die allgemeine Verbreitung der Schutzaugehörigkeit

auf den Dörfern immer mehr geschwächt wurde, ihre Bezie-

hungen zu einem weiteren Kreise unerschüttert fortdauerten

und sich eher noch befestigten.

Solche Beziehungen hatten sich zunächst herausbilden

müssen durch die Bewidmung zahlreicher Städte und

Flecken mit Frankfurter Stadt recht und durch die

Anerkennung des Frankfurter Reichsgerichtes als Oberhof
in einem grossen Theile von Ostfranken, und sie wurzelten

um so fester, als sie in dem fruchtbaren Grunde alter Stamm-

verwandtschaft Nahrung fanden.

Die urkundlich nachweisbaren Bewidmungen sowie die

schriftlich niedergelegten Oberhofsfälle ^) zeigen uns, dass Frank-

furter Recht und Rechtsbelehrung vom XHL bis zum XVL
Jahrhundert Geltung hatten ungefähr in dem ganzen Gebiete,

das wir oben (S. 460) als das regelmässige weitere Einwan-

derungsgebiet bezeichnet und beschrieben haben, und an einigen

Stellen darüber hinaus. Die Grenze dieses Frankfurter Rechts-

gebietes gieug von Fritzlar im Norden über Biedenkopf, Dil-

lenburg, Hachenburg, Altenkirchen an den Rhein, jenseits

desselben über Mayen, Manderscheid, Kyllburg bis Trier und

Saarburg im Westen; ferner im Süden über Aunweiler und

1) Verzeichniss der Orte bei Thomas, Oberhof, S. 119—162.
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Gerraersheim in der Pfalz nach Wimpfen und Heilbronn am
Neckar; die östlichsten Pnnkte bildeten Wertheim a, Main,

HammelbnrfT , Brückenan, Hüufeld und Hersfeld, Es ist be-

greiflich , dass die Bewohner der Orte , welche Frankfurter

Recht hatten oder beim Frankfurter Gericht sich dasselbe

weisen Hessen, in steter Verbindung mit dieser Stadt blieben,

und das Verzeichuiss der Herkunftsorte unserer Neubürger

zeigt, dass sie sich nicht selten auch dort niederliessen. Man
braucht nur die Herkunftsorte auf dem Westerwald , in der

Mosel- und Saargegend sowie in der bayerischen Pfalz und

am Neckar mit den Nachweisungen von Thomas zu ver-

gleichen , um sich davon zu überzeugen, üeberall , wo das

Rechtsgebiet über das oben bloss nach statistischen Rücksichten

festgestellte weitere Zuwanderungsgebiet hinausgreift, laufen

die Fäden dichter, welche die Bevölkerung mit der Frankfurter

Bürgerschaft verbanden.

Endlich haben wir noch die wirthschaftliche Stel-

lung der Stadt Frankfurt in ihrem Einfluss auf die Zuwan-

derung zu beachten.

Man kann wirthschaftsgeschichtlich die vier letzten Jahr-

hunderte des Mittelalters als die Periode der geschlossenen
Stadtwirthschaft bezeichnen im Gegensatze zur geschlos-

senen Hauswirthschaft , die ihr vorausgieng und zur geschlos-

senen Staats- oder Natioualwirthschaft , die ilir folgte und

deren wesentliche Züge den Nationalökonomen unter dem viel-

fach missverstandeuen Namen des Merkantilsystems geläufig

sind. Jener Ausdruck will besagen, dass, nachdem die ge-

schlossene Hauswirthschaft in jenen unserer Auffassung so

fremdartigen Grosswirthschaften , deren socialrechtliche Ein-

richtungen man als Hofrecht und Hofverfassung bezeichnet,

die höchste ihr mögliche Entwicklung erlangt hatte, an ihre

Stelle grössere territoriale, von einer Stadt dominirte Wirth-

schaftsgebilde traten, in welchen zuerst eigentlich volks-

wirthschaftliche Erscheinungen (Berufstheilung und daraus

entspringender Verkehr) hervortreten. Jede Stadt bildet mit

ihrer näheren oder weiteren ländlichen Umgebung ein wirth-

schaftliches Ganzes, einen VVirthschaftsorganismus, wenn dieses

32*
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viel gemissbrauchte Wort gestattet ist, innerhalb flessen sich

der ganze Kreislauf des ökonomischen Lebens (abgesehen von

etwaigen durch die ungleiche Vertheilung der Naturgaben

uothweudigen Ergänzungen) selbständig vollzieht. Waren auch

die Funktionen der GüterVersorgung nicht streng geschieden,

so ist es doch in der Hauptsache richtig , dass die Stadt den

gewerblichen und kommerziellen Theil , das Land die Urpro-

duktion übernahm, soweit sich die letztere nicht als Ueberrest

der vorausgegangenen Wirthschaftsstufe bei den städtischen

Eiuzelwirthschaften erhalten hatte. Hinter den schützenden

Mauern der Stadt hatte sich die unfreie Arbeitstheilung der

Frohnhöfe zu einer freien Berufsgliederung ausgewachsen, und

in dem Masse wie sich die Stoflfumwandluug von der Rohpro-

duction loslöste , wuchs die Abhängigkeit der Stadt von der

Landschaft , wie umgekehrt die letztere mit der Steigerung

und Verfeinerung ihrer Bedürfnisse sich immer mehr auf die

Stadt augewiesen sah.

Dieser Zustand hat sich nur ganz allmählich ausgebildet,

und da, wenigstens in Deutschland, ihm die politische Gestal-

tung nicht zu folgen vermochte, so fehlt es jenen autonomen

Stadtwirthschaftsgebieten an einer für unser Erkennen fass-

baren Umgrenzung. Die Vertheilung der Städte über das

Land hin vermag uns dafür keinen völlig genügenden An-

haltspunkt zu bieten , da wir die gewerbliche Bedeutung der

einzelnen im Mittelalter wol kaum überall gegen einander fest-

zustellen vermögen. Auch spricht viel dagegen, dass die klei-

neren Städte es zu voller Autonomie ihrer Wirthschaftsgebiete

gebracht haben; sie scheinen vielmehr in allen Zweigen der

Luxusproduktion von den grösseren abhängig geblieben zu

sein, wie umgekehrt ein Theil der landwirthschaftlichen Pro-

duktion ihres Gebietes (z. B. Wein, Käse, Oel) nach den grös-

seren Stadtmärkten sich gezogen haben muss.

Nur an einer Stelle können wir wenigstens versuchen,

die territoriale Ausdehnung der städtisch-ländlichen Arbeits-

theilung für eine bestimmte Stadt zu fassen. Es ist das der

regelmässige Verkehr auf dem städtischen Markte. Dass das

Marktrecht zu den nothwendigen Merkmalen des mittelalter-
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liehen Stadtbegriffs gehört , ist bekannt. Es hat das für die

Landschaft die Bedeutung , dass aller Verkehr hinter den

schützenden Stadtmauern sich zusammendrängt. Da er aber

noch zu träge fliesst, um fortgesetzt thätige Einrichtungen

zu gestatten , so wird er zeitweise künstlich aufgestaut, um
an den Wochen- und Jahrmarktstagen über das ganze Wirth-

sehaftsgebiet sich zu ergiessen.

Nun haben die Frankfurter Jahrmärkte früh vermöge der

günstigen Verkehrslage der Stadt eine über einen grossen

Theil des alten Reiches sich erstreckende Bedeutunf? erlangt,

Sie wurden zu »Reichsmessen« und damit zu Umsatzstellen für

den Grosshandel in eigentlicher Kaufmannsware. Zugleich

aber boten sie den Stadtbewohnern sowie der Bevölkerung

eines weiten Umkreises Gelegenheit zum Detail-Ein- und Ver-

kauf von Gewerbeerzeugnissen, Spezerei, Vieh, Wein und son-

stigen Landesprodukten. Die Wochenmärkte dagegen waren,

wie überall, nur dazu bestimmt, die Bürger in den Stand zu

setzen , Nahrungsmittel von der Landbevölkerung ein- und

Handwerksartikel an dieselbe zu verkaufen.

Ueberall, wo im Mittelalter ein regelmässiger Besuch ge-

wisser Märkte stattfindet , bemerken wir das Bestreben , dif-

ferentielle Vortheile in Bezug auf die mancherlei Verkehrs-

abgaben zu erlangen , welche von Seiten des Marktortes er-

hoben wurden. Wir werden sonach uns berechtigt halten

dürfen, das regelmässige Zufuhr- und Absatzgebiet der ver-

schiedenen Frankfurter Märkte nach der Ausdehnung der

Zoll- und Weggeldbefreiungen zu bemessen.

Was zunächst die Wo chenmärkte betrifft, so hiengen

in den Zollstuben der Feldpforten alte Tafeln mit langen Ver-

zeichnissen der sog. Freidörfer, d. h. der Laudorte, welche für

ihre Fuhrwerke nur das halbe Weggeld zu zahlen hatten. Die-

selben nmfassten nicht bloss die Burgrechtsorte des XIV. und

XV. Jahrhunderts sondern griffen namentlich im Norden und

Westen weit darüber hinaus. Im Westen bildeten Castel und

Kostheim bei Mainz die äusserste Grenze , im Norden Esch

Amts Idstein. Wir haben oben bereits die Möglichkeit zu-

gegeben, dass in alter Zeit der Burgrechtsverband diese Aus-
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dehnung gehabt habe. ImmerhiD bleibt es auch in diesem

Falle wichtig, zu beachten, dass durch die erwähnte Erleich-

terung des Marktbesuchs die Thatsache eines regen Verkehrs

der Bauern dieser Gegenden in der Stadt konstatirt wird.

Grössere Wirthschaften von adlichen Grundherren und

Klöstern brachten wol noch aus weiterer Ferne den üeber-

schuss ihrer Produktion auf den Frankfurter Markt und er-

warben zu diesem Zwecke oft eigene Höfe in der Stadt. Wir
werden später Gelegenheit haben, die Klosterhöfe einzeln ken-

neu zu lernen und bemerken hier nur, dass die Mutterhäuser

dieser Niederlassungen oft zehn und mehr Meilen von Frank-

furt entfernt lagen. Die äussersten derselben sind : Haiua

oder Aulisberg in Hessen (nördlich von Marburg bei Gemün-

den) , Brumbach an der Tauber, Schönau im Odenwald und

Eberbach im Rheingau. Wie die Dörfer , so genossen auch

die Klöster, welche regelmässig in Frankfurt ihre Erzeugnisse

absetzten, für Wagen und Ladung Befreiung von Verkehrsab-

gaben , und die Naturalgebühren
,

gegen welche sie bis in

späte Zeit jährlich ihr Recht aufholten, zeigen , dass es sich

um Wochenmiirktartikel handelte ^). Es ergibt sich leicht

aus den angeführten Beispielen , dass das Verkehrsgebiet der

Stadt mit dem Rechtsgebiet und dem, was wir oben das regel-

mässige weitere Eiuwanderuugsgebiet genannt haben, annä-

hernd zusammenfiel.

Etwas anders ist der regelmässige Messverkehr zu

beurtheileu. Die Messe wurde aus der Ferne nur von ßerufs-

kaufleuten und Gewerbetreibenden besucht, welche Ein- und

Verkäufe im Grossen machen wollten, nicht aber von Konsu-

menten, die für den eigenen Bedarf sorgten. Das Verzeich-

niss der zollfreien Städte gibt uns desshalb wol einen Mass-

1) Das Kloster Amsburg in der Wetterau , dessen Freibrief 1228

ausgestellt ist (Böhmer, S. 52), hatte dem Schultheissen ein paar

Stiefel und einen Käse zu entrichten sowie jedem Schöffen einen

Käse , das Kloster Aruorbach (bei Miltenberg) eine Meste Hafermehl

und einen Kuchen aus Waizenmehl , die Carthaus bei Mainz ein paar

Fitzen (Semmel) , Eberbach ein halb Viertel Wein , die Johanniter zu

Höchst 20 ßrödchen. Fries, Abb. vom Pfeifer-Gericht, S. 170 f.
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stab für das Interesse, welches Handel und Gewerbe der be-

treffenden Plätze am Frankfurter Messurasatz nahmen, bezeich-

net aber nicht die Grenzen eines geschlossenen Wirthschafts-

gebiets und noch viel weniger die Erstreckung des Messhaudels

überhaupt. Es umfasst am Ende des XIV. Jahrhunderts die

Städte : Friedberg, Wetzlar, Gelnhausen, Hemve oder Heivge (?),

Oppenheim, Worms, Speyer, Strassburg, Schlettstadt, Hagenau,

Aachen, Nürnberg, Sulzbach in Bayern (Oberpfalz), Bamberg

die alte Stadt, Breslau», Eger, Prag und Kotten oder Kochten

in Böhmen ^).

Aus welcher Zeit die Zollfreiheit jeder dieser Städte stammt,

ist nicht festzustellen. Sicher aber ist, dass schon im XIV.

Jahrhundert weit mehr Plätze regelmässig die Frankfurter

Messe zu beschicken pflegten. Es ist dies aus den in die

Rechenbücher eingetrageneu Ausgaben für Messgeleit zu er-

sehen, in denen ausser den genannten Orten und manchen

näher gelegenen noch Ulm, Augsburg, Kolmar, die Meissener

Städte, Braunschweig, Köln, Löwen, Brüssel, Mecheln, Venedig

und Mailand genannt werden ^). Ein uns erhaltenes Rund-

schreiben des Frankfurter Rathes bezüglich des Anfangs der

Messe aus dem Jahre 1406 richtet sich an die Städte Ulm,

Augsburg, Reutlingen, Köln, Rothenburg ob der Tauber, Ess-

lingen, Strassburg, Nördlingen, Wiudsheim, Regensburg, Eger,

Marburg, Butzbach , Limburg, Montabaur , Friedberg , Mainz,

Boppart, Mayen , Koblenz und Aschaffenburg. Am Schlüsse

wird um Weiterverbreitung in den Nachbarstädten dieser Orte

gebeten ^).

Was sonst noch von Akten über den wirklichen Besuch

der Messe im XV. Jahrhundert durchgesehen werden konnte ^),

1) Nach dem Seh ultheissenbuch Bl. 11, womit die Zollrollen von

1438 völlig übereinstimmen.

2) Das genaue Verzeichniss bei Krieg k, Bürgerzw. S. 525 f.

Anm. 176.

3) Gewichtbuch Uglb. B. 66 Zzz, Bl. 6.

4) Es gehören hierher Verzeichnisse der Miether von Mess-Buden

und -Ständen, die leider nicht vollständig sind (insbesondere Uglb.

B. 80 Nr. 20), das Kaufhausbiich von 1417, aus welchem die Personen

ersichtlich sind, die 1417 in dem zum Kaufhans eingerichteten Römer
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bietet kaum ein anderes Bild. Wenn wir darniicli, statt weit-

läufiger Ortsverzeichnisse, eine kurze Beschreibunf^ des Gebietes

versuchen, innerhalb dessen die Frankfurter Messe in dieser

Zeit ihre Anziehungskraft bewährte, so sind in erster Linie

die Länder zu beiden Seiten des Rheins fast von seiner Quelle

bis zu seiner Mündung zu nennen : die Ostschweiz, das Elsass,

die F^falz, das ganze preussisehe Rheinland und die südlichen

Niederlande, ferner Hessen-Nassau, Thüringen, Unter-, Mittel-

und Oberfranken , das heutige Württemberg und Baden , die

Donaustädte bis Passau abwärts und das bayerische Schwaben.

Seltener kommen Orte in Ober- und Niederbayeru , Böhmen

und Schlesien vor. Die ganze norddeutsche Tiefebene ist aus-

seschlossen. Braunschweig ist hier der äusserste Punkt. Eben-

so fehlen die noch halbslavischen Länder im Osten der Elbe

;

Breslau allein erscheint hier als vorgeschobener Posten mit

Zollbefreiung ; es ist aber fraglich, ob dieses Vorrecht damals

wirklich ausgenutzt worden ist.

Man darf bei diesen Dingen nie vergessen, dass die Frank-

furter Messe, deren früheste Erwähnung erst in das Jahr 1240

fällt, nur allmählich von einem Jahrmarkt für die Umgebung

zu einer Waarenverkehrsanstalt von universeller Bedeutung

für einen grossen Theil von Central-Europa aufsteigen konnte.

Allen Anzeichen nach fällt ihre Blüteperiode erst in das XVL
Jahrhundert. Unter den Unterzeichnern einer Tafelordnung *)

für die im Nürnberger Hof verkehrenden Messfreraden aus

den Jahren 1587—1620 finden wir ausser zahlreichen Nürn-

bergern, Ulmern, Augsburgeru u, s. w. 5 Kaufleute aus Lü-

beck, 6 aus Danzig, je 3 aus Thorn und Poseu, je einen aus

Lüneburg, Stettin, Naumburg, Leipzig, Riga, 12 aus Breslau

und einen FoJonus , ferner 2 aus Zürich
,
je einen aus Salz-

burg, Innsbruck, Mailand und Lyon. Bringt man in An-

schlag, dass Männer so verschiedener Herkunft sich bloss

unter den 94 der Heimat nach bekannten Tischgenossen eines

Waaren niedergelegt hatten , das Verzeichniss der Unteikäufer von

1406— 1418 im Gewichtbuch, ein Verzeichniss der Messbesucher aus dem

Elsasa von 1411 f. n. A.

1) Abgedruckt in Fichard's Frkf. Archiv, I. S. 154 ff.
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einzigen der vielen Speisehänser für Messfretnde zusamnieu-

faiulen, so überzeugt mau sich leicht, dass damals das Znfuhr-

und Absatzgebiet der Frankfurter Messe weit über West- und

Mitteldeutschland hinausgewachsen war.

Wir vermögen diesen Gegenstand, der noch ebensosehr

besserer Aufhellung bedarf wie dfr mittelalterliche Handel

überhaupt hier nicht weiter zu verfolgen. Es kam uns nur

darauf an , eine ungefähre Vorstellung von der territorialen

Ausdehnung des an dea Waarenverkehr der Messe sich an-

schliessenden Personenverkehrs zu geben. Nicht als ob Grund

zu der Annahme vorhanden wäre, der Zuzug von Messfremden

habe auf die ethnographische Zusammensetzung der Frank-

furter Bürgerschaft einen irgendwie erkennbaren Einfluss aus-

geübt. Jene Fremden kamen und verschwanden wieder, wenn

der letzte Schlag der Messglocke verklungen war , und wenn

sich aus ihrem Aufenthalt auch dauernde Beziehungen zwischen

ihnen und ihren Frankfurter Gastfreunden entspannen , zur

Niederlassung von Leuten aus weit entfernten Gegenden führ-

ten dieselben doch wol nur selten. Dagegen vermögen die

Reisen der Messbesucher einen Massstab zu bieten für die Aus-

dehnung des regelmässigen Personenverkehrs im Mittelalter

überhaupt, und nach dieser Richtung bestätigen die hier an-

geführten Thatsachen lediglich das, was unsere statistischen

Ermittlungen über die äusserste Herkunftszoue der fremdbür-

tigen Neubürger bereits festgestellt haben. Namentlich zeigen

auch sie , dass im XIV. und XV. Jahrhundert der Verkehr

Frankfurts nach dem Norden und Nordosten sich nur wenig

über das mitteldeutsche Gebirgslaud hinaus erstreckt hat.

Damit dürfen wir unseren Versuch , die statistisch fest-

gestellten Herkunftsverhältnisse der Frankfurter Bürgerschaft

zu erklären und auf ihre allgemeinen Ursachen zurückzuführen,

abschliessen. Bleibt das Resultat solcher Untersuchungen, die

nur zum Theil mit statistischen Mitteln geführt werden können,

immer von der Natur der zur Verfügung stehenden Quellen

abhängig und müssen wir uns dessalb in wichtigen Punkten

mit Wahrscheinlichkeits-Ergebnissen zufrieden geben, so dürf-

ten doch die vorstehenden Erörterungen ausser Zweifel gestellt
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haben, dass die inneren Wanderungen des Mittelalters, soweit

sie den Zweck dauernder Umsiedelung verfolgten, sich in einem

verhältnissniässig engen Kreise bewegten und in diesen auf

Beziehungen fussen, welche aus der eigenthümlichen Stellung

der Stadt zur Landschaft entsprangen. Diese Beziehungen be-

schränken sich bei Frankfurt im XIV. Jahrhundert fast ledig-

lich auf die nähere Umgebung der Stadt und beruhen haupt-

sächlich auf der militärischen und politischen Stellung der-

selben zu den Landgemeinden. Im XV. Jahrhundert erweitern

sich dieselben einerseits im Auschluss au die fortschreitende

wirthschaftliche Entwicklung, anderseits in Folge des mit dem

Zerfall der Reichsgewalt zunehmenden Ansehens des Frank-

furter Oberhofs. Zugleich werden die Bande, welche Frank-

furt mit dem unmittelbar sein Weichbild umgebenden Terri-

torium verknüpfen, durch die allmähliche Auflösung des Burg-

rechtsverbandes, durch die Unterwerfung der Reichsgrafsehaft

zum Bornheimer Berg unter Hanau immer mehr gelockert,

während anderseits die Ausbreitung der Leibesangehörigkeit

unter der Landbevölkerung und die Befestigung der Territo-

rialherrschaft sowohl der kleinen Dynasten der Umgebung als

auch der Stadt selbst für die Zuwanderung aus der Nähe er-

schwerende Momente bilden. Immer aber bleiben es stamm-

verwandte fränkische Elemente, aus denen die Bürgerschaft

auch im XV. Jahrhundert vorzugsweise sich ergänzt, und dieses

sowie das Zusammenfallen des eigentlichen Zuwanderuugsge-

bietes mit dem Rechts- und Wirthschaftsgebiete der Stadt

musste für die rasche Eingliederung der Fremdbürtigen und

für das Gedeihen der gesammten Bevölkerung gerade das Wich-

tigste sein.



V.

Der geistliche Stand.

A. Zahl der Personen geistlichen Standes. — Dienstpersonal.

Die Geistlichkeit bildete immer ein fremdes Element in

den mittelalterlichen Städten. Mochte sie auch die herschende

Naturalwirthschaft und die durch dieselbe gegebene örtliche

Bedingtheit aller vermögensrechtlichen Beziehungen mit starken

Fäden an den Ort binden, wo ihr Grundbesitz lag, von wo

sie Zehnten und Gülten bezog und wo sie den grössten Theil

ihrer Naturaleinkünfte absetzte: ihre Eingliederung in das feste

Gefüge der Hierarchie stellte sie social in eine grosse inter-

nationale Interessengemeinschaft, welche die dieser Zeit eigen-

thümlichen kleinen lokalen Verbände weit überragte und in

manchen Punkten sich in einen bewussten Gegensatz zu den-

selben setzte. Ihre Standesvorrechte, insbesondere die Exem-

tion von der weltlichen Gerichtsbarkeit und die Steuerfrei-

heit, hielten sie ausserhalb des Kreises der Pflichten, welche

die Städte selbst den Beisassen auferlegten und entzogen sie

fast jeglicher Einwirkung der obersten lokalen Gewalten. Rath

und Geistlichkeit verkehrten und verhandelten schriftlich mit

einander wie zwei gleichberechtigte Mächte ').

Das Bestehen eines solchen Standes war eine unliebsame

Durchbrechung der genossenschaftlichen Geschlossenheit des

Gemeindeverbandes und barg grosse Gefahren, zumal bei der

vielfach bedrohten Defensivstellung der Städte gegenüber den

höheren und niederen weltlichen Gewalten, bei welcher ihnen

Alles darauf ankommen musste , Herr im eigenen Hause zu

1) Vgl. Kriegk, Frkf. Bürgerzw. S. 116 f.
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sein. Die langen Kämpfe, welche im XIV. Jahrhundert aller-

wärts in rlen Städten um die Steuerprivilegien der Geistlichen

und um die Beschränkung der Güter der todten Hand geführt

wurden, beweisen, dass man sich der Gefahren dieses Zustan-

des bewusst war, ohne freilich die Kraft zu besitzen, ihn völlig

zu beseitigeu.

Die Frage nach der Zahl der Personen geistlichen Standes

und ihrer Organisation gewinnt unter dieseo Umständen eine

besondere Bedeutung ; zugleich aber begreift sich leicht, dass

wir über diese Dinge in den städtischen Verwaltungsakten,

welche uns über die weltlichen Einwohnerstände Aufschluss

geben, genaue Belehrung nicht erwarten dürfen. Die Frank-

furter Bedebücher erwähnen nur die Weltgeistlichkeit und

diese auch nur insoweit, als die zu ihr gehörigen Personen

besondere Häuser bewohnten. Oft werden auch nur die letzteren

genannt (z. B. die JDeclienye, Sclwlasterye), manchmal mit dem

Zusatz des yäel paffen darin seien. In Bürgerbüchern und

Bürgerlisten suchen wir sie vergebens, und so bleibt uns, um

einigermassen diesen wichtigen Bevölkerungstheil statistisch zu

erfassen, nichts übrig, als eine dürftige Mosaikarbeit , zu der

die Daten aus sehr verschiedenen Quellen zusammengetragen

werden mussteu.

Wir unterscheiden dabei 1) die Weltgeistlichkeit, 2) die

Klöster, 3) die Niederlassungen fremder Ritterorden und 4)

das geistliche Personal in den Höfen auswärtiger Klöster und

anderer geistlicher Körperschaften.

Diese verschiedenen Kategorien von geistlichen Personen

bezeichnen zugleich verschiedene Grade der Annäherung an

die Bürgerschaft. Während die Weltgeistlichkeit in den drei

Stiften der letzteren vornehm gegenüber stand, hatten die

Klosterleute, welche, wie fast überall in den Städten, den im

XIII. Jahrhundert gestifteten Bettelorden angehörten ^) , von

1) Die Hospitalbrüder zum heiligen Geist, welche im XIII. Jh.

öfter vorkommen, werden 1315 7A\m letzten Male erwähnt. Seit dieser

Zeit erscheint das Hospital unter weltlicher Verwaltung, wesshalb im

Folgenden auf die Spitalbrüder keine weitere Rücksicht genommen

ist. Vgl. übrigens Fichard bei Bat ton, Oertl. Beschreibung IV.
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vorn herein etwas Volksthümliches , und ihre Stellung zur

weltlichen Gewalt war eine freundlichere, wie sie denn auch

in dem o-rossen Streite zwischen Rath und Geistlichkeit am
p]ude des XIV. Jahrhunderts auf der Seite des ersteren standen.

Die Ritterorden hielten die Mitte zwischen Klerus und Laien-

thuni, und die fremden Klöster und Stifte, welche Häuser oder

Höfe in der Stadt hatten, waren sogar seit alter Zeit im Be-

sitze des Frankfurter Bürgerrechtes.

1) Fast die ganze Weltgoistlichkeit vereinigte sich

in den drei Kollegiatstiften : dem Bartholomäus- oder Dom-

stift (gegründet durch Ludwig den Deutschen), dem Leonhard-

stift (gegr. 1317) und dem Liebfrauenstift (gegr. 1325). In

der Zeit, mit der wir uns hier beschäftigen , hatten bekannt-

lich die Kanoniker überall die Regel aufgegeben; in den zwei

jüngeren Stiften scheint von vorn herein auf das gemeinsame

Leben verzichtet worden zu sein. Die Zahl der Kanoniker

betrug beim Bartholomäusstifte 12 ^) , beim Leonhardstifte

ebenfalls 12 2) , beim Stifte Unser Lieben Frauen anfangs 6,

später mindestens 9 "'') — also zusammen 33. Ausser den

Kanonikaten hatte jedes Stift eine Anzahl Vikarien, die beiden

jüngeren, wie es scheint, schon von ihrer Gründung an. Die

Zahl derselben war indes schwankend. Das Bartholomäusstift

hatte ihrer im Jahre 1355 40^); die beiden anderen scheinen

es jedes nicht über 12 gebracht zu haben ^), Das ergäbe zu-

sammen 64 Vikarien , so dass die Gesammtzahl aller Frank-

furter Stiftspräbeuden sich auf 97 belaufen hätte.

S. 51 f. — Uebei- die Brüder im Leprosenliause ausserhalb der Mauern

(dem Gutleuthof), die 1344 in der Urk. bei Böhmer S. 211 genannt

werden, hat sich NähereH nicht ermitteln lassen.

1) Böhmer, Urkdb. S. 4 f.

2) Böhmer, S. 435 f.

3) Böhmer, S. 482 und L e r s n e r, I, 2, S. 116. ~ Nach Kirch-

ner, Gesch. I. S. 225 g und Batton V. S. 5 hätte sich diese Zahl

bis 1453 auf 24 vermehrt, was ganz unglaublich ist. Wahrscheinlich

haben beide die Vikarien mitgerechnet.

4) Böhmer, S. 651.

5) Für das Leonhardstift vgl. Bat ton V. S. 9 ; für das Lieb-

frauenstift Würdtwein, Dioec. Mog., II. p 739.
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Dazu kommen für das XIV. Jahrhundert nur noch 2 Al-

taristen im Katharinenkloster ') und für die Zeit von 1452

ab der Pfarrer der St. Peterskirche in der Neuenstadt nebst

3 Altaristen ^).

Wir kämen damit für die gesammte Weltgeistlichkeit

auf 103 Pfründen, die aber wohl selten alle zu gleicher Zeit

besetzt warm. Es geht dies hervor aus fünf uns erhaltenen

namentlichen Verzeichnissen der Frankfurter Geistlichen und

geistlichen Korporationen von den Jahren 1489, 1491 , 1493,

1494 und 1495, welche zu dem Zwecke angelegt wurden, die

von den Klerikern auf Grund ihrer Steuerfreiheit bezogenen

Quanten Frucht , Wein und Salz einzutragen ^). Diese Ver-

zeichnisse enthalten zunächst das Personal der drei Stifte,

Kanoniker und Vikare getrennt, sodann die einzeln stehenden

Kappellane und Pfarrer und zum Schluss die geistlichen Orden,

letztere nur summarisch (Deutsches Haus, Prediger, Arns-

burger Hof etc.). Darnach war der Personalbestand der ge-

saramten Weltgeistlichkeit in den genannten Jahren folgender

:

1) Vgl. die Stiftnngsurkunden bei Senckenberg, Sei. jur. I, p. 112,

116, 119, 130.

2) Die letzteren bezeugt das Bedebuch von 1463. Vgl. dagegen

Bation, a. a. 0. VI. S. 137 f. — Die gleichzeitig gestiftete Pfarrei

der Dreikönigskirche in Sachsenhausen war eine alte Vikarie des Bar-

tholomäusstiftea und diesem inkorporirt: Batton VIT, S. 46. Ebenso

die Altaristenstellen im Weissfrauenkloster, der Heiligengeistkapelle

und des Hospitals, der Brückenkapelle, wie die erw. ürk. von 1355

ausweist.

3) üglb. B. 66 D. und C. (1489 und 1491) fol., die 3 übrigen Hefte

in kl. 4", unbezeichnet. Jeder Person ist eine halbe Seite gewidmet

und der für sie bestimmte Raum eingetheilt in 3 Rubriken : Malgeld,

Nyderlage (d. h. Weinungeid) , Salczgeld. Die Bücher sind im Voraus

äusserst sorgfältig eingerichtet, während die Einträge der steuerfrei

bezogenen Quanten immer im Laufe des Jahres gemacht wurden.

Nur wo während des Jahres Veränderungen im Personalbestand der

Stifte etc. eintraten, sind die betr. Namen nachträglich eingeschoben.

— Zur nachfolgenden Tabelle sei noch bemerkt , dass zu den Canonici

auch die Prälaten gerechnet sind und dass zu den in der vorletzten

Spalte zusanimengefassten Personen gehören : die Pfarrer zu St. Peter

und zu den drei Königen, ein Altarist im Katharinenkloster, ein Kaplan

zu St. Bartholomäi und ein solcher in der Kapelle zum Heiligen Geist.
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stimmten Jahren einen Schluss v.u zieluu. Die erste ist aus

dem Jahre 1395, die zweite aus dem Jahre 1482.

In dem Kampfe des Rathes mit dem Klerus um die Steuer-

privilegien des letzteren hatten die Brüder der drei Orden

oder die Mehrzahl derselben gegen den Erzbischof von Mainz

und für die Stadt Partei ergriffen. Der Rath stellte deshalb

am 18. April 1395 für 35 mit Namen angeführte Mönche

einen Schutzbrief aus ^). Unter denselben waren

15 Predigermöncbe,

12 Barfüsser,

8 Karmeliter.

Dass diese 35 Personen nicht sämmtliche damals vor-

handenen Ordensbrüder der drei Klöster umfassten , ergibt

sich schon daraus , dass sie namentlich aufgezählt werden.

Hätten die Konvente eiumüthig zum Rathe gehalten, so würde

eine summarische Nennung dieser für den Zweck des Briefes

genügt haben.

Bei der im August 1482 wegen der Pest veranstalteten

grossen Prozession (vgl. S. 209) waren nach der glaubwürdigen

Angabe des Johann Heise ^) vertreten:

Barfüssermönche 22

Prediger 35

Karmeliter 30

Zusammen 87 Mönche.

Da möglicher Weise einzelne Brüder krank oder auf

Reisen, andere vielleicht schon der Pest erlegen waren, so

sind diese Zahlen als Miuimaldaten aufzufassen. Nach ßat-

1 u ^) hätte 1481 die Zahl der Karmeliter 36 betragen ; das

Predigerkloster wäre nach demselben ^) für 40 Personen ein-

gerichtet gewesen, hätte aber von 1446 bis 1684 gewöhnlich

nur 24 Insassen gehabt. Nach Moritz^) belief sich zu

1) Abgedruckt bei Kriegk, Frankf. Bürgevzw., Anhang, S. 498

Anni. 65.

2) Bei F r n i n g, Chron. S. 225, 35.

3) Oertl. Beschr. V, S. 145.

4) A. a. 0. II, S. 134.

5) Versuch einer Einleitg. in die Staatsverf. IT, S. 135 f.
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seiner Zeit (um 1785) die Zahl der DomiuikaDer auf 20, die-

jenige der Karmeliter auf 34.

Wir dürfen darnach annehmen, dass die Gesammtzahl der

Ordensleute in den Männerklöstern im XIV. und XV. Jahr-

hundert sich auf 80 bis 100 Personen belaufen habe.

Um hier sogleich auch die Fraueuklöster zu erwäh-

nen, so bestanden deren zwei : dasjenige der büssenden Schwe-

stern {Foenitentes, Reuerinnen) der heiligen Maria Magdalena,

gewöhnlich Weissfrauenkloster genannt (zuerst erwähnt 1228)

und dasjenige der heil. Katharina (gegründet i. J. 1345).

Das Weissfrauenkloster hatte im Jahre 1488 26

Jungfrauen (die Priorin eingeschlossen) ^), im Jahre 1517 : 21 ^).

Das Katharinenkloster war stiftungsgemäss für 30

Jungfrauen bestimmt^). Im Jahre 1353 traten 8 Novizen in

dasselbe ein *). Eine bestimmte Zahl über die Insassen ist

uns aus dem XIV. und XV. Jahrhundert nicht überliefert.

Im Jahre 1526 verliesseu 13 Nonnen, darunter 8 Frankfurte-

rinuen, das Kloster ^), das später durch den Rath eine andere

Bestimmung erhielt. Doch scheinen dies nicht sämmtliche

damals vorhandenen Jungfrauen gewesen zu sein.

Darnach dürfte von der zweiten Hälfte des XIV. Jahr-

hunderts ab die Zahl der Klosterfrauen in Prankfurt sich durch-

schnittlich auf 40 bis 50 belaufen haben.

Beiläufig mag hier noch erwähnt werden , dass die Be-

kinen und Bekarten, von denen die ersteren allerdings sehr

1) Nach einem Ablassbrief des Papstes Innocenz VIII., in welchem

ein namentliches Verzeichniss der damaligen Konventualinnen ent-

halten ist. Lersner, der (I, 2, S. 79 und II, 2, S. 95) dieses Ver-

zeichniss abdrucken lässt, spricht von »der Priorin und den sieben-

undzwanzig Jungfrauen«. Er hat, da seine Verzeichnisse nur 26 Namen
bieten, entweder diese nicht vollständig abgeschrieben, oder, was

wahrscheinlicher, falsch gezählt.

2) Nach einem ähnlichen Verzeichnisse, abgedruckt bei Batton,
a. a. 0. V, S. 201.

3) Senckenberg, Sei. jur. I, p. 112. 116.

4) Froning, Cbron. S. 84, 18. 145, 17. 152, 26.

5) Lersner, Chron. II, 2, S. 70; Bat ton, VI, S. 120 spricht

nur von 10 Jungfrauen.

Bücher, die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 33
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zahlreich wareu, niclit zu den Ordensleuten gerechnet werden

dürfen sondern zur bürgerlichen Bevölkerung, wie sie denn

auch den Biirgereid zu leisten und Bede zu zahlen hatten ').

Beides hätte nicht geschehen können, wenn das Mittelalter sie

dem geistlichen Stande zugezählt hätte.

3., Niederlassungen ritterlicher Orden be-

standen drei in Frankfurt: das Deutschordens-Haus in Sach-

senhausen (seit 1221), der Johanniterhof am Eck der Fahr-

und Schnurgasse (mindestens seit 1294) und der Antoniterhof

in der nach ihm benannten Strasse (seit 1236). Jede dieser

Niederlassungen hatte nur wenige eigentliche Ordensmitglieder,

welche unter einem Komthur oder Meister den Zwecken ihrer

Orden dienten , daneben aber einen zahlreichen Haushalt von

Bediensteten sowohl für persönliches Bedürfniss als auch zur

Besorgung ihrer Verwaltungs- und Wirthschaftsarbeiten. Hier

beschäftigt uns zunächst nur der geistliche Theil dieser grossen

A nstaltshaushaltungen

.

Die Deutsch-Ordens -Kommen de zählte etwa 8

bis 10 Ritterbrüder ^), 3 bis 4 Ordeuspriester ^), endlich noch

eine, wie es scheint, ziemlich beschränkte Anzahl Laieubrüder

und Schwestern (Halbbrüder und Balbschwestern) *),

Die Frankfurter Niederlassung der Johanniter scheint

zwar weniger bedeutend gewesen zu sein aU diejenige des

1) Vgl. Kriegk, D. Bürgerthum I, S. 104 if. und meine Frauen-

frage im M.-A., S. 24.

2) Niedermayer, Die Deutsch -Ordens-Uommeude , Frkf. a. M.

spricht sich nicht ganz klar über diesen Punkt aus. S. 172 fF. zählt

er als Hausbearate der Kommende auf Komthur, 'l'rappirer, Tressler,

Küchenmeister, üeberreiter, Fischmeister, Waldmeister und, wie es

scheint, auch einen Gustos, und versichert dann S. 170, »dass beinahe

jeder Ritterbruder ein Amt bekleidete, das alle Zeit in Anspruch nahm«.

Bat ton, Oertl. Beschr. VII, S. 31 f. denkt sich die Frankfurter Or-

densuiederlassung als einen zahlreichen Konvent ; seine Gründe sind

aber nicht ausreichend. Unsere Annahme basirt z. Th. auf den Zeugen-

verzeichnissen der Urkunden von 1257, 1273 und 1277 bei Böhmer
S. 115. 167 f. 181.

3) N i e d e r m a y e r a. a. 0. , S. 20 , 25 und 30 und B a 1 1 o u

VII, S. 33.

4) Niedermayer a. a. 0., S. 176 ff.
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Deutschen Ordens ; aber schon die Ausdehnung des von ihnen

besessenen Anwesens ^) mit Kirche und Kirchhof verbietet,

die Zahl der Ordensbrüder allzu niedrig zu schätzen. In einer

Urkunde von 1278 werden genannt: der commenthur des huses

SU Frankenfurt S. Johans ordens, der prior und die hriidern

gertieinlichen alldasclhs. Darnach werden wir 4 bis 6 Ritter-

brüder annehmen dürfen und vielleicht 1 bis 2 Priester.

Aehnlich haben wir uns die Niederlassung der Anto-
n i t e r des Hauses zu Rossdorf zu denken ^). In einer Ur-

kunde von 1287 werden der magister Giso und 3 Brüder mit

Namen genannt ^), und in dem von 1374 bis 1380 geschrie-

benen Verzeichnisse der Käufer von Waldparcellen (oben

S. 266) treten ebenfalls mit Namen auf: 1. der meister Sante

Anthoniee von Grunenberg, 2. RoJcaner sant Anthonys hoffe-

richter , 3. her Tronyc und 4. her Hugh Mi sant Anthonie.

Wir dürfen sonach die durchschnittliche Zahl der Brüder ge-

wiss auf 4 bis 6 schätzen.

Man wird nach diesen Unterlagen schwerlich weit von

der Wahrheit abweichen, wenn man die Personen geistlichen

Standes in den drei Ordeushäusern (einschliesslich der Halb-

brüder und Schwestern im Deutschen Hause) insgesammt auf

20 bis 85 veranschlagt.

4. Wie in allen grösseren Städten so hatte auch in Frank-

furt eine Reihe von älteren Klöstern und Stiften der

näheren und entfernteren Umgegend Höfe erworben, welche

für sie einestheils Absteigequartiere in Friedens- und Zufluchts-

stätten in Kriegszeiten bildeten, anderntheils die Ablieferungs-

1) Ueber dieses B a t to n II, S. 79 ff. und III, S. 88. Das Wenige,

was wir über das Frankfurter Haus des Ordens wissen, ist an ersterer

Stelle zusammengestellt.

2) Nicht als blosse Zufluchtsstätte des Ordens, wie Steitz im

Archiv für Frkf. Gesch. und Kunst, VI, S. 118 f. meint. Es geht dies

schon datiius hervor, dass die Antoniter mit den Deutschherren und

Johannitern korporativ in den Prozessionen auttraten und zwar zwischen

den Stifteu und den Mönchsorden. Vgl. ausserdem Batton a. a. 0.

II, S. 201 ff.

3) Böhmer, ükdb. S. 228. Ausserdem ist dort der Meister des

Ordenshauses in Alzey erwähnt.

33*
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stellen für die Fruchtojefälle von ihren Gütern und Absatzorte

für den Ueherschuss ihrer Produktion *). Frankfurt scheint

mit besonderer Vorliebe für diesen Zweck auserwählt worden

zu sein. Wir finden dort im XIV. und XV. Jahrhundert Höfe

der Klöster Arnsburg ^) und llbenstadt^) in der Wetterau,

der Cisterzienser-Abteien Eberbach (P]rbach) im Rheingau *),

Haina (Aulisberg) in Hessen^), Schönau im Odenwald^), des

Bernhardiner-Klosters Brumbach ') im Taubergrunde, der Kar-

thäuser auf dem Michelsberg in Mainz (seit 1400)^), ferner

des Stiftes zu St. Albau in Mainz ^) und des Stiftes St. Peter

und Alexander zu Aschaffenburg ^^), endlich der Nonnenklöster

Thron ^^), Engelthal ^^) und Padenshausen oder Patershauseu '^j.

Die Frauenklöster begnügten sich wol gewöhnlich damit,

ihren Hof zu verpachten und sich die nöthigeu Räume zu

zeitweiligem Aufenthalte in der Stadt verfügbar zu halten ^*).

In allen bedeutenderen Besitzungen der übrigen fremden geist-o r> o

liehen Korporationen befanden sich dagegen ein oder mehrere

Brüder zu ständigem Aufenthalt, welche als Geschäftsführer

(des koves meister, procurator, rector, magistcr curiae) die

Interessen ihrer Orden oder Stifte in der Stadt wahrnahmen.

Derartige geistliche Amtleute sind theils durch die Bedebücher,

1) Vergl. darüber im Allgemeinen : Arnold, Verfassungsgesehichte

der deutschen Freistädte II, S. 165 ff.

2) B a 1 1 n II, S. 157 ff.

3) Bat ton V, S. 117.

4) Erbacher Hof: B a 1 1 o n, V, S. 195 f.

5) Hainer Hof: Batton, III, S. 152 ff.

6) Böhmer, ükdb. S. 487. 514 und Bat ton V, S. 58 ff.

7) Curia et habitatio ynonadiorum in Bornbach: B att on, V, S. 131 ff.

8.) Batton II, S. 116.

9) Der herren hof zu sant Alban : Bat ton V, S. 183 f.

10) Aschaffenburger Hof: Bat ton II, S. 258.

11) Cisterzienser Ordens bei Webrhcim Amts Usingen: Batton
V, S. 210.

12) Curia dominarum de Engelthal (Wetterau): Batton II, S. 225.

13) Wie es scheint, im Kreise Offenbach in der Bieberer Mark

(jetzt Patershäuser Hof). Vgl. sonst Batton III, S. 217.

14) Vgl. die Urk. von 1320 bei Böhmer S, 450, die ein ziem-

lich deutliches Bild dieser Verhältnisse gibt.
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theils durch andere Urkunden bezeugt im Arnsburger, Hainer,

Erbacher , Aschaffeuburger und Schönauer Hof sowie im Hof

zu St. Alban. Die Arnsburger Mouche sollen sogar neben

ihrem Procurator noch 4 sacerdotes in ihrem Hofe unter-

halten haben, welche in der dort befindlichen Kapelle den

Gottesdienst zu halten hatten. Auch der Schönauer und Hainer

Hof hatten derartige Kapellen, und ea ist nicht unwahrscheinlich,

dass solche in allen geistlichen Höfen waren. Endlich ist noch

einer allerdings erst aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts

stammenden Nachricht zu gedenken, nach welcher das Kloster

Arnsburg seine »älteren und emeritirten Väter , sechs und

mehr an der Zahl« in seinem Frankfurter Hofe untergebracht

hätte '). Schwerlich ist dieser Gebrauch allgemein gewesen.

Ausser dem Arnsburger Hof scheint nur noch der Hainer Hof

im Mittelalter mehrere Brüder beherbergt zu haben. Diese

beiden erscheinen auch allein in den Verzeichnissen von 1489

bis 95 unter den zum steuerfreien Bezug von Frucht , Wein

und Salz berechtigten geistlichen Körperschaften.

Nach alle dem dürfen wir wol die Zahl der geistlichen

Personen, welche sich ständig in den Höfen fremder Klöster

und Stifte aufhielten, auf 15 bis 20 schätzen.

Es würde sich sonach im XIV. und XV. Jahrhundert die

Zahl der Personen des geistlichen Standes in Frankfurt fol-

gendermassen herausstellen

:

Personen :

1. Weltgeistlichkeit 85—100

2. Männerklöster 80—100

3. Ritterorden 20—35

4. Höfe fremder Klöster und Stifte 15—20
Zusammen 200—250

Dazu kämen noch 40 bis 50 Klosterjungfraueu , sodass

instresammt der geistliche Stand 240 bis 300 Personen um-

fasst hätte.

Es ist dies eine Durchschnittsziffer, die in ihren Haupt-

bestandtheilen auf namentlichen Listen , in anderen Theilen

1) Vgl. Archiv für Frkf. Gesch. u. K. VI, S. 118.
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aber auf methodischer Schätzung beruht, und wenn bei dieser

letzteren auch noch so vorsichtig verfahren worden ist, so darf

doch nicht übersehen werden, dass Angaben aus verschiedenen

Jahren des XIV. und XV. Jahrhunderts so haben behandelt

werden müssen , als ob sie gleichzeitig wären. Darin liegt

ein Mangel des ganzen Verfahrens, der nur dadurch etwas go
mildert wird , dass die Hauptzahlen ungefähr der gleichen

Zeit, nämlich den 80er Jahren des XV. Jahrhunderts ent-

stammen. Durch namentliche Listen und zuverlässiges Zeug-

niss sind nämlich nachgewiesen für

das Jahr 1489 Weltgeistliche: 85 Personen

» » 1482 Klosterbrüder: 87 »

» » 1488 Weissfrauen: 26 »

Zusammen 198 »

Daraus darf geschlossen werden, dass für diese Zeit

unsere Schlussziffern eher zu niedrig als zu hoch gegriffen

sind, und wahrscheinlich können sie für das ganze XV. Jahr-

hundert als Durchschuittsziffern angenommen werden. Für

das XIV. Jh., namentlich für die erste Hälfte desselben , wo

manche Vikarieu des Bartholomäusstiftes noch gar nicht ge-

gründet , die beiden anderen Stifte eben in der Ausbildung

begriffen waren und das Katbarinenkloster noch nicht bestand,

sind sie dagegen wol zu hoch. Ausserdem mussteu politische

Unruhen , welche die Geistlichkeit in Mitleidenschaft zogen,

und Epidemien zeitweise starke Lücken in die Reihen des

Klerus reissen. So hatten während des Streites Ludwigs des

Bayern mit dem Papste die Mönche der drei Bettelorden und

wahrscheinlich auch eine Anzahl Geistlicher des Bartbolomäus-

stiftes auf eine Reihe von Jahren (1338—1350) die Stadt

verlassen *). Ebenso scheinen während des grossen Kampfes

um die Steuerprivilegien der Geistlichkeit am Ende des Jahr-

hunderts die Vorkämpfer der drei Stifte eine Zeit lang aus

der Stadt gewichen zu sein. Endlich muss die Saecularisirung

eines grossen Theiles der Einkünfte des Bartholomäusstiftes

1) Angeblich auch die Deutschherren. Vergl. Froning, Chron.

S. 17. 80. 94. 154. K r i e g k , Bürgerzw. S. 7 ff.
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durch Kaiser Ludwig den Bayern *) die Besetzung der Kauo-

nikate und Vikarieu eine Zeit lang sehr erschwert und oft

unmöglich gemacht haben, wie dasselbe denn im Jahre 1335

ausser dem Probst nur 6 Kanoniker zählte ^).

Aus diesen Gründen wird man bei Ergänzung der oben

aus den beiden Bürgerverzeichnissen gewonnenen Ziffern wol

für 1387 eine etwas niedrigere Ziffer als die in diesem Ab-

schnitt ermittelte für die Geistlichkeit einstellen müssen,

während sie für 1440 unbedenklich in ihrem vollen Betrag

genommen werden kann. —
Wie im allgemeinen Theile (S. 33) mitgetheilt ist, ergab

die Nürnberger Zählung von 1449 bei einer Gesammtbevöl-

kerung von rund 20,000 Köpfen für die Pfarr- und Kloster-

geistlichkeit »sammt ihren Dienern« 446 Personen. Diese Zahl

ist mit der hier für Frankfurt gewonnenen nicht ohne Wei-

teres vergleichbar, da sie einen Bestandtheil enthält, der uns

für Frankfurt nicht bekannt ist, die Dienstboten der

Geistlichen.

Für eine Schätzung der Anzahl der letzteren fehlen uns

leider genügende Unterlagen , und sie kann darum nur mit

allem Vorbehalt gegeben werden. Es wird wol kaum zu hoch

erscheinen, wenn wir für jeden Weltgeistlichen mit eigenem

Haushalt eine und für jeden Praelaten 2 Personen zur Bedie-

nung rechnen. Dies ergäbe 90 bis 100 Personen. Das Dienst-

personal der Klöster und Klosterhöfe aus dem Laienstande

muss mindestens auf 40 Personen geschätzt werden , da

sicher nicht wenige derselben damals noch eigenen Landwirth-

schaftsbetrieb hatten. Ein verhältuissmässig weit bedeuten-

deres Personal muss für die Niederlassungen der drei ritter-

lichen Orden angenommen werden, da diese nicht nur grosse

Hofwirthschaften selbst betrieben (vgl. S. 264), sondern auch

ständige Handwerker, Schreiber, Boten und Unterbeamten

ihrer weitläufigen Verwaltungen beschäftigten. Die Deutsch-

Ordeus-Kommende hielt in ihrem Hau'^e zu Sachsenhausen

1) Vgl. Kriegk, a. a. 0. S. 13.

2) Vgl. die ürk. bei B ö h m e r S. 534.
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mindestens 40 Dienstleute ^). Nehmen wir für die Johanniter

und Antoniter zusammen nur die Hälfte dieser Zahl an , so

kommen wir für die drei Orden auf 60 Personen, Damit

würden wir für die gesammte Geistlichkeit die hohe Zahl von

190 bis 200 Dienstleuten erreichen, sodass die geistlichen Haus-

haltungen der Stadt überhaupt zusammen 390 bis 450 Personen

ausmachen würden. Im Verhältniss zu seiner Bevölkerung

hätte sonach Frankfurt eine erheblich höhere Zahl von Per-

sonen geistlichen Standes gehabt als Nürnberg, für das die

absolute Ziffer bei einer doppelt so grossen Bevölkerungszahl

die hier für Frankfurt gefundene nur wenig übersteigt.

Vielleicht ist dieses Missverhältniss dadurch zu erklären,

dass bei der Nürnberger Zählung ein Theil der Dienstleute

(die verheirateten und die unter den Pfaffen mägden gewiss

zahlreichen Witwen von Bürgern und Beisassen) zu anderen

Theilen der Bevölkerung gerechnet worden ist, ähnlich wie

wir das in den Frankfurter Bürgerverzeichnissen (vgl. S. 187)

und Bürgerbüchern beobachten können. Bei einer Ergän-

zung unserer früheren Berechnungen für 1387 und 1440 durch

obige Ziffer müsste auch darauf Rücksicht genommen werden.

1) Diese Zahl stützt sich ausser den quellenmässigen Angaben

N i e d e r m ay e r s (a. a. 0. S. 175) auf eigene Ermittlungen aus den

Bürgerverzeichnissen, Bedebüchern etc. sowie auf eine Liste von

Dienstboten des D. Hauses , enthalten in einem handschriftlichen Ver-

zeichniss von Personen, welche 1503 in den von der Stadt veranstal-

teten Glückshafen eingelegt hatten. Um ein Bild von der grossQji

Ausdehnung des Ordenshaushalts zu geben, theile ich hier die einzelnen

Personen mit , deren Dienste derselbe beständig bedurfte. Es sind

:

1 Konventschreiber , 1 Schreiber des Komthurs, 1 Trappirerschreiber,

je 1 Keller, Pförtner und Bote, 2 Bäcker, je ein Metzler, Zimmermann,

Maurer, Schmied, Tuchscherer, Konventschneider, Schuhmacher, ünter-

käufer, Fischer, Gärtner und Weingäitner, 1 Koch uud 1 Küchenknabe,

2 Knechte und 1 Knabe des Komthurs, 1 Reitknabe, 1 Knecht des

Küchenmeisters, 1 Gastknecht, 1 Schäfer und 1 Hammelknabe, 1 Wie-

senknecht , 2 Bauknechte , 2 Spitalmägde und mindestens 6 sonstige

Mägde und Waschweiber. Dazu kamen noch einige selbständige Per-

sonen, welche der Orden in seinen Dienst genommen hatte, nämlich

je ein Notar, Procurator, Konservator und Arzt.
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B. Die Herkunft der Geistlichen.

Bei der Sonderstelluug, welche die Geistlichkeit in den

mittelalterlichen Städten einnahm , ist es von Interesse, zu

wissen, aus welchen Kreisen ihr Personal stammte. Von vorn-

herein ist klar, dass die grosse Zahl derselben sich nicht allein

aus der städtischen Bevölkerung rekrutiren konnte, zumal seit-

dem auch die Städte die Sitze des Mönchthums geworden wa-

ren, was seit dem Anfang des XIII. Jahrhunderts sicher in

ganz Deutschland der Fall war. Es erheben sich demnach

zwei verschiedene Fragen oder vielmehr Doppelfragen : Wie
weit ergänzte sich der geistliche Stand aus der städtischen

Bevölkerung, wie weit aus fremden Elementen? Und im erste-

ren Falle wieder: wie weit waren dabei die herschenden Ge-

schlechter, wie weit die übrige Bevölkerung betheiligt?

Im zweiten : stammten die fremden Elemente aus denselben

Orten und Gegenden wie der übrige städtische Zuzug , oder

zog der Personenverkehr und -Austausch auf diesem Gebiete

andere Grenzen als bei der übrigen Bevölkerung? Es dürfte

kaum einer Bestreitung unterliegen, dass eine zutreffende Be-

antwortung dieser Fragen manches beitragen kann zur Er-

klärung des Verhaltens der Geistlichkeit in städtischen und

allgemeinen politischen Angelegenheiten. Ebenso dürfte nicht

bezweifelt werden, dass die Antworten für die Weltgeistlichkeit

und für die Klosterleute gesondert gegeben werden müssen.

Am wichtigsten ist natürlich die Besetzung der Praeben-

den in den drei Kollegiatstifteu. Das angesehenste und älteste

derselben, das Bartholomäusstift, hatte, wie wir sahen, i. J.

1335 nur 7 Mitglieder. Von diesen gehörten nicht weniger

als 3 städtischen Geschlechterfamilien an (der Cantor Wicker

Frosch, der Stadtpfarrer Heilmann Frosch und der Canonicus

Heinrich Weiss); 3 waren aus nahegelegenen wetterauischen

Dörfern und nur der Probst Johann ünterschaflF von Konstanz

aus grösserer Ferne. Aus dem Gründungsjahr des Leonhard-

stiftes besitzen wir ein Verzeichniss der ersten 12 Kanoniker

desselben ; nur einer ist als Frankfurter zu erkennen, 5 sind

aus benachbarten Dörfern , 2 Landpfarrer in der Nähe , und
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wahrscheinlich gehörte keiner von ihnen den städtischen Ge-

schlechtern oder dem Landadel an.

Aus den Bedebüchern des Jahres 1389 haben wir die

Namen von 59 Welt^^e istlichen ermittelt. Von diesen gehören

2 angesehenen Frankfurter Familien an und 19 andere sind

mit Herkunftsangaben versehen. Unter letzteren sind 12 aus

Dörfern und kleinen Städten der Wetterau und des Vogels-

bergs , 2 aus Kassel (oder Castel bei Mainz) je einer aus Hai-

ger, Marburg, Kreuznach, Köln und Deuz.

Reicheres Material bieten die vollständigen Personalver-

zeichnisse der drei Stifte aus den Jahren 1389—1495. Unter

den dort genannten 105 Weltgeistlichen ist der Probst des

Bartholomäusstiftes ein Graf (Engelbrecht) von Nassau, der

Dekan, wie es scheint, aus dem wetterauischen Landadel ; unter

den Kanonikern sind bloss 2 (Georg Schwarzenberg und Jo-

hann Ugelnheimer) und ausserdem nur noch der Scholaster

des Liebfrauenstiftes (Johann Brune) und ein Vikar (Eberhart

Brune) aus Frankfurter Geschlechtern. Von den übrigen sind

35 mit Herkunftsangaben versehen, von denen die meisten auf

Dörfer und Städtchen in Hessen und Franken hinweisen ^).

Es bleibt freilich die Mehrzahl der Fälle unaufgeklärt ; allein

so viel verrathen doch die Namen auch hier dem Kundigen,

dass wir es mit Männern aus dem Volke zu thun haben, mit

Söhnen von Bauern und städtischen Handwerkern. Namen
wie Kollerdal , Sparre, Kole, Monich , Heiderich, Stirn, sind

im miltelalterlichen Frankfurt ziemlich häufig ; der erstere

1) Von den Geistlichen stammten 6 aus dem jetzigen Kreise

Hanau (2 aus Döiuigheim, je 1 aus Bachen, Köbel, Ginnheim, Praun-

heim, Windecken), 2 aus andern Theilen des R.-B. Kassel (Geln-

hausen , Ppangeiiberg) , 5 aus dem R.-B. Wiesbaden (Idstein,

Weilnau , Neisen , Dillenburg, Herborn), 7 aus den wetterauischen

Kreisen Fried berg und Büdingen, (2 aus Butzbach, je 1 aus

Friedberg, Hochweisel, Petterweil , Nidda und Laubstadt), 6 aus den

Kreisen Offenbach, Gross-Gera xi und Dieburg (3 aus Seli-

genstadt, je 1 aus Gerau, Raunheim und Rodau), 1 aus ber h essen
(Grünberg), 1 aus Westfalen (Hallenberg), 4 aus Franken (je

2 aus Wallstadt und Veldeu) , 2 aus der Taubergegend (Mer-

geutheim und Boxberg) und 1 aus dem württembergischen Urach.
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gehört einer Schuhmacherfamilie, der letztere dem Bender-

handwerk an. Nehmen wir dazu die zahlreichen Handwerker-

namen, wie Weissbäcker, Müller (Molitor), Becker, Fischer,

Schmidt (Doliator), Kaungiesser, Armbruster (Balistarii), Pistor,

Sellator, Dresseier {alias Kolemesser), die sich nicht nur unter

den Vikaren sondern auch unter den Kanonikern und selbst

den Praelaten finden, so überzeugen wir uns leicht, dass den

Frankfurter Stiften nichts weniger eigen war als jene vor-

nehme Ausschliesslichkeit, die wir zu dieser Zeit in der Stifts-

geistlichkeit anderer Städte autrefifeu. Weder sind die Stifts-

praebenden ausschliesslich dem Adel und den städtischen Ge-

schlechtern vorbehalten, noch sind die Bürgersöhne, wie das

anderwärts geschah, aus denselben durch förmlichen Ausschluss

verdrängt ^).

Vielmehr finden wir Einheimische und Auswärtige, Ge-

schlechter- und Handwerkersöhne in wohlthätiger Mischung,

so zwar, dass die Auswärtigen weit überwiegen, aber zugleich

auch so, dass dieselben ihrer Herkunft nach den Gebieten au-

gehören, aus welchen sich auch die städtische Laien-Bevölke-

rung zu ergänzen pflegte. Es herschte sozusagen ein demo-

kratischer Zug in dem Frankfurter Klerus, der sich auch darin

zu erkennen gibt , dass ein ziemlich regelmässiges Aufsteigen

von den Vikarstellen zu den Kanonikaten zu bemerken ist,

und es konnte dem wenig Eintrag thun , dass die höchste

Stelle in der Frankfurter Geistlichkeit , die des Frohstes im

Bartholomäusstifte
,

gewöhnlich einem angeseheneuen Manne

vom Adel zu Theil wurde. Darin aber, dass der geistliche

Stand wesentlich aus dem gleichen Blute hervorgieng wie die

übrige Bevölkerung, lag ein ausgleichendes Element, welches

den Gegensatz milderte, der zwischen diesem und den übrigen

Ständen obwaltete.

Aehnlich waren die Herkunfts- und Standesverhältnisse

bei den Mönchen der drei Bettelorden , nur dass hier das

einheimische Element entschieden überwog. Wenigstens deutet

darauf das namentliche Verzeichniss der 35 Prediger, Barfüsser

1) Vgl. Arnold a. a. 0. II, S. 163 f.
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und Frauenbrüder , welche 1395 trotz des erzbischöflichen

Interdikts sich an der Fronleichnamsprozession betheiligten.

Allerdings ist dort nur bei 23 Personen die Herkunft deut-

lich erkennbar. Von diesen aber sind 13 Frankfurter (2 aus

den Geschlechtern), 11 aus fremden Orten (Offenbach, Schaaf-

heim , Seligenstadt , Gelnhausen, Klingenberg, Mainz, Speyer,

Runkel, Köln , Aachen). Allerdings mag hier das richtige

Verhältniss etwas dadurch verschoben sein , dass die Namen
derjenigen Brüder nicht mitgetheilt sind , welche sich gegen

den Rath erklärt hatten. Jedenfalls aber genügt die vorhan-

dene Liste, um zu zeigen, dass die Bettelordeu den engsten

Zusammenhang mit der Bevölkerung hatten.

Das Verzeichniss der Weissen Frauen von 1488

weist unter 26 Namen 10 mit Herkunftsangaben auf. Dar-

nach stammten 2 der Schwestern aus Reinheim und die übrigen

aus Seckbach, Prauuheim, Dietzenbach, Kronberg, Friedberg,

Nackenheim, Ortenberg und Worms. Von den andern 16 ge-

hörten nicht weniger als 8 bekannten Frankfurter Geschlechtern

an (Weiss, Knoblauch, Holzhausen, von Ergersheim, Rorbach,

Rücker, Stralenberg). Vermuthlich waren auch die 8 übrigen

Frankfurterinnen.

Bemerken wir hier schon ein starkes Hervortreten des

Frankfurter Patriciats, welches mit dem ursprünglichen Zweck

eines Reuerinnenklosters wenig zusammenstimmen will \) , so

scheint das Katharinenkloster von Anfang an die reine Ver-

sorgungsanstalt für die Töchter der im Stadtregiment befind-

lichen Bürgerklasse gewesen zu sein ^). L e r s n e r gibt in

seiner Chronik (II, 2, S. 84 f.) ein Verzeichniss der Meiste-

rinnen und Priorinnen dieses Klosters , von seiner Gründung

ab bis zum Anfang des XVI. Jahrhunderts. Von den dort

1) Nach Lersner II, 2. S. 85 behauptete 1498 sogar der Kon-

vent der Weissen Frauen , dass ihr Kloster gestiftet sei »zn einem

Hospital , darinnen des Raths und ihrer Mitbürger Kinder uferzogen

und ernehrt werden solten«.

2) Freilich scheint dies nicht stiftungsmässig gewesen zu sein;

wenigstens enthalten die verschiedenen die Stiftung betreffenden Ur-

kunden (abgedr. bei Senckenberg Sei. jur. [, S. 85 ff.) nichts der-

gleichen.
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ancjeführten 15 Meisterinneu sind 13 sicher als Frankfurte-

rinuen zu erkenneu, uud fast alle gehören bekannten Pa-

tricierfamilien an. Von den 11 Prioriunen stammeu 7 aus

diesem Stande. Endlieh theilt Lersuer die Namen von 18

Klosterjungfrauen mit. Darunter sind je 2 aus den Familie«

Wisse, Frosch, Humbrecht, zum Schiltknecht, je eine aus den

Familien Knoblauch, Schwarzen berger, r4oltstein, Zingel, zum
Rebstock, von Caldenbiieh, Kämmerer , 2 führen nicht weiter

bekannte Namen, und nur eine scheint eine Fremde gewesen

zu sein (aus Dieburg).

Wenn wir sonach von den Kommenden der Ritterorden

absehen , zu deren Personal der gesammte Adel deutscher

Nation beisteuerte *) , so beobachten wir bei dem geistlichen

Stande in Frankfurt volle Homogenität mit der tibricren

dauernd ansässigen Bevölkerung, nur dass dort vielleicht die

Elemente etwas anders gemischt sind als hier. Und gewiss

ist für das richtige Verständnis« der Reibungen zwischen

weltlicher und geistlicher Gewalt in der Stadt es nicht ohne

Bedeutung, dass gerade in der Weltgeistlichkeit die fremd-

bürtigeu Elemente stark überwogen , während die Mönchs-

orden eine weit kräftigere Beimischung von Einheimischen

zeigen und die Frauenklöster specifisch Frankfurtische Anstalten

waren ^). Aber jene fremdbürtigen Elemente in der Geist-

lichkeit sind nicht fremdartige, sie sind von gleichem Blute

wie der übrige fremdlnirtige Theil der Bevölkerung. Darum

kommt es zwischen Rath und Geistlichkeit wol zu scharfen

Reibungen ; aber sie enden immer mit einem Ausgleich nicht

mit einem unheilbaren Bruch.

1) Vgl. die Verzeichnisse der Komthnre des Deutschen und Johan-

niter-Ordens bei Lersner I, 2, S. 101 ff. II, 2, S. 164.

2) Dies zeigt sich z. B. auch darin, dass das Weissfrauenkloster

gegenüber den Centralisationsbestrebnngen innerhalb des Ordens eine

durchaus selbständige Haltung einnahm (vgl. Grotefend, Mitth. d.

Ver. f. Gesch. etc. VI, S. 302 f.) und dass das Vermögen beider Klöster

durch die Keformation seinem ursprünglichen Zwecke kaum entfremdet

•wurde , indem sein Ertrag fortgesetzt zum Besten von Frankfurter

Bürgerfrauen und Jungfrauen Verwendung fand.
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Die Juden.

A. Die Zahl der Juden in Frankfurt (1241—1500.)

üeber Zahl und Verbreitung der Juden im Mittelalter

gehen ebenso unrichtige Ansichten im Schwange, wie über

die Bevölkerungsmenge der Städte. Wenn wir lesen , dass

bei einer Verfolgung im Jahre 1298 in Franken 100000 Juden

erschlagen worden seien, wenn 1338 die Zahl der in Nürn-

berg ansässigen Juden auf 2006 angegeben wird und 1349

ihrer 2000 in Strassburg getödtet worden sein ^) sollen, so steht

diesen ZijBPern die Uebertreibung auf der Stirne geschrieben,

und es sollte sich niemand verleiten lassen, sie für richtig zu

halten, auch wenn nicht, wie für Nürnberg i. J. 1338 ein

namentliches Verzeichniss vorliegt, das nur 212 Personen er-

gibt , oder eine Zählung wie die aus dem J. 1449, welche

unter Einrechnung der Kinder und Dienstboten erst auf 150

Köpfe kommt.

Allerdings liegt die Vermuthung nahe , dass wir für die

früheren Jahrhunderte des Mittelalters, wo die Juden sich im

Allgemeinen besserer Behandlung und freierer Bewegung er-" D Do
freut zu haben scheinen , in manchen Städten Deutschlands

eine etwas stärkere Personenzahl der Judengemeinden anzu-

nehmen haben , als für die zweite Hälfte des XIV. und das

XV. Jahrhundert , wo eine Reihe von Verfolgungen seit dem

ersten Kreuzzuge, namentlich aber die allgemeine Juden-

schlächterei der Jahre 1338 und 1349 ihre Reihen gelichtet.

1) Stobbe, Die Juden in Deutschland während des Mittelalters,

S. 50. 222 Anm. 59. 189.
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zucrleich aber auch sie bewogen hatten, an zahlreichen kleinen

Orten in Gruppen von zwei bis vier Familien Zuflucht zu

suchen. Die ganze Art ihrer Erwerbsthätigkeit , wie wir sie

aus dem letzten Theile des Mittelalters kennen , brachte es

mit sich, dass sie nirgends in grosser Anzahl , dafür aber an

möglichst vielen Punkten sich ansässig zu machen suchten.

Die zahlreichen Verfolgungen und Gewaltthätigkeiten , denen

sie bis weit in die neue Zeit hinein ausgesetzt blieben, Hessen

es trotz der diesem Volke eigen thümlicheu Regenerations-

kraft und Zähigkeit zu keiner starken Vermehrung desselben

kommen.

Frankfurt hat von jeher in Folge seiner günstigen Ver-

kehrslage einen bevorzugten Sammelpunkt des Judenthums in

Deutschland gebildet. Dreimal sind sie vollständig aus der

Stadt ausgerottet worden, 1241, 1349 und 1614; trotz aller

bitteren Erfahrungen sind sie immer nach kurzer Zeit wieder

zurückgekehrt, und heute, wo sie über 10 Procent der Ge-

sammtbevölkerung ausmachen, ist vielleicht keine zweite

deutsche Stadt, in welcher die sociale Annäherung derselben

an die übrigen Bevölkerungselemente so weit vorgeschritten ist.

Die Geschichte der Frankfurter Judengemeinde unter-

scheidet sich nicht wesentlich von derjenigen der meisten an-

deren Städte. Gleich bei ihrem ersten Auftreten linden wir

die Kammerknechtschaft bereits völlig ausgebildet vor. Im

XIV. Jahrhundert kommt das Judenregal und der Juden-

schutz , wie andere kaiserliche Hoheitsrechte, pfandweise an

die Stadt, welche auch das Recht erwirbt, fremde Juden auf-

zunehmen und die Ansprüche verschiedener Herren auf

Theile der Einkünfte aus jenem Regal ablöst. Von da ab

unterliegen die Juden bloss der städtischen Besteuerung und

erfreuen sich des städtischen Schutzes, der ohne Zweifel für

sie wirksamer und werthvoller war, als für ihre Brüder in

anderen Städten der Schutz des Kaisers. Bis 1349 werden

die Juden in derselben Weise zu Bürgern aufgenommen, wie

die Christen ; von 1360 ab erhalten sie das Bürgerrecht immer

nur auf bestimmte Zeit (ein bis fünf Jahre). Es ist dies

jedoch nicht etwa , wie manche glauben , ein Zeichen ihrer
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gedrückten Lage (Verleihung des Bürgerrechtes auf Zeit kommt

auch in besonderen Fällen bei Christen vor) , sondern eine

Folge ihrer eigenthümlichen Besteuerung , deren Höhe immer

im Voraus mit ihnen vereinbart wurde. Wollte der Rath

sich nicht die Möglichkeit absperren , die Einzelnen gemäss

der steigenden Grösse ihres Einkommens zu belasten, so musste

er die Steuer wie eine moderne Patentgebühr behandeln.

Wie mit der letzteren Jahr für Jahr das Recht zu einem be-

stimmten Gewerbebetrieb neu erworben werden muss, so er-

langte auch der Jude im Mittelalter mit der Vereinbarung

der Steuer das Recht, bestimmte Zeit in der Stadt zu wohnen

und sein Gewerbe zu treiben, d- h. zu wuchern oder Geld

auf Zinsen zu leihen. Ein Jude , der nicht wucherte , zahlte

auch keine Steuer. Das ganze XIV. Jahrhundert hatten die

Juden in Frankfurt das Recht, Grundbesitz zu erwerben. Sie

wohnten , wie in anderen Städten (z. B. Köln , Nürnberg) in

der besten Geschäftslage der Stadt ^) , hart neben dem Dom,

untermischt mit Christen aus den angesehensten Familien.

Erst von 1462 ab wurden sie auf eine bestimmte Strasse in

der Neueustadt beschränkt und diese gegen aussen abgesperrt.

Von da ab entwickelt sich auch jenes System von harten so-

cialen Beschränkungen, die in der späteren Juden-Stättigkeit

zusammengefasst sind, deren schärfste Ausbildung aber erst

dem XVI. Jahrhundert angehört^).

1

)

Optimam partem civitatis inhabitahant : Latomus bei Froning
S. 93,9.

2) Unter Stättigkeit (eigentlich Stetigkeit, stedikeit) versteht man:

1) das Recht eines Juden zum dauernden Aufenthalte in der Stadt,

2) die Bedingungen, unter denen dieser Aufenthalt gewährt wurde und

3) die schriftliche Fixirung der letztern in allgemein gültiger Form

:

die Juden-Ordnung. Die älteste uns erhaltene Juden-Stättigkeit im

letzteren Sinne (abgedruckt in den Mitth. II , S. 200 S.) ist aus dem

Jahre 1424 und enthält fast nur kurze gewerbepolizeiliche Vorschriften.

Die spätere ist in ihren verschiedenen sehr ausführlichen Bestimmungen

am Ende des XV. und zu Anfang des XVI. Jh. entstanden. Sie findet

sich in zwei Abfassungen im Gesetzb. No. 3 Bl. 105 ff. und in einem

besonderen Hefte {E Uglb. No. 46 Ww.), aus dem sie jährlich in der

Synagoge vorgelesen wurde. Aus beiden ist zusammengestellt : Der

Juden zu Frankfurt Stättigkeit vnd Ordnung. Getruckt zu Franckfurt
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Für eine Statistik der Frankfurter Judeuschaft besitzen

wir ein weit reicheres Material, als zur Ermittlung der nume-

rischen Verhältnisse irgend eines anderen Theiles der Bevöl-

kerung. Von 1360 ab haben die Rechenmeister Jahr für Jahr

die Haushaltungsvorstände mit Namen verzeichnet, welche die

Judensteuer zahlten, unter gleichzeitiger Angabe der Höhe

dieser Steuer. Und auch für die Zeit vor 1360 fehlt es

nicht ganz an Anhaltspunkten für eine leidlich zuverlässige

Schätzung.

Gleich die erste Thatsache, welche uns aus der Geschichte

der Frankfurter Judengemeinde überliefert ist, tritt in Be-

gleitung von statistischen Daten auf , deren Gewicht um so

grösser ist, als sie gleichzeitig in einer christlichen und zwei

jüdischen Quellen enthalten sind. Die christliche ist eine

Erfurter Chronik ^), welche zweifellos von einem Zeitgenossen

abgefasst ist. Sie berichtet, dass am 24. Mai 1241 bei einem

wegen des Uebertritts eines jungen Juden zum Christeuthum

entstandenen Sjreite zu Frankfurt gegen 180 Juden durch das

Schwert oder durch das von ihnen selbst angelegte Feuer um-

gekommen seien, während andere 24 dem gleichen Schicksale

nur durch Annahme der Taufe entgangen seien. Von den

beiden jüdischen Quellen ist die eine ein Klagelied , welches

von dem Rabbi Moses Ha-Kohen verfasst ist. Er gibt die

Zahl der Umgekommenen auf »mehr als 173« au, stellt aber

den Uebertritt Anderer zum Christeuthum entschieden in Ab-

rede. Die zweite jüdische Quelle ist ein Mainzer Gedächt-

am Mayn bei Johann Saum , Anno 1613. 44 S. kl. 4". Doch ist in

diesem ohne Genehmigung des Rathes (Vgl. Diarium historicum 1617,

S. 129) erfolgten Abdruck auch noch eine dritte Quelle, die als »mitt-

lere Stiittigkeit« bezeichnet wird, benutzt. Die neue Stättigkeit, welche

1616 durch die kaieerlichen Kommissäre (unter Benutzung der älteren)

festgesetzt wurde, findet sich im Diarium historicum p. 347—374.

1) Chroti. Erplwrd. bei Böhmer, Fontes II, S. 402, auch bei

Pertz, Monuui. XVI, p. 34. Vgl. ausserdem Kirchner, Gesch. I,

S. 194 ff. K r i e g k a. a. 0. S. 412 f. G r o t e f e n d , Mitth. VI , S.

60 fl. Horovitz, Frankfurter Rabbinen I, Vorbemerkungen S. Vf.

Bärwald, Der alte Friedhof der israelitischen Gemeinde zu Frkf.

a. M., S. 5.

Buch er, die Bevölkerang von Frankfurt a. M. 34
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nissbuch , das uns sogar ein namentliches Verzeichuiss der

Erschlagenen überliefert Imt '). Dasselbe enthält 159 Per-

sonen.

Alle drei Ueberlieferungen stammen von Zeitgenossen.

Sie ergänzen sich gegenseitig und weichen nur in Neben-

punkten von einander ab. Auch die Verschiedenheiten in den

Ziffern lassen sich leicht erklären. Wir haben dabei von dem

Verzeichnisse der Namen in dem Mainzer Memorienbuche aus-

zugehen. Dasselbe scheint von einem Juden herzurühren, der

dem Morden entronnen vv^ar, und es ist nur zu leicht erklär-

lich, dass bei einer Aufzeichnung der Namen aus dem Ge-

dächtnisse Lücken bleiben konnten , zumal sich der Rest der

Gemeinde zerstreut haben und es öfters ungewiss sein mochte,

ob diese oder jene Person am Leben geblieben oder umge-

kommen sei. Schon eine einfache Zusammenfassung der in

dem Verzeichnisse vorkommenden Personen nach statistischen

Kategorien überzeugt uns, dass dasselbe nicht die ganze Juden-

gemeinde umfassen kann und ermöglicht eine ungefähre

Schätzung der Zahl der Fehlenden.

Rechnen wir alle in der Liste vorkommenden Gruppen

von zwei und mehr verwandten Personen als Haushaltungen,

so erhalten wir :

^ , ,
Zahl der Zahl der Personen.

Art des Zusammenlebens, tt i ü •• i -,1
Haushaltungen, manul. weibl.

1) Ganze Ehen ohne Kinder
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Darunter sind :

Ehemänner und einzelne niännliclie Personen 45

Söhne 62

Frauen und Wittwen 41

Töchter 11

Diese Uebersicht bedarf kaum noch der Erläuterung, Die

unvollständigen Haushaltungen (Nr. 3 und 4) , das Fehlen

jeder Angabe über etwa umgekommene jüdische Dienstboten,

vor allem aber das Missverhältniss in den Zahlen für beide

Geschlechter weisen deutlich darauf hin, dass die Frankfurter

Judengemeinde vor dem 24. Mai 1241 zahlreicher gewesen ist,

als die Liste der Erschlagenen angibt. Nehmen wir einmal

an , dass sämmtliche männliche Personen den Tod gefunden

haben und dass die Zahl der Frauen gleich derjenigen der

Männer gewesen sei , so kämen wir für die ganze Gemeinde

auf 214 Personen ^).

Freilich könnte auch die Zahl der männlichen Personen

etwas grösser gewesen sein, als diejenige der weiblichen. Das

Klagelied gedenkt nämlich (neben der Synagoge) zweier zer-

störter Lehrhäuser und ihrer ermordeten Rabbiner, und es

liegt desshalb die Vermuthung nahe , dass schon damals, wie

im XIV. und XV. Jahrhundert, Frankfurt eine hohe Schule

für Gesetzeskunde gebildet habe, welche fremde Jünglinge

in die Stadt zog ^). Möglich , dass 13 einzelne männliche

1) Dass die Ueberlebenden vorzugsweise Frauen waren, scheint

aach der Klagegesang des Rabbi Moses anzudeuten in den Worten

:

»Und waren auch die Häuser der Gerechten zerstört, die Bet- und

Lehrhäuser verödet und verheert, so hielten doch unsere anmuthigen

Töchter in Liebe zusammen und die Fraueu verbanden sich, und Nach-

barn und Freunde waren eines Sinnes und eines Herzens, sodass sie

alle fest verbunden und einig waren, treu zu bleiben ihrem Gotte, der

auch im Lande der Drangsal sie beachtet und ihn zu heiligen, den

Allgewaltigen und Ehrfurchtgebietenden,«

2) Auch das Auftreten eines so bedeutenden Gelehrten wie des R.

Simeon Ha-Darschan, der spätestens in der ersten Hälfte des

XIII. Jh. schrieb, und die Natur seines Werkes, des Jalkut, weist dar-

auf hin, dass schon damals Frankfurt eine Hauptstätte jüdischer Ge-

lehrsamkeit bildete. Vgl. Z u n z , Gottesdienstl. Vorträge S. 295. 30;!,

Horovitz a. a. 0, S. 2 tf. und liärwald a. a. 0. S. 5 f.

34*
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Personen , welche das Mainzer Verzeichuiss am Schlüsse auf-

führt und von denen 3 als »Franzosen« bezeichnet werden,

solche Judenstudenten, wie sie später die städtischen Akten

nennen
,
gewesen sind.

Wie dem auch sein mag , zweifellos ist , dass alle drei

Quellen uns gestatten, die Stärke der jüdischen Gemeinde vor

1241 auf über 200 Personen anzunehmen -- eine Zahl,

welche dieselbe in den späteren Jahrhunderten des Mittelalters

nie mehr, gereicht hat.

Wir wissen nicht , wie bald nach 1241 sich Juden von

neuem in Frankfurt angesiedelt haben. Urkundlich erwähnt

werden dieselben wieder zuerst im Jahre 1281 , wo König

Rudolf dem Frankfurter Schultheissen Heinrich von jedem in

der Stadt wohnenden Juden eine Mark verleiht ^). Sieben

Jahre später verkauft die Judeugemeiude (universitas Judeo-

rum) und ihr Meister Anselm einem Priester im Deutscheu

Hause einen Zins von dem ihr gehörigen Hause des früheren

Frankfurter Juden Gottschalk. Der ganze Wortlaut der Ur-

kunde ^) zeigt nicht nur, dass die Juden seit längerer Zeit

wieder festen Fuss gefasst haben mussten, sondern dass sie

auch Grundbesitz in der Stadt und Gemarkung erwerben und

zu vollem Eigenthumsrechte besitzen konnten. Das letztere

wird auch bestätigt durch einen Streit, welchen dieselben im

Anfang des XIV. Jh. wegen der von ihren Häusern , Wein-

bergen und sonstigen Grundstücken schuldigen Zehnten und

Zinsen mit dem Bartholomäusstifte führten. Der Umstand,

dass die Juden die Zahlung dieser Abgaben verweigerten,

und dass in einem päpstlichen Schreiben von 1312 ^), welches

einen Mainzer Praelaten beauftragte, die Juden zur Erfüllung

ihrer Verpflichtungen anzuhalten , des Falles gedacht wird,

dass die etwa nöthigeu Zeugen »aus Gunst, Hass oder Furcht

sich der Aussage entzögen«, beweist , dass die Gemeinde sich

1) Böhmer, Ukdb. S. 202.

2) Böhmer, S. 240 f. Erwähnt werden die Frkf. Juden ausser-

dem noch 1292 (ebendaselbst S. 274, 277), 1293 (3. 280), 1295 (S. 296),

1297 (S. 312), 1299 (S. 327) und öfter.

3) Böhmer, S. 399.
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damals ytark fühlte und einen grossen Einfluss auf die christ-

liche Bürgerschaft ausübte. Auch die Höhe der an den König

oder seine Beauftragten zu entrichtenden Steuer ') deutet auf

eine grössere Zahl oder bedeutenden Wohlstand der Frank-

furter Juden zu dieser Zeit hin.

So weit wir zu erkennen vermögen , erfreuten sich also

die Frankfurter Judeu im ersten Drittel des XIV. Jahrhun-

derts glücklicher und ruhiger Verhältnisse , und waren von

den christlichen Einwohnern kaum anders als durch ihre be-

sondere Stellung zur obersten Reichsgewalt unterschieden.

Von 1311 ab wurden sie regelmässig in das Bürgerbuch ein-

getragen , erwarben also das Bürgerrecht unter gleichen Be-

dingungen wie alle Andern. Im Jahre 1331 treffen sie eine

üebereinkunft über die Höhe ihrer Steuer für die nächsten

zehn Jahre mit Kaiser Ludwig, wogegen dieser dem Rathe

befiehlt, ihnen eine förmliche Verbriefung ihrer Rechte aus-

zustellen und sie gegen jedermann zu schützen. Auch 1337

nimmt sich der Kaiser ihrer kräftig gegen die Judenschläger

au. Als er jedoch 1346 einige Frankfurter Juden wegen uns

unbekannt gebliebener Vergehen vor Gericht zog und bestrafte,

flohen etwa 40 Juden erschreckt aus der Stadt. Die betref-

fende Urkunde^) nennt 21 der Vorflüchtigen mit Namen, 8

Ehepaare und 5 einzelne Männer. Von den ersteren hatten

3 Kinder und 2 auch Gesinde mitgenommen, so dass wir die

Kopfzahl der genannten Familien auf über 30 annehmen

dürfen. Ausserdem waren »ettlich ander Juden«, geflohen,

sacen wir 10 Personen, und endlich müssen wir die Bestraften

auch mindestens auf ein Dutzend Köpfe rechneu. Zusammen

ergäbe das schon über 50 Personen. Wahrscheinlich aber

war damals die Frankfurter Judenschaft noch zahlreicher, da

1) Kriegk, Bürgerzw. S. 414 f.

2) Urk. bei Böhmer, S. 510 f.

3) Kriegk, a. a. 0. t?. 317. Ob die Verfolgung, deren unterm

Jahre 1338 ein Frkf. Chronist ibei Froni ng S. 156, 20) gedenkt, sich

auf Frankfurter Juden bezieht, ist zweifelhaft.

4) Böhmer, S. 604 f.
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gewiss manche weder zu deu Bestraften noch zu den Ge-

flohenen gehört haben werden ^).

Der Kaiser zog die Häuser und Güter der ihm abtrünnig

gewordenen Juden ein , verkaufte dieselben der Stadt Frank-

furt um 3000 Ti, h., gestattete aber dem Rathe, etwa zurück-

kehrende FUichtlinge wieder aufzunehmen, und unterstellte sie

bezüglich des durch die Flucht gegen ihn begangenen Ver-

ifehens dem Urtheile des Frankfurter Gerichtes, In der That

wurden in den Jahren 1348 und 1349 nach Ausweis des Bür-

gerbuchs 5 von den 1346 Gefloheneu wieder aufgenommen.

Am 25, Juni 1349 verpfändet Karl IV. die Frankfurter

Juden dem Rathe und den Bürgern der Stadt um 15 200 n h.

Einen Monat später , am 24. Juli , findet die von den Geiss-

lern verursachte zweite Judenschlacht statt, welche mit der

Tödtung oder Vertreibung sämmtlicher Juden aus Frankfurt

endete ^) , ähnlich wie dies damals in zahlreichen anderen

deutschen Städten geschah ^).

Von 1349 bis 1360 sind keine Juden in Frankfurt nach-

zuweisen. In den Bürgerbüchern sind sie von 1350 ab über-

haupt nicht mehr eingetragen '^)
; in dem ältesten Gesetzbuche

aber , in welchem von nun ab die Namen der zu Bürgern

aufgenommenen Juden vermerkt werden ^), erscheinen sie erst

1) Dies geht auch aus der Urkunde vom 12. Aug. 1347 hervor,

in welcher der Kaiser die Juden, die iczund sint zu Fr. adir hernach

dar kovtent, wegen eines grossen Dienstes, den sie ihm geleistet, auf 2

Jahre von jeder Steuer mit Ausuahme des »goldenen Pfennigs« befreit,

da in den vorausgegangenen 9 Monaten noch keine der Flüchtigen in

die Stadt zurückgekehrt waren.

2) So die Quellen bei Fronin g, Chron. S. 7. 93. 146 und damit

übereinstimmend die Urkunden bei Würdtwein, Nova subsidia XI,

336 iL mit den Korrekturen von Fr on i n g a. a. 0. , S. 93 Anm. 6

und eine Deutschherren-Urkunde bei Kriegk, Bgzw. S. 426, Anm. 3.

Im üebrigen vgl. Kirchner I, S. 437 ff. und Kriegk a. a. 0., S.

422 ff.

3) Vgl. Höniger, Der schwarze Tod in Deutschland.

4) Allerdings kommt 1361 ein Hans Jude von Wysebaden und 1400

ein Feder Israhel schuchwirt vor; aber derartige Beinamen sind bei

Christen nicht selten.

5) Senckenberg, Sei. jur, I p. 53—55. 26—29.
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seit 1360, obwohl das Buch spiitesteus 1352 begonueu worden

sein niuss. Im Jahre 1360 sind dort 8 jüdische Familien-

häupter als neu in das Bürgerrecht aufgenommen verzeichnet.

Mehr als diese 8 Haushaltungen aber waren damals in Frank-

furt überhaupt nicht wohnhaft, wie die Judensteuerliste lehrt,

Avelche 1360 zum ersten Male im Rechenmeisterbuche er-

scheint ^). Endlich haben wir noch einen positiven Beweis

1) Allerdings i8t von K riegk a. a. 0. S. 426, die Behauptung auf-

gestellt worden, dass bereits 1357 wieder 12 jüdische Familienhäupter

an die Stadt Steuer gezahlt hätten. Allein in dem Rechenmeisterbuch

von 1357 kommt eine solche Einnahme gar nicht vor. Nur auf zwei

in neuerer Zeit eingekl ebten Zetteln, deren Eutstehungszeit Mangels

jeglicher Datirung nicht mehr zu bestimmen ist, ist ein Censics de do-

mibus Judeorum extra cimiterium verzeichnet, der von 14 Häusern, der

Judenbadstube, einem leeren Platz {area) und von Hof und Wohnung
der Juden beim Wobelin (de curia et habitatione Judeorum) gezahlt

wird. 9 oder 10 der Zinszahler sind zweifellos Juden , 2 Christen ; in

den übrigen Fällen ist nicht erkennbar, wer den Zins gezahlt hat.

Von jenen 9 oder 10 Judennamen kommt in den Judensteuerlisten, die

von 1360 ab erhalten sind, keiner mehr vor, was gewiss der Fall sein

würde, wenn die Liste in das Jahr 1357 gehörte. Einer derselben (Mose-

man) gehört einem der 1346 Geflohenen , ein anderer dem Vater eines

solchen (Liepman) an, und ausserdem wird von dem Hause eines Dritten

(Fischelin de Erf[urt]) der Zins entrichtet. Die Form des Eintrags

deutet an, dass Fischelin nicht selbst den Zins gezahlt hat. Da der-

selbe 1349 laut Bürgerbuch wieder in die Stadt aufgenommen wurde,

so ist die Ziusliste möglicher Weise in die Zeit zwischen 1346 und

1349 zu setzen. Es wäre dann anzunehmen , dass Mosemann von den

Flüchtlingen am frühesten zurückgekehrt wäre, während die übrigen

8 oder 9 Namen solchen Juden angehörten, welche sich durch das

Strafgericht des Kaisers nicht zur Flucht hatten bewegen lassen. Dieser

Vermuthung scheinen freilich in der üeberschrift der Zinsliste die

Worte de domibusJ. extra cimiterium zu widersprechen. Gemeint ist offen-

bar der Kirchhof bei der Bartholomäuskirche, welcher nach Joh. L a-

tomus (bei Froning, Chron. S. 94 , 3 und 96, 15) zwischen 1349

und 1353 durch Hinzuziehung der Fläche einer grösseren Anzahl nie-

dergebrannter Judenhäuser, auf welche das Bartholomäusstift Zinsrechte

besesseu hatte , vergrössert worden ist. Die domus extra dm. wären

dann die von der Stadt in Besitz genommenen und später zum Theil

an Christen veräusserten übrigen Judenhäuser, und wir müssten sonach

das Zinsregister doch in die .")Oer Jahre setzen. Allein wir haben so

wenig die Möglichkeit, uns von dem Zustande der Gegend um die Bar-



536

dafür, dass mindestens iu den Jahren 1354 und 1358 keine

Juden in Frankfurt gewesen sein können.

Für das erstgenannte Jahr liegt dieser Beweis in der Ur-

kunde, mit welcher Karl IV. die 1349 erfolgte Verpfändung

der Frankfurter Juden dem Rath und der Bürgerschaft er-

neuert und bestätigt ^) , wenn man ihren Wortlaut mit dem-

jenigen der Originalurkunde vergleicht. Es heisst nämlich

in der Original-Urkunde in der Bestätigungs-Ürkunde

von 1349: von 1354:

. . . auch vorsprechen vnd vorheiszen . . . und verheisen und versprechen

wir vns mit diesem unszerm hrieffe, uns auch mit diesem brieff, dasz

dasz wir niemand Jcein geldt auff wir oder viemant von unsern wegen

dieselben Juden oder ir gilt oder der Juden heuser oder hoff-
ire schuld auch niemands anders stette und wasz darzu gehortt

sollen vorsezen oder enweg geben etc. niemant nicht vergiften bescheiden

setzen oder geben sollen etc.

Es ist klar, dass der Wortlaut der ersten Urkunde die

Anwesenheit von Juden in der Stadt voraussetzt, derjenige der

zweiten sie ausschliesst. Die Stadt hatte nicht Zeit gefunden,

ihren Pfandbesitz für die Kasse durch den Bezug der Juden-

steuer auszunützen. Sie hatte sich für die bedeutende Summe,

welche sie dem Kaiser gegeben hatte, au dem liegenden Gut

tholoniäuskirche vor dem grossen Judenbrand eine Vorstellung zu

machen , dass wir die Annahme immerhin nicht ausschliessen dürfen,

es hätte der an die alte Kirchhofmauer angebaute Theil der Juden-

häuser schon damals als in dmiterio gelegen bezeichnet werden können,

zumal sie dem Domstift zinspflichtig waren. Die Namen der in der

Liste vorkommenden Juden sprechen zu deutlich für die Zeit vor 1349,

und da die Stadt schon 1346 vom Kaiser die Häuser der Vorflüchtigen

gekauft hatte, so hat es nichts Au9"allendes, dass sie schon damals den

Grundzins von denselben einzog. Bestärkt würde diese Auffassung da-

durch, dasa 8 der auf unserem Zettel stehenden Häuser (zur Schalin,

Fidis Judeus und Stral Judeus) in dem von der Hand des Canonicus

Haldemar geschriebenen Zinsregister des Bartholomäusstiftes vorkom-
men {Domus Stral Judaei , domus dicti Physis Judaei und zur Schale

vgl. Bat ton IV S. 6 f.), wenn es richtig ist, was Bat ton behauptet,

dass dieses Register 1350 geschrieben ist.

1) Sen ckenberg , Sei. jur. VI, p. 577 f.; die Original-Urk.

ebendas. I p. 684 flf.
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der Juden erholt und wünschte nun in diesem Besitze 2e-

sichert zu sein ^).

Dass noch 1358 keine Juden wieder in Frankfurt waren,

geht hervor aus zwei kaiserlichen Schreiben vom 5. Juni 1357

und 14. April 1358 ^). In dem ersten wird einer Forderung

gedacht, welche vom Erzbischof von Mainz an die Stadt Frank-

furt wegen der Juden erhoben , von den Frankfurtern aber

bestritten wurde , und in dem zweiten wird mitgetheilt , dass

der kaiserliche Schultheiss den Streit dahin geschlichtet habe,

r?a^ die Juden, die su ziten zu FranJcenfurt Jcomen,

eiciclichc quit sin der nun himdirt gülden geldes. Es kann

hier ununtersucht bleiben, ob der Erzbischof die 900 /?;', welche

ihm seit alter Zeit von den Frankfurter Juden zukamen ^),

desshalb von dem Rathe und der Bürgerschaft forderte, weil

sie die Juden vertrieben hatten oder desshalb , weil die Stadt

nunmehr in den Besitz des Judengutes gekommen war : es

genügt, dass das kaiserliche Schreiben von Juden spricht, die

noch in die Stadt kommen sollen, nicht von solchen,

welche darin sind. So aber würden sicherlich die Worte

gelautet haben, wenn schon 1358 wieder Juden in Frankfurt

gewohnt hätten.

Im Jahre 1360 verlieh Karl IV. der Stadt das Recht,

wieder fremde Juden aufzunehmen und mit ihnen den Betrag

ihrer jährlichen Abgabe zu vereinbaren. So weit diese letztere

nicht bereits durch Anrechte Dritter (der Herren von Epp-

stein und Sachsenbausen) in Anspruch genommen war, sollte

die Einnahme zur Hälfte in die kaiserliche Kammer fiiessen,

zur Hälfte der Stadt Frankfurt zu Gute kommen *). Das

letztere wol deshalb, weil die Stadt 1358 den dem Erzbisehof

von Mainz zukommenden Theil der Judengefälle (900 n) um

1) Daher konnte die Verpfändung eich auf die seit 1360 aufge-

nommenen Juden nicht fortsetzen, und der Kaiser konnte dieselben 1IJ72

von neuem verpfänden. Senckenberg, Sei. jur. VI, p. 501 sq.

2) Böhmer, Ukdb. S. 653 f.

3) Vgl. Kriegk, a. a. 0., S. 414. 422 und Stobbe, a. a. 0.,

S. 46 flf.

4) Vgl. Kriegk, a. a. 0., S. 421.
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den Betrag von 7500 fl. abgelöst hatte '). Im Jahre 1363

erneuerte der Kaiser jene Verleihung auf sechs Jahre ^) und

1372 verpfändete er das ihm noch zustehende Halbtheil der

Juden wieder der Stadt um den Betrag von 6000 fl. Die

letztere besass nunmehr das ganze Judenregal und blieb von

da ab ungestört im Besitze und in der Nutzung desselben.

Allem Anscheine nach hat dasselbe finanziell nicht den

Ertrag gebracht , den man für die Stadtkasse erwartet hatte.

Die Einnahmen aus der Judensteuer beliefen sich im Durch-

schnitt

der Jahre 1360—1370 auf 215 fl.

» » 1371-—1380 » 446 »

» » 1381—1390 » 448 »

» » 1391—1400 » 274 »

» » 1360—1400 » 344 »,

ungerechnet 25 Mark oder 37 V2 fl. , welche zu Gunsten der

Herren von Eppsteiu auf dieser Einnahme lasteten. Das führt

auf die Vermuthung , dass vor 1349 die Zahl der Juden in

Frankfurt grösser gewesen sein müsse als in den Jahren

1360-1400.

Um 1300 hatten die Frankfurter Juden jährlich für den

Kaiser und die von ihm beliehenen Personen aufzubringen

345 Mark und 500 Ii h. ») oder 934 Ve fl. Also mehr als das

2V2fache des durchschnittlichen jährlichen Zinses von 1360

bis 1400. Bis 1358 hatte der Erzbischof von Mainz 900 tt h.

zu fordern oder 750 fl., welche die Stadt mit 7500 fl. an sich

brachte, also um einen Kaufpreis, der das Zehnfache der Jahres-

rente betrug, die der Erzbischof bezogen hatte. Nehmen wir

an, die Pfandsumme, welche dem Kaiser für das ihm zustehende

Halbtheil gezahlt wurde, habe in gleichem Verhältnisse zu

dessen jährlichen Einnahmen von den Juden gestanden, so würden

1) Senckenberg, Sei. jur. VI, p. 584 sqq. F i c h a r d , Archiv,

III S. 190. Auch an der zuletzt genannten Stelle ist die llede von

den Juden, die aUernehst zu Franlceiiftird ivonluiftitj oder sedehaftig wer-

den. Sie waren also am 8. August 1358 noch nicht da.

2) Böhmer, Ukdb. S. 685.

3) Nach K r i e g k , a. a. 0. S. 415.
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diese 600 fl. betrapfeii liuben. Zielien wir die eleu Eppen-

steinern gehöreuden 25 Mark hinzu , so würde die gesauiuite

Abgabe der Juden vor 1349 die Summe von 1887^2 fl. be-

trafen haben — also das Vierfache der Jahres-Einuahmen

von 1360— 1400. Setzt man nun voraus, dass die Zahl der

steuerzahlenden Judenfarailien vor 1349 in gleichem Verhält-

nisse zu derjenigen gestanden habe , welche im Durchschnitt

der Jahre 1360—1400 vorhanden waren (16) , wie die Ab-

gaben der Juden in beiden Perioden , so wären für die Zeit

unmittelbar vor dem grossen Judenbrande über 60 zur Steuer-

entrichtung verpflichtete Haushaltungen anzunehmen.

Freilich ist auch sehr wol denkbar, dass in Folge der

starken Verminderung , welche die Judenschatt allerwärts in

Deutschland durch die Verfolgungen von 1349 erlitten hatte,

der Rath sich genothigt sah, die von 1360 ab Neuanziehenden

weit milder zu besteuern als dies die kaiserliche Kammer vor

1349 gethau hatte. Immerhin wird man, wenn mau die oben

gegebenen Minimaldateu mit der Thatsache zusammenhält, dass

von 1311—1349 im Ganzen 40 Juden das Bürgerrecht er-

laugten, die Zahl der jüdischen Haushaltungen um 1346 auf

wenigstens 30 annehmen können.

Auf die gleiche Annahme muss die Erwägung führen,

dass die ganze nördliche Seite des früheren Judenquartiers

1350 zum Pfarrkirchhofe gezogen wurde ^), dass also hier ein

Wiederaufbau der zerstörten Judenhäuser nicht mehr statt-

fand, während gleichzeitig auch ein Theil der übrigen Häuser

und Hofstätten an Christen veräussert wurde und dauernd

in deren Besitze blieb. Die von 1360 ab neu anziehenden

Judenfamilien mussten sich mit dem Reste des alten Quartiers

ihrer Glaubensgenossen begnügen, das sie bis 1462 fortgesetzt

bewohnten. —
Von 1360 ab besitzen wir in den Büchern, in welchen

die Rechenmeister die städtischen Jahreseinnahmen und -Aus-

gaben verzeichneten, namentliche Listen der jüdischen Haus-

haltungen, mit Angabe der Steuersumme, welche jede au die

1) Batton, a. a. 0. III; S. 240. IV, S. 64.
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Stadt entrichtet hatte. Hin und wieder sind auch die von

einzelnen Juden gefallenen Geldbussen, sowie ausserordentliche

Beisteuern (Schenkungen) , wie sie von der gesammten Ge-

meinde bei besonderen Gelegenheiten gegeben zu werden

pflegten , an dieser Stelle gebucht. Die Wichtigkeit solcher

Jahr für Jahr sich wiederholenden Listen für die Statistik

liegt auf der Hand. Dennoch sind dieselben nur mit grosser

Vorsicht zu benutzen. Namentlich ist dabei die eigenthüm-

liche Natur der Judensteuer und die Art ihrer Veranlagung

wohl im Auge zu behalten.

Die sogenannte Juden Steuer, über die bereits oben

im Allgemeinen gesprochen worden ist, kommt unter diesem

Namen m, W. im Mittelalter nicht vor. Die Rechenmeister-

bücher führen sie entweder bloss unter der Einnahmerubrik:

Juden oder als percepta de Judeis, census Judeorum, Jiidenzins^

im XV. Jh. auch wol als Judenhede, das Einnehmen von den

Juden auf. Sie hat auch insofern nicht die Natur einer

Steuer, als sie nicht einseitig von der Stadtgewalt auf Grund

ihrer Finanzhoheit festgesetzt wird. Sie beruht vielmehr in

jedem einzelnen Falle auf einer Uebereiukunft , einem Ver-

trage, den die Stadt mit jedem Juden besonders schloss , und

erscheint hier als Entgelt für die Gewährung des Bürger-

rechtes auf bestimmte Zeit und für das Recht, wahrend der letz-

teren unter den festgesetzten Bedingungen zu ivudtern. Sie

ist also für die dauernd ansässigen Juden dasselbe, was für

ihre vorübergehend in Frankfurt anwesenden Glaubensge-

nossen das Nachtgeld war, nur dass das letztere nicht beson-

ders vereinbart wurde, sondern in einer ein für alle Mal be-

stimmten Höhe nach der Anzahl der Nächte erhoben wurde,

die ein fremder Jude in der Stadt zugebracht hatte.

Der Inhalt jener Verträge, soweit dadurch besondere,

nicht aus dem allgemeinen Bürgerrecht entspringende Rechte

und Verpflichtungen geschaffen wurden, heisst seit dem Ende

des XIV. Jh. die Stättigkeit. Jeder Jude schloss um seine

Stättigkeit einen besonderen Vertrag (vnib die stedikeit

tedingen) ^). lieber denselben wurde ihm eine Urkunde aus-

1) Das älteste mir bekannt gewordene Beispiel a. unter den Urk. des Anli.



541

gefertigt und eingehändigt. Diese Urkunden , von welcheu

manche erhalten sind , lassen deutlich die ganze damalige

Stellung der Juden hervortreten. Sie lauten natürlich in

allen den Punkten , welche sich nicht auf die Familienver-

hältnisse oder die Steuersumme des luhabers beziehen, über-

einstimmend. Sie haben einerseits den Charakter von Bürger-

briefen , anderseits geben sie die Grundlagen ab für die be-

sonderen Normen, unter welche der Geschäftsbetrieb der Juden

gestellt war. In letzterer Hinsicht bemerken wir seit dem

Ende des XIV. Jh. eine allmähliche Zunahme der Bestim-

mungen, die dann 1424 als ein für alle Juden verbindliches

Gesetz publicirt wurden : die sog. erste Stättigkeit.

In der ersten Zeit nach dem Wiedereinzug der Juden in

Frankfurt wurde ihnen das Bürgerrecht, bezw. die Stättigkeit

immer nur auf ein Jahr gewährt. Dies scheint den dama-

ligen Bedürfnissen völlig entsprochen zu haben ; denn manche

der von 1360—1370 Aufgenommeneu bleiben überhaupt nur

ein Jahr in der Stadt — trotz der verhältnissmässig niedrigen

Steuersätze. Im Jahre 1372 wurde zum ersten Male eine

Uebereinkunft auf zwei Jahre getroffen , wofür die Juden

ausser ihrer Steuer im Ganzen 1390 fl. an die Stadt zahlten.

Doch werden in den folgenden Jahren auch wieder Verträge

auf ein Jahr und daneben solche auf 3 und 4 Jahre ge-

schlossen. Von 1390 ab scheineu 3 Jahre die regelmässige

Frist gebildet zu haben *) ; nur von 1424 bis 1444 kommen
auch kürzere und längere Zeiträume vor ^). Die Vereinbarung

der Frist erfolgte natürlich mit der ganzen Judeugemeinde

und erstreckte sich auf alle bereits Ansässigen ; die im Laufe

einer Stättigkeitsperiode Neuanziehenden erhielten nur bis

1) Sie lässt sich urkundlich belegen aus den Jahren 1390, 1393,

1401, 1404, 1407, 1435, 1444, 1447, 1450, 1453, 1468, 1472, 1475, 1478,

1499, 1503, 1530 u. s. w.

2) Nämlich folgende: 1424 5 J., 1429 4 J., 1433, 1439 und 1442

je 2 J. und 1438 ein Jahr. — Die dreijährige Stättigkeit ist das ganze

XVI. Jh. hindurch üblich geblieben. Sie wurde erst 1616 aufgehoben

und den Juden von da ab dauernde Stättigkeit verliehen. Diar. histor.

S. 352.
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zum Ablauf derselben Bürgerrecht , bezw. Aufenthaltsbewil-

Hgung. Die Steuerbeträge wurden bei allgemeinen Stättig-

keitsverlängerungen von den Rechenmeistern unter dem Bei-

rath des Vorstandes der Judengemeinde nach Massgabe des

Vermögens und Geschäftsbetriebes jedes Einzelnen festgesetzt;

bei Einzel-Verträgen solcher, die sich eben erst in der Stadt

niederliessen , wurden sie natürlich jedesmal besonders ver-

einbart.

Steuersubjekt ist die in Vermögensgemeinschaft lebende

Familienhaushaltung. Verheiratete Söhne oder Schwieger-

söhne steuern nicht besonders, wenn sie nicht gesonderte

Haushaltungen führen und abgetheiltes Vermögen besitzen.

Schon im ältesten Gesetzbuch heisst es bei zwei dort i. J.

1366 verzeichneten, zu Bürgern aufgenommenen Juden, von

denen der Eine mit seinem Bruder , der andere mit seinem

Eidam zusammenlebte: Wanne sie (der Bruder und der Eidam)

aber eygen hrod eyzsen , so sollen sie mit unsern herren te-

dingen. In der im Anhang mitgetheilten Stättigkeit des Simon

von Seligenstadt und seines verheirateten Sohnes lautet die

Formel etwas praeciser: Hetten adir gewonnen ahir die vorg.

Tiind eygin gut hy uns zu Fr. vnde wollin lyhr.n, so soldin

sie auch mit dem rade tedingen ^) , und diese Bestimmung

wird sogar auch auf die jüdischen Dienstboten ausgedehnt^).

Wie hier, so lässt sich an vielen anderen Stellen ein gewisses

Schwanken in der Auffassung der Steuer beobachten. Bald

wird sie mehr als Vermögenssteuer, ähnlich der den christ-

1) Im ältesten Gesetzbuch (bei Senckenberg I S. 28) lautet der

Eintrag: Symon von Selginstad XXX guldin für sich, für Beren sinen

son, und hat he eynen andern son, der enlihe nicht; werde he aber lyginde,

so sal he auch gehin.

2) In einem Stättigkeitsverzeichnisae von 1438 (Uglb. B 53 Dd.)

heisat es : Bisen hernach geschriben hat der rad ein jar stedikeit zuge-

saget, das angegangen ist uff sant Jacobs tag anno xiiijoxxxviijo , ir

iglicher mit syme wybe vnd mit sinen Mnden, die nit eigen gelt han vnd

mit eyme knecht vnd eyner megde , so ferre sie der nit enberen mögen,

die auch nit eigen gelt han vnd hie nit ußlyhm , sie oder nymand von

iren wegen, als solichs vnd anders eigentlich in irer stedikeit in dem ge-

seczbuch geschriben steet.
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licheu Bürgern auferlegten Bede , bald mehr als Specialge-

werbesteuer vom Leibgescliäfte aufgefasst. Das Erstere z. B.

in dem Fall, wenn das Vermögen von Stiefkindern unter

Vormundschaft besonders herangezogen wird , und das Letz-

tere gegenüber den niederen Kultuspersonen (dem Vorsänger,

Schulklopfer und Schächter) , welche unter allen Umständen

steuerfrei sind, weil sie nicht wuchern dürfen^). Dagegen

wurde der Rabbiner bis um 1460 regelmässig zur Steuer

herangezogen, sei es, dass er oder seine Frau und Kinder dem

Leihgeschäft oblagen''), sei es, dass ihm gestattet war, Stu-

denten zu halten und von ihnen neben seiner Amtseinnahme

Erwerb zu ziehen ^). Daher wird der Rabbiner immer in den

Steuerlisten aufgeführt, während Vorsänger, Schulklopfer und

Schächter bis 1463 meistens fehlen.

Ausserdem sind die Armen steuerfrei, und zwar sowohl

diejenigen , welche in dem allgemeinen Armeuhause der Ge-

meinde verpflegt wurden, als auch diejenigen, welchen Einzelne

1) Doch kommt 1384—1388 ein Joseb schulMopper mit eiuer Steuer

von 10 fl. vor.

2) So Meister Meier von Nordhausen und seine Frau nach Uglb. E
Nr. 49 y, Bl. 5b und wahrscheinlich auch die Söhne Simons von Nürn-

berg (1424—1431).

3) Wenigstens wird in einem Aktenstücke von 1412 von Anselm Fyfis

Sohn von Köln, dem Meister der Juden, dessen Steuer man von 24

auf 6U fl. zu steigern beaVisichtigte, bemerkt: vnd obe er nit blibcn

wolde, is were dann daz man [im] der schuler gunde, obe daz der rad

tun wolde, wann er kein lihunge habe. Dem schon genannten Simon

von Nürnberg, welcher den höchsten überhaupt vorkommenden Steuer-

betrag, nämlich 112 fl. entrichtete, wurde 1429 gestattet, 20 Studenten

zu halten. (Verzeichniss der zwischen 1424 und 1429 in die Stättig-

keit aufgenommenen Juden auf einem einzelnen Blatte, bezeichnet I

No. 44). Dagegen ist in den RMB von 1466 und 1467 bei Symon

dem Hoemeister, der 20 fl. Hauszins zahlt, ausdrücklich bemerkt: also

das er nit wuchern solle, und ebenso 1484 und 1485 bei Aberliep hoe-

meister. Die Juden-Stättigkeit vom Ende des XV. Jh. (Uglb. E No. 46

Ww) bestimmt: Der Juden secher vnd schuleclejrper mit iren wyben

vnd vnberaden hindern ist gegonnet hie zu sin vnd bedorffen dem rade

Tceyn stediJccit geben, also daß sie nit ußlihen noch hantierung triben . . .

Dann der rad hat inen allen gegonnet in gemeynschafft dry meistere zu

haben, irelcinde zu leren; doch das die hie nit ußlihen oder hanteren sollen.
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in ihren Familien Unterhalt gewährten. Im Jahre 1452 er-

laubt sogar der Rath der judischeid, daz sie ßinen armen

Juden off irme kirchhofe mögen seczen vnd ivonen lassen also,

daz er sin oder ander gelt nit ußlihe vnd sich gelenglich

holden vnd nymand, Cristen oder Juden, pande holden sal {als

lange dem rade eben ist) '). Die Armen sind darnach eben-

falls nicht in den Steuerlisten zu finden.

Aus dem Gesagten geht zweierlei hervor: 1) die Steuer-

listen enthalten nicht alle zur Zeit ihrer Aufstellung in Frank-

furt ansässig gewesenen Judenfamilien, und 2) die Steuerhaus-

haltung ist nicht die Einzelfamilie, bestehend aus einem Ehe-

paare mit Kindern und Gesinde. Sie umfasst vielmehr alle

in Vermögens- und Geschäftsgemeinschaft lebenden Personen

eines Hausstandes. Die Behandlung des Judenzinses als einer

Steuer vom geschäftlichen Leihkapital einer Familie musste

zur nothwendigen Folge haben , dass die jungen Ehepaare

möglichst lange in Vermögens-, Geschäfts- und Haushaltungs-

gemeinschaft mit den Eltern oder Schwiegereltern blieben,

weil man erwarten durfte, für die Erlangung gemeinsamer

Stättigkeit insgesammt einen geringeren Zinsbetrag erlegen

zu müssen , als wenn jede Einzelfamilie besonders steuerte.

Ausserdem brachte die Natur des Geldleihegeschäftes, welches

nicht selten (z. B. bei Darlehen an Stadtgemeinden und

Fürsten) sich unserem Bankgeschäfte annähert, es mit sich,

dass man grosse Kapitalien möglichst ungetheilt zu erhalten

suchte. Die Juden hatten also ein lebhaftes Interesse daran,

in grossen patriarchalen Familien beisammen zu bleiben. Dem
widerstrebte aber das Interesse der städtischen Finanzen, und

die Rechenmeister suchten desshalb von Anfang an jenem

Streben der jüdischen Familienhäupter entgegen und auf Tren-

nung der vielfältig zusammengesetzten Haushaltungen hinzu-

arbeiten, indem sie jede Einzelfarailie uöthigteu, selbst Stättig-

keit zu erwerben. Doch mussten sie nicht selten Eltern und

1) Uglb. J5 53 Dd. Im Jahre 1472 zahlt Smohel Jude Joselins off

der J. kirchhoff eiden 40 und im folgenden Jahre 50 fl. Strafe vmb das

er gewuchert hatte vnd nit tun sal.
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verheirateten Kindern oder zwei Schwiegersöhnen den ge-

meinsamen Geschäftsbetrieb unter einer Stättigkeit und einem

Steuerbetrage (das durcli eiinmiilcr Wien , wie der technische

Ausdruck lautete) gestatten *) , während sie in andern Fällen

einzelnen Familiengliedern , welche mit andern unter einer

8tättigkeit zusammeusassen , die Theilnahme am Geschäfte

untersagten ^). Diese Umstände mussten aber dazu führen,

dass die Steuerfamilie der Rechenmeisterbücher und Stättig-

keitsverzeichnisse eine Personengemeiuschaft von sehr wech-

selnder Grösse und Zusammensetzung ist, und wenn wir jene

Listen eine Reihe von Jahren hindurch auf gewisse Familien-

namen hin verfolgen, so bemerken wir nicht selten, wie unter

dem Drängen der Finanzbehörden jene Verbindungen sich

lösen und aus einer Steuerhaushaltung mehrere neue ausfliegen.

1) Hier einige Beispiele aus den Stättigkeitsverzeichnisaen : Lip-

man Smohels son, Myneke sin wyp vnd Abraham sin swager vnd Heue

( Eva) sin wip vnd Sprincze sin swester jars vmb Ixxx gülden , vnd ist

yn gegonnet, obe Isacke ir bruder vnd swager , der zum Uayne ist vnd

vor mit yn hie stedikeit hatte, zum mande etliche tage her queme, daz er

dan nit nachtgeld geben sal (1453 : ügib. B 53 Dd). — Jacob von Ep-

pinstein vnd Gude sin wyp mit iren vnberaden kinden, die nit eigen gud

hau vnd Goldchin sin swesterchin, daz auch vnberaden ist vnd kein eigen

gud hat vnd Bele Jacobs muter vnd dan Natan von Mulhusen vnd Dye

sin wip, sin sweher vnd swyger, alle in eyme huse zu wonende . . . jars

vtnb c gülden etc. (1453 1. c.) — Abraham von Luczelnburg vnd sin wip

vnd Mosche von Eppenstein, des vetten Jacobs sone vnd sin wyp by eyn-

ander in eym huse vnd megen durch eynander lihen etc. (1472). — Jacob

V071 Nuremberg und sin wip zu stedikeit xxociij fl. . . . vnd sin dochter

mag ine ire suchen handeln ; so sie aber beraden wirt zu eyme huswirt

mit einer merglichen narunge , derselbe eiden vnd dochter sullen für sich

tedingen (1475).

2) Z. B. 1451 : Symmel Juden vnd sym wybe ist stedikeit zugesaget

VI2 jare , jars vmb Ix gülden, vnd mag by im halden sinen son, eiden

vnd dochter , die nit eigen gelt han vnd daz sie nit ußlihen, vnd affter

den VI2 jaren, welchs vndcr yn stedikeit begert, daz sal iß mit dem rade

ußtragen. — Heue Judinnen ist stedikeit zugesaget jars vmb Ixxx gülden,

vnd mag by ir han zwey diechtern; doch daz sie hie inwendig oder uß-

wendig der stad nit ußlihcn sollen , obe sie eigen gelt hetten oder ny-

mand von ireji wegen , imd mag auch einen knecht vnd eine magt han,

also daz sie auch nit Wien oder nymand von iren wegen. Uglb. B 53 Dd

Biieher, die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 35
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Das stossweise Anwachsen und Fallen der Ziffern für die steuer-

zablenden Haushaltungen , wie es die unten folgende Tabelle

beobachten lässt, ist zum Theil auf diese Ursache zurückzu-

führen , zum anderen Theile auf Zu- oder Wegzug von Fa-

milien. Und der Wegzug hinwiederum mag nicht selten mit

jenen Auflösungen grösserer familiärer Steuergemeinschaften

im Zusammenhang stehen. Denn es musste der Einzelfamilie

naturgemäss schwerer werden , einen ansehnlichen Steuerbe-

trug aufzubringen, selbst da, wo dieser Betrag dieselbe Pro-

portion zu ihrem Geschäftskapital einhielt , wie früher die

Steuer einer grösseren Gemeinschaft zu deren kombinirten Leih-

mitteln , da das grosse Vermögen eine relativ höhere Steuer-

fähigkeit besitzt.

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Juden-

steuer von 1360—1500 dargestellt. Als Grundlage derselben

dienten die Steuerlisten der Rechenmeisterbücher ; doch sind

in Spalte 2 alle dort verzeichneten Familien mitgezählt, auch

wenn sie keine Steuer oder nur einen Theil des Jahresbetrags

derselben zahlten , sei es , dass sie erst im Laufe des Steuer-

jahres Stättigkeit erlangt, sei es, dass sie vor Ablauf des-

selben die Stadt verlassen hatten. Zur Grundlage der Zählung

ist die Steuerhaushaltuug genommen worden ; kombinirte

Haushaltungen, sofern sie unter ein em Steuerbetrage sassen,

sind nur als Einheiten gezählt , auch wo die Einzelfamilieu,

aus denen sie sich zusammensetzten, deutlich erkennbar waren.

Haushaltungen, welche ihren Steuerbetrag erst im folgenden

Jahre entrichteten , sind mitgezählt worden , auch wenn sie

sich in der Liste des Zähljahres nicht genannt fanden. Das-

selbe gilt von denjenigen, welche an dem gleichen Zahltermin

für das verflossene Steuerjahr und einige Monate vorher zu-

sammen bezahlten : sie sind als in dem vorhergehenden Jahre,

für das sie pro rata der »versessenen Zeit« zahlten, bereits

vorhanden angenommen und ihre Theilzahlungen in die Summen

der Spalte 3 miteingezählt worden. Die letzteren geben also

nicht die gerade in dem betrefi^enden Jahre aus der Juden-

steuer gezogene Einnahme, sondern die für dasselbe überhaupt

gezahlten Beträge an , einerlei zu welcher Zeit sie in die
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Kasse flössen oder gebucht wurden. Stundungen der ganzen

Jahressteuer oder eines Theiles derselben kommen bei ein-

zelnen Familien nicht selten vor, und nicht immer mögen die

Nachzahlungen gebucht sein. Es gibt selbst Fälle, in denen

völliger Erlass der Steuer wahrscheinlich ist, da die betref-

fenden Namen in einer oder zwei Jahreslisten fehlen , wäh-

rend sie in den vorausgehenden und folgenden Jahren vor-

kommen. Es schien indessen nur da gerechtfertigt, eine feh-

lende Haushaltung mitzuzählen, wo ihre Anwesenheit in der

Stadt in dem Jahre, in welchem keine Steuerzahlung für sie

nachweisbar ist, durch andere Urkunden bestimmt bezeugt war.

Somit liegt an diesem Punkte eine Quelle kleiner Fehler , zu

deren nachträglicher Korrektur die Mittel nicht gegeben sind.

Die Summen von Spalte 3 setzen sich nach dem Gesagten

zusammen aus ganzen Jahressteuern und Theilbeträgen, wäh-

rend die Ziffern von Sp. 2 sowohl steuernde als — vor 1463

freilich sehr vereinzelt — auch nichtsteuernde Familien ein-

begreifen. Der durchschnittliche Jahresbetrag pro Steuerfa-

milie (Sp. 4) kann somit nicht gefunden werdeu , wenn wir

den gesammten Steuerbetrag durch die Zahl der steuerzah-

lenden Haushaltungen eines Jahres theilen. Vielmehr durften

hier nur die wirklich voll gezahlten Jahresbeträge mit den

etwa noch aus den Theilzahlungen zu ersehenden Jahresan-

schlägen addirt und die Summe bloss mit der Zahl der Fami-

lien dividirt werden , deren ganze Jahressteuer bekannt war.

Es weichen desshalb die DurchschnittszifFern der letzten Spalte

vielfach nicht unwesentlich ab von dem Quotienten, welchen

man erhält , wenn man die Ziffern der Sp. 2 und 3 durch

einander theilt.

Dies crilt namentlich für die Zeit von 1463—1500. Im

Jahre 1460 hatte die Stadt auf Veranlassung Kaiser Fried-

richs ni. angefangen, auf ihre Kosten im äussersten Nordost-

winkel der Altenstadt zwischen dieser und der Neuenstadt

eine eigene , für sich abgeschlossene Judengasse bauen zu

lassen, und im Jahre 1462 waren die Juden gezwungen worden,

ihr seitheriges Quartier in der Nähe der Pfarrkirche zu ver-

35*
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lassen und nach der neuen Strasse überzusiedeln '). Seit

dieser Zeit setzte sich die jährliche Zahlung jeder Familie aus

zwei Beträgen zusammen : der Steuer und dem Hauszins. Den

letzteren zahlten Alle, auch die Kultuspersonen, welche keine

Steuer entrichteten; die erstere nur diejenigen, welche wucher-

ten. Da die Rechnungen nur für die Jahre 1363 bis 1365

Steuer- und Hauszinssummen für alle Familien besonders aus-

werfen , so musste darauf verzichtet werden , beide Elemente

der jüdischen Geldleistungen statistisch zu scheiden. Ohnehin

weist vieles darauf hin, dass schon von 1360 ab die sog. Ju-

densteuer auch eine Quote Hauszins enthalten habe, da seit

der Katastrophe von 1349 die Judenhäuser im Besitze der

Stadt waren und kein Zeugniss dafür vorliegt, dass sie später

wieder an die Juden verkauft worden sind ^).

Wie dem auch sein mag, auf jeden Eall sind die Zahlen

für die Zeit von 1463 bis 1500 mit denjenigen für die Jahre

1360 bis 1461 nicht direkt vergleichbar. Denn zunächst sind

die Ziffern für die besteuerten Haushaltungen vollständiger, in-

dem in denselben auch die Familien des Vorsängers, des Schäch-

ters und des Schulklopfers einbegriffen sind , welche im ge-

meinen Hause der Juden ^) wohnten und aus demselben einen

kleinen Zins zahlten. Dieser Zins ist natürlich in den Sum-
men der Spalte 3 mitgezählt, während er bei der Berech-

nung der durchschnittlichen Jahresleistung nicht berücksich-

tigt werden konnte. Der Durchschnitt gilt also immer nur

für diejenigen Familien , welche Steuer und Zins zugleich

zahlten *).

1) Ueber die neue Judengasse vgl. Bat ton, Oertl. Beschr. V,

S. 294 ff. und Kriegk, Gesch. S. 460 ff.

2) Ex süentio der Rechenmeisterbücher darf man eher das Gegen-
theil schliessen; es müssten sich sonst nach 1360 Einnahmen aus sol-

chen Verkäufen gebucht finden.

3) Auch wol der Juden heckhus oder danzehus genannt.

4) Da es von einigem Interesse sein dürfte, Steuer und Hauszins

für diejenigen Jahre und Familien, für welche dies möglich ist, ge-

sondert kennen zu lernen, so gebe ich folgende kleine Tabelle:
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Tabelle XXXVTII.

Judensteuer von 1360—1500.
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Tabelle XXXVIII. (Fortsetzung.)
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Tabelle XXXVIII. (Schluss.)
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steuerteD, gezählt wenleu mussten, so inusste bisweilen unsere

Ziffer liüker ausfallen , als die Zahl der in irgend einem be-

stimmten Momente gleichzeitig vorhandenen Familien.

Von grossem Belange sind diese Abweichungen nicht; ihre

Konstatirung an dieser Stelle hat überhaupt nur den Zweck,

zu verhüten, dass die Ziffern der Tabelle aufgef'asst werden,

wie die Ergebnisse einer modernen Zählung , welche den nu-

merischen Bestand einer Bevölkerung für einen bestimmten

Tag genau feststellt. Von grosser Wichtigkeit ist es, dass

wir im Staude sind , die gegebenen Ziffern für eine Reihe

von Jahren aus anderen Quellen zu kontroliren. In erster

Linie stehen hier Verzeichnisse der Haushaltungen , denen

Stättigkeit für eine bestimmte Zeit bewilligt worden war '),

Sie enthalten die Namen aller zur Zeit der Teidiguug vor-

handenen Steuerhaushaltuugen ; manchmal sind auch noch Die-

jenigen nachgetragen, welche im Laufe der Stättigkeitsperiode

neu hinzugekommen waren, während der Abgang mit Durch-

streichung des Namens oder einem Rccessit am Rande markirt

wurde. Die betreffenden Akten sind wo immer möglich zur

Kontrole der Rechenmeisterbücher herangezogen worden. Sie

boten allerdings kleinere Abweichungen von diesen genug

;

dieselben erklären sich aber einfach daraus, dass die Auf-

stellung jener Verzeichnisse vor Beginn der Steuerperiode,

die Buchung des Steuerempfangs aber nach Ablauf derselben

erfolgt ist.

Für einzelne Jahre haben sich auch bestimmte Angaben

der Frankfurter Behörden über die Zahl der vorhandenen

jüdischen Haushaltungen gefunden , denen man , da es sich

1) Solche sind z. Th. schon die Judenlisten des Gesetzb, No. 1,

welche bei Senckenberg, Sei. jur. I, S. 26 ff. und S. 53 ff. abgedruckt

sind. Da in diesem Abdruck die Namen z. Th. verschoben sind , so

wurde eine von Dr. Grotefend auf meine Bitte bereitwilligst vor-

genommene Kollation des schwierigen Textes benatzt. Für die Jahre

1429—1453 sind sämmtliche Stättigkeitsverzeichnisae in dem öfter ci-

tirten Rechenmeister-Manual Uglb. B. 53 Dd eingetragen. Ausserdem

sind solche auf einzelnen Blättern erhalten für die Jahre 1364, 1401,

1424—29, 146S, 1472, 1475, 1478 und für 1499 in der späteren Stättig-

keit E Uglb. No. 46 Ww, El. 9b.
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immer nur um sehr kleine Ziffern handelt, ein grösseres Ge-

wicht beizulegen geneigt sein wird, als anderen fertigen sta-

tistischen Daten, die aus der gleichen Quelle stammen. Aus

dem Jahre 1431 liegt ein Schreiben des Rathes an zwei seiner

Mitglieder, Jacob Stralenberg und Johann Wysse , vor *),

welche , wie es scheint , mit dem Kaiser wegen einer von

diesem den Frankfurter Juden angesounenen Geldleistung un-

terhandelten. In diesem Schreiben wird versichert, dass nicht

mehr als sechs Hausgesässe von Juden zur Zeit in der Stadt

seien vnd die andern Juden lian sich vor dieser zijt, ec sich

die Sache von vnserm herren dem htnige also ersprenget hat,

anderswo verherret vnd ire hurgerschafft uffgesagit eynßteils

emveg gecogen vnd noch enweg ziehen, also das sie meynen,

das die sehes hußgesesse mit der somme vierhundert gidden

genug hesiveret sin. Obwohl nun in jenem Schreiben die an-

geblich bloss vorhandenen 6 Hausgesässe mit Namen ange-

geben sind, so verdient die Zahl doch keinen Glauben. Denn

die drei in der Steuerliste von 1431 weiter noch verzeich-

neten Haushaltungen sind uns sowohl aus den fünf vorher-

gehenden als auch aus den zwei folgenden Jahren , ebenfalls

durch Steuerlisten und ausserdem durch Stättigkeitsverzeich-

nisse vollkommen sicher bezeugt. Der Rath hat also unrich-

tiges angegeben, wobei es dahin gestellt bleiben mag, ob wirk-

lich die drei fehlenden Familien die Absicht des Hiuwegziehens

gehabt haben oder nicht.

Aus dem Anfang des Jahres 1454 besitzen wir ein ähn-

liches Schreiben des Rathes ^) an den Kaiser in Betreff der

von diesem den Juden bei Gelegenheit seiner Krönung aufer-

legten Zahlung von 2000 fl. Die (Juden) han vns daroff aber

irczalt vnd furgehalten , heisst es dort , wie irer wenig , die

richsten abegegangen vnd ir habe uJ der stad emveg verteilet

sy vnd nit me dan acht hußgesesse sin, die bg vns stedilceit

vnd gedinget haben , arme vnd nit vermögende sin soliche

somme u3zurichten. Auch hier hat es der Rath mit der

1) E üglb. No. 45 Tom I.

2' E Uglb. No. 45 Tom. I, No. 102.
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Wahrheit nicht genau genommen , und die von ihm ange-

gebene Zahl 8 kann gegenüber den namentlichen Angaben der

Steuerlisten nicht aufkommen. Allerdings verschwinden in den

beiden vorausgehenden Jahren zwei reiche Familien mit je

80 fl. Jahressteuer aus den Listen ; der Abgang wird aber so-

fort durch zwei neu hinzutretende Familien mit 80 und 96 fl.

Steuer ersetzt. Getedingt hatten für das Jahr 1454 10 Haus-

haltungen, darunter einige sehr zahlreiche (vgl. S. 545 Anm.);

Steuer gezahlt haben 13, von denen freilich 3 erst im Laufe

des Jahres Stättigkeit erhalten hatten.

Diese beiden Fälle, in welchen der Rath nur das Stättig-

keitsverzeichniss im Einnahmen-Manual der Rechenmeister oder

die letzte Stadtrechnuug hätte nachzusehen brauchen, um das

Richtige zu erfahren, lehren wieder so eindringlich als mög-

lich , dass für das Mittelalter allein die namentliche Liste in

statistischen Dingen volle Glaubwürdigkeit besitzt.

üeberblicken wir Spalte 2 unserer Tabelle, so sehen wir,

dass es im Ganzen sehr geringe Ziffern sind, mit denen wir

es zu thun haben. Dazu schwankt die Zahl der Haushaltungen

fortwährend und in dem ganzen 141jährigen Zeiträume, den

wir übersehen , sind auch nicht einmal füuf auf einander fol-

gende Jahre, in denen sie stabil bleibt. Die höchste vorkom-

mende Zahl ist 24, die niedrigste 8, und diese Extreme liegen

nur um vier Jahre von einander entfernt (1412—1416). Der-

selbe unaufhörliche Wechsel, den wir hier an dem Bestände

der jüdischen Gemeinde beobachten, wird uns später bei der

christlichen Bürgerschaft entgegentreten. Von einer durch den

ganzen Zeitraum hindurch erkennbaren Tendenz der Vermeh-

rung kann kaum die Rede sein.

Dies tritt sofort klar hervor, wenn wir, um die Jahres-

schwankungen zu beseitigen, zehnjährige Durchschnitte ziehen,

denen wir der Kürze halber gleich den mittleren Betrag der

jedesmaligen Jahressteuer (von 1463 ab einschliesslich des

Hauszinses) gegenüberstellen. Es betrug
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im Durchschnitt
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lieh gezahlt hatteu , auf je 60 fl. gesetzt, und alle übrigen

mit 50 fl. veranschlagt werden , obwohl ihrer bloss 2 seit-

her 20 fl., eine 15 fl. , 6 12 fl., eine Hfl., 6 10 fl. und

zwei andere nur 9 und 3 fl. gesteuert hatteu. Es gelang

allerdings den meisten Juden, bedeutende Herabminderungen

gegen diesen Voranschlag zu erzielen ; namentlich wurden die

weniger Vermögenden fast alle von 50 auf 30— 36 fl. herab-

gesetzt. Allein 9 oder 10 Familien müssen die Stadt ver-

lassen haben, da sie in den folgenden Jahren aus der Steuer-

liste verschwinden, und ihnen folgten 1414 noch 5, 1415 3

und 1416 4 , so dass in diesem Jahre die Liste mit nur 3

Haushaltungen ihren tiefsten Stand erreicht. Allerdings kehren

in den folgenden Jahren einige der Ausgewanderten wieder

zurück ; allein die Zahl der Haushaltungen steigt nur sehr lang-

sam , bis sie 1429 wieder die Höhe von 14 erreicht , um von

da ab wieder bedeutend zu sinken.

Schwerlich aber ist die Höhe der Steuer, welche ja fort-

gesetzt eine beträchtliche bleibt , die alleinige Ursache dieses

dauernden Rückganges der Gemeinde. Vielmehr scheint ge-

rade in dieser Zeit der Kaiser wiederholt mit Geldforderungen

an sie herangetreten zu sein , die zwar den Pfandveiträgen

Karls IV. zuwiderliefen ^), trotzdem aber von 1414 bis Ende

der 40er Jahre sich mehrfach wiederholen. Im Jahre 1422

scheint aus einem solchen Anlasse sogar die Acht gegen die

Frankfurter Juden ausgesprochen worden zu sein und sie in

Folge dessen auf mehrere Monate die Stadt verlassen zu

haben ^). Wir haben bereits gesehen (S. 553) , wie kräftig

1) Nach diesen hatten sie bloss so oft der Kaiser nach Frankfurt

kam, die kaiserliche Kanzlei mit Pergament, den Hof mit Bettwerk und

die Hofküche mit Kesseln zu versehen, ausserdem aber den Hofbeamten

gewisse Geschenke zu machen. Vgl. Seuckenberg, Sei. jur. 1,

S. 637 und Böhmer, Ukdb. S. 678. — Ueber einen Versuch , den

1414 Kaiser Sigipmund machte, eine Steuer von den Frkf. Juden zu

erheben, vgl. Bärwald, Der alte Friedhof, S. 11.

2) Aus diesem Grunde zahlten sie ihre Steuer pro 1422 erst am

15. Juni 1423. Das RMB. dieses Jahres enthält dazu folgende Bemer-

kung : Das vorgeschr. gelt solden sie hau gegebin uff sant 3Iertins tag{?)

nest viryangen von dem jar , daz nu Jacobi nest komet V/-)geet, daz sich
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der Roth in solchen Fällen sich seiner Juden annahm. Wie
oft es ihm freilich gelungen ist, derartige Auflagen ganz oder

theilweise von ihnen abzuwehren , bedürfte näherer Unter-

suchung,

Nicht selten scheinen auch Juden auf dem Strafwege aus

der Stadt verwiesen worden zu sein. So wurden 1441 zwei

Brüder wegen Hehlerei und zwei andere Juden wegen Unzucht

zu Geldstrafen von einem Gesammtbetraffe von 2700 fl. ver-

urtheilt; die beiden letzten verschwinden von da ab aus den

Steuerlisteu , und Aehuliches wiederholt sich öfter.

Welchen Ursachen das Wiederanwachsen der Gemeinde

nach 1462 zu verdanken ist, bedarf ebenfalls noch der Auf-

hellung. Namentlich wäre es wichtig , zu wisseu , wie weit

der Bau der neuen Judengasse dabei mitgewirkt hat. Denn

so sehr sich auch 1460 die Juden gegen die Aufgabe ihres

alten Quartiers aus geschäftlichen Rücksichten sträubten , so

darf doch nicht übersehen werden, dass eine rings mit Mauern

umgebene Strasse , die an drei Stellen durch Thore mit der

übrigen Stadt verbunden war, ihnen grössere Sicherheit gegen

plötzliche Ausbrüche der Volkswuth gewährte als jenes. Dazu

kam, dass die Stadt ihnen alle Bequemlichkeiten, deren sie be-

durften (Synagoge, Kaltbad, Tanzhaus, Wirthshaus), geboten

hatte, uud dass Steuer und Hauszins von 1463— 1500 im

Durchschnitt zusammen kaum höher sind , als früher die er-

stere allein. Man muss eben dabei beachten, dass die zweite

Hälfte des XV. Jh. den Juden in Deutschland allerwärts grössere

Beschränkungen brachte ; an vielen Orten wurden sie ganz

doch virczogen hat, als sie riit hie gedorsten sin der achte wegin, als der

marggraue von Baden sie meint geachtet han von vnsers herren des ko-

niges wegen. Weiter enthält das RMB. von 1424 Folgendes : v^ (500)

gülden han vns die vorgeschr. Juden vnd auch diese nachgeschr. Juden

geschenckt vnd zu stur gchin, als vnser herre kunig Sigmund von des

Kichs wegin enpholhin hatte dem marggrauen von Baden, von allir Judi-

scheit irer narunge den dritten phennig uff zu hebin czu sture wider die

vngleubigen Müssen vnd keczere zu Beheim vnd wir des vnsers kern des

kunigs gnade rurhrachten vnd erworben han, wider Juden by vns zu ha-

ben vnd vns vnd die Juden zu lassen by vnser phantschafft des Bichs nach

lüde des Bichs brieff darüber gegebin.
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vertrieben*). In Frankfurt erfreuten sie sich, wie K riegle

längst dargethan hat '''), im Ganzen einer milden Behandlung

und kräftigen Schutzes von Seiten des Rathes. Wie weit

freilich jene Austreibungen anderer Orte und Territorien das

Wachsthum der Gemeinde beeinflusst haben , lässt sich nicht

im Einzelnen nachweisen.

Allerdings berichtet der Frankfurter Chronist Johannes
L a t o m u s , M^elcher in der zweiten Hälfte des XVI. Jahr-

hunderts schrieb, dass im Jahre 1498 die damals aus Nürn-
berg vertriebenen Juden fast alle nach Frankfurt gekom-

men seien, und dass der Stadtpfarrer Konrad Hensel,
wohl der bedeutendste Kanzelredner, den die Stadt je gehabt

hat, gegen zwei Mitglieder des Rathes gepredigt habe, welche

beschuldigt wurden, sie nach Frankfurt eingeladen zu haben ^).

Allein der Vorgang ist ohne Zweifel stark übertrieben worden.

In den Steuerlisten und Stättigkeitsverzeichnissen dieser Zeit

finden sich nur 3 Judenfamilien aus Nürnberg neu einge-

tragen *) — immerhin ein Zuwachs, der bei einer so kleinen

Gemeinde ins Gewicht fallen konnte.

Müssen wir sonach darauf verzichten , die Umstände im

Einzelnen klar zu legen , von welchen der wechselnde Haus-

haltuugs-Bestand der Frankfurter Judengemeinde im XIV.

und XV. Jh. bedingt war, so sind wir in ein^r anderen Hin-

sicht etwas besser unterrichtet, nämlich bezüglich der Seeleu-

zahl, welche ungefähr den Haushaltungsziifern unserer Ta-

belle XXXVIII. entspricht. Es sind uns nämlich drei nament-

liche Verzeichnisse über den Personenbestand jeder einzelnen

Haushaltung und der Gemeinde insgesammt aus dem XV. Jh.

erhalten , welche uns einen überaus interessanten Einblick in

die damaligen socialen Verhältnisse der Juden gewähren. Das

erste ist undatirt, muss aber nach den vorkommenden Namen

1) Stobbe a. a. 0., S. 192 f.

2) In 8. Frkf. ßürgerzw. und Zust., S. 405—457.

3) J. Latomus bei Froning, Chron. S. 103,24; vgl. Steitz im

Archiv N. F. III, S. 97 f.

4) Nämlich 1498 Salman Baby von Nurenberg und Bere von N. (in

der Steuer liste Hircze vnd Bere), 1503 Vifus von Nurenberg.
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z^visc•llen 1430 und 1431 aufgestellt sein; die beiden andern

werden durch besondere Angaben in die Jahre 1447 und

1473 gewiesen. Aufgestellt sind dieselben ohne Zweifel von

dem Richter des Stadt- Bezirkes, in welchem die Judengasse lag.

Am wichtigsten für unsere Zwecke ist das erste und

letzte dieser Verzeichnisse. Wir geben desshalb nachstehend

einen wortgetreuen Abdruck derselben , dem wir der Kürze

halber gleich einfügen , was sich an Erläuterungen über die

einzelnen Personen und Haushaltungen aus andern Quellen

gewinnen Hess. Die Aufstellung für 1447 ist weit einfacher

in Bezug auf die Gliederung der einzelnen Haushaltungen.

I.

Juden examineret (c. 1431).

1. Symon (Meister Simon von Nürnberg, Rabbiner, seit 1424 in

Frankfurt; Jahressteuer: 112(1. — die höchste überhaupt vorkommende
Summe) vnd sin husfrauw vnd zwey lande.

Item eyne mag[d], eyn knecht vnd eyn medcliin.

Item einen lermeister, der im sinen son leret.

Item einen schriber vnd zwen junge Studenten.

Nota: der schriber hat eyn wyp by ym. — Nota: der lermeister hat

eyn wyp by Vivis (No. 13^. — Su7nma xj.

Nota: Jacobs sins sons son auch by ym. — Nota: noch einen armen

jungen. (15)

2. Item M enchin (Manne von Bingen, seit 1428 in B'rkf., Steuer:

40 fl.) sin husfr. vnd dru Jcinde vnd sin snorche (Schwiegertochter).

Item eineti lermeister vnd zwo megde V7id einen cleynen schuler. —
Summa x.

Item siner stiffkinde dru, die selbs stedikeit geben, vnd han einen

lermeister. — Summa iiij (14)

3. Hefe Judinne mit irme manne Jacob (Jacob zum Sterke, auch

J. von Eppstein genannt, seit 1404 vorkommend; Steuer: 55 fl), die

hat einen eiden imd eine dochter by ir vnd noch eine junge docliter allcyn

ane den man.

Item zwo mede vnd eitlen knecht vnd eyn medechin vnd eyn diech-

terchin (Enkel). — Summa x. (10)

4. Natan (Sohn des vorigen, seit 1428 selbständig: Steuer: 25 fl.)

vnd sin tcyp vnd dru kinde vnd eyne magt. — Sumtna vj. (6)

5. Salm an (auch ein Sohn Jacobs zum Storke ; selbständig seit

1426; Steuer: 20 fl.) vnd sin wyp vnd zwey kinde vnd zwo megde vnd

eyne amme — Summa vij.

Nota: sin swiger vnd sins wibes swester , die ir eigen spyse essen
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(kommen in den Steuerlisten nicht vor , müssen also wol mit Salman

zusammen in einer Stättigkeit gesessen haben). (9)

ö. Moy sc Sy mons s on (^ohn von 'So. l, seit 1424; Steuer: 50 fl.)

vnd sin husfr. vnd fonff junge kindc vnd zwo megde.

Nota : noch ein frauwe, ist ym gesamt.

Item einen lermeister , als er vnd Natan haben. — Summa x (viel-

mehr 11). (11)

7. Jtem Liepm an (ebenfalls ein Sohn Simons von Nürnberg,

selbst, seit 1426; Steuer: 55 fl.) vnd sin wyp. — Summa ij. (2)

8. Item Ruhen (Robin von Weissenheim, seit 1417; Steuer: 32 fl.)

vnd sin wyp vnd sinen son vnd sins sons wyp mit zweyn hindert. — Item

einen lermeister mit vier schulern, die den dielen (=^ dalon, Taglohn?)

geben vnd eyn dein knebechin. — Summa xij. (12)

Nota: die riche (vz dem Riche?) her gesant sin.

9. Item Lazarus (seit 1404 vorkommend, aber von 1413 bis

1416 in den Listen fehlend. Steuer 1404—1412: 3 fl., von 1417 ab

12 fl.) vnd sin wyp vnd eyn kint vnd einen knecht. — Summa iiij. (4)

Nota : der knecht muß sin kost beczalen.

10. Item der schulklepper vnd sin wip : ij. (2)

Nota: er wucher.

11. Item der fursenger vnd sin wyp vnd zwey kinde. Nota:

er Wucher. Summa iiij. {4)

Am Rande von Nr. 10 und 11: Nota: sullen ein ampt sin (d. h.

der Schulklepper und Vorsänger sollen als Kultusbeamte nicht wuchern).

12. Item Natan der lüde aller knecht vnd si7i frauwe, die

amme vnd eyn kint : iiij. (4)

Nota : hat nit stedikeid. — Nota : habe sin dochter, einen eiden vnd

1 kint haben guni' (? nicht deutlich ; soll vielleicht heissen : haben ge-

rumt, sind fortgezogeu. In Tab. XXXIX sind trotzdem diese 3 Per-

sonen mitberücksichtigt).

13. Item Vivis, sin frauwe vnd kinde. — Nota ein aide junff[rauw].

(Summe fehlt.) (mindestens 5).

14. Dauid (es kommt in dieser Zeit nur ein Sohn Simons von

Nürnberg unter diesem Namen vor, der mit seinem Bruder Liebmann

zusammen unter einer Steuer sitzt) vnd sin wyp. (2)

Summa zu hauff: Ixxxocij (?).

IL

Stedekeit (1473).

1. Item Masse Kayn (seit 1466 in Frkf. ; Steuer: 50 fl.), sin

husfrauw vnd v kinde, sint ire. {7)

2 Item Riacka (Rycke, Sauls Witwe, seit 1461, zahlt 85 fl.

Steuer und Hauszins), Fromolt ir dichtem, meist er Symon (jeden-

falls Simon der Hochmeister von Mainz, seit 1463, von dem das RMB.
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bemerkt: ist hy andern Juden inne ; Hauszins: 20 fl.), sin husfrauw

vnd zwo megde vnd ein lerhiabe. (7)

3. Jacob von Nurenberg (seit 1449; St. 33 fl., H.-Z. 23 fl.), sin

husfrauw, eyne maget, ei/n amnie, arme ') vnd iiij kinde vnd eyn megde-

chin vmb gots willen. (10)

4. Item Bohel wirthin (in den R.M.B. von 1472 ab: Bonelin des

alten Röbi)is witwe, die wirtinne in der Juden heckhus), ir son (Gompel,

der seit 1464 in den R.M.B. vorkommt. Er wohnte mit seiner Mutter

im Heckbause; trotzdem war ihm gestattet gegen eine Abgabe von 6 fl.

zu wuchern), vnd snorchin , 1 megdechin vnd ij diechterchin, eyn arme

medechin vnd knaben. (8)

5. Gompehin (sonst nicht bekannt; vielleicht verschrieben für

R b i n) sin husfrauw, ci/n doren -J. (5)

6. Sy mon E p}) e ns t ein (ßohn des Jacob von Eppstein, seit 1442

unter eigner Stättigkeit, seit 1471 gewöhnlich Symmel hoemeister ge-

nannt, zahlt 1473: 30 fl., 1463: 40 fl. St. und 20 fl. H.-Z.), sin husfrauw,

eyne inegde vnd sost eyn medechin. (4)

7. Joselin (von Köln, seit 1454; St. und H.-Z.: 50 fl. 2 /?) sin hus-

frauw, ij kinder, knecht vnd eyne maget V7id eyn diechterchin, gehöret gein

Wissenau. (7)

8. Dauid (von Wimpteu, seit 1472; St. u. H.-Z.: 55 fl.), sin hus-

frauw iij hinder, eyne maget vnd 1 knecht. (7)

9. Lewe (von Wertheim seit 1457; St. 55 fl., H.-Z. 25 fl.) sin hus-

frauw, ij kinder, 1 maget, 1 knecht, eyns bruders kind, eyn arme doren

ym huß by yne, nicheP). (8)

10. K euffgin (Kaufmann, des vorigen Schwiegersohn, aber in

einem besonderen Hause wohnend; seit 1464 St. und H.-Z.: 20 fl.), sin

husfrauw vnd iiij kinder vnd ij megde. (8)

11. Mosse (von Lauda, hoemeister, seit 1473; zahlt 50 fl.), sin hus-

frauw^ eyn kind, sin sone, sin eiden, sin husfrauw vnd 1 kind vnd muter

vnd 1 maget. (9)

12. Salmon Beczel (seit 1472; St. und H.-Z.: 31 Q..), sin husfrauw,

sin sone, uxor, ij kinder, 1 maget. {7)

13. Na tan (Joslins Sohn, seit 1466 mit eigener Stättigkeit; St.

und H.-Z. 31 fl.), sin husfrauw, eyn maget, 1 knecht, iij kinder vnd sost

eyn betteler. (^8)

14. S chulclopper (Abraham, zahlt 4 fl. H.-Z.), sin husfrauw, sin

muter, vj kinder. [9)

15. Isac l ermeis t er (H.Z. 372 fl.), sin husfrauw, iiij kinder vnd

eyn knaben. (7)

1) Wol : eine arme.

2) Ein Geisteskranker.

3) d. h. nihil habet, nämlich der Thor.

Bücher, die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 36



562

16. Jose Zin off dem kircMwff , vgl. S. 544), sin husfrauw, iüj

kinder. (6)

Difi ist c vnd xix. U15)

17. SmoheV), sin husfrauw, iiij kinder. (6)

18. Sin swager vnd ij kinder. (5)

19. Joh eis husfr auw vnd ij kinder; ist heczdlt'). (5)

20. Mannes von Hoest, sin husfrauw, vj kinder, ist hie gewest

off X tage; dedit lg. (8)

21. Dauid hi Joselinß huß, hat mich ußgeraeht-). (2)

22. Eyner von Lorch, sin husfrauw, han iß ußgeraeht. (2)

23. Im h eckhu ß lamen , blinden vnd grossen Hunger lyden : xvj

Juden. (16)

Diß ist xxxviij. {39)

Somma c l vnd vij Juden.

Wie man sich leicht überzeugen wird, bieten diese Ver-

zeichnisse für eine statistische Zusammenfassung mancherlei

Schwierigkeiten. Namentlich das zweite, welches nach der

ersten Summe eine Reihe von Personen enthält, die weder in

den Steuerlisten, noch in den Stättigkeitsverzeichnissen von

1472 und 1475 vorkommen. Wir haben es hier ohne Zweifel

mit fremden Leuten zu thun , welche ohne Erlaubniss der

Stadtobrigkeit sich in der Judengasse festgesetzt hatten.

Derartiges kam auch später nicht selten vor, trotz der strengen

Strafen , die in der Stättigkeit denjenigen Juden angedroht

waren , welche auswärtige Glaubensgenossen über drei Tage

(später über 14 T.) in ihren Zinshäusern hielten. Es ist

nicht unwahrscheinlich, dass die Erhebung durch den Richter

und die Aufzeichnung aller Personen eben den Zweck ver-

folgte, diese Fremden aufzuspüren. Aus diesem Grunde haben

wir die Nr. 17

—

22 in der nachfolgenden Tabelle besonders

berücksichtigt ').

1) Vielleicht derjenige, welcher im RMB. als Joeselins vff der Juden

kirchhoff eiden bezeichnet wird (vgl. S. 544 Anui. 1). Wahrscheinlich

war derselbe 1472 wegen unerlaubten Wuchers aus Frkf. ausgewiesen

worden. 1473 kommt er nur mit einer Restzahlung seiner Strafe,

1474 gar nicht mehr in dem RMB. vor.

2) Bezieht sich wahrscheinlich auf die Zahlung des Nachtgeldea

(vgl. folg. No.), welches ein Richter zu erheben hatte.

3) Ausgeschlossen wurde nur Nr. 20 , weil die betr. Familie die

Stadt schon wieder verlassen hatte. Bei den Armen im Heckhause
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Tabelle XXXTX.
Kopfzahl der Jaden in den Jahren 1431, 1447, 1473.

nen-Kategorien.
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haltuug eutfällt, ist eine ungewöhnlich starke. Sie beträgt

1431 : 7,3, 1447 : 6,4, 1473, wenn wir die Insassen des Heck-

hauses ebeu falls als Haushaltung rechneu: 7,7, ohne diese:

7,2 und mit den Fremden : 6,6. Wir werden also von 1473

ab die oben ermittelten Haushaltungsziffern und vorher eine

um 3—5 vermehrte Summe mit etwa 7 zu multipliciren haben,

wenn wir für irgend ein Jahr die Kopfstärke der Judenge-

raeinde annähernd feststellen wollen. So würden wir bei-

spielsweise für 1387 145—160, für 1440 60—75 Personen

erhalten und darnach die früher gegebenen Berechnungen der

Bevölkerung zu ergänzen haben.

Beachtenswerth ist sodann die innere Gliederung
der Haushaltungen. Was zunächst das Verhältniss der
Geschlechter betrifft , so vermögen wir dieses nur bei

den erwachsenen Personen zu ermitteln. Von diesen waren

im Jahre ; männlich

:

weiblich

:

1431 33 39

1447 14 25

1437 25 37

Im Durchschnitt dieser drei Jahre kamen darnach auf je

100 erwachsene männliche Personen 140 weibliche — ein

Missverhältniss , welches das früher bei christlichen Stadtbe-

völkerungen des Mittelalters beobachtete noch übertrifft.

Dagegen ist die Zahl der Kinder eine relativ grosse.

Es entfielen durchschnittlich auf eine ansässige Haushaltung

im Jahre: Kinder:

1431 2,1

1447 3,4

1473 2,7

Das sind im Vergleich zu den Nürnberger Verhältniss-

zahlen (S. 39) recht ansehnliche Ziffern. Freilich sind sie

nur aus sehr kleinen Grundzahlen gewonnen und bedürfen

desshalb anderweiter Bestätigung,

Sodann fällt die verhältnissmässig starke Dienstboten-
haltung auf. Wenn wir die »Mädchen« nach Frankfurter

Sprachgebrauch ebenfalls zu den Dienstboten rechnen und

ebenso die Ammen, so waren vorhanden:
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den Jahren 1384— 1390 JBesseliti eine judenmagit mit einer

Steuer von 3—5 fl. Freilich war dergleichen immer schwer

zu kontroliren ; namentlich war es kaum zu verhindern, dass

fremde Juden als stille Theilhaber bei ihren Frankfurter

Glaubensgenossen eintraten und unter dem Nameu von Dienst-

boten auch an ihrem Haushalt und Geschäftsbetrieb Theil

nahmen. Der Rath verbot derartige Steuerhinterziehungeu

zuerst allgemein in der Stättigkeit von 1424 und gieng dann

in den 30er Jahren dazu über, die Zahl der jüdischen Dienst-

boten auf einen Knecht und eine Magd für jede Haushaltung

zu beschränken (vgl. S. 542 Anni. 2). Allein auch dies scheint

Missbräuche noch nicht ausgeschlossen zu haben; denn :>eit

1450 wurde mit jeder Familie bei der Stättigkeits-Teidigung

vereinbart, wie viel Dienstboten sie halten durfte ^).

Alles dieses muss uns abhalten, die Zahl der Dienstboten

bei den Juden ohne Weiteres als Massstab ihrer Wohlhaben-

heit anzusehen.

Vielleicht darf man dasselbe sagen von dem Vorkommen

eigner Hauslehrer in den Familien. Das Verzeichnis« von

1431 zählt nicht weniger als fünf solcher Lehrmeister auf,

von denen zwei in einer Familie unterrichten , während ein

anderer die Kinder zweier Familien vereinigt. Es handelt sich

dabei wahrscheinlich um Religionslehrer niederen Ranges, und

derartige Stellungen mochten ebenfalls von manchen dazu be-

nutzt werden, um ohne eigne Stättigkeit sich am Geschäfte zu

betheiligen. Jedenfalls hatten dieselben um 1430 keine eigne

Stättigkeit; auch die zwei Schulemeister, welche in dem Ver-

zeichnisse von 1447 erwähnt werden, jedoch ohne andern Fa-

milien zugetheilt zu sein , kommen in den Steuerlisten und

1) So wird 1450 Heve zum Buchsbaum, welche nach dem Verzeich-

nisse von 1431 4 üienstboten für einen Familienstand von 6 Personen

gehalten hatte, auf einen Knecht und eine Magd beschränkt. 1453

wurde Gottschalk von Kronberg gegonnet , öbe er, sin husfrauw oder

swyger kräng weren , daz sie da ein gedingte gesinde holden mochten

,

eyne magt einen mand oder vj wochen. daz iß nit lihe vnd zu glicher zyt

iß dem richter sagen. Aehnliche Beispiele kommen im Verzeichnisse

von 1453 : Uglb. B. 53 Dd mehrere vor.
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Stättigkeitsverzeichnisseu dieser Zeit nicht vor. Dagegen ist

in dem Stättigkeitsverzeichnisse von 1451 zu lesen:

3Ienchin Jude von Bingc, sym wihe vnd sinen vnberaden

Tiitiden, die nit wuchern, den hat Lewe Jude stedikeit gete-

dinget jars vmb xxx gülden, vnd wan er herkommet, so sal

sin zgt angeen vnd nach anczal geben, vnd er mag Lewen
sin Jcinde leren vnd sal sost nit Studenten oder schule hal-

den, er trage iß dan in sunderheit uß.

Im Jahre 1453 wird demselben Menchen gegonnet, einen

Studenten zu lernen. Seine Steuer wird zugleich auf 35 und

1456 auf 40 fl. erhöht. Ob dies derselbe Manne von Bingen

ist, der 1428—1432 in den Steuerlisten vorkommt und in dem

Verzeichnisse von 1431 mit einem eignen Lehrmeister auftritt,

vermag ich nicht zu sageu. Auch will ich dahin gestellt sein

lassen, ob die Worte: die nit wuchern in der vorstehenden

Stelle sich auf die ganze Familie oder bloss auf die Kinder

beziehen. Später sind mir solche Lehrmeister in den Listen

nicht mehr aufgestossen.

Der jüdischen Studenten ist oben schon kurz gedacht

worden. An eine eigentliche Hohe Schule ist natürlich nicht

zu denken. Vielmehr haben wir es wohl zu thun mit den

Kindern fremder Juden aus kleineren Orten, an welchen keine

Gelegenheit zur Erlernung der Gesetzeskunde war. Dieselben

wurden entweder von dem Frankfurter Rabbiner {der Juden

meister, hoemeister) oder von den erwähnten Lehrmeistern un-

terrichtet. So wurde 1429 dem Meister Simon von Nürnberg

erlaubt, 20 Studenten zu halten. 1431 finden wir in seinem

Hause einen verheirateten Lehrmeister , einen Schreiber und

zwei junge Studenten ^). Der Lehrmeister des Menchen von

Bingen in dem Verzeichnisse von 1431 hält ebenfalls einen

kleinen Schüler und in dem Hause Rubens von Weissenheim

wohnt ein Lehrmeister mit vier Schülern, die Taggeld zahlen.

Auch von diesen Judenstudenten erhob die Stadt eine Ab-

gabe''), wie aus dem Stättigkeitsverzeichnisse von 1439 her-

vorgeht. Dort heisst es

:

1) Ueber den Rabbiner Anselm von Köln vgl. oben S, 543 Anm. 3,

2) Dieselbe heisst im Gesetzb. No, 2 das laubegelt von den Studen-

ten, d. h. Erlaubnissgelt.
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Notandwn von der Juden Studenten wegen ^ als die jars

SU swcyn geczyden her hommen, do ist den Juden gesaget, das

die nit hie sin sollen; ivollen sie aber ye darüber Judenstu-

denten hie han^ so sollen sie zu iglicher zijt x gülden von in

geben, doz were zum jare xx gülden oder sulde iglicher des

nachts einen Behemschen geben.

Darnach scheint es, als ob der Rath zweimal im Jahro

stattfindende Unterrichtsknrse habe verbieten wollen, während

er das Halten einzelner Studenten gegen eine Pauschsumme

oder gegen Nachtgeld auch ferner gestattete. Die Stelle ist

nicht ganz klar. Jedenfalls dauerte die ganze Einrichtung fort;

denn noch 1447 wurde dem Rabbi Nathan erlaubt, gegen eine

Jahresabgabe von 10 fi. 6 Studenten zu halten.

Endlich bleiben uns noch ein paar Worte über die A r-

men zu sagen, welche 1473 so zahlreich vorkommen. Schon

in dem Verzeichnisse von 1431 trafen wir in dem Hause des

Rabbiners Simon einen armen Jungen; dasjenige von 1473

weist in 5 Familien im Ganzen 7 Arme, darunter drei Kinder

und zwei Geisteskranke oder Schwachsinnige auf. Ausserdem

ist das Armenhaus, in welchem die Judengemeinde eine eigene

Wirthin hielt, mit 16 Personen besetzt, von deren kläglichem

Zustande die einfachen Worte unserer Urkunde ein erschüt-

terndes Bild geben. Die grosse Wohlthätigkeit der Juden gegen

ihre Glaubensgenossen ist ja immer einer der glänzendsten

Züge ihres Charakters gewesen, und es mögen schon im XV.

Jh., wie bis auf die neueste Zeit, auch aus weiterer Ferne die

Unterstützungsbedürftigen nach Frankfurt zusammengeströmt

sein , um in der dortigen Judengasse die stets bereite Barm-

herzigkeit anzuflehen. Vielleicht hatten auch die damals so

häufigen Verfolguugeu und Austreibungen anderer Städte man-

chen Flüchtling nach Frankfurt getrieben. Da 1473 hier nur

12 geschäftsbeflissene Haushaltungen ansässig waren (indem

dem Rabbiner und den übrigen Kultuspersonen das Wuchern

verboten war), so musste die Unterhaltung von 23 Armen für

sie eine schwere Last bilden.

Damit müssen wir unsere Erörterungen über die Zahl der

Frankfurter Juden im Mittelalter schliessen , so verlockend es
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sein könnte, die Statistik derselben bis auf die Gegenwart lier-

iib/.uführen. An Material für eine solche Arbeit würde es bei

dem Keichthum des F'rankfurter Stadtarchivs schwerlich fehlen.

Freilich bat die Aufspürung desselben immer ihre Schwierig-

keiten , da mau nie im Voraus wissen kann , unter welcher

Rubrik und in welcher Abtheilung der städtischen Verwaltung

sich dergleichen verbirgt. Dürfen wir doch nicht einmal /u

versichern wagen, dass oben für das XIV. und XV. Jahrhun-

dert Alles, was vielleicht unseren Zwecken hätte dienen kön-

nen , zur Verwerthung gelangt ist.

Trotzdem wollen wir noch einige Daten über das s p ä-

tere Wachsthum der Frankfurter Judenschaft
hier beifügen, da uns das Material dafür gerade zur Hand ist.

Mögen Andere dieselben dann erojänzen und weiter ausführen.

Hatte sich die Gemeinde von 1360—1500 immer auf einem

niederen Stand erhalten, so muss im XVI. Jahrhundert bald

eine bedeutende Vermehrung derselben eingetreten sein. Schon

in dem Stättigkeitsverzeichnisse von 1533 finden wir 43 Haus-

haltungen verzeichnet ^). In den nächsten 80 Jahren muss sich

diese Zahl mindestens verzehnfacht haben. Denn in dem frei-

lich nichts weniger als officiellen Abdruck der Stättigkeit

von 1613 (S. 41 ff.) ist ein Verzeichniss der Häuser der Juden-

gasse abgedruckt, welches für jedes Haus die Zahl der Hausge-

sässe mittheilt, also jedenfalls die Vermuthung der Genauigkeit

für sich hat. Dasselbe ergibt im Ganzen 453 Haushaltungen.

Allerdings wird in der nach Beendigung des Fettmilch-

schen Aufstandes von den kaiserlichen Kommissären 1616 publi-

cirten Stättigkeit bestimmt: weil allbereit füfiffhundert vnd et-

lich vnd dreissig in die stäfigJieit zu Franclfort einyeschrie-

ben, dass hinfüro die anzahl vber fünffhundert hanßgcsüß nicht

mehr sei/n noch der endts geduldet iverden sollen ^). Allein

es ist der Verdacht nicht ausgeschlossen , dass entweder der

Rath die Kommissäre über die wirkliche Zahl der verliehenen

Stättigkeitsbewilligungen absichtlich getäuscht hat, oder dass

bei dem etwas turbulenten Wiedereinzug der Juden sich manche

1) E. Uglb. No. 49 N.

2) Diarium historicum p. 372.
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mit eingedrängt hatten , welche vorher nicht Stättigkeit ge-

habt hatten.

Wäre aber die Behauptung, dass im Jahre 1616 fünfhun-

dert und einige dreissig Hausgesässe in die Stättigkeit einge-

schrieben gewesen seien, richtig, so müsste sich die Juden-

schaft in den nächsten 78 Jahren bedeutend vermindert haben.

Denn nach einer handschriftlich vorliegenden Visitation der

Judengasse vom 22. Februar 1694 ^j, in welcher häuserweise

die einzelnen Hausgesässe aufgezeichnet sind , zugleich unter

Angabe der Dienstboten jedes Haushaltes und des Gewerbes

des Haushaltungsvorstandes, waren an dem genannten Tage

bloss 415 jüdische Haushaltungen in Frankfurt ansässig, und

unter diesen hatten 17 nicht einmal Stättigkeit. Ausserdem

wurden 78 fremde Personen aufgefunden, von denen die Mehr-

zahl nur vorübergehend in Frankfurt sich aufhielt.

Aus der ersten Woche des November 1703 liegt eine ähn-

liche Visitation der Judengasse vor ^) , welche insofern noch

genauer ist als die vorige, als sie auch die einzelnen Personen

namhaft macht, aus denen sich die Hausgesässe zusammen-

setzten. Darnach waren 1703 im Ganzen 436 Haushaltungen

ansässig. Ausserdem wurden 60 fremde Personen verzeichnet,

von denen 20 erst wenige Tage vorher von Mannheim nach

Frankfurt geflüchtet waren. Die Zusammensetzimg der Haus-

haltungen war folgende;

Zahl der Personen

:

männliche weibliche überhaupt

1) Ehepaare 419

2) Einzelstehende Personen 28

3) Kinder —
4) Dienstboten 21

5) Schreiber, Hauslehrer 3

Zusammen 471 8Ö5 2364

Es kamen sonach auf jede Haushaltung 5,4 Personen.

Beiläufig sei bemerkt, dass den Juden 1703 noch das Halten

christlicher Dienstboten untersagt war.

1) Uglb. D. 7 Lit. C.

2) Uglb. B. 7.

419
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Für die Zeit von 1703 bis 1817 sind mir keine beglau-

bigten Nachrichten über die Zahl der Frankfurter Juden vor-

gekommen. Denn eine Mittheilung von Kriegk^), wonach

1811 bei der bürgerlichen Gleichstellung der Juden ihre Zahl

sich auf 2214 belaufen haben soll, wird man wohl anzweifeln

dürfen. Von 1817 ab liegt eine Reihe von eigentlichen Zäh-

lungen vor. Es werden im Folgenden ihre Resultate ^) mit

den Ergebnissen unserer Untersuchung zu einem statistischen

Gesammtbilde vereinigt , dessen einzelne Theile freilich nicht

völlig gleichwerthig sind ^), das aber in seinen trockenen Zif-

fern eine Geschichtsdarstellung enthält, wie sie nicht eindring-

licher geschrieben werden kann.

Zahl der Zahl der

Haushaltungen. Personen.

1241 mindestens 39 über 200

um 1346 etwa 30 —
1360—1400 durchschnittlich 20 —

1431

1447

1473

1543

1613

1694

1703

1817

1823

1858

1864

1867

1871

1875

1880

14

13

17

43

453

415

436

1331

1508

2794

102

83

131

2364

4309

4530

5730

7620

8238

10009

11887

13856

1) Gesch. von Frkf., S. 463.

2) Sie finden sich in den Beiträgen zur Statistik der fr. St. Frkf.

Bd. I, Heft 1, S. 4. 5. Heft 3, S. XLIV. Bd. II, S. 52 und 58. 120

und 122. 278. Bd. III. S. 72. IV, S. 73.

3) Namentlich gilt dies von den Haushai tungsziffern; denn dass

die mittelalterliche Steuerhaushaltung mit der Familie, welche den

Zahlen für 1864 und 1867 zu Grunde liegt oder mit der Haushaltung

(1880) der modernen Statistik nicht identisch ist, bedarf keiner Aus-

einandersetzung .
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B. Die Erwerbthätigkeit der Juden. — Ausschliesslichkeit des Geldleih-

geschäftes. — Die Schuldverzeichnisse von 1391. — Kein jüdiscfier Waaren-
handcl bis zum XVII. Jahrhundert. — Anfänge desselben. — Der

Wucher und die Verfolgungen.

Vou einer beruflichen Gliederung der Juden, mindestens

in dem von uns hier betrachteten Zeiträume , kann nicht die

Rede sein. So lange es ein deutsches Städtewesen gibt, hatte

der Jude nur ein Geschäft, das er — und nur er allein —
bis zum XVII. Jahrhundert ausschliesslich betrieb : Geld auf

Zinsen zu leihen. Wo ihn die Quellen einmal ausnahmsweise

mit einem andern Erwerb erscheinen lassen , da handelt es

sich fast immer um Thätigkeiten , welche aus dem Geldge-

schäfte entsprangen oder um solche , welche neben demselben

ausgeübt wurden. Selbst die viel verbreiteten jüdischen Aerzte

sind hiervon nur dann ausgenommen, wenn sie als Stadtärzte

ein öffentliches Amt erhalten hatten ^). Dass auch Rabbiner,

Lehrmeister und niedere Kultuspersonen sich nicht ganz des

Wuchers enthielten, obwohl ihnen derselbe verboten war , ist

bereits im vorigen Abschnitt erwähnt worden.

In dem ganzen reichen Schatze von Frankfurter Juden-

Akten und Urkunden aus dem XIV. und XV. Jahrhundert

kommt nur e i u Beispiel vor, dass ein Jude ein Handwerk ge-

trieben hat. Sein Name ist verloren gegangen. Er wird nur

als der Juden fursenger der sivarcisferher in den Rechen-

meisterbüchern von 1489—1500 aufgeführt mit einem Haus-

zins von anfangs 4V2, später 5 fl. , den er vß dem ferbehuse

l) Wenn K r i e g k , D. Bgth. I, S. 2 meint, die Judenärzte hätten

gleich dem Rabbi, dem Vorsänger und dem Schulklopper eine geringere

Summe für ihre Stättigkeit gezahlt; aber dafür hätten sie auch, wie

diese, keine Geldgeschäfte treiben dürfen, so widersprechen dem die

Steuerlisten. Von den dort vorkommenden 5 Judeuärzten zahlt Jacob

von Strassburg 1361—1370: 15 6., 1372-82: 20 fl., 1383—91: 31 fl.,

Baruch 1401 : 8 fl. , Isak 1410-1413: 4 fl., Salman von Zynonge 1489

—92: 50 fl.; sein Sohn Joseph 1493—97: 50 fl., 1499 und 1500: 52 fl.

Man vergleiche damit die Durchschnitte der Tabelle XXXVIII. Dass

Jacob von Str. Pfandleihgeschäfte trieb, wird durch Uglb. E Nr. 4 X
(s. u.) bezeugt, wo er mit nicht weniger als 12 verschiedenen Forde-

rungen im Belauf von etwa 380 fl. verzeichnet steht.
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zahlte, und es wird ihm die Verpflichtung auferlegt, nicht zu

wuchern. Wahrscheinlich handelte es sich in diesem Falle

um eine seltene Kunstfertigkeit ^), die dazu nur als Nebenge-

werbe geübt wurde. Ausserdem wird 1394 und 1395 eine

Jüdin als Käsemacherin (die Icescmcchern) eingetragen; doch

könnte es sich hier auch um einen Spottnamen handeln. Eben-

so ungowiss ist, was der Jitdr mit den schusselJcorbcii zu be-

deuten hat, der 1403 mit 2 fl. Steuer verzeichnet ist.

Von 1473 ab kommt gewöhnlich auch ein Wirth oder

eine Wirthiu der Juden vor. Es ist darunter bald der Pfleger

oder die Pflegerin in dem Armeuhause der Gemeinde verstan-

den, bald der Gasthalter in der von dem Rathe erbauten Her-

berge. Der letztere scheint häufig gewechselt zu haben ; we-

nigstens weisen die Rechenbücher von 1475— 1500 nicht we-

niger als fünf verschiedene Judenwirthe nach.

Nicht die leiseste Spur weist darauf hin, dass ein Jude

im mittelalterlichen Frankfurt jemals eigentlichen W aa ren-

hau d e 1 getrieben habe. Alles , was dahin gedeutet werden

könnte, erklärt sich einfach, wenn man sich die Mühe nehmen

will, die Natur des jüdischen Geldgeschäftes zu begreifen.

Dieses war in der Hauptsache Pfandleih- und Trödelge-

schäft zugleich. Die Pfänder waren zum grossen Theile Faust-

pfänder; schon der häufige Domicilwechsel, dem die Juden im

Mittelalter ausgesetzt waren, wies auf diese Art der Darlehens-

sicherung hin. Allerdings kommt auch ßeleihuug von Grund-

stücken vor, und sie erhält sich in Frankfurt noch das ganze

XV. Jb. hindurch, obwohl die Stättigkeit von 1424 den Juden

die sofortige Veräusseruug des ihnen gerichtlich überwiesenen

Eigens und Erbes au Christen geboten hatte ^). Aber sie

eignete sich uaturgemäss mehr für grössere Darlehen , und

auch bei diesen war einfache Verbriefung mit den im Mittel-

alter üblichen Sicherungen (Bürgschaft, Einlager etc.) das

1) Ueber die Färberei der Juden in Jerusalem vgl. Grätz, Gesch.

d. Juden VIl, S. 308.

2) Mitth. II, S. 202. Wiederholt in der späteren Stättigkeit. Erst

ein Nachtrag zu letzterer von 1494 bestimmte, daß hinfur den Juddett

Tceyn insatze eigens oder erhes gescheen sol. Uglb. E. Nr. 46 Ww, Bl. S'K
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Gewöhnliche. Mit dem Leihen auf Pfänder fieng gewöhnlich

der ärmere Jude sein Geschäft an, um später, wenn er zu Ver-

mögen gekommen war, zu Briefdarlehen und Immobiliarkrediten

überzugehen; aber es dürfte im ganzen XTV. und XV. Jahr-

hundert kaum irgendwo in einer deutschen Stadt einen Juden

gegeben haben, der völlig auf die Pfandleihe verzichtet hätte.

Man braucht nur die zahlreichen Judenordnungen flüchtig

durchzusehen, um sehr bald zu erkennen, dass alle von dieser

Voraussetzung ausgehen. Für Prankfurt besitzen wir dafür

überdies ein treffliches Thatsachenmaterial , und da dasselbe

auch in mancher anderen Hinsicht wichtige Aufschlüsse bietet,

so soll es hier in Kürze vorgelegt werden.

Wir kennen bereits den grossen Judenschulden-Erlass,

welchen König Wenzel im Jahre 1390 für einen Theil des

Deutschen Reiches verordnet hatte ^). Der Frankfurter Rath

hatte sich vergeblich bemüht, die Abwendung oder Milderung

dieser Massregel herbeizuführen, welche (ganz abgesehen von

der Schädigung der Steuerkraft seiner Juden) die Stadt mit

mancherlei Anfechtungen von Seiten der ihr feindlichen Ritter-

schaft bedrohte. Musste er doch im December 1390 während

eines Turniers Söldner zum Schutze des Judenquartiers auf-

bieten. Manche der Begünstigten begnügten sich nicht mit

dem Erlasse der noch schwebenden Schulden, sondern verlang-

ten noch Rückgabe bereits verfallener Pfänder oder bezahlter

Summen; andere hatten auf des Königs Brief hin neue Schul-

den gemacht und wollten »die Gnade« auch auf diese ausge-

dehnt wissen. Zu Anfang des Jahres 1391 setzte der Rath

desshalb eine sechsgliedrige Kommission nieder, welche alle

1) Die territoriale Erstreckung dieser wichtigen Massregel, auf die

hier nicht näher eingegangen werden kann, ist m. W. noch immer

nicht ganz klar gestellt. Jedenfiills erstreckte dieselbe sich auf ganz

Franken, aber nicht auf den Niederrhein, da 1491 ein Frankfurter Jude

die Forderung von Wilhelm von Caldenberg auf Schulderlass mit der

Einrede ablehnen konnte : Wilhelm sij ein Brauander vnd meyne , daz

er yme nicht plichtig sij widder zu gebin, die toile V7isers kern des kunigs

brieff besagit »in Franckenlande*. Im Allgemeinen vgl. noch S t o b b e,

S. 136 ff.
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bezüjjclich der Rückerabe vou Pfäiuleru oder Schuldbriefen ent-

stehenden Streitigkeiten zu schlichten hatte.

Bei der Arbeit dieses Liquidationsausschusses stellte sich,

wie es scheint, das Bedürfniss nach einer generellen Rege-

lung der ganzen Angelegenheit , soweit Frankfurter Bürger

dabei betheiligt waren, heraus. Der Rath beschloss desshalb

gleich nach Pfingsten, dass für die Bürger der völlige Erlass

bloss bei Schulden im Betrage vou 10 fl. und darunter ein-

zutreten habe, während bei höheren Beträgen nur die bereits

gezahlten Zinsen am Kapitale abgehen sollten. In Bezug auf

die Kapitalreste der letzteren Art behielt er sich eine Ent-

scheidung von Fall zu Fall vor. Etwaige Streitigkeiten wur-

den auf den Rechtsweg verwiesen '). Auf auswärtige Schuldner

erlitt dieser Beschluss natürlich keine Anwendung.

Die Arbeiten des Ausschusses zogen sich bis in das Jahr

1393 hin. Ein Theil derselben liegt uns vor in zwei Ver-

zeichnissen aus dem Jahre 1391. Das erste ^) derselben ent-

1) Da der Beschluss (einzelnes Blatt: Uglb. E 55 Nr. 22) seither

nicht bekannt war, so gebe ich hier einen Abdruck desselben : Vie drie

redde sin vhirkommen vnd han Iren bürgern vnd den iren die gnade mid

gunst von der Juden wegin getan 7nit namen vmb die schult, als sie in

schuldig sin worden vor datum vnsers hern des kunigs brieffe, also: Wer
den Juden schuldig ist zehin gülden heubtgeldes oder drunder, das sal

geneslich abe si7i vnd darzu der gesuch, vnd sollin in des uf die gnade

bri^e vnd phande widdergeben vnd sich herin {?) ledig sagin. Waz abir

über X gülden heubtgeldes ist, hette da der schuldige vor gesuch gegebin,

also vil sulde yme auch an dem heubtgelde abegeen. Was aber darüber

schulde blybs, das hat der ra<l hinder yme behalden, wie er das vzrichten

wulle. Wers auch, daz zusschen in vnd den Juden in diesen sachin vmb

bürgen, brieffe oder phande dheinerley zweyunge entstunden, daz beheldet

auch der rad hinder yme das sie des vor suitheiße vnd scheffen zu Fran-

ckenfort zum rechten bliben solliyi, vnd sollin auch von beiden siten da-

myde ein begnügen han, waz in also mit den rechten gesprochen wirt

nach dem alse vor stet. Auch vmb die schult, als man in schuldig ist worden

nach datum vnsers hern des kunigs brieffe, iz sij wenig oder vil, die sal

man beczaln. — Actum anno Dm. m'jccclxxxxprimo feria sexta post

festum PenÜiecostes. — üeber die drei Käthe vgl. K r i e g k , Bgzw.

S. 84 tf.

2) üglb. E Nr. 43 X. Ueberechrift: Nota: dit hernach geschriben

ist daz register , alse die Juden zu Franckenfurd fursten, grauen, frihen
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lullt grösstentheils bloss angemeldete Rückforderungen und

reicht nach einer gegen den Scliluss hin vorkommenden Da-

tirung bis Eude November 1391. Das zweite^) gibt meist

getroifene Entscheidungen und scheint schon zu Anfang Au-

gust abgebrochen worden zu sein. Die eingetragenen Fälle

sind in beiden verschieden. Es sind ihrer im Ganzen 279

;

natürlich ist das nur ein Theil, und wahrscheinlich nur ein

kleiner Theil der von dem königlichen Erlass berührten Ver-

pflichtungen ; aber das Material ist doch hinreichend, um uns

in den damaligen Geschäftsbetrieb der Juden einen Einblick

gewinnen zu lassen. Beide Verzeichnisse enthalten die Namen

der Schuldner und Gläubiger, meist auch die Art der Ver-

schuldung (ob Brief- oder Pfandschuld), Zahl und Art der

gegebenen bezw. zurückgeforderten Pfänder und das erstere

gewöhnlich auch die Schuldsumme, während das zweite in dieser

Hinsicht bei Bürgern oft mit Angabe der zu zahlenden Ab-

standssumme, bezw. Rückvergütung sich begnügt. Da die

Zahl dieser Fälle nicht sehr hoch ist und es wichtig schien,

eine ungefähre Vorstellung über den Minimalbetrag der schwe-

benden Verpflichtungen zu gewinnen, so haben wir dieselben

in den folgenden Zusammenstellungen mit berücksichtigt, um
nicht das ohnehin beschränkte Material noch mehr zu schmälern.

Bei der Verarbeitung des letzteren kam es zunächst darauf

an, einen üeberblick zu gewinnen über die territoriale Aus-

dehnung des Geschäftsgebietes der Frankfurter Juden. Doch

stellte sich sehr bald heraus, dass es unmöglich sei, eine eigent-

liche Herkunfts-Statistik ihrer Schuldner zu bieten, indem in

vielen Fällen nicht zu entscheiden war, ob man's mit einem

Fremden oder einem Frankfurter Bürger zu thun hat, der sich

nach seinem Heimatorte nennt. Desshalb wurden 80 sichere

Fälle ausgelesen, welche fast alle Personen vom Adel und aus

Jierren, rittern, knechteti vnd andern luden brieffe vnd phande widderge-

gebin han. Actum anno Dm. moccclxxxxjo.

1) Uglb. E Nr. 49 y. Ueberachrift : Als Jacob Weybe, Junge Frosch,

Jacob von Bomershewi, Ilerte Voigt, Heinrich von Lintheim vnd Wigel

Wydenbusch über die Judensache gesast sin vnd dit nachgeschriben ge-

handelt han.
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der Geistlichkeit, vereiuzelt auch Büroer benachbarter Städte

angeheu. Es entfallen

auf den jetzigen Fälle:

ß.-B. Wiesbaden 25

» Kassel 16

die Rbeiuprovinz 2

Prov. Oberhesseu 11

» Starkeuburg 13

> Rheinhessen 7

Unterfranken 6

Zusammen 80

Unter den Schuldnern der Frankfurter Juden sehen wir

einen grossen Theil des Adels der Wetterau, ferner des Taunus

und Westerwaldes, der Pfalz, des Odenwalds und der Berg-

strasse vertreten, ausserdem den Erzbischof von Mainz, Dom-
herren von Aschaffenburg und Würzburg, einen Kanoniker von

Oppenheim, endlich ein paar Bürger von Kreuznach , Geisen-

heim, Hanau, AschaÖeuburg , Mainz und Worms und einige

Bauern aus der Umgegend.

Besonders stark verschuldet ist der Adel, und es gab da-

mals auf zehn Stunden im Umkreis wol wenige Ritter und

Edelknechte, von welchen nicht Schuldbriefe oder Pfänder im

Frankfurter Judenquartiere zu finden gewesen wären. Vom
Helm bis zum Wappenschild {ein silhern schiben, daran der

Herren wapen stunden), von den silbernen Kreuzlein und ver-

goldeten Ketten bis zum grauen Mantel und dem schlichten

Leinentuch der Hausfrau war Alles zum Pfandleiher gewan-

dert. Sibold Schelm von Bergen war nicht weniger als fünf

verschiedenen Juden verschuldet; Marquart und Winter von

Rödelheim forderten 13 Schuldbriefe zurück und auch die Fa-

milie vom Wasen , welche mit 6 Mitgliedern vertreten ist,

hatte deren ein Dutzend zu beanspruchen. Engelhart von

Falkenstein verlangte von der Jüdin Zoruline einen Schuld-

brief zurück, der 600 gidden hcsagete vnd doch nit nie wan
200 gülden stand, d. h. er hatte 600 schreiben müssen und

nur 200 empfangen. Grete von der Mark Frau zu Falken-

stein uud Münzenberg hatte dem Juden Wolf von Seligenstadt

Bücher, die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 37



578

sieben Ringe, zwei Spännchen (kleine Spauj:jenj, einen Horn-

fessel und einen Vofrel (wol Schmuckstück) gegen ein Darlehen

von 29 fl. verpfändet ; von Süsskind von Weinheim forderte

sie zwei gülden fiirspan und Anna ihre Jungfrau hatte bei

demselben Juden zwey gülden fingerlin versetzt. Den grössten

Theil ihres Schmuckes aber verwahrte die schon genannte

Zornline, welcher für ein Darlehen von 121 fl. zwei Diamanten,

ein Safir, sechs Spannen, ein Kranz, ein »geschlagener« Gürtel

und eine silberne Schale in Versatz gegeben waren. Das sind

wenige Beispiele von vielen.

Wie man sieht, entbehrte die Behauptung König Wenzels,

dass der Adel nur noch durch völligen Scbulderlass zu retten

sei, nicht jedes Grundes. Mögen die vorausgegangenen Städte-

kriege, mögen Leichtsinn und Verschwendung den grössten

Theil der Schuld des üebels tragen: man darf die Augen vor

solchen Thatsacheu nicht verschliessen, wenn mau die Dinge

richtig beurtheileu will.

Aber auch um die übrigen Stände stand es nicht gut.

Der Erzbischof von Mainz forderte durch zwei seiner Amtleute

einen Schuldbrief über 1000 fl., ein Kanonikus zu Oppenheim

hatte einen silbernen Napf um 6 fl. verpfändet , auf einen

Würzburger Domherrn hatte ein Mann vou Eger 100 fl. bei

dem Frankfurter Juden Morse zu Schaden genommen. Das

Aergste aber hatte Gertrud vom Ryne (aus einer der ange-

sehensten Frankfurter Familien), Konventjungfrau des Klosters

zu Patershauseu geleistet, indem sie zivey pater)ioster, swene

gülden ringe vnd ewey ander fingerlin vnd ein bedebuch (!)

dem Juden Wolf gegen ein Darlehen von 10 fl. verpfändet hatte.

Die Frankfurter Bürgerschaft erscheint allerdings nicht

sehr zahlreich in unseren Listen, was nicht Wunder nehmen

kann, da nach dem oben erwähnten Rathsbeschlusse wol die

meisten Forderungen unter 10 fl. sich durch direkte Verstän-

digung zwischen Schuldner und Gläubiger erledigt haben wer-

den. Doch kommen sowohl Mitglieder des Rathes als auch

Frauen aus den angesehensten Familien unter den Verschul-

deten vor. Unter letzteren ist Klara von Glauburg mit nicht

weniger als vier verschiedenen Posten im Gesammtbetrag von
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105 fl., Else zum Goldstein mit einer Pfaudscbuld von 18 fl.

und die Frau zu Schönau mit 70 fl. Bemerkenswerth ist, dass

bei zwei dieser Frauen die Glüubiger erheblich höhere Summen
beanspruchten, als die Schuldnerinnen empfixngen haben wollten.

Handwerker sind verhältnissmässig selten und dann meist mit

kleineren Pfaudschuldeu verzeichnet. In Beziehung auf die

Pfänder war man hier nicht sehr wählerisch. Ein Schuhmacher

hatte 10 V2 Ellen Tuch hinterlegt, ein Schneider gar einen

Panzer, obwohl es den Juden verboten war, darauf zu leihen,

ein Wagner einen gesteppten Leibrock (srhccJien) um 1 u, die

Frau eines Schneiders eine silberne Krone mit einem Pfeil

(sfral) unten daran, einen Frauenrock, drei Ellen Flachstuch

und ein Kopftuch (hollc). Das seltsamste Pfand hatte aber

Johann Virneburg dem Juden Morse gegeben , nämlich ein

Pfund Eisen, und noch seltsamer ist , dass ihm darauf nicht

weniger als 7 fl. geliehen worden waren ^). Manche der Schul-

den Frankfurter Bürger sind secundäre, nämlich Bürgschafts-

verpflichtuugen und Schadenuahmen ^,) , andere sind Folgen

der Kronberger Niederlage, bei welcher zahlreiche Bürger in

Gefangenschaft gerathen waren und, um das Lösegeld zu zahlen,

hatten Geld aufnehmen müssen.

Als Inhaber von Schuldbriefen und Pfändern treten im

Ganzen 27 Juden (darunter 4 Frauen) auf, also 5 mehr als

im Jahre 1390 Stättigkeit versteuerten. Es ist dies ein Be-

weis dafür, dass manche gegen das Verbot unter eignem Na-

1) Ein anschauliches Bild von einer Verschuldung dieser Art gibt

folgender Eintrag : Henne hecker fordert an Eitschlin : j muntd , stet ij

gülden vnd einen viantel, stet einen gülden, ein nuwe langduch stet j gül-

den, ein deckelachen stet j gülden, ein deckelachen stet ix grossen, ein

deckelachcn stet xv /J, ein koppern stein stet j gülden vnd ein eren (irden)

doppen. Darvur sy gesuch mit dem heuhtgclde beczalt. Hin brotduch stet

vß vnd ein sleiher stet vß. Entwertet die Judynne : die phande sin vor

der gnade virgangen ; so sprichet Eitschlin, sie habe yme vormals V(m der

gnade wegin widdergegehin ein phanczer (.'), einen dappart (Mantel), ein

hantfaiJ, ein bette ; des irkennet Henne becker. Darzu sagit die Judynne,

daz sie ym auch widdergegehin hahin ein wammeJ vnd ein Jlesschen.

Herumb sin sie gutlich gericht vnd sal yme die Judynne iiij gülden gebin.

2) Vgl. S t b b e , S. 114 f.

37*
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inen wucherten, welche mit andern in einer Stilttigkeifc sassen.

Die Ausstände , welche von dem königlichen Erlass betroffen

wurden, vertheilen sich auf die verschiedenen (^laubiger sehr

verschieden. Sie beliefen sich

bei 11 Juden auf weniger als 100 fl.

»9 » » 100— 500 fl.

»3 » » 500—1000 fl.

» 3 » » 1000-2000 fl.

» 1 » » über 2000 fl.

Insgesamnit betrugen die in beiden Listen benannten

Judenschulden 15805^/4 fl. in 232 verschiedenen Posten. Dazu

kommen aber noch 47 Posten, deren Beträge nicht benannt

sind. Nehmen wir für letztere einen gleichen Durchschnitts-

betrag an, wie ihn die benannten Forderungen haben, so hätte

die Frankfurter Judenschaft allein an den in unseren Ver-

zeichnissen namhaft gemachten Schuldnern etwa 19000 fl.

verloren.

Am schwersten wurde Zornline, die Witwe Fifelins von

Dieburg mit ihren Söhnen betroffen. Dieselbe büsste allein

75 auf ihren Namen stehende Forderungen ein ; dazu kommen

noch 24 weitere Ausstände auf die Namen ihrer drei Söhne,

im Ganzen also 99 Posten. Von diesen sind nur 80 den Be-

trägen nach bekannt: sie belaufen sich auf 8352 fl. Der Ge-

sammtverlust ist darnach auf über 10000 fl. anzuschlagen.

Und dabei geben die Verzeichnisse des Liquidations-Ausschusses

nur einen Theil ihrer Ausstände an. Führte sie doch, wie

wir zufällig wissen^), 1390 einen Process mit einem ihrer

adlichen Geschäftskunden , bei dem es sich um einen Betrag

von 3000 fl. handelte.

Aus diesem einen Beispiele vermögen wir auch zu er-

sehen, wie wenig die Frankfurter Juden Ursache hatten, sich

über die Höhe ihrer Besteuerung zu beklagen. Die Zornline

zahlte mit ihren Söhnen 1390 und 1391 eine Jahressteuer

von 60 fl. Nun betrug damals der Judenzins in Frankfurt

für bürgerliche Schuldner 2 junge Heller wöchentlich vom Pfund

1) Kriegk, Bgzw., S. 438, Aniii. 2.
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Heller oder 43^3 Proceut '). Für Auswärtige hatte derselbe

keine Grenze. Nehmen wir aber an, dieser bürgerliehe Zins-

fuss sei von Zornline und ihren Söhnen auf alle ihre Ausstände

angewendet worden und es seien alle Extragewiune bei Dar-

lehens-Prolongatioueu und -Umschreibungen , Pfandverkäufen

etc. weggefallen, so würde bei einem Darlehenskapital von

10 000 fl., das wir mindestens rechnen müssen, der jährliche

Zinsertrag sich auf 4333 fl. belaufen haben. Die Steuer von

60 fl. betrug also kaum l^/s Procent des Einkommens. Heute

würde ein solches Einkommen in Frankfurt mindestens eine

vierfach höhere Steuer zu tragen haben ^).

Was die F o r ra der Verschuldungen betrifft , so ist

diese nur bei 251 Fällen zu ersehen. Von diesen waren 130

(51,8%) Pfaudschulden und 121 (48,2%) Briefschulden. In

Wirklichkeit muss ein stärkeres Ueberwiegen der Pfaudschul-

den stattgefunden haben, da unser Verzeichniss vorwiegend

grössere Posten enthält , bei denen die Verbriefung üblicher

war. Das letztere erklärt sich daraus, dass grössere Dar-

lehen nur Leuten in besseren Vermögensumständen gewährt

1) Vgl. die beiden Stättigkeiten von 1371 und 1402 im Anhang.

Darnach hatte das Privileg Kaiser Ludwigs von 1338 (Böhmer,
Urkdb. S. 553), nach welchem für Bürger der Wochenzins l'/2 hl. vom S

und für Fremde 2 hl. betragen sollte, damals keine Kraft mehr. Eine

mir vorliegende Urkunde über die Judenschuld eines Frankfurter Bür-

gers von 1394 setzt 2 alte Heller für den Gulden fest, was ungefähr

dem Verhältnisse: 2 neue auf 1 Pfund entsprechen würde (240 neue

Heller sind in dieser Zeit = 180 alten).

2) Der Metallwerth des Guldens belief sich um 1390 etwa auf 9V2

Mark (Gold). Zornline zahlte also in unserem Gelde 570 M. für ein

Einkommen von rund 41 600 M. Nach dem Fusse der preussischen Ein-

kommensteuer würde dieses Einkommen heute mit 1080 M. und wahr-

scheinlich mit einem mindestens ebenso hohen Kommunalzuschlag be-

steuert werden. In Basel würde der Besitzer eines werbenden Ver-

mögens von 118750 Fr. und eines Einkommens von 52 000 Fr. zu zahlen

haben

:

1. Einkommensteuer 1840 Fr.

2. Vermögenssteuer 100 Fr.

3. Städtische Gemeindesteuer 500 Fr.

Zusammen 2440 Fr.
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wurden. Weuu für eiozelne Forderungen Briefe und Pfänder

zugleich zurückverlangt werden , so hat man es hier mit ur-

sprüngliclien Briefschulden zu thun, bei denen der Schuldner

regelmässig Pfaudstellung versprechen musste, im Falle er auf

die erste Mahnung nicht zahlen konnte.

Von den ihrem Belauf nach bekannten 232 Forderungen

waren

versichert
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auf
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Rückvergütung, und zwei Bauern aus der Umgegend machen

auf Erlass einer Forderung von einem Fuder Wein und von

30 Achtel Korn Anspruch. Das Alles sind aber nur Modali-

täten des Geldgeschäftes, wie sie noch unser heutiger Bauern-

wucher aufweist, kein Handel.

Das ganze Judenrecht des Mittelalters nimmt die soeben

geschilderte Art des Geschäftsbetriebes zur Voraussetzung. Der

Schutz, den es dem gutgläubigen Erwerber gestohlener Sachen

gewährt, das Verbot, bei Nacht oder bei verschlossenen Thüren

einen Kaufhaudel oder ein Pfandleihgeschäft abzuschliessen, die

üntersagung des Ankaufes oder der Beleihuug von Messgewand

und Kirchengeräthen , nassen oder blutigen Kleidern , rohen,

unbereiteten Tüchern , Wollen- und Baumwollengarn , Har-

nisch u. s. w. — sie alle suchen das Gemeinwesen gegen Ge-

fahren zu schützen , welche mit der lichtscheuen Art dieser

Geschäfte verbunden waren ; sie alle liegen weitab von den

Bahnen des legitimen Waarenhandels.

Die Frankfurter Judenstättigkeiten haben derartige Be-

stimmungen so gut wie die Judenordnungen anderer Städte;

aber in der ganzen schier unübersehbaren Masse von Vor-

schriften über Unterkauf und Waarenhandel, Zoll und üngeld

findet sich auch nicht eine Andeutung von einer Betheiligung

der Juden an der Vermittlung des Waareuaustausches, obwohl

an einen Ausschluss derselben von diesen Dingen zu der Zeit,

als sie wirkliches Bürgerrecht genossen , also mindestens bis

zum Ende des XIV. Jh., nicht zu denken ist. Was dieser Art

am Ende des XV. Jh. in den Akten vorkommt, bestätigt le-

diglich unsere Auffassung.

So behaupten die Frankfurter Juden in einer um 1490

dem Rathe überreichten Beschwerdeschrift ^) , es sei von alter

gewonheit gewest, das wir in der messe fryheit, so allermen-

niglichen erlaubt ist zu liauffen vnd 2U verlangen , auch lian

mögen mit der eleu gewant mesßen vnd verkaiiffen ; daz ist

vns in ktirtz verholten tcorden von den snydern. Der Rath

verspricht, mit den Schneidern zu reden, wird aber von diesen

1) Uglb. E. 43 Ee Nr. 1.
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über das alte Herkommen eines andern belehrt worden sein.

Denn bereits in einer Bestimmung der späteren Stiittigkeit vom

20. Juni 1485 ') war zu lesen , es sei den Judden von alter-

here verhotoi, das sie Jcei/nc duchc mit der eleu vß snyden

noch mit der eleu verlriiffen , wogegen ihnen der Verkauf in

ganzen , halben oder Viertel-Stücken erlaubt sei. Darin lag

nichts weniger als eine Zurücksetzung der Juden zu Gunsten

der Christen ; denn die Weber unterlagen der gleichen Be-

.schränkung. Dass aber auch nicht an einen Tuchgrosshandel

zu denken ist, sondern lediglich an die Versilberung von Pfän-

dern und Gelegenheitskäufen, ergibt sich aus den im Text uu-

mittelbar folgenden Worten: Dartzu sollen sie die cleidere, die

yne versat^t iverden, nit anders dem sie yne versatzt sin ma-

chen luißen ; tvelcher Judde das durch sich selbst oder ymandts

anders von sinen ivegen idterfnre, der solle von iglicher elen,

die also ußgesnyden oder mit der elen ußgemessen were vnd

von iglichem veränderten cleide eynen gülden zu pene gehen.

Ebenso ist es zu beurtheilen, wenn in späteren Bestimmungen

derselben Stättigkeit den Juden untersagt wird, Spezerei an-

ders als in ganzen Säcken oder Fässern und nicht unter 25 it^

gesponnene oder gezwirnte Seide und Seideubänder unter einem

Pfund zu verkaufen, und wenn sie angewiesen werden , Gold,

Perlen, Silber, Granaten, Korallen, Achatstein, Silbergeschirr,

das sie nach Gewicht verkaufen , auf des Rathes Silberwage,

Zinn und Messing über 25 u auf der allgemeinen Stadtwage

wiegen zu lassen ^). Zu dem allem waren unter gleichen Um-
ständen auch die Christen verpflichtet.

Nicht dasselbe gilt von einer Vorschrift von 1488, welche

also lautet : Itan sal den Judden uff dem merte oder inne der

stat offentliclien feile zu han nit gestat werden. Auf dem

Markte sollte der Konsument direkt mit dem Producenten oder

1) üglb. E. Nr. 46 Ww, Bl. 2a.

2) A. a. 0. Bl. 9^. 5i'. Später wurde der Artikel über die Spezerei

folgendermassen grelasst: Die Juden sollen keine Specerey hinter sich

kauffen noch verkaujfen ; was aber von Specerey vnd derogleichen p fands-

toeiß hinder sie kommen vnd verstanden were, die mögen sie loiderumb

verkauffen etc. Abdr. d. Stättigk. von 1613 S. 24.
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Grosshändler, allenfalls noch durch Vermittlung des Unter-

kliufers verkehren. Hier war für den Juden ebensowenig ein

Platz wie für den christlichen Krämer und den Vorkäufer von

Lebensmitteln. Nur darin, dass den letzteren in ihren Häu-

sern und aui' ihren »verzinsten Ebenstem« der Detailverkauf ge-

stattet war, den Juden aber nicht, lag der unterschied. Eine

x4bweichung von den die Stadtwirthschaft des Mittelalters be-

herschendeu Ideen kann aber auch darin nicht gefunden wer-

den. Der Jude war am Ende des XV. Jh. nicht mehr Bürger

sondern »Untersasse« des Rathes«. Wenn er in Bezug auf die

Abstossung seiner Pfänder und Nothkäufe dem Fremden gleich-

gestellt wurde, so sollte damit verhütet werden, dass er neben

seinem eigentlichen Gewerbe, dem Geldleihgeschäfte, ein zweites

betriebe, das in der Stadt eine bürgerliche Nahrung bildete:

den Detailhandel, Er unterlag in dieser Hinsicht keinen grös-

seren Beschränkungen als manche Handwerker, und wenn man
darin die Anzeichen einer besonderen Eng- und Hartherzig-

keit der Christen gegen die Juden hat erblicken wollen , so

hat man sich eben nicht in die mittelalterliche Wirthschafts-

ordnung hineingedacht.

Das Mittelalter konnte sich den Juden gar nicht anders

denn als («eldverleiher vorstellen; was er in diesem Geschäfte

an Gebrauchsgegenständen und Waareu erlangte, sollte er im

freihändigen Verkauf verwerthen ; der Handel mit diesen Din-

gen gehörte einer andern Berufssphäre an, die gegen Eingriffe

Nichtberechtigter ebenso geschützt werden musste, wie der

Jude Schutz verlangen konnte , wenn etwa ein Krämer sich

hätte beikommen lassen, in seine Pfandleihgerechtsame einzu-

greifen. Ist an diesen Dingen etwas zu beklagen , so ist es

nur das Eine, dass die Juden in der Zeit, als freie Wirthschaft

war und als sie den übrigen Bevölkerungsklassen gleichgestellt

waren, was beides bis gegen Ende des XIV. Jh. in Frankfurt

der Fall war , sich nicht anderen Beschäftigungen und Nah-

rungszweigen , sondern ausschliesslich dem bequemen Wucher

zugewendet haben. Wenn man ihnen heute zum Verdienste

anrechnet, dass sie die schwächste Stelle der mittelalterlichen

Wirthschaftsorduung mit Geschick herauszufinden wussten, so
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tadle man wenigstens nicht, dass sie in der Weiteren twick-

liinor dieser Ordnung auch die unangenehmen Konsequenzen

der^^elben auf sich zu nehmen hatten.

Das ganze XVI. Jahrhundert hindurch sind für die Stel-

hmg der Juden zum Handel die Bestimmungen der späteren

Stättigkeit massgebend geblieben. Ja sie wurden zum Theil

noch verschärft. Wurde doch in der Polizeiorduung von 1577

ausdrücklich gesagt, daß sie (die Juden) sich allein zu Erhal-

finif/ ihres Leibs vnd Lehens oder nottürftiger Nahrung des

Gelthihens rechfniessig gebrauchen möchten. Es lässt sich leicht

begreifen, wie unter diesen Umständen die starke Vermehrung

der Frankfurter Judeugemeinde am Ende des XVI. Jahrhun-

derts einerseits zu einer entsetzlichen Auswucherung der Bür-

gerschaft , anderseits zu mancherlei Uebergriffen derselben in

die ihnen verbotenen Gebiete des Handels führen mussten.

Die Klagen der Bürgerschaft, wie sie 1612 vor den Kaiser ge-

bracht wurden
,

geben darüber den genauesten Aufschluss.

Vnd icöUen E. Kaij. May. nur Selbsten consideriren , heisst

es in einer Bittschrift vom 21. Juni des genannten Jahres,

was vor stattlicher Vnterhalt vnd Proiiiantirung auff so viel

Tausent müssige Seelen gehe. Bann sie vom Wind nicht leben

l'önnen, ivo nemen sie dann änderst ihren Vnterhalt her cds

auß vnserm Schiveiß vnd Blntt, dcüiero tverden sie rnsere

Costgenger , sie seind vnsere SugEgel, die nicht nachlassen,

biß auch das Marie in Beinen verzehrt vnd Wir mm Bettelstab

fertig. In einer zweiten den Subdelegirten unterm 3. Novem-

ber 1612 übermittelten Vorstellung wird gesagt, dass die Juden

mit andern Partiten, frembden Kaiiffschlagen vnd Handlungen,

geradt als ob sie Zunfftig tveren, mit Perlen, Edelgesteinen,

Wein, Tuch, Lcder vnd Gewand, mit Pferd, Ochsen vnd Viehe

vnd andern dergleichen vnzehlichen Wahren mehr ztiJcauffen

vnd zuverkauffen, tvie auch mit Freijereyen, Versprechen, Ver-

fälschen vnd Verleumbdcn füglich vmbgehen, den andern Chri-

sten und Bürgern ihre Nahrung dadurch merchlich schive-

chen etc. ^). Man klagt also zugleich über die Wucher-Prak-

1) Diarium historiciim p. 87.
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tiken der Juden und über ihre Eingriffe in fremde Gewerbe-

gerechtsanie ; mau verlangt Verminderung ihrer Zahl und dass

sie mit zinilichcr IlmidthieriDU/ , Handel vnd Arheit sich er-

nchren mögen. Mag manches Ungereimte, was damals zu Tage

trat , der Aufregung jener unruhigen Tage zu Gute gehalten

werden , das wird unmöglich geleugnet werden können , dass

ein guter Theil der Ursachen des verspäteten Kampfes der

Zünfte gegen das Patriciat in den Jahren 1612— 1014 den

Uebelständen zuzuschreiben ist, welche die früher freiwillige,

später erzwungene Beschränkung der Juden auf das Geldleih-

geschäft herbeigeführt hatte.

Trotzdem wird auch in der erneuerten Stättigkeit von

1616 von den kaiserlichen Kommissarien die Anschauung fest-

gehalten und zum Ausdruck gebracht , dass die Juden ledig-

lich das weiter verkaufen dürfen , was ihnen bei ihren Geld-

geschäften pfandweise zukommt^). Nur in einem Punkte

wird eine Ausnahme gemacht, nämlich in Bezug auf den Han-

del mit neuen Kleidern , der ihnen unter der Bedingung ge-

stattet wurde , dass sie dieselben bei eingesessenen zünftigen

Schneidermeistern anfertigen Hessen : alldieweil sonsten die

Bürger in der Statt dergleichen Meider nicht fayl haben, auch

den schneidern oder ivittiven nicht abgehet.

Bei dieser Beschränkung ist es denn freilich nicht geblie-

ben. Vielmehr haben sich die Juden im Laufe des XVII. Jahr-

hunderts einer Reihe von Handelszweigen bemächtigt, welche

dem Trödelgeschäfte in ihrem Betriebe ähneln oder sich mit

dem Geldleihegeschäft bequem verbinden Hessen. Die im vo-

rigen Abschnitt erwähnte Visitation der Judengasse von 1694

gibt bei jedem Hausgesässe auch die »Handlung« des Haus-

haltuugsvorstaudes genau an. Aus diesen Angaben ergibt sich,

dass von den damals vorhandenen 415 Hausgesässen 109 sich

mit dem Geldleih- und Trödelgeschäft abgaben , 106 trieben

Handel mit Schuittwaaren, Schnüren, Knöpfen, Strumpfwaaren,

Kleidern u. dgl., 24 mit Spezerei und Viktualien, 14 mit Häu-

ten, Federn, Fettwaaren, 5 mit Frucht, Pferden und Wein, 9

1) Diarium hist. p. 363 f.
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beschäftigteu sich mit dem Ausschank von Wuin und Bier, 3

hielten Herbergen uud 2 Garküchen. Die übrigen versichern

entweder, dass sie »nichts handeln«, oder sie stehen im Dienste

ihrer Glaubensgenossen als (Gemeinde- und Kultusbeamte, Rechts-

gelehrte uud Aerzte, Schreiber und Buchhalter etc. In letztere

Kategorie sind auch die 13 Handwerker zu rechnen , welche

das Verzeichniss aufweist, nämlich 7 Metzger, 3 Fleischhacker

und 3 Bäcker.

Mit diesem flüchtigen Ausblick auf die neue Zeit des Ju-

denthums müssen wir unsere Uebersicbt al)brechen. Hat die-

selbe uns gelehrt, mit wie furchtbarer Einseitigkeit die mittel-

alterlichen Juden das Geldleihgeschäft gepflegt haben, so gibt

sie uns zugleich den Schlüssel in die Hand zur Erklärung der

Verfolgungen, denen dieses unglückliche Volk namentlich vom
XI. bis zum XVI. Jahrhundert ausgesetzt gewesen ist. Prop-

ter tisuras vcxahanhir, sagt eine Frankfurter Chronik, und wer

sich vorstellen kann, was lawinenartig anwachsende (leldschul-

den in dem trägen Güterflusse einer naturalwirthschaftlichen

Zeit bedeuten, wird die Wahrheit dieses Ausspruches verstehen ;

er wird jene Greuel nicht entschuldbar, wohl aber erklärbar

finden.

Freilich in der neueren wissenschaftlichen Litteratur , in

welcher die Seisachtheia des Solon gebührend gepriesen und

über die Schuldknechtschaft der römischen Plebejer Thränen

vergossen werden , sucht mau noch immer vergebens nach

einer richtigen Würdigung dieses Punktes. Da erscheint noch

immer die ganze mittelalterliche Christenheit vom Kaiser bis

zum letzten Handwerksknechte in ihrem Verhalten gegen die

Juden wie eine grosse Räuber- und Mörderbande. Religiöser

Fanatismus, Hetzereien der Geistlichkeit, Habsucht, Blutgier

— was hat man nicht Alles für die Judenverfolgungen ver-

antwortlich gemacht! Neuerdings hat Röscher^) den Ge-

danken ausgesprochen und auf dem nicht mehr ungewöhn-

lichen Wege der historischen Analogie zu begründen gesucht,

»die Judenverfolgungen unseres späteren Mittelalters seien zum

1) Zeitschrift für die gas. Staatswissenscbaft XXXI (1875), S. 511 If.
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grossen Theil ein Produkt der Handelseifersucht und hiengen

zusammen mit dem ersten Aufblühen des nationalen Handels-

standes«. Andere luil)en diesen Gedanken verallgemeinert, ohne

sonderlich darauf zu achten, dass Judenverfolgungen stattge-

funden haben , lange bevor von einem »nationalen Handels-

stande« die Rede sein konnte ^) und dass dieselben, wenigstens

seit dem Ende des XL Jh., überall da, wo wir sie genauer

kennen , sich als elementare Ausbrüche der Volkswuth dar-

stellen , nicht als Machinationen einer einzelnen Klasse.

Dass historische Thatsacheu nicht durch Analogie eruirt

werden können , braucht wohl nicht gesagt zu werden. Soll

jene Vermuthung desshalb bestehen, so müssen urkundliche

Zeugnisse beigebracht werden , aus welchen hervorgeht , dass

die Juden bis zu den Kreuzzügen im Alleinbesitz des Waaren-
haudels in Deutschland gewesen sind, oder dass sie doch min-

destens den Waareuhandel als Hauptgeschäft betrieben haben.

Für keines von beiden liegen aber positive Thatsacheu vor. Was

man bis jetzt von dieser Art vorzuweisen vermocht hat, sind

lediglich Judicien (Ausdrücke wie mercatores et Judaei, nego-

tiatores Judaei, Judaei et ceteri mercatores, Erwähnungen der

Juden in Zollordnungen u. dgl.), die leicht auch anderer Deu-

tung fähig sind ^). Ueberall dagegen, wo eingehender des Ge-

schäftsbetriebes der Juden gedacht wird, von den Kapitularien

Karls d. Gr. bis zu dem berühmten Speyerer Judenprivileg

Heinrichs IV. sehen wir das Geldleihgeschäft, wenn auch viel-

leicht nicht in seiner ganzen späteren Ausbildung, so doch in

seinen wesentlichen Zügen vor uns, und es ist der beste Grund

zu der Vermuthung vorhanden , dass sie vor den Kreuzzügen

sich nicht anders am Handel betheiligt haben, als nach den-

selben, nämlich mit Operationen , welche in den Rahmen des

1) Vgl. z. B. Grätz V, S. G5. 75. 408 ff. Stobbe, S. 183.

2) Die Stellen bei Stobbe, S. 199 f., Anir.. 7 und 8. Was aus

diesen Stellen hervorgeht, ist nur das Eine, dass die Juden im fränki-

schen Reiche mit Vorliebe Sklavenhandel getrieben haben. Mög-

licherweise haben sie sich hier auch in grösserer Ausdehnung am
Waarenhandel betheiligt.
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Geldgeschäftes passten. Dei' »nationale Handel« aber reicht

weit hinter die Kreuz/.üge zurück ^).

Wenn wir somit die Vermutluuio- Itoscher's als unhalt-

bar bezeichnen müssen , so soll damit keineswegs behauptet

werden, dass die Auswucherung der Bevölkerung die alleinige

Ursache der Judcnvcrfolu'unLjen «gewesen sri. Religiöser Fana-

tismus, nationale Antipathie mögen dabei manchmal mitge-

wirkt haben. Nur die Hauptursache war zweifellos der Wucher.

C. Die Herkunft der Frankfurter Juden.

Au eine Untersuchung der Herkunft der Frankfurter Juden

in dem von uns betrachteten Zeiträume knüpft sich ein ganz

besonderes Interesse. Bei der günstigen Verkehrslage der

Stadt und ihrer Bedeutung für den Geldhandel sind wir be-

rechtigt, von einer genauen Kenntniss der Heimatverhältnisse

der dort eingewanderten Juden Aufschluss zu erwarten über

die Verbreitung dieses Volkes im mittelalterlichen Deutschland

überhaupt, über seine Vertheilung auf Stadt und Land, die

Hauptrichtung seiner inneren Wanderungen. War doch Frank-

furt, trotz der nach unserem moderneu Massstabe nur geringen

Zahlenstärke der damaligen Judengemeiude, schon ehe es nach

der Nürnberger Judenvertreibung von 1498 zum Sitz der grossen

Synagoge wurde, einer der bedeutendsten Sammelpunkte des

Judenthums im Deutschen Reiche. Nach einem im Frank-

furter Stadtarchiv ^) befindlichen Schreiben von 1491, enthal-

tend den anslag, so vnser allcryncdiyster hcrr der romisch Jm-

niy mitsamht den churfursten vnd fursten des nehstyehahten tayes

zu Niirmhery auf yenicin judischeit allcnthalhen in dem heil.

Meiclie yctan haben, hatten damals binnen drei Wochen zu zahlen

die Juden in

1) Man vergl. die zahlreichen Fälle, in welchen seit dem VIII. Jh.

mercatares in deutschen Städten erwähnt werden, wo noch viele Men-

-chenalter nacliher sich keine Spur von Juden findet. Beispiele bei

Maurer, Gesch. d. Städteverf. I, S. 309 f. 316 ff.

2) Alierhand Schreiben und Bericht betr. der Juden E üglb. Nr. 45

Tom. II, Nr. 85.



600



593

Zählung bestimmen niussten. So kommt es, dass oft Ge-

schlechter, deren Glieder mehrere Menschenalter hindurch in

den Steuerlisten unter ihrem Herkunftsuamen zu verfolgen sind

und die zu Zeiten einen bedeutenden Bruchtheil der Gemeinde

gebildet haben , wie die Nachkommen Jacobs zum Storche

von Eppsteiu und Simons von Nürnberg, in die Herkunfts-

statistik nur mit einem oder zwei Namen eingestellt werden

konnten.

Allerdings ist von 1360—1500 der Familienbestand der

Gemeinde nichts weniger als stabil. Das Gehen und Kommen
einzelner Hausstände bricht in dieser ganzen Zeit nicht ab.

Aber im Allgemeinen ist doch wohl im Auge zu behalten,

dass das jüdische Geldgeschäft, wenn es rentiren sollte, das

Verharren an einem Orte verlangte. War der kurzfristige

Pfandkredit, den es gewährte, an sich schon im Widerspruch

mit dem langsamen Güterumschlag eines naturalwirthschaft-

lichen Zeitalters und entsprang deshalb der Hauptgewinn des-

selben gewöhnlich nicht dem ersten Darlehen sondern den

weiteren Geschäften, die sich bei unbenutzt gebliebener Zah-

lungsfrist an dasselbe knüpften, so musste anderseits die Li-

quidirung zahlreicher Pfänder, zu der die Hülfe der heimischen

Gerichte unerlässlich war, sich überaus schwierig gestalten

und mancherlei Verluste mit sich bringen ^). Darum waren

es gerade die reichsten Familien, welche nach der allgemeinen

Steuererhöhung von 1413 in der Stadt blieben, während von

den mit geringeren Steuern belasteten die meisten sie ver-

liessen — einige allerdings nur, um nach einigen Jahren wie-

derzukommen. Das letztere lässt sich bei den Ausgewanderten

1) Allerdings gewährte der Rath in solchen Fällen wol den Aus-

gewanderten eine Frist innerhalb deren sie ihre Ausstände beitreiben

konnten. So war 1441 Nathan, der Sohn Jakobs zum Storche, mit

seinem Bruder Salomon zu einer Strafe von 1100 fl. verurtheilt worden,

weil sie auf gestohlenes Messgut geliehen hatten. Derselbe hatte in

Folge dessen — ob freiwillig oder kraft Urtheils, ist nicht zu ersehen —
die Stadt verlassen. Der Kath aber gestattete ihm eine Frist von

Martini 1441 bis Laetare 1442, hie zu sin, sin scholt mit recht mögen

inczufordern und verlängerte später die Aufenthaltsbewilligung bis

Walpurgis 1442.

Bücher, Die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 38
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öfter beobachten, und wir dürfen daraus schliessen, dass die

Erfahrungen , welche sie draussea gemacht hatten , doch zu

Gunsten des milden Frankfurter Regimentes sprachen. Im

Ganzen beschränkte sich der zeitweis starke Personenwechsel

immer nur auf einen Theil der Gemeinde, während der Stamm
derselben trotz der kurzen Stättigkeitsfristen stabil bliel).

Endlich war im XIV. und XV. Jahrhundert der später

so allgemein verbreitete Gebrauch , die Juden bloss mit dem

Vornamen zu bezeichnen , schon ziemlich häufig. Desshalb

bieten manche der Frankfurter Verzeichnisse lediglich diese

Namen und sind für die Herkunftsermittlung unbrauchbar.

Dagegen wird überall , wo Familien neu in das Bürgerrecht

oder die Stättigkeit aufgenommen werden, die Herkunft an-

gegeben, und auch in vielen Steuerlisten ist diese Art der Per-

sonenbezeichnung die überwiegende. Durch zahlreiche Ver-

gleichungen der verschiedenen Verzeichnisse ist es darum doch

gelungen, die Herkunft aller im XIV. und XV. Jh. eingewan-

derten Familien bis auf etwa ein Dutzend sicher festzustellen.

Dennoch ist das so gewonnene Material ein so beschränk-

tes geblieben, dass es nur mit grösster Vorsicht und indem

wir im Voraus auf weitgehende Schlussfolgerungen verzichten,

zur statistischen Bearbeitung benutzt werden darf. Im Ganzen

lagen uns 229 sichere Fälle mit Herkunftsangaben vor. Von

diesen entfallen 7, weil Orte unter den überlieferten Namen
nicht aufzufinden waren ^) und 2 wegen mehrfachen Vorkom-

mens des Namens (Burg). Zur Verarbeitung blieben übrig

220 Fälle. Die Vertheilung der Herkunftsangaben , auf die

heutigen Staatsgebiete ergibt folgendes Resultat. Von

den vou 1311 bis 1500 Eingewanderten stammten

aus den Staatsge
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Juden
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5. R.-I3. Düsseldorf und
Aachen.

Eaimerich 4

Erkelenz 1

Jülich (Giilche) 2

Linnich {Lenich) 3

Zone {Zontz) 1

Zusammen 11

6. R.-B. Erfurt.
Erfurt 2

Nordhausen 2

Zusammen 4

Aus dem Königreich Preussen überhaupt 99.

II. Königreich Bayern.

1 . U n t e r-, M i
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2. Baden.

Bruchsal 1

Bischot'sbeim (Tauber- oder

Neckar-) 1

Freiburg 1

Heidelberg 2

Konstanz 1

Ladeuburg (Landinherg) 1

Lauda {Luden) 1

Mannheim
Mosbach

Wertheim

Zusammen 11

3. E I s a 8 s.

Knsisheim

Mülbausen

Strassburg

Zusammen 6

Aus den übrigen deutschen Staaten überhauiit: 23.

V. Aus auderu Ländern.

1. Schweiz.
Basel

Schafthausen

Zürich

Zusammen 3

2. N i e d e r 1 a n d e und Luxem-
burg.

Luxemburg 1

Ysselstein 1

— Stolzemburg 1

Zusammen 3

3. Andere.
Eger 1

Jerusalem ') 2

Zusammen 3

Da dieses Verzeichniss die gleiche Zeitperiode umfasst,

wie uusere frühereu Untersuchungen über die Herkunft der

Neubürger christlichen Bekenntnisses, so dürfen wir dasselbe

mit der oben S. 430—449 gegebenen Ortsliste unmittelbar

vergleichen und bei der weitereu Verarbeitung der gewonneneu

Ziffern die Herkunftsverhältuisse der eingewanderten jüdischen

Haushaltuugsvorstände mit denjenigen der zu gleicher Zeit

in die Bürgermatrikel eingetragenen Christen zusammenstellen.

Zunächst drängt sich uns hier die Beobachtung auf, dass das

Zuwanderungsgebiet der Juden, als Ganzes betrachtet, ein enge-

res ist als dasjenige ihrer christlichen Mitbürger und zugleich

ein weiteres. Ein engeres, weil es sich in der Hauptsache

1) Ysdk von Jerusalem vnd sin bruder 1370—1373 und Fifelman

von Jerusalew vnd Drostlin sin swager 1374— 76. Dass wir hier Leute

vor uns haben, welche aus Jerusalem gebürtig gewesen seien, ist schwer

zu glauben. Möglicher Weise waren beide als Pilger im heiligen Lande

gewesen, das damals vielfach auch von Juden in dieser Weise besucht

wurde (G r ä t z , Gesch. der Juden VlI, S. 306 f.) und hatten dann den

Namen von Jerusalem beibehalten.
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auf die zu beiden Seiten des Rheines gelegenen Reichsländer

nebst Hessen und Franken beschränkt, während das der christ-

lichen Neubürger erheblich über diese Grenzen hinausreicht.

Ein weiteres, weil die entfernteren Theile des Zuwanderuugs-

gebietes verhältnissmässig stärker vertreten sind als bei den

Fremdbürtigeu in der übrigen Bürgerschaft. Auf je 100 Qua-

dratkilometer entfallen nämlich

aus jüd.
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Demgemäss gestaltet sich auch die Rückvertheilung der

Juden auf ihr Zuwanderungsgebiet nach Entfernungs-
zouen durchaus verschieden von den entsprechenden Verhält-

nissen der christlichen Neubürger. Es stammten nämlich

von den zwischen 1311 und 1500 Eingewanderten

aus einer



600

die Todteii aus diesen Dörfern sowie aus den kleinen Städten

und Flecken der NacbbarscLaft auf dem jüdischen Friedhofe

zu Frankfurt gegen eine Abgabe an die Stadt begraben wur-

den, so verzeichnen die Rechenmeisterbücher aus dem XV. Jh.

auch die Zahl dieser Leichen oder doch den für das Begriib-

nissrecht gezahlten Betrag, nach welchem sich jene Zahl un-

gefähr berechnen lässt. Darnach betrug die Zahl der herein-

gebrachten jüdischen Leichen

J. 1487 3 i. J. 1493 18—20
» » 1494 14—16
» » 1495 15

» » 1496 7

» » 1497 5

» » 1499 3

Das ergäbe im Durchschnitt per Jahr 11— 12 Verstor-

bene. Wir dürfen darnach auch bei Annahme einer sehr hohen

Sterblichkeit die Zahl der Juden in der näheren Umgebung

Frankfurts auf 300—450 Seelen schätzen. Freilich wissen wir

nicht , wie weit sich das Gebiet ausdehnte , aus welchem die

Leichen nach Frankfurt gebracht wurden.

Unser Ortsverzeichniss scheidet, wie dasjenige für die fremd-

bürtigen Neubürger , die Herkunftsorte in Städte einerseits,

Flecken und Dörfer anderseits. Im Ganzen stammten

1487
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betrieb in der Stadt weit grössere Mittel erforderte , als der-

jervigeauf dem Lande. Den Dorfjuden mochten schon die hohen

Steuern , weTche in Frankfurt für die Stättigkeit gefordert wur-

den , unerschwinglich erscheiuen.

Aus dieser kleinen Untersuchung darf man für die V e r-

b r 6 i t u n g der Juden ohne Bedenken den Schluss ziehen,

dass dieselben im XIV. und XV. Jahrhundert über das ganze

westliche und mittlere Deutschland bereits ein dichtes Netz

von Niederlassungen ausgespannt hatten, dessen Knotenpunkte

vorwiegend, aber Jieineswegs ausschliesslich die Städte bildeten.

Im Süden und Osten scheinen sie weit weniger zahlreich ge-

wesen zu sein und im Norden fast noch nicht vorzukommen.

Dies stimmt mit dem überein, was wir aus anderen Quellen

wissen. In den Städten des Hansagebietes an der Ost- und

Nordsee sind Juden erst seit dem Ende des XIII. Jahrhunderts

und von da ab bis zum XVI. Jahrhundert auch nur an ganz

vereinzelten Punkten nachzuweisen. Zugleich sehen wir die

schon alte Annahme, dass die Juden sich von Frankreich aus

über Deutschland verbreitet haben, durch die Ergebnisse un-

serer Herkunftsstatistik gerechtfertigt, und vielleicht haben

wir in den drei »Franzosen«, welche die Todtenliste von 1241

aufweist (S. 532) verspätete Nachzügler der grossen Einwande-

rung zu erblicken.



VII.

Zur Statistik der fluktiiirenden Bevölkerung.

A. Sjnirlichl-eit des Quellenmaterials. — Die Nürnberger Verhaltniss-

ziffern und ihr statistischer Werth. - Maximalzahl der Handwerksge-

sellen. — Trinkstuben und Brüderschaften.

Nachdem wir iu deu vorausgehenden Abschnitten die

ständige Einwohnerschaft des mittelalterlichen Frankfurt in

ihren verschiedenen Bestaudtheilen kennen gelernt haben, er-

übrigt uns noch, einen Blick auf die fluktuirende Bevölkerung

zu werfen. Denn zu einer eingehenden statistischen Darstel-

lung reicht leider das Material nicht.

Das letztere muss bei dem sonstigen Reichthum des Frank-

furter Stadtarchivs an Vervvaltungsakten eiuigermassen auf-

fallen. Denn wenn irgendwo, so lag gerade bei der unstän-

digen Bevölkerung der Aulass zu einer polizeilichen Registrirung

und Listenführung nahe, mindestens ebenso nahe wie bei der

ständigen, und wenn der Rath für sie auch nicht die gleiche

Verantwortung übernahm wie für die Bürger, so konnten der

Stadt doch aus diesen Kreisen mancherlei Verlegenheiten er-

wachsen , denen man im Voraus durch scharfe Kontrole vor-

zubeugen suchen musste.

Auf der andern Seite fehlte es auch nicht au Umständen,

die ein Eingreifen der städtischen Verwaltung gerade an dieser

Stelle überflüssig oder gar schädlich erscheinen lassen konnten.

Den Grundstock der fluktuirenden Bevölkerung bildete das

Gesinde. Dieses aber war nach mittelalterlicher Socialord-

nung den Familien der Herschaft eingegliedert. Und auch

in rechtlicher Hinsicht hatte sich die Anschauung erhalten,

dass der Knecht und die Masd in der Munt des Dienstherru
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stünden, dass mau den letzteren für ihr Thun zunächst ver-

antwortlich zu machen hahe, inul ohwohl das Stadtgericht

die Dienstleute unmittelbar in Anspruch nahm, so durfte die

Verwaltung sich doch immer zunächst an den Herrn halten.

Zum Gesinde gehörten nach mittelalterlichem Sprachgebrauch

nicht bloss die Dienstboten als (lehülfen der Haus- und Land-

wirthschaft, sondern auch die Handwerksgesellen und Kauf-

mannsdiener. Die ersteren rekrutirten sich , wie heutzutage,

vorzugsweise aus der nachbarlichen Landbevölkerung, von der

wir wissen, dass sie schon am Ende des XIV. Jahrhunderts

grösstentheils lei bangehörig war. Viele »arme Leute« fremder

Herren gewannen »in Dienstes Weise« den Zugang in die

Stadt, machten sich später selbständig und erlangten das Bür-

gerrecht. Es war dies ein durchaus erlaubter Weg, die F'rei-

heit ohne Loskauf zu gewinnen (vgl. S. 494), und die Stadt

mochte Gründe haben, sich diese Vorgänge ausserhalb des

Bereichs behördlicher Kontrole vollziehen zu lassen.

Anders lagen die Dinge bei dem Handwerksgesinde, na-

mentlich den Knechten. Ein unstätes, fortwährend in seinem

örtlichen Personenbestand wechselndes Völkchen, durch kein

inneres Band an die Stadt geknüpft, welche zeitweise Arbeits-

gelegenheit geboten hatte, fest unter sich zusammenhaltend

und stets bereit, gegen die Meister aufzupochen und aufzu-

stehen, mussten die Handwerksgesellen geradezu eine fortge-

setzte Ueberwachung der Stadtobrigkeit herausfordern. Und

in der That hat man sich in Frankfurt so wenig als ander-

wärts des schönen Gedankens getröstet , dass die Knechte als

Schutzgenosseu des organisirten Handwerks, ruhig der Beauf-

sichtigung der Zünfte überlassen werden könnten. In Folge

eines Vertrags , welchen die Stadt mit xMaiuz , Worms und

Speyer geschlossen hatte, verordnete der Rath im Jahre 1421,

dass alle Handwerksknechte der Stadt den Eid des Gehorsams

und der Treue leisten und sich verpflichten sollten, bei Streit-

fällen mit Frankfurter Bürgern vor dem städtischen Gericht

oder wohin sonst der Rath sie weisen würde Recht zu geben

und zu nehmen. Ausserdem wurde ihnen bei dieser Gelegen-

heit von neuem (vgl. S. 135) untersagt, besondere Trinkstuben
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zu haben, währeucl Brüderschaften mit rein kirchlichen Zwecken

ihnen gestattet blieben. Endlich wurden die Meister für die

Ableguug des Eides der Gesellen verantwortlich gemacht und

solchen , welche den angeführten Bestimmungen zuwiderhan-

delten, die Arbeit in den vier Vertragsstädten verboten').

Bei dem ausgiebigen Gebrauche , welchen die Stadt von

dem Eide gegenüber allen ihr irgendwie verbundenen Personen

machte, darf man nicht bezweifeln, dass wenigstens der erste

Theil dieser Verordnung in Kraft getreten ist. Ausserdem

wurde schon früher (S. 183 Anm. 2) bemerkt, dass, ähnlich

wie der Bürger-Aufnahme-Eid durch allgemeine Schwörtage

der Bürgerschaft ergänzt wurde, bei der Eidesleistung von

1440 wahrscheinlich auch die Knechte der verschiedenen Hand-

werke insgesammt von neuem schwören raussten — offenbar

damit etwa von der Obrigkeit Uebersehene oder des Eides

Unwillige nachgeholt werden könnten.

Trotzdem scheinen Eidbücher der Gesellen, die wir öfters

in anderen Städten finden ^) , in Frankfurt nicht erhalten zu

sein. Wenigstens sind alle auf solche gerichteten Nachfor-

schungen im Archiv bis jetzt erfolglos geblieben. Andere Ver-

zeichnisse , die sich zur Grundlage statistischer Ermittlung

machen Hessen, sind auch nicht vorhanden, und so sind wir,

wenn wir uns eine Vorstellung von der numerischen Stärke

der nichtständigen Bevölkerung Frankfurts im Mittelalter bil-

den wollen, lediglich auf Schätzungen angewiesen.

Nach Massgabe der Nürnberger Verhältnisse sind oben

(S. 66 und 192) Berechnungen auch über die Zahl der Knechte

und Mägde vorgenommen worden, die freilich nur in Ermange-

lung alles andern einen ungefähren Anhalt bieten können und

sollen. Darnach würde bei einer Gesammtbevölkerung von

10,000 Köpfen im Jahre 1387 die Stärke der dienenden Klasse

sich auf 17— 1800, bei einer Gesammtbevölkerung von höch-

stens 9000 Seelen im Jahre 1440 auf 15—1600 Personen stel-

1) Vgl. den Wortlaut der Bathsverordniing bei K r i e gk , Bürgerzw.

S. 541 Anm. 222.

2) Vgl. G. Schanz in den Jahrb. f. N.-Oek. u. Stat. XXVIII

(1877), S. 315.
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leu ^). Wollen wir diese Ziffern noch nach der Betheiliguug

der beiden Geschlechter zerlegen, so würden sich ergeben

für das Jahr Knechte Mägde

1387 750—800 950—1000
1440 G60—700 840—900

Diese Zahlen haben an sich nichts Unwahrscheinliches.

Es würde darnach ungefähr auf 2 Fauiilienhaushaltongen im

Durchschnitt eine Magd oder Arbeiterin (Spinnerin, Kämmerin,

Schneiderin u. dgl.) und etwa auf 8 Haushaltungen 3 Knechte

kommen. Allein sie lassen sich auch durch die Erweckung

einer derartigen allgemeinen Anschauung nicht wahrscheinlich

macheu, und ebenso könuen allerlei Einzelbeobachtuugen,

wären sie auch noch so zahlreich, ihnen nicht als Stütze dienen.

So könnte man anführen, dass in dem Verzeichniss der Ein-

leger des Glückshafens , welchen der Rath zur Messe 1503

veranstaltete, zahlreiche Hausväter (die Einträge von Einhei-

mischen und Fremden zählen nach Tausenden) Weib und Kind,

Knecht und Magd einschreiben lassen und dass hier viele

Handwerker mit weiblichen Dienstboten vorkommen. Man
könnte auch auf das zahlreiche Personal der Anstaltshaushal-

tungen (vgl. S. 519 f.) , auf die im Mittelalter bei den bevor-

zugten Ständen verbreitete Sitte, viele Leute zu halten ^), auf

1) Wir benutzen diesen Anlass, um eine kleine Diskrepanz unserer

beiden früheren Berechnungen zu erklären. Wir haben S. 66 die Zahl

der Knechte und der Mägde für sich berechnet und dazu die Verhält-

nissziffern benutzt, welche wir S. 39 aus den gesonderten Augaben für

7 Nürnberger Stadtviertel gewonnen hatten. Bei der Berechnung für

1440 (S. 192) ist dagegen die richtigere Verhältuisszifi'er für die g an ze

Stadt Nürnberg gewählt, bei der jedoch die Geschlechter nicht unter-

schieden werden konnten , da sie in den ursprünglichen Angaben für

das I. Stadtviertel nicht unterschieden sind. Die letztere Verhältniss-

zifter (0,87) ist um etwas höher als die erstere (0,81). Nach ihr würden

für 1387 : 1814 Knechte und Mägde anzunehmen gewesen sein, während

bei der Annahme von 0.81 Knechten und Mägden auf je einen Bürger

für 1440: 1500 Personen der dienenden Klasse herauskämen.

2) Vgl. z. B. das Verzeichniss des Haushaltungspersonals K o n -

rads von Weinsberg in dessen Einnahmen- und Ausgaben-

Register (Sehr, des Liter. Vereins XVIII), S. 1—4. — Die Frankfurter

Geschlechterfamilien scheinen übrigens mit verhältnissmässig nicht
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die geringen mechanischen Hülfsmittel der Arbeit, auf den

im Vergleich zur Neuzeit weit grösseren Umfang der Haus-

haltungsgeschäfte, auf ihre vielfache Verquickung mit der Er-

werbsarbeit und Aehnliches verweisen. Als Unterlage einer

einigermassen zuverlässigen Schätzung würde das alles nicht

dienen können.

So werden wir uns in Ermangelung eines Besseren vor-

läufig bei den Nürnberger Verhältnissziffern beruhigen müssen,

bis aus anderen städtischen Archiven eine Bestätigung oder

eine Widerlegung ihrer allgemeineren Gültigkeit geboten wird.

Nur das mag hier noch hervorgehoben werden, dass die Zahlen,

welche oben (S. 41) bezüglich der Mägde und Knechte in den

beiden Basler Kirchspielen St. Albau und St. Leonhard aus

dem Jahre 1454 mitgetheilt worden sind, zur Zurückweisung

der Nürnberger Ziffern nicht benutzt werden können, und zwar

aus dem einfachen Grunde, weil die betreffenden Beobachtungen

nicht an einer ganzen Stadt sondern an kaum dem vierten

Theile derselben gemacht werden konnten. In diesem ent-

spricht allerdings das Verhältniss der Knechte zur übrigen

Bevölkerung ungefähr demjenigen Nürnbergs i. J. 1449: es

kommt etwa auf 3 Haushaltungen ein Knecht; aber das Ver-

hältniss der Mägde ist ein weit niedrigeres: es entfällt eine

Magd erst auf etwa 5 Haushaltungen. Freilich lässt sich über

die Zulässigkeit des von dem Herausgeber der Basler Steuer-

listen angenommenen Haushaltungsbegriffs streiten, und ander-

seits ist gewiss der Gedanke nicht abzuweisen, dass die beiden

in Rede stehenden Kirchspiele gerade in Bezug auf die Ge-

sindehaltung nicht Durchschnittsverhältnisse geboten haben

möchten.

grösserem Aufwand an Dienstboten ausgekommen zu sein wie beute

Leute von äbulicher socialer Stellung. So besass Gude Rorbach
(t 1438) 3 Mägde und 2 Knecbte (letztere, wie es scheint, Kaufmanns-
diener) : P r n i n g , Chron. S. 167 , 23. Das gleiche Dienstpersonal

scheint Heinrich Rorbach um 1450 gehabt zu haben : e b e n d a s.

S. 394, 36 (Testament des Nikolaus Maselhart). Der Kanonikus Job
Rorbach (f 1 502) begnügte sich mit einer Magd und einem Knechte

:

a. a. 0. S. 409, 19.
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Nur für die Zahl der Frankfurter Handwerksgesel-
len vermi>geu wir insofern einen Anhaltspunkt zu gewinnen,

als wir im Stande sind, wenigstens bei einigen Gewerben das

mögliche Maximum derselben festzustellen.

Es finden sich nämlich seit dem Ende des XIV. Jh. in

verschiedenen Handwerker-Ordnungen Bestimmungen über die

Zahl der Knechte, welche ein Meister höchstens halten durftt>.

So verordnen die Zimmerleute , dass ein Bruder nicht mehr

als einen Knecht haben solle ; bedürfe er mehr , so solle er

seiner Brüder einen nehmen. Nur der Stadt Werkmann war

berechtigt, zwei Gehülfen anzustellen ^). Für die Schneider

bestimmte eine Ordnung von 1404, die übrigens auf Raths-

beschluss beruhte, das ein meisfer mcene knechte vnd einen

l-nahtn halden mag vnd darcsii mögen im sin husfrcnv, kinde

vnd maget lielffen neben vnd crheiden als bißlier ^). Die üeber-

einkunft, welche die Holzschuhmacher von Mainz , Frankfurt,

Bingen etc. im Jahre 1412 geschlossen hatten (vgl. S. 93),

enthielt auch einen Artikel, nach dem nymand über sivene

knechte nit halden solde, vßgescheiden lerekncchte, vnd hat eyner

eynen son, der arbeden kan, den sal er vor eynen knecht seien.

Eine Kistener-Ordnung aus dem Jahre 1473 gestattet nicht

mehr als 2 Gesinde, unter welchem Ausdrucke Gesellen

sowohl als Lehrlinge verstanden werden müssen. Die Zwei-

zahl war wohl bei den meisten Frankfurter Handwerken

das Gebräuchliche. Nur die Bender giengen darüber hinaus,

indem sie 3 Knechte (Lehrlinge und Gesellen zusammenge-

rechnet) einem Meister gestatteten, und verrauthlich auch die

Wollen weber, so lange ihr Gewerbe blühte. Die Leinenweber

beschränkten nur die Zahl der Lehrlinge (in einem Nachtrag

von 1421 zu ihrer Ordnung von 1377), und zwar auf zwei.

Endlich erlaubten die Steindecker einen Knecht und einen

Lehrling. Die Fischer hielten es wie die Zimmerleute *).

Natürlich wurde die gestattete Maximalzahl niemals von

1) Ordnung der Zimmerleute von 1397 (vgl. S. 96) nebst Nachtrag

von 1436 zu der Ordnung von 1424.

2) II. Handwerkerbuch, Bl. 83^

3) Vgl. die Angaben bei K r i e g k , Bürgerzw. S. 402.
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allen Meistern zugleich erreicht. Nehmen wir aber einmal an,

es hätte 1387 jeder Zunftmeister die zulässige Zahl von Ge-

sellen und Lehrlingen gehabt, so kommen wir, wenn wir die

zur Gehilfenhaltung nicht geeigneten Zünfte (Opperknechte,

Sackträger, Weinschröder und Weinknechte) ausscheiden, auf

wenig über 2000 Knechte. Nehmen wir dagegen an, es

hätte immer nur jeder zweite Meister einen fremden Gesellen

oder Lehrling gehalten, was vielleicht zu niedrig ist, so erhalten

wir etwa 500 Hülfspersonen. Diese Zahlen mögen veranschau-

lichen, zwischen welchen Grenzen sich die Gehülfenhaltung

bei dem anerkannt zünftigen Handwerk ungefähr bewegen

konnte. Ziehen wir nun ausserdem in Betracht , dass auch

zum Betrieb der Laudwirthschaft, des Handels und für häus-

liche Verrichtungen Knechte gehalten wurden, so gewinnt die

oben nach Nürnberger Muster konstruirte Zahl von 750— 800

Knechten für 1387 und von 660—700 für 1440 einigermassen

an Wahrscheinlichkeit.

Nun gibt es freilich noch einen Punkt , von dem man

meinen könnte, die Frage nach der Zahl der Handwerksge-

sellen mit Aussicht auf Erfolg anfassen zu können : die ge-

nossenschaftliche Organisation der Gesellen.

Wie in vielen anderen Städten treten die Gesellenverbiu-

dungen zu Frankfurt in doppelter Form auf: bald als welt-

liche Trinkstube und bald als kirchliche Brüderschaft.

Die Trinkstube ist die ältere Organisationsform. Sie

bestand bereits völlig ausgebildet in der zweiten Hälfte des

XIV. Jahrhunderts. Wenigstens geht aus einer üebereinkunft

der Schmiedezünfte von Mainz , Worms , Speyer , Frankfurt,

Gelnhausen, AschafiPenburg , Bingen, Oppenheim und Kreuz-

nach aus dem Jahre 1383 hervor, dass die Knechte dieses

Handwerks ihre zugereisten Genossen zu »vertrinken« pflegten,

von ihnen Aufnahmegelder erhoben, ihnen »Annamen« gaben

und dass sie unter Umständen einem Meister die Knechte ver-

boten ^), Im Anfang des XV. Jahrhunderts wird eine Trink-

stube der Gärtnerknechte und eine solche der Sachseuhäuser

1) ßöhmer, ürkdb. S. 760 f.
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Knechte (wol Bauernknechte) erwähnt (vgl. S. 135). Tni Jahre

1421 wurden zufolge dem oben angeführten Städtevertrage

den Knechten die eignen Trinkstuben untersagt, wie dies schon

um 1400 einmal geschehen war. Ebenso im Jahre 1441, wo

zugleich Stuben der Ackerknechte und der Benderknechte be-

sonders erwähnt werden ^).

Dagegen scheinen ihnen die kirchlichen Brüderschaf-
ten immer ffestattet (:feblieben zu sein, obwohl doch kaum

zweifelhaft sein kann, dass sie nur dieselbe Sache in anderer

Farbe darstellten. Dennoch sind bis jetzt nur 5 eigentliche

Gesellenbrüderschafteu in Frankfurt nachgewiesen ^) : die Brü-

derschaft der Schmiede- oder Schlosserkuechte zu den Pre-

digern (zuerst erwähnt 1402), der Schneiderknechte (1452),

der Schuhraacherknechte (1453), der Barchentweberknechte (um

1460) und der Bäckerknechte (1497).

Wie man sieht, sind es nur die bedeutendsten und zahl-

reichsten Handwerke, deren Knechte es zu solchen Vereini-

gungen hatten bringen können ^). Man darf daraus vielleicht

den Schluss ziehen, dass in den übrigen Gewerben die Knechte

nicht zahlreich genug waren, um auf eigene Gefahr die Für-

sorge für ihre Krauken, die Kosteu der Beerdigung und der

korporativen Betheiligung bei kirchlichen Festen übernehmen

zu können : alles Aufgaben, bei denen das Versichernugsprincip

der grossen Zahl zur Geltung kommen musste. Wenigstens

steuerten 1355 bei den Benderu die Knechte zur Zunftkasse,

1) Bürgermeisterbnch von 1441, Bl. 65. 66.

2) Von K r i e g k , D. Bgth, I , S. 184 f. Die Jahreszahlen sind

z. Th. von mir berichtigt. Dass die Trinkstube {Orte) auch bei den

Brüderschaften im Mittelpunkte des Interesses stand, beweisen die von

Kriegk, a. a. 0. S. 186 flF. niitgetheilten Statuten.

3) Man vergleiche über die Zahl der Meister in diesen Handwerken

die Tabellen VIII (S. 103), XII (S. 141 ff.) und XV (S. 215 ff.). Nur

die Wollen weber waren zahlreicher; bei ihnen aber walteten eigen-

thümliche Verhältnisse ob, indem ein grosser Theil der Knechte aus

verheirateten Heimarbeitern bestand, die wahrscheinlich die Trinkstube

der Meister besuchten. Freilich durften in die Brüderschaft der Barchent-

weberknechte nur Verheiratete aufgenommen werden. Vgl. die Statuten

bei Kri egk, a. a. 0. S. 190.

Bücher, die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 39
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erapfiengeu aus ihr Kranlieiiuuterstützung uud hatteu im Todes-

falle auf das Geleit der Meister Anspruch '). Von den Stein-

deckern bezeugt ein Artikel von 1476, dass die Knechte mit

den Meistern eine Trinkstube besuchten ^).

Unter diesen Umständen wäre es von Werth, wenigstens

von jenen 5 Brüderschaften die Zahl der Mitglieder zu kennen.

Wir würden uns dann doch eine Vorstellung bilden können

von dem wirklichen Verhältuiss der Zahl der Gesellen zu der-

jenigen der Meister in den betr. Handwerken, und da wir für

alle Handwerke die Meisterzahlen ziemlich genau kennen , so

Hesse sich daraufhin wenigstens eine einigermassen zuverlässige

Schätzung der Gesammtzahl der Gesellen wagen. Leider be-

sitzen wir bloss für die Brüderschaft der Schlosserknechte ei-

niges Material zu einer Mitgliederstatistik. Aber dieses bietet

gerade in dem entscheidenden Punkte, bei dem Versuche, die

Zahl der gleichzeitig in einem bestimmten Jahre vorhandenen

Mitglieder festzustellen, ungeahnte Schwierigkeiten. Dagegen

lohnt dasselbe nach anderer Richtung eine eingehendere Be-

handlung, der wir uns nunmehr zuwenden.

B. Das Brüderschaftshucfi der Schlossergesellen. — Die Statuten der

Brüderschaft. — Das Mitgliederverzeichniss. — Stand und Beruf der

Mitglieder. — Solche , die nicht dein Gescllenstande angehörten. — Zeit-

hestimmungen. — Zugehörigkeit der Gesellen zu verschiedenen Handwerken.

— Wandelungen in der Brüderschaft. — StatistiscJies.

Im Jahre 1402 hatten die Knechte des Schmiede- oder

Schlosserhandwerkes, welches letztere damals alle mit der Vei*-

arbeitung unedler Metalle beschäftigten Gewerbe umfasste, eine

Brüderschaft gegründet, die sich der Dominikanerkirche an-

schloss und dort einen Altar und im Kreuzgange eine gemein-

same Grabstätte erwarb. Bis zum Jahre 1417 war die Theil-

uahme der Gesellen au dieser Verbindung keineswegs eine all-

gemeine; wenigstens gab es damals solche, welche sich von

1) Böhmer, Ukdb. S. 648.

2j K r i e g k , Bürgerzw. S. 542, Anm. 224. Zwischen den beiden

dort angeführten Stellen besteht übrigens nicht, wie K. uaeint, ein

Widerspruch.
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derselben gänzlich feru hielten, uud andere, welche ihre Bei-

träge verweigerten, nachdem sie eine Zeit lang zur Büchse ge-

steuert hatten. Da traten die Gesellen zusammen und be-

schlossen, ein Buch machen zu lassen, in welches alle, welche

seither Mitglieder der Brüderschaft gewesen waren, sowie auch

diejenigen, welche künftig in dieselbe eintraten, geschrieben

werden sollten.

Dieses Buch, welches seinem Zwecke bis zum Jahre 1524

diente, ist uns erhalten ^). Dasselbe beginnt mit einer histo-

rischen Notiz über die Verhältnisse der Brüderschaft vor 1417.

Hieran schliesst sich auf etwa vier Seiten ein Verzeichniss der

seitherigen Mitglieder, und diesem folgen auf etwas mehr als

fünf Seiten verschiedene, die inneren Verhältnisse der Brüder-

schaft berührende Gesellenbeschlüsse, von denen einzelne durch-

gestrichen, also wohl später ausser Kraft gesetzt worden sind.

Der Schrift und einigen vorhandenen Datiruugen nach ist

dieser ganze statutarische Theil des Buches in die erste Hälfte

des XV. Jahrhunderts zu setzen. Die etwas ungelenken Schrift-

züge mehrerer Artikel, ihre mangelhafte Schreibung und un-

gefüge Ausdrucksweise deuten darauf hin, dass wir in ihnen

eitrene Arbeit der Schmiedekuechte vor uns haben.

Leider sind gerade die ersten Seiten des Buches in Folge

mehr als hundertjähriger Benutzung stark abgegriffen und be-

schmutzt, so dass die Feststellung des Textes, von welchem

der Anhang einen Abdruck bietet, mit mancherlei Schwierig-

keiten verknüpft war. Die letzteren werden indessen reichlich

vergolten durch den Einblick, den die verschiedenen Beschlüsse

in das allmähliche Werden einer Brüderschafts-Ordnung ge-

währen, und in dieser Hinsicht steht das Frankfurter Schlosser-

buch m. W. einzig da ^). Dagegen darf mau freilich nicht er-

1) Uglb. C. 35 G , 91 Blätter kl. 4" in starkem mit gepresstem

Pergament überzogenen Holzdeckel. Zwischen Bl. 3 und 4 sind 3

Blätter ausgeschnitten.

2) Die beiden anderen Frankfurter Brüderschaften, von denen Sta-

tuten bekannt sind, diejenige der Schneiderknechte und diejenige der

Barchentweberknechte, fiengen , wie es scheint, ihre Thätigkeit gleich

mit fertigen Statuten an, denen allerdings bei den zuletzt genannten

spätere Beschlüsse zugefügt wurden.
39*
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warten, dass sich das ganze innere Leben der Genossenschaft

in solchen zurällig aufgezeichneten Artikeln widerspiegle. Das

Herkommen entschied hier wie überall im Mittelalter, und

nur wo dasselbe streitig war oder wo man von demselben ab-

zuweichen gedachte, griff man zum geschriebeneu Worte.

Vier verschiedene Seiten der Brüderschaft treten uns aus

jenen Aufzeichnungen deutlich entgegen : ihre innere Organi-

sation, ihr Verhalten zum Gottesdienste, ihre geselligen Zq-

sammenkünfte und das gegenseitige Unterstützungswesen. An
der Spitze standen anfangs zwei, später drei Büchsenmeister,

welche die Kasse (Büchse) in Verwahrung hatten, in die viertel-

jährig die Beiträge der Mitglieder flössen, lieber die Höhe
der letzteren sind wir nicht sicher unterrichtet ^). Wer ohne

Grund aus der Gesellschaft austrat, konnte nur gegen eine

Wachsbusse und gegen Nachzahlung der versessenen Beiträge

wieder Aufnahme finden. Die Büchsenmeister waren verant-

wortlich für die Erhebung der letzteren und ihre richtige Ver-

wendung. Keiner sollte Geld über Nacht bei sich behalten,

und jeder war verpflichtet, bei seinem Abgang Rechnung zu

legen. Die Annahme des Büchsenmeister-Amtes war obliga-

torisch
; später scheint dasselbe sogar reihum unter den Brü-

dern gewechselt zu haben ^).

Was das Verhältniss der Brüderschaft zum Predigerkloster

betrifft, dem sie sich angeschlossen hatte, so besass dieselbe

dort einen eigenen Altar, den sie 1487 mit einem Gemälde

schmücken liess ^). Dort brannten au Sonn- und Festtagen

1) Wie es scheint, betrug der Beitrag alle Fronfasten 6 Heller. Auf
der stark beschmutzten Innenseite des Deckels finden sich nämlich neben
allerlei Federproben u. dgl. verschiedene Schuldner der Brüderschaft

angemerkt. Z. B. Hans Ber ist j punt waß vnd j mos wins vnd vj hlr.

das botpel[d]. Da die gleiche Summe noch öfter vorkommt, so hat man
in ihr wol den bei jedem Gebot erhobenen Beitrag zu sehen, welcher

dann genau dem Betrage entsprochen hätte, bis zu welchem ein Büchseu-

meister leihen durfte.

2) Art. 11 und 13. — Auf der letzten Seite liest man: Peter

Beier von Essen ist bißmeisier vnd hot das buch inder den hemlen. Nach
Art. 13 sal die büßen vnder den brudern vmb gen vnd das buch vnd die

slußel.

3) K r i e g k , D. Bgth. I, S. 188 f.
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ihre Kerzen ^) , uud die ganze GesellenscLaft betheiligte sich

korporativ am Gottesdienste und bei den Hauptprozessioneu.

Bei letzteren wurden die »Herren Vorgänger« (wohl Domini-

kaner) auf Kosten der Büchse mit Kränzen geschmückt. In

dem Kreuzgange der Dominikanerkirche wurden auch die all-

gemeinen Gesellengebote gehalten ^).

Ob sie daneben auch eine eigene Trinkstube besassen, ist

nicht klar. Jedenfalls hielten sie gesellige Zusammenkünfte bei

»ihrer Flasche« ; Würfelspiel sowie Schwören und Fluchen

waren untersagt. Die Bussen für Vergehen gegen die Gesellen-

Ordnung bestanden in Wachs und Wein zugleich, womit der

kirchlich-weltliche Doppelcharakter der Genossenschaft deut-

lich bezeichnet ist.

In Nothfällen gewährte die Kasse Darlehen au einzelne

Mitglieder. Jedoch war dabei die Zustimmung aller Brüder

erforderlich ; nur bis zum Betrage von 6 Hellern (ein Englisch)

scheinen die Büchsenmeister aus eigener Machtvollkommenheit

haben leihen zu dürfen ^). Ausserdem können wir annehmen,

dass aus der Büchse die Kosten für das Leichenbegängniss

eines Gesellen bestritten wurden. Für Krankheitsfälle dagegen

hatte die Kasse der Meisterzunft aufzukommen , welche für

diesen Zweck von jedem Gesellen die Hälfte seines ersten Wo-
chenlohnes erhob *).

1) Dieselben wurden in der ersten Zeit von den Büchsenmeiatern

angezündet (Art. 10); später besorgte dies der Küster, welcher dafür

alle Vierteljahr eine Vergütung empfieng. Bl. b'6^ des Buches findet

sich darüber folgender Eintrag: Item wir haben ijcrechent mit dem coster

in dem funzenlmndert vnd ij. iore off sant Steffans tage, der do was off

eynen sontage vnd haben in gantz bezalt. — Item wir sollen geben dem
_

coster alle fronfaste xij hlr. von den kertzen an zu entzünden vnd ix hlr.

von der messe zu lesen.

2) Vgl. Art. 2 und 13 der Statuten.

3) Artikel 3 und 7.

4) Kriegk, D. Bgth. I. S. 182 f. Diess scheint überhaupt in

Frankfurt die Regel gewesen zu sein ; nur die Brüderschaft der Bäcker-

knechte hatte, wie dies bei den Brüderschaften der oberrheinischen

Städte gewöhnlich war (vgl. Schanz, Gesellenverbände, S. 71 f.), ein

eigenes Bett im Spital jrworben.



614

Nach deu Statuten beginnt in dem Buche der Schlosser-

knechte das laufende Verzeichuiss der Mitglieder, welche von

1417 ah in die Gesellschaft eingetreten waren. Dasselbe er-

streckt sich von Bl. 5" bis zu Ende des Buches über 171 Sei-

ten. Die ersten Blätterlagen scheinen zu einer Zeit geschrie-

ben worden zu sein, als das Buch noch nicht seinen jetzigen

Einband hatte, woher es kommt, dass auf den Blättern 16

bis 19 unten einige wenige Namen durch deu Buchbinder weg-

geschnitten worden sind. Ausserdem scheinen die Namen nicht

überall in der Reihenfolge, wie die Aufnahme stattgefunden

hatte, eingetragen zu sein. An den letzten Artikel der Sta-

tuten schliesst sich nämlich sofort (von Bl. b^ unten bis ein-

schlieslich 8*) eine Reihe von Namen, die von verschiedenen,

offenbar wenig schreiboeübten Händen aus der zweiten Hälfte

des XV. Jh. eingetragen sind. Von Bl. 8'' bis Ib" folgen dann

219 Namen von einer älteren festen Hand, die mit derje-

nigen der Statuten-Einträge von 1433 und 1434 identisch ist ^).

Es ist dies wahrscheinlich so zu erklären, dass man anfangs

die ersten 15 Seiten des Buches für die Statuten und das Ver-

zeichniss der früheren Mitglieder frei gelassen hatte, um erst

mit der 16. Seite die Eintragung der Mitglieder zu beginnen.

Später hat man dann den freien Raum hinter dem letzten

Statut ebenfalls für den letzteren Zweck benutzt.

Von Bl. 15" ab wechseln die Hände durch den übrigen

Theil des Buches sehr häufig. Es schreibt indessen jede Hand

gewöhnlich mehrere Namen, zuweilen selbst mehrere Seiten,

ludessen darf schwerlich angenommen werden, dass mit den

Büchsenmeisteru auch jedesmal der Schreiber gewechselt habe

;

vielmehr scheint bei jeder neuen Aufnahme vou Mitgliedern

irgend einer der Gesellen, der des Schreibens kundig war, mit

dem Eintragen der Namen betraut worden zu sein. So lassen

sich oft mehrere Blätter hindurch drei bis vier abwechselnd

tbätig gewesene Hände verfolgen ; auf den meisten Seiten sind

jedoch weit mehr verschiedene Schriftzüge zu erkennen, so dass

1) Möglicher Weise ist der in dem Statut von 1434 genannte Büch-

senmeister üerlach, ein weltlicher Richter, der Bl. 15» als Mitglied ein-

getragen ist, der Schreiber gewesen.
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die Vermuthuug von Kriegk^) manches für sich hat, es

hätten viele liesellen selbst ihre Namen geschrieben. Die Un-
beholfenheit der Federführung und das vielfach zu beobach-

tende Suchen nach dem richtigen schriftlichen Ausdruck für

die gewöhnlichsten Wörter deuten in der That darauf hin, dass

viele der Schreiber den Hammer besser zu führen wussten als

die Feder.

Gehen wir nunmehr zur Untersuchung des Mit^liederbe-

Standes der Brüderschaft der Schlosserknechte über, so haben

wir zunächst zu scheiden zwischen dem alten Bestand, der

1417 nachträglich in das Buch eingetragen wurde, und dem

späteren Zuwachs, der den grössten Theil des Buches füllt.

Der erstere umfasst diejenigen, welche von 1402 bis 1417

der Brüderschaft angehört hatten, sowie auch diejenigen, welche

bei der Reorganisation derselben in dem letztgenannten Jahre

neu eingetreten waren. Der Text des betreffenden Verzeich-

nisses (vgl. Anhang) weist 137 Namen auf; an 9 Stellen sind

solche ausradirt — wahrscheinlich weil man hier Personen ein-

getragen hatte, deren Mitgliedschaft zweifelhaft war oder sich

als irrthümliche Annahme nachträglich herausgestellt hatte.

Die Eintragung ist keineswegs eine überall gleiche und gleich

genaue. Bald ist bloss der Vorname, bald auch ein Zuname

angegeben , meist mit Hinzufügung des Heimatortes. Das

Handwerk ist im ersten Viertel der Liste nur zweimal, später

aber fast regelmässig beigeschrieben. Im Ganzen lässt sich

aus diesen Angaben für genau 100 Personen die gewerbliche

Zugehörigkeit ermitteln. Von diesen sind 99 Knechte und

einer ein Kaufmann aus Reichenhall (was wohl einen umher-

ziehenden Händler bedeutet), welcher wahrscheinlich durch den

ihm in der Liste vorausgehenden Schlossergesellen , seinen

Landsmann , der Brüderschaft zugeführt worden war. Sehen

wir schon an diesem Beispiele, dass die Gesellschaft auch Mit-

glieder nicht ausschloss, welche nicht dem Stande der Hand-

werkskuechte angehörten , so belehren uns die weiter in der

Liste vorkommenden 2 Tischlergesellen sowie der Kistener-

1) Deutsches Biirgerthum II, S. 66.
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und iler Mulerkueclit, dass sie sich nicht auf die Metallarbeiter

beschränkte, sondern auch Gesellen anderer Handwerke zuliess.

Wir beobachten also hier die gleiche Erscheinung wie bei

den Zünften der Meister (vgl. S. 99 f.), und das Verzeichniss

der von 1418 bis 1524 Aufgenommenen liefert weitere Belege

für dieselbe.

Im Ganzen sind in diesen 107 Jahren 2753 Personen neu

in die Brüderschaft eingetreten. Von diesen sind allerdings

die meisten Gesellen der Metallhandwerke; aber wir finden

auch 41 Knechte anderer Handwerke und 33 weitere Perso-

nen, die diesem Stande nicht angehörten. Unter letzteren sind

7 einzelne Männer, 5 einzeln stehende Frauen, wohl meist Wit-

wen, ferner die Frau eines Nagelschmiedknechtes und 10 ganze

Ehepaare, wovon 3 mit Kindern. Ob wir es in letzteren Fällen

mit Metallhandwerkerfamilien zu thun haben , ist schwer zu

sagen. Jedenfalls ist zu beachten, dass in drei Fällen die Ehe-

männer Meister genannt werden und dass ausserdem noch

zwei einzelne Meister (ileynrich Schafflmsen eyn meyster und

meyster Hans Balken von Binge eyn neylsmet) Aufnahme fin-

den. Unter den einzeln eingeschriebenen Frauen sind zwei

sicher Schlosserfrauen, bezw. Witwen, eine ist als Eierfrau und

eine andere als Hühnerhändlerin bezeichnet; unter den Män-
nern ist einer der Vater eines Gesellen , 2 sind »Kaufleute«,

einer ein Schreiber, einer ein weltlicher Richter und einer ein

Sackträger. Alle sind vor dem Jahre 1490 in die Brüderschaft

eingetreten. Nach dieser Zeit findet nur noch einmal ein Ehe-

paar Zulassung: es ist der Herbergswirth der Gesellen und
seine Frau, welche 1512 in das Buch eingetragen wurden ^).

Immerhin ist die Zulassung von Personen , welche nicht

zum Kreise der Handwerksgesellen gehörten, als Ausnahme an-

zusehen und auch so von der Brüderschaft aufgefasst worden,

was sich schon daraus ergibt, dass in den meisten derartigen

Fällen die Bedingungen der Mitgliedschaft besonders vereinbart

und in das Buch geschrieben werden. Das Froufastengeld für

1) Veiten Hoffmann vnser vater vnd Katrin Susenhöfer vnser mvter
sin eliche husß/rau: das ist beschlossen hye gemeynen gesellen. Bl. (59^.
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Ehepaare beträgt gewöhnlich einen Turuosen (2 ß) , also das

Dreifache des von einem (Jesellen zu zahlenden Vierteljahres-

beitrags. Ausserdem soll nach dem Tode eines der Ehegatten

der Brüderschaft das beste Kleid desselben oder dafür eine

Summe von 1— 2 Gulden zufallen, während der andere Theil

den früheren Quartalbeitrag fortzuentrichten hat *), Auch die

einzeln aufgenommenen Frauen scheinen den höheren Beitrag

haben zahlen zu müssen ; einmal wird auch der Einkauf um
die Summe von 6 fl. gestattet.

Der Zweck, den diese Personen durch den Eintritt in die

Brüderschaft zu erreichen suchten, bestand lediglich darin, in

feierlichem Aufzuge von den Gesellen zu Grabe geleitet zu

werden. Sollte die Bestattung in dem gemeinsamen Grabe der

Brüderschaft stattfinden , so musste darüber eigens Beschluss

gefasst werden. Für die Kinder musste die Ehre eines brüder-

schaftlichen Leicheugeleites noch besonders bezahlt werden ^).

Nur der Herbergsvater und seine Frau scheinen ohne jegliche

Leistung , bloss um ihnen eine besondere Ehre zu erweisen,

von den Brüdern aufgenommen worden zu sein.

Es ist wohl zu beachten, dass die Gesellen im Laufe der

Periode, welche das Mitgliederverzeichniss umfasst, mit der Auf-

nahme solcher fremden Elemente immer vorsichtiger werden

und dieselbe schliesslich ganz einstellen. Man kann kaum

bezweifeln , dass dies mit einer Veränderung des ursprüng-

lichen Charakters der Brüderschaft zusammenhängt. Ehe wir

aber darauf näher eingehen, müssen wir ein paar Worte über

die Chronologie des Verzeichnisses sagen.

1) Beispiel eines solchen Eintrags : Hen von Bingen vnd sin elliche

hußfrauwe myt eim iornus alle fronfast ; nach ir eins dode 1 gl. ader sin

best cleit ; daz ander sul doch den tornnes geben, ml iß yn der bruder-

schafft sin. Bl. 8*.

2) Beispiel: Meister Junghen vnd syn frauwe vnd ier keiner mit

eim thornes al fronfasten vnd nach ier eines dote ein golden zu dem myn-

sten, vnd nachdant sal das aner den thornes geben vnd die Icener sal man
nit began ader begraen , es sy dann sach, daz die kener ier eifjen gelt

geben et zeter. — Item Jungehenne vnd sin frauwe han ein begerunge:

wan ir ci)is von tods ivcgen abc get, daz man das yn der bruderschafft

grab solle legen vor dem altare. Dl, 21*.
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Den einziffen Anhaltspunkt für letztere bietet uns eine

Anzahl Jahreszahlen, welche vom Beginn des zweiten Drittels

der Einträge hie und da beigesehrieben sind. Die erste der-

selben ist 1472 ; dann folgen in uuregelmässigen Zwischen-

räumen 10 weitere Datirungen bis 1511, und von da ab bis

1524 sind die meisten Jahre sogar mehrmals beigeschrieben ^).

Nach diesen Datirungen können wir die Gesaramtzahl der von

1418 bis 1524 in die Brüderschaft eingetretenen Gesellen in

fünf zeitliche Gruppen zerlegen, die wir (mit Ausschluss aller

nicht dem Gesellenstande augehöricjen Mitglieder) nunmehr auf

ihre Zugehörigkeit zu den verschiedenen Hand-
werken untersuchen wollen.

1) Hier
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Tabelle XL.

Vertheilnn^'- der Oesellen auf die verschiedenen Handwerke.
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tlieilung in dem so reich entwickelten mittelalterlichen Me-

tallgewerbe nur unvollkommen zur Anschauung. Allerdings

sind in der Miscbgruppe 13 noch 10 kleinere Specialitäten zu-

sammengefasst ; aber dieselben sind insgesamrat nur durch 13

Knechte vertreten. Unter diesen sind je 2 Schwertfeger, Po-

lierer (Glattmacher) und Bohrmacher, sowie je ein Schmied,

Spengler, Messingschläger, Kammschmied, Sichelschmied,

Pfannenschmied und Pfeilschmied. Damit ist jedoch die ver-

hältnissmässige Stärke, in der diese kleineu Handwerke in der

Brüderschaft vertreten waren, keineswegs bezeichnet. Und das

Gleiche gilt von den unter den Rubriken der Kessler, Kaun-

giesser , Haubenschmiede und Uhrmacher eingeschriebeneu

Zahlen.

Man hat dabei zu beachten, dass die vielen Zweige der

Metallindustrie in verschiedenen Städten sehr verschieden zu

Zünften zusammengefasst waren. In Frankfurt waren alle in

der Schmiedezunft vereinigt. Es tritt jedoch im XV. Jahrhun-

dert an Stelle der universellen Bezeichnung Schmied der

Name Schlosser (vgl. S. 238), der indessen nie eine so um-

fassende Bedeutung erlangt zu haben scheint. Vielmehr treten

neben ihm die Ausdrücke Sporer und Winden m acher
(vielleicht auch Messerschmied) ebenfalls als Gruppen-

bezeichnuugen auf, unter denen sich die verschiedenen Spe-

cialitäten der Kleinschmiederei zusammenfanden.

Beweis dafür ist die Thatsache , dass unser Buch zahl-

reiche Mitglieder der Brüderschaft, die als Schlosser- oder Spo-

rerknechte eingeschrieben werden , noch mit einem zweiten

specielleren Handwerksnanien bezeichnet. Der letztere tritt

dann anscheinend als Familiennamen auf (z. B. Dicpolä arm-

hrostcr von Lucern ein schlosscrgesell , Hans pansnujt eyn

sliisscrhiecJit von Erßfelt) ; da aber ein grosser Theil der

Knechte sonst bloss mit dem Vornamen benannt wird, so hat

man wohl genügenden Grund , anzunehmen , dass mit jener

zweiten Bezeichnung die Specialität angegeben werden soll, in

welcher die Betreffenden innerhalb des vielgestaltigen Schlos-

sergewerbes thätig waren. In dieser Weise sind unter den

Schlosserkuechten bezeichnet als



Schaufelschmied
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schwerlich zahlreich genug, um eine besondere Brüderschaft zu

bilden. Aehnlich wird das Verhältniss der Schreiner und Drechs-

ler gewesen sein, die erst im letzten Viertel des XV. Jh. eine

eigene Zunft zu Stande brachten. Warum hätten ihre Arbeiter

nicht sich zu den Schmieden halten sollen, bei denen auch

die Holzschulimacher in Frankfurt immer eingezünftet waren ?

Es ist indess kaum nöthig, nach derartigen Beziehungen zu

spüren. Weist doch die Mischgruppe 17 unserer Tabelle Ge-

sellen aus 9 von der Metallarbeit z. Th. weit abliegenden Hand-

werken auf (2 Kürschner, 1 Bender, 1 Bartschererknecht, 1

Bortenraacher, 1 Maler, 1 Pergamenter, 1 Leinenweberknecht,

1 Paternosterer , einen Zimmergesellen und einen Schmuer-

hiecJd (?) ). Es kann dies wie auch die oben erwähnte Mitglied-

schaft von selbständigen Personen verschiedener Berufszweige

nicht wohl anders erklärt werden, als dass die Gesellenbrü-

derschaften der grossen Gewerbe Alles aufsaugten, was in Frank-

furt ausserhalb der übrigen Genossenschaften (Zünfte, Gesell-

schaften , Trinkstuben — vgl. S. 134 f.) sich erhalten hatte,

bezw. in diese keinen Zutritt finden konnte.

Allerdings hat die Zusammensetzung der Schlosserbrüder-

schaft im Laufe der 123 Jahre, für welche wir das Verzeich-

niss ihrer Mitglieder besitzen , sich nicht unwesentlich ver-

ändert. Wir erkennen dies sofort, wenn wir für die Daten der

Tabelle XL die entsprechenden VerhältnisszifFern berechnen.

Tabelle XLI.

Relative Vertretung: der verschiedenen Handwerke in der Brüderschaft.

Von je 100 Mit-
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Es ergibt sich leicht , wenn wir die zeitliche Bewegung

der vorstehenden Verhältnisszahlen ins Auge fassen, dass die

dem Metallgewerbe fremden Elemente im Verlaufe des XV.

Jahrhunderts immer mehr an Bedeutung zurücktreten, um am
Ende desselben ganz aus der Brüderschaft zu verschwinden.

Ebenso sind die feineren Specialitiiten der Feuerarbeit in fort-

währendem Rückgang begriffen , und es erhalten sich von

ihnen nur die Sporer, Winden- und Uhrmacher über das XV.

Jahrhundert hinaus. Daujeijen steigt fortwährend die relative

Zahl der Schlossergesellen, und auch die Messerschmiede neh-

men bedeutend zu. Während beide (lewerbezweige in der er-

sten Periode der Brüderschaft (vor 1417) nur 48,2 "/o der

Brüder auf sich vereinigt hatten, gehörten ihnen in der letz-

ten Periode 87,1 % derselben an.

Es mag dies zum Theil damit zusammenhängen, dass der

Ausdruck Schlosser iuimer mehr zur universellen Bezeichnung

für alle Arten von Metallhandwerkern geworden war. Ohne

Zweifel liegt aber in dem Ausscheiden der Schreiner, Drechsler

und der übrigen nicht den Metallarbeitern zugehörigen Hand-

werksgesellen noch ein anderes Moment verborgen: die Brü-

derschaft wurde immer mehr zur eigentlichen Fachgenossen-

schaft, und als solche wird sie, wie die Brüderschaften in an-

deren Städten zu derselben Zeit ^), immer mehr die kirchlichen

Zwecke der Gemeinschaft haben in den Hintergrund treten

lassen, um an deren Stelle sich der Verfolgung der materiellen

Standesinteressen zuzuwenden. Eine derartige Veränderung,

bezw. Verschiebung der Gemeinschaftszwecke musste mit Noth-

wendigkeit den Ausschluss aller derjenigen Mitglieder zur Folge

haben, welche nicht dem gleichen Gewerbe angehörten. Ja

es ist sogar möglich, dass unter den verschiedenen Specialitäten

von Feuerarbeitern in Bezug auf die Wahrnehmung der Ge-

selleninteressen nicht dieselben Anschauungen und Bedürfnisse

sich kund gaben und dass dies auch zur Ausscheidung aller

derjenigen führte, welche den Schlossern ferne standen.

Dass in der That die Brüderschaft eine derartige Wan-

1) Vgl. Schanz, a. a. 0. S. 93 ff.
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delung durcligeniaclit hat, dafür habeu wir ein äusseres Kenn-

zeichen in der Bezeichnung, welche für die Mitglieder gebraucht

wird. Bis um das Jahr 1460 heissen dieselben durchweg
CT

Knechte. Von da abtritt neben diesem Ausdruck, der das

alte strenge Dienstverhältniss kennzeichnete , der Name Ge-
selle auf, anfangs bloss vereinzelt, dann immer häufiger,

um von 1472 zum herschenden zu werden ^). Allerdings

taucht ganz vereinzelt bis 1490 auch wol noch einmal ein

Nagelschmied- oder (seltener) Schlosserknecht auf. Es sind

das wahrscheinlich Leute aus Orten, die hinter dem Zeitgeist

zurückgeblieben waren. Nach dieser Zeit begegnet es nur

noch einmal einem Wormser , dass er sich als messerschmidt-

hiecht einschreibt (Bl. 83*) ; aber der letzte Theil dieses Wortes

ist im Buche ausradirt und durch ein von gleicher Hand über-

geschriebenes gesell korrigirt — ein Beweis dafür, dass man zu

Anfang des XVI. Jahrhunderts den ersteren Namen als ehren-

rührig ansah.

Wenn wir zum Schlüsse noch versuchen wollen, den Werth

unseres Verzeichnisses für die Statistik der Handwerksgesellen

überhaupt festzustellen, so müssen wir uns hierbei selbstver-

ständlich auf diejenigen Mitglieder der Brüderschaft beschrän-

ken, welche den Metallhaudwerken angehörten. Denn nur

für diese lässt sich ein gewisser Grad von Vollständigkeit der

Ziffern annehmen. Dies freilich nicht für alle Perioden in

gleicher Weise. Denn dass vor 1417 nicht sämratliche Knechte

der Schmiedezunft zur Brüderschaft hielten, sagen uns die Ein-

gangsworte des Buches. Ueberdies mussten bei der nachträg-

lichen Aufzeichnung der früheren Mitglieder Irrthümer vor-

kommen und sind thatsächlich vorgekommen, wie die Ausra-

dirung mancher Namen zeigt. Auch späterhin scheint die

Heranziehung der Fachgenossen nicht sofort und nicht immer

vollständig gelungen zu sein. Wenigstens deuten darauf die

sehr ungleichen Ziflfern des durchschnittlichen jährlichen Zu-

1) Zum ersten Mal kommt derselbe bei den beiden tisehergesellen

der liiste von 1417 vor (Bl. 3«); dann verschwindet er bis Bl. 25'', wo
ein vereinzelter Harnischergeseile unter den Knechten auftritt. Erst

Bl. 27" wiederholt er sich, erlangt aber schon Bl. SO** die üeberhand.
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gaugs. Die Zahl der Metallhandwerksgesellen, welche in die

Brüderschaft eintraten, beträgt nämlich

in den Jahren :
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gewerbliche Ciesellenscbaft vor sich gieug, so legt sich uus

die Annahme nahe , dass erst von diesem Zeitpunkte ab der

Gemeinschaft das gelang, wornach im Mittelalter alle der-

artitren Vereinigungen strebten und streben raussteu : die Heran-

Ziehung aller derjenigen, welche gemeinsame Interessen hatten.

Ist dies richtig , so würden die Durchschnittsziffern für die

Zeit von 1482—1524 zugleich auch die Auzahl der Arbeiter

bezeichnen, welche jährlich von den Mitgliedern der Schmiede-

zunft neu angenommen wurden.

Mit diesem keineswegs sicheren Resultate lässt sich für

Zwecke der allgemeinen Gesellenstatistik leider nichts Rechtes

beginnen. Denn um zunächst berechnen zu können, wie gross

die Zahl der gleichzeitig in sämmtlichen Metallhandwerken

beschäftigten Gesellen gewesen ist, müsste man die Zeit kenneu,

welche im Durchschnitt ein fremder Geselle in Frankfurter

Werkstätten arbeitete. Darüber aber können wir kaum Ver-

muthungen hegen.

Dagegen erlauben unsere ZiflFeru jedenfalls den Schluss,

dass die Zahl der von den Meistern der Metallhandwerke be-

schäftigten Knechte eine ziemlich niedrige gewesen sein muss.

Es ergibt sich das aus folgender Erwägung, Nach den unter

Gruppe II der Tabellen XII und XV gegebeneu ZiflFern wird

man die Zahl der zu Ende des XV. und im Anfang des XVI.

Jahrhunderts in jenen Handwerken thätigen Meister schwer-

lich auf über 100 ansetzen können. Nehmen wir nun an,

jeder Meister hätte im Durchschnitt nur einen Gesellen ge-

halten, so würde die Gesammtzahl der Gesellen das Dreifache

der durchschnittlichen Jahresaufnahme der Brüderschaft be-

tragen haben. Es hätte also jeder Geselle im Durchschnitt

drei Jahre in Frankfurt bleiben müssen, um den nöthigen Be-

stand der Werkstätten voll zu erhalten. Dies widerspricht

allem, was wir sonst von den Gesellenwanderungen wissen,

deren Bedeutung eben darin bestand, dass der Geselle sich an

möglichst vielen Orten während seiner Wanderzeit umsah. Die

Zahl der Gesellen ist darnach jedenfalls viel geringer gewesen

als diejenige der Meister.

Dies ist das einzige eiuigermassen sichere statistische Re-
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sultat, welches sich gewinnen lässt. Eine allgemeine l^eiieu-

tung für die Geselleuverhältnisse der Frankfurter Handwerker

darf demselben schwerlich zugesprochen werden.

C. Die Herkunft der Gesellen. — SchwierigTceiten der Ortsfeststellung. —
Verfahren. — Herkunftsländer. — Herkunftsorte. — Relative Stärke der

Zuwanderung aus verschiedenen Gegenden. — Welche Bolle spielt dabei

die Entfernung 'i — Stadt und Land. — Nord und Süd nach Entfern-

ungszonen. — Ergebnisse und Folgerungen.

Da die Brüderschaft der Feuerarbeiter die Knechte sehr

verschiedener Gewerbe in sich vereinigte, so bietet das Ver-

zeichniss ihrer Mitglieder in den Heimatangaben ein sehr will-

kominenes und reichhaltiges Material zur Untersuchung der

Frage nach der Herkunft der Handwerksgesellen überhaupt.

Denn ganz abgesehen von den Schreinern, Wagnern u. s. w.

fanden sich schon in der Schmiedezunft Gewerbe speciellen

Bedarfs, welche nur in grösseren Städten betrieben werden

konnten, mit solchen allgemeinen Bedarfs, welche auch in Städt-

chen und Flecken noch Nahrungsspielraum genug fanden, zu-

sammen; ja die Huf- und Nagelschmiede kamen auch schon

damals vielfach auf Dörfern vor. Die ganze Gewerbegruppe

bietet darum im Kleinen ein Spiegelbild des gesammten städti-

schen Handwerkes dar, in welchem sich Luxusgewerbe und Ge-

werbe des gemeinen Bedarfs, rein städtische mit überall vor-

kommenden Berufsarten mischten. Die Zusammensetzung der

Schlosser-Brüderschaft nach der Herkunft ihrer Mitglieder

dürfte darnach kaum wesentlich verschieden sein von der-

jenigen des gesammten Frankfurter Handwerksgesellenstandes.

Zugleich bietet die Untersuchung dieses Punktes eine

willkommene Ergänzung zu dem, was in anderen Abschnitten

über die Herkunft der Bürger, der Geistlichkeit und der Juden

festgestellt worden ist.

Freilich treten dieser Arl)eit bedeutende Schwierigkeiten

in den Weg. Ist die Schreibung der Ortsnamen im Mittel-

alter meist auch für geübte Federn ein schweres Problem, so

musste sie für die arbeitscliwieligen Hände der Schlosserknechte

oft zur verzweifelten Aufgabe werden. Als Lösung der letz-

40*
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tern sind nicht selten wahre Wortungeheuer ') dem unge-

wohnten Gänsekiele entflossen, deren Entzifferung auch dem

gewiegtesten Philologen heisseSchweisstropfen erpressen könnte.

Bei viel Geduld und Ausdauer und oft wiederholten Ver-

suchen ist es schliesslich doch gelungen, selbst einer beträcht-

lichen Anzahl anfangs verzweifelt scheinender Fälle beizu-

kommen, und der verbliebene Rest von 27 gänzlich unbestimm-

baren Namen ^) ist so gering, dass in Anbetracht des Resultats

der Arbeit die lauge Mühsal derselben leicht verschmerzt wer-

den kann.

Das Verfahren, welches bei der Feststellung der Heimat-

orte eingeschlagen wurde, konnte allerdings nicht so einfach

sein, wie das bei der Untersuchung über die Herkunft der

Bürger angewandte (vgl. S. 423). Denn es fehlte hier an der

Wegleitung, die dort durch die vorbereitenden Arbeiten für

1387 und 1440 gewonnen worden war. Es mussten zuerst

die sicheren Fälle statistisch verarbeitet werden, und erst nach-

dem diese Arbeit gezeigt hatte, dass die Herkunftsverhältuisse

der Gesellen sich fast umgekehrt gestalteten wie diejenigen

der Bürger, d. h, dass die Mehrzahl derselben aus entfernteren

Städten stammte und dass das umliegende Landgebiet der

Brüderschaft nur wenige Mitijlieder geliefert hatte, konnte

dieses Ergebuiss als Richtschnur bei der Behandlung der un-

sicheren Fälle benutzt werden. Bei mehrfach vorkommenden

Ortsnamen wurde, wenn dieselben mehreren Dörfern und einer

Stadt zugleich zukamen, die Stadt als gemeint angenommen.

Ausserdem wurden die Dialektformen der Personennamen und

1) Als Beispiel mögen die verschiedenen Schreibungen für Stuttgart

dienen, welche in der Liste vorkommen: Stugarte, Stockgartn, Stuokar-

ten, Stockgarten, Storkkarten, Stockargk, Stauggaten. Vgl. auch die

folgende Anmerkung.

2) Hier sind sie, für den Fall, dass jemand Lust verspürt, seinen

Scharfsinn an ihnen zu üben: Bortelff, Deheuran, Dylmarck , vß der

Fend lant, Fladenburg, Gaiigerdorff, Hortten, Ihm, Kyrch, Kichpach,

Kormeniz (Churmainz ?), Krigle, Langreffen, Ltitzwig, Kawembach (.^),

Lavfelt, von der Lypt , Meglichstein, Mettveden , Oslanlacht und Vwe-

schlacht (bei zwei Brüdern), Orthausen, Pichtz, Rodit ('^), vß dem Schob-

benland, (Schwabenland ?), Suckener inarck, Tuburgk.
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Gewerbebezeichnungen sorgfaltig beachtet ; etwa zu Familien-

namen gewordene Ortsnamen boten weitere Fingerzeige, und

ebenso durfte auf altbekannten Betrieb der Eisenindustrie Rück-

sicht genommen werden. Ein Koncs Bochfin(/er, meschersmit

von Haie muss aus doppeltem Grunde nach dem schwäbi-

schen Hall verwiesen werden: 1) weil er Bochfinger (wohl =
Bopfinger) heisst und 2) weil er meschersmit schreibt, was nur

ein Schwabe kann. Dagegen muss ein Peter Stelmacher von

Hall nach Halle an der Saale gehören , weil der Ausdruck

Stellmacher für Wagner in Süddeutschland nicht gebräuchlich

ist. Ebenso kann kein Zweifel sein, dass ein Hans Heß von

Aldcndorf nach Alleudorf in Hessen zu verweisen ist, und

einen Michel Stnibingcr von Hirshorn werden wir nicht nach

dem hessischen Städtchen dieses Namens bei Heidelberg ver-

setzen wollen, da es ein Dorf Hirschhorn in Niederbayern gibt,

wo auch Straubing liegt. Auch zur Auffindung zweifelhafter

Ortsnamen wurde das gleiche Verfahren nicht selten benutzt.

Ein Tomas Neidccl'cr von Krin konnte ohne Bedenken nach

dem Dorfe Grün , Kreis Eger , versetzt werden , wo auch die

Stadt Neideck liegt. Was aber fangen wir mit einem Heiner

Ormtüicziger von Kerlich an? Ein Kerlich gibt es nicht. An
Kerlingeu im R.-B. Trier zu denken, verbietet die Form des

Namens. Da hilft uns die Personenbezeichnung Ommnc^iger,

was nichts anderes ist als Urmitzer (von Urmitz, Kreis Kob-

lenz). Denn nun können wir den Betreffenden nach Kehrig,

Kreis Mayen, verweisen. Und selbst wenn letztere Deutung

des Ortsnamens unrichtig sein sollte, jedenfalls begehen wir

für das zu erzielende Resultat keinen Fehler, wenn wir einen

Mann, der sein Geschlecht von Urmitz ableitet, unter die An-

gehörigen des jetzigen Regierungsbezirkes Koblenz rechnen. In

manchen Fällen blieb uns ohnehin kein anderer Ausweg, als

den als Personennamen gebrauchten zweiten Ortsnamen mass-

gebend sein zu lassen , weil die eigentliche Herkunftsbezeich-

nung entweder nicht zu entziffern oder nicht aufzufinden war.

üeberhaupt ist nicht ausser Acht zu lassen, da'JS von

eigentlichen Familiennamen in dem ganzen Verzeichnisse nicht

viel zu spüren ist. Die Schlosserbrüderschaft scheint zu den
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nicht seiteneu Vereinigungen gehört zu haben, bei denen jeder

Geselle sich einen Namen zu wählen hatte. Diese Namen sind

oft genug auch in dem Brüderschaftsbuche gebraucht. Am
häufigsten sind darunter solche, die mit dem Handwerk iu Be-

ziehung stehen , wie Fynysen , Fleckysen , Fronysen , Schloß-

ysen, Kelysen, Lochysen, Kcrnysen, Scliyßeysen, Schreckysen,

Ysenhart, ferner Smythaß, Forenschilt, Hammer, Hemmerlin,

Sclielliamer , Schtvingenhatner , Tancserring , Klinger , Kelck-

hohel (ein Schreiner) u. s. w. Aber auch andere ojffenbar frei

gewählte Namen sind nicht selten , wie Wüdermut, Ungefug,

Lieherdag, Zivacsler, Lylgenfyn, Meyenhlut, Frauivenlop, Berg-

endal , Morgenrot, Froeauff , Dudichumh, SchenJcttnddrinJc,

Schajflüczel , Sj^ringwldee , SpringaiißderStauden , Schtitden-

ivorffel. Daneben kommen häufig die blossen Taufnamen und

auch fixirte Familiennamen vor. Wir haben darnach wol das

Recht, auch die als Personenbezeichnung gebrauchten Orts-

namen im Nothfalle unserem Zwecke dienstbar zu machen.

Um ein möglichst gleichartiges Material der Untersu-

chung zu Grunde legen zu können, haben wir alle Mitglieder der

Brüderschaft, welche nicht Handwerksgesellen waren (Frauen,

Meister etc.) von der Heimatstatistik ausgeschlossen. Ausser-

dem entfielen noch 156 Namen, welche entweder keine oder

nur verstümmelte und unleserliche Herkunftsangaben trugen.

So blieben uns nach weiterer Abrechnung der oben angeführ-

ten 27 Fälle von unbestimmbaren Ortsnamen nur 2674 Ge-

sellen, deren Herkunft zu ermitteln war. Von diesen mussten

aber noch 53 ausgeschlossen werden, weil die betreffenden Orts-

namen an verschiedenen Stellen Deutschlands vorkamen und

keinerlei Merkmale die Bestimmung des wirklich gemeinten

Ortes ermöglichten ^). Dass diejenigen Namen, welche in der-

1) Es sind folgende: AUdorf (2), Altenburg, Berndorf, Benern,

Bothen, Breitenau (2), Brunn, Burg, Gell, Valkenberg, Grünau, Hagle,

Heimbach, Heubach, Hirschberg (Eirczberg), Hern, Kircheu, Kirchbnrg

oder Kircbberg (2), Kemuat, Leiningen, Laudenbach, Lauf (2), Laufen,

Lichtenau, Lichtensteiu, Marbach (2), Mühlhauseu (7), Eicz, Bin (2),

Hingingen, Sager, Scheuern, Schopfheim, Schwarzenberg, Stein (2),

Steinhansen, Steinburg, Walbach, Wald, Waidenburg.
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selben Provinz oder einem sonstigen kleineren Gebietsabscbnitte

mebrfacb vorkommen, mit benutzt wurden (vgl. oben S. 423),

wird keiner Rechtfertigung mehr bedürfen.

Von den 2621 Gesellen, deren Herkunft mit einiger Sicher-

heit bestimmt werden konnte , stammten
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Verzeichuiss der Herkunftsorte.
I. Preussen.

1. Hessen-Nassaa.

A. Regierungsbezirk Wiesbaden.
a) Kreis Frankfurt,
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Merenberg
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E. R.-B
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5.
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7. ünterfranken.

Amorbach
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Ilbenstadt
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dl Ans den ii li r i >,' e

n

K re i a e u. Kolnibach

Hirschhorn 1 Laiierbach

Lindenfels :i Mossau (Monsaw)
Wimpfen 3 Seheini

-Auerbach 2 Viernheim

Birkenau 1 Zusammen 16

Laugenbrombach 1

S t a r k e n I) u r <,' überhaupt: 60.

3. Rheinhessen.

Alzey (AUzen)
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4. Dona
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2. N i e d e r - E 1 8 a s 8.

Barr 2

Dambach 2

Hageoau 2

*Lauterburg 1

Maursmiiuster 2

Oberebnheim {Abcrnndheym hy

sancte Otiligoibergc) l

Selz [Selcz, Salce) 5

Strassburg 35

Wei8senburg 14

Zabern (Else,j Zdbren) 6
Zusammen 70

E 1 8 a 3 s - L t h r i n g e n überhaupt; 1 Üi3

3. L 1 h r i n g «n.

Hitsch 1

Bolcben 1

Dietenhofen 2

Metz 1

— Enchenberg 1

Han Weiler 1

Mars (la Tour) 1

Volkringen 1

Zusammen 9

1. Kö n i g r. Sa ch 8 e n

Chemnitz 5

Dresden 2

Fieiberg (vß Meijen) 3

Kamenz 1

Leipzig 1

1

Meissen ') 8

Oschatz (Ossccz) 2

Rosswein (Roßwen uß Mißen) 1

*Schneeberg 2

Zwickau 8

— Canitz 1

Russdorf 1

Zopen (Zeben) 1

VII. Sachsen uud Tliüriugen.

Römbild
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VIII. Aus den üb
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Polen (Kr. Pilsen) 1

von der vngedryen Kemecz

im Bemerland 1

auß Beheim 2

Zasammen 39

6. M ä h r e n.

Brunn 1

Nikolsburg 1

Olmütz {Olmicz, Vlmancz) 3

Mährisch-Trübau 2

— Braune

Gimdersdorf

Zusammen 9

7. Andere Kronländer.
Kaschau 1

Krakan 1

Ofen {Vofen) 1

Pressburg 1

vß Syhenhonjen i

Zusammen 5

e s t e r r e i c h überhaupt: 1 39.

Aarau {Aro)

Baden

Basel

Bern

Bischofzell

Chur

Frauenfeld

Freiburg im Uechtland

St. Gallen

Laufenburg

Luzern

Pruntrut (Borndrawt)

Rapperswyl

Luxemburg (Lutzelburg)

— Echternach

Clerf [Clervaux)

X. Schweiz.

1 Schaffhausen

2 Solothurn

25 Steckborn (Thurgau)

13 -Wallenstadt

2 Winterthur

2 Zofingen

1 Zürich

3 — Diidingen (Kt. Freiburg)

4 Lenz (Kt. Aargau)

1 Mattweil (Thurgau)

3 von der Swaitz

1 Zusammen

1

4

2

1

l

3

2

7

1

1

1

J.
83

XI. Luxemburg.

7 Wellenstein

1

1

_l
Zusammen 10

XII. flollaud und Belgien.

— Deerlyk

Eggelshoven

Schagen

von Aailmvncz vß Nierrernlant

Zusammen 1

Aarl (a. d. Veen)

Brüssel {Brüssel, Preissei)

Harlem

Mastricht

Roermonde {Eomundt)

Die Gebietsab-schnitte , nach welchen dieses Verzeichniss

abgetbeilt ist, sind wo immer möglich ebenso gewählt worden

wie bei dem gleichen Verzeichnisse über die Herkunftsorte der

Neubürger (S. 430—449). Eine Vergleichung beider Ortslisten
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iT^iltt, leiclit , dass wir bei tleu Ijlesellen nur in »k-r nächsten

Uinirebung der Stadt noch bis zu den Aenitern und Kreisen

heruntergehen konnten, während bei den Neubürgern dies bis

zu 10 Meilen Entfernung und weiter möglich gewesen war;

in den entfernteren deutschen Staatsgebieten dagegen erlaubt«!

das Material vielfach ein lierabgeheu bis zu den Provinzen,

wo letzteres bei den Neubürgern uuthunlich gewesen war. Su

weist das vorstehende Verzeich niss eigene Rubriken auf für die

preussischen Regierungsbezirke: Erfurt, Merseburg, Magde-

burg, Liegnitz, Breslau und Oppeln, ferner für die Provinzen

Brandenburg, Ost- und Westpreusseu , Posen, Pommern und

HohenzoUern, für Niederbayern, Lothringen, die thüringischen

Herzog- und Fürsten thüraer, die österreichischen Kronländer,

wo solche in der Ortsliste der Neubürger nicht mehr gebildet

werden konnten. Schon dieser umstand führt die Thatsache

deutlich vor Augen, dass eine verhältnissmässig weit grössere

Zahl von Gesellen entfernteren Gegenden, namentlich des Nord-

uiid Südostens, entstammte, als dies bei den Neubürgern der

Fall war , zumal wenn mau im Auge behält , dass die Her-

kuuftsstatistik der Gesellen eine weit kleinere Zahl von Fällen

(^/s) als diejenige der Neubürger umfasst.

Noch entschiedener tritt diese Thatsache ins Licht, wenn

wir die Stärke der Zuwanderung überall an den gleichen Ge-

bietsabschnitten messen. Vertheilen wir nämlich die Schlos-

sergesellen auf ihre Herkunftsländer zurück , so entfallen auf

je 100 Quadratkilometer

ausdenLandes- Ge- ausdenLandes- Ge-
theil en:
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aus den Lande s-
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bei dcu Neu- , . ,

bei ueu
die Betheiliguui? vou derjenigen bürgern des

Po^^ii^r,

XV. Jh.
gesellen

des Kreises Hanau des R.-B. Oberfranken das 294fache das lOfaehe

des A. Königsleiu des Königr. Sachsen das 3125 « das 80 «

des Kr. Friedberg des K.-B. Köln das 73- « das T'Vö«

des Kr. Offenbach des Ober-Elsass das 159 « das 12 7.; «^

des Kr. Dieburg der Prov. Hannover das 1100 « das 57 *

des Kr. Gelnhausen des bayr. Schwaben das 50 « das A «

des A. Höchst von Rheinhessen das 12 « d;'.s 1,2

«

Diese Bei.spiele zeigen, dass zwar auch bei den Gesellen-

wanderuugen der Unterschied der Entfernung eine Rolle spielt,

dass aber bei ihnen die entfernteren und näheren Theile de.'^

Deutschen Reiches in Hinsicht ihrer relativen Betheiligung

einander näher stehen, wie bei dem bürgerlichen Zuzug. Wenn
wir sehen, dass in umstehender Tabelle das bayerische Schwa-

ben vor den Kreisen Grossgerau und Daru)stadt, Oberfrauken

vor der Pfalz raugirt, und dass der württembergische Neckar-

kreis gleich viel Gesellen vou je 100 Quadratkilometer gestellt

hat wie der R.-B. Koblenz, so überzeugen wir uns leicht, dass

bei den Gesellen von einem engeren Gebiete regelmässiger
Zuwanderung kaum die Rede sein kann. Für sie bildet viel-

mehr das ganze Deutsche Reich das regelmässige Zuwande-

rungsgebiet, von welchem nur die Hansastädte fast ganz aus-

geschlossen sind. Dieselben scheinen darnach noch im XV.

Jahrhundert und im ersten Viertel des XVI. mit der wirth-

schaftlichen Entwicklung des mittleren und südlichen Deutsch-

land kaum rechte Fühlung unterhalten zu haben.

Dagegen stehen die Gewerbe der östlichen noch halbsla-

vischen Reichsläuder von dem Ordensland im Norden ü))er

Brandenburg, Schlesien, Böhmen und Mähren bis nach Steier-

mark, Kärnten und Kraiu offenbar in lebiiafter Beziehung und

Wechselwirkung mit denjenigen im Mittelpunkte des Reiches,

und dasselbe gilt von den zum Theil schon in der Entfrem-

dung Ixegriffenen Westmarken von der Schweiz über Elsass-

Lothringen und Luxemburg bis zu den Niederlanden. Selbst

aus den ( irenzländern im Osten, Polen, Ungarn, Siebenbürgen,

zählt die Brüderschaft der Schlosserknechte noch einzelue Mit-

glieder.
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Mit den geriiigei-en Unterscbiedon , welche die nillieren

und entf'erntereu Ueichsläuder in Beziehung auf die relative

Stärke der Zuwanderung aufweisen, hängt die grössere sociale

Gleichartigkeit der Gesellen eng 7Aisanimen. Unter den

Neubürgern des XV. Jh. waren alle Berufs- und Geburtsstände

vertreten, vom Syndikus und Stadtarzt bis zum Taglöbner und

Spielmann, vom adlichen Söldnerhauptmann und patriciscben

Kautherrn bis zum Handwerker und Baueruknecht. Tm Ganzen

aber überwog unter ihnen das ländliche Element um so mehr,

je näher ihr Geburtsort der Stadt Frankfurt gelegen war.

Gruppiren wir dagegen die 2621 Schlossergesellen, deren Her-

kunft uns bekannt ist, nach den früher angenommenen Orts-

kategorien, so erhalten wir ein ganz anderes Bild.

(Tabelle XLII. siehe nächste Seite.)

Die Mehrzahl der Gesellen stammt darnach in allen Her-

kunftsgebieten ohne irgend eine Ausnahme aus Städten ').

Allerdings finden wir überall eine bald schwächere , bald

stärkere. Beimischung von Leuten ländlicher Herkunft. Der

Döifler und Fleckenbewohner ist vom Zugang zu den Gewerben

nicht ausgeschlossen. Aber in der Gesellenschaft tritt er doch

sehr in den Hintergrund, und dies um so mehr, als auch

der vom Lande stammende Geselle regelmässig eine mehrjährige

Lehrzeit in der Stadt durchgemacht hatte.

Dabei macht es allerdings einigen Unterschied, ob wir ein

näheres oder ein entfernteres Herkunftsgebiet auf die Stärke

des ländlichen Elements unter dem ihm entstammenden Ge-

selleukontiugent untersuchen. Bei den Schweizern, Elsässern,

Badensern, Württembergern, Sachsen überwiegt der städtische

Theil der Gesellen den ländlichen in weit stärkerem Masse als

bei den Hessen , Nassauern und Pfälzern. Ein Ueberwiegen

des städtischen Elements i.st aber auch bei den letzteren vor-

handen. Lu Durchschnitt der Gesanimtzahl siiul fast Vs der

1) Dieses Ergebniss stinunt in der Hauptsache überein mit dem-

jenijren, zu welchem Schanz, Jhb. f. N.-Oek. XXVIII, S. 3()2 tiii-

Konstanz «gelangt ist; nur geht es zu weit, wenn derselbe den Satz auf-

stellt, fast nur die Städte und zwar vorwiegend nur die bedeu-
tenderen hätten ihre Arbeitskrätte gegenseitig ausgetauscht.
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Tabelle XLII.

Städtische and ländliche Herkunftsorte.
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Gesellen aus Städten , Vg aus Dörfern uml nur der f'ünfund-

zwanxi<?ste Theil aus Flecken.

Vergleichen wir dieses Ergebniss mit demjenigen der ent-

sprechenden Untersuchungen über die Herkunft der Neubürger

des XV. Jahrhunderts und der Juden

:

Es stammten von je 100 Fremdbürtigen unter den

aus
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tige unsichere Vermuthung liin von dem festen Boden der

Ueberlieferung uns zu entl'ernen. Die Ueberlieferung aber will

offenbar den mit der Praeposition vo7i beigefügten Ort als Hei-

mat angesehen haben. Ohnebin hat die ganze Erscheinung

für die Ermittlung der Heimatgegend fast keine Bedeu-

tung ; nur für die Entscheidung der Frage, wie weit die Ge-

sellen städtischer oder ländlicher Herkunft waren, ist sie von

einigem Belang. Allerdings von sehr geringem. Denn es han-

delt sich im Ganzen nur um 120 Fälle, welche bei Bevorzug-

ung der adjektivischen Herkunftsbezeichnungen von den Städten

ab und den ländlichen Heimatorten zuzuzählen gewesen wären.

Dies hätte etwa 75 Frocent Gesellen von städtischer und 25

Procent von ländlicher Herkunft ergeben , also immer noch

ein bedeutendes Uebergewicht des städtischen Elements.

Von welchen Umständen die Zahl der Metallarbeiter be-

dingt war, mit welcher jede einzelne Stadt von 1402—1524

in der Mitgliederliste der Frankfurter Brüderschaft vertreten ist,

tritt ziemlich deutlich hervor, wenn wir alle mit einer grös-

seren Anzahl von Gesellen in unserer Ortsliste vertretenen

Plätze nach der Stärke ihrer Betheiligung gruppiren. Wir fin-

den vertreten mit

91—100 Gesellen: Frankfurt , Nürnberg.

41— 50 » Augsburg.

31— 40 » Köln, Siegen, München, Würzburg,

Strassburg.

21—30 Gesellen: Gelnhausen, Bamberg, Aschaffenburg,

Mainz, Ulm, Basel.

1 1—20 Gesellen: Hanau , Marburg , Koblenz , Kreuz-

nach , Trier, Erfurt, Landshut, Kempten, Lauingen, Nördlin-

gen, Amberg, Regeusburg, Hof, Kulmbach, Schweinfurt, Speyer,

Friedberg, Büdingen, Ortenberg, Lieh, Bingen, Worms, Heil-

bronn, Ravensburg, Heidelberg, Konstanz, Weissenburg, Leip-

zig, Wien, Eger, Bern, — Eppstein.

6—10 Gesellen: Eltville, Limburg, Montabaur, Ander-

nach, Aachen, Halle a. S., Breslau, Frankfurt a. d. 0., Lands-

berg am Lech, Passau, Straubing, Donauwörth, Forchheim,

Dinkelsbühl , Rothenburg o. d. T. , Ebern , Lohr, Miltenberg,
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Ochsenfurt, Butzbach, Giessen , Grüuberg, Seligeustadt, Die-

burg, Alzey, Esslingen, Stuttgart, Reutlingen, Schwäbisch-

Hall, Biberach, Freiburg i. B., Lahr, Wertheiin, Zabern, Meis-

sen, Zwickau, Eisenach, Koburg, Braunschweig, Steier, Feld-

kirch, Salzburg, Zürich, Luxemburg, — Oberstedten, Linden.

Diese Uebersicht deutet darauf hin, dass hauptsächlich

zwei Momente die Gesellenzahl einer einzelnen Stadt bestimm-

ten : ihre allgemeine Bedeutung und ihreEutf<'rnung von Krank-

furt. Die letztere spielt offenbar bei den ersten Rubriken un-

serer Uebersicht eine sehr geringe Rolle. Fast alle Städte,

welche mit mehr als 20 Gesellen vertreten sind, nehmen in

der mittelalterlichen Welt eine hervorragende Stellung ein.

Letzteres ist zwar auch bei vielen in den folgenden Rubriken

eingereihten Plätzen der Fall ; aber wir sehen dieselben auf

gleicher Linie stehen mit unbedeutenden Orten der näheren

Umgebung. Beide Momente (Bedeutung und Entfernung) hal-

ten sich also hier die Wage. Wie weit eine besondere Aus-

bildung der Metallindustrie das Kontingent einzelner Städte

erhöht hat, lässt sich nicht sagen; bloss bei dem Zuzug aus

Nürnberg und etwa noch Steier scheint dergleichen mitzu-

spielen. Sicher ist auch das nicht. Endlich ist der grosse

Unterschied zwischen Nord- und Süddeutschland zu beachten.

Alle entfernteren Städte mit mehr als 20 Gesellen liegen süd-

lich der Maiulinie, und auch bei den Orten mit 11— 20 und

6—10 Gesellen ist der Süden stärker vertreten als der Norden.

Untersuchen wir zum Schluss noch den Einfluss der E n t-

fernung im Allgemeinen auf die Zuwanderung, indem wir zu-

gleich den soeben angedeuteten Unterschied zwischen Nord und

Süd im Auge behalten. Wir betrachten dabei das alte Reich

als Ganzes und verlängern die Mainlinie (vgl. S. 461) derge-

stalt nach Westen und Osten , dass ganz Rheinhessen und

Bayern, ferner Oesterreich, die Schweiz und Elsass-Lothringen

der Südhälfte, das ganze Königreich Preussen (ausschliesslich

Hohenzollern), Luxemburg und die Niederlande der Nordhälfte

zugerechnet werden. Wir erhalten so zwei Gebiete von an-

nähernd gleichem Flächenraume (c. 475000 Quadratkilometer).

Nun stammten von den 2522 fremden Gesellen
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liberliaupt aus der von je 100 aus der

aus einer Entfernung
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Entfernungszonen mit den entsprechenden Verhältnissen der

Neubürger des XV. Jh. und der Juden, so stammten

aus einer Entfernung
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Laudbewoliner , welche sich in der Stadt niederlassen wollen,

die Gesellen Städter, welche die Welt zu sehen wünschen.

In diesem Gec^eusatze liegt der Schlüssel zum Verständ-

nisse der Gesellenbrüderschaften und ihrer nicht selten feind-

licheu Stellung zu den Städten. Der Geselle war und blieb an

dem Orte, wo er seinen Wanderstab für einige Zeit zur Ruhe

setzte, immer ein Fremder; er sah sich auf die engste Ge-

meinschaft mit seines Gleichen von selbst hingewiesen, und

dies um so mehr, je engherziger und selbstsüchtiger die Mei-

sterkorporationen sich abschlössen
,

je weniger er Fühlung zu

gewinnen vermochte mit der ständigen Einwohnerschaft seines

zeitweiligen Aufenthaltsortes. Ihn hielten keine Bande der Fa-

milie, keine heimatlichen Beziehungen, kein Interesse für Ehre

und Gedeihen der Stadt. Von dem Meisterhause, dem ihn die

zünftige Ordnung eingliederte, hielt ihn der bereits stark ent-

wickelte Gegensatz zwischen Unternehmer und Arbeiter fern,

und den Eid, den er überall der Stadt zu leisten hatte, iren

schaden zu tvarnen , ihr bestes zu werben und nif wider sie

zu tune in deheinetvijs lernte er bald als blosse Form an-

sehen. Seine Heimat war das ganze Deutsche Reich , und

wenn sein Herz noch für etwas höher schlug, so war es die

Ehre und das Wohl der Gesellenschaft, deren Beziehungen sich

über dieses Reich hin erstreckten. Sie bildet eine der eigen-

thümlichsten Erscheinungen diese Gesellenschaft des ausgehen-

den Mittelalters mit ihren weitverzweigten Verbindungen, ihren

Aufständen und Auftreibuugen, welche später die Reichstags-

abschiede so lange vergeblich bekämpften. In einer Welt der

engen örtlichen Verbände und der Kirchthurmsinteressen stellt

sie neben der Geistlichkeit und den Juden den dritten grossen

Socialzusammenhang dar, dem wir auf unserer statistischen

Wanderung begegnet sind.



VIII.

Dorfscliafteii.

A. Wichtigkeit statistischer Ermittelungeti über die Dörfer. — Quellen.

— Die Zahl der Dctrfnachham vom XV. bis zum XVIII. Jahrhundert

— Das Wachsthtim der Dorfbevölkerung. — Mittelalterliche und moderne

Niederlassungsordnung. — Anfangspunkt der modernen Entwicklung.

Das Bild, welches wir in deu vorstehenden Untersuchungen

von der Grösse und socialen Gliederung der Frankfurter Be-

völkerung im XIV. und XV. Jalirhundert gewonnen haben,

würde unvollständig bleiben, wenn wir dasselbe nicht vor den

Hintergrund einigermassen zuverlässiger statistischer Ermitt-

lungen über die gleichen Verhältnisse auf den Dorfschaften

stellen könnten, als deren socialer, wirthschaftlicher und zum

Theil auch politischer Mittelpunkt Frankfurt betrachtet wer-

den muss.

Zum Glück gestattet der Reichthum des Frankfurter Stadt-

archivs wenigstens für diejenigen Orte , welche kürzere oder

längere Zeit der städtischen Herschaft unterworfen waren,

eine Anzahl statistischer Daten zu gewinnen, welche meist

ähnlichen Akten entnommen werden können wie die entspre-

chenden Zahlen für Frankfurt selbst.

Unter den Quellen stehen in erster Linie die Eid buch er,

in welche die Namen aller Familienhäupter eingetragen wur-

den, welche dem Frankfurter Rathe den Eid der Treue und

des Gehorsams {hiddnnye vnd ylobdc) geleistet hatten. Solche

allgemeine Huldigungen wurden das ganze XV. Jahrhundert

hindurch bald in grösseren bald in kleineren Fristen erfordert.

Der Eid wurde in Gegenwart eines der beiden Frankfurter

Bürgermeister, der zu dem Ende persönlich in den Dörfern

Bücher, die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 42
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erschien, in den Nied-Orten auch wol vor dem Amtmann von

Bonames, der zu diesem Zwecke die Nachbarn nicht selten

nach seinem Wohnort kommen Hess, abgelegt. Den Eid lei-

steten regelmässig alle dauernd in den Ortschaften angesesseneu

Männer (Nachbarn, Einwohner), meist auch die Witwen und

öfters auch erwachsene Söhne und Knechte. Für manche Dörfer

existirten besondere Eidbücher, bei andern sind mehrere in

demselben Buche verzeichnet. Vom Ende des XV. Jahrhun-

derts ab scheinen die allgemeinen Eidesleistungen eingestellt

worden zu sein ; dafür existiren Verzeichnisse derjenigen,

welche von Jahr zu Jahr neu unter die Nachbarn aufgenom-

men wurden. Diese Verzeichnisse sind meist der letzten all-

gemeinen Eidesabnahme von 1497 angehängt und entsprechen

den städtischen Bürgerbüchern. Sie brechen alle in den 80er

Jahren des XVI. Jahrhunderts ab.

Doch fehlt es auch für die spätere Zeit nicht an Listen

der gleichzeitig lebenden Dorf-Nachbarn. Sie sind für das

XVI. Jh. enthalten in den sog. H üh ner bü eher n, d. h.

Verzeichnissen der zur Entrichtung von Hühnern Verpflich-

teten, welche von dem mit der Erhebung sämmtlicher Gefalle

auf den Dörfern betrauten Bereiter geführt wurden. Die

Hühner sind entweder Leib- oder Herdhühner. Die erstereu

wurden bloss von deu Leibangehörigen , die letzteren von

jedem Untersassen, der eignen Rauch hatte in den der Frank-

furter Herschaft unterworfenen Dörfern , entrichtet ^). Die

Verzeichnisse der Herd hühnerpflichtigen enthalten somit sämmt-

liche Hausstände dieser Orte und sind deshalb statistisch wol

verwerthbar.

Nicht dasselbe gilt von den weit seltener vorkommenden

Listen derjenigen Dorfbewohner, welche die Königsbede

1) Oberräder Weisthum von 1452 Mglb. E AI Tom. II Bl. 24. —
In dem Heberegister von 1505 (üglb. B 61 G) heiast ea weniger praecis:

vaßnacht huner umb xxxvj; gibt iglich liu/J 1 faßnachthune , welcJis huß

leere steet, gibt nichts, der Schultheiß nichts, und siezt eyn frauwe kindeß

inne, so bricht der berider dem hune das heupt abe und gibt iß der kint-

bctterszen. Das letztere desahalb, weil der Bereiter der Kontrole wegen

den Kopf des Huhnes den Rechenmeistern abzuliefern hatte.
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zahlten. Es ist dies eine Natural al)gabe der ehemaligen Reichs-

dörfer, welche vom Grundbesitz entrichtet wurde und in Kör-

nermassen ausgedrückt wird, an deren Stelle im XVI. Jh. ein

Geldauschlag tritt. Nur für Bonames besitzen wir aus dem

Jahre 1426 eine Rolle derjenigen, welche eine der städtischen

Bede entsprechende Vermögenssteuer zahlten; doch wird ihr

statistischer Werth dadurch beeinträchtigt , dass sie auch die

Steuerbeträge derjenigen Frankfurter Bürger enthält, welche

in Bonames begütert waren. Dies gilt noch in höherem Grade

von den Köuigsbedelisten.

Endlich kommen aus dem XVII. und XVIII. Jh. eigent-

liche Zählungen der Hausstände uud selbst sämmtlicher Ein-

wohner — allerdings nach einem unserer Statistik nicht mehr

geläufigen Kategoriensehema — vor. Was uns dieser Art in

die Hände fiel , ist im Nachfolgenden kurz berücksichtigt,

Vollständigkeit ist weder in diesen Dingen noch in unseren

Nachweisungen über das XV. Jh. beabsichtigt und darum auch

schwerlich erzielt. Die grosse Zahl der Dorfschaftsakten konnte

nur zum Theil genauer durchgemustert werden ; doch dürfte

Wesentliches kaum übersehen sein.

I. Die Zahl der Dorfnachbarn.

XV. Jahrhundert.
Wir geben zunächst, was sich aus namentlichen Listen

über die Zahl der erwachsenen männlichen Personen , bezw.

der Haushaltungen in den einzelnen Dörfern ermitteln Hess.

1. Bonames. Das betr. Eidbuch ^) weist nach unter

dem Jahre

1418: 48 Männer, 6 Witwen.

1430: 47 Männer.

Damit stimmt annähernd überein die Bedeliste von 1426^),

welche 61 Steuerpflichtige enthält, 50 Männer und 11 Frauen,

bezw. Witwen. Da hier auch die Frankfurter, welche in Bo-

names begütert waren (mindestens 3) , niitaufgenommen sind

1) Mglb. E., 32 No. 10.

2) Mglb. E., 32 No. 11.

42-
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und möglicher Weise auch Minderjährige in der Liste stehen,

so können die kleinen Abweichungen von den aus dem Eid-

buch gewonnenen Zahlen nicht überraschen. Beiläufig sei

einer brieflichen Mittheilang des Amtmanns Gilbracht von

Buchsecke aus dem Jahre 1430 gedacht, nach welcher damals

10 Höfe und Hausgesässe zu Bonames wüst standen ').

Weiter ergeben sich aus dem erwähnten Eidbuche

i. J. 1460: 49 Männer,

i. J. 1465 : 43 Männer und 6 Söhne.

i. J. 1476: 48 Mäuner, 17 Söhne und 8—10 Knechte.

i. J. 1480: 47 Männer, 11 Witwen, 11 Söhne und 6 Knechte,

i. J. 1482 : 44 Männer, 3 Witwen, 10 Söhne und 4 Knechte.

i. J. 1490: 66 männliche Personen.

i. J. 1497: 62 Männer und 4 »ledige« Söhne ^).

Die Zahlen sind, wenn auch nicht überall vergleichbar,

so doch jedenfalls vollständig, da meist auch die bei der Eides-

leistung nicht Anwesenden mit Namen aufgeführt werden.

2. Born heim. Es leisteten den Huldigungseid

1475: 49 Mäuner 3).

1496: 56 Männer und 8 Haussöhne*).

3. D r t e 1 w e i 1 ^) zählte

1419: 26 Männer und 4 Witwen.

1430: 27 Männer und 4 Witwen.

1482: 35 Männer und 2 Witwen.

4. H a r h e i m war mit Kalbach 1435 von Eberhard II.

von Eppenstein-Königstein um 3000 fl. der Stadt Frankfurt

verpfändet worden. Im gleichen Jahre fand die Huldigung

statt, bei welcher zugleich eine Aufzeichnung der Herschafts-

rechte in diesen Dörfern und eine Erhebung über die Leibes-

augehörigkeit ihrer Bewohner veranstaltet wurde. Letztere

1) Uglb. A 65.

2) Mglb. E 32 ad No. 20.

3) Mglb. E 35 No. 15.

4) ad Mglb. E 25 No. 6. Ein anderes Verzeichniss ans demselben

Jahre im Mglb. E 35 No. 6 bietet eine Person weniger. Daselbst auch

das Verz. von 1512 (s. u. S. 663).

5, Eidbuch Mglb. E 32 No. 10.



661

ergab, dass in Harheim 10 und in Kalbach 5 verschiedene

Herren Augehörige hatten '). Zur Eidesleistung hatten sich

in Harheim zu stellen:

1435: 26 Männer.

1437 : 27 Männer (5 ahsentes mitgerechnet) ^).

1454 : 26 Männer und 4 Witwen ^).

1480: 31 Männer und G Witwen »).

1482: 32 Männer.

1497: 30 Männer und 1 Witwe*).

1500: 33 hühnerpflichtige Haushaltungen^).

5. Hausen ^) hatte

1476: 10 Männer.

1497: 14 Männer und 4 ledige Söhne.

6. Kalbach (vgl. Harheim)

:

1435: 17 Männer.

1437: 19 Männer (3 ahsentes).

1480: 23 Männer, 4 Witwen, 1 Sohn.

1482: 22 Männer (Witwen ahsentes), 1 Sohn.

1497: 24 Männer und 4 ledige Söhne').

1498/9: 23 Hausgesässe«).

1500: 24 hühuerpflichtige Haushaltungen.

7. In Nieder-Ursel huldigten 1436: 21 Männer«).

Nach einer etwa aus derselben Zeit stammenden Nachricht

waren damals ungefähr 24 llofreiten vorhanden '"). Es ist

bei diesen Zahlen bloss an die Frankfurter Hälfte des Dorfes

1) Mglb. E 23 ad No. 2.

2j Mglb. E 23 (Papier-Umschlag).

3) Mglb. E 23 No. 10.

4) Mglb. E 23 (Pergament-Umschlag).

5) Uglb. B 61 D.

6) Eidbach: Mglb. E 39 No. 7.

7) Mglb. E 23 No. 2. Für die früheren Jahre die gleichen Quellen

wie bei Harheim.

8) Uglb. B Q\ G: sint iczunt xxiij hußgesesse; geet uff vnd abetnü

der zyt.

9) Mglb. E 44 No G. Vergl. Lersner, II, 1 S. 631.

lOj Mglb. E 58 Tom. VI.
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(die andere gehörte Kronberg, später Solras-Rödelheim) zu

denken.

8. Ob er r ad. Nach dem Eidbuch*) huldigten

1425 : 24 Männer und 7 Witwen.

1484: 35 Männer, 6 Söhne und 4 Knechte.

1494: 39 Männer.

9. Seckbach wurde am 14. Oktober 1474 gezwungen,

dem Rathe zu Frankfurt zu huldigen ^). Es leisteten 36 männ-

liche Personen, darunter 3 Knechte den Eid ; der von Hanau

eingesetzte Centgraf fügte sich erst im Jahre 1476 der Ge-

walt; 6 andere Männer scheinen überhaupt nicht gehuldigt zu

haben. So erhielten wir für dieses etwa eine Stunde von der

Stadt entfernte Dorf insgesammt 43 männliche Personen,

unter denen wir uns ohne Zweifel alle Erwachsenen , nicht

etwa bloss die Familienhäupter vorzustellen haben.

10. In Soden huldigten 1497 : 49 männliche Personen ^).

Von Sulzbach und Nieder- Erlenbach scheinen

keine Eidbücher aus dem XV. Jh. erhalten zu sein. N i e -

d e r r a d kam erst 1569 zu Frankfurt.

Im Ganzen hat unsere Zusammenstellung gezeigt, dass im

XV. Jh. die Dorfschafteu um Frankfurt verhältnissmässig ge-

ringe Bevölkerungszahlen aufweisen. Keine derselben erreicht

75 Haushaltungen ; die Mehrzahl kaum die Hälfte. Veran-

schlagen wir die Kopfstärke einer Haushaltung auf 4—5 Per-

sonen so hatten

unter 100 Einwohnern 2 Dörfer: Hausen und Kalbach,

100—200 « 5 « Dortelweil, Harheim, Nieder-

Ursel, Oberrad und Seckbach.

200—300 « 3 « BonameSjBoruheim u. Soden.

Bonames, welches den Uebergang über die Nidda deckt,

1) Mglb. E 47 No. 8b.

2) Nach einem dem Fascikel Mglb. E 47 No. 8a beiliegenden

Instrument, welches mit den Worten beginnt: Vff fritag nach sant

Dyonisien dag han die nachburn von Seckbach dem rade zu FrancTcfurt

huldunge getan vff geheiß junghern Bernhart Kreißen von Lindenfels (des

damaligen Frkf. Schultheissen) vnd Karle Schelmen toegen, als sie deß

macht han.

3) Beilage zu Mglb. E 23 No. 2.
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da, wo dieses Flüsschen in seinem Westlaufe den nördlichsten

Punkt erreicht, war im Anfant^ des XV. Jahrhunderts von

den Frankfurtern stark befestigt worden ^) und führt seit dem

Ende desselben den Namen eiues Fleckens. Bornheim , wel-

ches hart an der äussersten Stadtbefestigung Frankfurts , der

Landwehr , lag , konnte fast als dessen Vorstadt angesehen

werden , und in Soden Hess der Rath seit 1486 Salz sieden

und 1494 den Gesundbrunnen mit eiuer Einfassung umgeben
— ein Beweis dafür, dass dasselbe schon damals als Badeort

in Aufnahme gekommen war ^). Diese Umstände mögen die

höhere Einwohnerzahl dieser drei Orte erklären.

XVI. Jahrhundert.

Die Zahl der Haushaltungen im XVI. Jahrhundert lässt

sich — freilich nur für einen Theil der Orte — aus Hühner-

büchern ermitteln. Was denselben an Vollständigkeit fehlt,

ersetzen sie reichlich dadurch, dass sie für eine grosse Anzahl

Jahre Daten bieten , welche nach demselben Gesichtspunkte

festgestellt und darum unter einander vergleichbar sind. Wir

geben dieselben zunächst für die vier Dörfer , welche im

XVI. Jh. regelmässig Herdhühner entrichteten '). Die Zahl der

Haushaltungen betrug in

im Jahre ßornheim Oberrad Nieder-Ursel *) Hausen

1507
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im Jahre Bornheim Oberrad Nieder-Ür8el Hausen

1550
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Dortelweil 1556: 39, 1598: 42 herdhühnerpflichtige

Haushaltungen ^).

Für Harheim und Kalbach gibt ein Heberegister

die Suramen der Herd- und Leibhühner von 1501—1509. Da
wir die Zahl der Leibesangehörigeu in beiden Orten, die sehr

gering war (1—3), aus gleichzeitigen Inventarien kennen, so

dürfen wir dieselbe in Abzug bringen. Dann betrug die Zahl

der Haushaltungen

im Jahre Harheim Kalbach

1501—1502 31 23

1503-1505 33 23

1506—1507 36 22

1509 35 24

Im Jahre 1511 wurden beide Orte aus der Verpfändung

gelöst, womit sie unserem Gesichtskreise entschwinden.

Nieder-Erleubach 1558: 65 Haushaltungen, 1598:

56 Haushaltungen.

Niederrad hatte nach dem Weisthum von 1543 damals

36 Hausgesässe ^). Im Jahre 1572, kurz nachdem es an Frank-

furt übergegangen war, leisteten 33 Nachbarn, 8 Witwen und

2 Frauen , deren Männer des Dorfes verwiesen waren , dem

Rathe den Huldigungseid ^).

Diese Daten werden wirksam unterstützt und ergänzt

durch ein sehr sorgfältig aufgestelltes Hühnerbuch *). Das-

selbe umfasst die Jahre 1574— 80, enthält aber nur für 1574

ein Vcrzeichniss der herdhühnerpflichtigen Haushaltungen in

5 Orten, welches sich dadurch auszeichnet, dass bei jeder Haus-

haltung und jeder einzelnen Person angegeben ist, ob sie frei

(ledig) oder leibeigen war und im letzteren Falle , welchem

Herrn sie gehörte. Dies gab Veranlassung zur Aufstellung

folgender

1) Uglb. B 61 D.

2) Archiv, VI, S. 222.

3) Mglb. E 46 Nr. 1, Tom. I.

4) Ohne Archivalbezeichnung. Beginnt mit den Worten: Erlen-

bach. Angehörygen zu Nydem Erlenbach von man vnd weybe de anno 74.
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Tabelle XLIII.

Zahl der Haushaltungen in den Dörfern 1574.
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Die 9 Orte Bonames, Bornheim, Dortehveil, Hausen, Nie-

der-Erlenbach, Niederrad, Nieder-Ursel, Oberrad und Sul/baeh,

welche nach den letzten uns bekannten Angaben aus dem XVI.

Jh. 7Aisamnien 508 Hausstände hatten, zählen deren nur nocli

248. Sie haben also um 260 Hausstände oder 51,2''/o abge-

nommen.

Aus dem Jahre 1657 liegt eine Anzahl Berichte der Orts-

sehultheissen über die Zahl der hühnerpflichtigen Haushal-

tungen vor ^). Dieselbe betrug in

Dortelweil 29 Niederrad 19

Hausen 30 Nieder-Ursel 26

Nieder-Erleubach 38 Oberrad 69

Bonames und Bornheim fehlen.

Die erste eigentliche Volkszählung auf den Frankfurter

Dörfern wurde »auf Befehl eines wohllöblichen Landamts« im

Frühjahr 1685 veranstaltet. Doch haben sich nur Bruchstücke

derselben auffinden lassen, welche die namentlichen An-

gaben für 6 Dörfer enthalten '^). Wir geben ihr Ergebniss in

nachfolgender Tabelle, in welcher die gleichen Unterscheidungen,

wie sie das Original (ebenfalls in Spaltenform) enthält , fest-

gehalten sind. Doch ist zu beachten, dass bei Bornheim und

Niederrad die Ziiferu für die einzelnen Kategorien aus den

Individualangaben ermittelt werden mussten, welche für Born-

heim wenigstens nicht ganz vollständig sind.

(Tabelle XLIV siehe nächste Seite.)

In den Original-Angaben sind für jedes Dorf mit Aus-

nahme von Nieder-Erlenbach noch geschieden : Nachbarn, Bei-

sasse, Witweiber und Waisen, wobei die Witwen, wie der Zu-

sammenhang ergibt, ebenfalls in die Kategorie der Nachbarn

zu zählen sind. Die Beisassen belaufen sich in den 5 Dörfern

auf 150 Köpfe gegenüber 1267 zu den Nachbarn gehörigen

Personen oder auf 11,8 Proceut der Gesammt/.ahl,

1) Uglb. B 68 A.

2) Mglb. E 21 No. 8. Auf dem Umschlag steht: Specification aller

Dorfschaften Underthanen von der Statt Frfurth.
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Tabelle XLIV.
Resultate der Volkszählang von 1685.

Dorfschaften.
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Da diese Ziffern bereits in cler benutzteu Quelle fertig

vorliegen, so kann für sie nicht, wie bei den aus nament-

lichen Verzeichnissen ermittelten, eine Gewähr geboten werden.

Dasselbe gilt für die folgende Tabelle, welche sich auf einem

einzelnen Blatte der Dorfschaftsakten ^) vorfand unter der Ueber-

schrift : Bevölkerung der hiesigen Dorfschaften vom Jahre 1799.

Tabelle XLVI.
Bevölkerung der Dorfschaiten i. J. 1799,
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Familien gewonnenen Daten , und auch diese vermögen wir

nur bis zum Jahre 1864 herab zu verfolgen, da die amtliche

Statistik neuerdings die HaushaltszifFern, wenigstens für klei-

nere Orte, nicht mehr zu veröffentlichen pflegt. Ausserdem

ist bei der nachfolgenden Zusammenstellung zu beachten, dass

die Ziffern für das XV. Jh. durchweg zu hoch sind. Denu
in die Eidbücher wurden regelmässig alle Männer, also sowohl

Ehemänner als Witwer als auch Unverheiratete eingetrasen.

Ihre Zahl ist demnach grösser als die Zahl der männlichen

Familienhäupter, und wo zugleich die Witwen mit aufgeführt

sind, kommen wir so zu Ziffern , welche zwar dem modernen

Haushaltungsbegriff annähernd entsprechen , mit den für die

späteren Jahrhunderte vorliegenden Familienzahlen aber doch

nur bedingt vergleichbar sind. Um die nachstehende Tabelle

nicht mit zu viel Detail zu belasten , sind die aus dem XV.
Jh. vorliegenden Zahlen in drei grosse Gruppen zusammenge-
fasst, und in den Spaltenüberschriften ist nur das Anfangs-

und Endjahr des Zeitraums angegeben , innerhalb dessen das

Jahr liegt, auf welches sich die einzelnen Daten beziehen.

Dieses Jahr selbst ist aus der genaueren Darstellung der ein-

zelnen Orte im ersten Theil dieses Abschnitts jedesmal zu er-

sehen. Lagen mehrere Ermittlungen aus einem Zeitraum vor,

so wurden Durchschnittszahlen genommen.

Tabelle XLVIT.

Zahl der Familien (bezw, Haashaitangen) in den Dorfschaften vom
XV. bis zum XIX. Jahrhundert.
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Diese Zusamraenstelluug zeigt, dass zwar alle Landovte

seit dem XV., bezw. XVI. Jh. an Einwohnerzahl beträchtlich

zugenommen hfibeu , dass aber diese Zunahme sich sehr un-

gleich vertheilt. Im Ganzen darf man sagen , dass die ein-

zelneu Orte um so mehr au Menschenzahl gewachsen sind,

je näher sie der Stadt liegen. Während Bornheim, Oberrad,

Niederrad und Hausen ihre Bevölkerung bis 1864 um das

10- bis löfache vermehrt haben, beträgt die Veriiiehruiig bei

Bonames, Dortelweil, Nieder-Erlenbach und Nieder-Ursel, mit

welchen die hier nicht weiter berücksichtigten Harheim, Kal-

bach, Soden und Sulzbach übereinstimmeu, nur das 2- bis 4-

fache. Bis zum Ende des XVII. Jh. sind die Haushaltuugs-

ziffern in allen Dörfern wenig von einander abweichend. Es

tritt dies noch mehr hervor , wenn wir Hansen, das bis da-

hin wenig mehr als ein Dinghof mit einigen dazu gehörigen

Bauernstellen war, unberücksichtigt lassen und dafür die uns

für Harheim , Kalbach , Seckbach , Soden und Sulzbach aus

dieser Zeit zur VerfüRUBor stehenden Ziffern eintreten lassen,

indem wir zugleich beachten , dass für Nieder-Ursel immer

nur die Ziffern der Frankfurter Hälfte in die Tabelle einge-

stellt sind ^). Wir mögen zwar auch für diese Jahrhunderte

grössere und kleinere Dörfer unterscheiden ; aber es sind eben

Dörfer. Bis hart an die Befestigungen von Frankfurt heran

reicht im Mittelalter das Land. Boruheim, Ober- und Nieder-

rad sind bis zum Ende des XVII. Jh. reine Landgemeinden.

Vom Beginn des XVIII. Jh.' ab entwickeln sie sich zu dem,

was sie heute sii\d und als was sie auch die Statistik der

freien Stadt Frankfurt bezeichnete , zu vorstädtischen
Gemeinden. Das ganze Leben, die sociale Gliederung der Be-

völkerung; nimmt halb städtischen Charakter an. Die letztere

hört auf, im Boden ihre einzige Ernährungsquelle zu sehen;

1) Allerdings hat eine Eealtheilung des Dorfes zwischen Frankfurt

und Solius erst 1714 stattgefunden; da aber in den früheren Jahrhun-

derten die Antheile heider Ilerschaften als völlig gleich angesehen

wurden und z. B. die Herdhühner beiden zu gleichen Theilen zufielen,

so ist eine Halbirung der für das ganze Dorf vorliegenden Zahlen

durchaus zu rechtfertigen.
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sie lebt grösstentheils von dem Abfall der Stadtwirthschaft

oder von den ausgebauten städtischen Gewerbeanlagen und ist

demnach auch im Stande, sich dichter auf demselben Punkte

anzuhäufen.

Mit der verhältnissmässig grossen numerischen Gleichheit

der Bevölkerung in den näheren und entfernteren Dörfern,

welche die früheren vor den beiden letzten Jahrhunderten

kennzeichnet, lässt sich die Beobachtung starker Schwankungen

sehr wohl vereinigen, welche bis zum Ende des XVII. Jh.

allen Orten gemeinsam sind , einerlei ob sie der Stadt nahe

oder entfernt liegen. Kriegsnöthe und Seuchen trafen unter-

schiedslos Alles, was ausserhalb der Stadtmauern wohnte, die

ersteren namentlich seitdem das Burgrecht in Abgang ge-

kommen war. So schreibt der Frankfurter Bereiter in dem

Hühnerbuche von 1574 ; Zu Soden ist der seidt here ein groß

sterben gewest, sindt here ich die vertzeichenis gefhan hob der

ungehörigen halber, daß ich sie alle änderst vor muß nemen,

soucrn eß meine hern haben wollen. Insbesondere hat der

dreissigjährige Krieg alle Dörfer gleichmässig zurückgebracht.

Die Abnahme der Haushaltungen ist damals für die der Stadt

zunächst gelegenen Orte Bornheim, Ober- und Niederrad,

Hausen fast so stark (49,8%) gewesen wie für die ent-

fernteren Bonames, Dortelweil, Nieder-Erlenbach und Nieder-

Ursel (52,9 %) ^). Wie ganz anders gestaltet sich dies in der

neuereu Zeit, wo die näher gelegeneu Orte eine stetige Zu-

nahme aufweisen, während die entfernteren langsamer wachsen

und auch kleine Rückschläge nicht vermeiden.

Da die Yergleichbarkeit der Haushaltungszifferu nur eine

bedingte ist, dieselben auch aus den neuesten Zählungen nicht

zur Verfügung stehen , so geben wir nachstehend noch eine

1) In einer Eingabe der Gemeinde Nieder-Ursel vom Mai

1644 heisst es , es seien »die hut mehrentheilß gestorben, daß Dorff ver-

brandt undt verfallen, die Gütter theilß vcrkaufft, theilß schulden halben

weggeschätzt etc. Mglb. E 58 Tom. VIII. Auch Mglb. E 44 No. 28

fasc. 1 enthält Angaben über die Leiden dieses Dorfes. b e r r a d

war noch 1689 durch die Franzosen zum dritten Theil eingeäschert

worden. Landamtsinventar von 1726.
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Zusammenstellung der Einwohnerzahlen aus der Zeit von 1685

bis 1880.

Tabelle XLVIII.

Zahl der Einwohner in den Frankfarter Dorfschaften 1685—1880.
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1.
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Tabelle XLIX.
Zahl der Wohnhänser verglichen mit der Zahl der Einwohner

1726 nnd 1880.
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wurde. Dem entsprechend haben wir auch in Tabelle XLIX
zwar kleine Unterschiede zwischen den verschiedenen Orten in

der auf je ein Haus kommenden Seelenzahl ; nirgends aber

werden 6 Köpfe pro Haus erreicht, und die Bewohnungsdich-

tigkeit ist in Bornheim, Ober- und Niederrad nicht grösser

als in den übrigen Orten.

Ganz verschieden davon gestalten sich die Verhältnisse

der Gegenwart. Die auf Grund der Zählung von 1880 berech-

neten Durchschnittsziffern der auf je ein Haus entfallenden Be-

wohner sind nur noch in den entferntesten Dörfern denjenigen

von 1726 ähnlich (wenn auch überall etwas höher). Je mehr

man sich aber der Stadt nähert , um so rascher wachsen sie

und erreichen bei Bornheim mit 19,1 Personen auf ein Haus

eine Höhe, die selbst die Durchschnittszahl des übrigen ^)

Frankfurt (17,6 Bewohner auf ein Haus) noch übersteigt.

Um zu zeigen , dass dieses Resultat nicht etwa ein auf

falscher Berechnung der Einwohnerzahlen für 1726 aufgebauter

Trugschluss ist , stellen wir für diejenigen Orte , für welche

uns die Zahl der Haushaltungen i. J. 1880 bekannt ist, noch

eine gesonderte Vergleichung an. Es betrug die Zahl der Haus-

haltungen

überhaupt : im Durchschnitt pro Wohnhaus

:

in 1726 1880 1726 1880

Bornheim 160 3680 1,12 4,33

Dortelweil 73 111 1,12 1,17

Nieder-Erlenbach 92 183 1,02 1,43

Es wäre von besonderem Interesse , die innere Entwick-

lung der Dorfgemeinden , soweit sie durch rein populationi-

stische Momente bedingt gewesen ist, von dem Punkte ab ver-

folgen zu können, wo die moderne Gestaltung der Niederlas-

suugsverhältnisse zuerst sich in den der Stadt zunächst liegen-

den Landgemeinden Bahn brach. An zahlreichen Kämpfen und

Widerständen gegen das Eindringen der städtischen Elemente

hat es da sicher nicht gefehlt. Ist doch die alte Dorfmarkge-

meinde hier zuerst in die neue Einwohuergemeinde übergeführt

1) Rornheim ist jetzt zur Stadt gezogen.
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worden , während sie sich in grösserer Entfernung von den

Städten länger erhielt.

Bei den Frankfurter Landgemeinden treten im XVII. Jh.

die ersten Spuren dieser Umwandlung auf. Bis dahin herschte,

soweit wir sehen können, volle Freizügigkeit auf den Dörfern,

und die fremden Zuwanderer, deren die Eidbücher des XV.
und die Aufnahmelisten des XVI. Jahrhunderts verhältniss-

mässig viele aufweisen, wurden ohne Beanstanduncr gleich als

Vollgenossen in den Nachbarverband aufgenommen. Im Jahre

1657 finden wir zuerst in Oberrad 3 Beisassenfamilieu. 1685

beläuft sich die Zahl der Beisassen in den 6 Gemeinden, deren

Einwohnerzahlen wir für dieses Jahr kenneu, schon auf 150

Seelen oder fast 12 "/o, in Bornheim gar auf 63 oder 15 Pro-

cent der Bevölkerung. Bis zur Aufnahme des Landamts-Inven-

tars von 1726 scheint sich ihre Zahl im Ganzen erheblich ver-

mindert zu haben. Wir finden sie hier, wenn wir von Sulz-

bach uud Soden absehen, fast nur noch in den der Stadt be-

nachbarten Gemeinden. Hier aber scheinen sie sich bald in

einer Weise vermehrt zu haben, dass sie Besorgnisse und ein-

schränkende Massregeln seitens des Frankfurter Rathes hervor-

riefen.

Da die Gemeindsleute zu Bornheim, heisst es in einer Ver-

ordnung von 1773 ^), seit 40 Jahren ohne Hinzurechnung der

Beisassen von 196 auf 315 Manu angewachsen seien, so sollte

dieser Ort künftig nicht mehr als 200 Gemeindsleute haben

und Beisassen dort überhaupt nicht aufgenommen werden. In

Bezug auf Niederrad wurde mit dem Deutschen Orden, der hier

das Condominat hatte, die Vereinbarung getroffen, dass dort

nie mehr als 60 Nachbarn sein sollten. Der Rath hatte also

den merkwürdigen Gedanken, eine Entwickhing, die eine noth-

wendige Folge der veränderten Wirthschaftsverhältnisse war

und die er selbst zum Theil durch seine engherzige Bürger-

aufuahmepolitik in der Stadt beschleunigt halte , durch poli-

zeiliche Zwangsmittel hemmen zu können. Die Verhältnisse

l)Beierbach, Sammlung der Verordnungen der Reichsstadt

Fraukfurt, S. 1300.
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waren auch hier stärker als die Menschen. In Bornheiiu scheint

gar nicht der Versuch gemacht worden zu sein , die Verord-

nung von 1773 auszuführen. Bezüglich Niederrads sagt ein

Bericht des Landamts von 1802^), es sei auf die 1775 ver-

einbarte Beschränkung »dergestalt gehalten worden, dass auch

jetzo die Zahl der Nachbarn nur 60 beträgt, dagegen aber sind

81 Beisassen in Niederrad und darunter 24 ganz fremde, 57

aber Nachbarskinder, die theils mit Fremden, theils an Nach-

barskiuder verheiratet sind. Die Aufnahme der Beisassen ge-

schieht nach den Regierungsjahren bald vom Landamte, bald

von der Deutsch-Ordischen Commende, und der älteste Beisass

rückt, so oft ein Nachbar stirbt, au die Stelle desselben und

erhält erst dann das Nachbarrecht.«

Es waren dies offenbar unerträgliche Zustände, hervorge-

rufen allein durch die Absicht, auch in den vorstädtischen Or-

ten den mittelalterlich-ländlichen Charakter festzuhalten —
Zustände, die ebenso unhaltbar waren wie die gegenwärtigen

da, wo man den zu reinen Vorstädten ausgewachsenen und

auch in ihrer baulichen Anlage mit der Stadt zusammenge-

wachsenen Landgemeinden die Aufnahme in den städtischen

Kommunalverband verweigert. Denn die letztere ist doch offen-

bar der Schlussstein der auf den vorstehenden Seiten darge-

stellten Entwicklung.

B. Die Bevölkerung der Landorte nach dem Berufe. — Fremder Grund-

besitz auf den Dörfern. — Nutzungsweise desselben , insbesondere Pacht-

verhältnisse. — Steuericataster von 1542. — Bodenbenutzung. — Betriebs-

grösse der Wirthschaften. — Pachtland und Eigenthum. — Bodenzer-

splitterung. — Viehstand, insbesondere Schweinehaltung — Die Gewerbe

in den Dörfern. — Bonames. — Die nettere Gestaltung der Berufs-

gliederung.

Dass bis zum Ende des XVIL Jahrhunderts in allen Dör-

fern der Umgebung von Frankfurt die Laudwirthschaft nahezu

den einzigen Erwerbszweig bildete, darf man schon aus der

geringen Zahl der Haushaltungen schliessen, die wir für diese

Zeit ermittelt haben. Bei der dorfweisen Besiedelung der gau-

1) Landamtsakten B. 9 Nr, 4, citirt bei Schulin Mscr,
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zen Gegend ist das Vorhandensein von grossen geschlosseneu

Gütern nicht vorauszusetzen. So weit wir zu erkennen ver-

mögen, herschte überdies auf dem Lande sowohl wie in der

Stadt schon im Mittelalter die freie Theilbarkeit und Ver-

äusserlichkeit des Grund und Bodens und gestattete mit fort-

schreitender Intensität des Anbaus eine Vermehrung der Wirth-

schaften. Namentlich musste der im XV. und XVT. Jh. hier

allgemein verbreitete Weinbau die Existenz einer Bauern-

familie schon auf verhältnissmässig sehr beschränkter Boden-

fläche ermöglichen.

Allerdings hatte sich im Laufe der Zeit ein beträchtlicher

Theil des Grundeigenthums in den Händen der Frankfurter

geistlichen Korporationen, der Stadt und ihrer reichereu Bür-

ger angesammelt. Auch fremde Stifte und Klöster sowie der

Adel der Wetterau uud des Taunus waren in den Dörfern

vielfach begütert. Namentlich scheint die Stadt Frankfurt —
vielleicht unter dem Titel des Keichsschultheissenamtes — Alles,

was vom Königsgut in ihrem Landgebiete zur Zeit der Erwer-

bung der einzelnen Orte noch vorhanden war, für sich in An-

spruch genommen und für ihre Finanzen nutzbar gemacht zu

haben. Aus dem Jahre 1441 ist ein genaues Vermessungs-

Protokoll über das Grundeigenthum der Stadt in der Gemar-

kung von Nieder-Ursel erhalten *j. Die Aufstellung, welche

deu städtischen Besitz in Gemenglage mit Bauernland und mit

anderem fremdem Eigenthuni zeigt, ist nur vier Jahre nach

der Erwerbung des Ortes erfolgt, und ähnliche Kataster wird

es für die übrigen Orte gegeben haben. Aus dem XVI. Jahr-

hundert ist eine Aufzeichnung ^) erhalten , welche den Land-

besitz des »Rathes« auf den Dörfern folgen dermassen angibt:

1) Mglb. E 58, Tom. VI: Als die scheffen vnä gesworn zu Vrsel das

land gemessen ha77 , so han sie Ludewigen (dem Bereiter) daz bezeichent

gehen vnd gesatjet als hernach geschriben steet circa Kathedram Fetri

anno xiiifxlj".

2) Mglb. E 21.
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Morj^eii

in Bonames 7 Hüben 210

» Bornheim 6 Hüben 180

» Dortelweil 2 Hüben 60

» Dortelweil und Karben zusammen 160

» Hausen 4 H. Land und 12 Morgen Wiesen 132

» Nieder-Erlenbach 3V2 Hüben 105

» Nieder-Ursel (1441: I2V2 H. 7 M.) 382

» Oberrad 40

> Sulzbach 10 H. und 30 und etliche Morgen c. 335

» Goldstein 6 H. und etliche Morgen c. 185

Zusammen 1789

Das war ein absolut zwar nicht grosser , aber bei der

verhältnissniässig geringen Ausdehnung des Ackerlandes unter

dem noch allgemein herschenden Dreifeldersysteme immerhin

schwer ins Gewicht fallender Besitz. Derselbe wurde indessen

im XV. Jahrhundert sicher von den Privatgütern der Frank-

furter Bürger überall übertrofFen , und der Grundbesitz der

todten Hand und des benachbarten Adels kam ihm, jeder für

sich, im Durchschnitt aller Dörfer, soweit wir sehen können,

mindestens gleich ^). Es begreift sich leicht, dass unter die-

sen Umständen das freie Eigenthum der Bauern keinen grossen

Umfang haben konnte. Ganz fehlte dasselbe freilich nirgends;

aber es zersplitterte sich in zahllose kleine Parcellen , die in

vielen Händen zerstreut waren.

Wie sich diese Besitzverhältnisse gebildet haben , kann

hier nicht untersucht werden. Wohl aber liegt uns ob, kurz

darzulegen, welchen Einfluss dieselben auf die Landwirthschaft

und damit zusammenhängend auf den socialen Charakter der

Dorfl^evülkerungen geübt haben.

Dass noch im XIV. Jahrhundert eine scharfe Scheidung

1) Noch nach den Angaben des Landamts-Inveutars von 1726 be-

hef sich der Flilchcngehalt der den Stiltungcu und der Kirche zu Frank-

furt gehörigen Güter iu den Dörfern auf 3958 Morgen, das Grundeigen-

thuni von Frankfurter Privaten auf 1587 Morgen und dasjenige fremder

Besitzer (Adlicher etc.) auf 3041 V2 Morgen — zusammen 8586 '/2 Mor-

gen. Vgl. auch S. 277.



681

zwischen Stadt uiul Land, Stadtgewerbe und Landwirthschaft,

städtischer und ländlicher Bevölkerung nicht stattfand , ist

früher bereits mehrfach angedeutet worden. Die Stadtbewohner

trieben selbst Landwirthschaft nicht bloss auf dem Hoden der

Stadtmark sondern auch auf den Dörfern , und ein grosser

Theil der Landbewohner hatte Bürgerrecht in der Stadt. Wie

der Pfahlbürger seine AVinterresidenz in der Stadt, so iiatte

mancher gesessene Stadtbürger sein Gut auf dem Laude, das

er »mit eigenem Rauch , mit Hund und Katze unter seiner

Hand« behielt.

Das Alles änderte sich am Schlüsse des XIV. und im XV.

Jahrhundert. Das Pfahlbürgerthum hörte auf. Dem früher

eingewanderten Handwerker in der Stadt begannen die ererb-

ten Aecker und Weinberge auf dem Dorfe unbequem zu wer-

den ; die Geschlechter legten zwar immer noch Geld in länd-

lichem Grundeigenthum an ; aber sie gaben mindestens die

eignen Aussenwirthschaften auf, um, dem Beispiele der geist-

lichen Korporationen folgend, die Dorfgüter zu verpachten.

Stadt- und Landl)ewohner begannen sich auch social schärfer

zu scheiden ; der Städter wurde immer mehr reiner Hand-

werker, Rentier, kaufmännischer Spekulant, und da ihm allein

das Bürgerrecht vorbehalten blieb, während der Dörfler höch-

stens noch in ein Schutzhörigkeitsverhältniss zum Rathe tre-

ten konnte, so wurden die W^orte Bürger und Bauer allgemach

zum Ausdrucke berufsständischer und politischer Unterscliiede.

Die Einwanderung vom Lande nach der Stadt verlangsamte

sich in dem Masse, als die Gewalt der Grund- und Leibherren

dort sich befestigte und hier die Zünfte sich engherzig nach

aussen abschlössen: es bildete sich ein stabiler Bauernstand,

der von den höheren Ständen um so mehr gedrückt werden

konnte, je mehr er wirthschaftlich von ihnen abhängig war.

Das ist in kurzen Zügen das Bild der Entwicklung, welche

sich in den Frankfurter Dörfern vom Ende des XIV, bis zum

Ende des XVI. Jh. vollzog. Uns iuteressirt hier nur die wirth-

schaftliche Seite derselben , insofern diese die berufliche Glie-

derung der Bevölkerung bestimmte.

Freilich kann sich die Untersuchung hier nicht so ein-
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fach gestalten wie bei eleu betreffeudeu Abschnitten über die

städtische Bevölkerung. In letzteren durften wir uns mit ein-

facher ziff'erraässiger Konstatirung der socialen Unterschiede

begnügen, welche die verschiedenen Berufsbezeichnuugen zum

Ausdruck bringen , und brauchten uns nur da auf sachliche

Erörterungen einzulassen, wo ein Theil der Bevölkerung (Han-

deltreibende, Landwirthe, Juden) auf diesem Wege nicht zu

fassen war. Bei der Dorfbevölkerung haben wir von vorn-

herein den Betrieb der Landwirthschaft als Regel, eine etwaige

andere Berufsthätigkeit als Ausnahme anzusehen. Damit ist

aber für ihre sociale Charakterisirung noch sehr wenig gesagt.

Wichtiger als die Thatsache des Landwirthschaftsbetriebes ist

hier die Art und der gewöhnliche Umfang desselben, und diese

beiden Dinge hängen wieder in erster Linie ab von der Ver-

theilung des Grundeigenthums und der Stellung des Eigen-

thümers zum Bewirthschafter. Eine bäuerliche Bevölkerung

z. B., die auf Fröhner- und Hiutersassenwirthschaft beruht, ist

in socialer Hinsicht himmelweit verschieden von einem Stande

freier Eigenthümer und betriebsamer Pächter. Für die Bevöl-

kerung auf den Frankfurter Dorfschaften ist in diesen Dingen

ausschlaggebend der grosse Grundbesitz der Stadt, der Kirche

und der Geschlechter, sowie des Adels der Umgegend und et-

waiger fremder geistlicher Korporationen.

Soweit wir die Dinge zu überschauen vermögen , wurde

dieser ganze fremde Besitz schon im XV. Jh. regelmässig ver-

pachtet. Hofrechtliche Verhältnisse finden sich nur ganz ver-

einzelt und treten an Bedeutung sehr zurück. Die bäuerliche

Leihe hatte hier drei verschiedene Formen angenommen : die-

jenige der Erbpacht, des Landsiedelrechtes und der Zeitpacht.

Die Erbpachtverhältnisse sind im Allgemeinen die äl-

teren. Neu kamen dieselben wohl nur noch in Anwendung,

wo es galt , Pächter für eine erst zu rodende Fläche zu ge-

winnen. So verliehen die Frankfurter Rechenmeister 1497 den

Galgenberg hinter Bornheim, »darauf man in vergangenen

Jahren das Centgericht der neunzehn Dörfer gehalten«, an 24

Bornheimer Einwohner zu Erbe und zwar in Stücken von nur

Vi bis 2 Morgen, den Morgen um 8 /j Jahrzins, mit der Be-
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dingung, dass das Land innerhalb der nächsten drei Jahre ge-

rodet werde. Weit häufiger war die Landsie d elleihe, un-

ter der man sich aber nicht, wie in Niederhessen '), eine kurz-

fristige Zeitpacht, sondern ein zwischen Erb- und Zeitpacht

stehendes Verhältniss zu denken hat. Wir haben dieselbe oben

(S. 281) als uuterminirte Zeitpacht bezeichnet, möchten aber

hier hinzufügen, dass sie für den Pächter insofern die Gewähr

der Dauer in sich trug, als er nur dann ausgetrieben werden

konnte, wenn er das Gut liegen Hess oder wenn der Eigen-

thümer es in Selbstbewirthschaftung nehmen wollte, und auch

dann nur gegen Vergütung der Meliorationen ^). Zu Land-

siedelrecht wurden sowohl grössere Besitzungen von 1—6 und

selbst mehr Hüben als auch einzelne Stämme bis zu V4 Hube

und selbst weniger verliehen, selten einzelne Parcelleu. Die

einfache Zeitpacht war am häufigsten bei den damals noch

seltenen Wiesen und den Weinbergen, die indess bis zum XVL
Jh. auch noch vielfach im Eigenbau gehalten wurden. So hatte

der Frankfurter Rath die Wiesen im Königsbruch gegen Ende

des XV. Jh. an 47 Personen von Bornheim auf 10 Jahre um

28 fl. jährlich verpachtet. Weinbergsverpachtungen sind über-

aus häufig , selbst bei wenigervermögenden Frankfurter Bür-

gern. Doch nahm hier die Zeitpacht nicht selten die Form

des Theilbaus an, der auch bei Ackerland vorkommt. In-

dessen darf der letztere nicht als besonderes Pachtsystem an-

gesehen werden. Freilich auch nicht als blosse Lohnform.

Es ist nur eine eigne Art der Bemessung des damals so ver-

])reiteten Naturalpachtzinses.

Dies ist ungefähr das Bild , welches uns die städtischen

Akten vorwiegend aus der zweiten Hälfte des XV. Jh. ge-

winnen lassen. Dasselbe fand, nachdem obige Zeilen bereits

1) Arnold, AnBiedelungen und Wanderungen deutscher Stämme,

S. 582 ff.

2) Die Frankfurter Bedeordnungen, welche im XIV. .Jh. allgemeine

Selbstbewirthschaftung voraussetzen, gedenken des Landsiedelrechtca

von 1419 ab mit den Worten: Weres daz eins sin laut zu lantsiedelem

rechte verluhen hette vnd man denselben lantsiedel davon nit vertringen

mochte vmb mcrern pncht oder hebern lantsiedel, ließ er iz aber ligen,

daz man im dann sin besserunge davon abelegen mvste.
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uiedergescbricben waren , eine erfreuliche Bestätigung durch

eine Aufzeichnung des sämmtlichen von den einzehien Haus-

haltungen der Frankfurter Dorfschaften genutzten Grund und

l^odens, welche im Juni 1542 bei Gelegenheit der Erhebung

des von dem Reichstage in Speyer beschlossenen Gemeinen

Pfennigs durch eine besondere Kommission vorgenommen wor-

den war '). Diese Aufstellung welche den Zweck hatte, der

Einschätzung des Vermögens zur Grundlage zu dienen, ist er-

sichtlich mit nicht gewöhnlicher Sorgfalt und Genauigkeit ge-

macht worden. Für jede Haushaltung ist die Flächengrösse

des von ihr bewirthschafteten Landes nach Kulturarten im

Einzelnen angegeben; meist ist hinzugefügt, ob die betreffen-

den Aecker, Wiesen, Weinberge, Krautländer, Baumgärten,

EUeru u. s. w. zu Lehen (d. h. Laudsiedelrecht) , Erbe, Zins

(d. h. Zeitpacht) oder als Eigen genutzt wurden ; oft ist auch

die Höhe des Zinses bei Geldpacht oder die abzugebende Quote

bei Theilpacht namhaft gemacht und wo ganze Hüben oder

Theile von solchen pachtweise genutzt wurden, meist auch der

Eigenthümer des Landes^). Es können also die von den ein-

1) Mglb. E 21 Nr. 2: für jedes Dorf ein schmales Folioheft — alle

durch Wasser und fäulniss in der Mitte stark beschädigt.

2) Das Heft für Nieder-Ursel enthält in seinem Eingang auch die

Fragstücke, welche den Uuterthanen vorgelegt wurden bezüglich dessen,

wovon sie zu geben schuldiglc sein. Dieselben lauten : Erstlich oh eyner

ein treuwenhender sy. — Item ob eyner hoeffleude by ym hob, die nit

eydthafftig sin. — Item ob eyner dienstbott, knecht oder megt by ym hob.

— Item ob eyner erbe oder lehengutter hob. — Item ob eyner hob : eckcr

— wiesen — gerten — gartenlender — ellern — Weingarten — hau/J —
^(^ff — schauwer — körn — habern — wey/3 — gersten — erweyß —
Pferde — ochssen — kuwe — kelber — schwein — schaeff — bargelt —
schult — koi'ngult, pfenniggult — dinstgelt. Die Verzeichnisse geben

leider nicht alle Antworten auf diese Fragen, sondern nur diejenigen,

welche sich auf den Grundbesitz beziehen, und ausserdem in 4 Fällen

auch die Höhe einer bezogenen Gülte an. Sie sind also fast reine

Grundsteuerkataster. Nur bei denjenigen Persionen, welche kein Land

bewirthschafteten , ist gleich die Steuerschuldigkeit beigeschrieben.

Das Heft für Nieder-Ureel gibt endlich neben den Grundstücken auch

die Höhe des Vermögensanschlags für jeden Steuerpflichtigen in Geld

an. Für die übrigen Dörfer ist die Steuer-Einnahme iu einem beson-

deren Hefte zusammengestellt.
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zelnen Wirthscliaften benutzten Flächen durch Addition der

Eiuzelaiigaben ermittelt werden ; es lüsst sich dabei genau er-

sehen, welcher Art von Kultur dieselben unterstanden, und es

ist endlich auch möglich, zu erkennen, wie sich das gesammte

Kulturland einer Gemarkung auf die verschiedenen Anbauarten

vertheilte. Zur Vervollstiindifjung des Bildes fehlte nur noch

die Angabe der Flächeugrösse der gemeinen Weiden und .«(Mi-

stiger Allmenden sowie elwagenutzter Wald- und Koppelweiden.

Jedenfalls ist uns die Möglichkeit gegel)en, durch Zusatn-

menrechnung der Detailangaben für die einzelneu Haushal-

tungen ein Bild von dem Betriebe der Laudwirthschaft und

der Lage der Bauern in den 8 Dörfern, für welche jene Auf-

zeichnungen erhalten sind, zu gewinnen. Bei der Langsamkeit,

mit welcher agrarische Zustände sich zu verändern pflegen,

dürfte dieses Bild von den Verhältnissen der zweiten Hälfte

des XV. Jh. nicht allzu weit abweichen.

Wir geben zunächst eine üebersicht über die Grösse des

Kulturlandes und die Vertheilung desselben auf die verschie-

denen Arten der Bodenbenutzung. Dabei ist zu beachten,

dass die Flächenmasse in unserer Quelle nicht nach Ruthen

sondern nach ganzen und halben Morgen, Vierteln und halben

Vierteln angegeben sind. Unter ein halbes Viertel (20 Rutheu)

wird fast nie heruntergegangen. Kleinere Flächen werden

als Flachen bezeichnet. In den äusserst seltenen Fällen ,
wo

solche genannt werden , haben wir sie zu je 10 Ruthen ge-

rechnet. Endlich ist zu beachten , dass die Gärten , Kraut-

länder oder Kappusgärten und die Baumgärten in der Mehr-

zahl der Fälle nur nach der Stückzahl angegeben werden.

Wir haben hier, da es sich nur um Flächen von geringer

Ausdehnung handelt, die Morgenzahl nach dem Durchschnitte

der ihrer Grösse nach bekannten Bodenstücke jeder Gattung

berechnet, um doch eine ungefähre Ziffer in die Tabelle ein-

stellen zu können. Etwaige Fehler die dabei begangen sein

mö^eu, können bei der Geringfüfjigkeit der Zahlen nicht ins

Gewicht fallen. Zu den Baumgärten haben wir auch die hier

und da vorkommenden Stücke Ellern, d. h, mit Erlen, Ahorn

u. dgl. bestandene Bodenflecke zur Holzwerbung gerechnet.



686

Unter den Gärten sind nicht Hausgärteu sondern eingezäunte

Stücke Landes in der Nähe des Dorfes (Feldgärtenj zu verstehen.

Tabelle L.

Grösse des Enltnrlandes in den Dörfern and Vertheilang desselben

auf die einzelnen Anbanarten.

Dorfsohaften
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Was die Vertheilung der bebauten Fläche tiuf die ver-

schiedenen Kulturarten betrifft, so ist vor allem die tjerinse

Ausdehnunijr der Wiesen und das Vorkommen von Weinbergen

in solchen Orten , welche heute keine Spur derselben mehr

aufweisen, zu beachten. Von je 100 Morgen unter landwirth-

schaftlicher Kultur befindlichen Bodens entfielen auf

in
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Zur Vergleichuug fügen wir desshalb hier aus der Auf-

nahme der Bodenbenutzung von 1883 ein paar Ziffern bei,

welche sich einerseits auf kleinere Verwaltungsbezirke in der

Umgebung Frankfurts, anderseits auf die wichtigsten Wein-

baugegeuden Süd- und Mitteldeutschlands beziehen ^). Von je

100 Hektar landwirthschaftlich kultivirten Bodens entfielen auf

Acker- ^r- Wein- ^.. ,

in
1 j VV lesen : , brarten

:

land

:

berge

:

dem Kreise Friedberg 86,5 12,8 0,01 0,65

dem Kreise Offenbach 77,0 22,4 — 0,6

der Prov. Starkenburg 77,9 21,0 0,4 0,7

der Prov. Hessen-Nassau 75,9 22,4 0,5 1,2

der Prov. Rheinland 83,0 14,1 0,9 1,9

der Prov. Rheinhessen 85,9 4,7 8,6 0,8

der bayerischen Pfalz 78,1 16,6 4,1 1,2

Baden 71,9 23,6 2,6 1,9

Württemberg 73,1 24,1 2,0 0,8

Darnach wird das Verhältniss des Weinbaues zu den übri-

gen Kulturarten, welches die Frankfurter Dörfer im XVI. Jh.

aufwiesen, selbst in den eigentlichen Weinbau-Gegenden jetzt

nur noch vereinzelt erreicht, während die dem Wiesenbau ge-

widmete Fläche relativ und noch mehr absolut sich überall

enorm vergrössert hat. Die letztere Seite dei Entwicklung

tritt erst recht hervor, wenn wir im Auge behalten, dass seit

dem XVI. Jh. ewige Weide in grossem Umfange gerodet worden

ist , dass also auch das Ackerland zugenommen hat und die

Vermehrung der Wiesen nicht auf Kosten des letzteren erfolgte.

Nach dieser Darlegung über die Verhältnisse der Boden-

benutzuug werden wir unschwer die folgende Zusammenstellung

über die Vertheiluns: des Bodens auf die einzelnen Wirth-

schaffen verstehen.

1) Dieselben wurden berechnet nach den Angaben im Statist. Jahr-

buch für das Deutsche Reich, VI (1885), S. 26. 28 und in den Mitth.

der groBsh.-heas. Centralstelle für Landesstatistik, XV (1885), S. 194 f.

Die Zahlen beziehen sich nur auf den landwirthschaftlich kul-

ti virten Tbeil des Bodens (Weiden, Forsten, Hofräume etc. ausge-

schlossen).
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PjS schien von besonderer Wichtigkeit, in der umstehenden

Tabelle möglichst viele Gruppen zu bilden, um alle Besitzab-

stufungen und Wirthschaftsgrössen deutlich hervortreten zu

lassen. Bezeichnen wir die Wirthschaften mit bis zu 5 Mor-

gen als Zwergwirthschaften , diejenigen von über 5 Morgen

bis zu einer Hube als kleine Wirthschaften, ferner diejenigen

mit 30 bis 100 Morgen Betriebsfläche als mittlere und die

darüber hinausgehenden als grosse Wirthschaften, so kommen
im Durchschnitt aller Dörfer, wenn wir von den Haushal-

tungen ohne Grundbesitz absehen, auf je 100 Wirthschaften

:

Zwergwirthschaften (bis zu 5 M.) 31,9

Kleinwirthschaften (5—30 M.) 35,7

Wirthschaften mittlerer Grösse (30—100 M.) 21,9

Grosse Wirthschaften (über 100 M.) 10,5

Auf den ersten Blick fällt uns dabei die weit vorge-

schrittene Zersplitterung des Bodens und die bedeutende Zahl

der Zwerg- und Kleinwirthschaften auf. Mehr als der vierte

Theil aller Landwirthschaft treibenden Haushaltungen muss

sich mit Flächen bis zu 3 Morgen begnügen, fast ein Drittel

bewirth schaffet unter 5 Morgen. Das ist nur zu verstehen,

wenn wir beachten, dass diese Zwergwirthschaften fast ganz

auf dem Weinbau beruhten. Höchstens dass unsere Steuerka-

taster für sie neben den Weinbergen noch etwas Kraut- und

Gartenland oder eine Wiese verzeichnen. Darum müssen diese

Wirthschaften doch nicht durchaus ärmliche gewesen sein.

Zur Ergänzung dessen, was Eigenthum und Pachtland boten,

diente bei diesen wie bei allen andern Wirthschaften die. Ge-

meindeweide, die Nutzung von Allmendland und etwaige

Rechte auf Waldnutzungen. Den Umfang solcher gemeinen

Berechtiijunojen hat man sich für diese Zeit noch als bedeutend

vorzustellen, Sie ermöglichten vor Allem auch der geringsten

Wirthschaft die Viehhaltung.

Auch in den kleinen Wirthschaften nimmt der Weinbau

noch immer eine breite Stellung ein ; aber er tritt doch natur-

gemäss hinter dem Ackerbau zurück. Für den letzteren ist

zu beachten, dass bei der Dreifelderwirthschaft immer nur ^/a

der Wirthschaftsfläche jedes Bauern zur Kornwerbung dienten.
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Wenn wir es nun auch in dieser Klasse bereits mit »spann-

fähigen Nahrungen« zu thun haben, so ergibt sich doch leiclit,

dass nach Bestreitung des Eigenbedarfs und Abgabe der Na-
turalpacht kaum Getreide für den Markt übrig bleiben konnte

und dass demgemäss für sie der Weinbau auf den Verkauf

noch einen Theil der Existenzmittel abwerfen musste.

Die Zahl der mittleren und grossen Wirthschaften erreicht

zusammengenommen etwa die Höhe der Zwergwirthschaften

und bleibt hinter derjenigen der kleinen Wirthschaften nocii

etwas zurück. Der Weinbau tritt hier mit der wachsenden

Grösse der Wirthschaften in den Hintergrund ; bei denjenigen,

welche über 100 Morgen bebauten , wurde er wohl bloss für

den eigenen Bedarf betrieben. In der Hauptsache haben wir

es also hier mit Körnerwirthschaften zu thun, die einen Theil

ihres Ertrages auf den städtischen Markt brachten.

Diese kurze Charakterisirung der typischen Betriebsgrössen

ist nach dem allgemeinen Eindruck entworfen, welcher bei der

Verarbeitung Hunderter von einzelnen Einträgen gewonnen

wurde. Zur lUustrirung derselben mögen die folgenden Zif-

fern dienen, in denen die Mischung der Kulturarten in den

Wirthschaften des Dorfes Sulzbach zur Darstellung ge-

bracht wird, das in diesen Dingen ungefähr Durchschuitts-

verhältnisse bietet. Dort betrug die gesammte Wirth-
schaftsfläche (in Morgen):

nei aen vvi

bis zu 5
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Von je 100 Morgen der Wirthschaftsfläche jeder Betriebs-

grosse waren

:

bei den Wirtlischaften mit einem Areal von

bis zu 5



693

Aecker: Wiesen : Weingärten : Gärten : überhaupt:

M. M. M. M. M.

Lebengut 1525^/4 — 5V4 — 1531

Erbgut 3IIV2 10^/4 8V4 V4 330^/4

Zinsgut 4V2 23^4 37'*/8 3V4 69V8

Eigen 313 ITVs 13»/8 4 347V2

Zusammen 21543/4 5P/8 64 Vs 7Va 22783/8

Von je 100 M. jeder Kategorie waren

:

Lehengut 70,9 — 8,1 — 67,2

Erbgut 14,4 20,8 12,8 — 14,5

Zinsgut 0,2 46,0 58,3 — 3,0

Eigen 14,5 33,2 20,8 — 15,3

Das Eigenthum tritt sonach sehr zurück gegenüber den

Pachtverhältnissen, und unter letzteren überwiegen wieder die

festen Zeitpachten von unbegrenzter Dauer gegenüber der Erb-

pacht und der kurzfristigen Zeitpacht. Allein das Verhältniss

dieser Besitzweisen zu einander ist durchaus nicht bei allen

Kulturarten dasselbe. Die Landsiedelleihe überwiegt nur bei

dem Ackerlande , von welchem ^h ihr unterliegen , während

je V7 auf Erbpacht und Eigenthum entfällt. Gewöhnliche

Zeitpacht kommt hier kaum vor. Dagegen nimmt bei den

Wiesen und Weinbergen die letztere den relativ grössten Theil

der Fläche in Anspruch; in den Rest theilen sich Erbpacht

und Eigenthum, jedoch mit entschiedenem Vorwiegen des letz-

teren. Intensive Kultur erwächst in dieser Zeit nur auf dem

Grunde fester Besitzverhältnisse; ist sie vorhanden, so ver-

trägt .sie aber auch selbst die flüchtigsten Zeitpacbten , wenn

dieselben nur nicht der Bestimmtheit entbehren und dem Ei-

genthümer freie Verfügung wahren.

Denifremäss gestaltet sich auch bei den verschiedenen Be-

triebsgrössen das Verhältniss des Eigenthums und der drei

Pachtarten zu einander verschieden. Von je 100 Morgen jeder

Betriebsgrösse in der Gemeinde Nieder-Ursel waren

in den Wirthschaften mit einem Areal von

bis zu 5 M. 5-30 M. 30—100 M. über 100 M.

Lehengut 26,5 71,6 61,8 70,2

Erbgut 17,7 18,7 8,7 16,8
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in den Wirthschaften mit einem Areal von

bis zu 5 M. 5—30 M. 30—100 M. über 100 M.

Zinsgut 36,3 7,8 1,5 0,7

Eigen 19,5 1,9 28,0 12,3

In allen Betriebsgrössen finden wir darnach Eigentlium

mit den verschiedenen Pachtweisen gemischt, und zahllos sind

die Korabinationen, welche dabei vorkommen. Das Lehngut

überwiegt durchweg mit alleiniger Ausnahme der Zwergwirth-

schaften ; das Zinsgut tritt um so mehr zurück, je grösser die

Wirthschaftsfläche wird. Zu Laudsiedelleihe werden meist

nur grössere Komplexe (ganze, halbe und Viertelshuben), höchst

selten Parcellen ausgethan ; die Erbleihe erstreckt sich gleich-

massig auf Parcellen und kleine Güterstämme bis zu Va Hube,

selten auf Güter von einer oder mehreren Hüben; auf Zins

werden nur Parcellen verliehen von ^/s bis 5 Morgen. Auch

das Eigeuthum ist sehr stark parcellirt ; doch finden sich hin

und wieder selbst Komplexe von mehreren Hüben in einer
Hand.

Der Pachtzins besteht bei Lehen- und Erbgut gewöhnlich

in Naturalien, bei Zinsgut auch häufig in Geld. In kurzer

Zeitpacht verliehene Wiesen tragen in der Gemeinde Nieder-

Ursel pro Morgen 8 /? bis 1 fl. (im Durchschnitt von 9 Fällen

19,4 /J), Weinberge von 6 bis 23^3 ß (im Durchschnitt von

23 Fällen 11,9 /?), Gärten von 16—32 ß (im Durchschnitt von

3 Fällen 1 fl.). Im Theilbau gibt Ackerland die Hälfte, Wein-

berge in den Gemeinden Bornheim und Dortelweil ein Dritt-

theil, in Soden am häufigsten die Hälfte, vereinzelt auch drei

Fünftel.

Die Frankfurter Dörfer zeigen uns also im Jahre 1542

bereits ein agrarisches System von moderner Färbung: vor-

hersehende Kleingüterwirthschaft, auf Pachtlaud und Eigen-

thum zugleich begründet. Die Bodenzersplitterung ist aller-

dings noch nicht so weit vorgeschritten wie in den Hauptge-

bieten der modernen Kleinkultur. Zur Vergleichung stellen

wir hier die Vertheilung des landwirthschaftlichen Geländes

nach der Grösse des von den Haushaltungen bewirthschafteten
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Areals im heutigeD Württemberg ^) mit den entsprechenden

Verbältnissen der Frankfurter Landgemeinden im Jabre 1542

zusammen. Der Morgen der letzteren ist dabei = 25 Ar an-

genommen worden, was der Grösse des Morgens im benacb-

barten Hessen und Nassau entspricht, deren Gebiet vier der

betreffenden Dörfer jetzt augehöreu. Der spätere F r a n k-

furter Morgen war kleiner (etwa 20 Ar). Unsere Reduktion

des Flächenmasses als richtig vorausgesetzt, bewirtbschafteten

von je 100 Haushaltungen

r,,.. , in den Frankf. in Württem-
li lachen von „.. „ ie.r» • , ^^r.^

Dörfern 1542: berg 1873:

0—1 V2 ha. (0-6 M.) 34,7 46,3

1^2—10 ha. (6—40 M.) 38,9 45,2

über 10 ha. (40 M.) 26,4 8,5

Bei der Vergleichung dieser Zahlen hat man einerseits

zu beachten, dass die moderne Kleinkultur weit intensiver ist

als diejenige des XVI. Jh., anderseits, dass im letzteren die

gemeinen Nutzuno;eu von Weide und Allmenden weit schwerer

ins Gewicht fielen als in der Gegenwart. Dass die Wirth-

schaftsverhältnisse auf den Frankfurter Dörfern in der zweiten

Hälfte des XV. und der ersten des XVI. Jh. keineswegs ärm-

liche waren, zeigen auch ein paar Daten über die Viehhal-
tung, welche aus verschiedenen Quellen zusammengetragen

worden sind.

Freilich den gesammten Viehstand kennen wir nur von

einer Gemeinde, welche gerade in landwirthschaftlicher Hin-

sicht ungünstige Verhältnisse aufweist (vgl. Tab. LI), näm-

lich von Bonames. Als ummauerter Flecken mit ahnsohu-

licher Wasserkraft war dasselbe schon im XV. Jh., wie wir

weiterhin erfahren werden, zum Sitze mancher Gewerbebetriebe

geworden, was der Bevölkerung bei dem verhältnissmässig ge-

ringen Landbesitz, über den sie verfügte (Tab. L) , sehr zu

Statten kam.

Trotzdem wird 1509 geklagt, dass der Flecken tnerJc-

lichc abgenommen vnd verdorben sei. Die Häuser seien »allent-

1) Nach den Württ. Jhb. f. Stat. und Landesk., Jhg. 1881, 1, S. 204.
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halben vergänj^lich«, manche wüst und zwischen ihnen lägen

unbebaute Flecken. Es fehle an der nöthigen Viehweide ^).

Aus Anlass der Berathung dieser Beschwerden im Frankfurter

Rathe wurde 1511 eine Aufnahme des Viehstandes in Bonames

von Haus zu Haus veranstaltet. Das Ergebniss derselben lit'gt

uns in einem Verzeichnisse vor ^). Dieses gibt an erster Stelle

die kuwe, schwyne, halber vnd schaiff, so die nachgchuern su

JBonemese haben. Unter den Viehbesitzern erscheint der Amt-

mann, der Pfarrer, der Zöllner und mancherlei Handwerker.

Leider ist gerade beim Amtmann , über dessen übermässige

Viehhaltung die Bonameser besonders Klage geführt hatten,

die Stückzahl nicht angegeben. Sodann folgen die einlicsigen

nachbaren, welche zur Zeit kein eigen Gesesse hatten, sondern

vmb sienß lohnsimge vnd herberge gebrucht. Es sind ihrer

13, darunter 3 Witwen, sodass wir im Ganzen auf 55 Haus-

haltungen (bei weitester Fassung dieses Begriffes) kämen.

Wir geben die Ermittlungen über den Viehstand in der

Tabelle LH.
Ergebniss der Viehzählang za Bonames 1513.

Viehbesitz je
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die Hälfte der letzteren war im Stande , 3 und mehr Stück

/.u durchwintern, was darauf hinweist, dass sclion bei einer

Wirthschaftsfläche von 10—20 Morgen (vgl. Tab. LI) ein

voller Landwirthschaftsbetrieb möglich war, vorausgesetzt, dass

die Vertheiluug dor Kulturfläche 1511 ähnlich sich gestaltete

wie 1542. Nicht so verbreitet war die Schweinezucht; mög-

licher Weise hatte die Erhebung in einer für die vollständige

Ermittlung derselben ungünstigen Zeit (etwa kurz nach dem
Hausschlachten zu Ende des Winters) stattgefunden. Immer-
hin hat mehr als die Hälfte der Familien 2 und mehr Schweine

und 3 derselben besitzen die ansehnliche Zahl von 15— 18

Stück. Die Schafhaltung beschränkt sich auf drei grössere

Besitzer, was bei der Zersplitterung des Grundbesitzes nicht

Wunder nehmen kann. Ganz ohne Viehhaltung war keine

der 42 Familienhaushaltungen, sondern nur die 13 einzelnen

Nachbarn, unter welchen das Wachpersoual der Thürme und

Pforten besonders stark vertreten ist.

lieber die Schweinehaltung auf den Dörfern im XV.
Jh. Hessen sich noch einige genauere Daten aus den Frank-

furter Forstmeisterbüchern gewinnen, und zwar zufällig unge-

fähr für diejenigen Jahre, für welche wir die Zahl der Haus-

haltungen oben kennen gelernt haben. Einige Dörfer in der

nächsten Umgebung, namentlich Ober- und Niederrad, manch-

mal auch Bornheim genossen das Recht, bzw. die Vergünsti-

gung, im Herbste und Winter die Eckernmast im Frankfurter

Stadtwald für ihre Schweineherden gegen eine Abgabe wie die

Frankfurter Bürgerschaft benutzen zu dürfen. In den Jahren

1477, 1489 und 1497 nahm auch eine Reihe weiterer Dörfer

an dieser Nutzung Theil, und die Forstmeisterbücher verzeich-

nen für diese Jahre die Zahl der von jedem derselben einge-

triebenen Mastschweine. Nur für das Jahr 1497 jedoch geben

sie namentliche Verzeichnisse der Schweinebesitzer und der

Anzahl von Thieren, welche jeder zur Herde schlug. Aus diesen

Angaben sind die folgenden beiden Tabellen zusammengesetzt

worden.
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Tabelle LIIl.

Zahl der Mastschweine in den Dörfern verglichen mit der Zahl

der Hanshaltangen.

Dorfsohaften
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Immerhin lehrt unsere Tabelle , dass für die einzelnen

Jahre diese Ziffern in einem gewissen Verhältnisse zu der Zahl

der Haushaltungen stehen. Mit Rücksicht darauf sei hier

noch die Zahl der in die Eckern getriebenen Schweine für

einige Dörfer mitgetheilt, über die wir sonst aus dieser Zeit

statistische Notizen nicht besitzen. Sie betrug in

Bockenheim (1477) 68

Kelsterbach (1488) 89

Nied (1477/89) 37—44

Im Jahre 1497 kommen auf einen Besitzer im Durch-

schnitt 3 Mastschweine. Im Einzelnen vertheilte sich der

ganze Bestand freilich ungleich unter die betheiligten Haus-

haltungen.

Tabelle LIV.

Anzahl der Besitzer von Mastschweinen in den Dörfern 1497.

Petterweil (1477)

Schwanheim (1488)

Sulzbach (1489)

28

72

82

Dorfsohaften
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hielten 1497: bebauten 1542:

Seh weine: Wirth- Flächen von Wirth-

schaften: Schäften:

1-3 Stück 67,8 bis zu 30 Morgen 67,6

4-5 » 22,9 von 30—100 » 21,9

6-12 » 9,3 über 100 » 10,5

Das ist eine auffallende üebereinstimmung , die freilich

nichts weiter beweist und beweisen soll (zumal da für die

Schweinehaltung nur die Dörfer Bonames, Dortelweil, N.-Erlen-

bach und N.-Ursel in Anschlag gebracht werden konnten) als die

Aehnlichkeit der Betriebsgestaltung und unser aus dieser That-

sache entspringendes Recht , die Ziffern von 1542 auch auf

die zweite Hälfte des XV. Jh. anzuwenden.

Müssen wir uach dem Gesagten den Betrieb der Land-

wirthschaft und des Weinbaues als die regelmässige Erwerb-

thätigkeit der Bevölkerung in den Frankfurter Landgemeinden

ansehen , so finden wir doch schon im XV. Jahrhundert in

den Nachbarverzeichnissen der Eidbücher auch einzelne Dorf-
handwerker. Wir haben die Spuren derselben, soweit es

das unzulängliche Material gestattet, verfolgt und theilen das

Ergebniss dieser Untersuchung wegen seiner wirthschaftsge-

schichtlichen Wichtigkeit hier mit.

Von vorn herein ist scharf zu unterscheiden zwischen

dem seit 1413 durch Mauer, Graben und Gebück stark be-

festigten Bonames und den übrigen Ortschaften. Während in

dem erstereu sich bald Anzeichen eines halb städtischen Le-

bens erkennen lassen, trotzdem die Zahl seiner Haushaltungen

diejenige der übrigen Orte nur um ein Geringes überstieg,

kommen in den letzteren das ganze XV. und XVL Jh. kaum

andere Handwerker vor als solche, deren Zurhandsein das

dringendste Bedürfniss der Landbewohner erforderte. Ein

Bäcker und ein Schneider finden sich wol in jedem Orte, in

den meisten auch ein Schmied oder Wagner. Auch Leinen-

weber und Zimmerleute werden öfter genannt, bisweilen auch

Schuster und Bender. Ein Metzger kommt nur 1495 in Ober-

rad vor. Ausserdem weisen die Nachbarverzeiclmisse von
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Oberrad, Harheira, N.-Erlenbach , N.-Ürsel und i-^ulzbacli Je

einen oder zwei Müller auf, die Ortschaften an der Niod hie

und da auch einen Fischer. Ein VVirth fehlt nirgends. Fügen

wir hinzu, dass auf jedem Dorfe der Schultheiss und oft auch

der Centgraf und Heimbürger namhaft gemacht werden, dass

meistens ein Schäfer und Kuhhirte, seltener Schützen, (Jlöck-

ner, Wächter und nur in Dortelweil 2 Pförtner in den Listen

erscheinen, so haben wir Alles angeführt, was sich von An-

sätzen zu beruflich-socialer Gliederung in den Dörfern findet.

Auffallender Weise scheinen später selbst die wenigen

Handwerker grösstentheils verschwunden zu sein. In der gegen

Ende des 30jährigen Krieges geschriebeneu Unterthanen-RoUe

lässt sich auch nicht eine Spur von Gewerbebetrieb in den

Landgemeinden entdecken ; in dem Landamts-Inventar von 1726

wird nur eine Anzahl Gemeinde- und Privat-Brau- und Hack-

häuser und Mühlen erwähnt. Es ist nicht unmöglich, dass die

Frankfurter Zünfte ihr Bannrecht auch auf die Dorfschaften

ausgedehnt hatten. Wenigstens wusste noch im vorigen Jahr-

liundert die Metzgerzunft es als ihr Recht mit Erfolg geltend

zu machen, dass kein Metzger in Oberrad sich niederlassen

dürfe.

Höchst interessant ist es, die gewerbliche Entwicklung von

Bouames zu verfolgen, indem diese uns so anschaulich als

möglich zeigt, wie eng im Mittelalter Handwerksleben und

Ringmauer mit einander verbunden waren. Am Ende des

XIV. und manchmal auch noch im XV. Jh. heisst Bonames

regelmässig in den Urkunden ein Dorf; aber schon 1404 wer-

den die ständigen Einwohner daselbst als Bürger bezeichnet,

ein Name, der niemals auf einen anderen Frankfurter Ort An-

wendung gefunden hat , und zu gleicher Zeit sehen wir sie

den Bestimmungen über das Mahl- und Weinungeid unter-

worfen ^). Aus den betr. Rath.sbeschlüssen geht hervor, dass

sich bereits Müller, Bäcker und Wirthe in Bonames vorfanden.

1413 wird die Befestigung, welche sich bis dahin auf die Burg

beschränkt hatte, auf das ganze Dorf ausgedehnt. Das Eid-

1) Geaetzb. Nr. 2, Bl. 43a.



702

buch von 1418 und das Bedebuch von 1426 lehren uns neben

dem Amtmann oder Burggrafen mit seinen Bewaffneten 2 Pfört-

ner, 6 Thurmwächtcr, 2 Scharwächter, 1 Büchsenschützen oder

Büchseumeister und 1 Zöllner als ständiges Aufsichtspersonal

kennen, dessen Besoldung aus dem Ertrag der Bede bestritten

wird. Natürlich blieb diesen Leuten, wie in Frankfurt, neben

ihrem wenig anstrengenden Dienst noch Zeit genug zum Be-

triebe eiues Handwerks. Ausserdem weisen die Verzeichnisse

aus dieser Zeit noch einen Schmied, einen Fischer, 2 Schnei-

der, einen Leinenweber, mehrere Wollenweber und einen Wal-

ker auf. Als Zeichen eines entwickelteren socialen Lebens mag

die Erwähnung eiues Metzelers (1424), eines Lebkuchers (1426)

und eines Scherers (1431) angeführt sein. VV^eitere Hand-

werke kommen erst in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhun-

derts in den Akten vor. So 1460 je ein Schuhmacher, Wag-

ner und Bender, 1466 ein Bader, 1476 ein Kessler oder Kup-

ferschmied, 1497 ein Maurer, 1498 ein Zimmermann und zwei

Messerschmiede, von denen einer zugleich Büchsenmeister war.

Dass diese Gewerbe erst in den genannten Jahren sicher nach-

zuweisen sind , hat natürlich nicht d i e Bedeutung , dass sie

vorher etwa nicht vorhanden gewesen wären. Die Huldigungs-

listen sind in den Persouenbezeichnungen nur zu lakonisch,

was sich leicht dadurch erklärt , dass sie der Amtmann auf-

stellte, der in dem kleinen Orte Jeden persönlich kannte.

Von Anfang an hatte der Frankfurter Rath eingesehen,

dass die bedeutende Wasserkraft der Nidda sowohl dem Ge-

werbebetrieb der städtischen Zünfte als auch dem städtischen

Aerar nutzbar gemacht werden konnte. Er hatte desshalb

schon im ersten Drittel des XV. Jahrhunderts in Bonames eine

Walkmühle angelegt , die er mindestens von 1431 ab regel-

mässig dem Frankfurter Weberhaudwerk auf 3- bis 4jährige

Fristen verpachtete. Das letztere hatte die Verpflichtung, das

ganze Jahr hindurch einen Walker dort zu halten und das

Walken sowohl für Einheimische als auch für Fremde zu be-

sorgen. Die Einnahme fiel halb der Stadtkasse und halb dem

Weberhaudwerk zu. Da der Walker vorher gewöhnlich Frank-

furter Bürger gewesen war, so versprach ihm 1431 der Rath,
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dass er, wenn er nach Ablauf seiner vier Dienstjahre nach

Frankfurt /urückkehrcn wolle, Bürgerrecht und Flandwerk

nicht von neuem zu kaufen brauche '). Die Walkmühle mag
dann mit Veranlassung gegeben haben , dass das Wolkmge-

werbe in Bonames selbst heimisch wurde. Im Jahre 1-195 wird

dieselbe an das gerneijn ivohcrhanticcrg zu Boiienicse um einen

Jahrzins von 5^/2 fl. verpachtet; 1498 wird auch ein »dem

Rathe« geliöriges Färbehaus daselbst erwähnt ^).

Wie für das Weberhandwerk durch Anlage einer Walk-

mühle, so sorgte der Rath gegeu Ende des XV. Jh. auch für

die Frankfurter Harnischraaclier und Messerschmiede durch Er-

bauung einer Schleif- oder i*oliermühle, für die Kupferschmiede

durch Errichtung eines Kupferhammers {IxOppcrmolc) und im

XVI. Jh. für die Krämer durch eine Würzmühle. Dazu kamen

noch eine oder zwei Getreidemühlen und eine Oelmühle , die

aber schon 1499 durchaus zerfallen und unbrauchbar war.

Wir sehen also im Laufe des XV. Jahrhunderts in dem

kleinen befestigten Flecken eine recht mannigfaltige gewerb-

liche Betriebsamkeit sich entfalten. Im letzten Viertel des-

selben finden wir regelmässig auch eine Anzahl Handwerks-

knechte in den Eidbüchern verzeichnet. So 1480 einen Schmied-,

2 Messerschmied- und 2 Mühlknechte. Trotzdem scheinen es

die meisten Bonameser Gewerbe mit Ausnahme der Weber nicht

über einen Meister gebracht zu haben , wie sich schon aus

dem häufigen Gebrauch des bestimmten Artikels (der ivencr,

der lehekncher , der seherer , der messersmit, der hoppersmit)

ergibt. Der Kupferschmied war ein Angestellter der Frank-

furter Kessler (ir gedingter hiecld) , welche den Kupferliam-

mer in Bonames gepachtet hatten , und , obwohl Bürger da-

selbst, dienst- und bedefrei, während die übrigen Bürger Bede

zahlten und »ihr Gewerde« haben mussteu, »ein Theil Harnisch

und ein Theil Armbrust und Helleparten.«

Nur die Wolleuweber, welche gegen Ende des XV. Jahr-

hunderts 4—6 Meister gezählt haben dürften, brachten es zu

1) Uglb. B 73 Nr. 36, Bl. IIb Weitere Verträge bis 1451 finden

sich in üglb. B. 53 Dd.

2) üglb. B 61 G.



. 704

einer eignen Zunft, welcher der Rath 1487 Statuten')

verlieh, in denen über die Einsetzung zweier Siegel meister,

über Länge, Breite und Qualität der Tücher, über den Ver-

kauf derselben auf der Frankfurter Messe und andern Märkten

eingehende Vorschriften gegeben werden. Bonameser Tuch wird

dann auch öfter als eigne Marke unter den Handelsartikeln

der Frankfurter Messe erwähnt.

Das gewerbliche Leben von Bonames lässt sich an den in

das Eidbuch eingetragenen Bürgeraufnahmen bis zum Jahre

1582 verfolgen. Es fällt hier besonders auf, wie häufig sich

Personen aus entfernteren Theilen Deutschlands, insbesondere

aus grösseren Städten , im XVI. Jh. dort niederliessen. Man
darf dieselben unbedenklich alle für Handwerksgesellen hal-

ten , welche hier durch Heirat mit einer Einheimischen oder

auf andere Art sich selbständig gemacht haben. Ausdrücklich

erwähnt werden ungefähr die gleichen Gewerbe wie im XV.

Jh., am häufigsten Hufschmiede, Kupferschmiede und V7eber.

Dazu kommen seit 1554 Papierer, deren sich bis 1578 nicht

weniger als 5 in dem Flecken niederliessen , seit 1557 Tage-

löhner und Hecker und 1569 sogar ein Buchdrucker.

Wie man sieht, sind es immer einzelne Specialitäten (Müh-

len, Walkmühle, Schleifwerk, Kupferhammer, Papiermühle),

welche zu Bonames in Anlehnung an die Frankfurter Gewerbe

gediehen ; zu einer selbständigen wirklich städtischen Haud-

werksblüte kam es offenbar nicht. Die von der Stadt ins

Leben gerufenen Werke scheinen schon seit dem Ende des XV.

Jh. nicht recht mehr gediehen zu sein — möglicher Weise

desshalb, weil der Rath in dem weit näher gelegenen Hausen
ihnen selbst Konkurrenzanstalten geschaffen hatte. Hier be-

sass die Stadt schon seit der Erwerbung des Weilers (1428)

eine Mahlmühle, die der Rath 1431 gegen die Hälfte des Mol-

ters verpachtete ^). Gegen das Ende des Jahrhunderts wurde

dazu eine Walkmühle und ein Schleifwerk augelegt. Im Jahre

1498 wurde die erstere an das gemeine Weberhaudvverk zu

1) Abgedruckt im Archiv f. Frkf. Gesch. u. K., N.F. II. S. 222 f.

2) Uglb. B. 53 Dd.
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Frankfurt um einen Jahrzins von 20 fl., das letztere an einen

Hämischer für 12 fl. verliehen. 1515 wurden die Frankfurter

Harnischer verpflichtet, nur iu Hausen polieren zu lassen ').

Zu einer weitergehenden gewerblichen Entwicklung, wie in dem
festen Bonames , kam es jedoch ofi'enbar nicht.

Schade, dass wir dieses Stück Geschichte aus der Kindheit

des »Merkantilismus« nicht weiter verfolgen können.

Hat diese kleine Untersuchung uns gezeigt , dass das

Handwerk auf den Frankfurter Dörfern , wenn wir von Bo-

names absehen , sich das XV. und XVI. Jh. hindurch ledig-

lich in den Grenzen des Nothbedarfs hielt und dass im XV H.

Jh. allem Anscheine nach auch diese schwachen Keime des

Gewerbes zum grossen Theile wieder erstarben , so zeigt die

moderne Zeit ein durchaus anderes Bild. Die Landwirthschaft,

welche früher überall fast die einzige Erwerbthätigkeit ge-

bildet hatte , tritt um so mehr zurück
,

je näher ein Ort der

Stadt liegt. Dafür kommt die Gemüsegärtnerei als intensivste

Form der Bodenbenutzung in den vorstädtischen Gemeinden

auf und daneben einerseits eine starke Arbeiterbevölkerung,

welche in örtlichen Fabriken oder in Frankfurt, Offenbach,

Bockenheim Beschäftigung findet, anderseits ein vielseitiger,

auf den Bedarf der bedeutend gestiegenen Bevölkerung berech-

neter Kleinhandels- und Gewerbebetrieb. Die entfernteren Orte

bleiben zwar von dieser Entwicklung nicht unberührt, nament-

lich soweit sie an einer Eisenbahnlinie liegen ; aber der land-

wirthschaftliche Charakter der Bevölkerung bleibt der über-

wiegende.

Keine der neueren statistischen Aufnahmen der Bevölke-

rung hat diesen Punkten eine Berücksichtigung zu Theil wer-

den lassen ausser derjenigen vom 3. December 1861, der vor-

letzten vor dem Untergang der freistädtischen Existenz des

kleinen Frankfurter Staatswesens. Freilich lässt die Bearbei-

tung des betr. Materials ^) auch für diese noch mancherlei zu

1) Uglb. B. 61 G.

2) Von dem um die ältere Frankfurter Statistik verdienten Dr.

Gustav Burnitz in den Beitr. zur Statistik der freien Stadt Frkf.

I, Heft 5, besonders S. 94 ff. 150 f.

Bücher, die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 45
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wünschen, und die nachfolgenden Tabellen haben erst aus den

Einzelangaben durch mühsame Rechenarbeit gewonnen werden

müssen ; aber alles , worauf es uns hier ankommen muss , ist

doch aus denselben zu ersehen. Die Bevölkerung ist zunächst

nach dem Orte der Beschäftigung geschieden (im Orte be-

schäftigt , in Frankfurt , in Offenbach , in Bockenheim , sonst

auswärts beschäftigt), und der im Orte beschäftigte Theil der-

selben wird wieder nach Berufsarten einer sehr ins Einzelne

gehenden Zergliederung unterworfen. Wir vermögen ihr hier

leider nicht in dieses zum Theil sehr interessante Detail zu

folgen, sondern beschränken uns in nachstehenden Zusammen-

fassungen auf die Hauptgesichtspunkte, wobei wir gleich die

einzelnen Orte nach ihrer ungefähren Entfernung von der Stadt

ordnen.

Tabelle LV.

Die Bevölkernng der Frankfurter Landgemeinden nach dem Orte

der Beschäftigung- am 3. Dec. 1861.
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dem inrlustriereichen Offeubach Beschäftigung? aii/,nnelimen.

Die Ursache dieser Ähweichunjr ist zum Theil ans der folsren-

den Zusammenstellung sofort zu ersehen.

Tabelle LVl.

Die im Orte beschäftigte Bevölkerang der Landgemeinden nebst

ihren Familienangehörigen nach dem Berufe 1861.
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Tabelle LVII.

Verhältnissmässige Stärke der verschiedenen Bernfskategorien in

der am Orte beschäftigten Bevölkerung.
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Stadt Beschäftigung sucht, als diejenige der etwas entfernteren

Orte Niederrad und Hausen : sie hat in dem heimatlichen

Boden einen Halt, der sie befähigt, dem allgemeinen Gravita-

tionsgesetze der vorstädtischen Bevölkerungen Widerstand zu

leisten ^).

Die Bevölkerung von Bon am es dagegen hat ihre be-

rufliche Gliederung seit dem XV. Jahrhundert nur wenig ver-

ändert. Die Zahl der Gewerbetreibenden hat zwar im Allge-

meinen etwas rascher zugenommen , als diejenige der Land-

wirthe; aber die wichtigsten örtlichen Industrien begründen

sich noch heute auf die Wasserkraft der Nidda und arbeiten

für den städtischen Markt. Walkmühle, Kupferhammer und

Schleifwerk, die gewerbepolitischen Schöpfungen des Frankfurter

Rathes , sind freilich längst verschwunden ; aber die uralte

Mühlenindustrie blüht noch immer und mit ihr zusammen-

hängend der Mühlenbau; einige Gerbereien sind in diesem

Jahrhundert entstanden.

Das Gleiche gilt von Hausen, nur dass hier , wo zu

Ende des XV. Jahrhunderts in »des Rathes Harnischmühle«

Harnische und Hellebarten poliert wurden, als letzter Ueber-

rest einer vergangenen Zeit 1861 noch ein Schleifer mit seinem

Gesellen arbeitete. Vielleicht ist auch er heute nicht mehr.

Dagegen ist an Stelle der alten städtischen Getreideumühle

ein grossartiges Aktien-Etablissement mit einer »Brotfabrik«

getreten , welche dem Bäckerhandwerk in der Stadt empfind-

liche Konkurrenz bereitet.

Im Ganzen sehen wir somit auch in der Berufsgliederung

der Landbevölkerung jenen Zug organischer Gestaltung des

Niederlassungsweseus zum Ausdruck kommen , der die ganze

moderne Bevölkerungsbewegung beherscht, und den wir be-

reits in dem verschiedenen Wachsthum der vorstädtischen und

der entfernteren Gemeinden kenneu gelernt habeu. Und das

muss für jetzt genügen. Wir müssten zu sehr ins Detail der

1) Dies ist auch der Grund, wesshalb Sa ch s enh au sc n. obwohl

es länger als ein halbes Jahrtausend einen integrirenden Hestandtheil

der Stadt bidet , einen Theil seines ländlichen Charaktere bis auf den

heutigen Tag bewahrt hat.
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Berufsgestaltung jeder einzelnen Gemeinde eingehen, um klar-

zulegen, welche Gründe der Standortswahl dem gewerblichen

Leben und der ganzen Berufsgestaltung der Bevölkerung in

jedem Orte der Umgebung Frankfurts seine eigen nuancirte

städtische Färbung geben, die um so mehr verblasst, je wei-

ter wir uns von der Stadt entfernen. Die Zustände von 1861

sind ohnedem heute selbst schon wieder Vergangenheit gewor-

den , und für die Gegenwart liegt ähnliches Material leider

nicht vor. Genug, wenn wir festgestellt haben, dass die Land-

gemeinden um so weniger noch eine selbständige wirthschaft-

liche Existenz besitzen
,

je näher sie an das städtische Cen-

trum herangerückt sind.

I



I

ANHANG.

URKUNDEN.



Da die nachstehenden Beweisstücke nicht schon im Texte nach

Nummern und Seiten citirt werden konnten, so ist der Stückbeschreibung

jedesmal eine Verweisung auf die entsprechende Seite des Buches bei-

gefügt. Die Schreibung der Originale ist im Druck beibehalten. Spätere

Zusätze sind in runde Klammern , eigne Vermuthungen des Heraus-

gebers in eckige Klammern eingeschlossen.



I.

Verzeichniss der Orte, welche in Franlffurt Burgrecht hatten,

um 1350.

(I. Bgb. Schiassblatt. Vgl. S. 470.)

Hic est census signatus, que ('sie !) volgariter der bürg- ^

lehin, que singulis annis in festo Gerdrudis consueuit.

Item Sprendlingen et Goczinhain 9 den.

Item Rendele 6^k den.

Item Byeherahe 2^k den.

Item Superior Erlbach 6 den. lo

Item Bergele 9 den.

Item Weckinheim 9 den.

Item Ouinbach 7V2 den.

Item Ouindan 3 den.

Item Egilhacli 3 den. i&

Item Dietzenbach 8V2 den.

Item Durinlceim 4V2 den.

Item Rumpinheim 8^/2 den.

Item DurJcelwila 9 den.

Item Husenstam 10 den. 20

Item Meisheim 6 den. Molheim. Diedinsheim.

Item Langene 6 den.

Item Mersfelt ^Va den.

Item in Eodahe 9 den. (Darczu horind daz ander Ttoda,

Mezsele, Budinhofen vnd Orbruch.) 25

Item Bischoffesheim den.

Item in Seckebach 6 den.

Item Bergin 7V2 den.

Item Gronamve 6 den.



716

dem rade ') fedingen. AucJhette ymand ieht stynst sprechen,

da saii man recht von yn emyn vor des Bichs ampfman vnde

schefßn svL FranJsenford ae v<yn andern tmserH bürgern ane

alle geuerde. Auch soUinlie vorgenanten Jvden habin alle

5 die gtden friheid, recht vM gewonheid, alse hie vormals hie

Juden gehabet han *). Atii soJlin sie fmsem bürgern hjhen

eyn ;^mnd vmh swene jum heUer, vnde tco sie das vbirftren

vmt mrgeßinkeide oder ici' es sus geschee vnde is vor die

Imrgermeistere^) queme^ SiSoUin sie is tcidder ieryn. Vnde

li soJIin nicht lyhen vf messieicand oder vff naa oder vff blu-

dig gewand. Vnde tcanne en Juden nicht fuget hie sti wonen^

so mochten sie faren vndcvlissen mit irme liehe vnde gtide

tcar sie wollen ane alle fpterde, ican sie iren ierlichen sins

gegebin han, Vnde sollimn fordirlich sin st irme rechten,

15 ICO sie des an vns gesyn$n ane alle geuerde. Zu vrkunde

dieser dinge han tcir vns' stede ingesigel an diesen brief

gehangin, Datum anno D^ m^ccd'lxxjf feria qttinta post Petri

et Pauli apostoJoriim.

m.
29 Eidesleistung des Rathes, «r Bürger und Einwohner zn Frank-

art, 1387.

(Gesetzb. Nr. Ib Bl. 3 f. od einzelnes Blatt, demselben beiliegend.)

A. Eid und Beschlua des Rathes, September 26.

Nota scheffen vnde iid hand hude su dage vff den heil-

25 gen geswom, alse der hetach geschrieben hrieff vs tcieset daz

sie da^ stede vnd feste alten tcollen ane alle argelist vnd

ane alle geuerde, mit solhem vnderscheide, uilcsgt yr einer

nii burger ivere su Fra^kenford vnd su FrancJcenford nit

tconhafff were oder ein jyster oder ein begeben man tcorde,

30 das derselbe dan vorwert des eydes abe sin solde. Actum

anno Dm. m°ccc'' IxxxviJ feria quinta proxima ante Michaelis

archangeli.

3) üebergeschr. : vnde M irer Judesheit \ mit den Juden. — 4^ Am
Rande: vsgnomme'n das icijsie Seesen vnde ordeniren soUin alse vns

iluncket, das das nucslich *de gud sij. — 5) Durchgestr. und dafiir

übergeschr. : die tcir dar vbtgesast ham.
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B. Eid der Gemein e und der Handwerker.

Auch hant die gemeyndvnd die hanttverker zu Francken-

ford den scJiefen vnd dem yde off den Jieilgen gesivorn, den

hernach geschrieben brief, ise der vßwieset^ stede vnd feste

zu holden mit den vnderschäen, alse scheffen vnd rad, alse 6

vor yrludet^ gesworn han.

Auch wann einer sine urgerschafft vor dem rade vffge-

geben haid vnde zu Francko.ford nit wonhafft ist vnd dem
rade nit zu verentworten sie oder ein prister oder ein be-

geben man ist, so ist er def vorgeschrieben eydes abe. lo

C. Des Königs rief, August 18.

Wir Wenczlaw von g<es gnaden romischer kunig czu

allen czeiten merer des Reich vnd kunig zu Behem bekennen

vnd tun kunt offenlichen miiliesem briue allen den, die ijn

sehen oder hören lezen, das w vnsern vnd des heiligen Reichs i5

lieben getrewen, den scheppfa, dem rate vnd den burgern

gmeinlichen, armen vnd reicm, der stat zu Frankenfurd vf

dem Möwen vnd allen irev nachkomen doselbst durch ire

trewe vnd dinste tvillen, die ie vns vnd dem heiligen Reiche

oft vnd dicke getreivlichen vd willichen erczeigt vnd getan 20

haben, teglichen tun vnd furas deste williclicher tun sullen

vnd mögen in künftigen ceeen, diese besunder gnade vnd

vreyheit getan haben, vnd tui in die mit wolbedachtem mute,

gutem rate vnd von römische kuniclicher macht in kraft dicz

briues, das alle burger, arme vnd reiche, der egenanten stat 25

zu Frankenfurd vnd die zuUr egenanten stat gehören vnd

in zuvorsprechen sten, die yczunt sein oder noch in künfti-

gen czeiten werden, den schepfen vnd dem rate doselbst, die

yeczunt sein oder die sie henach seczten oder küren, als

das von alder herkomen ist nd das ouch also bleiben vnd 30

beseczet sol werden furbas emlich, denselben scheppfen vnd

rate von vnsern vnd des heilicn Reichs ivegen sweren zu den

heiligen zuwartend gehorsam u sein vnd nicht wider sie zu-

tun in dheinerley weise furba.Twiclichen, vnd dicz sullen sie

in siveren alle, als ofte vnd uik dieselben schepfen vnd rate 35

oder den merer teil vnder in ducket des notdurftig sein. Also
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dem rode ') tedingen. Auch heite ijmand icht ^ü i/n et sprechen,

da sali man recht von yn nemyn vor des Ricks amptman vnde

scheffin jstL FranJcenford alse von andern vnsern btirgern ane

alle geuerde. Auch sollin die vorgenanten Juden habin alle

5 die gtden friheid, recht vnde geivonheid, alse hie vormals hie

Juden gehabet han *). Auch sollin sie vnsern bürgern lyhen

eyn phund vmb zivene junge heller, vnde wo sie daz vbirffxren

von virgeßinheide oder wie es sus geschee vnde is vor die

burgermeistere ^) queme, so sollin sie is widder Jceryn. Vnde

1 sollin nicht lyhen vf messegewand oder vff naz oder vff blu-

dig gewand. Vnde wanne den Juden nicht fuget hie svl wonen^

so mochten sie faren vnde vlizsen mit irme liebe vnde gtide

war sie wollen ane alle geuerde, ivan sie iren ierlichen sins

gegebin han. Vnde sollin in fordirlich sin s\i irme rechten,

15 wo sie des an vvs gesynnen ane alle geuerde. Zu vrJcunde

dieser dinge han wir vnser stede ingesigel an diesen brieff

gehangin. Datum anno Dm. m^cccHxxj" feria quinta post Petri

et Faidi apostolorum.

III.

20 Eidesleistung des Rathes, der Bürger und Einwohner zu Frank-

furt, 1387.

(Gesetzb. Nr. Ib Bl. 3 f. und einzelnes Blatt, demselben beiliegend.)

A. Eid und Beschluss des Rathes, September 26.

Nota scheffen vnde raid hand hude zu dage vff den heil-

25 gen gesworn, alse der hernach geschrieben brieff vz ivieset daz

sie daz stede vnd feste halten wollen ane alle argelist vnd

ane alle geuerde, mit solichem vnderscheide, wilczyt yr einer

nit burger were zu Franckenford vnd zu Franckenford nit

loonhafft ivere oder ein pryster oder ein begeben man ivorde,

30 daz derselbe dan vorwerter dez eydes abe sin solde. Actum

anno Dm. nfccc" Ixxxvijo feria quinta proxima ante Michaelis

archangeli.

3) Uebergeschr. : vnde mit irer Judesheit |
mit den Juden. — 4) Am

Rande: vsgnommen daz wir sie seczen vnde ordeniren sollin alse vtis

duncket, daz daz nuczlich vnde gud sij. — 5) Durchgestr. und dafür

übergeschr. : die wir dar vbir gesast han.
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B. Eid der Gemeinde und der Handwerker.

Auch hant die gemeynde vnd die hantwerker zu Francken-

ford den scheffen vnd dem rade off den heiigen gesivorn, den

hernach geschrieben hrieff, alse der vßwieset^ siede vnd feste

zu holden mit den vnderscheiden, alse scheffen vnd rad, alse 5

vor yrludet^ gesivorn han.

Auch wann einer sine hurgerschafft vor dem rade rffge-

gehen haid vnde zu FrancJcenford nit wonhafft ist vnd dem
rade nit zu verentivorten sted oder ein prister oder ein he-

geben man ist, so ist er des vorgeschrieben eydes abe. lo

C, Des Königs Brief. August 18.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden römischer Jcunig czu

allen czeiten merer des Reichs vnd Jcunig zu Behem bekennen

vnd tun kunt offenlichen mit diesem briue allen den, die ijn

sehen oder hören lezen, das wir vnsern vnd des heiligen Reichs i5

liebeti getreiven, den scheppfen, dem rate vnd den burgern

gmeinlichen, armen vnd reichen, der stat zu Frankenfurd vf

dem Moiven vnd allen iren nachkomen doselbst durch ire

tretve vnd dinste tvillen, die sie vns vnd dem heiligen Reiche

oft vnd dicke getreivlichen vnd willichen erczeigt vnd getan 20

haben, teglichen tun vnd furbas deste williclicher tun sullen

vnd mögen in künftigen czeiten, diese besunder gnade vnd

vregheit getan haben, vnd tun in die mit ivolbedachtem mute,

gutem rate vnd von römischer kuniclicher macht in kraft dicz

briues, das alle burger, arme vnd reiche, der egenanten stat 25

zu Frankenfurd vnd die zu der egenanten stat gehören vnd

in zuvorsprechen sten, die yeczunt sein oder noch in künfti-

gen czeiten iverden, den scheppfen vnd dem rate doselbst, die

yeczunt sein oder die sie hernach seczten oder küren , als

das von alder herkamen ist vnd das ouch also bleiben vnd 30

beseczet sol iverden furbas ewiclich, denselben scheppfen vnd

rate von vnsern vnd des heiligen Reichs wegen sweren zu den

heiligen zuwartend gehorsam zu sein vnd nicht wider sie zu-

tun in dheinerley weise furbas ewiclichen, vnd dicz sullen sie

in sweren alle, als oftc vnd dick dieselben schepfen vnd rate 35

oder den merer teil vnder induncket des notdurftig sein. Also
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tvas sie von den egenanten schöpfen vnd rate zu FranJcenfurd

die ycsunt sein oder die sie hernach seczten oder huren oder

dem merern teile derselben scheppfen vnd rates gcheissen oder

ermanet werden zutun, des sullen sie gehorsam vnd geuolgig

5 sein vnd sich des in dheinerley weise nicht widerseczen, als

oft vnd als diche des not gschicht oder sie des von in erma-

net werden. Weres ouch, ob das yemand uberfüre, tver der

were, er were schepfe oder ratman oder were inwenig dem

rate oder auswenig des rates, den oder dieselbeti mögen die-

10 selben scheppfen vnd rate oder der merer teil vnder in strafften

an leib vnd an gut, noch dem sie erkennen vnd sich die sache

vorhandelt hat, vnd dorzu mögen sie einen iglichen iren bur-

ger, er sey scheppfe oder ratman oder sey in dem rate oder

auswenig des rates, arme oder reiche oder die in zuvorsi^rechen

15 sten, vmb ein igliche untate wol straffen an leib vnd an gute,

als sie oder der merer teil vnder in erkennen vnd noch dem

als sich die sache vorhandelt hat, vnd sidlen doran wider vns,

das heilige romische Reiche vnd ouch wider yemand anders

nicht gefreuelt noch getan haben, das sie weder puzsen noch

20 wandelen sullen in dheineweis. Vnd gebieten dorvmb allen

fursten, geistlichen vnd werntlichen, grauen, freyen^ dinstluten,

amptluten^ rittern^ knechten, richtern, gemeinscheften der stete^

nierchte vnd dorfer vnd allen andern vnsern vnd dez heiligen

romischen Reichs vndertancn vnd getretven ernstlichen vnd

25 vesticlichen mit diesem briue, das sie alle oder irer dheiner,

die die obgenanten scheppen, rate vnd burger der obgeschriben

State zu Frankenfurd vf dem Moiven an der obgeschriben

vnser gnaden vnd vreyheite alliclichen oder bey teylen nicht

hindern noch irren sidlen in dheineweis sundern dobey geruh-

30 liehen vnd vngehendert bleiben lassen. Wann iver doivider

tete , der were in vnser vnd dez heiligen romischen Reichs

vngenade siverlichen voruallen. Mit vrkund dicz briues vor-

sigelt mit unser kuniclicher maiestat insigele. Geben zu

Nuretnberg noch Crists geburd dreyczenhundert jare dornach

35 in dem sibenvndachczigisten jar des nehsten suntags noch vnser

vraiven tag assumpcionis vnser reiche des Behmischcn in dem

XXV. vnd des Romischen in dem xij. jaren.

I
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D. Bekanntmachung des Rathes, Oktober 10.

Der JRaed gebildet allen bürgern vndynivonern z\i Francken-

furd in der alden vnd in der nuwcn stad , zu Sassinhnsoi,

vff deni Steynwege vnd vff dem Fisscherfelde vnd dat zu

Franclicnfurd inpUchtig ist vnd die in zu verentworten steen, &

mit namen mannesnamen vnd iren sonen, die vber zwelff jare

sin, die noch nit gesworn hau nach vzivysunge des brirffes

der gnade vnd fryheide, die vnser lieber gnediger hcrrc , der

romsehe konig den scheffen , dem rade vnd den bnrgirn gr-

meynlichen, arme vnd riche zu Franckenfurd grgebin vnd ge- i o

tati haid, als desselben brieffes eine abeschrift hie vorgeschriben

steet, daz die vff sundag nehst kommet von der achten stunde

zu den Predigern sin vnd sich an tun schriben vnd sivercn

nach uzwiesunge des vorgenanten brieffis vnd auch hie

ztisschen nirgen tvandern, da von daz gehindert werde. Wer 15

das nit tede, den wil der raed straffen vnd büßen nach vzwi-

sunge des selben brieffes. Actum anno Dm. m^cccflxxasvij"

quinta feria proxima post Francisci.

IV.

Anweisung über das Verfahren bei dem Verkaufe von Wald- 20

parcellen, zwischen 1389 und 1393.

(Einzelnes Blatt, Papier, zu üglb. B. 63 Dddd ; Text IV4 Seiten, liuke

obere Ecke weggerissen. Vgl. S. 267.)

Begriff von des ivaldis wegen zu virkeuffen vnd vzzugeben ').

[Die . . . . , die der rad] darzu gekorn hat, hant geratslaget 25

als hernach geschriben ist iln, Conrad

Wiße vnd Johan Erwin sollen daz gelt von des [ivaldes we-

gen intphahen], vnd die sollen nymand me ivaldes zn kanffen

geben dan vur x yulden odfcr] vur v gülden zum mynncsten

vnd die daz also keuffen, sollen redden by iren eiden^ solich 30

holcz nirgen anders zu intphremdcn oder zu füren dan daz

er daz in der stad laße., iz imvere dann, daz er etivy uff cymc

dorffe huse oder schüren zu machen hette, daz mochte er tun,

1) Vom Ende der zweiten Seite hierhergezogen. Der Anfang dos

Textes ist bei den drei ersten Zeilen weggerissen.
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vnd der, der dnz holcs Jcenffte, solde auch hy dem seihen eide

reden, sine knechte oder die sinen vuriverter mit eide zu vir-

binden, nymanden zu vbirhauwen oder vhirgriffen oder nyman
kein geloche abe zu hauwen. Geschee iz darubir von ynian-

5 den, der solde mit einer marg zu pene virfallen sin von igli-

chem stamme vnd des solde vj ß den forstirn vnd den lauffen-

den knechten gefallen vnd daz vherige dem rade, vnd sohlen

auch die^ die daz holcz vnd walt vzmeßen^ den walt vm solich

somme geldes als vorgeschriben stet achten^ daz dem armen als

10 glich geschee als dem riehen, vnd solden auch daynne nyman-

den vbirseczen, vnd die sollen auch zun heiigen darüber sweren.

Item Rule von Sweynheim, Furian ^) vnd Henne Flecke^

der schiütheis von Rode ^^, Wernher zun Guden Luden ^ Henne

von Arheilgen sollen den walt vsm.eßen vnd sollen darüber

15 globen vnd sweren.

Item die forstir vnd lauffinde knechte sollen mit den vor-

genanten seßen by iren eiden darzu raden, daz nymand vbir-

sast werde vnd daz eyme als glich gesche als dem andirn.

Item ij ß alder sal man geben von x gidden wert holczs

20 zu meßen vnd zu achten vnd j ß alder von v gülden wert

holzcs , vnd daz sal den obgenanten seßen gefallen, vnd daz

sollen die geben, die daz holcz keufften.

Item die obgenanten seße sollen in truwen globen vnd

zun heiigen siveren, den luden den walt vur die obgenante

25 somme geldes zu messen *) vnd daz zu achten, daz dem armen

als glich gesche als dem riehen vnd daynne nymanden zu

vbirseczen in keinewiß ane alle geuerde.

Auch sollen die dry, die daz gelt intphahen., fden walt

nit vzgeben], sie sin dan vor des geldes von ym bezfalt vnd

30 daz gelt in eine] büßen werffen, vnd die sal der dryer einer

[behalden vnd die andern] zwen sollen zwen sloßel han zu

der büßen, vnd wann sie daz gelt also intphangen han, so

sollen sie dem keuffer einen versigelten zedel geben an die

2) Der Förster. Statt dieses und des folgenden Namens stand ur-

sprüuglich : Henne Gerhard^ Herburd in der Clappergaßen. — 3) Urspr.

Nyddern Rode. — 4) Uebergeschrieben ; durchstrichen : virkeuffen.
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seße, die daz vsmesse-n, vvd die sollen demselljen vitr (ds ril

geldes, alse er hczalt hcttc vnd sollen auch niemancz anders

messen.

V.

Al^rahani, Wolffs Sohn von Seligenstadt, Mynne und Hichze, 5

seine Schwiegertöchter werden in das Bürgerrecht aufgenommen,

1403, Mai.

(Orig. Perg. Alte Bezeichnung: I n. 22.)

Wir die burgermeister, schefen vnd rat zu FrancTccnfurd

irl-ennen vffinlich mit diesem hrieffe, daz tvir Abraham Wolfs lo

son von Seigenstat, Mynnen vnd Bichczen desselben Wolff's

snnrchen Juden enphangen han zu burgern ein zijt , die ujf

hude datum dieses briefis angeet vnd weren sal zusehen hie

vnd sant Jacobs tag nest hom])t vnd von dem selben sunt

Jacobs tag vber ein gancz jar. Vnd sollen vns daz jar 15

uff sant Merlins tag geben funffczehen gidden vnd die vbe-

rigen zijt nach marczal. Vnd sollen vns auch geben von iren

uinen vnd drancJce zu vngclde vnd nyderzidegen als ander

vnser burger plegen zugeben. Vnd sollen darvber nit beswcrit

werden mit Wien noch mit geben von vns oder nymands an- 20

dem ivider iren tvillen ; da reden wir yn für ane geuerde.

Hette auch ymands ichtis zu yn zusprechen, so sal man recht

von jin vor des JRiclis amptman vnd den scheffen zu Francken-

furt nemen als von andern vnsern burgern ane geuerde. Auch

sollen die vorgenanten Juden haben edle die guden friheide, 25

recht vnd gewonheit, als vormals Juden hie gehabt han. Auch

sollen sie vnsern burgern lihen eyn phund vmb ziccne junge

heller oder darvndcr vnd nit darvber, vnd ivo sie daz vbir-

furen von Vergessenheit odir leie daz sust geschee vnd iz vur

die burgermcister qwetne , so sollen sie iz widerheren. Vnd 30

sollen auch die schtdtbrieffe, die vnser burger den vorg. Juden

vber schidt geben, den seihen Juden oder andern Juden , die

vnser burger sitit, vnd iren erben steen vnd besagen vnd ny-

mands anders. Vnd sollen nit lihen vff messeyeivant noch uff

nasse oder blutig gewant. Auch sollen sie nit lihen vff ro 35

vnbereite duche, die vnser burger sin, sie ivissen oder erfarn

Bücher, Die Bevölkerung von Frankfurt a. M. 46
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dan huntlich, das sie der sin, die yn die virseczen; ivo sie

darvber daruff luhen, so sidden sie die virgebens ividergehen

vnd das gelt, als sie daruff' geluhen ketten , mit dem gesuche

virlorn han. Auch so mögen sie faren vnd fließen mit irnie

5 lihe vnd gude war sie wollen ane alle geuerde, wan sie iren

jerlichen sins gegeben fian. Auch sollen die vorg. Juden, die

wile sie hinder vns wonhafftig sin, nijmands anders dan vns

allein verbunden sin oder zu verentworten steen', ivers aber,

das sie sich hinder jmands anders mechten oder bürgerten,

10 das sollen sie vns in eins mands frist, als sie das getan

ketten, smvissen tun. Auch sollen tvir in furderlicken sin

zu irme reckten, tvo sie das an vns gesynnen ane alle geuerde.

Des SU vrkunde so kan wir vnser stede ingesigel an diesen

brieff gehangen. Datum anno Domini millesimo quadringen-

15 tesimo tertio feria tertia ante Vrbani.

VI.

Aus dem Brüderschaftsbuche der Schlosserknechte, 1417 bis

um 1450.

(üglb. C 35 G, Bl. 1—5b. Vgl. S. 611.)*)

20 Anno Domini millesimo quadringentesimo secundo hat

dise bruderschafft gewert biß uff datum als man von Cristus

geburte schreibe vnd salte viercsehenhundert vnd siebencseJien

jare. Da waren gesellen su FrancJcinfurd, die in die bussin

gaben vnd ein deil gesellen, die nit drin gaben vnd etlich

25 gesellen, die drin gaben vnd geben katten vnd ir ein teil, die

nickt me dar inne wolden geben. Da wurden die ivysen ge-

sellen su rade su FrancJcinford vnd Hessin dit bück macken,

vnd taden sick dar inne schryben die, die da ivaren, vnd die

hernach in vnser bruderschafft begerten su Icomen, die solde

30 ^an in dit bück inne sucken. Da ratslageten vnd funden die

1) Die oft recht krause Schreibweise des Originals ist durchweg

beibehalten worden, nur dass die Abkürzungen sämmtlich aufgelöst und
hie und da zwei in sinnstörender Weise getrennte Wörter verbunden

gedruckt worden sind. — Die in Petitdruck gegebenen Stellen sind im
Original durchgestrichen.
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egenanten geseUen aber vnder yne vnd meynten, das es vuscr

framccn beuor vßgnommen vnd darcisu der gemeynen brnder-

schaffi nucze tvere. Item zum ersten ivas daz Koppbeyer se-

lige eyner, Henne Birhin, Hans Machenhamer von Amberg,

Henne von Obern, Hans von Sobernheim , Frunt von Basel, 5

Hans Lolant von Ebirsbacli , Dolde von Ortenberg , Emrrich

Rode^ Winther Smalcz von FrancJcenford, Eberlin von Por-

czin, Concze von Wechtersbach zu Schonawe , Henchin Pyle

von Geilnliusen , Henne Weive von Montebur , Henne von

Mencze , Eberlin von Babinberg ^ Peter Heidinsfelt, Henne lo

Zigcnbein von Geilnlmsen, Hcnseln von Orlingen, Virich La-

beysen von Vlmen, Henne Wusadel, Niclas von Präge ein

meler JcnecJd, Stance ein neilsmit hiecht, Peter Morgentan,

Friderich Lobensin , Niclas Wilhan von Siveinheim , Cuncz

von Ftdbach, Hensel von Spyer, Peter Auwerglot von Zo- 15

fingen, Fricz Pcfferlin von Boppinheijm, Eber Jungher von

Aschaffinburg, Hans Lobendag von Walenfels, Heinrich von

Franclcenford , Henne Mor von Boparten, Concz messersmit

von Aschaffinburg, Henne* Klongel der histener hiecht, Peder

slosser knecht von Grunenberg, item Cles Otte von Gemunden 20

eyn slosserhnecht, item Nydas von Ohne ein sporer knecht, item

Henne Kerczinmecher von Franckinfurd ein sloßcrknecht, item

Pauwels von Wynheym ein kesseler knecht, item Peder Lobe-

densin von Wirczburg ein slosserknecht , item Gerhart von

Monthabur ein slosserknecht, item Heinrich Wildeneck ein 25

messersmit knecht, item Wilhelm von Byßbach ein sloßer

knecht, item Concz von Wenygß ein sloßer knecht, item Dagß-

man von Lindenfcls ein slosserknecht, item Albrecht von Epß-

heim ein sloßerknecht, item Hans von Lore ein sloßcrknecht,

item Henne Milgis von Martpurg ein neiler, item Hans von 30

Memniingen ein slosserknecht, item Cuncz Stenger von Iden-

geseße ein neiler, item Cleber von Borinkeim ein pletener,

item Wilhelm Metenfelt von Fryburg vß Vchtland, item Sycze

von Ersteten ein sloßer knecht, item Peter Hemerlin von Spire

ein sxiorer knecht, item Hans von Buchen ein sporer knecht, 35

item Friderich Smalcz ein neilsmid vnd burger zu Geylnliu-

sen, item Heincz Lolsysen, item Rudolff von Constencz ein

46*
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sloßerhnecht^ item Lorence von Slusselfelt ein slosserlcnccht,

item Andres von Franchinford ein sloßerlcnecht, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

IHIIUI/lllllllll II III item Steff'an RecJce von Haczinpforcsen

ein neilsmit , item Henne Hoelin von Geilnhnsen ein slosser

5 hiecht, item Peter Eisper von Ingelnlieym, item 31ercJccl Alten,

itemRilprant von Windißheim ein slosser JinecM, item Gocze

von Straßburg ein sp)orcr hiecht, item Begenhoge von der

Laben ein sloßer Jenecht, item Cuncz Fylstorff von Fryburg

vß Vchtland ein slosser Jenecht, item Herte von Geilnhusen

10 ein nalsmit Jenecht, item Hans Indemgrase von Beginspurg

ein sloßerJenecJit , item Nyclaus Prysensynne von Polyn ein

slosserJenecht , item Cuncs Hohenryner von LandisJmt ein

sloßer JenecJit, item Peter Winstog ein slosser JenecJit, item

Henne von Francleinfurd vß der Nmvenstad ein neilsmid

i^ JenecJit, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 item Glas StaJielburg

von Bil ein slosser JenecJit, item Cuncz BecJeer von Straßburg

ein sloßerJenecJit, item Peter von Leutensdorff ein nagelerJenecJit,

item Hans Pucsel von Slecsstat, item Hans von Zauer ein

sloßerJenecJit, item ÄlbrecJit von Botfien ein smideJenecJit, item

20 Hensel von Straßburg ein slosser JenecJit, item Peder Fijer-

abent ein Jcesseler JenecJit, item Hans von Sygen ein sloßer

JenecJit^ item WilJielm BijcJienhaller ein slosser JenecJit , item

EcJeart Steiner von BycJienJiall by Salcspurg ein Jeanffman,

item WernJier von Straßburg ein spengeler JenecJit, itetn Henne

25 messersmyt von Sleczstat^ item Cuncs NacJitJiunger ein sporer

JenecJit von MunicJien, item Hans Dube von Grunenberg ein

sloßerJenecJit, item Concze von dem Fogelspcrge ein messer-

smyd, item Henne Kistener ein neilsmit von GeilnJiusen, item

Hans von WindißJieym vnd Fries sin bruder swen sloßer-

30 Jenechte, item CreyJienne ein sloßerJenecJit von Francleinfurd,

item Hans Lebart ein platener JenecJit, item Hans Sporlin von

Offinburg ein platener JenecJit, item Hensel von Staffelstein

ein sloßer JenecJit, item Michel HagenJiofcr ein sloßerJenecJit,

item Heines Kolbe ein messersmid JenecJit, item Hans Kerner

35 eyn sloßer JenecJit, item Cuncis von Wechtirsbach ein sloßer

knccJit, item Glas Mcyenblut ein sloßir Jenecht, item Virich

Baumgarten ein sloßer JenecJit, item Heines Hasse ein sloßer
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hnccht, item Niclas von Franckinfurt ein sloßcr hiccht, item

Kluppelhenne von Wolnstad ein sloßer hiecht, item Jacob

Fhan von Niircnihcrg ein slosscr hiecht, item NyJdas WiJdcr-

mnt ein sloßcr hnecld , item Nt/clas WeUenstcyn ein si>orcr

Inecht von der Sit, item Henne von Kronenherg ein Jccsseler 5

knecht, lllllllllllll/lllll/IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/lllll item

Cristen von Gyeßen mit orlmihe ein nclsmid knecht , item

Ciinrat Findtdensin von Kempten ein slosserknecht , item

Ilepe Byhysen ein nagelsmit von JSIencse , item Heines von

Wcnyngeß ein sloßer knecht, item Licnhart Filsperg von Aus- lo

purg ein sloßer knecht^ item Bartholomeus Korner ein slosser

knecht^ item Hans Büschel ein slosser knecht, item Hans von

Franckenford ein sporcr kmcht, item Ciincz Schoncnberger

von Steir ein sloßerknecht, item Hans von Gersbach ein slußer

knecht, Hill I II 1 1 III

I

lllllll I III II

I

lU item Lndeivig von Bonne 15

ein harneschir knecht, item Clas von 31olhusen ein sloßer

knecht, item Clas Eccke von Haczinpforczcn ein nagelsmyt,

item Patdus von Bilsoi ein sloßer knecht, item Burekart To-

rer von Basel ein slojer knecht, II 1 1 1 1 II 1 1 II II IUI I lllllll item

Hans Steinpoger von Äbensperk ein sloßer knecht, lllllllllll 20

III III I II III II III 1

1

Uli item Clas Ysenmenger ein sloßerknecht

von Heilpro)ine, item Virich Stnrysen von Waßertrugendingen

ein sloßer knecht, item Stcffan Keyser ein slosser knecht von

Weiß, item Erasmus Valkinberg ein slosserknecht, item Nyclaß

hnbensmyt knecht swertfeger, item Clas von Franckfort der 25

sloßer, llllllllllllllllllllllllllllllllll, item Henne Vngcfug

ein slossir knecht, item Mathys Prysentisch der tischcrgcsclle

von Wyene, item Hans Floßnagel der tischergesclle von Ba-

finßburg, item Heines von Ortenhergis son , II 1 1 1 III III II

I

IUI

Hill item Büdingen der naler knecht Ulli I II 1

1

lllllllllllllll ^^

IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ich Friderich von Windißheim vnd ich Steffan Becke von

Haczinpforcsen, zu diser zijt buchssenmcistcre, bekennen vnd

dun kunt offinberlich an diesem buche, das wir ein gebot vnd

eischunge han dun machen vnder vnser bruderschafft zu Fran- 35

ckinfurt, mit namen uff sanct Aurin vnd Justinen dnge in dorn

jarc, als man zalte vnd schreib von Cristus geburte vierczehen-
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hundert und siehenczeheu jarc von eyns happiren cedels wegen,

der in dem cruczegan(je zu den Predigern offinberlichen vor

den gesellen gemeyncläichen von ivorte su worte gelesen vnd

verhört tvart, vnd do der zedel gelesen tvart, da frageten wir

5 ohgenanten Friderich vnd Steffan die gesellen cdvmb, wie es

yne gefiele. Darczu antworten sie gemeynclichen vnd sprachen,

ez loere gut vnd auch redelich vnd recht. Vnd hervmh so

sin tvir zu rade vnd eins worden mit den vorgenanten ge-

sellen also, das sie iren ivillen vnd verhengniß einhelliglichen

10 jung vnd alt herczu getan han, die wff die zijt do bij dem

vorg. gebot ivaren , daz vnser obg. meister Friderichs vnd

Steffans meynunge waz vnd noch ist, also ivo unser gesellen

flesche stunde, ivelcher dann vnder vns, wer der were , mit

lüorffeln alsdann spilte, der solde also dicke vnd offte er das

15 tede vnser lieben frauwen mit eynie halben phiint ivahs in die

buchssen virfallen sin, vnd dar zu der selben fleschen voll

wines auch verfallen, sy den gesellen zu geben., vßgnommen

vierczehen tage vor oder vierczehentage nach tvyennachten

ane geuerde. Vnd diß ist auch von den gesellen gemeyn-

20 Hellen in aller maßen, ivie hie geschriben stet, stete vnd

veste von yn gehalden vnd nit vberfaren worden, vnd ivir

meynen auch das nu vorbaz me semptlich stete vnd vnuer-

brochinlichen zu holden vmb noczs vnd ere ivUlen vnser bru-

derschafft vnd besundern zuuermyden große grobe eyde, die

26 vil lychte von des vorgenanten spiles ivegen entsteen vnd Tcom-

men mochten. Hie bij sind geivest die erbern Eepe Bibysen,

Wilhelm Michenhaller, Hans von Feltkirchen, Virich Sturysen,

Kluppelhenne vnd Hanß Floßnagel {daz der geseln aller tveln

ist geivest).

30 3] Item die gesellen gemeynlichen, die iczund in vnser

bruderschafft zu Franckfurt und in vnscrm diesem geimvirt-

tigen buche geschreben vnd begriffen sind oder hernach be-

griffen vnd geschrieben iverdet, sie sint jung oder alt, heymisch

oder vnheymisch, daz ivir die bußenmeinstere , die da geivest

35 vnd gehören sin in dem jare als man schreib von Cristus

geborte vierzehenhundert vnd achzehen jare, geratslagct han

vnd vbirJcommcn sin vmb lobis, ivirdeJceit vnd ere vnser lieben
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frauwen vnd hesimdirn noczis, frommen vnd besten willen

vnscr gemeynen bruclerscJiaft, also mit solichem vmlersclicid,

daz man ni/vuDid Ixeyme gesellen , er sy jung oder alt , l'cgn

gelt nit Wien sal uß der hussen ane der andern gesellen

ivissen oder vorJiengnisse, sie sint jung oder alt ane geferde. 5

Wer das dut^ der Verlust ein phunt was vnd ein flesch ivines.

4] Item zum ersten sin die gesellen eins worden gemeinlichen : welicher

stell uß der geselleschafft leat schriben von mutwillen , den sal 7}ian nit

icidder in nemen, er gebe dan ein phunt waiß vnd sin vorsesse)i gelt,

5] Item vnsern lierren vorgenger sal man ein schappel lo

gehen uß der hussen ii/f' vnsers herren lichams dag vnd uff'

sant Merge Magdalenen dag.

6] Item die gesellen sint eins worden, das der dritte

hußenmeister also wol sal gehorsam sin als die sivene, vnd

ivan er deß nit dtd , so sal er vorlustig sin als die andern 15

sivene.

7] Item die gesellen sint eins ivorden gemeinlichen, das

Jceiner Jcein gelt ohernacht hg eme halden sal, das vnser frauiven

SU gehöret. Welicher hußenmeynster das dtd, so manche nacht,

so manchen Engelischen vorluset er, vnd kein bußenmeinster 20

sal heyme gesellen ohir ein Engelisch ^) borgen.

8] Item dye gesellen sint eins ivorden gemeinliclien , de

no sumal he sint , das vormals nit geivessen inist , das de

bußemefistere] , dye sye Seesen , sye sint iver sye sint , dye

sollen rechenungc dun n . . . den gesellen, wan sye abe ge- 25

secset werdent, so sollen sye den andern bussenmcystern reche-

nungc dun, dye sye dan Seesen v . . . gesellen rechenungc

dun von ord su ende, das einer den andern sal uf seilen,

tvas deyl gels das sye habben, ind das sollen sye rechenunge

dun uff den neysten sondag as sye abe gesecset werden na so

der fronfasten, vnd wer das nyt indet, as enß vor geschrcben

stet, der hat vorlorn 1 phunt tvas vnd eyn ^ firtel tvyns den

gesellen. Und des han dye gesellen gemacht in dem jar na

Cristus gehurt as man schribct nicccc vnd xxxiiij jar.

l) Das Wort von späterer Hand in Rasur. Früher stand wahr-

scheinlich eine andere Summe da.
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9] Item dye gesellen sint einß worden gemeynlichen , dye iczund in

vnser bruderschafft zu Franckfurt vnd in vnserm geynwirtigen buche ge-

schriben vnd begryffen sint oder hernach begryffen vnd geschreben werdent,

sye sint jung oder alt, heymsche oder vndheymsche, daz dye bußinmey-

5 stere, dye da gewest vnd gehören sint in dem jare als man schreyb von

Cristus geburte xxxiiij jar, da waz bußenmester Cuncze Bodenman, Laß
Hügel ond Gerlach eyn werntlicher richter, da machten sye eyn gehonniß

vnder eynander. Da frachten dye bußenmeyster dye gesellen al vmb vmb

nußes vnd ere willen vnser lieben frauwen. Da sprachen alle : ja .' zu der

10 zyt, daz sye haben angehaben, mit namen dye vorgeschriben busenmeyster

mit der gesellen wyßen vnd willen. Yn der zyt, als man (sie!) die bußen-

meyster sollen abe gen, han sye dan nit ingefordert daz fronfastengelt,

hrengen sye des nit, so sollen dye bußenmeyster iß dar legen. Wer iß

sach , daz sye iß nit geben
,
gelt ader phande, so sal man sye alse lange

15 uß der bruderschafft dun, byß daz sye geben ir versessen gelt vnd dye

büß. Wer iß sach, daz eyner mit ') vnd wyßen Schede yn der zyt, so

sint dye bußenmeyster iß vndschuldig zu geben. Anno Dm. m°iiij°xxxiiij

(sie !) jar uff den maindag uff des hellegen cruczes dag.

Item NijcMas Ruß eyn pletenerhiecht von der Labe.

20 iO] Item dye gesellen synt eyns worden yemenlichcn von

notdorff ivegen vnser liehen frauwen, da^ dye dry hessen-

meyster sollen enphengen dye kerczen uff dem luchter., yelc-

lycher uff eyn sondag ader uff vnser lieben frauwen dag vnd

uff dye becge^yt. Weller das nit endet oder sich dar wider

25 seczet, wan iß an eme iver, der vorluset eyn Engelß.

11] Item die gesellen sint eins worden: it eiche gesellen

man zu buchssenmeister seczt^ die sollen auch buchssenmeister

sin vnd sich nit dar ivider Seesen, vnd welcher sich dar ivider

scczte vnd nit sin ivolde , der sal Verliesen ein plmnt ivahs

30 vnd ein flesch wins vnd mus dannoch buchssenmeister sin.

12~\ Iß yst SU wyssen allen gesellen gemeynlichen, dye

ycsunt geschreben stent , alsoliche vorschreben artycide, dye

vor geschreben stent, stede vnd vest su halden an alle iveder-

rede sye su halden , alse vor geschreben yst. Vnd auch hat

35 Iceyn geselle icht zu schycJcen mit keynem gesellen, so sal er eyn gebot

heyssen vor dye gesellen, mit namen das gebot kost eyn Engelß, und er

(sie!) sal yß by den gesellen blyben uff den mynsten kossten. Auch so

sollen dye bossenmeyster wyssen, daz sye alsoliche vorschreben artycule

yn ander fromden gesellen solen lessen, alse vor geschreben stent. Wer

1) Ausgefallen : willen.
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yß sacke, das sye yß nit holden wolden , so sdle man syc nit uff neuen

vnd welch bossenmeyster dye vorgeschreben arty etile nit lyß lessen, deii

sal man bussen vmb einen Eyngesß.

Henne von Nede eyn sporer Jcnechf.

13) Item dye gesellen sint eijnß worden gmenliclien: ivel- 5

eher da abyse drijhe^ yJ ivere, ivye yß ivere, iju dem criicze-

gang^ tvan man eyn gebot heyß, der sal eyn phunt was geben.

Vnd auch sal dye büßen vnder den brudern vmb gen vnd das

buch vnd dye slußel.

VII. 10

Aufnahme verschiedener Personen in die Schutzaugehörigkeit

des Rathes, 1430, 1431, 1437.

(Mglb. E. 32 Nr. 10. Vgl. S. 483.)

1.

Zu wißen: als Hans Vngerech snyder geseßen sii Bergen i5

ein geborn burger zu Franckenfort von siner schinbern sache

ivegen nit daselbst zu Franckenfort zu dieser czijt seßhafßig

gesin vnd bliben mag vnd darvmb zu, dieser czyt zu Bergen

wonhaftig ist, den hat der ra.d vmb siner sunderlingen be-

gerunge tvillen vff hude enjphangen zu irem angehörtgen armen 20

man vnd gots lehen. Vnd er hat Jacob Stralnberg burger-

meister in geinwortekeit Clas Äppenheymers in guden truiven

gelobt vnd zun heiligen gesivorn, burgernieistern, scheffen, raid

vnd stait zu Franckenfort getruwe, holt vnd gehorsam zu sin,

iren vnd der iren schaden zu waren, [ir] bestes zu iverben 25

vnd nit widder sie zu tunde vnd yne jerlichs mit eyme fast-

henacht hune vnd auch susf zu dinst steen vnd zu geben vnd

auch sich divijle er gelebt nit von yne zu zijhen oder sich

zu verherren in dheine wijse ane iren sundern ivillen vnd

verhengkeinsche. Auch so er von dodes ivegen abegegeet , so so

mögen sie ein beste heiuht zijhen nach landes geivonheit, vnd

sal man ijne auch verantivortcn als iren armen man. Actum

ipsa die sancti Leonhardi anno xiiifxxx""'.

2.

Zu ivissen, das Wygand zymmerman zu Eschbach gc~ 35

sessen vnd Else sin eliche husfraiv uff hude sant Georgen
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tag des ritters vnd mertders anno xiiijcxxxjo zu Jacob Stroln-

herg hurgermeister kommen sin vnden in den Romer in die

schribestohen vnd erczalte derselbe Wigand, wie das die vorgen.

Else sin husf'rauwe vnd ire beider Jcinde, mit namen Kathrine

5 Wygand porteners mi Bonemese husfrawe vnd Hebel Peter

Schocken husfraw zu Esch[b]ach, ire dochter, heyne angehorige

herren gehabt haben oder noch enhaben, vnd darumb so tvollen

sie sich an den rad vnd stad FrancJcenfurd machen vnd

baden sie vfczunemen. Des hat sie der vorgen. burgermeister

10 die vorgen. Elsen uffgenommen vnd hat dem selben burger-

meister in namen des rats vnd stede zu FrancJcenfurd in

guten truwen gloht vnd zun helgen gesworn in der maße als

der eyt ußivijsit, den Henne Vngerech getan hat, als da nest

geschriben steet.

15 Auch so hat der vorgen. Wijgand geredt vnd sich ge-

mechtigt der vorgen. zweier dochter
., das sie dem nachgeen

sullen vnd halden vnd tun als ire muter vnd auch so er erst

möge, das er sie dan vor die burgermeister brenge zu globen

vnd zu sweren in der maße, alse ir muter getan hat.

20 3.

Als Kathrine^ Conczchin Hünen selgen dochter , Hennen

Winßheijmers des alden Schultheißen zu Obern Rode selgen

witive vnd Hebel, ir dochter, vor den rad tcommen sin vnd ge-

saget hau, das sie Iceinen nachfolgenden herren hetten vnd

25 baden, daz sie der rad als für ire angehorige armen lüde

iiffnemen tvidte : hat sie der rad uffgenommen, vnd sie han den

egd, cds Hans Vngerech getan hat, auch getan vnd gesworn

vnd dobij zugesaget , daz Henne , Anne vnd Kathrine , der

obg. Kathrinen kinde, die noch vnder iren jarcn sin, so sie

ZQ zu iren tagen kommen, dem rade auch hulden vnd sich nir-

gend anders verherren sullen, als daz von gebusemcz wegen

doch in im selber auch billich sy. Actum feria quinta et

ipsa die sancti Petri ad vincla anno iciiifxxawij".



731

VIIT.

Eidesleistung des Ratbes, der Bürger uud Einwobuer zu Frank-

furt, 1440.

(I. Bgb. za Anfang, Nr. 1—3 Pergam., Nr. 4 Papier. Vgl. S. 184.)

1. Beschluss und Eid des Rathes, September 22. 5

Der radt hat sich vff hide dornstag nach sant Mafheus

tag anno xnij''xl"'° einhelliglich vereyniget, geordent vnd ge-

satH , das alle vnd igliche bürgere vnd inwonere der stadt

FranncJcenfort diesen hernach geschrieben eyt thun vnd siveren

sollen, ob sie ioch tvole vor bürgere odir burgers sone odir lo

ziikomende lüde sin, vor globt vnd gesworn haben odir nit,

vnd sollen auch furiverter alle die ihenen, die zu burger ent-

phangen werden, sie sin heymsche oder frembde odir burgers

sone odir andere, ehe sie stii stobengeselschafften odir in hant-

iverclce vfgenommen iverden, solichen eyt auch thun vnd siveren, 15

cds hernach geschrieben stet, also das alle bürgere vnd inn-

lüonere zu FranncTienfort furter glichlich in eyme eide mit-

eynander by eyn sitzen, vnd daruff so han burgcrmeister,

scheffene vnd der gantze radt vnd auch des rats schribere

züuoran solichen eit gesworen vnd die gemeynde gemeynlich 20

inn der Stadt darnach thun sweren, als hernach geschrieben

stet. Actum dietim post Mathci apostoli anno xiiifxl"^, quotis-

que per totam civitatem fuit peractum.

2. Die Eidesformel.

Vnd ist diß nachgeschrieben der eydt. 25

Eyn iglicher der zu FranncJcenfort burger iverden ivil,

der sal inn gutten truwen globen vnd zu den heiligen swcrn,

vnserm gnedigsten hern dem romischen Jcunige , hunig N. ge-

truwe vnd holt zu sin als eynem romischen Tcunige , synem

rechten herren von des Richs wegen vnd burgermeistern, scheffen so

vnd rate zu Frannckenfort getruwe, gehorsam vnd bi/stendig

zu syn vnd iren vnd der stede FranncJcenfort scJiaden zu

tvarnen, ire fsic !) bestes zu werben vnd nit ividder sie zu-

tJiun inn dheyne wise. Vnd obe er eynchen verbont Jiynder

ine gemacJit hette, der solde abe sin, vnd solde forter Jceynen 35
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verhont nice hrnder ine machen. IleUc er auch vor ichtes

(jelopt oder gesworn oder were yemants vngerechenter am]}t-

7non, der dar vmh von yme rechemmge wulde han, oder hette

yemants vcrsast, der gelost wolde sin , oder were sust ichtes

5 schnldig, oder hette er eynichen krieg oder solicher Sache hiß-

here zuschicken gehapt : dar inne verantwort man ine mit

dieser hurgerschafft nif. Was er aber forter zuschichen ge-

tvonne, darinne verantwort man ine als eynen andern biirger.

Hette er auch itsunt oder gewönne hernachmals mit mynen

10 herrn dem rade vnd der stadt FranncJcenfort oder den bür-

gern oder den iren ichtes suzesprechen vmh Sachen ivillen,

die sich vor oder inn syt siner burgerschafft begeben hetten,

ime angefallen odir entstanden tveren, darvmb solde er recht

geben vnd nemen vor des Richs gerichte zu Franckenfort oder

15 ivar iß der rat hyneiviset vnd nirgent anders.

3. ßürgeraufnahme-Ordnung.

Auch sal eytier, der cdso burger ivirt, der Stadt geben

zehen phiint heller vnd vier Schilling vnd dem schriber eyn

thornes inzuschriben. Vermochte er aber nit der stede solicli

20 gelte zugeben, also das er nit hundert margk teert hette vber

schidt, so sal er geben zum mynsten dru. phunt vier Schilling

vnd by demselben eyde ivan er vermochte odir also stade-

hajftig ivurde, das er die hundert margk wert tiber scholt ge-

ivonne , das er dan das tiherige auch gebe. Hette odir

25 neme aber eyner eyn burgerssen odir eins burgers oder bur-

gerssen dochter, so solle er nit mee geben dan vier Schilling

junger heller an die brücken, dem schidtheissen ein halb vier-

teil ivyns des besten, als man dan zum zappen schencket vnd

dem schriber eyn thornes. Vnd sal geloben vnd sweren als

30 vorgeschrieben stet. Will aber eyns burgers sone inn das

buche geschrieben werden, der sal auch globen vnd stveren

als vorgeschrieben stet vnd nit mee dann dem schriber eyn

thornes geben inzuschriben ^).

1) Darunter ist bemerkt: ^ota findet man im gesetzebuch folio x

vnd xj, waß man geben solle.
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4. Bekanntmachung,' des R a t h e s.

Taliter est toti ciidtati pronunckdnm.

Liehen frimde, vnscr herrcn der rad hau ucli lassen ver-

hoden vnd tun uch sagen: Als bißJier die bürgere vnd in-

wonere hie zu Franchenfurt nit glichlich in eyme cide hy ein 5

gesessen hau , also das einer anders gloht vnd gesivorn hat

dan der ander vnd auch etliche den burgereyd nye getan hat,

dauon faste irrimge vnd vnstadens Jconwien vnd entstanden

ist von etlichen tviderwertigen : des hat der rad soliches vnd

auch die wilden leufe, so iczunt furhanden sin, angeschen lo

vnd betrachtet vnd han im besten geordent vnd ges'aczt, das

alle bürgere vnd imvonere zu Franclienfurt glichlich einen ge-

meynen eid tun vnd sweren sollen , als man von alder die

burger enphangen hat, vff das tvir alle debaß in fridde vnd

gemach deste getrulicher by ein bliben vnd gesiezen mögen. 15

Vnd han burgermeister, scheffen vnd rad gemeynlich vnd auch

des rads schriber solichen cid an dornstage nehst zuuor ge-

sivorn vnd darvmh, lieben frunde, ist des rads meynungc, das

ir den auch tun sollet. — Actum dietim post Matlici apostoli

et evangelistae anno xiiifxl", qiiousque per totam civitatem 20

fuit peractutn.



Berichtigungen.

S. 9, Z. 7 V. u. lies: 20155 statt: 20165.

S. 19, Z. 12 V. u. lies: U e b e r zehnjährigen statt : ünterzehnjährigen.

S. 48, Z. 5 u. 4 V, u. lies: in den folgenden Abschnitten statt: in

einem demnächst folgenden Artikel.

S. 58, Z. 14 V. u. lies: Anhang statt: Urkundenbuch.

S. 62, Z. 13 V. u. lies: 6098 statt : 6096.

S. 66, Z. 11 lies: 65 statt: 837.

S. 68, Z. 12 lies: 1387 statt: 1367.

S. 70, Z. 2 V. u. lies : z. B. Adolf statt : z. Adolf.

S. 85, Anm. 1 lies : Instrumentum statt : Instrumtum.

S. 111, Tabelle IX, 1 lies: (1387) statt: (187).

S. 130, Anmerkung lies: 125 statt: 94.

S. 132, Anm. 1 am Schlüsse ist beizufügen: Fichard, Entstehung,

S. 245 ff.

S. 142, Gruppe II, Nr. 27 gräbenmechir
,
grebir unrichtig hier einge-

reiht, gehört zu Gruppe IX. Baugewerbe. Gemeint sind die

Arbeiter an den Befestigungsgräben.

S. 171 I, P : Neuenhain gehört unter c (Amt Königstein).

S. 184, Z. 14 lies: 393 statt: 394.

S. 228, Anm. 2, Z. 2 lies: 764 statt: 674.

S. 244, Anm. 1, Z. 2 lies : d a nach der Urkunde statt : der nach der

Urkunde.

S. 250, Z. 6 V. u. lies : Weinungeides statt : Weinumgeldes.
S. 277, Z. 15 V. u. lies : 8 statt : 5.

S. 304, Z. 3 V. u. lies: 864 statt: 884.



Nachtrag zu eleu Seiten 103 uud 115.

Nachträglich hat sich unter den Kriegsakten des Archivs noch ein

Verzeichnis« der Zünfte und Gesellschaften aus dem Jahre 1552 ge-

funden, das bei Gelegenheit einer Weinschenkung aufgestellt worden

ist (Mglb. E. 2). Dasselbe trägt auf der Rückseite die Aufschrift:

Alle Zimfft synt verzeichent vnd wie vil derselben Personen, so der wein

geschenckt ist -worden vff 14. Febrnarij Anno 1552. Es gibt aber nicht

bloss die Namen der vorhandenen Zünfte und die Zahl ihrer Meister,

sondern auch die Zahl der in Stuben befindlichen Bürger uud der Un-

zünftigen an sowie für jede Vereinigung, bezw. Gruppe die Zahl der

ihnen geschenkten Viertel Wein. Darnach gliederte sich 1552 die

Bürgerschaft in folgender Weise:
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